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Vor diesem Hintergrund beleuchtet der folgende Beitrag 
zum einen die Blockchain-Technologie und zeigt zum 
anderen auf, welche besonderen rechtlichen Aspekte bei 
einer Gesetzesgestaltung zu beachten wären.

I. Einleitung – Technologie der Blockchain

1. Verteilte irreversible Datenbank (Blockchain)
Mit dem Terminus «Blockchain» wird keine solitäre di-
gitale Entität beschrieben wie diese beispielsweise dem 
«Internet» als solchem beigemessen werden könnte. 2 Die 
eine Blockchain gibt es nicht. Vielmehr verbirgt sich hinter 
dem Begriff eine spezifische Technik der Datenspeiche-
rung und -verschlüsselung und im Kern eine Datenbank-
struktur, in der Informationen in Blöcken aufeinander 
aufbauend und in der Folge kettenartig abgelegt wer-
den 3. Diese Datenbank ist über ein Netzwerk verteilt und 
bildet ein geschlossenes System, innerhalb dessen fort-

2 Das Internet setzt sich zwar aus einer Vielzahl von Netzwerken 
zusammen, gleichwohl gibt es keine selbständigen und insbe-
sondere abgetrennten Bereiche. Jene werden als Intranet-Struk-
turen bezeichnet. Es handelt sich bei dem Internet somit um 
einen Gesamtkomplex. Insofern ist es nachvollziehbar, dass vom 
Begriff «Internet» kein Plural existiert.

3 Vgl. zu Funktionsweise und Anwendungsfeldern statt aller D. 
Tapscott/A. Tapscott, Die Blockchain Revolution, 2016, passim.

LJZ
LIECHTENSTEINISCHE

JURISTEN-ZEITUNG

Offizielles Mitteilungsorgan
der Vereinigung

Liechtensteinischer Richter (VLR)

2018
39. Jahrgang

Liechtensteinische Juristenzeitung (LJZ):

Für die Redaktion bestimmte Zuschriften und Manuskripte, Besprechungsexemplare 
und Zeitschriften sind an die Schriftleitung, FL-9490 Vaduz, Spaniagasse 1, zu richten. 
Die Vereinigung Liechtensteinischer Richter (VLR) behält sich das ausschliessliche 
Recht der Vervielfältigung und Verbreitung der zum Abdruck gelangenden Beiträge  
sowie ihre Verwendung für fremdsprachige Ausgaben vor. Für den Inhalt der einzel-
nen Abhandlungen trägt ausschliesslich der Autor die Verantwortung.

Druck: Gutenberg AG, FL-9494 Schaan

ISSN 1029–1776

Bezugsbedingungen:

Das Jahresabonnement der Liechtensteinischen Juristenzeitung (LJZ), umfassend vier 
Hefte, Inhaltsverzeichnis, Einbanddecke und Volltext-Suche auf der Homepage www.
juristenzeitung.li, beträgt ab 01.01.2014 CHF 160.– zuzüglich Versandkosten.

Abonnements können beim Sekretariat der Vereinigung Liechtensteinischer Richter 
(VLR), Frau Pamela Begle, c /o Obergericht, FL-9490 Vaduz, Spaniagasse 1, Telefon 
+423/236 71 83, E-Mail: pamela.begle@gerichte.li, bestellt werden. 

Anzeigenaufträge werden vom Sekretariat der Vereinigung Liechtensteinischer Richter 
(VLR), FL-9490 Vaduz, Spaniagasse 1, entgegengenommen.

Abhandlungen

Die Blockchain und das Recht

Markus Büch*

Ende März dieses Jahres wurde bekanntgegeben, dass die 
Regierung des Fürstentums an einem Blockchain-Gesetz 
arbeitet. Liechtenstein soll den Aussagen nach teilhaben 
an der weltweiten Entwicklung von Wirtschaft und Unter-
nehmertum, die aus dem Innovationspotential der hinter 
der Kryptowährung Bitcoin stehenden Blockchain-Tech-
nologie erwächst. 1 Dies gleicht einem Déjà-vu. Bereits 
mit dem Personen- und Gesellschaftsrecht (PGR) gingen 
einst wirtschaftspolitische Überlegungen einher. Im Er-
gebnis wurde aus dem Fürstentum ein internationaler 
Finanzplatz. Liechtenstein erkannte früh die ökonomi-
schen Möglichkeiten, die sich aus dem Schaffen von spe-
zifischen (wirtschafts-)rechtlichen Rahmenbedingungen 
ergeben. Nun wiederholt sich dies. Eine technologiebe-
zogene Rechtssicherheit würde Liechtenstein als globa-
len Blockchain-Wirtschaftsstandort sehr attraktiv machen. 

* Dr. iur. Markus Büch, LL.M. oec., Dresden / Berlin, ist Rechts-
anwalt und als Hochschullehrer am Standort Berlin der FOM 
Hochschule für Oekonomie & Management sowie als of Counsel 
für die DWF Germany Rechtsanwaltsgesellschaft mbH tätig.

1 Vgl. https://www.volksblatt.li/Nachricht.aspx?src=vb&id=190058, 
zuletzt abgerufen am 30.5.2018.
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reale Funktion als virtuelle Wertmarke (Sammelbegriff 
Token) und hierfür jedes erdenkliche wertbildende Attri-
but zugewiesen werden. Die in der Blockchain veranker-
ten Datenstrukturen, welche die Wertmarken abbilden, 
bieten dabei die für den Rechtsverkehr notwendigen 
Anknüpfungstatsachen, aus denen sich die vermögens-
rechtliche Stellung eines bestimmten «Datenrechtsträgers» 
in Relation zu einer oder mehreren Wertmarken ableiten 
lässt. Mit Hilfe eines blockchain-basierten Datenbanksys-
tems können virtuelle Vermögensgüter einem bestimm-
ten und bestimmbaren Rechtsträger (genau genommen 
einer digitalen Adresse) manipulationsfest zugeordnet 
werden. Die für eine Eigentümerstellung einen Rechts-
schein setzenden Tatsachen wie Besitz, Einträge in öf-
fentliche Register oder sonstige Legitimationsurkunden 
sind damit als Zuordnungsvehikel obsolet. In der Folge 
werden auch die für Transaktionen von (realen) Ver-
mögensgütern üblicherweise notwendigen Intermediäre 
nicht mehr benötigt, da zum einen das Blockchain-Netz-
werk die Austauschplattform selbst ist und zum ande-
ren das System die Beteiligten «selbst» identifiziert und 
Transaktionen verifiziert. Vergleichbare Vorgänge finden 
sich zwar beispielsweise auch bei der elektronischen 
Verwaltung oder dem Transfer von Buchgeld. Während 
dieses aber lediglich ein Vermögensrecht (beispielsweise 
einen Anspruch auf Guthabenauszahlung) repräsentiert, 
können blockchain-basierte Daten selbst die Stellung als 
digitale Zuordnungspunkte einnehmen, denen jeweils 
ein originärer Vermögenswert untrennbar anhaftet. 

Insgesamt entsteht eine neuartige Form von Transak-
tionsvertrauen, das sich nicht (mehr) von dritten Stellen, 
sondern sich aus dem System selbst ableitet. Die sich er-
gebenden Transaktionsparameter, die beispielsweise aus 
einer «Übertragung» von virtuellen Wertmarken in Höhe 
von x aus einem Kontingent y der Person A an Person B 
in dessen Kontingent z resultieren, werden in den oben 
beschriebenen Blöcken festgehalten und damit grund-
sätzlich unabänderlicher Teil der Datenkette. Tatsächlich 
wird allerdings bei einer Transaktion nichts übertragen, 
sondern das Transfergut (z. B. 10 Bitcoin) dem aufneh-
menden Kontingent hinzugebucht und dem abgebenden 
Kontingent abgezogen. 

Durch die Blockchain wird zum einen sichergestellt, 
dass die Transaktionen und die hieraus resultierenden 
Salden dauerhaft nachvollziehbar sind und somit inter 
partes Bestand haben. Daneben bewirkt die Technolo-
gie, dass eine einmal verarbeitete Transaktion gleichsam 
inter omnes wirkt. Wird beispielsweise ein und dasselbe 
Betrag oder ein und dasselbe Guthaben an zwei Perso-
nen transferiert, kommt es zu einem Datenkonflikt, der 
die Transaktion ungültig macht. Denn die bei der Verifi-
kation zu prüfenden Transaktionsparameter werden mit 
denjenigen Daten verglichen, die in der für alle gleich 
unveränderbar gebildeten Datensatzhierarchie verzeich-
net sind. Damit tritt zu Tage, dass ein Betrag bereits 
transferiert wurde. Hierdurch löst sich das (technische) 
Problem des sogenannten Double Spending auf, das da-
durch entstand, dass mit einem digitalen Datenaustausch 
immer eine Verdopplung der Daten einhergeht, somit 
das Transfergut «Daten» immer eine Kopie vom Original 
ist. Die Blockchain-Technologie macht sohin den Weg 
für Transaktionen von digitalen Originalen frei.

während Informationen abgespeichert und bestehende 
Datensätze ausgelesen werden (können). Jeder Block, 
der an die Kette angefügt wird, enthält einen Streuwert 
(«Hash»), der – vereinfacht gesagt – aus den neuen Infor-
mationen und der im vorherigen Kettenglied verifizierten 
Daten errechnet wird (Datenhierarchie). Mithin sind in 
jedem Datensatz alle Informationen vorheriger Blöcke in 
einer spezifisch verarbeiteten Form verankert. Hierdurch 
entsteht ein Manipulationsschutz. Wird ein auf diese Art 
und Weise erzeugter Datensatz nachträglich verändert, 
kommt es zu Informationskonflikten mit den nachfolgen-
den Blöcken, die auf der Basis der ursprünglichen Daten 
errechnet wurden. Dies ermöglicht insbesondere das Er-
kennen sowie Rückverfolgen einer Datenmanipulation. 

Zudem sind die auf vorgenannte Weise erzeugte Da-
tenkette und damit alle die in ihr enthaltenen Datensatz-
hierarchien transparent. Grundsätzlich kann jeder Netz-
werkteilnehmer (sogenannter Node) die verarbeiteten 
Daten einsehen. Allerdings ist es nur spezifischen Netz-
werkteilnehmern (sogenannter Full Node) vorbehalten, 
die Transaktionsparameter nachzuvollziehen und die 
Korrektheit neuer Transaktionen zu überprüfen und in 
die Kette einzufügen. Jene erhalten hierfür eine vollstän-
dige Kopie der Datenkette, die durch das Anfügen veri-
fizierter Daten fortwährend von ihnen aktualisiert wird. 
Daher ist auch vom Konzept einer verteilten Datenbank- 
oder Buchführungsstruktur die Rede. 

Eine Blockchain ist hoch redundant. Hierfür ist das 
Blockchain-System mit einem Netzwerkmodell unter-
legt, bei dem jeder in das Netzwerk integrierte Rechner 
peripher und gleichberechtigt ist (sogenanntes «Peer to 
Peer Network»). Es gibt damit keine zentrale Rechenein-
heit, die alle Daten der Beteiligten beherbergt und mit 
dem die Nutzer sternförmig verknüpft sind (sogenanntes 
«Client Server Network»). Die so erzeugte Dezentralität 
macht das System zugleich stabil. Fällt ein Rechner weg, 
tangiert dies weder Bestand noch Funktionalität des ge-
samten Netzwerkes. Bei zentralisierten Systemen beste-
hen hingegen Abhängigkeiten von den im Mittelpunkt 
stehenden Rechenzentren.

In der Summe entsteht durch den Manipulations-
schutz, die Transparenz und die Systemstabilität eine 
erhöhte Sicherheit betreffend die Datenauthentizität. 
Diese Architektur ermöglicht eine Art von Grundver-
trauen unter den Netzwerkteilnehmern, das unabhängig 
von retrospektiven Erfahrungswerten oder der Kennt-
nis der Identität und sonstiger vertrauensbildender Ei-
genheiten des Transaktionspartners ist. Erst eine solche 
technologisch fundierte Vertrauensbasis ermöglichte das 
Etablieren von virtuellen Zahlungsmitteln (sogenannte 
Kryptowährungen 4). 

Auf dieser technologischen Basis lassen sich dauer-
haft unverfügbare Datensätze oder Computerprogramm-
strukturen erschaffen, die infolge dieser Eigenart die 
Stellung potentieller (virtueller) Vermögenswerte ein-
nehmen können. Hierbei kann diesen Datensätzen eine 

4 Das Präfix «krypto» bezieht sich dabei weniger auf die originäre 
Bedeutung im Sinne von «geheim», sondern vielmehr auf das 
Fachgebiet der Kryptographie und das damit in Verbindung ste-
hende informationstechnologische Thema der Datenverschlüsse-
lung zum Schutz vor Manipulationen. 
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ein innerhalb eines Blockchain-Netzwerkes ablaufen-
des Computerprogramm, das bestimmungsgemäss eine 
spezifische (elektronische) Verknüpfung zwischen den 
Identifikationsadressen der Transaktionsbeteiligten her-
stellt und nach programmintern festgeschriebenen Para-
metern selbständig einen Datenaustausch zwischen 
diesen und/oder Dritten bewirkt bzw. transaktionsbe-
dingte Veränderungen verarbeitet und die sich hieraus 
ergebenden Werte den Transaktionsbeteiligten zuweist. 
Ein Smart Contract ermöglicht damit einen automatisier-
ten Austausch der virtuellen Wertmarken, indem dieses 
Computerprogramm den hierfür vorab festgelegten Pro-
zess einer Transaktion überwacht und diesen bei Eintritt 
zuvor definierter Voraussetzungen – einem determinier-
ten Algorithmus folgend – selbständig abwickelt. Weitere 
Besonderheit ist, dass ein Smart Contract nach seiner 
Initialisierung – dem Ideal der Blockchain-Technologie 
gemäss – autonom und unabhängig von jedem mensch-
lichen Einfluss abläuft. Hierdurch kann insbesondere ein 
vom Eintritt bestimmter (individuell festgelegter) Bedin-
gungen abhängiger Leistungsaustausch automatisch voll-
zogen werden. Den Bedingungseintritt verifiziert allein 
das Computerprogramm – wiederum idealiter – ohne 
Interaktion mit den Transaktionsbeteiligten unter Ein-
satz vorprogrammierter Wenn-Dann-Sonst-Anweisungen. 
Diese Bedingungsstruktur ist Bestandteil einer jeden Pro-
grammiersprache (sogenanntes «if-then-else-statement») 8. 
Die Besonderheit von Smart Contracts ergibt sich dabei 
aus dem Umstand, dass der Eintritt der in eine Transak-
tion implementierten Bedingungen wie von einem ob-
jektiven Dritten kontrolliert wird und im Nachgang von 
den Transaktionsbeteiligten nicht zur Disposition gestellt 
werden kann, selbst wenn diese es übereinstimmend 
wollen. 9

8 Insofern besteht ein Gleichlauf der Systeme Informatik und 
Recht, der letztlich die Basis für einen elektronischen Vertrag 
mit Vollzugsautomatismus darstellt. Beiden Bedingungsstruktu-
ren liegt ein sogenannter boolescher Ausdruck zugrunde. Dieser 
mathematische Ansatz basiert darauf, dass ein Wert entweder 
«wahr» oder «falsch» ist. Sowohl ein Computerprogramm als auch 
eine vertragliche oder gesetzliche Norm kann bestimmte Folgen 
vorsehen, deren Eintritt vom jeweiligen Wert abhängen.

9 Wird beispielsweise verabredet, dass ein Computerprogramm 
nach Zahlung eines bestimmten Betrages (in einer virtuellen 
Währung) für einen bestimmten Zeitraum von einer bestimmten 
Person genutzt werden kann, so könnte ein Smart Contract zum 
einen ermöglichen, dass erst mit «Zahlungseingang» das Com-
puterprogramm für die Nutzung freigeschaltet oder zum ande-
ren nach Ablauf einer bestimmten Zeit die Nutzungsmöglichkeit 
wieder abgeschaltet wird, falls keine neue Zahlung erfolgte. Das 
Bewirken der Leistung für die Nutzung des Computerprogram-
mes in Form des Eingangs des Nutzungsentgeltes und auch das 
Gewähren der Gegenleistung in Form des Freischaltens der Nut-
zung werden allein vom Smart Contract überwacht und voll-
zogen (if «Zahlungseingang» = X then «Freischaltung» else «keine 
Freischaltung»). Diese Funktionsweise ist letztlich vergleichbar 
mit derjenigen, die noch immer bei heutigen Getränke- oder 
Fahrscheinautomaten genutzt wird oder bei alten Videospiel-
automaten sowie Münzfernsprechern anzutreffen war. Die dort 
zur Anwendung gebrachten meist mechanischen Mechanismen 
dienten der Absicherung der Geldleistung. Ein Smart Contract 
bewirkt nichts anderes.

2. Virtuelle Wertmarke (Token)
Für den Begriff des «Token» findet sich derzeit keine fest-
stehende Definition. Technisch gesehen ist ein Token 
eine Computerprogrammstruktur in Form eines spezifi-
schen «Smart Contract» – siehe hierzu weiter unten –, der 
diejenigen Daten verarbeitet und speichert, aus denen 
sich ein Saldo der einer Person zuordenbaren Wertmar-
ken zusammensetzt. Token sind damit schlicht elekt-
ronische Daten. Insofern hat ein Token keine genuine 
Beschaffenheit, fungiert aber gleichwohl als virtuelle Re-
cheneinheit, um eine bestimmte Menge von Wertmarken 
messbar zu machen. 

Es lassen sich drei Grundkategorien virtueller Wert-
marken unterscheiden: Kryptowährungen, Security 
Token und Utility Token. 5 Die Bezeichnung folgt der 
jeweiligen Funktion, die einem Token innerhalb eines 
Blockchain-Systems zugewiesen wird. Kryptowährun-
gen (Coin oder Currency Token) fungieren als virtuelle 
Zahlungsmittel. Die Attribute Limitierung und Fungibi-
lität – mithin Geldeigenschaften – finden sich bei allen 
Kryptowährungen wieder. 

Security Token sind hingegen – angelehnt an den eng-
lischsprachigen Begriff – virtuelle Wertpapiere oder elek-
tronisch verbriefte Unternehmensanteile, in der Regel 
versehen mit den damit typischerweise einhergehenden 
Vermögens-, Teilhabe- und Stimmrechten und fungibel 
ausgestaltet. Dieser Token kann jedes Attribut anneh-
men, dass ihm «einprogrammiert» wird. Die Unterschei-
dung zwischen Kryptowährungen und Security Token 
wurde im Rahmen sogenannter Initial Coin Offerings 
(ICO) notwendig. Hierbei handelt es sich um eine neue 
Finanzierungsform von Unternehmen der Blockchain-
Branche. Das Anlehnen an das Initial Public Offering 
(IPO) aktivierte weltweit die Finanzaufsichtsbehörden, 
um insbesondere aus Anlegerschutzgründen eine ka-
pitalmarktrechtliche Gleichbehandlung von klassischen 
Wertpapieren und Security Token sicherzustellen. 

Utility Token versprechen dem Inhaber die Teilhabe 
an einem künftigen technischen Produkt, einer Software 
oder einer sonstigen elektronischen oder technischen 
Dienstleistung. Damit können gewisse Berechtigungen 
verknüpft sein, wie dem Zugang zu einem künftigen Ser-
vice oder einem Internetportal, sowie Mitwirkungsrechte 
betreffend die Ausgestaltung und Funktionalität der tech-
nischen Dienstleistungen oder Produkte.

3. Die autonome Transaktion (Smart Contract)
Eine Weiterentwicklung der Nutzungsmöglichkeiten 
der Blockchain-Technologie stellt das Konzept des so-
genannten «Smart Contract» dar. 6 Die dahinterstehende 
Idee ist hingegen älter. 7 Ein solcher Smart Contract ist 

5 Siehe zu dieser Unterscheidung die Stellungnahme des deut-
schen Bundesverband Blockchain vom 6.4.2018, https://www.
bundesblock.de/2018/04/06/token-regulation-paper/, zuletzt ab-
gerufen am 30.5.2018.

6 Siehe zum Ganz auch Glatz, in: Breidenbach/Glatz, Rechtshand-
buch Legal Tech, 2018, S. 109 ff.

7 Der Begriff und die Funktionsweise geht auf Nick Szabo zurück, 
vgl. Szabo, The Idea of Smart Contracts, http://www.fon.hum.
uva.nl/rob/Courses/InformationInSpeech/CDROM/Literature/
LOTwinterschool2006/szabo.best.vwh.net/idea.html, zuletzt ab-
gerufen am 30.5.2018.
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eigenständige Organisationsform findet sich bisher nur 
in Ansätzen. 14 Meist wird dabei das oben skizzierte Bei-
spiel von «The DAO» bewertet. Verallgemeinerungsfähige 
Merkmale wurden bisher weder herausgearbeitet bzw. 
noch näher konkretisiert.

II. Recht und Technologie

1. Wie die Blockchain das Recht fordert – Ein Aus-
schnitt.

Wohl keine andere Technologie hat so viele Berührungs-
punkte mit dem Recht wie die der Blockchain. Dies 
beginnt damit, dass mit den verschiedenartigen Krypto-
währungen (Archetyp Bitcoin) versucht wird, neue Zah-
lungsmittel zu etablieren. Wobei sehr klar durch die 
Blockchain-Community das Ziel postuliert wird, die der-
zeit bestehenden gesetzlichen Zahlungsmittel ablösen zu 
wollen. Regulation oder gar ein staatliches Währungs- 
oder Geldmonopol werden im Kontext der Technologie-
entwicklung dabei nicht als Hürden empfunden. 

Des Weiteren ermöglicht die Blockchain-Technologie 
das Internet der (virtuellen) Werte und greift damit in 
die klassische Struktur der etablieren realitätsbezogenen 
Rechtsobjekte ein. Es werden mit den verschiedenarti-
gen Token neue Vermögenswerte und mit diesen neue 
Vermögensklassen erschaffen, die vor allem die derzeit 
bestehenden Kapitalmarktregularien und Steuersysteme 
nicht ohne Weiteres erfassen können. Dies ermöglicht 
neuartige Finanzierungsformen (wie das Initial Coin Of-
fering), die perspektivisch die Finanzsysteme nachhaltig 
verändern könnten. 

Vor allem aber nimmt die Blockchain-Technologie 
heutige intermediäre Systeme in den Blick, die ihren Be-
stand teilweise dem Gesetz verdanken wie beispielsweise 
Finanz- und Kreditinstitute, Notare und öffent liche Regis-
ter. Konkret wird mit Hilfe der Technologie versucht, 
der breiten Bevölkerung spezifische Alternativen zu den 
bestehenden Intermediären und Plattformen anzubieten, 
mit denen ebenfalls eine Identifikation von Teilnehmern 
sowie Verifikation und Abwicklung von Transaktionen 
möglich ist. Damit werden die Existenzberechtigung aller 
Intermediärsysteme und damit im Zusammenhang ste-
hende faktische und auch gesetzliche Nutzungszwänge 
hinterfragt. 

Der durch die Smart Contracts ermöglichte automa-
tisierte Vertragsvollzug hat das Potential in Bereiche 
vorzudringen, die dem staatlichen Exekutionsmonopol 
vorbehalten sind. Perspektivisch kann jeder Einzelne 
die Abwicklung geschlossener Verträge nicht nur auto-
matisiert überwachen lassen, sondern benötigt für den 
tatsächlichen Leistungsaustausch auch bei fehlender 
Mitwirkung etwaiger Leistungsverpflichteter keine Un-
terstützung von Gerichten oder Vollstreckungsorganen 
mehr.

Schliesslich ermöglicht die Technologie mit der DAO 
das Entstehen neuartiger Organisationsformen und Un-
ternehmensträgerstrukturen, die sich grundlegend von 
der etablierten und vom PGR bereitgestellten Rechtsfor-
men unterscheiden. Wie es im Namen Dezentrale Au-

14 Vgl. aus deutscher Sicht Mann, NZG 2017, 1014 ff.

4. Dezentrale Autonome Organisation (DAO)
Schliesslich finden sich im Blockchain-Universum die 
sogenannten Dezentralen Autonomen Organisationen. 
Dieser Terminus – auch mit «DAO» abgekürzt – hat sich 
in relativ kurzer Zeit als Oberbegriff 10 für Organisations-
strukturen auf Basis der Blockchain-Technologie etab-
liert 11. Die Idee mit Hilfe der Blockchain-Technologie de-
zentralisierte organisationsartige Strukturen aufzubauen, 
ist noch sehr jung. 12 Eine Organisation auf Blockchain-
Technologie soll eine partielle Substitution traditionel-
ler Modelle der Unternehmensführung ermöglichen; so 
könne eine Dezentrale Autonome Organisation eigen-
ständig ohne menschliche Beteiligung agieren und re-
agieren. 13 Wenn Entscheidungen zu treffen sind, so soll 
dies auf basisdemokratischer Weise durch die Organisa-
tionsbeteiligten in Form von Token-Inhabern geschehen. 
Bei einer Dezentralen Autonomen Organisation handelt 
es sich technisch betrachtet, um eine innerhalb eines 
Blockchain-Netzwerkes verschiedenen Nutzern zur Ver-
fügung stehenden softwarebasierten Struktur, die aus 
einem oder mehreren ineinander komplex verwobenen 
Smart Contracts besteht. Die von den Token-Inhabern 
getroffenen Entscheidungen die Organisation betreffend 
werden dabei allein auf Basis der Smart Contracts voll-
zogen. 

Ein prominentes Beispiel einer zum Leben erweck-
ten Dezentralen Autonomen Organisation ist die Mitte 
des Jahres 2016 auf der Ethereum-Blockchain initiierte 
Struktur namens «The DAO». Dieser rein digitalen Struktur 
stellte eine Vielzahl von Personen virtuelles Kapital (in 
Form von Ether) zur Verfügung und erhielt im Gegen-
zug sogenannte DAO-Token. Aus dem so entstandenen 
Fonds sollten gemäss der Idee der Entwickler mittels 
Mehrheitsentscheid der Kapitalgeber ausgewählte Pro-
jekte finanziert werden. Innerhalb eines Monats sam-
melte «The DAO» über 150 Mio. US $ ein. Noch bevor das 
erste Projekt zur Abstimmung gestellt werden konnte, 
wurde ein Fehler in der Programmierung ausgenutzt 
und fast ein Drittel des virtuellen Fondskapitals abge-
zogen. Infolgedessen kam es zur Rückabwicklung der 
Struktur (sogenannter Hard Fork). Im Ergebnis wurden 
alle Einzahlungen zurückgewährt. Eine theoretische Ein-
ordnung einer Dezentralen Autonomen Organisation als 

10 Eine Nebenkategorie einer DAO sind sogenannte Dezentrale Au-
tonome Unternehmen (decentralized autonomous corporations/
companies [DAC]), vgl. Crofton, Crypto Anarchy, 2015, S. 40.

11 Vergleichbare Strukturen sind die Dezentrale Applikation («DA» 
oder «Dapp») sowie die Dezentralen Organisationen («DO»), 
auf welche hier nicht weiter eingegangen wird, siehe Crofton, 
Crypto Anarchy, 2015, S. 40 f.; Wright/De Filippi, Decentralized 
Blockchain Technology and the rise of lex cryptographia, 2015, 
S. 3, https://ssrn.com/abstract=2580664, zuletzt abgerufen am 
30.5.2018.

12 Vgl. beispielsweise Wright/De Filippi, Decentralized Block-
chain Technology and the rise of lex cryptographia, 2015, S. 
15 f., https://ssrn.com/abstract=2580664, zuletzt abgerufen am 
30.5.2018.

13 »These organizations can re-implement certain aspects of tradi-
tional corporate governance using software (...). These organi-
zations also can be operated autonomously, without any human 
involvement.”, vgl. Wright/De Filippi, Decentralized Blockchain 
Technology and the rise of lex cryptographia, 2015, S. 3, https://
ssrn.com/abstract=2580664, zuletzt abgerufen am 30.5.2018.
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sankten Aussagegehalt in sich, wie dieser im Rahmen 
der Anwendung von Blockchain-Technologie teilweise 
beansprucht wird. Mit dem richtigen Verständnis von 
Zweck und Funktion von Recht kann nur die Erkennt-
nis einhergehen, dass «Code» keine Gesetzersatzfunktion 
übernehmen kann.

Gleichwohl haben die Disziplinen Informatik und 
Recht grundlegende Gemeinsamkeiten. Beide beschrei-
ben geschlossene Systeme, die nach logischen Prinzipien 
ablaufen. Ein gesetzlicher Tatbestand einer Norm gleicht 
in gewisser Weise dem in einer Programmiersprache ver-
fassten Algorithmus. In beiden erfolgt die Anwendung 
durch Subsumtion. Auf der einen Seite stehen Variab-
len oder abstrakte Begriffe und auf der anderen Seite 
Operatoren oder Rechtssätze. Erst das Ausfüllen durch 
konkrete (Zahlen-)Werte oder Tatsachen ermöglicht die 
Anwendung. Bis zu einem gewissen Grad lassen sich 
juristische Ermessensentscheidungen als «digitale» Prob-
lemlösungen einordnen und sich daher binär abbilden. 
Denn auch eine juristische Bewertung eines Einzelfalls 
setzt sich im Ergebnis aus einer Vielzahl von gegebenen 
(«1») oder nicht gegebenen («0») Tatsachen und logischen 
Argumenten zusammen. 

Ohne Zweifel gehen von der Technologie Wirkun-
gen aus, die dem Ausspruch «Code is Law» eine neue 
Grundlage bieten können. Mithilfe der Blockchain-
Technologie soll eine neue Form des Vertrauens eta-
bliert werden, das unabhängig von – fehleranfälligen 
und willkürlichen – menschlichen Entscheidungen und 
ein quasi-rationales Resultat rein informationstechno-
logischer Gesetzmässigkeiten ist. Das hierfür benötigte 
technische Fundament besteht aus mehreren Elemen-
ten. Eines ist die Unabänderlichkeit der Datenblöcke, 
die zur Untersetzung des Vertrauens in das System be-
nötigt wird. Kern dessen ist wiederum, dass die in einer 
Blockkette abgespeicherten Daten – gleichsam inter 
omnes – eine für alle Nutzer verbindliche und sohin 
eine absolute Wahrheit im Hinblick auf die Daten- und 
Digitalwertezuordnung innerhalb des Netzwerkes ab-
bilden. Wären die Inhalte der verblockten Datensätze 
am Ende doch wieder disponibel, fehlte im Grunde 
die Vertrauensgrundlage von Anfang an. Das zweite 
Element setzt sich aus den von einem Smart Contract 
idealiter ausgehenden Perpetuierungs- und Autonomi-
sierungswirkungen zusammen. Diese Struktureigenhei-
ten schaffen Vertrauen, denn das Rechenergebnis eines 
Smart Contract statuiert somit die nutzerbezogenen Be-
rechtigungsverhältnisse in endverbindlicher Weise. Erst 
durch beide Komponenten wird eine Unabhängigkeit 
von den für den Austausch von realen und virtuellen 
Vermögensgütern intermediären Strukturen möglich.

Basieren die sich aus den nutzerbezogenen Datensät-
zen ergebenden Wertezuordnungen allein auf Rechen-
ergebnissen der in einem Smart Contract verankerten 
Algorithmen, speist sich die für eine Bindungswirkung 
notwendige Richtigkeitsgewähr einer zwischen zwei 
Personen vollzogenen Transaktion somit allein aus der 
Programmierung, die jedoch nicht von den betroffenen 
Akteuren selbst stammt. Hier bestehen Unterschiede zum 
Recht. Insbesondere resultiert die Bindungswirkung pri-
vatrechtlicher Verträge aus der Richtigkeitsgewähr, die 
aus der Inanspruchnahme der aus der Privatautonomie 

tonome Organisation bereits anklingt, lassen sich diese 
dezentralisierten Strukturen weder verorten noch benöti-
gen diese für das Organisationshandeln menschliche Mit-
wirkung, da Führungspersonen – zumindest technisch 
gesehen – nicht notwendig sind.

Schlussendlich ist die Blockchain-Technologie genuin 
transnational. Ländergrenzen kennen die Netzwerksys-
teme nicht. Hier entsteht der vielleicht fundamentalste 
Aspekt, denn nationales Recht endet an der jeweiligen 
Landesgrenze und jedes Land dieser Erde hat ein eigenes 
Rechtssystem. Damit steht insbesondere das Internationale 
Privatrecht wohl vor seiner grössten Herausforderung.

2. Das Dogma «Code is Law.»
Beim Durchqueren des Kosmos der Blockchain kommt 
es früher oder später – jedoch gleichsam unweigerlich – 
zu einer Begegnung mit dem Ausspruch «Code is Law». 
Einer Art von Leitmotiv, das von den Traditionalisten 
unter den Technologieanhängern gar als fundamentaler 
Grundsatz aller Blockchain-Systeme angesehen wird. 
Dabei wurde dieses Postulat von Lawrence Lessig be-
reits im Jahr 1999 mithin weit vor der Veröffentlichung 
des White Paper zu Bitcoin verlautbart 15 und stellt dabei 
auch nur eine auf den Punkt gebrachte Etikettierung ver-
schiedener Auffassungen zur Steuerungs- und Regulie-
rungsfähigkeit von mittels Computertechnik sowie von 
Computerprogrammen erschaffener virtueller Welten – 
hierzu zählt auch das Internet – dar 16. Gleiches gilt für 
die verschiedenen Blockchain-Netzwerke. Genau bese-
hen, übernahm die Philosophie der Blockchain nur das 
Etikett «Code is Law». Die dahinterstehende Überlegung, 
dass in von Computerprogrammen gesteuerten Lebens-
bereichen die bisherigen (staatlichen) Regulierungsfor-
men – vor allem das Recht – nicht mehr die gleichen Ef-
fekte haben (können) und mithin ein Umdenken sowie 
neue Regelungsansätze notwendig sind 17, blieb bei 
der Rezeption aussen vor. Vielmehr wurden innerhalb 
der Welt der Blockchain die damaligen Gedanken zu 
einem unverrückbaren Dogma verabsolutiert, obgleich 
vor allem Lessig lediglich einen mit dem Beginn des 
Internetzeitalters sich verändernden Zustand im Bereich 
staatlicher Verhaltenssteuerung beschreibt. Im genuinen 
Sinn trägt der Satz «Code is Law» keinen derartig sakro-

15 Vgl. Lessig, Code und andere Gesetze des Cyberspace (deutsche 
Ausgabe), 2001, S. 24. Zudem sprach bereits zuvor Mitchell von 
«(…) Code is the law», in: Mitchell, City of Bits: Space, Place, and 
the Infobahn, 1996, S. 111.

16 Siehe hierzu die Aussage von Katsh im Kontext mit der Wirkung 
von Software: «(…) the nature and role of software as a control-
ling variable in cyberspace. Software is a shaper, and a principal 
doorkeeper, of the online environment. It provides a new model 
and regime of time and space, giving us new spaces in which to 
work and new expectations concerning speed and duration.”, 
vgl. Katsh, Software Worlds and the First Amendment: Virtual 
Doorkeepers in Cyberspace, The University of Chicago Legal 
Forum, 1996, 335, 338. Zudem Reidenberg, der konstatiert, dass 
Kommunikationsnetzwerke eigenen Regeln unterliegen, die mit 
dem kaufmännischen Gewohnheitsrecht (lex mercatoria) ver-
gleichbar sind, vgl. Reidenberg, Lex Informatica: The Formula-
tion of Information Policy Rules through Technology, Texas Law 
Review, 1998, 553, 555.

17 Vgl. Lessig, Code und andere Gesetze des Cyberspace (deutsche 
Ausgabe), 2001, S. 24.
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fliessenden Vertragsfreiheit 18 folgt. Denn die Grundan-
nahme im Kontext privatautonomen Handelns ist, dass 
ein zwischen zwei Parteien geschlossener Vertrag eine 
Parität der jeweiligen Interessen aufweist und etwaige 
Risiken gleichmässig verteilt sind. Im Ergebnis stellt der 
Vertrag eine individuelle Gerechtigkeit her, die das Ver-
tragsergebnis als richtig gelten lässt 19. Hierüber gilt es 
weiter nachzudenken.

3. Gesetzgeberische Aktion oder Reaktion?
Wie bereits oben angedeutet, fordert die Blockchain-
Technologie als solche nicht direkt das Recht heraus, 
allerdings ergeben sich aus den aktuellen und mögli-
chen Anwendungsszenarien eine nicht geringe Anzahl 
von juristischer Fragestellungen, die naturgemäss eine 
gewisse (Rechts-)Unsicherheit mitbringen. Diese Unsi-
cherheit resultiert aber nicht aus einer möglichen Über-
forderung des Rechts in der Form, dass unklar ist, wie 
aus rechtlicher Sicht mit «der Blockchain» umzugehen 
ist. Vielmehr entsteht ein Prüfauftrag und zwar dahinge-
hend, ob mit dem derzeit geltenden Recht Sachverhalte 
mit einem Bezug zur Blockchain-Technologie bewäl-
tigt werden können oder nicht. Insofern ist die derzeit 
wahrgenommene oder gar postulierte Rechtsunsicher-
heit eher von partieller und womöglich nur von tem-
porärer Natur. Bei neuartigen Technologien besteht aus 
juristischer Sicht oftmals das Problem, dass es zu einem 
vorschnellen Ruf nach gesetzgeberischem Handeln oder 
gar zu einem gesetzgeberischen Aktionismus kommt. 
Hier bestünde gegebenenfalls eine Gefahr für die liech-
tensteinische Rechtsordnung, wenn es in der Folge zu 
einer Fragmentierung in sich stimmiger Normstrukturen 
als auch austarierter Regelungskomplexe kommt und im 
Endeffekt die bezweckte Rechtssicherheit gerade nicht 
eintritt. Mithin sind Regulierungsnotwendigkeiten zu 
eruieren und bei der (rechtswissenschaftlichen) Ausein-
andersetzung schrittweise herauszuarbeiten, ob (1.) die 
Sachverhalte, die aus der Anwendung der Blockchain-
Technologie resultieren, bereits vom aktuellen Normbe-
stand erfasst werden, (2.) sich für das geltende Recht ein 
punktueller Anpassungsbedarf ergibt oder ob (3.) mög-
licherweise auf Grund nicht subsumierbarer Tatsachen 
grundlegende Neuregelungen erforderlich sind 20. 

Je abstrakter eine Kodifikation ist, desto wahrschein-
licher ist es, dass diese auch Blockchain-Anwendungen 
erfassen kann. Es ist nicht von vornherein auszuschlies-
sen, dass das liechtensteinische Rechtssystem, das im Zi-
vilrecht einen hohen Abstraktionsgrad aufweist, gewisse 
Anwendungsfälle der Blockchain-Technologie bereits 
heute und ohne gesetzgeberische Eingriffe rechtlich be-
wältigen kann. Hierbei könnte beispielsweise auf die 
Erfahrungen zurückgegriffen werden, die seit Beginn 
des Internetzeitalters und der fortschreitenden Digitali-

18 Siehe hierzu StGH, Urt. v. 28.11.2005, LES 2007, 1, 5.
19 Grundlegend Schmidt-Rimpler, AcP 147 (1941), S. 130 ff.; ders., 

in: Festschrift Raiser (1974), S. 5 f.; Schünemann, in: Festschrift 
Brandner (1996), S. 286.

20 Siehe im Kontext zur Digitalisierung vergleichsweise zum ös-
terreichischem Recht Forgó/Zöchling-Jud, Das Vertragsrecht des 
ABGB auf dem Prüfstand: Überlegungen im digitalen Zeitalter, 
20. ÖJT, 2018, Band II/1, S. 63 ff.

sierung im rechtlichen Kontext gemacht wurden. Teil-
weise wird es in diesem Zusammenhang erforderlich 
sein, Entstehungshintergründe insbesondere Sinn und 
Zweck etwaig tangierter Normen, Normkomplexe oder 
Rechtsinstitute grundlegend aufzuarbeiten. Meist kön-
nen die gesetzgeberischen Intentionen oder auch die 
Rechtshistorie Aufschluss über den originären Anwen-
dungsrahmen oder die einst gesehene Regelungsnot-
wendigkeit geben 21. Jedoch geht mit der Zeit derartiges 
Wissen mangels praktischer Relevanz verloren. Zudem 
bilden Dogmatik und rechtliche Grundprinzipen einen 
roten Faden innerhalb der Gesetzesmaterie, den es wie-
der freizulegen gilt. Letztlich erleichtert das Besinnen auf 
die Grundlagen des Rechts seine Anwendung. Gleich-
wohl entstehen auch neue Probleme bei dem rechtlichen 
Erfassen oder Einordnen. Doch erst wenn diese Rege-
lungslücken feststehen und auch nicht mittels Analogien 
geschlossenen werden können, ist gesetzgeberisches 
Handeln angezeigt. 

Die eigentliche Herausforderung liegt jedoch darin, 
Schnittstellen zwischen dem analogen Recht und den 
digitalen Möglichkeiten der Blockchain-Technologie zu 
ergründen bzw. zu etablieren. Die Blockchain-Technolo-
gie trägt in seiner Eigenschaft als Vertrauens-Technologie 
das Potential einer neuartigen Form der Rechtssicherheit 
in sich. Werden bisher insbesondere für die Transakti-
onssicherung spezifische gesetzliche Regelungen oder 
privatautonom kreierte Rechtskonstruktionen von inter-
mediärem Charakter benötigt, kann hier perspektivisch 
die Blockchain-Technologie zunächst unterstützend und 
sodann substituierend eingesetzt werden. Vorab sind die 
bekannten Sicherungssysteme dahingehend zu hinterfra-
gen, ob diese ihren gesetzgeberischen Zweck im realen 
Rechtsleben noch gerecht werden oder ob dieser mit 
technischer Hilfe effektiver erreicht werden kann.

4. Aktuelle Rechtsfragen der Blockchain-Techno-
logie

Im Folgenden werden mögliche Rechtsfragen dreier An-
wendungen der Blockchain-Technologie auszugsweise 
skizziert und zwar jene betreffend Coins oder Token, 
Smart Contracts und die Dezentralen Autonomen Orga-
nisationen. 22

Zunächst soll es um die in eine Blockchain eingear-
beiteten Daten gehen: das digitale Transfergut in Form 
von Coins und Token. Dabei steht meist das Thema der 
Eigenschaft der zwischenzeitlich mannigfaltigen Krypto-
währungen als virtuelle Zahlungsmittel und der sich 
hieraus ergebenden Implikationen im Bereich des Ka-
pitalmarktrechtes oder der Währungsgesetze im Fokus. 

21 Vgl. hierzu den Entscheid des StGH im Kontext der Einführung 
der elektronischen Datenerfassung im Grundbuchbereich, in 
dem der StGH von einer «(...) Sensibilisierung der Öffentlichkeit 
in Bezug auf die Gefahren und Missbrauchsmöglichkeiten im 
Zusammenhang mit der elektronischen Datenverarbeitung (...)» 
spricht, vgl. StGH, Urt. v. 31.10.1995, LES 1996, 61, 64.

22 Zur Blockchain-Technologie und diesbezüglichen rechtlichen 
Aspekten aus österreichischer Sicht Piska/Völkel, ZTR 2017, 97 ff.; 
aus deutscher Perspektive Glatz, in: Breidenbach/Glatz, Rechts-
handbuch Legal Tech, 2018, S. 59 ff.; Simmchen, MMR 2017, 162 
ff.; Schrey/Thalhofer, NJW 2017, 1431 ff.; Kaulartz, CR 2016, 474 
ff. jeweils m.w.N.
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Krypto währungen haben in Liechtenstein nicht den Sta-
tus eines gesetzlichen Zahlungsmittels. 23 Soll diese Situ-
ation geändert werden, ist der Gesetzgeber gefragt. Un-
abhängig davon, kann das Gesetz mit Transaktionen von 
Kryptoeinheiten durchaus umgehen 24. Ein Transfer lässt 
sich zumindest auf der Ebene von schuldrechtlichen Ver-
pflichtungsgeschäften abbilden. Insofern ermöglicht die 
derzeitige Rechtslage eine privatautonome Akzeptanz 
innerhalb des Rechtsverkehrs auf der Basis (einzel-)ver-
traglicher Vereinbarungen, mit der diese als Tauschmittel 
im Sinne der §§ 1045 Abs 1, 1046 ABGB fungieren 25 somit 
zu einem schuldrechtlich vereinbarten Zahlungsmittel 
werden. Freilich steht es dann jedem Rechtsverkehrs-
teilnehmer frei, derartige Zahlungsmittel zu akzeptieren 
oder nicht. Der Vorteil eines gesetzlichen Zahlungsmit-
tels ist nun einmal der gesetzliche Annahmezwang, der 
sich eben nicht auf Einheiten von Kryptowährungen er-
streckt. 26 

Die grundlegendere Frage ist allerdings, wie sich 
Coins oder Token in die Kategorien der Rechtsobjekte 
– Sachen oder Rechte – einordnen lassen, denn nur 
als solche wären diese eigentumsfähig und unterfielen 
einem Schutz beispielsweise auch von Art 34 Abs 1 LV. 
Technisch besehen handelt es sich bei Coins oder Token 
lediglich um elektronische Daten. Als bewegliche Sachen 
können jene nach dem auf schweizerischer Vorlage ba-
sierenden liechtensteinischen Sachbegriff 27 gemäss den 
Regelungen der Art 20 f. SR mangels Körperlichkeit 28 
nicht qualifiziert werden 29; anders womöglich nach der 
Rechtslage der KO, die wiederum österreichisch geprägt 
ist 30. Auch im treuhänderschaftlichen Kontext gelingt 
eine Einordnung von Treugut in Form von Einheiten 
einer Kryptowährung nicht ohne Weiteres, da beispiels-
weise Art 912 Abs 3 PGR streng zwischen den (Rechts-
objekts-)Kategorien «Sachen oder Rechte» unterscheidet 
und daher zum einen auf die körperliche Sache rekur-

23 Vgl. das Gesetz vom 26.5.1924 betreffend die Einführung der 
Frankenwährung (LGBl. 1924 Nr. 8) sowie den Währungsver-
trag zwischen dem Fürstentum Liechtenstein und der Schweize-
rischen Eidgenossenschaft vom 19.6.1980 (LGBl. 1981 Nr. 52). 
Siehe auch Art 2 Abs 2 lit. l Sorgfaltspflichtgesetz (SPG).

24 Vgl. zur rechtlichen Einordnung von Kryptowährungen im inter-
nationalen Zusammenhang Anning/Brazell u.a., The Law of Bit-
coin, 2015, passim; aus österreichischer Sicht Völkel, ÖBA 2017, 
385 ff.

25 So auch zur österreichischen Rechtslage Fleißner, ÖJZ 2018, 437, 
438 f.

26 Vgl. beispielsweise § 1055 ABGB.
27 Siehe zur österreichischen Rechtslage Fleißner, ÖJZ 2018, 437 ff.
28 Anders wird bei einem haptischen Datenträger oder sonstigem 

Speichermedium von körperlicher Natur zu urteilen sein, obgleich 
damit keine elektronischen Daten zur körperlichen Sache werden.

29 Im Wesentlichen stellt das liechtensteinische Sachenrecht re-
zipiertes schweizerisches Sachenrecht – den vierten Teil des 
Schweizer Zivilgesetzbuches – dar, vgl. FLOGH, Urt. v. 25.5.1992, 
LES 1992, 144, 150; FLOGH, Urt. v. 4.4.2002, LES 2005, 100, 106; 
FLOGH, Urt. v. 5.2.2009, LES 2009, 229, 232. Siehe zur Rezep-
tion des schweizerischen Sachenrechts und dort insbesondere 
zum Schwenk vom ehemals vorherrschenden Sachbegriff nach 
österreichischem Recht zum schweizerischen Sachenrechtskon-
zept und dessen Sachbegriff: Berger, Rezeption im liechtensteini-
schen Privatrecht unter besonderer Berücksichtigung des ABGB, 
2. Aufl. (2011), S. 54 ff.; Hammermann, ZBGR 2009, 325, 327 ff.

30 Vgl. FLOGH, Beschl. v. 6.5.2004, LES 2005, 310, 316.

riert und zum anderen auf Rechte, unter welche sich 
elektronische Daten unzweifelhaft nicht subsumieren 
lassen. Ebenso fallen elektronische Daten wegen ihrer 
fehlenden haptischen Manifestation nicht unter Art 237 
Abs 1 EO, wohingegen ein Bitcoin aufgrund des durch 
ihn repräsentierten Vermögenswertes gegebenenfalls als 
anderes Vermögensrecht im Sinne von Art 242 Abs 1 EO 
exekutionsrechtlich erfasst werden könnte. Im Ergebnis 
besteht hier durchaus die Gefahr, dass elektronische 
Daten je nach Rechtsgebiet (sachenrechtlich, konkurs-
rechtlich, exekutionsrechtlich, Recht der Treuhänder-
schaft) unterschiedlich bewertet werden. Mithin ist die 
rechtliche Einordnung elektronischer Daten insbeson-
dere infolge unterschiedlicher Rezeptionsvorlagen 31 un-
bekanntes Terrain. Soweit ersichtlich hat sich der FLOGH 
hierzu bisher nicht positioniert. Gleichwohl bestünde 
mit Blick auf den liechtensteinischen Sachbegriff ein 
grundsätzlicher Novellierungsbedarf. Wird lediglich eine 
gesetzliche Klärung allein für die blockchain-basierten 
Kryptowährungen geschaffen, erhöht dies eher die be-
stehende Fragmentierung.

Als weitere Anwendung soll kurz das Nutzen von Smart 
Contracts in den Blick genommen werden. Einleitend ist 
anzumerken, dass diese aus Anglizismen bestehende Be-
zeichnung weder Rechtsnatur noch die dahinterstehende 
Technik beschreibt, sondern eine Intention versucht aus-
zudrücken. Denn mit der Hilfe eines Smart Contract soll 
ein Vertrag insofern intelligent (ausgestaltet) sein, als 
dass der Vertragsvollzug mithin der Leistungsaustausch 
zwischen den Vertragsparteien nicht nur automatisch 
abläuft, sondern zugleich auch etwaige Preis- und Leis-
tungsgefahren abgesichert sind (Ware gegen Zahlung im 
Sinne von § 1062 ABGB; bei mangelhafter Ware Preis-
minderung nach § 932 Abs 1 ABGB etc.). Ein «Smart Con-
tract» ist jedoch kein Vertrag im Rechtssinne, sondern ein 
Computerprogramm. 32 Doch genau genommen, ist diese 
Aussage unscharf, denn ein Smart Contract ist genauso 
wenig ein Vertrag im Rechtssinne wie eine auf Papier ge-
druckte und unterschriebene Vereinbarung. Ein Vertrag 
im Rechtssinne ist «unsichtbar», denn er besteht in seiner 
Eigenschaft als Rechtsgeschäft aus (mindestens) zwei 
übereinstimmenden Willenserklärungen 33. Das papierne 
Etwas, das die Unterschriften der Vertragsparteien trägt, 
dokumentiert lediglich die rechtsgeschäftliche Willens-
übereinstimmung und lässt diese nach aussen für Dritte 
oder zu Beweiszwecken erkennbar werden. Diesen Sta-
tus kann allerdings auch ein Smart Contract einnehmen, 
so denn der in einer Programmiersprache verfasste In-
halt von den Vertragsparteien und gegebenenfalls von 
einem Dritten herausgelesen werden kann. 34 Damit wird 

31 Siehe hierzu Berger, Rezeption im liechtensteinischen Privatrecht 
unter besonderer Berücksichtigung des ABGB, 2. Aufl. (2011), 
S. 75 ff.

32 Der Begriff «Smart Contract» geht auf Nick Szabo zurück, vgl. 
Szabo, The Idea of Smart Contracts, http://www.fon.hum.uva.
nl/rob/Courses/InformationInSpeech/CDROM/Literature/LOT-
winterschool2006/szabo.best.vwh.net/idea.html, zuletzt abgeru-
fen am 30.5.2018. Siehe zur österreichischen Rechtslage Smets/
Kapeller, ÖJZ 2018, 293 ff,

33 Vgl. hierzu StGH, Urt. v. 28.11.2005, LES 2007, 1, 5.
34 Ähnlich Kaulartz, DSRITB 2016, 1023, 1028 f.; Schrey/Thalhofer, 

NJW 2017, 1431, 1431.
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ein Smart Contract mindestens Bestandteil des Rechts-
geschäftes. Der Code spiegelt sohin einen Teil der vom 
beiderseitigen Parteiwillen getragenen Vertragsabwick-
lung wider. Bei der rechtlichen Einordnung eines Smart 
Contract geht es daher um die Frage, welche rechtlichen 
Voraussetzungen bestehen müssen, damit Beteiligte mit-
tels eines Computerprogrammes eine vertragliche Be-
ziehung eingehen und von diesem einen Teil des oder 
den gesamten Leistungsaustausch(es) vollziehen lassen 
können. Selbständig arbeitende Leistungsaustauschsys-
teme kennt das Recht im Übrigen in Form der Waren- 
und Selbstbedienungsautomaten. 35 Gänzlich neu ist das 
Thema daher nicht. Schliesslich ist auch das Attribut 
«smart» nicht überzubewerten, denn der Stand der Tech-
nik ist noch (!) nicht so weit, dass der als «elektronischer 
Vertrag» programmierte Algorithmus auf Basis einer ei-
genen künstlichen Intelligenz beispielsweise die Partei-
interessen im Sinne des Äquivalenzprinzips eigenständig 
austariert oder Abläufe für Vertragsstörungen initiiert.

Abschliessend soll noch ein Blick auf die Dezentra-
len Autonomen Organisationen gerichtet werden. Hier 
besteht ohne Zweifel der grösste Bedarf an Unterstüt-
zung durch den Gesetzgeber, da sich die Struktur einer 
DAO grundlegend von allen bisher bekannten Organi-
sationsstrukturen und damit auch von den vom PGR zur 
Verfügung gestellten Rechtsformen unterscheidet. Dies 
beginnt damit, dass die Grundlage einer DAO ein Smart 
Contract ist und die Errichtung nicht nach den bekann-
ten Prozeduren abläuft. Dieser Smart Contract läuft be-
stimmungsgemäss über ein grenzüberschreitendes Netz-
werk ab, mithin sind Beteiligte über die Welt verteilt. 
Einer DAO fehlt damit ein Ankerzentrum in Form eines 
Sitzes im Sinne von Art 232 Abs 1 S. 2 PGR; sie lässt sich 
somit nicht fest verorten. Der Code einer DAO enthält 
naturgemäss keinen Programmteil, der einen Satzungs-
sitz wiedergibt. Unklar ist bereits, ob das Computerpro-
gramm in Form eines Smart Contract überhaupt als Sta-
tut oder als statutenähnlich eingeordnet werden kann. 
Auch die Suche nach einem etwaigen Verwaltungssitz im 
Sinne von Art 232 Abs 2 PGR geht fehl. Eine DAO hat als 
Smart Contract strukturbedingt kein Leitungsorgan, in-
sofern unterscheidet sich diese Organisation massiv von 
den Rechtsformen, die – der klassischen Organtrias fol-
gend – neben einem Willensbildungs- und Kontrollorgan 
vor allem ein Leitungsorgan aufweisen 36, das den mittels 
Beschlüssen des Willensbildungsorgans verlautbarten 
Organisationswillen umsetzt. Da die Entscheidungen in-
nerhalb einer DAO von allen Beteiligten getroffen wer-
den und allein der Smart Contract die Entscheidungen 
vollzieht, lässt sich kein Ort der Entscheidungsfindung 
und damit der Verwaltung ausmachen. Einer DAO feh-

35 Aus deutscher Sicht Dienst/Falke, in: Bräutigam/Rücker, E-Com-
merce – Rechtshandbuch, 2017, S. 1001 ff. 

36 Vgl. hierzu Büch, Durchgriff und Stiftung, 2015, S. 63; Zwiefel-
hofer, in: Hochschule Liechtenstein, Institut für Finanzdienstleis-
tungen (Hrsg.), Das neue liechtensteinische Stiftungsrecht, 2008, 
S. 125. Diese Untergliederung findet sich schon bei den Geset-
zesredaktoren, vgl. Kurzer Bericht, S. 20. Grundlegend für diese 
funktionale Untergliederung ist Gierke, vgl. Gierke, Die Genos-
senschaftstheorie und die deutsche Rechtsprechung, 1887, S. 694 
ff.; siehe zudem K. Schmidt, Gesellschaftsrecht, 4. Aufl. (2002), 
S. 408 f.

len damit Elemente zur Sitzanknüpfung. Infolgedessen 
ist gänzlich ungeklärt, durch wen diese repräsentiert 
wird. Von den Fragen zur Haftung oder Inanspruchnah-
memöglichkeiten ganz zu schweigen. 

Selbstredend handelt es sich bei einer DAO nicht um 
eine Verbandsperson im Sinne des PGR. Dem wider-
spricht schon der für Liechtenstein geltende numerus 
clausus 37. Doch muss eine DAO, um diese in rechtlich 
gesicherte Bereiche überführen zu können, nicht gleich 
mit einem Status als Rechtsperson ausgestattet werden. 
Relevanter ist der Aspekt der Rechtsfähigkeit, denn der 
eine DAO bestimmende Smart Contract ist dasjenige 
Computerprogramm, welches die einer DAO zugeordne-
ten virtuellen Vermögenswerte in Form von Coins oder 
Token verwaltet 38. Grundvoraussetzung wäre dafür, dass 
dem Algorithmus Rechtsfähigkeit zugesprochen wird 39, 
damit das auf den Smart Contract bezogene Vermögen 
zumindest den Status eines Sondervermögens – ver-
gleichbar dem Treugut 40 – erhält. Das liechtensteinische 
Recht bietet hierfür die Basis, denn es differenziert zwi-
schen den Begriffen Rechtsfähigkeit 41 und Rechtsper-
sönlichkeit; misst diesen eine unterschiedliche rechtliche 
Bedeutung bei. Diese Klassifizierung kann bei dem Er-
fassen einer DAO-Struktur helfen. Zudem wird aus der 
ausdrücklichen Bezugnahme des Art 110 Abs 1 PGR auf 
die Handlungsfähigkeit deutlich, dass die Rechtsfähig-
keit und somit die Vermögensträgerschaft jedenfalls nicht 
von der Organbestellung und einer hieraus resultieren-
den Handlungsfähigkeit abhängig sind 42. Rechtsfähigkeit 
setzt keine Handlungsfähigkeit voraus. Im Grunde liegt 
ein mit der DAO vergleichbarer Zustand vor, der Aus-
gangspunkt weiterer Überlegung zur rechtlichen Ver-
selbständigung von digitalen Strukturen sein kann.

37 So galt einst in Liechtenstein kein numerus clausus der Recht-
formen. Mit Art 629 PGR a.F. fand sich eine Regelung, nach der 
jede nach ausländischem Recht anerkannte Verbandsperson im 
Fürstentum errichtet werden konnte. Im Zuge der Gesellschafts-
rechtsreform im Jahre 1980 wurde vorgenannte Regelung ersatz-
los gestrichen. Zudem kam es zu einer Art natürlicher Auslese, 
indem ungenutzt gebliebene Rechtformen aufgehoben wurden, 
siehe hierzu Marxer, LJZ 2006, 56, 59 m.w.N.

38 Siehe hierzu im (deutschen) Stiftungskontext Büch, npoR 2018, 
100 ff.

39 In der deutschen Jurisprudenz spricht sich für die Rechtsfähig-
keit aus: Teubner, Digitale Rechtssubjekte? Zum privatrecht-
lichen Status autonomer Softwareagenten, S. 5 ff., https://www.
jura.uni-frankfurt.de/69768539/TeubnerDigitale-Rechtssubjekte-
AcP-18Dez17.pdf, zuletzt abgerufen am 30.5.2018; für Teilrechts-
fähigkeit: Schirmer, JZ 2016, 660, 662; dagegen: Möslein, ZIP 
2018, 204, 207; hierzu auch Spindler, FS Canaris, 2017, S. 709, 
712.

40 Vgl. zur Stellung des Treugutes als verselbständigtes Vermögen 
Büch, LJZ 2016, 15, 25 f. sowie ders., Durchgriff und Stiftung, 
2015, S. 34 ff.

41 Insbesondere findet sich im PGR eine Legaldefinition in Art 9 
Abs 2 PGR: «Für alle Menschen (natürliche Personen) besteht (...) 
die gleiche Fähigkeit, privatrechtliche Rechte und Pflichten zu 
haben». Zudem spricht Art 919 Abs 3 S. 1 PGR dem Treuhänder 
die Berechtigung zu, über das Treuhandgut «gleich einem selb-
ständigen Träger von Rechten und Pflichten» zu verfügen.

42 Vgl. hierzu Büch, LJZ 2016, 15, 21 f. sowie ders., Durchgriff und 
Stiftung, 2015, S. 25 ff.
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III. Zusammenfassendes Fazit
Die Blockchain-Technologie bietet Anwendungsmög-
lichkeiten jenseits von Kryptowährungen. Sie hat das 
Potential in vielen Bereichen Paradigmenwechsel 43 her-
beizuführen. Das Recht ist hiervon bereits betroffen. Vor 
allem deshalb, weil wohl bisher keine andere Techno-
logie so weit in den juristischen Bereich einstrahlt wie 
die der Blockchain-Systeme. Doch steht die Technologie 
erst am Anfang. Für die Fortentwicklung bedarf es der 
rechtlichen Einordnung sowie Bewertung entwickelter 
Blockchain-Anwendungen, für ein gesetzliches Kanali-
sieren bestehender Rechtsprobleme zudem viel Finger-
spitzengefühl. 

43 Grundlegend zum Thema der Notwendigkeit wissenschaftlicher 
Revolutionen Kuhn, Die Struktur wissenschaftlicher Revolutio-
nen, 25. Aufl. (2017), S. 104 ff.
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1. Blockchain und Distributed Ledger Technology 
(DLT)

Der vorliegende Artikel zeigt das Potential der «Block-
chain-Technologie» für die Liechtensteinischen Rechts-
anwender, aber auch die damit einhergehenden Heraus-
forderungen an das liechtensteinische Rechtssystem auf. 
Um im Folgenden eine rechtliche Analyse zu vollziehen, 
wird vorab auf einige technische Aspekte für das bes-
sere Verständnis eingegangen, respektive werden einige 
dieser Branche immanente Terminologien zur besseren 
Nachvollziehbarkeit der Thematik erörtert.

Der Kanton Zug in der Schweiz konnte sich in An-
lehnung an das in Kalifornien befindliche «Silicon Val-
ley» als «Crypto-Valley» 1 etablieren. Liechtenstein strebt 
nun durch seine Aufgeschlossenheit 2 gegenüber diesen 
neuen technologischen Entwicklungen an, ein attrakti-
ver Standort für Startups zu werden, welche unter ande-
rem ein sogenanntes Initial Coin Offering durchführen 
möchten. Zuletzt wurde Liechtenstein deshalb auch als 

* NÄGELE Rechtsanwälte GmbH, Dr. Grass Strasse 12, 9490 Vaduz
1 Aschwanden, Die Bitcoin-Blase platzt – im Zuger Crypto Valley 

wachsen die Bedenken, NZZ 10.02.2018, https://www.nzz.ch/
schweiz/die-bitcoin-blase-platzt-im-zuger-crypto-valley-wach-
sen-die-bedenken-ld.1354992.

2 Kasanmascheff, Liechtenstein To Support Blockchain With New 
Regulations, cointelegraph 29.03.2018, https://cointelegraph.
com/news/liechtenstein-to-support-blockchain-with-new-regu-
lations; Milano, Liechtenstein to Avoid ‹Excessive› Blockchain 
Regulation: Prime Minister, coindesk 03.04.2018, https://www.
coindesk.com/liechtenstein-to-avoid-excessive-blockchain-regu-
lation-says-prime-minister/. 
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«Crypto-Country» 3 betitelt und es wurde ein entsprechen-
der Verein gegründet. 4

Bei einer Blockchain handelt es sich um eine kontinu-
ierlich erweiterbare Liste von Datensätzen, – sogenannte 
«Blöcke» – die mittels kryptographischer Verfahren unter-
einander verkettet sind. Jeder Block enthält dabei typi-
scherweise einen kryptographisch sicheren Hash (auch 
Streuwert) 5 des vorhergehenden Blocks, einen Zeitstem-
pel sowie Transaktionsdaten. Die Blockchain selbst wird 
aber nicht zentral gespeichert, sondern dezentral mittels 
der sogenannten Distributed Ledger Technology (DLT; 
frei übersetzt als Technologie des dezentralen Haupt-
buches).

Auch wenn es in Liechtenstein wohlweislich aus 
Marketinggründen zur Umsetzung eines «Blockchain-
Gesetzes» 6 kommen wird, sind darunter wohl auch an-
dere Technologien zur Regulierung von einer Token-
Ökonomie zu verstehen.

Ein dezentrales Hauptbuch («distributed ledger») ist 
ein Datenhaltungssystem, welches Informationen (vor-
wiegend über Transaktionen) dezentral in einem Netz-
werk verschiedener Teilnehmer speichert und grundsätz-
lich nur durch die Mehrheit der Teilnehmer beeinflusst 
werden kann. Prominentestes Beispiel dieser Techno-
logie sind neben der Blockchain die sogenannten Direc-
ted Acyclic Graphs (DAG).

Token oder Coins sind dabei Informationen, welche 
aus einer Folge zusammengehöriger Zeichen oder Bits 
bestehen oder Ergebnis einer Berechnung sind und auf 
dem distributed ledger geführt werden. Diese Coins 
bzw Token können dabei unterschiedlichste Funktionen 
haben. Derzeit gibt es vorwiegend Token mit einer Funk-
tion für Vermögenstransaktionen (bspw. Bitcoin) oder 
aber solche Token, die einen Zugangsschlüssel darstellen. 
Solche Zugangs-Token gewähren beispielsweise Zugriff 
auf ein Netzwerk oder Zugang zu einer Dienstleistung 
und werden meist begeben, um Infrastrukturprojekte zu 
finanzieren. Wiederum andere Token sollen aber auch 
in der Lage sein Anteilsrechte an Verbandspersonen aber 
auch Rechte an Sachen – wie eine Uhr oder Aktien einer 
AG – zu repräsentieren. Die Möglichkeiten hinsichtlich 
der Funktionen von Token sind insofern äus serst vielfältig.

1.1 Was ist ein Coin – was ein Token?
Token können unter Verwendung bestehender Stan-
dards und Technologien einfach und in sehr kurzer Zeit 
geschaffen werden. 7

Diese Token können dann wiederum im Rahmen 
eines sogenannten «pre-sale» oder beim Initial Coin Of-

3 Von Fellenberg, Patrick Bont von der Finanzmarktaufsicht Liech-
tenstein: «Crypto Valley und Crypto Country ergänzen sich 
sehr gut», BTC-Echo 11.03.2018, https://www.btc-echo.de/pa-
trick-bont-von-der-finanzmarktaufsicht-liechtenstein-crypto-val-
ley-und-crypto-country-ergaenzen-sich-sehr-gut/. 

4 Crypto Country Association.
5 Eine Streuwertfunktion, mit welcher beispielsweise eine Prüf-

summe berechnet werden kann, oder eben ein bestimmter Inhalt 
identifiziert werden kann, ohne etwas über dessen Inhalt preis-
zugeben (Anwendung in der Kryptographie).

6 Regierung arbeitet an Blockchain-Gesetz, Volksblatt 21.03.2018, 
http://www.volksblatt.li/Nachricht.aspx?src=vb&id=189560. 

7 www.ethereum.org/token.

fering (ICO – in Anlehnung an die Terminologie eines 
Börsengangs – Initial Public Offering; IPO) bzw Token 
Generating Event (TGE) gekauft werden, um die jewei-
ligen Geschäftsmodelle zu finanzieren.

Das angedachte Geschäftsmodell, welches mittels ICO 
bzw TGE finanziert werden soll, wird dabei in einem 
sogenannten «Whitepaper» dargestellt. Ein Whitepaper ist 
die verschriftlichte Darstellung der beabsichtigten Aus-
gestaltung eines zu emittierenden Tokens. Meist enthält 
es eine Beschreibung des Geschäftsmodells, eine Dar-
stellung der eingesetzten Technologien (insb Bezeich-
nung der zu verwendenden Blockchain) und Beschrei-
bung des Zwecks sowie der Art des zugrundeliegenden 
Rechtsgeschäfts der Token Emission. 

Diese Initial Coin Offerings oder auch Initial Public 
Coin Offering (IPCO), Initial Token Offering (ITO) bzw 
Token Generating Events stellen ein Finanzierungsmo-
dell dar (Crowdfundingmethode), das von Unternehmen 
verwendet wird, deren Geschäftsmodell blockchainba-
siert ist. In einem TGE wird ein Anteil einer neu emit-
tierten Kryptowährung im Austausch gegen staatlich 
emittierte Währungen oder gegen andere Kryptowäh-
rungen an Partizipanten verkauft. Grundsätzlich gibt 
es derzeit noch keine einheitliche Definition von Coins 
oder Token; teilweise werden diese Begriffe Synonym 
verwendet. Nach Ansicht der Autoren macht es Sinn 
das Begriffspaar dahingehend aufzusplitten, dass der 
Terminus «Coins» in ICO alle proprietären Coins einer 
Blockchain umfasst, während der Begriff «Token» in TGE 
speziell auf solche Token gemünzt ist, welche auf einer 
bereits existierenden Blockchain, wie bspw. Der Ethe-
reum Blockchain basieren. Coins sind demgemäss inter 
alia Bitcoins (Bitcoin), Ether (Ethereum), etc pp, wäh-
rend alle Kryptowährungen, welche besipielsweise auf 
dem ERC20 oder ERC223 Token-Standard der Ethereum 
Blockchain basieren und auch auf dieser gehosted wer-
den, als Token klassifiziert werden.

Das Pendant der Kryptowährungen wird dabei ge-
meinhin als Fiatgeld bezeichnet. Unter Fiatgeld werden 
dabei gesetzliche Zahlungsmittel, sohin Bar- und Buch-
geld, verstanden.

Eine Kryptowährung umfasst die Gesamtheit ihrer 
Coins respektive Token. Die Kryptowährung Ethereum 
umfasst alle Ether-Token (ETH) des Ethereum-Protokolls 
(= Ethereum Blockchain). Kryptowährungen basieren 
meist auf einem Peer-to-Peer-Netzwerk (dezentralisier-
tes System; Ausnahme: Ripple – XRP – ist beispielsweise 
nur teilweise dezentral) und einem entsprechenden 
Protokoll (= Blockchain). Manche Kryptowährungen 
verwenden eine eigene Blockchain; die meisten nutzen 
aber eine bereits vorhandene Blockchain für die Erfas-
sung der Transaktionen. So haben sich für die Ethereum 
Blockchain beispielsweise die ERC20 und ERC223 Token 
Standards durchgesetzt. 

Die meisten Blockchains ermöglichen zudem die Aus-
führung von Smart Contracts und somit den automatisier-
ten Transfer von Token. Smart Contracts bilden dabei die 
Logik von vertraglichen Regelungen technisch – mittels 
Programmiercode – ab. Solche Regelungen basieren ua 
auf «If-then» Anweisungen (wenn Bedingung «A» eintritt, 
wird Aktion «B» ausgeführt) und werden automatisch 
ausgeführt. Die Grenzen von Smart Contracts liegen in 
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den zwingenden Formvorschriften von Rechtsgeschäften 
sowie in den gesetzlichen Rahmenbedingungen und ist 
der Gestaltungsfreiheit insbesondere durch die guten Sit-
ten ein Limit gesetzt. 

1.2 Wallet, private und öffentliche Schlüssel
In einem ICO bzw TGE oder auf dem Sekundärmarkt 
erworbene Token werden dabei in sogenannten Wallets 
gespeichert. Ein Wallet ermöglicht dem jeweiligen Nutzer 
die Verfügung über Token durch (gesammelte) Verwal-
tung seiner öffentlichen Schlüssel («public keys»). Der 
public key stellt die einmalige öffentliche Adresse dar, 
welche aus einer endlichen Folge von Zeichen besteht 
und quasi als Zahlstelle dient. Der private Schlüssel («pri-
vate key») besteht ebenfalls aus einer endlichen Folge 
von Zeichen und ermöglicht für sich alleine oder mit 
weiteren privaten Schlüsseln («Multi-Sig») die Verfügung 
über die Token oder Coins, welche dem public key zu-
geordnet werden. 

1.3 Token aus regulatorischer Sicht
Token werden derzeit aus regulatorischer Sicht – je nach 
Funktion – grundsätzlich in drei Gruppen unterteilt. Es 
sind diese: Currency Coins (Payment Token), Utility 
Token und Security bzw Equity Token.

Utility Token können beispielsweise zum (vergüns-
tigten) Bezug von Dienstleistungen eingesetzt werden 
oder als eine Art Zugangsschlüssel für diverse Software-
Applikationen fungieren. Diese Token können mit API-
Keys (application programming interface – Program-
mierschnittstelle) verglichen werden – im Grunde also 
ein Token für die Identifikation und Authentifikation. 
Weitere Typische Anwendungsbeispiele sind Gutscheine 
oder «Zugangsschlüssel» zu einem Markt bzw. einer Platt-
form.

Currency Coins oder Payment Token haben aus-
schliesslich Zahlungsmittelfunktion, wie beispielsweise 
Bitcoin (umstritten). Die Abgrenzung von Utility Token 
kann im Einzelfall aber Schwierigkeiten bereiten.

Security respektive Equity Token repräsentieren Fi-
nanzinstrumente. Als Beispiel können (tokenisierten) 
Anteile an einem Unternehmen oder mittels Token ab-
gebildete Aktionärsrechte genannt werden. Demzufolge 
sind insbesondere die kapitalmarktrechtlichen Vorschrif-
ten zu beachten, da diese Token rechtlich unter Finanz-
instrumente zu subsumieren sind.

2. Kryptowährungen in der Liechtensteinischen 
Rechtsordnung

2.1  Virtuelle Währungen, E-Geld, Spielwährungen 
und Glücksspiel

Der einzige Bezug der Liechtensteinischen Rechtsord-
nung zu Kryptowährungen findet sich (noch, Stand 
28.05.2018) 8 im Sorgfaltspflichtgesetz (SPG). Aus der 
Legaldefinition des Art 2 Abs 1 lit l SPG geht eindeutig 
hervor, dass gesetzliche Zahlungsmittel den Kryptowäh-
rungen (virtuelle Währungen) nicht gleichzustellen sind:

8 Der Entwurf des «Blockchain Gesetzes» wurde für Sommer an-
gekündigt.

«Wechselstube: natürliche oder juristische Personen, 
deren Tätigkeit im Umtausch von gesetzlichen Zahlungs-
mitteln zu den offiziellen Wechselkursen oder von virtu-
ellen Währungen gegen gesetzliche Zahlungsmittel und 
umgekehrt besteht. Als virtuelle Währungen sind digitale 
Geldeinheiten zu verstehen, welche gegen gesetzliche 
Zahlungsmittel getauscht, zum Bezug von Waren oder 
Dienstleistungen oder zur Wertaufbewahrung verwendet 
werden können und somit die Funktion von gesetzlichen 
Zahlungsmitteln übernehmen.»

Hierbei wird eine Wechselstube definiert als diejeni-
gen Personen, deren Tätigkeit im Umtausch von gesetz-
lichen Zahlungsmitteln untereinander bzw. im Umtausch 
von virtuellen Währungen gegen gesetzliche Zahlungs-
mittel und umgekehrt besteht.

Dabei sind zuerst die Begriffe gesetzliche Zahlungs-
mittel und virtuelle Währungen näher zu bestimmen. Der 
Begriff des gesetzlichen Zahlungsmittels umfasst generell 
Banknoten der jeweiligen Währung und Scheidemünzen 
sowie auch Buchgeld.  9

Der Begriff des gesetzlichen Zahlungsmittels umfasst 
sohin Bar- und Buchgeld, demgegenüber stehen E-Geld 
als auch Kryptowährungen, welche nicht von der Legal-
definition der gesetzlichen Zahlungsmittel erfasst wer-
den.

Kryptowährungen, insbesondere sogenannte Utility 
Token, werden von der FMA – je nach Ausgestaltung – 
grundsätzlich als «Commodities» (Handelswaren) betrach-
tet. 10 Demgemäss käme der Handel mit Kryptowährun-
gen untereinander grundsätzlich einem gewöhnlichen 
Tausch gemäss den §§ 1045 ff ABGB gleich.

Unter virtuellen Währungen im Sinne des SPG wer-
den dabei Geldeinheiten verstanden, die obschon des 
Faktums, dass sie kein gesetzliches Zahlungsmittel be-
gründen, dennoch aber die Funktion von gesetzlichen 
Zahlungsmitteln übernehmen, indem sie zum Bezug von 
Dienstleistungen oder Waren berechtigen, gegen gesetz-
liche Zahlungsmittel getauscht werden, oder aber auch 
zur Wertaufbewahrung utilisiert werden können. 11 Im 
Bericht und Antrag 2016 / 159 wird hier expressis verbis 
die Kryptowährung Bitcoin als Beispiel für virtuelle Wäh-
rungen angeführt. 12 

Gleichzeitig wird im genannten Bericht und Antrag 
ausgeführt, dass unter den Begriff «virtuelle Währungen» 
nicht «digitale Geldeinheiten [fallen], welche zentralisiert 
von einer Stelle ausgegeben werden, jedoch für den Um-
tausch in gesetzliche Zahlungsmittel ungeeignet sind 
(z.B. World of Warcraft Gold).»

In der Praxis wird es zwar wahrlich schwer möglich 
sein, solche online abgewickelten Vorgänge (bspw. Der 
Wechsel von WoW-Gold) im Einzelnen aufzudecken, je-
doch scheint die Argumentation hierbei verfehlt, da es 
faktisch ein Einfaches ist, World of Warcraft Gold oder 
auch andere «Spielwährungen» in gesetzliche Zahlungs-

9 Laurer/Kammel in Laurer/M. Schütz/Kammel/Ratka, BWG 4. 
Auflage, § 1 BWG, Rz 4.

10 Vgl. Bont, Kryptowährungen – und was machen die Regulato-
ren?, FMA Merkblatt, 26.10.2017, S 7.

11 BuA 2016 / 159, 31.
12 BuA 2016 / 159, 31
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mittel umzutauschen und vice versa. 13 Zum Teil wird ein 
solcher Service durch die Spieleentwickler sogar direkt, 
zumindest aber indirekt, angeboten. 14 

Zuletzt wurde sogar festgehalten, dass World of War-
craft Gold siebenmal wertvoller als der Venezolanische 
Bolívar sein soll. 15 Dies ist zwar primär auf die Hyper-
inflation der venezolanischen Währung zurückzufüh-
ren, jedoch wird auch hieraus ersichtlich, dass streng 
genommen eine Vielzahl solcher Spielwährungen unter 
E-Geld subsumiert werden können. Dies ist insbeson-
dere deshalb die logische Konsequenz, da es hierbei 
immer eine zentrale Entität gibt, welche solche elektro-
nische Wertmarken begibt, und ist insofern auch keine 
regulatorische Abschwächung zu der meldepflichtigen 
Wechselstube möglich, wie dies zB beim Wechsel von 
dezentral ausgegebenen Bitcoin der Fall ist. Der solchen 
Spielwährungen inhärente, immanente und intrinsische 
Wert, welcher durchaus einer entsprechenden Regu-
lierung unterstehen kann, offenbart sich ferner, wenn 
man sich mit dem in der Rechtspraxis noch wenig be-
achteten Phänomen des Glücksspiels in Online-Spielen 
(insbesondere MMORPGs 16) beschäftigt. Belgien und die 
Niederlande haben hier eine weltweite Vorreiterrolle ein-
genommen und diverse Spielmechanismen als illegales 
Glücksspiel eingestuft. 17

Auf die Wechselstube zurückkommend, muss weiters 
noch differenziert werden, ob diese virtuellen Währun-
gen die Funktion von gesetzlichen Zahlungsmitteln über-

13 Hier sei nur auf einige Grössen der schier unendlich scheinenden 
Anzahl solcher «Börsen» verwiesen: https://www.playerauctions.
com/ - http://mmogold4usa.com/ - https://egpal.com/. 

14 Hier sei beispielsweise auf das MMORPG Neverwinter Online 
(NW) von Cryptic Studios verwiesen, in welchem man mittels 
gesetzlichen Zahlungsmittel als Erste in-game Währung soge-
nannte «Zen» erwerben kann, welche ihrerseits gegen die zweite 
Spielwährung «Astral Diamonds» (NW AD) umgewandelt werden 
können. Letztere können durch Absolvierung des Spiels generiert 
werden und wiederum zurückgewandelt werden; die Kette ist 
sohin in sich geschlossen. Andere Spiele wie bspw Diablo III 
haben überhaupt ein sogenanntes Auction House implementiert, 
auf welchem Spieler Items – zumindest initial – mittels Fiatgeld-
ern erwerben konnten. Hierbei sollte jedenfalls von einer Wech-
selstube ausgegangen werden, wenn nicht sogar aufgrund der 
Ausgestaltung E-Geld vorliegt.

15 Diaz, ‹World of Warcraft’s› virtual gold is seven times more va-
luable than Venezuela’s real money, CNN 10.05.2018, https://
edition.cnn.com/2018/05/08/world/world-of-warcraft-token-
worth-more-than-venezuelas-currency-trnd/index.html.

16 Massively Multiplayer Online Role-Playing Game.
17 Yin-Poole, Now Belgium declares loot boxes gambling and the-

refore illegal, Eurogamer 25.04.2018, https://www.eurogamer.
net/articles/2018-04-25-now-belgium-declares-loot-boxes-gam-
bling-and-therefore-illegal; Yin-Poole, The Netherlands declares 
some loot boxes are gambling, Tells publishers to modify them, Eu-
rogamer 19.04.2018, https://www.eurogamer.net/articles/2018-
04-19-the-netherlands-declares-some-loot-boxes-are-gambling; 
Sind Lootboxen Glücksspiel? Europäische Behörden ermitteln, 
STANDARD 17.11.2017, https://derstandard.at/2000068003386/
Sind-Lootboxen-ein-Gluecksspiel-Europaeische-Behoerden-er-
mitteln; Belgien: Lootboxen in «Fifa», «Overwatch» und «CS:GO» 
als illegales Glücksspiel eingestuft, STANDARD 25.04.2018, 
https://derstandard.at/2000078635443/Belgien-Lootboxen-in-Fi-
fa-Overwatch-und-CSGO-als-illegales-Gluecksspiel; sa https://
www.koengeens.be/news/2018/04/25/loot-boxen-in-drie-video-
games-in-strijd-met-kansspelwetgeving.

nehmen. «Demgemäss scheiden auch solche virtuellen 
Währungen aus, welche nur überaus beschränkt einlös-
bar bzw. zum Bezug von Waren oder Dienstleistungen 
geeignet sind. Beispielsweise Bonusprogramme, da die 
dadurch erlangten digitalen Geldeinheiten nur bei der 
ausgebenden Stelle gegen Waren oder Dienstleistungen 
eingetauscht werden können.» 18

Hierbei scheint sich der Gesetzgeber an den Wesens-
merkmalen von E-Geld orientiert zu haben. Ein Tatbe-
standsmerkmal von E-Geld ist die Durchführbarkeit von 
Zahlungsvorgängen im Sinne des Art 3 Abs 1 Z 28 ZDG. 19 
Ein Zahlungsvorgang definiert sich dabei als die bzw 
der vom Zahler oder Zahlungsempfänger ausgelöste Be-
reitstellung, Transfer oder Abhebung eines Geldbetrages, 
unabhängig von etwaigen zugrundeliegenden Verpflich-
tungen im Verhältnis zwischen Zahler und Zahlungsemp-
fänger. 

Besonders relevant ist dabei, dass das ZDG gemäss 
Art 2 Abs 4 lit l ZDG keine Anwendung auf Dienste 
findet, die auf Instrumenten beruhen, die für den Er-
werb von Waren oder Dienstleistungen nur in den Ge-
schäftsräumen des Ausstellers oder im Rahmen einer Ge-
schäftsvereinbarung mit dem Aussteller entweder für den 
Erwerb innerhalb eines begrenzten Netzes von Dienst-
leistern oder für den Erwerb einer begrenzten Auswahl 
von Waren oder Dienstleistungen verwendet werden 
können.

Vergleicht man Erwägungsgrund 13 der Zahlungsricht-
linie II (PSD2) 20, wird ersichtlich, dass Dienste nicht als 
Zahlungsdienste gelten, die auf Zahlungsinstrumenten 
beruhen, die ausschliesslich für den Erwerb von Waren 
oder Dienstleistungen (i) bei einem bestimmten Ein-
zelhändler (shop-in-shop-Lösung); (ii) innerhalb eines 
begrenzten Netzwerks (limited network); oder (iii) aus 
einem sehr begrenzten Waren- und Dienstleistungsspek-
trum (limited range), eingesetzt werden können.  21

Folglich gibt der Gesetzgeber implizit zu verstehen, 
dass es der Telos des Art 2 Abs 1 lit l SPG war, E-Geld auch 
unter den Begriff der virtuellen Währungen zu subsumie-
ren, da bei E-Geld dererlei Einschränkungen nicht vor-
liegen. Gleichzeitig wurde nur eine «Teilharmonisierung» 
durchgeführt, da offenkundig bewusst unterschiedliche 
termini technici, nämlich einerseits «monetäre Werte in 
Form einer Forderung» im EGG und andererseits «digi-
tale Geldeinheiten» bzw «virtuelle Währungen» im SPG 
eingeführt wurden. 

Während das E-Geldgesetz sohin zwingend eine zen-
trale Entität als Emittentin für das Vorliegen von E-Geld 
fordert, welches sodann auch als virtuelle Währung zu 
sehen ist, erfasst die Wechselstubentätigkeit gemäss 
Sorgfaltspflichtgesetz unter digitalen Geldeinheiten auch 
die beispielhaft genannten Bitcoins, welche insbeson-

18 BuA 2016 / 159, 31.
19 S Art 3 Abs 2 lit b EGG.
20 ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/2366/oj, Payment Ser-

vices Directive 2 – Richtlinie EU 2015/2366 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 25.11.2015 über Zahlungsdiens-
te im Binnenmarkt, zur Änderung der Richtlinien 2002/65/EG, 
2009/110/EG und 2013/36/EU und der Verordnung (EU) Nr. 
1093/2010 sowie zur Aufhebung der Richtlinie 2007/64/EG.

21 Merkblatt BaFin, Hinweise zum Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz 
(ZAG), 22.12.2011, zuletzt geändert am 29.11.2017.
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dere aufgrund ihrer dezentralen Generierung Peer-to-
Peer (auch «Mining» oder «Minting» genannt) kein E-Geld 
darstellen. 

Aufgrund der uneinheitlichen Begriffe, obgleich einer 
ähnlich gelagerten Einschränkung mit Bezug auf das 
EGG bzw ZDG, besteht insofern eine gewisse Rechts-
unsicherheit, wann nunmehr tatsächlich eine virtuelle 
Währung vorliegt. Hierbei stellt sich wiederum die alles-
entscheidende Gretchenfrage, ob Utility Token oder Cur-
rency Token vorliegen – abhängig von der (zumindest 
teilweisen) Zahlungsfunktion von Token.

Festzuhalten bleibt, dass von den virtuellen Währun-
gen neben E-Geld auch Kryptowährungen umfasst sind, 
wobei der Terminus «Währung» generell eher ungeeignet 
sein dürfte. Es sind dabei nämlich gerade keine Wäh-
rungen im klassischen Sinne (gesetzliche Zahlungsmit-
tel respektive Geldbeträge iSd BankG, EGG und ZDG) 
gemeint.

Jedenfalls ist von einer Wechselstube nur die Tätigkeit 
des Umtausches gesetzlicher Zahlungsmittel mit anderen 
gesetzlichen Zahlungsmitteln zu den offiziellen Wechsel-
kursen («Fiat-Fiat») bzw. gesetzlicher Zahlungsmittel und 
virtueller Währungen («Fiat-Krypto» bzw. «Krypto-Fiat»), 
nicht aber virtueller Währungen untereinander («Krypto-
Krypto» oder E-Geld gegen E-Geld bzw E-Geld gegen 
Krypto und umgekehrt), erfasst. 22

2.2 Kryptowährungen als E-Geld?
Im vorherigen Kapitel wurde bereits Bezug auf E-Geld 
genommen. Es stellt sich die Frage, was bei einem TGE 
bzw dem dahinterliegenden Geschäftsmodell zu beach-
ten ist, damit dieses in den Anwendungsbereich des EGG 
fällt bzw von einer solchen Klassifizierung nicht erfasst 
wird.

Unter E-Geld wird gemäss EGG jeder elektronisch ge-
speicherte monetäre Wert bezeichnet, der in einer For-
derung gegenüber dem E-Geld-Emittenten besteht, der 
gegen Zahlung eines Geldbetrages ausgestellt wird, um 
damit Zahlungsvorgänge (im Sinne des Zahlungsdien-
stegesetzes) durchzuführen und der auch von anderen 
natürlichen oder juristischen Personen als dem E-Geld-
Emittenten angenommen wird (Art 3 Abs 1 lit b EGG).

Einige Kryptowährungen können – wie bereits im 
vorherigen Kapitel angeführt – von Teilnehmer zu Teil-
nehmer selbst «geschürft» 23 und nicht von einer zentra-
len Autorität emittiert werden. Aus diesem Grund ist die 
Einstufung von Kryptowährungen wie zB von Bitcoin 
unter das E-Geldgesetz bereits mangels Ausstellung eines 
monetären Wertes in Form «einer Forderung gegenüber 
dem Emittenten» (Tatbestandsmerkmal einer zentralen 
Emission) auszuschliessen. Diese Ansicht wird auch von 
der European Banking Authority (EBA) vertreten. Die 
EBA hält Kryptowährungen und diesbezügliche Han-
delsplattformen grundsätzlich nicht für mit regulären 
Zahlungsdiensten oder E-Geld Services vergleichbar. 24 

22 Vgl. BuA 2016 / 159, 31.
23 «Mining» durch Entschlüsselung von kryptographisch verschlüs-

selten Informationen als Aspekt der Dezentralität.
24 EBA opinion on «virtual currencies», EBA/Op/2014/08 vom 

04.07.2014.

Selbstredend kommt es dabei immer auf die genaue Aus-
gestaltung der Token an.

Der Terminus Geldbetrag stellt gemeinhin auf die ge-
setzlichen Zahlungsmittel (Bar- und Buchgeld) als auch 
auf E-Geld als Zahlungsmitteläquivalent ab. Der Gesetz-
geber hat unter Verweis auf das ZDG 25 eindeutig kon-
statiert, dass auch E-Geld von dem Begriff «Geldbetrag» 
umfasst ist. Demgemäss können mit E-Geld erworbene 
Token wiederum einen als E-Geld zu qualifizierenden 
Token darstellen, vorausgesetzt, dass auch die anderen 
Tatbestandsmerkmale vorliegen (quasi eine «E-Geld-
Kette»). Der Begriff des monetären Werts ist hingegen 
viel weiter und stellt, wie der Name indiziert, auf Werte 
ab, denen aufgrund ihrer Ähnlichkeit in der Verwendung 
mit gesetzlichen Zahlungsmitteln ein ähnlicher Charak-
ter, sohin ein «monetärer Wert», beigemessen wird.

Letztlich müssen die monetären Werte (E-Geld) auch 
von anderen natürlichen oder juristischen Personen als 
dem E-Geld-Emittenten – sohin von Dritten – akzeptiert 
werden. Auf im Voraus bezahlten Instrumenten gespei-
cherte monetäre Werte, mit welchen nur eine bestimmte 
Selektion an Dienstleistungen oder Waren beschafft wer-
den kann (beschränkte Produktpalette), oder solche, die 
nur in den Räumlichkeiten des E-Geld-Emittenten oder 
in einem ausgewählten Netzwerk von Dienstleistern ein-
gesetzt werden können (beschränktes Dienstleisternetz-
werk), findet das EGG keine Anwendung.

Sofern ein solches Instrument lediglich in bestimmten 
Geschäften zum Bezug von Dienstleistungen oder Waren 
berechtigt, oder aber auch ungeachtet der geografischen 
Lokalisierung der Geschäfte nur zum Erwerb eines be-
stimmten Warensortiments oder eines begrenzten Leis-
tungsspektrums eingesetzt werden kann, gilt jenes In-
strument als ausschliesslich binnen eines begrenzten 
Netzes verwendbar. 26

Beispiele für solche Instrumente – ohne Anspruch 
auf Vollständigkeit – sind Kundenkarten, Tankkarten, 
Mitgliedskarten, Fahrkarten, Essensgutscheine oder Gut-
scheine für Dienstleistungen. Sollten derlei Instrumente 
mit einem begrenzten Verwendungszweck im Rechtsver-
kehr zu einem Instrument für den allgemeinen Gebrauch 
avancieren, dann scheidet die vorgenannte Ausnahme 
des EGG aus und eröffnet sich der Anwendungsbereich 
desselben. 27

Abschliessend ist noch darauf hinzuweisen, dass E-
Geld als elektronische Variante von Bargeld Einsatz zur 
Abwicklung von Zahlungsvorgängen findet. Demge-
mäss dient E-Geld nicht der Erfüllung von irgendwel-
chen Sparzielen und stellt eine Emission von E-Geld 
unter Gegennahme von Giralgeld konsequenterweise 
auch keine Entgegennahme von Einlagen dar. Dies ist 
eine Ausnahme des Passivgeschäftes in Art 3 Abs 3 lit a 

25 Vgl Art 3 Abs 1 lit b EGG iVm Art 3 Abs 1 Z 28 ZDG sowie Art 3 
Abs 1 Z 7 ZDG

26 ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/110/oj, Erwägungen zur 
Richtlinie 2009/110/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 16.09.2009 über die Aufnahme, Ausübung und Beauf-
sichtigung der Tätigkeit von E-Geld-Instituten, zur Änderung der 
Richtlinien 2005/60/EG und 2006/48/EG sowie zur Aufhebung 
der Richtlinie 2000/46/EG, Erwägung 5 f.

27 Erwägungen zur Richtlinie 2009/110/EG, ibid.
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BankG, welche nur greift, sofern der entgegengenom-
mene Betrag unmittelbar gegen E-Geld eingetauscht 
wird. E-Geldinstituten ist es demgemäss auch nicht ge-
stattet, Kredite aus Geldern zu verteilen, die sie für die 
Ausführung von E-Geld-Transaktionen entgegengenom-
men haben, oder diese aufzubewahren. 28

2.3  Kryptowährungen und das Bankengesetz 
(BankG)

Sofern nicht die in Art 3 Abs 3 lit a BankG erwähnte 
Ausnahme bzw diejenigen in Art 1a Abs 2 BankV 29 grei-
fen, haben die gegenständlichen Geschäftsmodelle das 
Potential, dass sie Bankgeschäfte verwirklichen. Denk-
bar ist dies insbesondere dann, wenn ein ICO oder TGE 
das Kapitalisierungsziel nicht erreicht und es zur Rück-
abwicklung kommen soll. Diesfalls kann es – auch wenn 
dies ursprünglich nicht angedacht war – retrospektiv po-
tentiell zur Annahme von Einlagen oder anderer rück-
zahlbarer Gelder kommen. 30 

Überhaupt ist zu berücksichtigen, dass es durch den 
Einsatz einer Blockchain grundsätzlich ein Einfaches ist, 
Plattformen zu etablieren, welche verbotene Tätigkeiten 
wie beispielsweise ungedeckte Leerverkäufe zulassen 
oder aber auch Peer-to-Peer-Kredite ermöglichen. Bei 
so einem Modell wäre jeder Gläubiger, der sein Geld in 
gewerbsmässiger Absicht verleiht, bewilligungspflichtig. 
Der Betreiber einer solchen Plattform wäre insofern in 
Geschäftstätigkeiten involviert, welche einer Bewilligung 
bedürfen, jedoch ohne eine solche ausgeübt werden und 
müsste sich der Betreiber folglich mit den rechtlichen 
Konsequenzen auseinandersetzen. Es ist diesbezüglich 
hinsichtlich der technischen Möglichkeiten darauf zu 
achten, dass sich das Geschäftsmodell in den gesetzli-
chen Rahmengbedingungen bewegt.

2.3.1  Erfüllen Kryptowährungen den Einlagen
begriff gem. BankG?

Eingangs wurde in diesem Kapitel bereits ausgeführt, 
dass Geschäftsmodelle, welche Kryptowährungen invol-
vieren, dem Bankengesetz unterliegen können. In con-
creto stellt sich jedoch die Frage, ob Kryptowährungen 
per se den Einlagenbegriff erfüllen können.

Art 3 Abs 3 lit a BankG definiert die Annahme von 
Einlagen und [sie!] anderen rückzahlbaren Geldern als 
den Banken vorbehaltene Geschäftstätigkeit. Grundsätz-
lich handelt es sich beim Einlagengeschäft um unbedingt 
rückzahlbare Gelder, ergo Gelder, an denen ein zivil-
rechtlicher Anspruch auf Rückzahlung besteht, welcher 
nicht vom Eintritt eines zukünftigen, ungewissen Ereig-
nisses abhängt. Unter den Begriff «Geld» werden dabei 
gesetzliche Zahlungsmittel subsumiert.

28 Erwägungen zur Richtlinie 2009/110/EG, Erwägung 13.
29 Keine Einlagen oder andere rückzahlbare Gelder sind unter an-

derem Gelder, die eine Gegenleistung im Rahmen eines Vertrages 
auf Übertragung des Eigentums oder eines Dienstleistungsvertra-
ges (Anm: sohin synallagmatische Verträge im Sinne von do ut 
des) darstellen oder als Sicherheitsleistung (Anm: insbesondere 
die Pfandleihe) übertragen werden.

30 Art 3 Abs 3 lit a BankG definiert das Einlagengeschäft fälsch-
licherweise als «die Annahme von Einlagen und anderen rück-
zahlbaren Geldern». Im zweiten Halbsatz leg cit wird richtiger-
weise «oder» verwendet.

Werden in einem ICO sohin ausschliesslich Kryptowäh-
rungen angenommen, können diese den Einlagenbegriff 
von vornherein nicht erfüllen, da diese keine gesetzli-
chen Zahlungsmittel darstellen. Doch auch für den Fall, 
dass tatsächlich gesetzliche Zahlungsmittel entgegenge-
nommen werden, welche nur bei Scheitern des ICO (zB 
ein sogenanntes «soft cap» wird nicht erreicht; es werden 
weniger Gelder eingesammelt als zur Umsetzung eines 
Projektes notwendig sind) – sohin lediglich schwebend 
zurückzahlbar sind – dürfte aus genau dieser schwebend 
bedingten Rückzahlungsverpflichtung der Begriff der Ein-
lage nach dem BankG regelmässig nicht erfüllen.

2.3.2  Security und Equity Token als Finanzinstru
mente

Einem weiteren Teilbereich des Bankengesetzes – neben 
den klassischen Kreditgeschäften – sind Finanzinstru-
mente, sprich Wertpapierdienstleistungen bzw Neben-
dienstleistungen, immanent. Die sogenannten Secu-
rity oder Equity Token werden dabei durch die FMA 
grundsätzlich als Finanzinstrumente qualifiziert und gilt 
deshalb der Handel mit selbigen als Handel mit Finan-
zinstrumenten. Dies deshalb, da Security Token unter 
anderem Unternehmensanteile oder sonstige Aktionärs-
rechte repräsentieren können. Diese können dabei Fi-
nanzinstrumente im Sinne von Anhang 2 Abschnitt C 
zum Bankengesetz iVm §§ 73 ff der Schlussabteilung 
zum PGR darstellen und werden demgemäss allenfalls 
Wertpapierdienstleistungen oder Nebendienstleistungen 
erbracht – es ist jedoch immer auf den Einzelfall abzu-
stellen.

Durch die Verknüpfung mit einem solchen Token 
werden diese Unternehmensanteile zwar «digitalisiert», 
verlieren jedoch nicht ihren Charakter als Finanzinstru-
ment. Der Handel mit solchen Token ist demzufolge als 
Handel mit Finanzinstrumenten anzusehen. Dabei ist ge-
rade das Anbot bzw der Handel der Token von Relevanz, 
da die Schaffung der Token für sich betrachtet – ohne 
angedachte Inverkehrsetzung derselben – keine weite-
ren kapitalmarktrechtlichen Pflichten nach sich zieht. 
Werden solche Token jedoch emittiert, kann es unter 
Umständen zu einer Wertpapierprospektpflicht kommen. 
Wesentlich für die rechtliche Beurteilung als auch für die 
Projektumsetzung in der Praxis ist ferner vor allem die 
Frage, ob es sich um equity-backed Security Token (Ei-
genkapitalinstrumente) oder non-equity backed Security 
Token (Nichteigenkapitalinstrumente) handelt.

Das BankG dient dabei gemäss Art 1 Abs 3 lit c BankG 
auch der Umsetzung bzw. Durchführung der MiFID I. 31 
Zudem sind die Umsetzungsmassnahmen zur MiFID II 32 
in Liechtenstein seit 03.01.2018 in Kraft. Für die Ausle-
gung von im BankG nicht im Detail erörterter Begriff-

31 ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/39/oj, Richtlinie 2004/39/
EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. April 
2004 über Märkte für Finanzinstrumente, zur Änderung der Richt-
linie 85/611/EWG und 93/6/EWG des Rates und der Richtlinie 
2000/12/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und zur 
Aufhebung der Richtlinie 93/22/EWG des Rates.

32 ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/65/oj, Richtlinie 2014/65/
EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 
2014 über Märkte für Finanzinstrumente sowie zur Änderung der 
Richtlinien 2002/92/EG und 2011/61/EU.
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lichkeiten können folglich grundsätzlich genannte Richt-
linien bzw Erwägungen und sonstige Kommentierungen 
zu diesen herangezogen werden.

3 Ausblick über weitere Auswirkungen der behan-
delten Technologien (Blockchain und DLT)

Die Anwendungsbeispiele der Distributed Ledger Tech-
nology bzw. der Blockchain sind mannigfaltig und ge-
nauso mannigfach sind auch die daraus resultierenden 
Rechtsfragen. Eine Detailabhandlung sämtlicher Rechts-
folgen würde den Rahmen gegenständlichen Artikels bei 
weitem sprengen. 

Neben weiteren Auswirkungen von tokenbasierten 
Geschäftsmodellen auf den Kapitalmarkt – wie beispiels-
weise im Bereich Versicherungen, im Bereich Märkte 
(man denke an Alternative Investment Funds (AIF) oder 
Undertakings for Collective Investments in Transferable 
Securities (UCITS) bzw allgemein an die Fondsregulie-
rung) oder auch im Bereich andere Finanzintermediäre 
(neben der Wechselstube sind Auswirkungen insbeson-
dere bei der Treuhänderschaft möglich oder auch im 
Zusammenhang mit dem Geldspielgesetz) – sind unzäh-
lige weitere Symbiosen, Spannungsfelder und sonstige 
Wechselwirkungen zwischen der DLT und Blockchain 
und beispielsweise dem Datenschutz (Recht auf Ver-
gessen und Unveränderlichkeit der Blockchain?), dem 
Immaterialgüterrecht (Digital Rights Management über 
Smart Contracts, Verwertungsgesellschaften und «Smart 
IP Rights» bzw «Smart Information», etc), dem Steuerrecht, 
dem Strafrecht (Sicherheitsrisiken, Cyber Crime, Strafver-
folgung bei Dezentralität) und anderen Rechtsmaterien 
denkmöglich.

Aus diesem Grunde sei hier abschliessend erwähnt, 
dass die rechtliche Behandlung dieses Themas in ihrem 
gesamten Facettenreichtum weiterhin hochinteressant 
und für Liechtenstein attraktiv bleibt. Das von der liech-
tensteinischen Regierung angekündigte Blockchain Ge-
setz, welches noch im Sommer 2018 in die Vernehmlas-
sung gehen soll, verfolgt dabei insbesondere das Ziel, 
Rechtssicherheit zu gewährleisten.

Juristische Gutachten im Gesetz-
gebungsprozess

Patricia M. Schiess Rütimann 1
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Von Mitte Januar 2018 bis zur Februar-Landtagssitzung 
vom 1. März 2018 wurde fast im Wochenrhythmus über 
neue Rechtsgutachten zur so genannten Informations-
Initiative und zu den Revisionsvorschlägen für die Ge-
schäftsordnung des Landtages betreffend die Aktuelle 
Stunde berichtet. Dabei sorgte in der Öffentlichkeit für 
Verwunderung, dass die Experten und die Expertin die 
ihnen vorgelegten Rechtstexte unterschiedlich beurteil-
ten. 2

Im Folgenden soll deshalb dargestellt werden, welche 
Funktionen juristischen Gutachten im Gesetzgebungs-

1 Prof. Dr. iur. Patricia M. Schiess Rütimann, Titularprofessorin für 
öffentliches Recht und Verfassungsvergleichung an der Universi-
tät Zürich. Forschungsbeauftragte Recht am Liechtenstein-Institut 
in Bendern FL.

2 Gutachterstreite sind nichts Neues. Siehe die Umstände, unter 
denen 1929 zur Auflösung des Landtages durch den Landesfürs-
ten drei Gutachten erstellt wurden, bei Bussjäger, Peter, Hans 
Kelsen und der Verfassungsstreit in Liechtenstein, in: Jabloner, 
Clemens/Olechowski, Thomas/Zeleny, Klaus (Hrsg.), Das inter-
nationale Wirken Hans Kelsens, Wien 2016, S. 43–49. Ein Gut-
achten stammte von Prof. Max Kulisch (Auftrag der Regierung, 
abgedruckt in mehreren Ausgaben des Liechtensteiner Volks-
blatts vom Mai 1929), eines von Prof. Hans Kelsen (Auftrag der 
Volkspartei, abgedruckt in den Liechtensteiner Nachrichten am 
17. September 1929). Daraufhin holte die Regierung nochmals 
ein Gutachten ein, und zwar bei Prof. Anton Dyroff aus Mün-
chen. Siehe auch die in www.e-archiv.li unter dem Thema «Spit-
zelaffäre» abgespeicherten Gutachten von 1937. Nachdem ein 
Gutachten von Prof. Walther Burckhardt (Bern) vom 27.02.1937 
das Verhalten von Regierungschef Dr. Josef Hoop in der Affä-
re Vogelsang kritisch beurteilt hatte, beschloss der Landtag am 
24.04.1937, zwei weitere Gutachten in der Schweiz einzuholen: 
Prof. Hans Nawiasky (St. Gallen, 28.06.1937) und Bundesrichter 
Prof. Hans Steiner (Lausanne, 01.07.1937) erstellten sie.
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prozess zukommen kann. 3 Überdies wird erklärt, dass 
es im Charakter 4 der Rechtswissenschaft als Textwissen-
schaft 5 liegt, wenn in Gutachten verschiedene Schlüsse 
gezogen werden. Bei dieser Gelegenheit soll auch auf 
die besonderen Herausforderungen der Verfassungsaus-
legung hingewiesen werden. Abgeschlossen wird dieser 
Beitrag mit einem Plädoyer für die Veröffentlichung von 
Rechtsgutachten.

I. Die Gutachten für den Februar-Landtag 2018

A.  Die Aufgaben von Regierung und Landtag
Der Regierung obliegt die Vorprüfung aller parlamen-
tarischen Initiativen (Art 41 GOLT 6). Zu prüfen sind sie 
insbesondere auf Verfassungsmässigkeit und Überein-
stimmung mit Völkerrecht (Art 9a GVVKG 7). Die Regie-
rung kam in BuA Nr. 1/2018 vom 16. Januar 2018 zur 
Informations-Initiative – gestützt auf die Abklärungen 
des Rechtsdienstes der Regierung 8 – zum Schluss, die 
Initiative verstosse gegen geltendes Verfassungsrecht, 
beeinträchtige die Kompetenzverteilung zwischen Land-
tag und Regierung und erweise sich als nicht systemkon-
form. Entsprechend stellte die Regierung dem Landtag 
den Antrag, nicht auf die Initiative einzutreten.

In BuA Nr. 4/2018 vom 24. Januar 2018 zur Revision 
der GOLT bezeichnete die Regierung ihren Ausschluss 
von der Aktuellen Stunde als im Widerspruch zur gel-

3 Es geht im Folgenden also nicht um Gutachten, die Private im 
Hinblick auf einen konkreten Rechtsstreit oder für die Absiche-
rung im Hinblick auf ein allfälliges späteres Verfahren einholen.

4 Die Rechtswissenschaft ist eine normative Wissenschaft. Siehe 
z.B. Mastronardi, Philippe, Juristisches Denken. Eine Einführung, 
2. Aufl., Bern 2003, Rz. 626. Zur Doppelnatur des Rechts («auto-
ritative Gesetztheit und die soziale Wirksamkeit» auf der einen 
Seite und die ideale Dimension auf der anderen Seite) siehe: 
Alexy, Robert, Die Doppelnatur des Rechts, Der Staat 50 (2011), S. 
389–404, S. 389. Auf die Verknüpfung mit der Rechtsanwendung 
kann man auch mit der Bezeichnung der Rechtswissenschaft 
als «Professionswissenschaft» (so Röhl, Hans Christian, Öffnung 
der öffentlich-rechtlichen Methode durch Internationalität und 
Interdisziplinarität: Erscheinungsformen, Chancen, Grenzen, 
VVDStRL (Veröffentlichungen der Vereinigung der Deutschen 
Staatsrechtslehrer) 74 [2015], S. 7–32, S. 9 f.) oder als «Entschei-
dungsvorbereitungswissenschaft» (so von Arnauld, Andreas, 
Öffnung der öffentlich-rechtlichen Methode durch Internatio-
nalität und Interdisziplinarität: Erscheinungsformen, Chancen, 
Grenzen, VVDStRL 74 [2015], S. 39–81, S. 54) hinweisen.

5 So z.B. Engel, Christoph/Schön, Wolfgang, Vorwort, in: Engel, 
Christoph/Schön, Wolfgang (Hrsg.), Das Proprium der Rechts-
wissenschaft, Tübingen 2007, S. IX–XIV, S. XII.

6 Geschäftsordnung für den Landtag des Fürstentums Liechtenstein 
vom 19. Dezember 2012 (LGBl. 2013 Nr. 9 LR 171.101.1).

7 Gesetz vom 12. März 2003 über den Geschäftsverkehr des Land-
tages mit der Regierung und die Kontrolle der Staatsverwaltung 
(GVVKG, LGBl. 2003 Nr. 108 LR 172.012).

8 Gemäss der Antwort von Regierungschef Adrian Hasler auf die 
Kleine Anfrage des Landtags-Abgeordneten Johannes Kaiser vom 
28. Februar 2018 «Rechtsdienst der FL-Regierung und Gutachter-
aufträge» (Landtags-Protokolle 2018, S. 368 [Sitzung vom 2. März 
2018]) stehen im Rechtsdienst der Regierung «150 Stellenprozente 
für Rechtsabklärungen im Auftrag der Regierung und der Amts-
stellen zur Verfügung, wobei sich der Rechtsdienst der Regierung 
schwerpunktmässig mit verfassungsrechtlichen Fragestellungen 
oder ministerienübergreifenden Querschnittsaufgaben befasst.»

tenden Verfassung und beantragte deshalb, auf die Än-
derung von Art 49 Abs 3 und Abs 4 GOLT zu verzichten.

Der Landtag hat ebenfalls über Verfassungsmässig-
keit und Völkerrechtskonformität der parlamentarischen 
Initiativen zu befinden (Art 41 GOLT). Er bejahte diese 
für beide Vorlagen 9 und bestellte eine Besondere Land-
tagskommission zur Ausarbeitung der für die Umsetzung 
der Informations-Initiative notwendigen Gesetzesbestim-
mungen. 10 Eine knappe Mehrheit des Landtages stimmte 
dafür, die Aktuelle Stunde künftig ohne Regierung durch-
zuführen. 11 

B.  Der Gegenstand der Gutachten
Gegenstand der Gutachten bildet die von den Landtags-
Abgeordneten Erich Hasler, Johannes Kaiser, Thomas 
Rehak und Günter Vogt eingereichte parlamentarische 
Gesetzesinitiative vom 1. Dezember 2018 «betreffend die 
Stärkung des Informationsrechts des Landtags im Rah-
men des gesetzlichen Kontrollrechts» (von den Medien 
«Informations-Initiative» genannt). Sie sieht eine Ergän-
zung des Geschäftsverkehrs- und Verwaltungskontroll-
gesetzes (GVVKG) um einen Art 20a mit dem Titel «In-
formationsrechte» vor. 12

Ein Gutachten wurde auch zu der am 21. Dezember 
2017 der Regierung übermittelten parlamentarischen Ini-
tiative der Besonderen Landtagskommission «zur Abän-
derung der Geschäftsordnung des Landtags» eingeholt. 
Sie sah eine Revision der GOLT vor. Anlass zur Diskus-
sion bot vor allem die vorgesehene Streichung von Art 49 
Abs 3 vierter Satz 13 GOLT. Mit ihr wird die Regierung von 
der Teilnahme an der Aktuellen Stunde ausgeschlossen.

C.  Die Gutachten und ihre Auftraggeber
Ende 2017 beauftragte die Regierung Dr. iur. Thomas 
Sägesser aus der Schweiz mit der Prüfung der Verfas-
sungsmässigkeit der Informations-Initiative und der 
GOLT-Revision. In dem per 31. Januar 2018 erstatteten 
Gutachten 14 gelangte Sägesser zum Schluss, die vorge-
sehene Gesetzesänderung würde zu einer Verschiebung 
der Kompetenzverteilung führen. 15 Für unproblematisch 
hielt er hingegen Informationsrechte der Landtagsabge-
ordneten. 16 Er fand keine verfassungsrechtliche Grund-
lage für die Einführung eines Kontrollrechts der einzel-

9 Landtags-Protokolle 2018, S. 152 (Sitzung vom 28. Februar 2018) 
und Landtags-Protokolle 2018, S. 219-221 (Sitzung vom 1. März 
2018).

10 Landtags-Protokolle 2018, S. 237 (Sitzung vom 1. März 2018).
11 Landtags-Protokolle 2018, S. 154 (Sitzung vom 28. Februar 2018).
12 Der Wortlaut der vorgesehenen Bestimmung findet sich in BuA 

Nr. 1/2018, S. 7 f. Er wurde inspiriert von Art 7 (schweizerisches) 
Bundesgesetz vom 13. Dezember 2002 über die Bundesver-
sammlung (Parlamentsgesetz, ParlG, SR 171.10).

13 Siehe BuA Nr. 4/2018, S. 39. Art 49 Abs 3 vierter Satz GOLT laute-
te in der Fassung vom 19. Dezember 2012: «Der Regierung ist bei 
Teilnahme ebenfalls eine angemessene Redezeit einzuräumen.»

14 Rechtsgutachten vom 31. Januar 2018 betreffend Verfassungs-
mässigkeit von Informations- und Kontrollrechten der einzelnen 
Landtagsabgeordneten und betreffend Teilnahmerecht der Regie-
rung in der Aktuellen Stunde des Landtages, erstattet von Dr. iur. 
Thomas Sägesser.

15 Gutachten-Sägesser, S. 32 f.
16 Gutachten-Sägesser, S. 33 f.
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nen Abgeordneten. 17 Bezüglich der Aktuellen Stunde 
stellte Sägesser fest, dass die Regierung sowohl ein Teil-
nahmerecht als auch eine Teilnahmepflicht habe. 18

Am 24. Januar 2018 erteilte der Landtagssekretär 19 
nach der Beschlussfassung durch den Landesausschuss 
Dr. iur. Peter Schierscher aus Vaduz den Auftrag, ein Gut-
achten zur Informations-Initiative zu verfassen. 20 Schier-
scher betonte die zentrale Funktion der GPK in der Kon-
trolle der Staatsverwaltung und bezeichnete Auskünfte 
von Angestellten der Verwaltung «unter Ausschaltung 
der Regierung» als problematisch. 21 Dabei hob er hervor, 
dass das vorgesehene Recht der Abgeordneten der Kon-
trolle diene und nicht ein blosses Informationsrecht sei. 22 
Des Weiteren kritisierte er die mangelnde Parallelität von 
Initiative und Begründung. 23 Er gelangte zum Schluss, 
dass die Initiative gegen die Verfassung verstosse.

Das jüngste Gutachten zur Informations-Initiative 
stammt von Prof. Dr. Urs Saxer und Rechtsanwältin Pat-
rizia Gratwohl aus Zürich. 24 Es wurde von den Initianten 
bestellt. Saxer/Gratwohl beurteilten Informationsrechte 
einzelner Landtagsabgeordneter als verfassungskonform. 
Sie kamen jedoch zum Schluss, dass das Weisungsrecht 
der Regierung nicht eingeschränkt werden dürfe und 
deshalb die Begründung der Initiative angepasst wer-
den müsse. Des Weiteren orteten sie Anpassungsbedarf 
wegen des in Art 63 Abs 4 LV verankerten Anhörungs-
rechts des Regierungsvertreters und zur Wahrung des 
Amtsgeheimnisses. 25 

D.  Frühere Gutachten zu GVVKG und GOLT
Im Laufe der Diskussion wurde klar, dass bereits 2012 an-
lässlich der Revision des GVVKG vom 23. November 2012 
(mit welcher die Aktuelle Stunde eingeführt wurde 26) 
Gutachten eingeholt worden waren. Wie Regierungs-
chef Klaus Tschütscher damals in der Eintretensdebatte 
im Landtag ausführte, hatte die Regierung ein Gutach-

17 Gutachten-Sägesser, S. 39.
18 Gutachten-Sägesser, S. 52 f.
19 Gemäss den Initianten (siehe Hasler, Erich/Kaiser, Johannes/

Rehak, Thomas/Vogt, Günter, Forum: Widersprüchliche Gut-
achter-Ergebnisse – Gutachter gelangen zu unterschiedlichen 
Verfassungs-Interpretationen, Vaterland, 15.02.2018, S. 8) habe 
der Landtagspräsident beschlossen, den Auftrag im Inland zu 
vergeben. Er habe den Gutachter ohne Rücksprache mit ihnen 
ausgewählt.

20 Rechtsgutachten vom 9. Februar 2018 zu Handen des Landtagsse-
kretärs lic. iur. Josef Hilti betreffend Abklärung der Verfassungs-
mässigkeit der parlamentarischen Gesetzesinitiative zur Stärkung 
des Informationsrechts des Landtages im Rahmen des gesetz-
lichen Kontrollrechts erstattet von Dr. Peter Schierscher, Vaduz.

21 Gutachten-Schierscher, S. 12 und S. 15.
22 Gutachten-Schierscher, S. 21.
23 Gutachten-Schierscher, S. 18.
24 Memorandum vom 22. Februar 2018 von RA Prof. Dr. Urs Saxer 

und RAin Patrizia Gratwohl an Dr. Erich Hasler in Sachen Geset-
zesinitiative zur Stärkung des Informationsrechts des Landtags im 
Rahmen des gesetzlichen Kontrollrechts.

25 Gutachten Saxer/Gratwohl, z.B. S. 28 f. Rz. 75, Rz. 77.
26 Art 11b GVVKG in der Version von LGBl. 2013 Nr. 8.

ten bestellt und den Abgeordneten weitergeleitet. 27 Der 
Landtag sprach sich in der Eintretensdebatte gegen ein 
zusätzliches Gutachten vor der 1. Lesung aus. 28 Welche 
Gutachten dem Landtag in der 2. Lesung vorlagen, geht 
aus dem Landtags-Protokoll nicht hervor. 29 Gemäss den 
Angaben von 2018 müssen es mindestens zwei gewe-
sen sein: Eines von Peter Wolff 30 und eines von Marzell 
Beck 31. Beide sind nicht öffentlich zugänglich, ebenso 
wenig das von Philippe Mastronardi im Jahr 2000 ver-
fasste Gutachten zur parlamentarischen Oberaufsicht. 32

II.  Gründe für den Beizug externer Expertinnen 
und Experten

Die für den Februar-Landtag 2018 eingeholten Gutach-
ten entsprangen dem Wunsch nach von der Regierung 
unabhängigen Stellungnahmen. 33 Der Beizug von exter-
nen Expertinnen und Experten kann in einem kleinen 
Staat wie Liechtenstein aber auch andere Gründe haben: 
Für bestimmte Rechtsgebiete fehlt in der Landesverwal-
tung und den Ministerien die Expertise, 34 oder es sind zu 
einem bestimmten Zeitpunkt nicht genügend Ressourcen 

27 Landtags-Protokolle 2012, S. 1215 (Sitzung vom 22. Juni 2012): 
«Das ist ein Gutachten, das wir extern in Auftrag gegeben haben. 
Die Regierung hat es beraten, hat es dann auch als seine eigene 
Meinung für sich akzeptiert und hat es dem Landtag ganz trans-
parent weitergegeben.»

28 Landtags-Protokolle 2012, S. 1223 (Sitzung vom 22. Juni 2012).
29 In Landtags-Protokolle 2012, S. 2183 (Sitzung vom 23. November 

2012) ist nur von «zahlreichen Gutachten» die Rede.
30 Rechtliche Stellungnahme Peter Wolff vom 23. Februar 2012 zur 

Geschäftsordnung des Landtages. Das Gutachten wird erwähnt 
in Gutachten-Schierscher, S. 3, und in BuA Nr. 4/2018, S. 9.

31 Gutachterliche Stellungnahme zu Handen des Landtagssekretärs 
Josef Hilti betreffend Abklärung der Verfassungsmässigkeit der 
Reform des Geschäftsverkehrsgesetzes sowie weiterer damit zu-
sammenhängender Fragen erstattet von lic. iur. Marzell Beck am 
1. Oktober 2012. Das Gutachten wird erwähnt in BuA Nr. 1/2018, 
S. 20 Fn 11 und S. 26 Fn 16, im Gutachten-Sägesser, S. 56, sowie 
im Gutachten-Schierscher, S. 4.

32 Die parlamentarische Oberaufsicht im Fürstentum Liechtenstein, 
Gutachten von Philippe Mastronardi zu Handen der Geschäfts-
prüfungskommission des Landtages vom 3. April 2000. Das Gut-
achten wird erwähnt in Gutachten-Saxer/Gratwohl, S. 29 Rz. 78.

33 Dies trifft insbesondere auch auf die in Fn 2 erwähnten, zur 
vorzeitigen Auflösung des Landtages und zur Spitzelaffäre ein-
geholten Gutachten zu.

34 Der damalige Regierungschef führte am 22. Dezember 1932 in 
der Beratung des Landesvoranschlages pro 1933 aus: «Ich persön-
lich würde folgendem Gedanken sympathisch gegenüberstehen. 
Wenn es möglich wäre, einen juristischen Beamten in die Re-
gierung hineinzubringen, der weit weniger kosten würde samt 
den Reisekosten nach Bern. Tatsächlich ist die Arbeit in der Lan-
desverwaltung sehr gross. […] Wenn auf diese Weise ein Ersatz 
geschaffen werden könnte, so wäre der Sache sehr gedient und 
es käme nicht auf die Hälfte des Betrages. Dabei könnte auch in 
anderen Sachen gespart werden, so bei der Einholung von Gut-
achten etz.»; zitiert nach: www.e-archiv.li/D41373; aufgerufen am 
10.05.2018.
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für rasche Abklärungen vorhanden 35. Überdies können 
externe Juristinnen und Juristen ausserhalb der Verwal-
tung oder gar des Landes erworbene Kenntnisse ein-
fliessen lassen. Von ausländischen Spezialistinnen und 
Spezialisten wird zudem Unabhängigkeit und Unvorein-
genommenheit erwartet. 

Insbesondere wenn die Expertinnen und Experten an 
öffentlichen Institutionen angestellt sind und keine an-
deren Beratungsmandate im Land wahrnehmen, dürften 
Interessenkollision selten sein. 36 Gleichwohl ist abzuklä-
ren, ob ihnen durch die Weitergabe behördeninterner 
Informationen ein ungerechtfertigter Wissensvorsprung 
zuwachsen könnte. 37 Mittels einer Verpflichtung auf Ver-
schwiegenheit ist dafür zu sorgen, dass sie die gewonne-
nen Erkenntnisse nicht für private Mandate oder Aufträge 
ausländischer Behörden nutzen.

III. Aufgaben externer Expertinnen und Experten
Externe Juristinnen und Juristen können unterschied-
liche Aufgaben übernehmen. Je früher sie in den Ge-
setzgebungsprozess einbezogen werden und je umfang-
reicher die ihnen übertragenen Aufgaben sind, 38 desto 
aufmerksamer muss darüber gewacht werden, dass sie 
dem Gemeinwohl dienen und die Pflicht des Staates 
zur Neutralität nicht verletzt wird. 39 Schliesslich – daran 
erinnerte der Deutsche Bundesrechnungshof in seinem 
Bericht über den «Einsatz externer Berater bei Normset-

35 Siehe z.B. das von Schnyder, Anton K., Die Schaffung des liech-
tensteinischen Versicherungsrechts nach dem Beitritt des Fürs-
tentums zum EWR, LJZ 2006, S. 91–99, S. 94, genannte Beispiel. 
Selbst in einem grossen Staat wie Deutschland kann ein Mangel 
an Ressourcen vorliegen. Siehe die von Kloepfer, Michael, Ge-
setzgebungsoutsourcing – Die Erstellung von Gesetzesentwürfen 
durch Rechtsanwälte, Neue Juristische Wochenschrift (NJW) 
2011, S. 131–134, geschilderten Fälle. Siehe auch Bundesrech-
nungshof, Bericht an den Haushaltsausschuss des Deutschen 
Bundestages nach § 88 Abs 2 BHO zum Einsatz externer Berater 
bei Normsetzungsverfahren, Bonn, 21.03.2011, Gz. 15 – 2010 – 
0802, Tz. 2.2.1 S. 10–12.

36 Lehofer, Hans Peter, «Das sind meine Prinzipien. Ich habe auch 
andere.» Das professorale Gutachten als juristische Allzweck-
waffe, Journal für Rechtspolitik (JRP) 20 (2012), S. 351–354, S. 
352, weist für Professorinnen und Professoren auf die Gefahr 
der «Rollenvermischung von anwaltlicher und wissenschaftlicher 
Tätigkeit» hin. Sie ist meines Erachtens klein, wenn die öffentliche 
Hand als Auftraggeberin eine umfassende Abklärung verlangt.

37 Bundesrechnungshof, Bemerkungen 2015 zur Haushalts- und 
Wirtschaftsführung des Bundes – Weitere Prüfungsergebnisse, 
Bonn, 20.04.2016, Tz. 2.2 S. 13, kritisiert das Bundesministerium 
der Justiz und für Verbraucherschutz, weil es entsprechende 
Überlegungen nicht in seine Analyse der Korruptionsgefährdung 
aufgenommen hat.

38 Gemäss Bundesrechnungshof, Bericht an den Haushaltsaus-
schuss vom 21.03.2011 (siehe Fn 35), Tz. 2.3.2 S. 18, sollen «das 
eigenständige Formulieren von Regelungsentwürfen» und «das 
federführende Bearbeiten von Stellungnahmen» nicht von Be-
raterinnen und Beratern vorgenommen werden.

39 Das Ziel, den Inhalt, die Art und den Umfang der Regelung 
festzulegen, ist Aufgabe der staatlichen Seite. So: Antwort der 
Bundesregierung vom 5. April 2012 auf die Kleine Anfrage der 
Abgeordneten Wolfgang Wieland, Volker Beck (Köln), Jerzy 
Montag, weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN – Drucksache 17/9266 – Die Privatisierung der 
Gesetzgebung durch die Erstellung von Gesetzentwürfen durch 
Rechtsanwaltskanzleien, S. 4 und S. 6.

zungsverfahren» – handelt es sich bei der Rechtsetzung 
um «das wichtigste Mittel politischer Steuerung». 40 Es darf 
nicht einmal der «Anschein einer Abhängigkeit von Drit-
ten» entstehen. 41

A. Vielfältige Abklärungen im Rahmen des Gesetz-
gebungsprozesses

Neben der Begutachtung von Texten können Juristinnen 
und Juristen eine Vielzahl weiterer Aufgaben überneh-
men. 42 Regierungschef Adrian Hasler unterschied in sei-
ner Antwort auf die Kleine Anfrage des Abgeordneten 
Johannes Kaiser vom 28. Februar 2018 43 «Rechtsgutach-
ten, Studien und sonstige Abklärungen». Gutachterinnen 
und Gutachtern kann z.B. der Auftrag erteilt werden, 
Literatur, Judikatur und im Ausland getroffene Lösun-
gen zusammenzutragen, 44 Varianten für das weitere Vor-
gehen aufzuzeigen oder gestützt auf die gesammelten 
Daten einen an die Situation in Liechtenstein angepass-
ten Vorschlag zu unterbreiten. Ein Auftrag kann sich aber 
auch in der Darstellung und Bewertung der aktuellen 
Rechtslage (insbesondere im Vergleich mit den in an-
deren Staaten oder auf europäischer Ebene getroffenen 
Regelungen) erschöpfen. 45 Expertinnen und Experten 
können auch bei der Formulierung von Normen und 
Vertragstexten Hilfe leisten.

Haben Gutachterinnen und Gutachter Revisionsent-
würfe zu beurteilen, so ist zu klären, ob sie eine blosse 
Rechtskontrolle 46 vornehmen sollen, ob sie die legisti-
sche Qualität prüfen sollen 47 oder ob auch eine rechts-
politische Einschätzung gefordert ist. 48 Im Rahmen einer 
umfassenden Beurteilung wäre auch der Aufwand für die 

40 Bundesrechnungshof, Bericht an den Haushaltsausschuss vom 
21.03.2011 (Fn 35), Tz. 2.2.1 S. 9 f. Gl.M. Messerschmidt, Klaus, 
Private Gesetzgebungshelfer – Gesetzgebungsoutsourcing als 
privatisiertes Regulierungsmanagement in der Kanzleiendemo-
kratie? Der Staat 51 (2012), S. 387– 415, S. 400.

41 Bundesrechnungshof, Bericht an den Haushaltsausschuss vom 
21.03.2011 (Fn 35), Tz. 2.2.2 S. 12.

42 Siehe die im Sammelband von Kloepfer, Michael (Hrsg.), Gesetz-
gebungsoutsourcing. Gesetzgebung durch Rechtsanwälte?, Ba-
den-Baden 2011, v.a. S. 123 ff., zusammengetragenen Beispiele.

43 Siehe Fn 8.
44 Gegen einen solchen Auftrag hat auch der Deutsche Rechnungs-

hof nichts einzuwenden. Siehe Bundesrechnungshof, Bericht an 
den Haushaltsausschuss vom 21.03.2011 (Fn 35), Tz. 2.3.2 S. 16.

45 Müller, Georg/Uhlmann, Felix, Elemente einer Rechtssetzungs-
lehre, 3. Aufl., Zürich 2013, Rz. 3 S. 3, bezeichnen die «Abklärung 
des Ist-Zustandes» als Aufgabe von Juristinnen und Juristen.

46 Gemeint ist die Kontrolle auf Respekt vor höherrangigem Recht 
und den «Grundprinzipien der Rechtsordnung», so: Müller, Georg/
Uhlmann, Felix, Elemente einer Rechtssetzungslehre, 3. Aufl., 
Zürich 2013, Rz. 3 S. 4.

47 Gemäss Müller, Georg/Uhlmann, Felix, Elemente einer Rechts-
setzungslehre, 3. Aufl., Zürich 2013, Rz. 64 S. 50, misst sich die 
Qualität der Rechtsetzung daran, «inwiefern sie […] auf eine be-
stimmte Frage eine Antwort auf der richtigen Normstufe in der 
richtigen Dichte leicht auffindbar und verständlich gibt und dabei 
widerspruchsfrei und praktikabel ist.»

48 Röhl, Hans Christian, Öffnung der öffentlich-rechtlichen Metho-
de durch Internationalität und Interdisziplinarität: Erscheinungs-
formen, Chancen, Grenzen, VVDStRL 74 (2015), S. 7–32, S. 19, 
verlangt von Rechtswissenschafterinnen und -schaftern, auf Un-
vollständigkeiten und Zweifel hinzuweisen. Dies gilt umso mehr 
für Gutachterinnen und Gutachter, die einen Entwurf zu beurtei-
len haben, der noch abgeändert werden kann.
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Umsetzung der neuen Normen abzuschätzen oder ihre 
Akzeptanz in der Bevölkerung.

Abhängig von den Fragen, welche die Gutachterinnen 
und Gutachter beantworten müssen, und von den Infor-
mationen, die ihnen zur Verfügung stehen, 49 werden die 
Gutachten ausfallen – selbst wenn die Expertinnen und 
Experten denselben Text begutachten. Dies zeigt das 
von den Initianten in Auftrag gegebene Gutachten zur 
Informations-Initiative, formulierten doch die Initianten 
die Fragen anders. 50

Wie auch immer die Frage an die Externen lautet, 
letztlich geht es darum, dass sie den Sinn von Rechtsnor-
men – von bereits erlassenen Normen oder von Normen, 
die erst noch definitiv formuliert werden sollen – ermit-
teln. Es geht also um Auslegung 51. 52

B.  Grenzen bei der Formulierung umfangreicher 
Erlasse

In jedem Fall ist es Aufgabe von Regierung und Landtag, 
die von Externen unterbreiteten Vorschläge zu überprü-
fen 53 und darauf zu achten, dass sich im weiteren Ver-
fahren alle Interessen artikulieren können. Je integraler 
Vorschläge übernommen werden, desto wichtiger ist es, 
dass offengelegt wird, von wem sie stammen und wie 
der Auftrag lautete. 54 Nur so ist es Vernehmlassungsteil-
nehmern, Medien etc. möglich, die Texte zu würdigen. 
Eine weitere Möglichkeit der öffentlichen Hand, Optio-
nen offen zu halten, ist der gleichzeitige Beizug verschie-
dener Auftragnehmer. 55

49 Dies spielt insbesondere dann eine Rolle, wenn Expertinnen und 
Experten aus dem Ausland beigezogen werden, die nicht die 
Möglichkeit einer ausführlichen Literaturrecherche im Land ha-
ben.

50 Saxer/Gratwohl wurden aufgefordert, zu BuA Nr. 1/2018 Stel-
lung zu beziehen und darzulegen, was angepasst werden müsste, 
«falls die Initiative ganz oder teilweise der Verfassung widerspre-
chen sollte»: Gutachten-Saxer/Gratwohl, S. 7 Ziff. 7.

51 StGH 2012/176 Erw. 5: «Aufgabe der Gesetzesauslegung ist es, 
den Sinn einer Rechtsnorm zu ermitteln […]. Abzustellen ist 
dabei auf die Ermittlung des wahren Willens des Gesetzgebers 
und seine vernünftige Verwirklichung nach den Grundsätzen 
der Gerechtigkeit (StGH 1972/5). Massgeblich ist das nach den 
anerkannten Regeln ausgelegte Gesetz.» Möllers, Thomas M. J., 
Juristische Methodenlehre, München 2017, § 4 Rz. 9, spricht vom 
«Gedanken» eines Gesetzes oder einer Regelung. Berka, Walter, 
Verfassungsrecht. Grundzüge des österreichischen Verfassungs-
rechts für das juristische Studium, 6. Aufl., Wien 2016, Rz. 89, 
schreibt: «Das Ziel ist das Verständnis des rechtlich Gesollten».

52 Siehe sogleich Kapitel IV.B und IV.C.
53 So auch die Antwort der Bundesregierung vom 5. April 2012 (Fn 

39), S. 4.
54 Siehe die Aufforderung zur Transparenz von Bundesrechnungs-

hof, Bericht an den Haushaltsausschuss vom 21.03.2011 (Fn 35), 
Tz. 5.2 S. 28, und Lehofer, Hans Peter, «Das sind meine Prinzipien. 
Ich habe auch andere.» Das professorale Gutachten als juristi-
sche Allzweckwaffe, Journal für Rechtspolitik (JRP) 20 (2012), S. 
351–354, S. 354. Siehe auch Messerschmidt, Klaus, Private Ge-
setzgebungshelfer – Gesetzgebungsoutsourcing als privatisiertes 
Regulierungsmanagement in der Kanzleiendemokratie? Der Staat 
51 (2012), S. 387–415, S. 409.

55 Messerschmidt, Klaus, Private Gesetzgebungshelfer – Gesetzge-
bungsoutsourcing als privatisiertes Regulierungsmanagement in 
der Kanzleiendemokratie? Der Staat 51 (2012), S. 387–415, S. 396.

Kritisch zu beurteilen wäre es, wenn – wie es in 
Deutschland schon vorkam 56 – komplette Gesetzesent-
würfe von international tätigen Anwaltskanzleien ver-
fasst würden. 57 Problematisch wäre vor allem, wenn die 
Kanzleien ihre Dienste in mehreren Staaten anbieten und 
ihnen nicht untersagt würde, weitere Auftraggeber zum 
selben Thema in der Gesetzgebung zu begleiten oder in 
Rechtsstreitigkeiten zu beraten oder vor Gericht zu ver-
treten. Für die Implementierung der neuen Normen müs-
sen die externen Auftragnehmer den zuständigen Stellen 
in Ministerium oder Landesverwaltung sämtliche Unter-
lagen aushändigen. Ohne ein minimales Verständnis der 
Materie durch dieselben würde sich die Abhängigkeit 
von den Externen schon beim ersten Revisionsbedarf des 
Erlasses wiederum manifestieren.

IV.  Kein Recht ohne Sprache – Kein Text ohne 
Auslegung

Wie aber ist es möglich, dass Spezialistinnen und Spezi-
alisten, die um eine Stellungnahme gebeten werden, zu 
unterschiedlichen Ergebnissen gelangen? 58

A.  Sprachgebundenheit des Rechts
Recht drückt sich in Sprache aus. Die Sprache ist das 
«Arbeitsmittel des Rechts». 59 Das Angewiesensein auf die 
Sprache zieht Unvollkommenheit nach sich. 60 Ein Aus-
druck kann nämlich je nach Autor oder Autorin, nach dem 
Ort oder dem Umfeld, in dem er verwendet wird, oder 
nach dem Jahr, in dem er niedergeschrieben oder gele-
sen wird, etwas anderes bedeuten. 61 Rechtswissenschaft 
und Rechtsanwendung sind deshalb von «Unsicherheit 
und [einem] Mangel an Eindeutigkeit» gekennzeichnet, 62 
auch wenn die Auslegung der Rechtssätze mit grösster 

56 Zur Kritik an der Beauftragung von internationalen Rechtsan-
waltskanzleien siehe: Kloepfer, Michael, Gesetzgebungsoutsour-
cing – Die Erstellung von Gesetzesentwürfen durch Rechtsanwäl-
te, Neue Juristische Wochenschrift (NJW) 2011, S. 131–134. Er kri-
tisiert v.a., dass Anwältinnen und Anwälte typische Vertreter von 
Teilwohlinteressen sind, während Gesetze gemeinwohlorientiert 
sein müssen.

57 Zu solchen Fällen siehe Bundesrechnungshof, Bericht an den 
Haushaltsausschuss vom 21.03.2011 (Fn 35), Tz. 4.1.2 S. 23. 
Siehe auch Messerschmidt, Klaus, Private Gesetzgebungshelfer 
– Gesetzgebungsoutsourcing als privatisiertes Regulierungsma-
nagement in der Kanzleiendemokratie? Der Staat 51 (2012), S. 
387–415, S. 400.

58 Dass sich Gutachterinnen und Gutachter über die Auslegung der 
Verfassung nicht einig sind, ist kein neues Phänomen. Siehe hier-
zu die Beispiele in Fn 2

59 Häfelin, Ulrich/Haller, Walter/Keller, Helen/Thurnherr, Daniela, 
Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 9. Aufl., Zürich 2016, Rz. 76.

60 Mastronardi, Philippe, Juristisches Denken. Eine Einführung, 2. 
Aufl., Bern 2003, Rz. 633: «Die Rechtssprache ist wegen ihrer 
Aufgabe der Übersetzung zwischen Alltag und Recht unpräzis 
[…].» Gl.M. Kramer, Ernst A., Juristische Methodenlehre, 5. Aufl., 
München/Wien/Bern 2016, S. 37.

61 Häfelin, Ulrich/Haller, Walter/Keller, Helen/Thurnherr, Daniela, 
Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 9. Aufl., Zürich 2016, Rz. 76. 
Entsprechend sind «Wortlaut, Wortsinn und Sprachgebrauch» zu 
ermitteln. Siehe hierzu StGH 2012/176 Erw. 6.

62 Rüthers, Bernd/Fischer, Christian/Birk, Axel, Rechtstheorie mit 
Juristischer Methodenlehre, 9. Aufl., München 2016, Rz. 280.
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Sorgfalt erfolgt. 63 Für viele Rechtsprobleme gibt es nicht 
eine einzige richtige Lösung. 64

Rechtswissenschaft ist nämlich keine exakte Wissen-
schaft. 65 Recht kann weder gemessen, gezählt oder ge-
röntgt noch experimentell nachgeprüft werden. Das von 
der Wissenschaftstheorie entwickelte Kriterium der Prüf-
barkeit ist auf empirische Wissenschaften zugeschnitten, 
nicht auf eine «sozialtechnologische Disziplin», die der 
Verwirklichung von Werten dienen soll. 66 

Es gibt kein mathematisches oder an naturwissen-
schaftlichen Grundsätzen orientiertes Verfahren, in dem 
die Richtigkeit einer Formulierung festgestellt, die kor-
rekte Auslegung einer Rechtsnorm bestimmt oder die 
Sinnhaftigkeit eines Normzweckes festgestellt werden 
könnte. 67 Wie ein Grundsatz, eine Verfassungsnorm, 
eine Gesetzesbestimmung oder ein Passus in einem 
Vertrag auszulegen ist, wird durch das Analysieren von 
Begriffen, 68 das Ausbreiten und Gegenüberstellen von 
Argumenten, das Vergleichen mit anderen, ähnlichen 
Fällen Schritt für Schritt, oder besser «Wort für Wort» er-
mittelt. 69

B.  Auslegung als Argumentationsprozess
Auslegung ist ein Argumentationsprozess, 70 in dem rati-
onal argumentiert werden muss, 71 geht es doch darum, 

63 Kley-Struller, Andreas, Auslegung des liechtensteinischen Ver-
waltungsrechts, LJZ 1996, S. 74–83, S. 74 und S. 82, weist darauf 
hin, dass «sämtliche Rechtssätze in der Verfassung, den formellen 
Gesetzen und den Verordnungen» ausgelegt werden müssen.

64 Siehe z.B. Möllers, Thomas M. J., Juristische Methodenlehre, Mün-
chen 2017, § 1 Rz. 24.

65 Häfelin, Ulrich/Haller, Walter/Keller, Helen/Thurnherr, Daniela, 
Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 9. Aufl., Zürich 2016, Rz. 89: 
«Auslegung ist damit keine absolut exakte Methode […]. Sie ist 
vielmehr eine wissenschaftliche Methode, die das Instrumenta-
rium zur Verfügung stellt, um gestützt auf logische und wertende 
Argumente zu einem rational begründeten und damit kontrollier-
baren Ergebnis zu gelangen.»

66 Rüthers, Bernd/Fischer, Christian/Birk, Axel, Rechtstheorie mit 
Juristischer Methodenlehre, 9. Aufl., München 2016, Rz. 288, 295 
und 290.

67 Engel, Christoph/Schön, Wolfgang, Vorwort, in: Engel, Christoph/
Schön, Wolfgang (Hrsg.), Das Proprium der Rechtswissenschaft, 
Tübingen 2007, S. IX–XIV, S. IX, sagen prägnant: «Juristen schrei-
ben keine Modelle. Juristen verwenden keine Mathematik. Juris-
ten falsifizieren keine Hypothesen. Juristen nutzen keine Statis-
tiken. Juristen führen keine Interviews. Juristen machen keine 
Experimente.»

68 Kramer, Ernst A., Juristische Methodenlehre, 5. Aufl., München/
Wien/Bern 2016, S. 37, bezeichnet die Interpretation als «Norm-
textarbeit».

69 Zur Auslegung als «multiperspektivisches Unternehmen», das 
«über eine reine Textauslegung und Subsumtion weit» hinaus-
geht, siehe Röhl, Hans Christian, Öffnung der öffentlich-recht-
lichen Methode durch Internationalität und Interdisziplinarität: 
Erscheinungsformen, Chancen, Grenzen, VVDStRL 74 (2015), S. 
7–32, S. 11 f. Winkler, Günther, Verfassungsrecht in Liechtenstein, 
Wien/New York 2001, S. V, weist darauf hin, dass man auch «die 
Vielfalt der staatsrechtlichen und staatspolitischen Wirklichkeit 
aus dem ganzen Zeitraum» der Geltung der Verfassung einbe-
ziehen muss, also «eine historisch angelegte, sozialempirische 
Ermittlung» vornehmen muss.

70 Tschannen, Pierre, Staatsrecht der Schweizerischen Eidgenos-
senschaft, 4. Aufl., Bern 2016, § 4 Rz. 1.

71 Rüthers, Bernd/Fischer, Christian/Birk, Axel, Rechtstheorie mit 
Juristischer Methodenlehre, 9. Aufl., München 2016, Rz. 295.

die überzeugendste Entscheidung zu begründen. 72 Erst 
wenn das oberste Gericht einen Entscheid gefällt hat, ist 
dieser Diskurs beendet. Allerdings bloss vorübergehend, 
weil eine Gesetzesänderung, neue technische Möglich-
keiten, veränderte wirtschaftliche Verhältnisse, gewan-
delte Ansichten in der Bevölkerung oder Urteile anderer 
Gerichte (z.B. des Europäischen Gerichtshofs für Men-
schenrechte oder des EFTA-Gerichtshofs) eine Neubeur-
teilung angezeigt erscheinen lassen können. 73

Dass Behördenvertreterinnen, betroffene Bürger, An-
wältinnen, Richter und Politikerinnen eine Rechtssache 
unterschiedlich beurteilen, hängt mit ihren unterschied-
lichen Rollen zusammen. Dazu kommt, dass jede Rechts-
ordnung gegensätzliche Grundsätze enthält, «deren Bei-
zug zu divergierenden Interpretationen einer Rechtsregel 
führen können.» 74 Der StGH erinnert denn auch daran, 
dass die Lösung eines Rechtsproblems «allzu häufig nicht 
einfach aus einer klar identifizierbaren Rechtsnorm ab-
leitbar ist.» 75 Es ist daher weder überraschend noch beun-
ruhigend, wenn die Gutachter die Informations-Initiative 
unterschiedlich beurteilen. Ihre Überlegungen werden 
der Besonderen Landtagskommission helfen, eine Lö-
sung zu finden, welche die Anliegen der Initianten auf 
besseren Zugang zu Informationen umsetzt, sich aber 
gleichzeitig im Rahmen der Verfassung bewegt.

Sollte die Regierung dann immer noch der Auffassung 
sein, dass ein Verstoss gegen die Verfassung vorliegt, 
könnte sie gestützt auf Art 18 Abs 1 lit. a StGHG 76 den 
StGH anrufen. Dieser würde für die Auslegung der kri-
tisierten Bestimmungen sicher auch die Gutachten kon-
sultieren. Eine bindende Wirkung entfalten Gutachten 
jedoch nicht. 77

C.  Besonderheiten der Verfassungsauslegung
Die Informations-Initiative wirft die schwierige 78 Frage 
auf, wie weit Informationsrechte und Kontrollbefug-

72 Möllers, Thomas M. J., Juristische Methodenlehre, München 2017, 
§ 1 Rz. 24 und 31, stellt die «überzeugendste Lösung» der «einzigen 
richtigen Lösung» gegenüber.

73 Gl.M. Baur, Georges S., Normenvielfalt bei der richterlichen 
Rechtsfindung im liechtensteinischen Privatrecht?, LJZ 1998, S. 
12–24, S. 23. Siehe z.B. wie der StGH seine Praxis in der Be-
urteilung von OGH-Urteilen ab 1961 und in den 1990er-Jahren 
änderte: Hoch, Hilmar, Staatsgerichtshof und Oberster Gerichts-
hof in Liechtenstein. Zum Verhältnis zwischen Verfassungs- und 
Fachgerichtsbarkeit, in: Schumacher, Hubertus/Zimmermann, 
Wigbert (Hrsg.), 90 Jahre Fürstlicher Oberster Gerichtshof. Fest-
schrift für Gert Delle Karth, Wien 2013, S. 415–430, S. 421 ff.

74 Mastronardi, Philippe, Juristisches Denken. Eine Einführung, 2. 
Aufl., Bern 2003, Rz. 635.

75 StGH 1997/3 Erw. 4.6 (= LES 2000, 57 [62]), wiederholt in StGH 
2017/95 Erw. 2.3 (= LES 2018, 17 [19]).

76 Gesetz vom 27. November 2003 über den Staatsgerichtshof 
(StGHG, LGBl. 2004 Nr. 32 LR 173.10).

77 In dem von der Regierung eingeholten Gutachten zur Volks-
initiative «Pensionskasse win-win» zum Gesetz über die betrieb-
liche Personalvorsorge des Staates gelangten die Experten zum 
Schluss, das Initiativbegehren verletze wohlerworbene Rechte 
der Versicherten und verstosse gegen den Gleichheitssatz. Das 
Gutachten ist BuA Nr. 85/2013 beigefügt. StGH 2013/183 kam 
zu einem anderen Resultat. Dies gab im Landtag zu reden. Siehe 
Landtags-Protokolle 2014, S. 72–84 (Sitzung vom 12. März 2014).

78 A.M. Arévalo Menchaca, Victor, Leserbrief, Vaterland, 20.02.2018, 
S. 6 = Volksblatt, 22.02.2018, S. 4. 
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nisse des Landtages und seiner Mitglieder reichen. Es 
geht also um die Zuordnung von Aufgaben und Verant-
wortlichkeiten an die Staatsorgane 79 und damit um eine 
Frage von politischer Bedeutung. 80 Anders als zur Ausle-
gung von Bestimmungen, welche dem Einzelnen einen 
grundrechtlichen Schutz vermitteln, besteht hierzu keine 
Rechtsprechung des EGMR, auf die Bezug genommen 
werden könnte.

Indem Organe unterschiedliche Funktionen erfüllen, 
wird dafür gesorgt, dass die Staatsgewalt strukturiert und 
begrenzt wird. 81 Die Gewaltenteilung strebt die «Verhin-
derung von Machtmissbrauch durch Machtbegrenzung 
und Machtkontrolle» an. 82

Der Grundsatz der Gewaltenteilung ist in der Verfas-
sung nicht ausdrücklich ausformuliert. 83 Es handelt sich 
bei ihm – darin sind sich Lehre 84 und Rechtsprechung 
einig – gleichwohl um ein tragendes Organisationsprin-
zip. StGH 2010/2 Erw. 4.2 sagte dies wie folgt: «Nach der 

79 Aus diesem Grund wird im Folgenden nicht auf die Rechtspre-
chung zu den Grundrechten eingegangen. Siehe hierzu z.B. Wille, 
Tobias Michael, Verfassungs- und Grundrechtsauslegung in der 
Rechtsprechung des Staatsgerichthofes, in: Liechtenstein-Institut 
(Hrsg.), Beiträge zum liechtensteinischen Recht aus nationaler 
und internationaler Perspektive. Festschrift zum 70. Geburtstag 
von Herbert Wille, LPS 54, Vaduz 2014, S. 131–181; Hoch, Hilmar, 
Schwerpunkte in der Entwicklung der Grundrechtssprechung 
des Staatsgerichtshofes, in: Wille, Herbert (Hrsg.), Verfassungs-
gerichtsbarkeit im Fürstentum Liechtenstein. 75 Jahre Staats-
gerichtshof, LPS 32, Vaduz 2001, S. 65–87, und Hoch, Hilmar, 
Staatsgerichtshof und Oberster Gerichtshof in Liechtenstein. Zum 
Verhältnis zwischen Verfassungs- und Fachgerichtsbarkeit, in: 
Schumacher, Hubertus/Zimmermann, Wigbert (Hrsg.), 90 Jahre 
Fürstlicher Oberster Gerichtshof. Festschrift für Gert Delle Karth, 
Wien 2013, S. 415–430. Ebenso wird nicht auf die Schaffung der 
praktischen Konkordanz eingegangen.

80 Gemäss Tschannen, Pierre, Staatsrecht der Schweizerischen Eid-
genossenschaft, 4. Aufl., Bern 2016, § 1 Rz. 38, ist Staatsrecht «in 
besonderem Masse «politisches» Recht – oder genauer: politisch 
prägendes und politisch geprägtes Recht.»

81 Das «Geflecht von Checks and balances» hebt Allgäuer, Thomas, 
Die parlamentarische Kontrolle über die Regierung im Fürsten-
tum Liechtenstein, LPS 13, Vaduz 1989, S. 26–32, hervor.

82 Tschannen, Pierre, Staatsrecht der Schweizerischen Eidgenos-
senschaft, 4. Aufl., Bern 2016, § 27 Rz. 3.

83 Siehe aber StGH 1983/6 Erw. 3 (= LES 1984, 73 [74]): «Die Ver-
fassung des Fürstentums Liechtenstein beruht auf dem Grundsatz 
der Gewaltenteilung (Art 2 und Art 7 der Verfassung) und gliedert 
die Funktionen Gesetzgebung (V. Hauptstück) und Vollziehung 
(VII. Hauptstück) und teilt letztere in die Verwaltung (Abschnitt 
A und C), Rechtspflege (Abschnitt D) und Kontrolle der Verfas-
sungs- und Gesetzmässigkeit durch den Staatsgerichtshof (Ab-
schnitt E).»

84 Siehe insbesondere Batliner, Gerard, Aktuelle Fragen des liech-
tensteinischen Verfassungsrechts, Vaduz 1998, Rdn. 12–17; Loe-
benstein, Edwin, Ausgewählte Besonderheiten in der liechten-
steinischen Verfassung, in: Seeger, Wolfgang/Seeger, Marion/
Seeger, Rolf (Hrsg.), Erich Seeger. Gedenkschrift, Schaan 1995, 
S. 3–33, S. 26 ff.; Arévalo Menchaca, Victor, Liechtensteinische 
Verfassungslehre, Basel 2006, S. 83; Wille, Herbert, Die liechten-
steinische Staatsordnung. Verfassungsgeschichtliche Grundlagen 
und oberste Organe, LPS 57, Schaan, 2015, z.B. S. 541, S. 548; 
Bussjäger, Peter, Einführende Bemerkungen zur liechtensteini-
schen Verfassung, in: Liechtenstein-Institut (Hrsg.): Kommentar 
zur liechtensteinischen Verfassung. Online-Kommentar, Bendern 
2016, www.verfassung.li (Stand: 22. Februar 2016, zuletzt abge-
rufen am: 27. April 2018) Kapitel V.F.

Rechtsprechung des Staatsgerichtshofes ist der Grund-
satz der Gewaltenteilung kein eigenständiges Grund-
recht (… 85). Er stellt aber einen zentralen Grundsatz des 
Rechtsstaates sowie einen Teilaspekt insbesondere der 
Garantie des ordentlichen Richters dar.» Die Konturen 
eines zwar alten, aber nicht niedergeschriebenen Grund-
satzes zu bestimmen, kann nicht einfach sein. Dies umso 
mehr, als das Verhältnis des Landtages zur Landesver-
waltung und ihrer obersten Spitze noch nie gerichtlich 
beurteilt wurde. 86

Bei der liechtensteinischen Verfassung handelt es sich 
um einen bald hundertjährigen Text. Sie enthält viele 
Bestimmungen, die seit dem Inkrafttreten im Jahr 1921 87 
nie geändert wurden und entsprechend altmodisch klin-
gen. Einige stammen sogar aus der Konstitutionellen 
Verfassung von 1862. 88 Das Zusammenspiel von älte-
ren Normen mit solchen zu erfassen, die in Revisionen 
(mitunter basierend auf Volksinitiativen) dazugekommen 
sind, stellt eine Herausforderung dar, gilt es doch, eine 
minimale Einheitlichkeit zu erreichen. 89

Verfassungen sind auf Beständigkeit angelegt. 90 
Darum werden ihre Bestimmungen offen formuliert. 91 
Sie müssen per Auslegung aktualisiert und konkreti-
siert werden. 92 Dies gilt auch für Prinzipien wie eben 
die Gewaltenteilung. Je allgemeiner und grundsätzlicher 

85 Es folgen Verweise auf StGH 2009/2 Erw. 3; StGH 2000/28 Erw. 
2.1 (= LES 2003, 243 [248]); Vogt, Hugo, Das Willkürverbot und 
der Gleichheitsgrundsatz in der Rechtsprechung des liechten-
steinischen Staatsgerichtshofes, LPS 44, Schaan 2008, S. 335.

86 StGH 2000/28 Erw. 2.1 (= LES 2003, 243 ff. [248]): Die Gewalten-
teilung ist zwar «ein zentraler Grundsatz des Rechtsstaates», «doch 
stellt dieses Prinzip kein eigenes Grundrecht dar, worauf eine 
Verfassungsbeschwerde direkt gegründet werden könnte (StGH 
1995/5 = LES 1997, 1 [8]; StGH 1995/10 = LES 1997, 9 [16]).»

87 LGBl. 1921 Nr. 15.
88 Zu den Herausforderungen, wenn ausländisches Schrifttum zum 

Konstitutionalismus beigezogen werden soll, siehe: Willoweit, 
Dietmar, Verfassungsinterpretation im Kleinstaat. Das Fürstentum 
Liechtenstein zwischen Monarchie und Demokratie, in: Wasch-
kuhn, Arno (Hrsg.), Kleinstaat. Grundsätzliche und aktuelle Prob-
leme, LPS 16, Vaduz 1993, S. 191–207, S. 193–197. Die Verfassung 
von 1921 stellt keinen Bruch mit der Konstitutionellen Verfassung 
von 1862 dar: Gamper, Anna, Autochthoner versus europäischer 
Konstitutionalismus? Ein Streifzug durch die liechtensteinische 
Verfassung, in: Schumacher, Hubertus/Zimmermann, Wigbert 
(Hrsg.), 90 Jahre Fürstlicher Oberster Gerichtshof. Festschrift für 
Gert Delle Karth, Wien 2013, S. 263–282, S. 264.

89 Illustrativ hierfür aus der Schweiz BGE 139 I 16 Erw. 4.2.2, wo 
von der Verfassungsauslegung eine «minimale Einheitlichkeit» 
und ein «Mindestmass an Widerspruchsfreiheit» gefordert werden.

90 Siehe z.B. Moor, Pierre, Réflexions autour du concept de consti-
tution, Zeitschrift für Schweizerisches Recht (ZSR) 127 (2008) I, 
S. 207–227, S. 217.

91 Batliner, Gerard, Aktuelle Fragen des liechtensteinischen Verfas-
sungsrechts, Vaduz 1998, Rdn. 6, bezeichnet die Verfassung von 
1921 als «in vielen Teilen offener und unbestimmter formuliert 
als das ein Jahr zuvor entstandene österreichische Bundes-Verfas-
sungsgesetz». Winkler, Günther, Verfassungsgesetzgebung und 
Verfassungsinterpretation in Liechtenstein. Möglichkeiten und 
Grenzen von Verfassungsänderungen, Wien 2015, S. X, beschei-
nigt der Verfassung ein «hohes Abstraktionsniveau». Ihre Vor-
schriften seien vielfach «allgemein, abstrakt, relativ unbestimmt 
und bedeutungsoffen».

92 Tschannen, Pierre, Staatsrecht der Schweizerischen Eidgenossen-
schaft, 4. Aufl., Bern 2016, § 4 Rz. 9.
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sie sind, desto unbestimmter ist ihr Geltungsbereich um-
schrieben. 93 In Verfassungsbestimmungen findet sich 
meist keine simple «Wenn-Dann-Beziehung» 94 und auch 
nicht zwingend ein Finalprogramm. 95 Verfassungen stel-
len an sich den Anspruch, allgemeinverständlich formu-
liert zu sein. 96 Sie verzichten auf Legaldefinitionen und 
präzisierende Ausführungen. 97

Trotz dieser Besonderheiten gelten für die Verfassungs-
auslegung die allgemeinen Auslegungsmethoden 98. 99 Es 
handelt sich um den «klassischen Auslegungskanon» 100 
(grammatikalische Auslegung, historische Auslegung, 
systematische Auslegung, teleologische Auslegung 101, 
komparative Auslegung 102). Liechtenstein folgt hierbei 

93 Siehe z.B. Moor, Pierre, Réflexions autour du concept de consti-
tution, Zeitschrift für Schweizerisches Recht (ZSR) 127 (2008) I, 
S. 207–227, S. 217.

94 Wenn Kunz, Karl-Ludwig/Mona, Martino, Rechtsphilosophie, 
Rechtstheorie, Rechtssoziologie. Eine Einführung in die theore-
tischen Grundlagen der Rechtswissenschaft, 2. Aufl., Bern 2015, 
Rz. 201, «Rechtssätze als Sollenssätze» beschreiben und das Ver-
hältnis zwischen Tatbestand und Rechtsfolge als «Wenn-Dann-Be-
ziehung» charakterisieren, ist ihnen zuzustimmen. Dies bedeutet 
jedoch nicht, dass jede Norm eine einzige klar definierte Rechts-
folge vorgibt.

95 Zu den verschiedenen Typen von Normen siehe: Reimer, Franz, 
Juristische Methodenlehre, Baden-Baden 2016, Rz. 35.

96 Häfelin, Ulrich/Haller, Walter/Keller, Helen/Thurnherr, Daniela, 
Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 9. Aufl., Zürich 2016, Rz. 77.

97 Reimer, Franz, Juristische Methodenlehre, Baden-Baden 2016, 
Rz. 30, sagt für das deutsche Grundgesetz: «Es regelt […] nicht 
nur weniger als es könnte, sondern spricht auch weniger aus, als 
es regelt.»

98 Zu den verschiedenen Auslegungsmethoden, illustriert mit äl-
teren Beispielen: Kley-Struller, Andreas, Auslegung des liech-
tensteinischen Verwaltungsrechts, LJZ 1996, S. 74–83 = Kley, 
Andreas, Grundriss des Liechtensteinischen Verwaltungsrechts, 
Liechtenstein, LPS 23, Vaduz 1998, S. 82–111. In StGH 2012/176 
Erw. 6–9, gelangen auf eine Bestimmung des Ausländergesetzes 
sämtliche Auslegungsmethoden zur Anwendung.

99 Winkler, Günther, Verfassungsrecht in Liechtenstein, Wien/New 
York 2001, S. 19, legt den Schwerpunkt bei der Auslegung der 
liechtensteinischen Verfassung auf die teleologische Auslegung, 
weil Verfassungen «gemäss ihrer Eigenart sinn- und zweckhaft» 
sind. Deshalb müsse «auch das Denken über sie auf ihren be-
sonderen Sinn und Zweck abgestellt sein.»

100 Wille, Tobias Michael, Verfassungs- und Grundrechtsauslegung 
in der Rechtsprechung des Staatsgerichthofes, in: Liechten-
stein-Institut (Hrsg.), Beiträge zum liechtensteinischen Recht aus 
nationaler und internationaler Perspektive. Festschrift zum 70. 
Geburtstag von Herbert Wille, LPS 54, Schaan 2014, S. 131–181, S. 
160 ff. Siehe auch bereits Baur, Georges S., Normenvielfalt bei der 
richterlichen Rechtsfindung im liechtensteinischen Privatrecht?, 
LJZ 1998, S. 12–24, S. 16 f.

101 Siehe z.B. StGH 2014/099 Erw. 4.3 und Erw. 5.2.
102 Auch «Rechtsvergleichung als fünfte Auslegungsmethode» ge-

nannt. Siehe z.B. StGH 2000/1 Erw. 5.1 (= LES 2003, 71).

seinen deutschsprachigen Nachbarn. 103 Der StGH be-
kennt sich ausdrücklich zum Methodenpluralismus. 104 
Der grammatikalischen Auslegung («Wortauslegung») 
kommt gemäss seiner Rechtsprechung kein Vorrang 
zu. 105

V. Veröffentlichung von Gutachten
Gemäss der Antwort von Regierungschef Adrian Hasler 
auf die Kleine Anfrage des Abgeordneten Johannes Kai-
ser vom 28. Februar 2018 106 vergab das Ministerium für 
Präsidiales und Finanzen «seit 2013 insgesamt 28 Aufträge 
im Bereich Verfassungsrecht, zu Schriftsätzen in Verfah-
ren beim StGH und beim EFTA-Gerichtshof, zur Sanie-

103 Wille, Tobias Michael, Verfassungs- und Grundrechtsauslegung 
in der Rechtsprechung des Staatsgerichthofes, in: Liechten-
stein-Institut (Hrsg.), Beiträge zum liechtensteinischen Recht aus 
nationaler und internationaler Perspektive. Festschrift zum 70. 
Geburtstag von Herbert Wille, LPS 54, Schaan 2014, S. 131–181, 
S. 161. Zur Angleichung der methodischen Theorien im deutsch-
sprachigen Raum siehe bereits: Baur, Georges S., Normenvielfalt 
bei der richterlichen Rechtsfindung im liechtensteinischen Privat-
recht?, LJZ 1998, S. 12–24, S. 20. Eingängig StGH 1998/45 Erw. 4.3 
und 4.4 (= LES 2000, 1 = Jus & News 1999, S. 243–257) bezüglich 
der Anerkennung ungeschriebener Grundrechte. Siehe auch den 
Kommentar zu diesem Urteil von Kley, Andreas, in Jus & News 
1999 S. 256. Auf Besonderheiten wegen des monarchischen Ele-
ments braucht hier nicht eingegangen zu werden. Siehe hierzu 
Willoweit, Dietmar, Verfassungsinterpretation im Kleinstaat. Das 
Fürstentum Liechtenstein zwischen Monarchie und Demokratie, 
in: Waschkuhn, Arno (Hrsg.), Kleinstaat. Grundsätzliche und ak-
tuelle Probleme, LPS 16, Vaduz 1993, S. 191–207, S. 200–207.

104 Siehe die Nachweise bei Wille, Tobias Michael, Verfassungs- und 
Grundrechtsauslegung in der Rechtsprechung des Staatsgericht-
hofes, in: Liechtenstein-Institut (Hrsg.), Beiträge zum liechten-
steinischen Recht aus nationaler und internationaler Perspektive. 
Festschrift zum 70. Geburtstag von Herbert Wille, LPS 54, Schaan 
2014, S. 131–181, S. 173. Siehe insbesondere StGH 2006/24 Erw. 
3.1: «Es sind im Sinne eines «Methodenpluralismus» alle für den 
jeweiligen Einzelfall relevanten Auslegungsmethoden zu berück-
sichtigen und deren einander allenfalls widersprechende Ergeb-
nisse im Rahmen einer umsichtigen Güterabwägung zu gewich-
ten».

105 StGH 2014/072 Erw. 3.2: «Zur Auslegung dieser Bestimmung 
des Rechtshilfegesetzes ist zunächst auf die ständige Rechtspre-
chung des StGH hinzuweisen, wonach die Wortlautauslegung 
keinen Vorrang beim Auslegungsvorgang hat und dass es sich 
bei der Erkenntnis, dass ein Wortlaut im Sinne der Beschwer-
deausführungen «klar» sei, auch schon um das Ergebnis eines 
Auslegungsvorgangs handelt». Siehe auch StGH 2006/35 Erw. 
3.2 und StGH 2006/24 Erw. 3.1. OGH, Urteil vom 07.10.2016, 
SV.2016.3 (= LES 2016, 267) folgt der Rechtsprechung des StGH 
und hält für die Auslegung einer Norm des AHVG ausdrücklich 
fest, dass die grammatikalische Auslegung nur eine von mehre-
ren grundsätzlich gleichberechtigten Auslegungsmethoden dar-
stellt. OGH, Urteil vom 07.10.2016, 07 HG.2015.130 (= LES 2016, 
256) kommt bezüglich Art 337 PGR zu einem anderen Resultat, 
worauf Öhri, Uwe, LJZ 2016, 259, kritisch hinweist. OGH, Be-
schluss vom 03.03.2017, 07 HG.2016.212 (= LES 2017, 66 [76 f.]), 
folgt – wiederum betreffend PGR – der Ansicht, dass «andere 
Erkenntnisquellen über die Absicht des Gesetzgebers erst dann 
heranzuziehen sind, wenn die Ausdrucksweise zu Zweifeln An-
lass bietet». Die «Vernachlässigung» der systematischen Auslegung 
in diesem letzten Urteil wird kritisiert von Bösch, Harald, Acht 
Antithesen zum oberstgerichtlichen Beschluss vom 03.03.2017, 
07 HG.2016.212, LJZ 2017, S. 23–30, S. 28.

106 Siehe Fn 8. Der Auftragswert belief sich gerundet auf 564’000 
Franken.
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rung der PVS, zu FinTech sowie zu Staat und Kirche.» 107 
Aus den Gutachten von 2018 geht überdies hervor, 108 
dass bereits 2012 und 2000 Gutachten zum Verhältnis 
von Regierung und Landtag eingeholt worden waren. 

Wie viele Gutachten seit 1921 zu verfassungsrechtli-
chen Fragen erstellt wurden, ist nicht bekannt. Nur ein 
kleiner Teil scheint veröffentlicht zu sein. 109

Es sei daran erinnert, dass die jeder Auslegung zu-
grunde liegende Abwägung zwischen verschiedenen 
Ansichten nur vorgenommen werden kann, wenn die 
Argumente bekannt sind. Dies erfordert, dass die betref-
fenden Gutachten den mit der Auslegung beschäftigten 
Personen in Landtag, Verwaltung, an den Gerichten und 
darüber hinaus (z.B. in Advokatur und Medien) zugäng-
lich sind.

Beim in der GOLT und im GVVKG abgehandelten 
Verhältnis zwischen Regierung und Landtag handelt es 
sich nicht um ein vertrauliches Thema. Entsprechend 
könnte gestützt auf Art 29 Abs 1 Informationsgesetz 110 
Einsicht in die von staatlicher Seite bestellten Gutachten 
von 2000 und 2012 verlangt werden. Es ist kein über-
wiegendes öffentliches oder privates Interesse ersicht-
lich, das der Einsichtnahme entgegenstehen könnte. Der 
Euro päische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) 
gelangte unlängst zum Schluss, Art 10 EMRK gewähr-
leiste das Recht auf Zugang zu Informationen. 111 Unter 

107 Gemäss der Antwort von Regierungsrätin Marlies Amann-Marxer 
auf die Kleine Anfrage der Landtagsabgeordneten Judith Oehri 
vom 4. September 2013 «Kürzungen der Honorare bei externen 
Dienstleistern» «sind die Ministerien jeweils darauf bedacht, die 
Aufträge [an «Juristen, Berater und andere»] zu tiefst möglichen 
Sätzen zu vergeben.»: Landtags-Protokolle 2013, S. 1394 (Sitzung 
vom 6. September 2013). Die Antwort von Regierungschef Ad-
rian Hasler auf die Kleine Anfrage des Landtagsabgeordneten 
Erich Hasler vom 19. Juni 2013 «Externe Dienstleistungen» lautete: 
«Über die Auftragsvergabe an Rechtsanwälte und Berater wird 
im Einzelfall entschieden. Neben der fachlichen Eignung für die 
konkrete Fragestellung sind auch die zu erwartenden Kosten 
sowie die Verfügbarkeit wichtige Kriterien. Die Stundensätze der 
einzelnen Aufträge an Rechtsanwälte und Berater werden sta-
tistisch nicht erfasst. […] Nach einer allgemeinen Einschätzung 
werden über die Hälfte der Aufträge mit einer fixen Pauschale 
respektive einem Kostendach vergeben.» Überdies führte der Re-
gierungschef aus, es würden mit «regelmässig für das Land oder 
staatsnahe Betriebe tätig werdenden Anwälten, Kanzleien» keine 
Sonderkonditionen ausgehandelt.

108 Siehe Kapitel I.D.
109 Siehe die auf der Website https://demokratiebewegung.li/de 

aufgeschalteten Gutachten zur Verfassungsdiskussion von 2003. 
Gutachten können auch zu wissenschaftlichen Publikationen 
umgearbeitet werden, wobei – wie Lehofer, Hans Peter, «Das 
sind meine Prinzipien. Ich habe auch andere.» Das professorale 
Gutachten als juristische Allzweckwaffe, Journal für Rechtspolitik 
(JRP) 20 (2012), S. 351–354, S. 354, fordert – die Auftraggeber 
offengelegt werden sollten. Siehe z.B. Hoch, Hilmar, Archivrecht 
und Grundrechte. Rechtsgutachten zur Quellenedition des Lan-
desarchivs betreffend die 1930er- und 1940er-Jahre, LJZ 2011, S. 
28–37; Hoch, Hilmar, Die Regelung des staatlichen Zugriffs auf 
Fernmeldedaten im Kommunikationsgesetz aus grundrechtlicher 
Sicht, LJZ 2009, S. 99–103; Winkler, Günther, Verfassungsrecht in 
Liechtenstein, Wien/New York 2001.

110 Gesetz vom 19. Mai 1999 über die Information der Bevölkerung 
(Informationsgesetz, LGBl. 1999 Nr. 159 LR 172.015).

111 EGMR (Grosse Kammer), Magyar Helsinki Bizottság v. Ungarn, 
n° 18030/11, Urteil vom 08.11.2016, § 149.

den vom EGMR genannten vier Bedingungen 112 müssen 
Behörden insbesondere Medienschaffenden, Vertreterin-
nen und Vertretern der Zivilgesellschaft und Forschen-
den 113 Informationen zugänglich machen.

Sinnvoller wäre es jedoch, wenn Gutachten zu staats- 
und verwaltungsrechtlichen Fragen von der Regierung 
oder dem Landtag auf eigenen Antrieb bereits dem je-
weiligen BuA beigeheftet oder zumindest nach Abschluss 
der Verhandlungen des Landtages online gestellt wür-
den. Dies sollte insbesondere für diejenigen Gutachten 
gelten, die den Landtagsabgeordneten vorgelegt worden 
waren. Wie die Regierung zu den in der 1. Lesung des 
Informationsgesetzes aufgeworfenen Fragen ausführte, 
fasst der Landtag nämlich «in der Regel Beschlüsse, die 
danach allgemein verbindlich sind. Die Diskussion bei 
der Schaffung dieser Gesetze ist deshalb von öffentli-
chem Interesse.» 114 Nehmen Abgeordnete auf Gutachten 
Bezug, kann die Diskussion nur nachvollziehen, wer den 
Wortlaut der Gutachten kennt.

Art 16 Informationsgesetz hält überdies – nota bene für 
alle Gutachten, nicht nur für diejenigen, die im Auftrag 
des Landtages erstellt oder den Abgeordneten vorgelegt 
worden sind – fest: «Von den Behörden in Auftrag gege-
bene Berichte, Studien und Gutachten können öffentlich 
zugänglich gemacht werden, wenn nicht überwiegende 
öffentliche oder private Interessen entgegenstehen.» 115 
In der 2. Lesung brachten Abgeordnete den Antrag ein, 
die Formulierung «können zugänglich gemacht werden» 
durch «werden öffentlich zugänglich gemacht» zu erset-
zen. 116 Der Antrag wurde abgelehnt. 117 Dies bedeutet je-
doch nicht, dass die Geheimhaltung den Normalfall und 
die Veröffentlichung die Ausnahme darstellt. Auch Regie-
rungschef Mario Frick hatte sich nicht in diese Richtung 
geäussert, sondern lediglich für einen grossen Ermes-
sensspielraum der Regierung plädiert. Er sagte: «(…) Mir 
scheint gerade bei Berichten, Studien und Gutachten, die 
die Behörden manchmal auch zur Entscheidung in Auf-
trag geben, ob ein Thema angepackt werden soll, wie es 
angepackt werden soll, muss ein sehr breites Ermessen 

112 Siehe hierzu EGMR (Grosse Kammer), Magyar Helsinki Bizottság 
v. Ungarn, n° 18030/11, Urteil vom 08.11.2016, §§ 158–170.

113 Siehe die Belege hierfür in EGMR (Grosse Kammer), Magyar 
Helsinki Bizottság v. Ungarn, n° 18030/11, Urteil vom 08.11.2016, 
§ 168.

114 BuA Nr. 6/1999, S. 5.
115 BuA Nr. 2/1998, S. 38, führte zu diesem Artikel (damals noch 

Art 19) aus: «Diese Bestimmung behandelt von den Behörden in 
Auftrag gegebene Unterlagen, die als Entscheidgrundlagen für ei-
nen behördlichen Beschluss oder Entscheid von überwiegendem 
allgemeinem Interesse dienen werden. Ein überwiegendes, der 
Veröffentlichung entgegenstehendes Interesse kann beispiels-
weise vorliegen, wenn durch die Bekanntgabe der Unterlage 
die Entscheidfindung wesentlich beeinträchtigt oder der Bevöl-
kerung Schaden zugefügt würde. […] Papiere zur internen Ent-
scheidungsfindung, Machbarkeitsstudien und eigentliche «Hand-
akten» sind nicht von Art 19 erfasst.»

116 Der Landtagsabgeordnete Egon Matt begründete dies damit 
(Landtags-Protokolle 1999, S. 686 (Sitzung vom 19. Mai 1999): 
«Ich denke, dass gerade solche Berichte, Studien und Gutachten 
oft den Hintergrund von Beschlüssen und Entscheidungen trans-
parent machen und zur Meinungsbildung sehr wichtig sind. Für 
mich manchmal viel wichtiger als die Entscheidung selbst.»

117 Landtags-Protokolle 1999, S. 687 (Sitzung vom 19. Mai 1999).
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Neues zur Geldwäscherei aus Wien und 
Strassburg

Matthias Schmidle 1

I. Einleitung 
Liechtenstein misst der Bekämpfung der Geldwäscherei 
bereits seit langem einen grossen Stellenwert zu. Als in-
ternational agierender Finanzplatz ist dies eine Grundvo-
raussetzung zur Aufrechterhaltung der Reputation sowie 
zur Teilnahme am internationalen Finanzmarkt. Liech-
tenstein ist aktives Mitglied von MONEYVAL. 2 Zuletzt 
wurden Liechtenstein im Jahr 2014 durch MONEYVAL 
im Rahmen der bislang vierten Evaluationsrunde hohe 
gesetzliche Standards bei der Bekämpfung von Geldwä-
scherei und Terrorismusfinanzierung bescheinigt. Dabei 
wurde die technische Umsetzung der Bestimmungen zur 
Bekämpfung von Geldwäscherei zwar als korrekt bewer-
tet, hingegen wurden schwerwiegende Mängel bei der 
Effektivität der Geldwäschereibekämpfung konstatiert, 
was einen «double downgrade» vom Status «compliant» zu 
«partially compliant», insgesamt sohin eine negative Be-
wertung der Geldwäschereibekämpfung, zur Folge hatte. 
Der Hauptgrund für diese schlechte Bewertung war die 
sehr geringe Anzahl der Anklagen und Verurteilungen 
wegen Geldwäscherei. Dabei wurde insbesondere be-
mängelt, dass zu hohe Beweisanforderungen für die 
Vortat bestehen, dass es seit 2007 nur eine Verurteilung 
wegen Geldwäscherei gab und dass keine Anklagen 
wegen autonomer Geldwäscherei (autonomous money 
laundering) erhoben wurden. 3 

Der liechtensteinische Rechtsbestand hat sich in den 
vergangenen Jahren, getrieben durch die rasche Weiter-
entwicklung der internationalen Standards, stetig weiter-
entwickelt. Als EWR-Mitglied hat Liechtenstein sowohl 
die 4. EU-Geldwäschereirichtlinie (EU) 2015/849 als 
auch die Verordnung (EU) 2015/847 über die Übermitt-
lung von Angaben bei Geldtransfers umgesetzt. Diese 
Umsetzungen hat wie bereits in der Vergangenheit er-
hebliche Änderungen des Sorgfaltspflichtgesetzes (SPG) 
und der Sorgfaltspflichtverordnung (SPV) nach sich ge-
zogen. 4 Vor dem Hintergrund der Dynamik im Bereich 
des Sorgfaltspflichtgesetzes erweist sich der in § 165 des 
liechtensteinischen Strafgesetzbuches (StGB) normierte 
Tatbestand der Geldwäscherei als vergleichsweise sta-
tisch. Wesentlich war die im Jahr 2009 erfolgte Aufhe-
bung des § 165 Absatz 5 StGB, sohin die Abschaffung des 

1 Der Autor ist Staatsanwaltsanwärter bei der Liechtensteinischen 
Staatsanwaltschaft. Die vertretenen Ansichten widerspiegeln 
nicht die Ansichten der Liechtensteinischen Staatsanwaltschaft. 

2 Commitee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundring 
Measures and the Financing of Terrorism.

3 Report on Fourth Assessment Visit – Executive Summary Principa-
lity of Liechtenstein, 02.04.2014, abrufbar unter: «https://rm.coe.
int/report-on-fourth-assessment-visit-executive-summary- anti-
money-launder/1680716b85».

4 Jasmin Walch, Das Liechtensteinische Sorgfaltspflichtgesetz: Ein 
Rückblick auf die historische Entwicklung bis zum heute gel-
tenden Sorgfaltspflichtgesetz und ein Ausblick auf die mit der 
Umsetzung der 4. Geldwäschereirichtlinie (voraussichtlich) ein-
hergehenden Änderung, LJZ 03/2015, S. 12 ff.

vorhanden bleiben und es sollte eine Kann-Bestimmung 
sein, wie das gehandhabt werden sollte. Ich denke, dass 
man hier zu weit gehen würde, da es sich ja nicht um 
Beschlüsse, um wirklich aktuelle Themen in diesem Zu-
sammenhang handelt. (…).» 118

In einem Kleinstaat mit wenig rechtswissenschaftli-
chem Schrifttum sind Gutachten – auch solche älteren 
Datums 119 – eine wertvolle Quelle für die Auslegung von 
Verfassung und Gesetzen. Umso wichtiger ist ihre Publi-
kation. Regierung und Landtag sollten deshalb bei jedem 
Gutachten prüfen, ob es sich zur Veröffentlichung eignet.

118 Landtags-Protokolle 1999, S. 686 (Sitzung vom 19. Mai 1999).
119 Für die Wissenschaft könnte sich das Studium des einen oder 

anderen Gutachtens, das mehrere Jahrzehnte alt, aber noch nicht 
veröffentlicht ist, als Gewinn erweisen. Dies gilt jedenfalls für 
das Gutachten von Hans Kelsen vom 10. September 1929, abge-
druckt in: Bussjäger, Peter, Hans Kelsen und der Verfassungsstreit 
in Liechtenstein, in: Jabloner, Clemens/Olechowski, Thomas/
Zeleny, Klaus (Hrsg.), Das internationale Wirken Hans Kelsens, 
Wien 2016, S. 50–61, und für Nawiasky, Hans, Rechtsgutachten 
über die Verfassungs- und Gesetzmässigkeit des Vorgehens des 
fürstlich Liechtensteinischen Regierungschefs Dr. Josef Hoop in 
der Spitzelaffaire Baron Vogelsang, St.Gallen, 28. Juni 1937; zitiert 
nach: www.e-archiv.li/D41624; aufgerufen am 10.05.2018.
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Vortäterprivilegs. 5 Ferner sind partielle Anpassungen des 
Vortatenkatalogs erfolgt. Im Jahr 2016 wurden das Verge-
hen des Steuerbetruges nach Art 140 des Steuergesetzes 
sowie die Vergehen des Steuerbetruges und der qualifi-
zierten Steuerhinterziehung nach Art 88 und Art 89 des 
Mehrwertsteuergesetzes in den Vortatenkatalog des § 165 
Abs 1 und 2 StGB aufgenommen. Diese im Vorfeld heftig 
diskutierte Novelle hat sich bislang vor dem Hintergrund, 
dass nach österreichischer und liechtensteinischer Lehre 
und Rechtsprechung durch Steuerhinterziehung oder 
Steuerbetrug ersparte Aufwendungen keine Vermögens-
bestandteile iSd § 165 StGB darstellen, als wenig praxis-
relevant erwiesen. 6 

Es ist somit zu konstatieren, dass der Tatbestand der 
Geldwäscherei nach § 165 StGB abgesehen von partiel-
len und teils nur beschränkt praxisrelevanten Erweite-
rungen des Vortatenkataloges sowie der Abschaffung des 
Vortäterprivilegs seit geraumer Zeit keine strukturellen 
Veränderungen erfahren hat. Umso mehr erscheint es 
notwendig, die Rechtsprechung, insbesondere diejenige 
zur österreichischen Rezeptionsvorlage, stetig im Auge 
zu behalten, um dort stattfindende Rechtsfortbildung 
frühzeitig zu erkennen und gegebenenfalls zu berück-
sichtigen. Dies ist auch die Zielsetzung des vorliegenden 
Aufsatzes. 

Der österreichische Oberste Gerichtshof (nachfol-
gend: «öOGH») hat am 23.08.2017 im Verfahren zu 15 
Os 55/17b eine Entscheidung gefällt, welche nach Auf-
fassung des Autors aufgrund der tiefgreifenden Aus-
führungen zur subjektiven Tatseite des Tatbestands der 
Geldwäscherei nach § 165 StGB Beachtung verdient. 
Ferner hat der EGMR per 02.05.2017 eine aus Sicht der 
Geldwäschereibekämpfung interessante Entscheidung 
gefällt. Diese beiden vorerwähnten Judikate gilt es nun 
zu diskutieren und in diesem Zusammenhang auch zu 
analysieren, inwiefern diese allenfalls Auswirkungen auf 
die liechtensteinische Strafrechtspflege haben werden. 

II.  Urteil des öOGH vom 23.08.2017 zu 15 
Os 55/17b 7

Im Verfahren zu 15 Os 55/17b hat der öOGH eine Nich-
tigkeitsbeschwerde gegen ein Urteil des Landesgerichts 
für Strafsachen Wien behandelt. Mit Urteil des Landes-
gerichts für Strafsachen Wien vom 31.01.2017 wurden 
zwei Angeklagte wegen des Verbrechens der Geldwä-
scherei nach § 165 Abs 2 erster Fall und Abs 4 erster Fall 
öStGB schuldig erkannt. Mit Urteil vom 23.08.2017 hat 
der öOGH die vom Zweitangeklagten ausgeführte Nich-
tigkeitsbeschwerde verworfen und in Stattgebung der 
Strafberufung die über ihn verhängte Strafe auf vier Jahre 
reduziert. Von besonderem Interesse sind für die ge-
genständliche Abhandlung die Erwägungen des öOGH 
zur subjektiven Tatseite. Zum besseren Verständnis der 
öOGH-Entscheidung werden nachfolgend zunächst die 
durch das Erstgericht getroffenen Feststellungen sowie 
die den Feststellungen zur subjektiven Tatseite zugrun-
deliegende Beweiswürdigung zusammengefasst darge-

5 LGBl. 2009 Nr. 49.
6 Kirchbacher in Höpfel/Ratz, WK2 StGB § 165, Rz 6.
7 Ebenfalls diskutiert in ÖJZ 2018/05, EvBl 2018/35. 

stellt. 8 Im Anschluss daran wird auf die rechtlichen Er-
wägungen des öOGH eingegangen. 

a)  Feststellungen zur Vortat
Die der Geldwäscherei vorgelagerte Vortat bestand darin, 
dass eine unbekannte Täterschaft ein sogenanntes Troja-
nerprogramm in das Computersystem des Geschädigten 
einschleuste, um dessen Online-Banking-Zugangsdaten 
auszuspähen. Mittels der ausgespähten Zugangsda-
ten hatte die unbekannte Täterschaft in weiterer Folge 
einen Betrag in Höhe von EUR 75’000.– ohne rechtmä-
ssigen Grund auf das Konto einer nach österreichischem 
Recht firmierenden Kommanditgesellschaft (nachfolgend: 
«D-KG») überwiesen. Auch zur subjektiven Tatseite des 
Vortäters traf das Erstgericht sämtliche notwendigen Fest-
stellungen. Die überschiessende Innentendenz wurde al-
ternativ dahingehend festgestellt, dass der Vortäter Even-
tualvorsatz auf die Bereicherung seiner selbst oder eines 
Dritten hatte. Den festgestellten vortatbezogenen Sach-
verhalt subsumierte das Erstgericht unter den Tatbestand 
des Vergehens des betrügerischen Datenverarbeitungs-
missbrauchs nach § 148a Abs 1 und 2 öStGB. 

b)  Feststellungen zur objektiven Tatseite der Geld-
wäscherei 

Den vom Erstgericht getroffenen Feststellungen zufolge 
waren die beiden Angeklagten nicht an der Vortat der 
unbekannten Täterschaft beteiligt. Sie waren jedoch 
Organe der D-KG, auf deren Konto die aus der Vortat 
stammende Beute in Höhe von EUR 75’000.– überwie-
sen wurde. Am Tag des Zahlungseingangs forderte der 
Zweitangeklagte den Erstangeklagten auf, unmittelbar 
nacheinander in vier Filialen der betreffenden Bank 
vom Konto der D-KG den Betrag von EUR 75’000.– in 
vier Tranchen in unterschiedlicher Höhe bar zu behe-
ben. Dieser Aufforderung kam der Erstangeklagte nach. 
Er begab sich zu vier verschiedenen Filialen der Bank 
und behob in vier Tranchen EUR 20’000.–, EUR 30’000.–, 
EUR 15’000.– sowie EUR 10’000.– vom Bankkonto der 
D-KG. Das auf diese Weise erlangte Bargeld übergab der 
Erstangeklagte dem Zweitangeklagten, wofür er wiede-
rum einen nicht bekannten Teil der Geldsumme vom 
Zweitangeklagten erhielt. 

Die Feststellung, wonach die Angeklagten nicht an 
der Vortat beteiligt waren, stützte das Erstgericht einer-
seits auf deren leugnende Verantwortung sowie anderer-
seits auf den Umstand, dass der Lebenslauf der beiden 
Angeklagten keine Hinweise ergab, dass sie über das 
nötige EDV-Wissen zur Durchführung der manipulierten 
Transaktion verfügt hatten.

C)  Feststellungen zur subjektiven Tatseite der Geld-
wäscherei und diesbezügliche Beweiswürdigung

Auf der subjektiven Tatseite gelangte das Erstgericht zur 
Feststellung, dass es beide Angeklagten für gewiss hielten 
und auch wollten, dass das Giralgeld bzw. sodann das 
Bargeld in Höhe von EUR 75’000.– aus einer mit Strafe 

8 Dank gebührt dem Präsidium des Landesgerichts für Strafsachen 
Wien für die Überlassung einer anonymisierten Fassung des erst-
gerichtlichen Urteils und der erteilten Einverständnis, auf diese 
Bezug nehmen zu dürfen. 
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bedrohten Handlung gegen fremdes Vermögen, die mit 
mehr als einjähriger Freiheitsstrafe bedroht ist, eines von 
ihnen verschiedenen Täters, stammt. Der Erstangeklagte 
hielt es gemäss den Konstatierungen auch für gewiss und 
wollte auch das aus einer mit Strafe bedrohten Handlung 
gegen fremdes Vermögen, die mit mehr als einjähriger 
Freiheitsstrafe bedroht ist, stammende Bargeld an sich 
bringen und dieses teils an den Zweitangeklagten über-
geben. 

Der Erstangeklagte war hinsichtlich der erfolgten Bar-
behebungen geständig, leugnete jedoch die subjektive 
Tatseite. Der Zweitangeklagte und spätere Nichtigkeits-
beschwerdeführer leugnete die ihm zur Last gelegten 
Tathandlungen sogar umfassend und verantwortete sich 
dahingehend, dass er von einem Geschäftspartner Gel-
der in dieser Höhe erwartet habe. 

Das Erstgericht hielt zunächst fest, dass es dahinge-
stellt bleiben könne, ob der unbekannte Täter die de-
liktische Überweisung auf das Konto der D-KG ohne 
Wissen und Wollen des Zweitangeklagten durchgeführt 
habe und daran anschliessend mit diesem Kontakt auf-
nahm, oder aber ein Bekannter eines der beiden An-
geklagten, dem die Kontoverbindung, die geschäftliche 
Tätigkeit und das Vorleben der beiden Angeklagten 
bekannt war, diese Überweisung zunächst ohne deren 
Kenntnis durchführte. 

In Bezug auf die Feststellungen zur subjektiven Tat-
seite des Erstangeklagten zog das Erstgericht beweis-
würdigend in Erwägung, dass dieser ungeachtet seiner 
instabilen beruflichen und privaten Lebensverhältnisse 
mit dem Zweitangeklagten, mit welchem er nie zuvor ge-
schäftlich zusammengearbeitet hatte, ein Unternehmen 
gegründet habe. Bereits zwei Monate später habe sich 
ein Betrag von EUR 75’000.– auf dem Firmenkonto der 
D-KG befunden, wobei der Erstangeklagte nicht ange-
ben habe können, aus welchem Geschäftsfall das Geld 
überhaupt stammen sollte. Ferner wertete das Erstgericht 
die Modalitäten der durch den Erstangeklagten erfolgten 
Barbehebungen (wörtlich bezeichnet als «die viermalige 
Barbehebung quer durch Wien innerhalb einer Stunde»), 
den Umstand, dass die Firma erst seit Kurzem bestand 
und keine für den Erstangeklagten sichtbare Geschäfts-
tätigkeit stattgefunden hatte sowie sein Wissen um die 
Vorstrafenbelastung des bestimmungstäterisch handeln-
den Zweitangeklagten als gewichtiges Indiz für die ge-
troffene Feststellung zur subjektiven Tatseite. All dies 
sei, so vom Erstgericht beweiswürdigend erwogen, mit 
einer lebensnahen Betrachtungsweise nicht in Einklang 
zu bringen. 

Der Zweitangeklagte versuchte im Verfahren den 
Zahlungseingang auf dem Konto der D-KG mittels einer 
einfach strukturierten Rechnung zu plausibilisieren. 9 Er 
hatte anlässlich der Einvernahme angegeben, eine frei-
beruflich tätige Buchhalterin habe die Rechnung ausge-
stellt. Als Zeugin befragt gab diese über Vorhalt jedoch 
an, die Rechnung nicht ausgestellt zu haben und zu kei-
nem Zeitpunkt Belege oder Buchhaltungsunterlagen der 

9 Hinsichtlich der Rechnung erwog das Erstgericht, dass diese nicht 
unterschrieben worden war und aufgrund Unstimmigkeiten hin-
sichtlich der Adresse ein offensichtlich falscher Firmenstempel 
verwendet worden sei. 

D-KG bekommen zu haben. Der Ehemann der Rech-
nungsadressatin gab als Zeuge befragt ebenfalls an, dass 
weder er noch seine Frau etwas mit der Rechnung zu tun 
hätten. Als weiteres belastendes Beweisergebnis wer-
tete das Erstgericht die Aussage eines Zeugen, welcher 
angab, er sei vom Zweitangeklagten angefragt worden, 
den Erstangeklagten aufgrund seiner nicht ausreichen-
den Deutschkenntnisse als Dolmetscher zu den Banken 
zu begleiten. Dies, obwohl der Zweitangeklagte selbst 
übersetzen hätte können. Beweiswürdigend schlussfol-
gerte das Erstgericht daraus, dass der Zweitangeklagte in 
den Bankfilialen nicht gefilmt werden habe wollen, da 
er es für gewiss gehalten habe, dass die zu behebenden 
Gelder nicht aus einer Geschäftstätigkeit, sondern aus 
einer Straftat stammten. 

Schliesslich erwog das Erstgericht, dass in einer Ge-
samtbetrachtung der Beweismittel insbesondere keine 
Hinweise vorlägen, welche die Wissenskomponente 
ausschliessen oder auch nur abschwächen könnten. 
Bei Überweisungen in Höhe von EUR 75’000.–, folglich 
mehr als das derzeit vierfache durchschnittliche Jahres-
einkommen in Österreich, sei für jeden und insbeson-
dere für die vorbestraften Angeklagten intellektuell ein-
deutig erfassbar, dass eine mit Strafe bedrohte Handlung 
gegen fremdes Vermögen, die mit mehr als einjähriger 
Freiheitsstrafe bedroht sei, vorläge. Der Schadensbetrag 
lasse überhaupt jede in Europa sozialisierte Person mit 
Gewissheit daran denken, dass sie es mit einer erheb-
lichen strafbaren Handlung, welche dementsprechend 
auch sanktioniert werde, zu tun habe. 

d) Erwägungen des Obersten Gerichtshofes
Im Zuge der Mängelrüge nach § 281 Z 5 vierter Fall 
öStPO 10 (offenbar unzureichende Begründung der Fest-
stellung) wurden vom Nichtigkeitsbeschwerdeführer die 
unzureichende Begründung der Feststellungen zur sub-
jektiven Tatseite gerügt. Dem entgegnete der Oberste 
Gerichtshof unter Rekapitulation der wesentlichen Be-
weisergebnisse, dass das Erstgericht das Wissen um die 
Herkunft des Vermögensbestandteils aus einer Vortat iSd 
§ 165 Abs 1 StGB aus einer «vernetzten Betrachtung» der 
Beweisergebnisse und daher jedenfalls nicht offenbar 
unzureichend begründet habe. 

Der Mängelrüge nach § 281 Z 5 erster Fall öStPO (Un-
deutlichkeit der Feststellung), wonach nicht erkennbar 
sei, was mit «illegalen Überweisungen» gemeint sei, war 
ebenfalls kein Erfolg beschieden. Der öOGH führte in 
diesem Zusammenhang aus, dass der Begründungsman-
gel der Undeutlichkeit nur dann vorliegt, wenn nicht 
unzweifelhaft erkennbar sei, ob eine entscheidende Tat-
sache in den Entscheidungsgründen festgestellt wurde 
oder aus welchen Gründen die Feststellung entscheiden-
der Tatsachen erfolgt sei. Dass das Erstgericht mit diesem 
Begriff eine mit Strafe bedrohte Handlung gegen fremdes 
Vermögen zum Ausdruck bringen habe wollen, erhelle 
schon aus dessen Verwendung im Zusammenhang mit 
der Begründung der Wissentlichkeit des Angeklagten 
(dies auch bezüglich der ein Jahr übersteigenden Straf-
drohung). 

10 Entspricht § 220 Z 3 StPO.
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Die Tatsachenrüge nach § 281 Z 5a öStPO, in wel-
cher auf Divergenzen zwischen einzelnen Angaben des 
Zweitangeklagten im Ermittlungsverfahren und jener in 
der Hauptverhandlung hingewiesen wurde, hat beim 
öOGH keine erheblichen Bedenken gegen die Richtig-
keit der Feststellungen zu entscheidenden Tatsachen ge-
weckt. 11 Auf die vom Nichtigkeitsbeschwerdeführer gel-
tend gemachte Verfahrensrüge nach § 281 Z 4 öStPO 12 
wird an dieser Stelle mangels Relevanz nicht weiter ein-
gegangen. 

Im Zuge der Rechtsrüge (§ 281 Z 9 lit a öStPO 13) hatte 
der Nichtigkeitsbeschwerdeführer unter Berufung auf 
eine Kommentarstelle (Kirchbacher in WK2, StGB § 165 
Rz 21) behauptet, die Feststellungen zur subjektiven Tat-
seite hinsichtlich der Vermögensherkunft aus einer geld-
wäschereitauglichen Vortat würden den Schuldspruch 
nicht tragen, weil die Subsumtion nach § 165 Abs 2 StGB 
die Einbeziehung der Vortatumstände in die Vorstellung 
des Täters erfordere und die vorliegend erfolgte Verwen-
dung der verba legalia ohne Sachverhaltsbezug geblie-
ben sei. 

Zunächst setzte sich der öOGH mit den (im liech-
tensteinischen Geldwäschereistraftatbestand nicht exis-
tierenden) divergierenden Vorsatzformen zwischen § 165 
Abs 1 und 2 öStGB auseinander und kam zum Schluss, 
dass die in Abs 1 und 2 des § 165 öStGB normierten Tat-
bestände sich ausschliesslich bezüglich der subjektiven 
Tatseite in der Vorsatzform, nicht jedoch in Bezug auf den 
Umfang des Vorsatzes, nämlich die Vermögensherkunft 
aus einer geldwäschereitauglichen Vortat, unterscheiden. 
Dies ungeachtet des Umstandes, dass seit 01.07.2010 in 
§ 165 Abs 2 öStGB anstelle der bis dahin erfolgten Be-
zugnahme auf das in Abs 1 genannte Wort «herrühren» 
nunmehr das Wort «stammen» verwendet werde. Ferner 
führte der öOGH in rechtlicher Hinsicht unter Bezug-
nahme auf zahlreiche Lehrmeinungen 14 Nachfolgendes 
aus: Im Hinblick auf das Regelungsziel der Strafbestim-
mung und der Erfassung nicht bloss bestimmter einzeln 
angeführter Delikte als Vortat, sondern auch gattungs-
mässig oder nach bestimmten Kriterien umschriebener 
Taten, nämlich einerseits Verbrechen und andererseits 
mit Strafe bedrohte Handlungen gegen fremdes Vermö-
gen, die mit mehr als einjähriger Freiheitsstrafe bedroht 
sind, könne bei den zuletzt genannten Fällen der auf die 
deliktische Herkunft des Tatobjektes bezogene Vorsatz 

11 § 281 Abs 1 Z 5a öStPO will als Tatsachenrüge nur schlechter-
dings unerträgliche Feststellungen zu entscheidenden Tatsachen 
und völlig lebensfremde Ergebnisse der Beweiswürdigung durch 
konkreten Verweis auf aktenkundige Beweismittel, bei gleich-
zeitiger Bedachtnahme auf die Gesamtheit der tatrichterlichen 
Beweiswerterwägungen, verhindern (RIS-Justiz RS0118780). Da 
§ 219 Abs 2 StPO die Berufung wegen des Ausspruchs über die 
Schuld stets zulässt, erweist sich die Tatsachenrüge in Liechten-
stein als entbehrlich. 

12 Entspricht § 220 Z 8 StPO.
13 Entspricht § 221 Z 1 StPO.
14 Flora in Leukauf/Steininger StGB4 § 165 StGB Rz 20, 29; Bülte, 

Grundbegriffe der Geldwäscherei gemäss § 16 StGB in Danne-
cker/Leitner |Hrsg], Handbuch der Geldwäsche-Compliance, Rz 
465, 488; Schick, Die Bekämpfung der Geldwäscherei in Öster-
reich, LJZ 1994, 122 [126]; Klippl, Geldwäscherei, 137 f; Schwaig-
hofer/Venier, BT I13 § 165 StGB Rz 12; Rainer in SbgK § 165 Rz 
43; Kirchbacher in WK2 StGB § 165 Rz 22. 

auf den sachverhaltsmässigen Eindruck reduziert sein, 
dass der Vermögensbestandteil aus einem Vermögens-
delikt herrührt, welches eine ein Jahr übersteigende 
Strafdrohung aufweist. Massgeblich sei, dass der Täter 
in laienhafter Weise die Wertung des Gesetzes nachvoll-
ziehe und die Tatbildelemente (Vermögensdelikt und 
ein Jahr übersteigende Freiheitsstrafe) in ihrem sozialen 
Bedeutungsgehalt erfasse. Details zur Vortat oder deren 
rechtliche Subsumtion müssten hingegen ebenso wenig 
vom Vorsatz erfasst sein wie die Identität des Vortäters. 

Im Lichte dessen erwog der öOGH, dass das Erstge-
richt in Ansehung der als Vergehen des betrügerischen 
Datenverarbeitungsmissbrauchs nach § 148a Abs 1 und 
2 zweiter Fall StGB qualifizierten Vortat zu sämtlichen 
objektiven und subjektiven Tatbestandselementen Fest-
stellungen getroffen habe. Ferner habe das Erstgericht 
den auf die Vermögensherkunft aus einer geldwäsche-
reitauglichen Vortat bezogenen Vorsatz hinreichend 
festgestellt. Der öOGH begründete dies damit, dass die 
Formulierung der Feststellung in Verbindung mit dem 
festgestellten engen zeitlichen Zusammenhang zwischen 
Überweisung und Behebung sowie dem Wissen um die 
Höhe des verschobenen Vermögenswerts bei verständi-
ger Leseart (ratz, WK-StPO § 281 Rz 19) in tatsächlicher 
Hinsicht das Wissen um eine durch die Überweisung 
zum Schaden eines Dritten in qualifizierter Höhe von 
EUR 75’000.- erfolgte Vermögensverschiebung von des-
sen Konto auf das der D-KG durch eine der für solche 
Transaktionen realistischer Weise alternativ in Betracht 
kommenden, im sechsten Abschnitt des öStGB beschrie-
benen Handlung impliziere. 

III.  Entscheidung des EGMR vom 02.05.2017, Zschü-
schen v. Belgium, Verfahrensnummer 23572/07

Am 02.05.2017 hat der Europäische Gerichtshof für Men-
schenrechte (nachfolgend: «EGMR») im Verfahren Zschü-
schen v. Belgium, (Verfahrensnummer 23572/07) eine 
Entscheidung gefällt, die zum Bedeutungsgehalt der in 
Art 6 Abs 1 und 2 EMRK geregelten Verfahrensgarantien 
bezogen auf Geldwäschereiverfahren wegweisende Aus-
führungen enthält. 

Der Individualbeschwerdeführer Zschüschen hatte im 
März 2003 bei einer belgischen Bank ein Konto eröffnet 
und auf dieses innert zwei Monaten in fünf Tranchen 
einen Gesamtbetrag von EUR 75’000.– überwiesen. Die 
Bank erstattete eine entsprechende Verdachtsmitteilung 
an die zuständige FIU, welche strafrechtliche Ermitt-
lungen wegen des Verdachts der Geldwäscherei zur 
Folge hatte. Im Verfahren gab Zschüschen befragt zur 
Herkunft der Vermögenswerte zunächst an, dass diese 
aus Schwarzarbeit über einen Zeitraum von vier Jahren 
stammen würden, jedoch ohne dabei Namen seiner Ar-
beitgeber zu nennen. 15 Im weiteren Verlauf des Verfah-
rens machte er von seinem Aussageverweigerungsrecht 

15 « Je travaille au noir. Je gagne bien. Assez pour gagner 75 000 eu-
ros sur quatre ans. Je ne veux pas en parler, sinon mes employeurs 
auront des problèmes. [...] Il y a des personnes qui m’ont dit que 
c’était plus avantageux de mettre l’argent dans une banque en 
Belgique. Je devais alors payer moins d’impôts. Je peux peut-être le 
prouver, mais je ne le veux pas pour ne pas nuire à ces personnes. 
» (EGMR, 02.05.2017, Zschüschen ./. BEL, Nr. 23572/07, Z. 3). 
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Gebrauch. Im Juni des Jahres 2005 wurde Zschüschen 
schliesslich vom Kriminalgericht Antwerpen zu einer be-
dingt nachgesehenen Freiheitsstrafe von zehn Monaten 
sowie zu einer Geldstrafe in Höhe von EUR 5’000.– ver-
urteilt. Gleichzeitig wurden die auf dem Konto befind-
lichen Vermögenswerte in Höhe von EUR 75’000.– für 
verfallen erklärt. Das Erstgericht begründete den Schuld-
spruch damit, dass der Individualbeschwerdeführer die 
Herkunft der Vermögenswerte nicht erklären habe kön-
nen, über kein ersichtliches Einkommen verfüge und in 
den Niederlanden eine drogendeliktsbezogene Vorstra-
fenbelastung aufweise. 16 Nähere Feststellungen zur der 
Geldwäschereihandlung vorgelagerten Vortat wurden 
durch das Erstgericht nicht getroffen. Dies war aber auch 
nicht notwendig, weil Belgien wie beispielsweise auch 
die Niederlande und Grossbritannien bei der Geldwä-
schereibekämpfung dem «all-crimes-approach» folgen. 
Das bedeutet, dass jede strafbare Handlung Vortat zur 
Geldwäscherei sein kann, weshalb diesbezüglich nur 
festgestellt werden muss, dass die gewaschenen Vermö-
genswerte aus irgendeiner strafbaren Handlung stam-
men.

Nachdem sämtlichen innerstaatlichen Rechtsmitteln 
kein Erfolg beschieden war, gelangte Zschüschen mit In-
dividualbeschwerde an den EGMR und rügte gestützt auf 
Art 6 Abs 1 und 2 EMRK die Verletzung des Rechts auf ein 
faires Verfahren sowie die Verletzung der Unschuldsver-
mutung. Ferner rügte der Individualbeschwerdeführer 
in seinem Recht auf Information über Art und Grund 
der Beschuldigung gemäss Art 6 Abs 3 (a) EMRK ver-
letzt worden zu sein, da die der Geldwäschereianklage 
zugrundeliegende Vortat nicht ausreichend bezeichnet 
worden sei. 

Der EGMR führte zunächst aus, dass die Unschulds-
vermutung sowie der Grundsatz der Beweisführungs-
pflicht der Anklage nicht absolut gelten würden, da 
jede Rechtsordnung Tatsachen- und Rechtsvermutun-
gen kenne und die Konventionsgarantien dem nicht 
grundsätzlich gegenüberstünden, sofern unter Berück-
sichtigung der Schwere des Eingriffs gewissen Grenzen 
nicht überschritten würden und die grundsätzlichen 
Verteidigungsrechte gewahrt blieben. 17 Im gegebenen 
Kontext müsse das Gericht auch die Bedeutung, welche 
die Geldwäschereibekämpfung (insbesondere in Bezug 
auf Drogenhandel und Terrorismusfinanzierung) für die 
Konventionsstaaten habe, in seine Überlegungen mitein-
beziehen. 18 

Den Umstand, dass das Erstgericht das Schweigen des 
Beschwerdeführers in Bezug auf die Herkunft der Vermö-
genswerte beweiswürdigend berücksichtigt hatte, wer-
tete der EGMR entgegen der Rüge des Beschwerdeführers 
weder als Verletzung des Aussageverweigerungsrechtes 
noch als Verletzung des nemo tenetur-Grundsatzes. Die 
Konventionsgarantien würden es dem erkennenden Ge-
richt nicht untersagen, das Schweigen eines Verdächtigen 
beweiswürdigend zu berücksichtigen, sofern die Verur-
teilung nicht ausschliesslich darauf gestützt werde. 19 Dies 

16 EGMR, 02.05.2017, Zschüschen ./. BEL, Nr. 23572/07, Z. 5.
17 EGMR, 02.05.2017, Zschüschen ./. BEL, Nr. 23572/07, Z. 22. 
18 EGMR, 02.05.2017, Zschüschen ./. BEL, Nr. 23572/07, Z. 23.
19 EGMR, 02.05.2017, Zschüschen ./. BEL, Nr. 23572/07, Z. 29.

sei verfahrensgegenständlich nicht der Fall gewesen, da 
das Erstgericht abgesehen vom Schweigen des Verdäch-
tigen eine Reihe weiterer Beweisergebnisse beweiswür-
digend berücksichtigt hätte, die einen Schuldspruch zu 
rechtfertigen vermochten. Der EGMR erwog, dass es für 
Zschüschen ein Leichtes gewesen wäre, die Herkunft der 
Vermögenswerte zu plausibilisieren, sofern seine Anga-
ben der Wahrheit entsprochen hätten. Generell würde es 
im Strafverfahren dem fair-trial-Grundsatz nicht wider-
sprechen, vom Verdächtigen die Plausibilisierung seiner 
Vermögenswerte zu verlangen. 20 Im Lichte der gewichti-
gen Beweisergebnisse seien die vom Erstgericht aus dem 
Schweigen des Beschwerdeführers zur Herkunft der Ver-
mögenswerte gezogenen Schlüsse denklogisch («dictée 
par le bon sens») und weder unrechtmässig noch unan-
gemessen. 21 Ferner hielt der EGMR in der Entscheidung 
fest, dass eine Verurteilung wegen des Straftatbestands 
der Geldwäscherei ohne explizite Feststellung der Vortat 
entgegen dem Beschwerdevorbringen keine Beweislas-
tumkehr zugunsten der Anklagebehörde darstelle und 
folglich den Grundsatz der Unschuldsvermutung nicht 
verletzte. Im Ergebnis läge weder eine Verletzung der 
Unschuldsvermutung noch eine unzulässige Beweislas-
tumkehr vor. Die Garantien des Art 6 Abs 1 und 2 EMRK 
seien im Ergebnis nicht verletzt.

Der Rüge des Beschwerdeführers, wonach dieser in 
seinem Recht nach Art 6 Abs 3 (a) auf Information über 
Art und Grund der Beschuldigung verletzt worden sei, 
da die der Geldwäschereianklage zugrundeliegende Vor-
tat nicht ausreichend bezeichnet worden sei, folgte der 
EGMR ebenfalls nicht. Der EGMR führte in diesem Zu-
sammenhang aus, dass sich aus Art 6 Abs 3 (a) EMRK 
keine Pflicht ableiten liesse, die Vortat näher zu um-
schreiben, da die Vortat selbst nicht direkt Gegenstand 
des Anklagevorwurfs sei. Der Individualbeschwerdefüh-
rer sei somit ausreichend über Art und Umfang des ihm 
zur Last gelegten Vorwurfs informiert worden. 

IV. Diskussion der Entscheidungen 
In der Praxis besteht der Dreh- und Angelpunkt hin-
sichtlich des Tatbestandes der Geldwäscherei nach § 165 
StGB regelmässig in der Frage, ob die Beweisergebnisse 
ausreichende Feststellungen zur Vortat und insbesondere 
zur subjektiven Tatseite bezogen auf das Wissen des Tä-
ters zur Herkunft des Vermögensbestandteils aus einer 
Vortat zulassen. In Bezug auf diese Kernfragen lässt sich 
den beiden diskutierten Entscheidungen einiges abge-
winnen. Abgesehen davon gibt es auch noch weitere, 
nachfolgend hervorzuhebende Gründe, aufgrund wel-
cher die diskutierten Entscheidungen auch für die liech-
tensteinische Strafrechtspraxis beachtlich sind.

öOGH, 23.08.2017 zu 15 Os 55/17b 
Das Erstgericht hatte im Zuge der Feststellungen zur 
subjektiven Tatseite bezogen auf das Wissen um die 
Herkunft des Vermögensbestandteils aus einer Vortat 

20 EGMR, 02.05.2017, Zschüschen ./. BEL, Nr. 23572/07, Z. 30.
21 wörtlich: «les conclusions tirées de son refus de donner une ex-

plication convaincante sure l’origine […] étaient dictées par le 
bon sens et ne sauraient passer pour iniques ou déraisonnables 
(EGMR, 02.05.2017, Zschüschen ./. BEL, Nr. 23572/07, Z. 31.).
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iSd § 165 Abs 1 öStGB auf eine vernetzte Betrachtung 
bzw. eine Gesamtbetrachtung der objektiven Beweis-
mittel abgestellt. So hat es insbesondere in lebensnaher 
Betrachtung auf das merkwürdig anmutende Transakti-
onsverhalten und die Höhe der Vermögenswerte in Re-
lation zum Durchschnittseinkommen der Bevölkerung 
abgestellt. Der öOGH hat die Feststellungen des Erstge-
richtes zur subjektiven Tatseite vollumfänglich gestützt, 
indem er einerseits die Mängel- und Tatsachenrüge ver-
warf und anderseits den im Zuge der Rechtsrüge ge-
rügten Rechtsfehler mangels Feststellung verneinte. In 
prozessualer Hinsicht darf selbstverständlich nicht über-
sehen werden, dass sich das österreichische und das 
liechtensteinische Rechtsmittelverfahren hinsichtlich der 
Rechtsmittelkognition stark voneinander unterscheiden. 
Während die liechtensteinische Strafprozessordnung in 
§ 219 Abs 2 für alle Verfahrensarten die Berufung wegen 
des Ausspruchs über die Schuld zulässt, ist dieser Beru-
fungsgrund in Österreich im Verfahren vor dem Landes-
gericht als Schöffengericht (§§ 228 ff öStPO) nicht vor-
gesehen. Ungeachtet dessen hat sich der öOGH sowohl 
im Rahmen der Mängelrüge (§ 281 Z 5 öStPO) als auch 
im Zuge der Rechtsrüge (§ 281 Z 9 öStPO) ausführlich 
mit den getroffenen Feststellungen auseinandergesetzt. 
Wird nämlich im Rahmen einer materiellen Nichtigkeit 
die zirkuläre Verwendung der verba legalia, sohin ein 
Rechtsfehler mangels Feststellung, gerügt, so hat das Be-
schwerdegericht zu prüfen, ob im Rahmen der getrof-
fenen Feststellung ein ausreichender Sachverhaltsbezug 
hergestellt wurde. Dem entsprach der öOGH durch die 
Erwägung, wonach mit der getroffenen Feststellung zur 
subjektiven Tatseite ein auf die Vermögensherkunft aus 
einer geldwäschereitauglichen Vortat bezogener Vor-
satz hinreichend festgestellt worden sei, impliziere doch 
diese Formulierung in Verbindung mit dem festgestellten 
engen zeitlichen Zusammenhang zwischen Überweisung 
und Behebung sowie dem Wissen um die Höhe des 
verschobenen Vermögenswerts bei verständiger Leseart 
in tatsächlicher Hinsicht das Wissen um eine durch die 
Überweisung zum Schaden eines Dritten in qualifizierter 
Höhe erfolgte Vermögensverschiebung durch eine der 
für solche Transaktionen realistischer Weise alternativ in 
Betracht kommenden im sechsten Abschnitt des StGB 
beschrieben Handlung. 22 

Der öOGH hat im Urteil vom 23.08.2017 unmissver-
ständlich zum Ausdruck gebracht, dass die Messlatte zur 
Feststellung der subjektiven Tatseite bezogen auf die 
Herkunft des Vermögensbestandteils aus einer Vortat iSd 
§ 165 Abs 1 StGB nicht allzu hoch anzusetzen ist. Eine 
klare Vorstellung des Geldwäschers über die Tatmoda-
litäten der Vortat sowie der Identität des Vortäters wird 
nicht verlangt. Nach den Ausführungen des öOGH kann 
der auf die deliktische Herkunft des Tatobjektes bezo-
gene Vorsatz auf den sachverhaltsmässigen Eindruck re-
duziert sein, dass der Vermögensbestandteil aus einem 
vortattauglichen Vermögensdelikt herrührt. 23 Wie der 
öOGH aufgezeigt hat, kann bereits aus einer vernetzten 
Betrachtung von auf der objektiven Tatseite festzustel-

22 15 Os 55/17b, S. 9.
23 15 Os 55/17b, S. 8.

lenden Umständen auf die subjektive Tatseite geschlos-
sen werden. In der diskutierten Entscheidung waren dies 
etwa das seltsam anmutende Transaktionsverhalten (vier 
Barbehebungen in unterschiedlichen Bankfilialen) sowie 
die Höhe der Vermögenswerte. Andere denkbare Indi-
zien wären beispielsweise die Höhe der auf einem Konto 
eingelangten Vermögenswerte gepaart mit dem jungen 
Alter eines Kontoinhabers oder der wirtschaftlichen Situ-
ation in seinem Wohnsitzstaat.

In Bezug auf die liechtensteinische Rechtslage ist in 
diesem Zusammenhang auch Anhang 3 der Sorgfalts-
pflichtverordnung (SPV) von wesentlicher Bedeutung, 
welcher eine Auswahl von Anhaltspunkten auflistet, die 
allgemeine Indikatoren für Geldwäscherei, organisierte 
Kriminalität oder Terrorismusfinanzierung sind und ge-
mäss SPV Anlass zu Abklärungen im Sinne von Art 9 SPG 
geben. 24 Im Lichte der Entscheidung des öOGH ist es 
durchaus denkbar, dass bei Aufeinandertreffen mehrerer 
der in Anhang 3 der SPV niedergeschriebenen Indizien 
auch ohne Individualisierung der Vortat auf der subjek-
tiven Tatseite im Sinne der aufgezeigten vernetzten und 
lebensnahen Betrachtungsweise die Feststellung getrof-
fen werden kann, dass es der Täter ernstlich für möglich 
hielt und sich damit abfand, dass die Vermögenswerte 
aus einer Vortat im Sinne des § 165 StGB herrühren. So 
ist es bezeichnend, dass diejenigen verdachtsbegrün-
denden Beweisergebnisse, welche in der diskutierten 
Entscheidung für die Feststellung des Wissens um die 
Herkunft aus einer Vortat schlussendlich massgeblich 
waren, annähernd gleichlautend im Anhang 3 der SPV 
als geldwäschereiverdachtsbegründende Indikatoren 
aufgelistet sind. 25

Nicht ausser Acht gelassen werden darf der Um-
stand, dass sich der liechtensteinische § 165 Abs 2 StGB 
insofern von seiner österreichischen Rezeptionsvorlage 
unterscheidet, als dass § 165 Abs 2 öStGB auf der sub-
jektiven Tatseite Wissentlichkeit verlangt. Wissentlich 
handelt, wer das Vorliegen oder Eintreten des Umstan-
des oder Erfolges, für den das Gesetz Wissentlichkeit 
voraussetzt, nicht bloss für möglich, sondern für gewiss 
hält, wobei die Judikatur von einer Gewissheit im Sinne 
einer zweifelsfreien Kenntnis ausgeht. 26 Der liechtenstei-
nische § 165 Abs 2 StGB setzt auf der subjektiven Tat-
seite hingegen keine Wissentlichkeit, sondern lediglich 
bedingten Vorsatz (Eventualvorsatz; dolus eventualis) 
iSd § 5 Abs 1 StGB, sohin den schwächsten Vorsatzgrad, 

24 Pauschale Erklärungen des Kunden (Vertragspartner oder wirt-
schaftlich berechtigte Person) über Hintergründe abklärungsbe-
dürftiger Transaktionen sind gemäss SPV Anhang 3 nicht aus-
reichend. Wesentlich ist, dass nicht jede Erklärung des Kunden 
unbesehen akzeptiert werden kann. Der Sorgfaltspflichtige hat 
im Rahmen seiner Möglichkeiten die Plausibilität jeder Erklärung 
eines Kunden zu überprüfen. Ist der Vorgang plausibel, ist dies 
entsprechend zu dokumentieren. Ergeben die Abklärungen, dass 
die Transaktionen oder Sachverhalte nicht plausibel sind, löst 
dies die Mitteilungspflicht nach Art 17 SPG aus.

25 SPV Anhang 3 II Z 1, 3, 25 sowie III. B. Z 1, 13.
26 Reindl-Krauskopf in Höpfel/Ratz, WK2 StGB § 5, Rz 31.
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voraus. 27 Eventualvorsätzlich handelt, wer die Verwirk-
lichung eines Sachverhaltes, der einem gesetzlichen Tat-
bild entspricht, ernstlich für möglich hält, und sich damit 
abfindet. 28 Während das Erstgericht in der diskussionsge-
genständlichen Entscheidung die Feststellung traf, dass 
es die Täter für gewiss hielten und auch wollten, dass 
die Vermögenswerte aus einer Vortat stammen, hätte ein 
liechtensteinisches Gericht bei identer Sachlage mit der 
Feststellung das Auslangen finden können, dass es die 
Täter ernstlich für möglich hielten und sich damit abfan-
den. 29 Naturgemäss liegt die Schwelle zur Feststellung 
wissentlichen Handelns markant höher als hinsichtlich 
des Eventualvorsatzes. Es ist somit zu konstatieren, 
dass die aus der diskutierten Entscheidung gezogenen 
Schlüsse in Bezug auf die subjektive Tatseite aufgrund 
der in Liechtenstein vergleichsweise reduzierten Vor-
satzerfordernisse des § 165 Abs 2 StGB im Sinne eines 
Grössenschlusses umso stärker für den liechtensteini-
schen Geldwäschereistraftatbestand gelten müssen. 

Die diskutierte Entscheidung des öOGH stellt bis zu 
einem gewissen Grad eine Abkehr vom strengen vor-
tatbezogenen Verständnis des Geldwäschereitatbestan-
des hin in Richtung eines autonomen Verständnisses 
der Geldwäscherei (sogenanntes «stand-alone or au-
tonomous money laundering») dar. Die FATF definiert 
«stand-alone» bzw. «autonomous money laundering» als 
die Verfolgung von Geldwäschereistraftaten ohne die 
Notwendigkeit der Verfolgung der betreffenden Vor-
tat. 30 Es wird zwar auch inskünftig aufgrund des vor-
tatbezogenen Deliktsaufbaues des § 165 StGB notwen-
dig sein, ausreichende Feststellungen dahingehend zu 
treffen, dass die Vermögensbestandteile aus einer Vortat 

27 Eine Ausnahme stellt die Tatbegehungsvariante des § 165 Abs 2 
StGB in Bezug auf Vermögensbestandteile, die aus dem Vergehen 
nach Art 140 des Steuergesetzes herrühren, dar. Diesbezüglich 
verlangt § 165 Abs 2 StGB ausdrücklich Wissentlichkeit. 

28 Reindl-Krauskopf in Höpfel/Ratz, WK2 StGB § 5, Rz 34.
29 Zu berücksichtigen gilt es, dass sich der liechtensteinische Geld-

wäschereitatbestand von seiner österreichischen Rezeptionsvor-
lage hinsichtlich der im Vortatenkatalog gattungsmässig erfassten 
Delikte merklich unterscheidet. § 165 Abs 1 öStGB erfasst gat-
tungsmässig sämtliche mit mehr als einjähriger Freiheitsstrafe be-
drohten Handlungen. Der in § 165 Abs 1 und 2 des liechtenstei-
nischen  StGB normierte Vortatenkatalog erfasst hingegen (abge-
sehen von den explizit im Vortatenkatalog genannten Vergehen) 
gattungsmässig lediglich Verbrechen. Da die den Verbrechens-
tatbestand begründende Wertschwelle bei Vermögensdelikten in 
Liechtenstein (zumindest derzeit noch) bei CHF 75’000.- liegt, 
würde der Sachverhalt in der diskutierten Entscheidung jedoch 
auch in Liechtenstein eine Vortat der Geldwäscherei darstellen. 

30 FATF, Methodology for Assessing Technical Compliance with the 
FATF Recommendations and the Effectiveness of AML/CFT Sys-
tems, November 2017, S. 110.IO.7, FN 75: «Third party money 
laundering is the laundering of proceeds by a person who was 
not involved in the commission of the predicate offence. Self-laun-
dering is the laundering of proceeds by a person who was in-
volved in the commission of the predicate offence. Stand-alone 
(or autonomous) money laundering refers to the prosecution of 
ML offences independently, without also necessarily prosecuting 
the predicate offence. This could be particularly relevant inter 
alia i) when there is insufficient evidence of the particular pre-
dicate offence that gives rise to the criminal proceeds situations 
where there is a lack of territorial jurisdiction over the predicate 
offence. The proceeds may have been laundered by the defendant 
(self-laundering) or by a third party (third party ML).»

herrühren. Es ist jedoch weder hinsichtlich der objekti-
ven noch hinsichtlich der subjektiven Tatseite zwingend 
notwendig, die Vortat näher zu individualisieren. Im 
Lichte der eingeschlagenen Rechtsprechung des öOGH 
genügt vielmehr ein auf den sachverhaltsmässigen Ein-
druck reduzierter Vorsatz des Geldwäschers, dass der 
Vermögensbestandteil aus einer vortattauglichen straf-
baren Handlung herrührt. Aus liechtensteinischer Sicht 
stellt diese neue Rechtsprechungslinie des öOGH jedoch 
kein Novum dar. Der Staatsgerichtshof hat bereits im Jahr 
2014 die Rechtsprechung des Fürstlichen Obergerichtes 
bestätigt, wonach die mangelnde Kenntnis des tatsächli-
chen Täters der Vortat die Verwirklichung des Tatbestan-
des der Geldwäscherei nicht ausschliesse. Demgemäss 
ist es nach der Rechtsprechung des StGH nicht not-
wendig, dass die Vortat, aus welcher die inkriminierten 
Vermögensbestandteile stammen, nach Ort, Zeit, Täter, 
Tatmodalität etc. erwiesen ist oder gar in einem schuldig 
sprechenden Urteil festgestellt wird oder wurde. Viel-
mehr genügt die Gewissheit, dass es sich bei den gewa-
schenen Vermögenswerten um solche handelt, die aus 
einer im Vortatenkatalog des § 165 Abs 1 und 2 StGB ent-
haltenen Straftat stammen, auch wenn diese nicht näher 
spezifiziert werden kann. 31 

Abgesehen von der gegenständlich schwergewichtig 
diskutierten subjektiven Tatseite stellt die diskutierte Ent-
scheidung 15 Os 55/17b noch aus einem weiteren Grund 
eine wesentliche Zäsur dar. Die bisher herrschende Lehr-
meinung sah es als erstellt an, dass der Vortäter selbst 
derjenige sein müsse, der den betroffenen Vermögens-
bestandteil erlangt oder empfangen hat; wenn hingegen 
einem unbeteiligten Dritten ein Vorteil gewährt werde, 
so habe ihn der Täter nicht erlangt und der Vermögens-
bestandteil rühre folglich nicht aus der Vortat her. 32 Sieht 
man sich den Sachverhalt der gegenständlich diskutier-
ten Entscheidung an, so floss das Geld aus der Vortat 
nicht an den Vortäter und erlangte dieser das Geld auch 
nie, sondern ging der Geldfluss direkt vom Konto des 
aus der Vortat Geschädigten über die D-KG an die bis 
dato unbeteiligten – später aber wegen Geldwäscherei 
verurteilten – Dritten. Würde der öOGH die bislang ver-
tretene Lehrmeinung teilen, so hätte er das Urteil des 
Landesgerichts für Strafsachen Wien in amtswegiger 
Wahrnehmung einer materiellen Nichtigkeit aufheben 
müssen. Es lässt sich somit konstatieren, dass der öOGH 
§ 165 Abs 4 StGB entgegen der von Glaser und Kirchba-
cher vertretenen Rechtsauffassung dahingehend auslegt, 
dass Vermögensbestandteile durch die Tat, nicht jedoch 
zwangsläufig durch den Täter erlangt worden sein müs-
sen bzw. Vermögensbestandteile auch dann durch den 
Täter der Vortat erlangt sind, wenn sie sich bei Dritten 
effektuieren. Dieses Ergebnis ist aus kriminalpolitischer 
Sicht begrüssenswert. Die kriminalistische Realität zeigt, 
dass es insbesondere im Bereich der Cyber-Kriminalität 
gängige Praxis ist, dass deliktisch erlangte Vermögens-
werte direkt vom Geschädigten an Geldwäscher (so-
genannte «Money Mules»), welche an der Vortat nicht 
beteiligt waren, fliessen. Es wäre durchwegs problema-

31 StGH 2014/152, Erw. 8.4.
32 Kirchbacher in Höpfel/Ratz, WK2 StGB § 165, Rz. 5; Glaser in 

Kert/Kodek, Handbuch Wirtschaftsstrafrecht, Rz 7.51.
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tisch, wenn der in § 165 StGB normierte Straftatbestand 
hinsichtlich derartiger Formen der Geldwäscherei keine 
Handhabe bieten würde. 

EGMR, 02.05.2017, Zschüschen v. Belgium, Nr. 
23572/07

Die Entscheidung des EGMR vom 02.05.2017 ist in mehr-
facher Hinsicht beachtlich und bis zu einem gewissen 
Grad auch verblüffend. So hat doch der EGMR darin 
explizit ausgesprochen, dass das Schweigen eines Ver-
dächtigen in einem Geldwäschereiverfahren bezogen 
auf die Mittelherkunft als Beweisergebnis zur Feststel-
lung eines strafrechtlich relevanten Sachverhaltes mit-
einbezogen werden darf, sofern neben dem Schweigen 
noch weitere gewichtige Beweisergebnisse vorliegen. 
Der EGMR ist sogar noch einen Schritt weiter gegangen, 
indem er eine Pflicht des Verdächtigen zur Plausibilisie-
rung der Herkunft von Vermögensbestandteilen weder 
als Verletzung des nemo tenetur-Grundsatzes noch als 
Verletzung der Unschuldsvermutung und daher als mit 
den Verfahrensgarantien des Art 6 Abs 1 und 2 EMRK 
vereinbar wertete. Ferner hat der EGMR in der Entschei-
dung vom 02.05.2017 unmissverständlich festgehalten, 
dass das Konzept der autonomen Geldwäscherei mit den 
in Art 6 EMRK normierten Verfahrensgarantien ohne wei-
ters vereinbar ist.

Aus der Entscheidung des EGMR vom 02.05.2017 lässt 
sich vorweg der allgemeine Schluss ziehen, dass der 
EGMR die in Art 6 EMRK gewährten Verfahrensgarantien 
im Kontext der Geldwäscherei sehr restriktiv auslegt und 
dabei auch dem öffentlichen Interesse an einer funkti-
onierenden Geldwäschereibekämpfung hohes Gewicht 
beimisst. Es ist davon auszugehen, dass diese Entschei-
dung in der Praxis weitreichende Auswirkungen haben 
wird. 33 Dies, da die Strafverfolgungsbehörden inskünftig 
je nach Sachlage ein zusätzliches zulässiges Beweiser-
gebnis, nämlich das Schweigen des Verdächtigen, mit-
berücksichtigen können. Verdächtige in Geldwäscherei-
verfahren werden somit inskünftig nicht mehr auf den 
sicheren Hafen des Aussageverweigerungsrechts ver-
trauen können. Stattdessen muss der Verdächtige damit 
rechnen, dass seine Aussageverweigerung hinsichtlich 
der Vermögensherkunft im Rahmen der freien Beweis-
würdigung neben anderen Beweisergebnissen als belas-
tendes Indiz gewertet wird. Im Lichte dieser Entschei-
dung verschiebt sich die Beweislast in Bezug auf die 
Herkunft der Vermögenswerte merklich weg von der 
Anklagebehörde hin zum Verdächtigen, dessen Rechts-
position dadurch nicht unerheblich geschwächt wird.

V. Fazit
Aus den diskutierten Entscheidungen lässt sich ableiten, 
dass die Rechtsprechung zur Geldwäscherei in jüngster 
Vergangenheit eine neue Dynamik entwickelt hat. Wäh-
rend der Vortat weniger Beachtung als in der Vergangen-
heit geschenkt wird, steht nun die vom Täter gesetzte 
Geldwäschereihandlung im Vordergrund. Die Beweislast 
hinsichtlich des Herrührens der Vermögenswerte aus 

33 So hat der 2. Senat des Fürstlichen Obergerichts die Entscheidung 
des EGMR vom 02.05.2017 bereits in vereinzelten Entscheidun-
gen zitiert. 

einer Vortat verschiebt sich tendenziell weg von der An-
klage hin in Richtung der Verteidigung. Ferner nehmen 
die Anforderungen an die Feststellung der subjektiven 
Tatseite ab. Dies ist bis zu einem gewissen Grad als Reak-
tion der Rechtsprechung darauf zu sehen, dass die streng 
vortatbezogene Handhabung des Geldwäschereitatbe-
standes das System der Geldwäschereibekämpfung an 
seine Grenzen geführt hat. Zu weitgehende Anforderun-
gen an das «Wissen» des Geldwäschers um das Herrühren 
des Vermögensbestandteils aus einer Vortat haben sich 
allzu oft als faktisches Verfolgungshindernis erwiesen. 

Die diskutierte Entscheidung des öOGH 15 Os 55/17b 
zeigt nun neue Mittel und Wege hinsichtlich der metho-
dengerechten Feststellung der inneren Tatseite in Bezug 
auf § 165 StGB auf. Der öOGH hat damit die Zeichen der 
Zeit erkannt und entfernt sich weg vom streng vortatbe-
zogenen hin zu einem Verständnis der Geldwäscherei 
im Sinne der sich in den internationalen Bestrebungen 
zunehmend etablierenden autonomen Geldwäscherei 
(autonomous money laundering). Dass das Konzept der 
autonomen Geldwäscherei mit den Verfahrensgarantien 
der EMRK durchwegs vereinbar ist, hat der EGMR in 
der diskutierten Entscheidung vom 02.05.2017 bestätigt. 
Abgesehen davon hat der EGMR in der vorgenannten 
Entscheidung die verfahrensgrundrechtlichen Spielre-
geln bezogen auf die Geldwäschereibekämpfung klar 
definiert und im Zuge dessen den Schutzbereich der 
einschlägigen Verfahrensgarantien (Art 6 EMRK) verblüf-
fend eng ausgelegt. Dies nicht zuletzt auch unter aus-
drücklicher Bezugnahme auf die kriminalpolitische Not-
wendigkeit einer effektiven Geldwäschereibekämpfung.

Eingangs wurde bereits ausgeführt, dass im Rahmen 
der vierten MONEYVAL-Evaluationsrunde Liechtensteins 
im Jahr 2014 Mängel bei der Effektivität der Geldwä-
schereibekämpfung festgestellt wurden, was sich negativ 
auf die Bewertung ausgewirkt hat. Neben der generell 
geringen Anzahl an Anklagen und Verurteilungen wur-
den insbesondere die zu hohen Beweisanforderungen 
an die Vortat sowie die mangelnde Verfolgung der auto-
nomen Geldwäscherei (autonomous money laundering) 
bemängelt. Mit dem FATF 2012-Standard haben sich die 
Anforderungen nun weiter verschärft, weshalb Liechten-
stein in der bevorstehenden fünften MONEYVAL-Evalu-
ationsrunde (Ende 2019/Anfang 2020) mit noch strenge-
ren Prüfungsmassstäben hinsichtlich der Effektivität der 
Geldwäschereibekämpfung konfrontiert sein wird. Der 
Fokus wird unter anderem auch darauf liegen, in wel-
chem Ausmass die verschiedenen Formen der Geldwä-
scherei, insbesondere auch die autonome Geldwäsche-
rei, verfolgt werden und zu Anklageerhebungen und 
Verurteilungen führen. Die im vorliegenden Aufsatz dis-
kutierten Entscheidungen könnten Abhilfe hinsichtlich 
der in der vierten Evaluationsrunde festgestellten Mängel 
leisten. Die bisher insbesondere in der österreichischen 
Lehre vertretene sehr strenge Vortatbezogenheit hat in 
der Vergangenheit die Effektivität der Geldwäscherei-
bekämpfung (insbesondere hinsichtlich der autonomen 
Geldwäscherei) stark geschwächt. Aufgrund der disku-
tierten Entscheidungen des öOGH und des EGMR und 
der damit verbundenen Abkehr von der strengen Vortat-
bezogenheit bestehen nunmehr bessere Möglichkeiten, 
auch jene Formen der Geldwäscherei zu verfolgen, bei 
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Erste Judikatur zu den neuen Verfalls-
bestimmungen des StGB 1

Wilhelm Ungerank 2

Mit 01.06.2016 traten neue Verfallsbestimmungen des 
StGB (§§ 20 bis 20c) in Kraft. 3 Kernelemente der Novelle 
waren der Ersatz des Nettoprinzips durch das Brutto-
prinzip, ein neu sehr weites Verständnis des Begriffes 
«Vermögenswerte», die Ausdehnung des Verfalls auch auf 
Nutzungen und Ersatzwerte und die explizite Einbezie-
hung von durch die Begehung einer strafbaren Handlung 
ersparten Vermögenswerten in den (ebenfalls neuen, frü-
her jedoch teilweise durch die sogenannte «Abschöpfung 
der Bereicherung» abgedeckten) Wertersatzverfall. 4 Erste 
Rechtsprechung zu diesen neuen Bestimmungen, ergan-
gen in Verfallsverfahren oder im Rahmen der Vermögens-
sicherung (§ 97a StPO), zeigt, dass das Ziel der Novelle 
(«Verbrechen darf sich nicht lohnen») erreicht wurde.

I.  StGH (neurechtlicher Verfall und Wertersatzverfall 
stellen keine Strafe dar)

II.  OGH (erweiterter Verfall: Erklärungs- und Beweis-
last für rechtmässige Herkunft)

III.  OGH (Haftungsbeteiligter: obligatorisches Recht 
auf den verfallsbedrohten Vermögenswert)

IV.  OG (Vermengung)
V.  OG (unbeteiligter Dritter)
VI.  OG (ersparte Vermögenswerte als Gegenstand des 

Wertersatzverfalls)
VII.  OG (Härteklausel)
VIII.  OG (kein Ausschluss des Verfalls wegen eines Pri-

vatbeteiligtenzuspruchs)

I. StGH (neurechtlicher Verfall und Wertersatz-
verfall stellen keine Strafe dar) 5

Der Individualbeschwerdeführer war von den ordent-
lichen Gerichtsinstanzen der Vergehen nach dem BMG 
schuldig erkannt worden, und es war ihm zusätzlich zu 
einer Geldstrafe gemäss § 20 Abs 3 StGB Wertersatzver-
fall in Höhe von rund CHF 13’000 entsprechend den 
(Brutto-)Erlösen aus dem BM-Handel, begangen im Zeit-
raum von 2014 bis März 2016, auferlegt worden. Nach 
den zum Zeitpunkt der Urteilsfällung erster Instanz 
(09/2016) bereits in Kraft befindlichen «neuen» Verfalls-
bestimmungen galt schon das Bruttoprinzip und es war 
auf Wertersatzverfall zu erkennen. Dem geltend gemach-
ten Verstoss gegen das Doppelbestrafungverbot (Bestra-
fung für die Tat und Auferlegung von Wertersatzverfall) 
und das Rückwirkungsverbot (die Verfallsentscheidung 
fiel betragsmässig höher und damit «strenger» aus als 

1 Überarbeitete und aktualisierte Fassung eines am 15.05.2018 am 
Compliance-Day der Universität Liechtenstein gehaltenen Vor-
trages.

2 Richter am Fürstlichen Obergericht (wilhelm.ungerank@gerichte.
li).

3 LGBl 2016 Nr 161.
4 BuA 2015/94. Weiterführend: Tipold, Konfiskation und Verfall – 

Neue Wege zum strafrechtlichen Zugriff auf Vermögenswerte, LJZ 
2016, 41.

5 U 04.07.2017, StGH 2017/23, publ. in LES 2018, 6.

welchen die von den Tätern gesetzten Geldwäscherei-
handlungen im Vordergrund stehen. 

Neben der Rechtsprechung wird auch der Gesetzge-
ber inskünftig seinen Beitrag dazu leisten müssen, dass 
die Rahmenbedingungen für eine effektive Geldwäsche-
reibekämpfung weiterhin gewährleistet sind. Die Funk-
tionsweise des in diversen europäischen Jurisdik tionen 
erfolgreich etablierten «all-crimes-approach» wurde ein-
gangs kurz dargestellt. Die Einführung eines solchen 
Ansatzes wäre für Liechtenstein zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt wohl ein zu radikaler Systemwechsel. Daraus 
würde eine nicht opportune Abkehr von der österreichi-
schen Rezeptionsvorlage resultieren. Eine Angleichung 
des Vortatenkatalogs an die österreichische Rezeptions-
vorlage dahingehend, dass sämtliche mit mehr als ein-
jähriger Freiheitsstrafe bedrohten Handlungen erfasst 
werden, erscheint hingegen geboten, wenn nicht gar 
überfällig, zu sein. Dies verlangt bereits die 3. EU-Geld-
wäschereirichtlinie (Richtlinie 2006/70/EG, Art 3 Z 4 lit 
f). Von besonderer Bedeutung erweist sich ein derarti-
ger Nachvollzug insbesondere vor dem Hintergrund der 
derzeit in Liechtenstein bestehenden gesetzgeberischen 
Bestrebungen, die verbrechenstatbestandbegründenden 
Wertschwellen im Vermögensstrafrecht von CHF 75’000.– 
auf CHF 500’000.– zu erhöhen. 34 

Es bleibt mit Spannung zu erwarten, ob die liechten-
steinischen Gerichte der aufgezeigten Rechtsprechung 
folgen werden. Sollte dies der Fall sein, so wird daraus 
eine Verschärfung der Strafbarkeit der Geldwäscherei 
resultieren. Ein derartiger Wandel darf jedoch nicht aus-
schliesslich durch die kriminalpolitische Notwendigkeit 
determiniert werden. Die Grenzen, welche die Rechts-
dogmatik und das Legalitätsprinzip aufzeigen, müssen 
stets im Auge behalten werden.

34 Vernehmlassungsbericht der Regierung betreffend die Abände-
rung des StGB und der StPO, LNR 2018-125. Die Vernehmlas-
sungsfrist ist am 20.04.2018 abgelaufen. 
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unter dem alten Verfalls- bzw. Abschöpfungsregime, da 
die Bruttoerlöse die Grundlage waren) erteilte der StGH 
eine klare Absage: Nach Erörterung gegenteiliger Stim-
men aus der Literatur 6 kam er unter Hinweis auf seine 
Vorjudikatur zu den früheren Verfallsbestimmungen 7 und 
ein bei weitgehend identischer Rechtslage ergangenes 
Erkenntnis des öVfGH 8 zum Ergebnis, dass auch der 
Verfall bzw. der Wertersatzverfall nach neuer Rechtslage 
als «zivilrechtliche Anordnung ohne pönalen Charakter» 
anzusehen ist und damit keine  Strafe darstellt, weshalb 
weder das Doppelbestrafungs- noch das Rückwirkungs-
verbot tangiert sind.

Anmerkung: Damit wurde die für die liechtenstei-
nischen Strafverfolgungsbehörden wichtige Frage der 
«Rückwirkung» sehr rasch durch den StGH geklärt – 
wichtig deshalb, weil damit auch vermögenssichernde 
Massnahmen nach § 97a StPO, die ja zur Voraussetzung 
haben, dass zu erwarten ist, dass der Verfall (§ 20 StGB) 
oder der erweiterte Verfalls (§ 20b StGB) ausgesprochen 
werden wird, immer schon dann erlassen werden dür-
fen, wenn die neurechtlichen Bestimmungen zum (er-
weiterten) Verfall erfüllt sind. Dies zeigt sich in den im 
Folgenden behandelten Entscheidungen, die durchwegs 
vor dem 01.06.2016 stattgefundene Sachverhalte neu-
rechtlich beurteilen.

II.  OGH (erweiterter Verfall: Erklärungs- und Be-
weislast für rechtmässige Herkunft) 9

In zwei (Revisions-)Beschwerdeentscheidungen – es 
ging jeweils um vermögenssichernde Anordnungen nach 
§ 97a StPO – hatte sich der OGH mit den Voraussetzun-
gen für den  erweiterten Verfall nach § 20b Abs 2 StGB 
zu befassen. Dem einen Verfahren lag zugrunde, dass 
der an den Vermögenswerten einer in Liechtenstein do-
mizilierten juristischen Person Berechtigte in den Nie-
derlanden rechtskräftig wegen Geldwäscherei verurteilt 
worden war und gegen ihn weitere Ermittlungen wegen 
des Verdachtes des Betäubungsmittelhandels geführt 
wurden. Die im zeitlichen Zusammenhang mit der in 
den Niederlanden erfolgten Verurteilung wegen Geld-
wäscherei stattgefundenen Geldzuflüsse (in beträchtli-
cher Höhe) an die ihm zuzurechnende Verbandsperson 
wollte er nicht erklären – er schwieg. Im anderen Ver-
fahren war der wirtschaftlich an den Vermögenswerten 
einer juristischen Person Berechtigte in Deutschland 
wegen Untreue (nicht rechtskräftig) verurteilt worden. 
Nach den dortigen Urteilskonstatierungen hatte er einen 
Gewinn in Höhe von mehreren Millionen EUR erzielt, die 
Zahlungsflüsse seien geschickt verschleiert worden, der 
Verbleib der ihm zugekommenen Millionenbeträge blieb 
im deutschen Verfahren ungeklärt. Jedoch waren an die 
erwähnte Verbandsperson in mehreren Tranchen Ver-
mögenszuflüsse erfolgt – dies kurz bevor im deutschen 

6 Für den liechtensteinischen Rechtsbereich: S. Wenaweser/L. Vogt, 
Neuregelung vermögensrechtlicher Anordnungen und Update 
zur Geldwäschereigesetzgebung und zum Sorgfaltspflichtrecht 
in Liechtenstein, in: Lewisch (Hrsg.), Wirtschaftsstrafrecht und 
Organverantwortlichkeit – Jahrbuch 2016, 237 (246).

7 StGH 2003/44, Erw. 3.5.
8 öVfGH 08.10.2015, G154/2015, Erw. 3.2.3 und 3.2.4.
9 B 06.10.2017, 12 RS.2013.200, und 01.12.2017, 13 UR.2016.112.

Verfahren die Untersuchungshaft verhängt worden war. 
Auch hier wurde über die Mittelherkunft geschwiegen.

Voraussetzung für den erweiterten Verfall nach § 20b 
Abs 2 ist es, dass (1) ein Verbrechen begangen wurde, 
für dessen Begehung oder durch das Vermögenswerte 
erlangt wurden. Dies war hier jeweils zu bejahen, im 
einen Fall war das Verbrechen der Geldwäscherei be-
gangen worden, im anderen Fall das Verbrechen der 
Untreue, in beiden Fällen hatten die Verdächtigen durch 
die Taten Vermögenswerte erlangt. Den beiden juristi-
schen Personen waren (2) im zeitlichen Zusammenhang 
mit diesen Taten Gelder zugeflossen, woraus zwanglos 
abgeleitet und somit (3) angenommen werden konnte, 
dass die zugeflossenen Gelder aus rechtswidrigen Taten 
stammen, womit auch die weiteren Voraussetzungen 
für den erweiterten Verfall – nach der Verdachtslage – 
erfüllt waren. Nun wäre es an den Verdächtigen gele-
gen, die rechtmässige Herkunft der Mittel glaubhaft zu 
machen. Sie durften selbstverständlich schweigen und 
mussten sich nicht zu den Vermögenszuflüssen erklären. 
Damit begaben sie sich jedoch der Möglichkeit, durch 
Abgabe entsprechender (plausibler) Erklärungen die 
Vor aussetzungen für den erweiterten Verfall in Frage zu 
stellen und somit die vermögensichernden Massnahmen 
aufgehoben zu erhalten. Der OGH dazu sehr deutlich: 
Der Nachweis der Kontaminierung ist beim erweiterten 
Verfall nicht erforderlich, das Erlangen im zeitlichen Zu-
sammenhang mit der Tat genügt. Besteht solcherart ein 
ungeklärter Vermögenszuwachs, so liegt die Erklärungs- 
und Beweislast beim Verdächtigen. Dieser hat bei un-
erklärten Zuflüssen die Wahrscheinlichkeit des legalen 
Erwerbs glaubhaft zu machen.

Anmerkung: Es besteht kein Widerspruch zum Selbst-
belastungsverbot (§ 130 Abs 1 zweiter Satz iVm § 147 
Abs 1 erster Satz StPO). Denn der Verdächtige ist nicht 
der Begehung einer strafbaren Handlung in Bezug auf 
die zugeflossenen Vermögenswerte verdächtig. Er kann 
insoweit – Stetigkeit des Sachverhaltes vorausgesetzt – 
auch nicht (im strafrechtlichen Sinne – vgl. wiederum 
StGH in LES 2018, 6) verurteilt werden, sondern es kann 
nur der (erweiterte) Verfall ausgesprochen werden. 10

III.  OGH (Haftungsbeteiligter: obligatorisches Recht 
auf den verfallsbedrohten Vermögenswert) 11

Haftungsbeteiligte sind gemäss § 30c StPO Personen, die 
für Geldstrafen oder Geldbussen haften, oder die, ohne 
selbst angeklagt zu sein, vom Verfall, vom erweiterten 
Verfall oder von der Einziehung einer Sache bedroht sind 
oder einen Eigentumsanspruch an einer von der Konfis-
kation (§ 19a StGB) bedrohten Sache geltend machen. 
Die Revisionsbeschwerdeführerin, eine im Ausland domi-
zilierte Bank, hatte geltend gemacht, Haftungsbeteiligte 
betreffend die auf einem bei einer liechtensteinischen 
Bank geführten Konto befindlichen Vermögenswerte zu 
sein. Sie sei Opfer betrügerischer strafbarer Handlungen 
geworden, ihre Vermögenswerte seien auf das erwähnte 

10 Siehe zur vergleichbaren Rechtslage in Österreich jedoch die Be-
denken von Fuchs/Tipold in WK2 StGB § 20b Rz 39 bis 42, die 
jedoch im Lichte der nunmehr vorliegenden Judikate des öVfGH 
und des StGH zu relativieren sind. 

11 B 04.05.2018, 09 KG.2017.6.
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Konto geflossen. Der OGH bejahte grundsätzlich die 
prozessuale Stellung als Haftungsbeteiligter: Vom Verfall 
bedroht sei nämlich derjenige, der ein dingliches oder 
ein obligatorisches Recht auf die vom Verfall oder von 
der Einziehung bedrohten Vermögenswerte oder Ge-
genstände hat oder ein solches Recht geltend macht. 
Schadenersatzansprüche oder andere Forderungen be-
gründen hingegen die Stellung des Haftungsbeteiligten 
nicht. Die obligatorischen Rechte müssten sich kon-
kret auf den verfallsbedrohten Gegenstand beziehen. 12 
Unter den obligatorischen Rechten, die sich konkret auf 
den von der Anordnung betroffenen Gegenstand oder 
Vermögenswert beziehen, sei auch beispielsweise das 
Recht auf Herausgabe des Vermögens oder eine Forde-
rung gegen die Bank auf Auszahlung des Guthabens zu 
verstehen. 13 Für die Parteistellung als Haftungsbeteiligter 
bei gegenstandsbezogenen Massnahmen (Verfall, Einzie-
hung) genüge bereits die Behauptung, ein solches Recht 
an dem vom Verfall oder von der Einziehung bedrohten 
Vermögenswert zu haben. Die Parteistellung beginne, 
sobald sich in einem strafrechtlichen Verfahren konkrete 
Anhaltspunkte dafür ergeben, dass in diesem Verfahren 
ein Gegenstand oder Vermögenswert für verfallen erklärt 
werden oder eingezogen werden könnte, auf den eine 
andere Person als der Angeklagte Rechte haben könnte. 
Diese Person sei als Haftungsbeteiligter in das Verfahren 
einzubeziehen. 14

Anmerkung: Besteht in diesem Sinne der Rechtsan-
spruch eines unbeteiligten Dritten, so ist der Verfall aus-
geschlossen. Schuldrechtliche Ansprüche gegen den Be-
troffenen allgemein (zB Schadenersatzansprüche) stehen 
dem Verfall jedoch nicht entgegen. 15 Wie kann der aus 
einer Straftat Geschädigte in derartigen Fällen trotzdem 
zu seinem Recht kommen? Entweder erwirkt er einen 
Privatbeteiligtenzuspruch oder sonst am Zivilrechtsweg 
einen Exekutionstitel gegen den Täter. Dann liegen näm-
lich gemäss § 20a Abs 2 Z 3 StGB die Voraussetzungen 
zum Absehen vom Verfall vor. Kann der Exekutionstitel 
erst später (nach Vorliegen des Verfallserkenntnisses) 
erwirkt werden, so kann beim vormals erkennenden 
Gericht ein amtswegiges Vorgehen (bzw. bei der Staats-
anwaltschaft eine entsprechende Antragstellung) be-
treffend die nachträgliche Milderung des Verfalls (§ 31a 
Abs 4 StGB iVm § 251 Abs 1 StPO) angeregt werden, da 
dann die Voraussetzungen zum Absehen vom Verfall vor-
liegen. 16 Den mit rechtskräftiger Milderung (Herabset-
zung) des Verfalls entstehenden Rückzahlungsanspruch 
des vom Verfall Betroffenen gegenüber dem Land kann 
sich der Dritte/Geschädigte pfänden und überweisen las-
sen (Art 217 EO).

12 RIS-Justiz RS0090484; Fuchs/Tipold in WK2 StGB § 20c Rz 3; 
Fuchs/Tipold in WK StPO (192. Lfg) § 64 Rz 1.

13 Fuchs/Tipold in WK StPO (193. Lfg) § 444 Rz 10.
14 Fuchs/Tipold in WK StPO § 444 (193. Lfg) Rz 11 und § 64 (192. 

Lfg) Rz 7.
15 Fuchs/Tipold in WK2 StGB § 20c Rz 3.
16 Ratz in WK2 StGB § 31a Rz 8 e contrario («... nicht auf die Aus-

schlussgründe der §§ 20a und 20c beschränkt ...»); Fuchs/Tipold 
in WK2 StGB § 20a Rz 24.

IV. OG (Vermengung) 17

CHF 4 Mio, davon CHF 1 Mio als Bestechungsgeld, flos-
sen auf das Konto einer juristischen Person bei einer 
liechtensteinischen Bank. CHF 2 Mio wurden weiter-
überwiesen, sodass CHF 2 Mio  auf dem Konto verblie-
ben. Der gemäss § 97a StPO in Bezug auf einen Betrag 
von CHF 1 Mio erlassenen vermögenssichernden Mass-
nahme wurde in der Beschwerde entgegengehalten, dass 
keineswegs feststeht, dass der aus Bestechungszahlun-
gen resultierende Betrag von CHF 1 Mio noch in den ver-
bliebenen CHF 2 Mio «enthalten» sei. Wenn, dann könnte 
nur der anteilige Betrag (ein Viertel des ursprünglich 
zugeflossenen Betrages sei kontaminiert gewesen) dem 
Verfall unterliegen, somit nur CHF 500’000. Dem hielt 
das Beschwerdegericht entgegen: Es komme gar nicht 
darauf an, ob genau derjenige Betrag, der – nach der 
Verdachtslage – als «Bestechungsgeld» letztlich der Be-
schwerdeführerin zugeflossen ist, noch auf ihrem Konto 
vorhanden ist. Denn nach § 20 Abs 3 StGB könne auch 
dann, wenn der dem Verfall nach § 20 Abs 1 und 2 StGB 
unterliegende Vermögenswert nicht mehr vorhanden ist, 
ein Geldbetrag für verfallen erklärt werden, der diesen 
Vermögenswerten entspricht, was als Wertersatzverfall 
bezeichnet wird. Dies sei etwa dann der Fall, wenn – 
wie hier – auf den entsprechenden (inkriminierten) Ver-
mögenswert nicht zugegriffen werden könne 18, da dies 
zufolge Vermengung nicht mehr möglich ist. 19 Aus dem-
selben Grunde habe auch die von der Beschwerdeführe-
rin geforderte «anteilige Zuordnung» von legalen und 
deliktischen Vermögenswerten nicht stattzufinden, da 
nach § 20 Abs 3 StGB der Wertersatzverfall über den ge-
samten Betrag (hier: CHF 1 Mio.) auch dann auszuspre-
chen wäre, würde sich überhaupt kein kontaminiertes 
Vermögen mehr bei der Beschwerdeführerin befinden. 
Massgeblich sei nur, dass zum Zeitpunkt des Zuflusses 
der inkriminierten Gelder auf das erwähnte Bankkonto 
der Verfallsbeteiligten ein «fassbarer Vermögenswert» 
(Bankguthaben) vorhanden war, der in diesem Zeitpunkt 
einer Sicherstellung zugänglich gewesen wäre. 20 Damit 
sei erstellt, dass ein Verfall gemäss § 20 Abs 1 StGB zum 
Zeitpunkt des Zuflusses möglich gewesen wäre, dieser 
jedoch nunmehr, nämlich zufolge Vermengung, nicht 
mehr möglich ist, sodass nach § 20 Abs 3 StGB vorzu-
gehen war, und zwar hinsichtlich des gesamten inkrimi-
nierten Betrages.

V. OG (unbeteiligter Dritter) 21

Auf ein bei einer liechtensteinischen Bank geführtes 
Konto einer auf den BVI inkorporiert gewesenen, zwi-
schenzeitig jedoch gelöschten juristischen Person wur-
den von vier Betrugsopfern Gelder überwiesen. Die 
Betrügereien waren vom Direktor der gelöschten juris-
tischen Person, der zugleich an ihren Vermögenswerten 
wirtschaftlich berechtigt und in Bezug auf die Kontover-
bindung zeichnungsberechtigt war, begangen worden. 
Dem vom Erstgericht gemäss § 20 Abs 3 StGB ausgespro-

17 B 10.04.2018, 13 UR.2018.73.
18 Leukauf/Steininger/Stricker StGB4 § 20 Rz 12.
19 Schmidthuber, Konfiskation, Verfall und Einziehung, 138.
20 Fuchs/Tipold in WK2 StGB § 20 Rz 10.
21 U 24.04.2018, 09 KG.2014.1.
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chenen Wertersatzverfall hielt die gelöschte Verbands-
person als Beschwerdeführerin entgegen, dass dieser ge-
mäss § 20a Abs 1 StGB ausgeschlossen sei: Sie habe die 
Vermögenswerte in Unkenntnis der mit Strafe bedroh-
ten Handlung erhalten. Das Berufungsgericht bejahte 
zunächst – in Übereinstimmung mit dem Erstgericht – 
die Verfallsvoraussetzungen (Wertersatzverfall) nach § 20 
Abs 3 StGB («auf andere Art dem Verfall entzogen, näm-
lich durch Vermengung»). Da sich die Verbandsperson 
das Wissen des Betrügers, der zugleich Direktor, wirt-
schaftlich Berechtigter und Zeichnungsberechtigter war, 
zurechnen lassen müsse, sei sie kein Dritter im Sinne von 
§ 20a Abs 1 StGB, weshalb die Ausschlussbestimmung 
nicht greife.

Anmerkung: Für die gelöschte Verbandsperson war 
vom LG im Ausserstreitverfahren über Antrag der liech-
tensteinischen Staatsanwaltschaft gemäss Art 141 Abs 1 
PGR ein Beistand bestellt worden. 22 Dies entspricht der 
Rechtsprechung des StGH 23, wonach § 57 Abs 1 JN ver-
fassungskonform dahingehend auszulegen ist, dass diese 
Bestimmung für die Beistandsbestellung nach Art 141 
Abs 1 PGR nicht gilt, sodass eine Beistandsbestellung 
sowohl bei nach inländischem Recht als auch bei nach 
ausländischem Recht errichtet gewesenen (gelöschten) 
juristischen Personen durch das LG im Ausserstreitver-
fahren zu erfolgen hat, und der des OGH 24, wonach 
es zur Durchführung eines objektiven Abschöpfungs-
verfahrens (nunmehr: Verfallsverfahrens) auch für die 
liechtensteinische Staatsanwaltschaft möglich sein muss, 
die Bestellung eines Beistandes gemäss Art 141 Abs 1 
PGR beim Ausserstreitrichter zu veranlassen, ansonsten 
das Verfahren mangels Verteidigungsmöglichkeit der 
gelöschten juristischen Person grundrechtswidrig wäre 
und das Abschöpfungsurteil (Verfallserkenntnis) nicht 
in Rechtskraft erwachsen könnte. Auf meine Kritik 25 am 
erwähnten Urteil des StGH (Beistandsbestellung für eine 
gelöschte ausländische Verbandsperson ohne Ermittlung 
des gemäss Art 235 Abs 1 und 2 und Art 237 Abs 1 PGR 
über die Entstehung, Änderung und Auflösung einer Ver-
bandsperson entscheidenden [ausländischen – Art 232 
Abs 1 PGR] Rechts) und die möglichen (nachteiligen) 
Folgen für das FL-Gesellschaftswesen sei an dieser Stelle 
ausdrücklich hingewiesen.

VI.  OG (ersparte Vermögenswerte als Gegenstand 
des Wertersatzverfalls) 26

Der Wertersatzverfall nach § 20 Abs 3 zweiter Satz StGB 
stellt eine liechtensteinische «Eigenschöpfung» dar. Da-
durch sollen auch Vermögenswerte, die durch die Be-
gehung einer mit Strafe bedrohten Handlung erspart 
wurden, dem Verfall unterliegen. Vergleichbares ist der 
Rezeptionsvorlage (§ 20 Abs 3 öStGB) zumindest dem 

22 B 05.10.2017, HG.2017.172.
23 StGH 2013/199 GE 2014, 294, publ. in LES 2014, 91; damit ab-

gelehnt: LES 2013, 153.
24 LES 2014, 188.
25 Ungerank, Aktuelle Rechtsprechung zum Liechtensteinischen 

Stiftungsrecht, in Schurr (Hrsg.), 5 Jahre neues Stiftungsrecht – 
Unternehmensträgerschaft, Haftung, Anerkennung und Philan-
thropie. Band des 7. Liechtensteinischen Stiftungsrechtstages, 49 
(68f).

26 B 24.04.2018, 11 UR.2017.176.

Wortlaut nach nicht zu entnehmen. 27 Diese Bestimmung 
soll dann zur Anwendung kommen, wenn es Vermö-
genswerte betrifft, die der Täter bereits hat – denn Ver-
mögenswerte, die der Täter bereits hat, hat er weder für 
noch durch die Tat erlangt. 28 Insoweit ist Rezeptions-
vorlage § 73a des deutschen StGB. Diese Bestimmung 
umfasst nach deutscher Lehre jene Fälle, in denen der 
Tatbeteiligte das Erlangte verbraucht, verloren oder un-
auffindbar beiseite geschafft oder den Gegenstand einem 
anderen übereignet oder rechtswirksam abgetreten hat. 29 
Das OG sprach dazu aus, dass es sich dabei genau um 
diejenigen Tatbestände handeln würde, wie sie auch in 
§ 156 Abs 1 StGB angeführt seien, nämlich dass ein Be-
standteil des Vermögens verheimlicht, beiseite geschafft, 
veräussert, beschädigt oder sonst das Vermögen wirklich 
oder zum Schein verringert wurde. In all diesen Fällen 
«erspare» sich der Täter durch die Begehung der mit 
Strafe bedrohten Handlung Vermögenswerte, indem er 
sie nämlich beiseiteschaffe, sodass der Gläubiger darauf 
nicht mehr zugreifen könne. Er habe es sich dann «er-
spart», dessen Forderungen erfüllen zu müssen. Es wür-
den somit die Verfallsvoraussetzungen nach § 20 Abs 3 
zweiter Satz StGB vorliegen. Seien die Vermögenswerte 
jedoch durch die Begehung dieses Verbrechens einem 
Dritten zugeflossen, so habe dieser die Vermögenswerte 
durch eine mit Strafe bedrohte Handlung  erlangt, so-
dass bei ihm (vorbehaltlich der Auschlusstatbestände des 
§ 20a Abs 1 bzw. Abs 2 Z 1 StGB) mit dem Verfall nach 
§ 20 Abs 1 StGB vorzugehen sei, wie auch schon der 
öOGH judiziert habe. 30

VII. OG (Härteklausel) 31

§ 20a Abs 3 Z 2 StGB sieht  (im Gegensatz zur Rezepti-
onsvorlage) weiterhin eine sogenannte Härteklausel vor, 
wie sie altrechtlich auch als Grund für das Unterbleiben 
der Abschöpfung (§ 20a Abs 2 Z 2 StGB alt) vorgesehen 
war. Das Erstgericht hatte den Verfallsantrag der Staatsan-
waltschaft in Anwendung eben dieser Härteklausel abge-
wiesen. Das OG gab der Berufung der Staatsanwaltschaft 
Folge und erlegte dem Täter Wertersatzverfall in Höhe 
von CHF 8’000 auf. Es begründete dies wie folgt: § 20a 
Abs 3 Z 2 StGB normiere zwei Härtefälle. So sei vom 
Verfall zunächst abzusehen, wenn der Verfall für den 
Betroffenen eine unbillige Härte darstellen würde. Der 
Angeklagte habe die von ihm durch seine Diebstahls-
taten deliktisch erlangten Vermögenswerte «zur Beglei-
chung von Rechnungen bzw. zur Finanzierung seines 
Lebensunterhaltes sowie zum Erwerb von Konsumgü-
tern» verwendet. Gegenüber dem Täter selbst, der davon 

27 Wenn auch Solches offenkundig in Österreich gesetzgeberischer 
Wille war – vgl. Fuchs/Tipold in WK2 StGB § 20 Rz 37.

28 Tipold, Konfiskation und Verfall – Neue Wege zum strafrecht-
lichen Zugriff auf Vermögenswerte, LJZ 2016, 41 (43 re. Sp.).

29 S. Wenaweser/L. Vogt, Neuregelung vermögensrechtlicher Anord-
nungen und Update zur Geldwäschereigesetzgebung und zum 
Sorgfaltspflichtrecht in Liechtenstein, in: Lewisch (Hrsg.), Wirt-
schaftsstrafrecht und Organverantwortlichkeit – Jahrbuch 2016, 
237 (250f); Schmidt im Leipziger Kommentar StGB12 § 73a Rz 6; 
Eser in Schönke/Schröder Strafgesetzbuch-Kommentar26 § 73a Rz 
5; Fischer Strafgesetzbuch62 § 73a Rz 5.

30 14 Os 54/17y RZ 04/2018, EÜ105.
31 U 16.05.2018, 01 KG.2018.1.
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wisse, dass sein Vermögen aus unrechtmässiger Quelle 
stamme, und der trotzdem darüber zu seinen Gunsten 
disponiert habe, stelle der Verfall grundsätzlich keine 
unbillige Härte dar. 32 Für die Annahme einer «unbilligen 
Härte» müssten Umstände vorliegen, aufgrund derer mit 
der Vollstreckung des Verfalls eine ausserhalb des Ver-
fallszweckes (i.e. «Gewinnabschöpfung» und «Ausgleich 
unrechtmässiger Vermögensverschiebungen») liegende 
zusätzliche Härte verbunden wäre, die dem Betroffe-
nen auch unter Berücksichtigung des Zwecks des Ver-
falls nicht zugemutet werden könne. 33 Solche Umstände 
lägen hier jedoch nicht vor. Weiter sei vom Verfall dann 
abzusehen, wenn er das Fortkommen des Betroffenen 
unverhältnismässig erschweren würde. Damit seien für 
die Verfallsentscheidung auch präventive Überlegungen 
im Hinblick auf die Resozialisierung des Täters von Re-
levanz, wobei alle aus der Verurteilung erwachsenden 
Folgen zu berücksichtigen seien. 34 Das Netto-Monats-
einkommen des Angeklagten übersteige das exekutions-
rechtliche Existenzminimum (Art 1 lit a und Art 2 Abs 1 
der Verordnung über die Festsetzung der pfändungs-
freien Beträge bei Exekutionen auf Arbeits- und Dien-
steinkommen 35) um mehr als CHF 1’600. Angesichts des 
Umstandes, dass der Angeklagte gemäss § 250 Abs 1 Ziff. 
1 und 3 StPO einen Zahlungsaufschub um ein Jahr bzw. 
eine Begleichung in maximal 60 monatlichen Ratenzah-
lungen verlangen könne, sei ihm daher der Ersatz eines 
Betrages von jedenfalls CHF 8’000 zumutbar, ohne dass 
deswegen seine Resozialisierung gefährdet wäre oder 
für ihn daraus eine unbillige Härte resultieren würde. 
Daran ändere auch der Umstand nichts, dass der Ange-
klagte auch noch die Geldstrafe zu bezahlen habe, zumal 
für diese im Übrigen gleichermassen ein Zahlungsauf-
schub um ein Jahr bzw. eine Entrichtung in zwölf mo-
natlichen Ratenzahlungen verlangt werden kann. Sofern 
der Angeklagte geltend mache, er sei auch verpflichtet, 
die zivilrechtlichen Schadenersatzansprüche der durch 
seine Straftaten Geschädigten zu befriedigen, sei dem zu 
entgegnen: Der Angeklagte habe nicht bescheinigt oder 
behauptet, dass er bereits tatsächlich zivilrechtlich von 
einem der Geschädigten belangt worden sei oder auch 
nur bereits freiwillig Schadenersatzzahlungen leiste bzw. 
bereits geleistet habe. Soweit er mit seinem Einwand auf 
§ 20a Abs 2 Z 2 StGB abgezielt haben sollte, wonach 
der Verfall auch dann ausgeschlossen ist, soweit der Be-
troffene zivilrechtliche Ansprüche aus der Tat befriedigt 
oder für sie Sicherheit geleistet hat, ist zu erwägen, dass 
noch nicht erfüllte Schadenersatzansprüche dem Ver-
fall nicht entgegenstehen, es sei denn, der Täter habe 
durch gerichtliche Hinterlegung von barem Geld oder 
mündelsicheren Wertpapieren durch die im Grundbuch 
eingetragene Belastung von Liegenschaften oder die Be-
lastung anderer in einem öffentlichen Buch eingetragene 
Rechte Sicherheit geleistet. 36 Im Übrigen sei der Ange-
klagte darauf zu verweisen, dass erstens der Zahlungs-

32 Fabrizy StGB10 § 20a Rz 6; Fuchs/Tipold WK2 StGB § 20a Rz 45.
33 Schmidt im Leipziger Kommentar StGB12 § 73c Rz 7 zur gleich-

lautenden Härteklausel des deutschen StGB.
34 Fabrizy StGB10 § 20a Rz 5; Fuchs/Tipold in WK2 StGB § 20a Rz 43.
35 LR 281.011.
36 Fuchs/Tipold in WK2 StGB § 20a Rz 18.

aufschub (§ 250 Abs 1 StPO) angemessen, längstens um 
ein weiteres Jahr, verlängert werden könne (§ 250 Abs 3 
StPO), falls er zur Schadloshaltung eines durch seine 
strafbaren Handlungen Geschädigten Zahlungen leistet, 
wobei dieser Umstand im Übrigen bereits bei der Ent-
scheidung über einen Antrag auf Aufschub angemessen 
zu berücksichtigen wäre, und zweitens in diesem Fall 
gemäss § 31a Abs 4 StGB auch die Möglichkeit der nach-
träglichen Änderung der Verfallsentscheidung (im Sinne 
einer Milderung, d.h. Herabsetzung derselben) bestünde.

VIII.  OG (kein Ausschluss des Verfalls wegen eines 
Privatbeteiligtenzuspruchs) 37

Stellt die Staatsanwaltschaft einen Verfallsantrag und be-
gehrt ein Privatbeteiligter zugleich Zuspruch, so stellt ein 
erstinstanzlich erfolgter (und somit zum Zeitpunkt der 
Urteilsfällung klarerweise noch nicht rechtskräftiger) Pri-
vatbeteiligtenzuspruch keinen Grund für das Unterblei-
ben des Verfalls nach § 20a Abs 2 Z 3 StGB dar, so das 
OG in der hier gegenständlichen Entscheidung. 38 Dies 
entgegen einer früher in der Literatur zur Rezeptionsvor-
lage vertretenen Auffassung. 39

Anmerkung: Um eine Verfallsentscheidung hintanzu-
halten und somit in den Genuss der Ausschlussbestim-
mung des § 20a Abs 2 Z 3 StGB zu kommen, kann in 
der Schlussverhandlung ein gerichtlicher Vergleich ab-
geschlossen werden, was in § 32a Abs 2 StPO ausdrück-
lich vorgesehen ist. Ein derartiger gerichtlicher Vergleich 
stellt einen Exekutionstitel (Art 1 lit f EO) und somit eine 
andere rechtliche Massnahme im Sinne von § 20a Abs 2 
Z 3 StGB dar, die die Wirkung des Verfalls erreicht und 
diesen somit ausschliesst. Erfolgt hingegen ein Privat-
beteiligtenzuspruch und ergeht zugleich ein Verfallser-
kenntnis, so ist die oben zu III. beschriebene Vorgangs-
weise (nachträgliche Milderung des Verfalls gemäss § 31a 
Abs 4 StGB) einzuhalten. Tipold 40 ist zuzugestehen, dass 
es sich dabei um ein wenig sinnvolles (im Sinne von: 
bürokratisches) Ergebnis handelt.

Allerdings ist hier wohl eine pragmatische Vorgangs-
weise angezeigt: Erwachsen Privatbeteiligtenzuspruch 
und Verfallserkenntnis in Rechtskraft, so kann in die 
Endverfügung mit Zustimmung der StA ein simpler For-
mularbeschluss 41 aufgenommen werden, der auch nicht 
weiter (oder zumindest nur schlagwortartig) zu begrün-
den ist, denn der Verurteilte/Betroffene ist durch ein für 
ihn milderes Verfallserkenntnis keinesfalls beschwert 
und seitens der die Fiskalinteressen des Landes wahr-
nehmenden StA liegt ein ausdrückliches Einverständnis 
vor.

Sind (was in Liechtenstein wohl der Regelfall ist) Ver-
mögenswerte gemäss § 97a StPO mit einem Verfügungs-
verbot belegt, so kommt auch folgende Vorgangsweise in 

37 U 20.02.2018, 09 KG.2017.15.
38 idS auch RIS-Justiz RS0129916; Tipold, Konfiskation und Verfall 

– Neue Wege zum strafrechtlichen Zugriff auf Vermögenswerte, 
LJZ 2016, 41 (51 re. Sp.).

39 Fuchs/Tipold WK2 StGB § 20a Rz 23.
40 Tipold, Konfiskation und Verfall – Neue Wege zum strafrecht-

lichen Zugriff auf Vermögenswerte, LJZ 2016, 41 (51 re. Sp.).
41 zB: «B. Nachträgliche Milderung des Verfalls durch ersatzlose Auf-

hebung des Verfallserkenntnisses / Herabsetzung auf CHF...  ZV: 
StA, Verurt/Betroffener.»
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Die Anerkennung des Trusts in der EU 
und im EWR – der lange Weg bis zum 
EuGH-Urteil «P Panayi» vom 14.9.2017 
(C-646/15)

Thomas Zwiefelhofer*

Der folgende Text basiert auf einem Vortrag des Autors, 
den er am 13. März 2018 an der Trust Conference 2018 
der Universität Liechtenstein gehalten hat. 

1. Ausgangslage 
Die Frage der Anerkennung von Trusts steht bei den sog. 
Common-Law-Jurisdiktionen und den Mitgliedsstaaten 
des Haager Trust-Übereinkommens 1 (HTÜ) ausser Frage. 
Das HTÜ als völker rechtliches Vertragswerk gilt aber nur 
für Vertragsstaaten, und zu diesen gehören bei weitem 
nicht alle EWR- und EU-Mitgliedsstaaten 2. Im vorliegen-
den Beitrag geht es deshalb zwar vordergründig um die 
Anwendbarkeit der EU-Grundfreiheiten auf Trusts, we-
sentlich ist diese Rechtsfrage aber insbesondere auch für 
die generelle Anerkennung eines Trusts als Rechtsträger 
im Wirtschafts- und Rechtsverkehr im europäischen Wirt-
schaftsraum. Dass die Anerkennung und Rechtsfähigkeit 
von Trusts keine Selbstverständlichkeit darstellt, bewei-
sen die vielen Schwierigkeiten, auf die Rechtsanwender 
beim Einsatz von Trusts in den letzten Jahrzehnten im 
EU- und EWR-Raum jeweils gestossen sind, vor allem 
eben in den Staaten des römisch-germanischen Rechts-
kreises, den sog. Civil-Law-Jurisdiktionen, welche über 
keine jahrhundertealte Rechtstradition zu Trusts verfügen 
und nicht Vertragspartei des HTÜ sind. 

2.  Überblick über die Rechtsentwicklung der An-
wendbarkeit der EU-Grundfreiheiten auf juristi-
sche Personen und Trusts

Das Thema der Anwendbarkeit der von den EU-Verträgen 
garantierten Kapitalverkehrs- und Niederlassungs freiheit 
auf Gesellschaften bzw. juristische Personen beschäftigt 
die europäische Rechtsprechung seit Jahrzehnten. Wie 
ein roter Faden ziehen sich die Fragen zu diesem Thema 
durch viele massgebende Entscheidungen des Europäi-
schen Gerichtshofes (EuGH) und des EFTA-Gerichtshofes 

* Dr. iur. HSG dipl. Arch. ETH Thomas Zwiefelhofer ist seit 2017 
Mitglied des Group Boards der First Advisory Group, Vaduz, und 
war von 2013–2017 Regierungschef-Stellvertreter und Minister für 
Inneres, Justiz und Wirtschaft des Fürstentums Liechtenstein. Er 
ist ausserdem seit 2018 Mitglied des Vorstands der Vereinigung 
liechtensteinischer gemeinnütziger Stiftungen e.V. (VLGS) und 
Honorarkonsul der Tschechischen Republik.

1 Übereinkommen über das auf Trusts anzuwendende Recht und 
über ihre Anerkennung, abgeschlossen in Den Haag am 1. Juli 
1985, in Kraft getreten am 1. Januar 1992.

2 Folgende EU- und EWR-Staaten sind per 1.1.2018 Vertrags-
partei des HTÜ: Frankreich, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, 
Malta, Niederlande, Vereinigtes Königreich und Zypern. Ausser-
dem zählt auch die Schweiz zu den Vertragsparteien. Dies be-
deutet umgekehrt, dass aktuell immerhin 21 EU-Staaten und 2 
EWR-Staaten nicht Vertragsparteien sind, und damit die Frage der 
Anerkennung eines Trusts lediglich vom nationalen und europäi-
schen Recht abhängt.

Betracht: Der Privatbeteiligte hat aufgrund des nunmehr 
rechtskräftigen Zuspruchs auf die mit einer vermögens-
sichernden Massnahme belegten Vermögenswerte um-
gehend Exekution zu führen und den Exekutionsbewil-
ligungsbeschluss dem erkennenden Gericht vorzulegen. 
Da die vermögenssichernde Massnahme nach § 97a StPO 
jedenfalls mit einem eigenen Beschluss ausdrücklich auf-
zuheben ist 42, fällt (jedoch erst mit Rechtskraft des Auf-
hebungsbeschlusses 43) ein bis dahin allenfalls (nämlich 
im Falle, dass sich die vermögenssichernde Massnahme 
auf § 97a Abs 1 Z 1 oder 3 StPO stützte) zu Gunsten 
des Landes bestandenes Pfandrecht weg, sodass der Pri-
vatbeteiligte erst dann effektiv auf die Vermögenswerte 
greifen kann. Das Verfallserkenntnis muss nach erfolg-
reicher Exekutionsführung des Privatbeteiligten auf die 
gesicherten Vermögenswerte sodann – die Zustimmung 
der auch die Fiskalinteressen des Landes wahrnehmen-
den StA vorausgesetzt – nicht mehr im Sinne von § 253 
Abs 1 StPO effektuiert werden, d.h. durch Aufforderung 
an den Verurteilten/Betroffenen, den Verfallsbetrag zu 
zahlen, da (im Regelfall) mangels dann noch vorhan-
dener Vermögenswerte keine Einbringungswahrschein-
lichkeit mehr besteht (Überlegungen der Opportunität). 
Dies kann nämlich auch noch (und sollte auch erst) bei 
der Anordnung von Vollstreckungsmassnahmen wahrge-
nommen werden. 44 

42 LES 2006, 33.
43 LES 2011, 68.
44 Fuchs/Tipold WK2 StGB § 20a Rz 35; idS auch Schmidthuber, Kon-

fiskation, Verfall und Einziehung, 155, die ebenfalls dafür plä-
diert, zunächst den Verfall auszusprechen und erst dann später 
von der Exekution mangels Erfolgsaussichten abzusehen.
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in anderen Mitgliedstaaten nur Zweigniederlassungen 
gründet. Mit diesem Urteil stärkte der EuGH 1999 den 
Wettbewerb der Gesellschaftsrechtsordnungen, womit 
das «Centros»-Urteil insbesondere für Liechtenstein mit 
seinem volkswirtschaftlich bedeutsamen Gesellschafts-
wesen ein massgebliches Leiturteil darstellt.

c. «Überseering»
Im Fall «Überseering», EuGH Rs. C-208/00, ging es um 
eine weitere Entscheidung zum Thema des Zuzugs in 
ein Mitgliedsland. Die Überseering BV, eine niederlän-
dische GmbH, wurde rechtswirksam in den Niederlan-
den gegründet und verlegte ihren Verwaltungssitz nach 
Deutschland. Aufgrund der in Deutschland zu diesem 
Zeitpunkt noch angewendeten Sitztheorie verweigerte 
das deutsche Gericht die Parteifähigkeit der Gesellschaft 
und negierte die Errichtung nach niederländischem 
Recht. Der EuGH stellte in seinem Urteil aus dem Jahr 
2002 klar, dass gestützt auf die Niederlassungsfreiheit 
die Gesellschaft in Deutschland ohne Neugründung als 
rechts- und parteifähig anzuerkennen sei und dass auch 
Deutschland die Gründungstheorie anzuwenden habe 4. 
Der deutsche Bundesgerichtshof hat sich in der Folge in 
einem Urteil des Jahres 2003 dem EuGH-Urteil «Centros» 
und damit der Gründungstheorie angeschlossen.

d. «Inspire Art»
Im September 2003 folgte mit dem Urteil «Inspire Art», 
EuGH Rs. C-167/01, der nächste Leitentscheid zur Nie-
derlassungsfreiheit von Gesellschaften. Dieses Mal ging 
es um die im Vereinigten Königreich gegründete Inspire 
Art plc, die wie die Centros Ltd., nur am Ort ihrer Zweig-
niederlassung, in diesem Falle in den Niederlanden tätig 
war. Das niederländische Recht verlangte zu diesem 
Zeitpunkt, dass die UK-Gesellschaft einen markieren-
den Namenszusatz als sog. «formal ausländische Gesell-
schaft» tragen müsse, und dass eine persönliche Haftung 
des Gesellschafters bestehe, wenn wie in diesem Fall 
eine ausländische Kapitalgesellschaft nicht über ein be-
stimmtes Mindestkapital verfüge. Der EuGH urteilte, dass 
sowohl der zwingende Namenszusatz gegen EU-Recht 
verstosse, als auch die Bestimmung zum Mindestkapital 
ausländischer Gesellschaften gegen die Niederlassungs-
freiheit verstosse.

e. «Ospelt»
Kurz darauf erging ebenfalls im Jahr 2003 die EuGH-
Entscheidung im Fall «Ospelt», wonach auch liechten-

4 Besonders bemerkenswert sind dabei die hierbei ergangenen 
Ausführungen Nr. 92 und 93 des EuGH: «Es lässt sich nicht aus-
schliessen, dass zwingende Gründe des Gemeinwohls, wie der 
Schutz der Interessen der Gläubiger, der Minderheitsgesellschaf-
ter, der Arbeitnehmer oder auch des Fiskus, unter bestimmten 
Umständen und unter Beachtung bestimmter Voraussetzungen, 
Beschränkungen der Niederlassungsfreiheit rechtfertigen kön-
nen. Solche Ziele können es jedoch nicht rechtfertigen, dass 
einer Gesellschaft, die in einem anderen Mitgliedsstaat ordnungs-
gemäss gegründet worden ist und dort ihren satzungsgemässen 
Sitz hat, die Rechtsfähigkeit und damit die Parteifähigkeit ab-
gesprochen wird. Eine solche Massnahme kommt nämlich der 
Negierung der den Gesellschaftern in den Art 43 EG und 48 EG 
zuerkannten Niederlassungsfreiheit gleich!» 

von 1987 bis 2018. Im Zentrum dieser Abhandlung steht 
das letzte, speziell für Trusts richtungsweisende Urteil 
des EuGH in dieser Folge, betitelt mit «Trustees of the P 
Panayi Accumulation & Maintenance Settlements gegen 
Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs» 
(C-646/15), datiert vom 14. September 2017.

Ziemlich genau zum 30-jährigen Jubiläum des ersten 
EuGH-Urteils im Kontext der Grundfreiheiten und deren 
Anwendung auf Gesellschaften und Rechtsträger, des 
Falls «Daily Mail», hat der EuGH damit im Herbst 2017 
ein – gerade auch für den liechten steinischen Trust – 
sehr wertvolles Zeichen der rechtlichen Anerkennung 
von Trusts gesetzt. Der EuGH hat mit dieser Entschei-
dung endgültig geklärt, dass Trusts im EU-/EWR-Raum 
unter bestimmten Bedingungen wie Gesellschaften die 
Niederlassungsfreiheit in Anspruch nehmen können, 
sie dürfen durch die Behörden der EU-/EWR-Staaten im 
wirtschaftlichen Verkehr diesbezüglich nicht ungerecht-
fertigt benachteiligt werden. Dies entspricht der vom 
EuGH geäusserten Auffassung, dass der Grundsatz der 
gegenseitigen Anerkennung «[…] seinerseits auf dem 
gegenseitigen Vertrauen der Mitgliedstaaten darauf [be-
ruht], dass ihre jeweiligen nationalen Rechtsordnungen 
in der Lage sind, einen gleichwertigen und wirksamen 
Schutz der auf Unionsebene und insbesondere in der 
Charta anerkannten Grundrechte zu bieten.» 3

Im Folgenden sollen zunächst die wichtigsten Schritte 
der europäischen Rechtsprechung von 1987 bis 2017 
zum Themenkomplex der Anwendbarkeit der Grundfrei-
heiten auf Gesellschaften und juristische Personen kurz 
nachgezeichnet werden.

a. «Daily Mail»
Im Fall «Daily Mail», EuGH Rs. 81/87, wollte die im Ver-
einigten Königreich gegründete Daily Mail and General 
Trust plc ihren Sitz nach den Niederlanden verlegen, um 
Steuervorteile wahrzunehmen. Das britische Steuerrecht 
verbot dies, worauf der EuGH im Jahr 1988 urteilte, dass 
die Niederlassungsfreiheit eine Behinderung von Staats-
angehörigen oder Gesellschaften durch den Herkunfts-
staat bzw. den ursprünglichen Sitzstaat verbiete.

b. «Centros»
Im Fall «Centros», EuGH Rs. C-212/97, gründeten zwei in 
Dänemark lebende Dänen, die über einen Briefkasten 
bei ihrem im Vereinigten Königreich lebenden Freund 
verfügten, die an diesem Briefkasten domizilierte UK-
Gesellschaft Centros Ltd., die mit einer Zweignieder-
lassung in Dänemark aktiv werden sollte. Die dänische 
Zentralverwaltung verweigerte die Eintragung als Zweig-
niederlassung im Handelsregister und stellte fest, dass 
die Gesellschaft vielmehr ihren Hauptsitz in Dänemark 
habe. Der EuGH stellte fest, dass diese Haltung einen 
unzulässigen Verstoss gegen die Niederlassungsfreiheit 
darstelle und dass es eine legitime Ausnutzung des Nie-
derlassungsrechts bedeute, wenn ein Staatsangehöriger 
eines Mitgliedstaates eine Gesellschaft in dem Mitglied-
staat errichtet, dessen gesellschaftsrechtliche Vorschrif-
ten ihm die grössten Freiheiten lassen, und er dagegen 

3 EuGH, Rs. C-168/13 PPU vom 30.5.2013, Rn. 50.
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Ohne vertieft auf den bereits mehrfach detailliert ana-
lysierten Fall einzugehen, seien die Erwägungen dieses 
Leiturteils nochmals in Erinnerung gerufen. 

Die Frage, die sich dem EFTA-Gerichtshof stellte, war, 
ob ein Trust, und damit eben keine juristische Person, 
sondern eine Art Vertragsbeziehung, dennoch von den 
relevanten Grundfreiheiten des EU/EWR-Raums profitie-
ren kann, und ob ein liechtensteinischer Trust betreffend 
die Besteuerung von Vermögen in Norwegen schlechter 
behandelt werden darf, als das vergleichbare Institut der 
Familien-Stiftung norwegischen Rechts.

Im Verlauf des Verfahrens argumentierten zunächst – 
erstaunlicherweise – die Vertreter des Vereinigten König-
reichs, dass sich nur die Trustees, nicht aber die Trusts 
selbst auf die Niederlassungsfreiheit berufen könnten. 
Der EFTA-Gerichtshof stieg auf diese restriktive Ausle-
gung allerdings nicht ein und legte stattdessen den Be-
griff der Unternehmung sehr weit aus, eben im Sinne 
des Trusts als einer Unternehmung, die Anspruch auf 
die Niederlassungsfreiheit habe. Dabei kommt der EFTA-
Gerichtshof zur bemerkenswerten Feststellung, dass eine 
Unternehmung nicht zwingend eine Gesellschaft oder 
eine juristische Person sein müsse. Bezugspunkt für die 
Überlegungen des EFTA-Gerichtshofes ist eben der Trust 
als solcher, und nicht die Beteiligten am Trust.

In Anlehnung an den Fall «Cadbury Schweppes» aus 
dem Jahr 2006 urteilte der EFTA-Gerichtshof ausserdem, 
dass für die wirtschaftliche Tätigkeit als Voraussetzung 
der Niederlassungsfreiheit das europäische Recht, und 
nicht jenes der Nationalstaaten massgebend sei. Diese 
Klarstellung kam in casu pikanterweise auch Liechten-
stein zugute, denn im nationalen liechtensteinischen 
Recht hätte die blosse Verwaltungstätigkeit, z.B. im Falle 
eines Trusts mit reiner Verwaltung seines Vermögens, zu 
jenem Zeitpunkt nicht als wirtschaftliche Tätigkeit ge-
golten, nach Europarecht gemäss EFTA-Gerichtshof hin-
gegen schon. Konkret gab der EFTA-Gerichtshof dem 
vorlegenden nationalen norwegischen Gericht vor, dass 
in Fällen, in welchen sich ein Trust in das Management 
verschiedener von ihm gehaltener Unternehmensgrup-
pen aktiv einbringe und Dienstleistungen zur Verfügung 
stelle, dies als reelle und ureigene, eben wirtschaftliche 
Aktivität angesehen werden müsse. Eine solche Tätigkeit 
begründe eine Niederlassung. Angesichts dieser klaren 
Feststellung war durch den EFTA-Gerichtshof die nach-
rangige Frage, ob allenfalls die Kapitalverkehrsfreiheit 
einschlägig sei, gar nicht mehr zu prüfen, da im vorlie-
genden Fall bereits die Niederlassungsfreiheit zur An-
wendung kommt.

In der Fachliteratur und der liechtensteinischen Po-
litik 6 wurde das «Olsen»-Urteil sehr begrüsst und als 
Durchbruch für die Anerkennung des Trusts als gleich-
berechtigte Rechtsform, die von den Grundfreiheiten 
des gemeinsamen Marktes profitieren kann, gefeiert. Es 
blieb aber der Wermutstropfen, dass das «Olsen»-Urteil 
eben «nur» eine EFTA-Gerichtshof-Entscheidung im Sinne 

6 Vgl. Interview von Regierungschef-Stellvertreter Thomas Zwiefel-
hofer, Liechtensteiner Vaterland, 17. Juli 2014, S. 7.

steinische Stiftungen aufgrund des EWR-Abkommens 
von der Kapitalverkehrs- oder der Niederlassungsfreiheit 
profitieren dürfen, und nur in Ausnahmefällen von die-
sen Grundfreiheiten abgewichen werden darf. Für die 
Anerkennung der liechtensteinischen Stiftung im europä-
ischen Wirtschaftsraum hat dieses Urteil bis heute grosse 
Bedeutung.

f. EU-Verordnungen und Trusts
Mit den erwähnten Entscheidungen wurde seitens des 
EuGH zunehmende Klarheit betreffend die eindeutig als 
Gesellschaften bzw. juristische Personen anerkannten 
Rechtsformen und ihren Anspruch auf die Grundfreihei-
ten der EU, speziell die Kapitalverkehrs- und Nieder-
lassungsfreiheit, geschaffen. Wie steht es aber mit der 
Anwendbarkeit der EU-Grundfreiheiten für Trusts? 

Verschiedene Annäherungen an den Trust als rechts-
fähigen Rechtsträger unternahm die EU zwischenzeitlich 
auf legislativer Ebene, so z.B. in der Verordnung über 
die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und 
Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Han-
delssachen (EuGVVO), die am 1.1.2015 in Kraft getre-
ten ist. In Art 7 Ziff. 6 der EuGVVO heisst es zunächst 
grundsätzlich, dass eine Person mit Wohnsitz in einem 
Mitgliedstaat in einem anderen Mitgliedstaat verklagt 
werden kann. Weiter wird präzisiert, dass dies insbe-
sondere dann möglich sei, «wenn es sich um eine Klage 
gegen einen Begründer, Trustee oder Begünstigten eines 
Trust handelt, der aufgrund eines Gesetzes oder durch 
schriftlich vorgenommenes oder schriftlich bestätigtes 
Rechtsgeschäft errichtet worden ist, vor den Gerichten 
des Mitgliedstaats, in dessen Hoheitsgebiet der Trust sei-
nen Sitz hat.» 

Ein weiteres Indiz zur zunehmenden Akzeptanz der 
Trusts durch die EU stellt der Erlass der EU Verordnung 
Nr. 650/2012 vom 4. Juli 2012 über das Erbrecht (Eu-
ErbVO), in Kraft getreten am 17. August 2015, dar. Trotz 
grundsätzlichem Ausschluss der Anwendbarkeit auf 
Trusts gemäss Artikel 1 Abs 2 Bst. j EuErbVO heisst es in 
Erwägung 13: «Fragen in Zusammenhang mit der Errich-
tung, Funktionsweise oder Auflösung von Trusts sollten 
auch vom Anwendungsbereich dieser Verordnung aus-
genommen werden. Dies sollte nicht als genereller Aus-
schluss von Trusts verstanden werden [sic!].»

3. Das Urteil des EFTA-Gerichtshofes vom 
9. Juli 2014

Ein Meilenstein speziell für die Anerkennung des liech-
tensteinischen Trusts, aber insbesondere auch ein starkes 
Pro-Trust-Signal in Richtung EuGH und EU, stellte in der 
Folge die am 9. Juli 2014 ergangene Entscheidung des 
EFTA-Gerichtshofes im Fall «Olsen» 5 dar, welcher nach 
dem Namen des involvierten Trusts auch «Schneehuhn»-
Fall genannt wird. 

5 Urteil des EFTA-Gerichtshofes vom 9. Juli 2014, in den verein-
ten Fällen E-3/13 und E-20/13, zwischen Fred. Olsen und Petter 
Olsen und anderen gegen den Staat Norwegen, vertreten durch 
das zentrale Steuerbüro für grosse Unternehmen und das Direk-
torium für Steuern, betreffend die Niederlassungsfreiheit und die 
Kapitalverkehrsfreiheit.



94 Abhandlungen LJZ 2/18

dieses Sondervermögen getrennt von seinem eigenen 
Vermögen verwalten. Dabei besteht die Hauptpflicht des 
Treuhänders darin, die Bedingungen und Aufgaben, die 
in der Treuhandurkunde festgelegt wurden, zu erfüllen 
und die allgemeinen Rechtsvorschriften einzuhalten.» 9

Der EuGH bewegt sich damit entlang der gängigen 
und anerkannten Definition eines Common Law Trusts 
und des HTÜ. Mit der ausdrücklichen und ausführlichen 
Definition des Trusts gemäss Verständnis des EuGH zeigt 
sich, dass sich der EuGH der Bedeutung dieses Urteils für 
einen wichtigen Teil der Finanzindustrie wohl bewusst 
war.

b. Rechtsfragen
Worum geht es in diesem, auch für den liechtensteini-
schen Trust und seine Anerkennung in der EU massge-
benden Fall?

Grund für den Rechtsstreit sind Bestimmungen im UK 
Steuerrecht betreffend die Besteuerung von Kapitalge-
winnen. Gemäss Section 2 (1) des «Taxation of Chargea-
ble Gains Act 1992» (TCGA) unterliegen steuerpflichtige 
Gewinne, die einer Person während des Veranlagungs-
jahres zufliessen, in welchem sie zu irgendeinem Zeit-
punkt im Vereinigten Königreich ihren Wohnsitz oder 
gewöhnlichen Aufenthalt hat, der Steuer auf Kapitalge-
winne. Weiter sind gemäss Section 69 des TCGA Trustees 
als einheitliche und fortdauernde Personengesamtheit 
zu behandeln, die sich von den Personen unterschei-
det, die die Trustee-Funktion zeitweilig ausüben. Die 
gleiche Section 69 sieht ausserdem vor, dass dieser Per-
sonengemeinschaft der Trustees ein Wohnsitz oder ge-
wöhnlicher Aufenthalt im Vereinigten Königreich zuge-
schrieben wird, es sei denn, die Verwaltung der Trusts 
findet ausserhalb des Vereinigten Königreichs statt und 
die Trustees oder die Mehrheit von ihnen haben keinen 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Vereinigten 
Königreich.

Entscheidend ist in der Folge Section 80 (1) bis (4) des 
TCGA, der eine Art Trustee-Wegzugsbesteuerung defi-
niert. Demnach wird bei Wegzug der Trustees aus dem 
Vereinigten Königreich steuerlich angenommen, dass die 
Vermögenswerte des Trusts unmittelbar vor dem Zeit-
punkt des Wegzugs zum Marktwert veräussert und sofort 
wieder erworben wurden. Schliesslich nimmt Section 87 
des TCGA an, dass Kapitalgewinne, die von Trustees 
ausserhalb des Vereinigten Königreichs realisiert wer-
den, den im Vereinigten Königreich steuerlich ansässi-
gen Begünstigten insoweit zuzurechnen sind, als dass sie 
ihnen von den Trustees als Kapital im weitesten Sinne 
ausbezahlt wurden. Diese realisierten Kapitalgewinne 
lösen bei den Begünstigten im Vereinigten Königreich 
die Steuer auf Kapitalgewinne aus.

Im vorliegenden Fall gaben die Ehepartner Panayi ihre 
Stellung als Trustees der vier Trusts im August 2004 auf 
und verlegten ihren Wohnsitz nach Zypern. Die Service-
gesellschaft KSL Trustees Ltd. verblieb als einziger UK-
Trustee, und zwar noch bis Dezember 2005. Gleichzeitig 
ernannte Herr Panayi drei neue zusätzliche Trustees, die 
alle in Zypern wohnhaft waren. Somit waren ab Mitte 

9 AaO. Rn. 4.

eines nicht verbindlichen Gutachtens war 7, nicht aber 
ein EuGH-Urteil, welches auf Grund seiner zwingen-
den Verbindlichkeit für die vorlegenden Gerichte gem. 
Art 267 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäi-
schen Union (AEUV) mehr Gewicht, gerade in den Mit-
gliedstaaten der EU, hätte. Auf ein solches verbindliches 
EuGH-Urteil zum Trust und seinem Anspruch auf die 
Grundfreiheiten der EU musste in der Folge bis 2017 
gewartet werden. 

4. Das EuGH-Urteil «P Panayi» vom 14.9.2017 
(C-646/15)

Rund drei Jahre später sind die Rechtsfragen zur Anwend-
barkeit der Grundfreiheiten auf Trusts schliesslich auch 
im EuGH angekommen. Während die Entscheidung des 
EFTA-Gerichtshofes von 2014 einen liechtensteinischen 
Trust betraf, ging es im Entscheid «P Panayi» des EuGH 
konkret um vier Trusts nach dem Recht von England und 
Wales, die in einen Steuerstreit mit der englischen Steuer-
behörde, dem HMRC verwickelt waren. Das EuGH-Urteil 
datiert vom 14. September 2017. 

Auslöser für das EuGH-Urteil «P Panayi» betreffend 
den Trust und sein Anrecht auf die Niederlassungs- und 
Kapitalverkehrsfreiheit war ein Vorabentscheidungsersu-
chen gemäss Art 267 AEUV, das dem EuGH vom First-
Tier Tribunal, der sog. Tax Chamber, des Vereinigten 
Königreichs, vorgelegt wurde. Verfahrensparteien waren 
der HMRC und die Trustees of the P Panayi Accumula-
tion & Maintenance Settlements als Vertreter der erwähn-
ten vier Trusts.

a. Definition eines Trusts
Einleitend beschreibt der EuGH in seiner Panayi-Ent-
scheidung sein Verständnis eines Trusts, und zwar wie 
folgt: 

«Als Trust (Treuhandschaft) wird in den Ländern des 
Common Law ein Dreiecksvorgang bezeichnet, bei wel-
chem der Gründer des Trusts Vermögen an eine Person, 
den Trustee (Treuhänder), überträgt, damit diese das Ver-
mögen zugunsten eines Dritten, des oder der Begünstig-
ten, entsprechend verwaltet. Die zugunsten bestimmter 
Personen gegründeten Trusts werden auch ‚settlements’ 
genannt.» 8

Und weiter definiert der EuGH: 
«Der Trust ist dadurch gekennzeichnet, dass Eigentum 

an dem Vermögen, das den Trust bildet, in juristisches 
und wirtschaftliches Eigentum aufgeteilt ist, das dem 
Treuhänder bzw. dem Begünstigten zukommt. 

Ein Trust ist zwar rechtlich anerkannt und erzeugt 
Rechtswirkungen, er hat aber keine Rechtspersönlich-
keit und kann nur durch den Treuhänder handeln. Das 
Vermögen, das den Trust bildet, wird eben nicht Teil 
des Vermögens des Treuhänders. Der Treuhänder muss 

7 «Rechtlich gesehen entfalten die Entscheidungen des EFTA-Ge-
richtshofes zu Vorlagefragen keine bindende Wirkung, da es 
sich um Gutachten handelt. Dennoch werden die Vorabentschei-
dungsverfahren von den ansuchenden EWR/EFTA-Staaten wohl 
als verbindlich angesehen. In Liechtenstein wurden jedenfalls die 
Entscheidungen des EFTA-Gerichtshofs von den vorlegenden Ge-
richten immer entsprechend berücksichtigt.», BuA 2015/18, S. 59.

8 EuGH C-646/15, Rn. 3.
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Handelsrechts einschliesslich den Genossenschaften 
und sonstigen [sic!] juristischen Personen des öffentli-
chen und privaten Rechts mit Ausnahme derjenigen, 
welche keinen Erwerbszweck verfolgen. Diese Be-
stimmung stellt demnach für den Gesellschaftsbegriff 
neben formalrechtlichen Kriterien zusätzlich auf die 
wirtschaftliche Tätigkeit ab.
Im vorliegenden Fall stand ausser Frage, dass die vier 

Trusts nach der Definition des Art 54 Abs 2 AEUV keine 
Gesellschaften des bürgerlichen Rechts oder des Han-
delsrechts einschliesslich der Genossenschaften darstel-
len. Es war durch den EuGH demnach zu prüfen, ob die 
vier Trusts allenfalls unter den Begriff «sonstige juristi-
sche Personen» des öffentlichen oder privaten Rechts, die 
zudem einen Erwerbszweck verfolgen, fallen könnten. 

Gemäss EU-Recht umfasst der Begriff der «sonstigen 
juristischen Person» Einheiten, die nach nationalem Recht 
über Rechte und Pflichten verfügen, die es ihnen er-
lauben, trotz des Fehlens einer spezifischen Rechtsform 
als solche im Rechtsverkehr aufzutreten, und die dabei 
einen Erwerbszweck verfolgen. 

Der EuGH stellte zunächst fest, dass die Trustees die 
fragliche Steuer in ihrer Gesamtheit schulden, und nicht 
einzeln als Trustees. Dies aufgrund der hier bereits be-
schriebenen steuerlichen Behandlung eines Trusts ge-
mäss den Bestimmungen des TCGA, wonach die Ver-
mögenswerte des Trusts ein vom Vermögen der Trustees 
getrenntes Sondervermögen darstellen und zudem das 
TCGA die Trustees als fortdauernde und einheitliche Per-
sonengesamtheit versteht. Die Tätigkeit der Trustees in 
Bezug auf das Eigentum und die Verwaltung des Vermö-
gens des Trusts ist demnach untrennbar mit dem Trust 
selbst verbunden und bildet demnach mit diesem ein 
unteilbares Ganzes.

Deshalb ist laut EuGH klar davon auszugehen, dass 
eine Einheit wie ein Trust, die nach dem nationalen Recht 
über Rechte und Pflichten verfügt, die es ihr erlauben, 
als solche Einheit aufzutreten, und die eine tatsächliche 
wirtschaftliche Tätigkeit ausübt, sich auf die Niederlas-
sungsfreiheit berufen kann. Der EuGH stellte fest: «Unter 
diesen Umständen sollte ein solcher Trust als eine Einheit 
angesehen werden, die nach dem nationalen Recht über 
Rechte und Pflichten verfügt, die es ihr erlauben, als 
solche im Rechtsverkehr aufzutreten.» 10

Damit stellte sich die Frage nach der wirtschaftlichen 
Tätigkeit eines Trusts, wie sie schon der EFTA-Gerichts-
hof im Fall «Olsen» zu betrachten hatte. Der EuGH geht 
in seinem Urteil sehr knapp auf diesen Aspekt ein. Laut 
EuGH sei lediglich festzustellen, dass sich aus den Akten 
ergebe, dass die vier Trusts keinen karitativen oder so-
zialen Zweck hätten und errichtet worden seien, damit 
die Gewinne aus dem Vermögen dieser Trusts den Be-
günstigten zugutekommen. Damit sei die Erwerbstätig-
keit gegeben und die Niederlassungsfreiheit anwendbar.

Im weiteren ging der EuGH den Fragen nach einer 
allfälligen Zulässigkeit der Beschränkung der Niederlas-
sungsfreiheit und gegebenenfalls der Verhältnismässig-
keit einer solchen Beschränkung nach. Beides wurde 
verneint und damit das Fehlen eines möglichen Auf-

10 AaO. Rn. 32.

August 2004 die Mehrheit der Trustees der vier Trusts 
nicht mehr im Vereinigten Königreich ansässig. Am 19. 
Dezember 2005 veräusserten die neuen Trustees der vier 
Trusts die von den Trusts gehaltenen Aktienanteile an 
einem Unternehmen, das der Familie Panayi gehörte, 
und reinvestierte die Erlöse aus diesen Veräusserungen.

Der HMRC entschied, basierend auf der Tatsache, dass 
ab August 2004 die Mehrzahl der Trustees nicht mehr im 
Vereinigten Königreich ansässig war, dass der Verkauf 
der Aktienanteile im Dezember 2005 unausweichlich 
und unaufschiebbar per 31. Januar 2006 die Steuerpflicht 
gem. TCGA auslöse. Gegen diesen Steuerbescheid des 
HMRC erhoben die Trustees der vier betroffenen Trusts 
Beschwerde bei der Tax Chamber. Sie machten geltend, 
dass die Wegzugsbesteuerung und die nach Section 80 
TCGA sofortige Einziehung der Steuer mit den grundle-
genden Verkehrsfreiheiten des Unionsrechtes, auf wel-
che auch ein Trust Anspruch haben müsse, nicht ver-
einbar und zudem unverhältnismässig sei. Der HMRC 
replizierte daraufhin, dass nach seiner Ansicht aufgrund 
der Rechtsnatur eines Trusts nach dem Recht von Eng-
land und Wales im vorliegenden Fall keine der Grund-
freiheiten des AEUV anwendbar sei, und dass andern-
falls die sofortige Einziehung der Wegzugsteuer a priori 
eine Beschränkung dieser Freiheiten darstelle, welche 
gerechtfertigt und verhältnismässig sei.

Die Tax Chamber als vorlegendes Gericht führte in 
Rahmen der Vorlage an den EuGH ergänzend aus, dass 
auch ohne Wegzug der Trustees die Steuer, die durch 
den Verkauf der Aktienanteile ausgelöst wurde, fällig 
geworden wäre, allerdings erst auf den 31. Januar 2007, 
also ein Jahr später, als sie durch den Wegzug der Trus-
tees ausgelöst wurde.

Somit stellten sich dem EuGH sowohl steuerrechtliche 
Fragen in Zusammenhang mit der Verhältnismässigkeit, 
als auch grundrechtliche Fragen in Zusammenhang mit 
der Niederlassungsfreiheit betreffend die Rechtsform des 
Trusts. 

Wenn man die steuerrechtlichen Fragen an dieser 
Stelle ausblendet, lautet also die strittige Rechtsfrage, die 
aus Sicht der Rechtsform des Trusts vor allem interessiert: 
Kann sich ein Trust auf die europäischen Grundfreihei-
ten, in casu konkret auf die vom Art 54 AEUV garantier-
ten Niederlassungsfreiheit als Teilaspekt der Personen-
freizügigkeit berufen?

c. Erwägungen des EuGH
Der EuGH hat dazu, gestützt auf einen entsprechenden 
Antrag der Generalanwältin Kokott, folgende Aspekte 
erwogen: 
– Art 49 AEUV schreibt die Beseitigung von Beschrän-

kungen der freien Niederlassung von Staatsangehöri-
gen eines Mitgliedstaates im Hoheitsgebiet eines an-
deren Hoheitsstaates vor. 

– Nach Art 54 Abs 1 AEUV sind die nach den Rechts-
vorschriften eines Mitgliedsstaates gegründeten Ge-
sellschaften mit Sitz, Verwaltung oder Niederlassung 
in der EU betreffend die AEUV-Bestimmungen zur 
Niederlassungsfreiheit den natürlichen Personen aus 
Mitgliedsländern gleichgestellt. 

– Als Gesellschaften gelten dabei nach Art 54 Abs 2 
AEUV die Gesellschaften des bürgerlichen Rechts, des 
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– auch wenn er im nationalen Recht keine eigene 
Rechtspersönlichkeit besitzt, 

– sofern die nationale Rechtsordnung ihm eigene Rechte 
und Pflichten verleiht und der Trust als solcher im 
Wirtschaftsverkehr agieren kann.
Da diese Voraussetzungen auch bei liechtensteini-

schen Trusts gegeben sind, kann man nun mit Gewissheit 
davon ausgehen, dass ein korrekt etablierter liechtenstei-
nischer Trust in allen EU- und EWR-Staaten anerkannt 
werden muss und nicht diskriminiert werden darf. 14 

Wenn noch vor wenigen Monaten die Feststellung gül-
tig war, dass «[…] immer noch Tendenzen festzustellen 
sind, entgegen dem EWR-Abkommen diskriminierende 
Besteuerungen vorzunehmen 15», dann darf man hoffen, 
dass das EuGH-Urteil «P Panayi» auch diesen, gegenüber 
Trusts ungerechtfertigten Steuer-Praktiken mancher EU-
Länder einen Riegel schieben wird. Die Hoffnung stirbt 
bekanntlich zuletzt.

Eine weitere aktuelle Herausforderung betreffend 
die Anerkennung von Trusts im EU-/EWR-Raum stellt 
schliesslich – nach Auffassung des Autors leider – der 
BREXIT dar. Dass das «Mutterland» des Trusts den EU-/
EWR-Rechtsraum verlässt, wird tendenziell keine guten 
Auswirkungen auf die Akzeptanz und Durchsetzungsfä-
higkeit des Trusts in Europa haben, so steht zumindest 
zu befürchten. Man wird sehen, inwieweit die Entwick-
lungen rund um den BREXIT auch auf die Anerkennung 
der liechtensteinischen Trusts Auswirkungen entfaltet. 
Jedenfalls ist es erfreulich, dass das Vereinigte König-
reich, vermutlich eher unfreiwillig, mit dem Fall «P Pa-
nayi» kurz vor seinem Austritt aus dem EU-/EWR-Raum 
noch einen wichtigen Beitrag für die Anerkennung des 
liechtensteinischen Trusts in Europa geleistet hat. Dafür 
sei insbesondere dem HMRC an dieser Stelle gedankt.

14 Es sei an dieser Stelle die Bemerkung des Autors erlaubt, dass 
gerade angesichts dieser Fortschritte die Aussicht auf eine bevor-
stehende Trust-Reform in Liechtenstein nur bedingt Freude aus-
löst. Es wäre fatal, wenn man die Errungenschaften der letzten 
Jahre und Jahrzehnte, und dazu gehört auch die beispiellose 
Konstanz als Rechtsform, mit einer Reform gefährden würde.

15 Der Trust in der Praxis des liechtensteinischen Rechts; Mario 
Frick in: 90 Jahre Fürstlicher Oberster Gerichtshof, Festschrift für 
Gert Delle Karth, Wien 2013, S. 233.

schubs der geschuldeten Kapitalgewinnsteuer als euro-
parechtswidrig eingestuft, welche das vorlegende Ge-
richt zu berücksichtigen habe.

d. Erwägungen der Generalanwältin Kokott
Aufschlussreich sind nebst dem eigentlichen Urteilstext 
auch die Ausführungen von Generalanwältin Kokott. 
Nicht alle Erwägungen der Generalanwältin sind im Ur-
teil des EuGH wiederzufinden, was angesichts der Klar-
heit der Ausführungen Kokotts bedauerlich ist.

Beispielhaft sei hier zunächst der Gedankengang zur 
Rechtspersönlichkeit eines Trusts dargelegt. Die Gene-
ralanwältin stellt fest, dass der in Frage stehende Trust 
nach dem nationalen Recht des Vereinigten Königreichs 
zwar keine Rechtspersönlichkeit geniesse, wie auch das 
vorlegende Gericht, die EU-Kommission und auch die 
Regierung von Norwegen (sic!) 11 richtig dargelegt hätten. 
Dieses Argument kontert die Generalanwältin dann aber 
wie folgt: «Einer eigenen Rechtspersönlichkeit bedarf 
es jedoch im Rahmen des Art 54 AEUV nicht. Andern-
falls könnte der jeweilige nationale Gesetzgeber durch 
die Verleihung oder den Entzug einer eigenständigen 
Rechtspersönlichkeit den Anwendungsbereich der Nie-
derlassungs- und Dienstleistungsfreiheit beliebig erwei-
tern oder einengen. Ohnehin ist es kaum möglich, zu 
bestimmen, was der Unterschied zwischen einer eigenen 
Rechtspersönlichkeit und der ‹blossen› Rechtsfähigkeit 
sein soll.» 12 Die Stringenz dieser Ausführungen ist be-
merkenswert klar.

Auch zur wirtschaftlichen Tätigkeit eines Trusts, was 
Bedingung für die Einschlägigkeit der Niederlassungs-
freiheit darstellt, führt die Generalanwältin deutlich und 
glasklar aus: «Die Verwaltung fremden Vermögens durch 
einen Trust bzw. dessen Treuhänder ist eine selbstän-
dige Tätigkeit. Auch die erfolgreiche Beteiligung am 
Wirtschaftsleben liegt vor, denn dafür reicht eine aktive 
Vermögensverwaltung.» 13 

Im Grunde genommen folgt diese Argumentation der 
Generalanwältin auch der amerikanischen Typologie des 
Special Trust, wonach bei einem Special Trust der Trus-
tee den Vorgaben des Settlors durch aktives Handeln, 
u.a. durch aktive Vermögensverwaltung zu Gunsten 
der Begünstigten, nachkommen muss. Dies entspricht 
im Übrigen auch der Definition des liechtensteinischen 
Trusts in Art 897 PGR.

5. Schlussfolgerungen und Ausblick
Das EuGH-Urteil C-646/15 «P Panayi» hat endlich die 
langersehnte Klarheit über die Anerkennung der Rechts-
form des Trusts im EU-/EWR-Raum gebracht. 

Der EuGH stellte dabei fest, dass sich ein Trust auf die 
Grundfreiheiten berufen kann,

11 Dass sich ausgerechnet die Regierung Norwegens trotz des kla-
ren EFTA-Gerichtshof-Entscheids «Olsen» noch drei Jahre später 
erneut gegen den Zugang des Trusts zu den EU-Grundfreiheiten 
ausspricht, erscheint dem Autor, angesichts der engen Partner-
schaft zwischen Liechtenstein und Norwegen im Rahmen des 
EWR, zumindest pikant.

12 Schlussanträge der Generalanwältin Juliane Kokott vom 21. De-
zember 2016(1) in der Rechtssache C-646/15, Rn. 28.

13 AaO. Rn. 38.
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Rechtsprechungsübersicht

Aktuelle Rechtsprechung des OGH und 
des OG*/**

(weitere aktuelle Entscheidungen ausführlich im LES-Teil 
in diesem Heft)

OGH 09.03.2018, 7 HG.2016.212 (Art 270 ff EO; einst-
weilige Verfügungen im Ausserstreitverfahren)

Auch im Ausserstreitverfahren zu verfolgende Ansprü-
che können mittels einstweiliger Verfügung (eV) gemäss 
Art 270 ff EO gesichert werden (Hinweis auf LES 2011, 
35 u 187).

Die Frist zur Erhebung eines (Revisions)Rekurses 
gegen eine im Ausserstreitverfahren erlassene eV beträgt 
14 Tage (Hinweis auf LES 2016, 190). 

Einem Rekurs bzw Revisionsrekurs (auch) gegen 
eine im Ausserstreitverfahren erlassene eV kommt keine 
aufschiebende Wirkung zu. Die vorläufigen Wirkungen 
einer eV dauern jedenfalls bis zur Rechtskraft der Ent-
scheidung über den Sicherungsantrag an. Erlässt das LG 
eine eV antragsgemäss und gibt das OG einem dagegen 
vom Sicherungsgegner erhobenen Rekurs im Sinne der 
Abweisung des Sicherungsantrages Folge, ist die erstin-
stanzliche eV trotz der abändernden Entscheidung des 
OG bis zur Entscheidung des OGH über einen gegen die 
zweitinstanzliche Entscheidung vom Sicherungswerber 
erhobenen Revisionsrekurs wirksam (Hinweis auf LES 
2011, 68 und LES 2016, 94).

OGH 09.03.2018, 8 CG.2014.349 (§ 273 ZPO; Anfech-
tung der Anwendung) 

Da es sich beim richterlichen Ermessen des § 273 ZPO 
um gebundenes Ermessen handelt, stellt es einen Ver-
fahrensmangel dar, wenn die Voraussetzungen dieser 
Bestimmung zu Unrecht angenommen werden. Die Be-
tragsfestsetzung selbst ist als revisible rechtliche Beurtei-
lung zu qualifizieren.

OGH 06.04.2018, 5 CG.2015.309 (§§ 243 f ZPO; Zuläs-
sigkeitsvoraussetzungen eines Zwischenantrages 
auf Feststellung; Vorliegen einer Klageänderung)

Für einen Zwischenantrag auf Feststellung ist ua voraus-
zusetzen, dass das festzustellende Rechtsverhältnis für 
die Entscheidung über das Klagebegehren präjudiziell 
ist, dh von seinem (Nicht-)Bestehen die Entscheidung 
in der Hauptsache ganz oder teilweise abhängen muss. 
Darüber hinaus muss die Wirkung der Feststellung des 
(Nicht)Bestehens des präjudiziellen Rechtsverhältnisses 
über den konkreten Rechtsstreit hinausreichen. Diese 
beiden Voraussetzungen sind in jeder Lage des Verfah-
rens von Amts wegen zu prüfen. Bei deren Fehlen ist 
der Zwischenantrag auf Feststellung mit Beschluss zu-
rückzuweisen.

Die Abänderung des auf Zahlung eines Geldbetrages 
gerichteten Klagebegehrens auf Hinterlegung («Zahlung 
an die Hinterlegungsstelle») bzw auf gerichtlichen Erlag 
stellt keine Klageänderung, sondern vielmehr bloss eine 
Modifizierung des Begehrens dar. Ebenso wenig stellt 
die nachträgliche Erhebung eines Eventualbegehrens aus 
demselben Klagegrund eine Klageänderung dar.

OGH 06.04.2018, 4 CG.2015.167 (§ 177, 472 Ziff. 1 
ZPO; Revisionsgrund der Mangelhaftigkeit des Be-
rufungsverfahrens; Unbeachtlichkeit von Willens-
mängeln mit Bezug auf Parteiprozesshandlungen) 

Eine mit Berufung erfolglos gerügte Mangelhaftigkeit 
des Verfahrens erster Instanz kann grundsätzlich nicht 
als Revisionsgrund geltend gemacht werden. Von diesem 
Grundsatz ist zB dann abzuweichen, wenn das OG die 
zu ihm erhobene Mängelrüge unerledigt lässt. 

Ein in erster Instanz unterlaufener Verfahrensman-
gel, der nicht im Berufungsverfahren geltend gemacht 
wurde, kann nicht erstmals mit Revision beim OGH ge-
rügt werden. 

Parteiprozesshandlungen sind Willensbetätigungen 
der Parteien zur Gestaltung des Verfahrens und unter-
stehen in ihren Voraussetzungen, ihren Formgeboten, 
ihrem Zweck und ihrem Inhalt sowie in ihren Wirkun-
gen ausschliesslich dem Verfahrensrecht, niemals aber 
dem Privatrecht. Willensmängel (Zwang, List, Irrtum etc) 
können nur im Rahmen prozessrechtlicher Gestaltungs-
möglichkeiten korrigiert werden; die Bestimmungen 
des ABGB über die Anfechtung zivilrechtlicher Rechts-
geschäfte wegen Willensmängeln sind auf Verfahrens-
handlungen (hier: Zurückziehung eines Beweisanbots 
auf «Druck» des Erstgerichts) unanwendbar. (Rechtssatz 
des OGH)

* Sämtliche Angaben in dieser Rubrik erfolgen trotz möglichst 
sorgfältiger Bearbeitung ohne Gewähr. Eine Haftung des Au-
tors, des Herausgebers oder des Verlegers aus dem Inhalt die-
ser Rechtsprechungsübersicht ist ausgeschlossen. Die Lektüre 
der Rechtsprechungsübersicht kann die Lektüre der gesamten 
Entscheidung niemals ersetzen, da sich der Sinn und die Be-
deutung der leitsatzartig wiedergegebenen Rechtssätze nur im 
Zusammenhang mit dem zugrunde liegenden Sachverhalt und 
der umfassenden (rechtlichen) Begründung des OGH bzw des 
OG vollumfänglich erschliessen lassen. Zudem ist zu berücksich-
tigen, dass der Staatsgerichtshof des Fürstentums Liechtenstein 
letztinstanzliche rechtskräftige Entscheidungen der ordentlichen 
Gerichte über Individualbeschwerde eines Verfahrensbeteiligten 
nachträglich wegen Verletzung seiner verfassungsmässig oder 
durch internationale Übereinkommen, insbesondere die EMRK, 
gewährleisteten bzw. garantierten Rechte kassieren kann. Die 
Rechtsprechungsübersicht erhebt im Übrigen keinen Anspruch 
auf Vollständigkeit.

** Redigiert von lic. iur. Uwe Öhri, LL.M.
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OGH 04.05.2018, 8 CG.2016.51 (§§ 879, 1009, 1012 
ABGB; Herausgabe- und Rechnungslegung bei nich-
tigem Auftrag)

Auch bei nach § 879 ABGB nichtigen Aufträgen obliegt 
dem Beauftragten gegenüber dem Auftraggeber die He-
rausgabepflicht gemäss § 1009 ABGB sowie die Rech-
nungslegungspflicht gemäss § 1012 ABGB.

OGH 04.05.2018, 9 KG.2017.6 (§§ 30c, 354 StPO; Haf-
tungs- bzw Verfallsbeteiligter)

Vom Verfall bedroht ist nur derjenige, der ein dingli-
ches oder ein obligatorisches Recht auf die vom Verfall 
oder von der Einziehung bedrohten Vermögenswerte 
oder Gegenstände hat oder ein solches Recht geltend 
macht. Schadenersatzansprüche oder andere Forderun-
gen begründen hingegen die Stellung des Haftungsbe-
teiligten nicht. Die obligatorischen Rechte müssen sich 
konkret auf den verfallsbedrohten Gegenstand beziehen. 
(Rechtssatz des OGH)

Für die Parteistellung als Haftungsbeteiligter bei ge-
genstandsbezogenen Massnahmen (Verfall, Einziehung) 
genügt bereits die Behauptung, ein solches Recht an dem 
vom Verfall oder Einziehung bedrohten Vermögenswert 
zu haben. (Rechtssatz des OGH)

Die Rechtsmittelfrist beginnt für den Haftungsbetei-
ligten mit der Urteilsverkündung oder, wenn er in der 
Schlussverhandlung nicht anwesend war, mit der Be-
kanntmachung (Zustellung) des Urteils. (Rechtssatz des 
OGH)

OGH 04.05.2018, 11 UR.2016.77 (§ 39 StPO; Akten-
einsicht im Strafprozess)

Ob ein begründetes rechtliches Interesse iSd 39 Abs 1 
StPO vorliegt, ist eine dem Gericht zustehende und an-
hand der konkreten tatsächlichen und rechtlichen As-
pekte  des Einzelfalles zu treffende Ermessensentschei-
dung. Diese hatte sich insbesondere an der Eignung 
der begehrten Kenntnis zu orientieren, die Position des 
Antragstellers in einem (etwa Verwaltungs-, Zivil- oder 
Straf-) Verfahren zu fördern oder die Gefahr der Beein-
trächtigung seiner Rechtssphäre zu beseitigen oder zu 
mindern. (Rechtssatz des OGH) 

Ein solches Interesse kann auch bei der Durchsetzung 
oder Abwehr eines sonstigen Rechtsanspruchs und dann 
vorliegen, wenn durch die Einsicht eine Verbesserung 
der Beweislage bei Durchsetzung oder Abweisung eines 
Rechtsspruches erreicht werden kann. (Rechtssatz des 
OGH)

OGH 04.05.2018, 6 CG.2016.253 (§§ 41 Abs 1, 419 
ZPO; Kostenersatz für Berechtigungsantrag)

Für einen Berichtigungsantrag gebührt dann kein Kos-
tenersatz, wenn sich das Vorliegen des Schreibfehlers 
(hier: spruchgemässe Abweisung des Antrags der kla-
genden Partei statt richtig der beklagten Partei) eindeutig 
aus der Begründung des Beschlusses ergibt, daher für 
die Streitteile kein Zweifel am Inhalt der Entscheidung 
bestehen kann, und die Entscheidung im berichtigten 
Beschlussteil nicht der Exekution dient.

Hingegen ist ein Berichtigungsantrag dann zur zweck-
entsprechenden Rechtsverfolgung notwendig und ge-
bührt für diesen Ersatz, wenn die Gegenpartei trotz eines 
entsprechenden Hinweises auf dem unrichtigen Spruch 
beharrt, was von der antragstellenden Partei zu behaup-
ten und zu bescheinigen ist. 
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Berlin, was mit der Veranstaltungsstätte, nämlich der Ver-
tretung des Freistaates bei der Bundesregierung, durch-
aus korrespondierte. 

Am Freitag wartete wie üblich viel Arbeit auf die EAJ-
Teilnehmer, war doch die Traktandenliste reich befrach-
tet. Im Mittelpunkt standen diesmal die sog. «Justizrefor-
men» in Polen, welche die richterliche Unabhängigkeit in 
mehrfacher Weise torpedieren. Doch bekanntlich stirbt 
die Hoffnung zuletzt - oder mit einer Redewendung aus-
gedrückt: «Noch ist Polen nicht verloren»! Ähnliches kann 
man hingegen trotz Geltung der EMRK vom Europarats-
Mitglied Türkei nicht mehr behaupten, wo nach der 
letztjährigen Verleihung des Vaclav Havel-Preises an den 
(ex-)Präsidenten der zwangsaufgelösten YARSAV, Murat 
Arslan, gleichsam die «Retourkutsche» folgte, indem der 
vormalige Vizepräsident der ersten Studienkommission 
der internationalen Richtervereinigung (IAJ), Mehmet 
Tank, in einem laut Prozessbeobachtern von «Judges for 
Judges» äusserst unfairen Verfahren jüngst wegen angeb-
licher Verbindung zur Gülen-Bewegung («Fetö») zu einer 
Freiheitsstrafe von 8 Jahren und 4 Monaten verurteilt 
worden ist. Mit Blick auf die zahlreichen weiteren inhaf-
tierten Richter und Staatsanwälte in der Türkei wird der 
von der EAJ errichtete Unterstützungsfonds insbesondere 
zugunsten deren Familien bald aufgestockt werden müs-
sen. Eine Resolution verabschiedet werden musste von 
der EAJ in Übereinstimmung mit dem Consultative Coun-
cil of European Judges (CCJE) auch an die Adresse der 
Republik Serbien, wo eine geplante Verfassungsände-
rung u.a. «Inkompetenz» als Entlassungsgrund für Richter 
vorsieht. Entlohnt wurden die Teilnehmer des Meetings 
nach getaner Arbeit durch das «Farewell dinner» am Ufer 
der Spree («Rio Grande») im früheren Ostteil (ehemalige 
DDR) des heute wieder vereinigten Berlins. Dass sich an 
dieser Stelle bis zum Mauerfall im Jahre 1989 dramati-
sche und teils tragische Fluchtszenen abgespielt hatten, 
konnte man sich angesichts der entspannten Atmosphäre 
vor Ort kaum mehr vorstellen. 

Schliesslich stand am Samstag noch eine «Sightseeing 
tour» samt Bootsfahrt auf dem Programm, welche mit 
einer Führung im ehemaligen Reichs- und heutigen Bun-
destag endete. Deren Höhepunkt bildete im wahrsten 
Sinne des Wortes der Rundgang durch die moderne glä-
serne Kuppel, die eine grossartige Panoramasicht auf die 
Grossstadt bot. Einen weiteren Höhepunkt, wenngleich 
im übertragenen Sinn, durften die VLR-Delegierten am 
Samstagabend erleben, als sie sich mit der liechtenstei-
nischen Botschafterin Isabel Frommelt-Gottschald und 
deren Ehemann nahe des Kurfürstendamms (im Berliner 
Volksmund «Kudamm» genannt) zu einem geselligen Er-
fahrungsaustausch trafen! 

Jürgen Nagel, VLR-Präsident

Meeting der Europäischen Richterver-
einigung (EAJ) vom 24.–26.05.2018 in 
Berlin
Wie der Veranstaltungsort bereits verrät, wurde der obige 
Anlass diesmal vom Deutschen Richterverbund (DRB) 
organsiert, und zwar – wie nicht anders zu erwarten – 
perfekt. Besucht wurde das EAJ-Meeting 2018 von über 
40 nationalen Richtervereinigungen und insgesamt rund 
90 Teilnehmern, wobei für die VLR die Vorstandsmitglie-
der Wilhelm Ungerank und Jürgen Nagel in die deutsche 
Hauptstadt delegiert wurden. 

Der eigentlichen EAJ-Tagung vorgelagert war am 
Donnerstag eine offizielle Eröffnungsveranstaltung mit 
Grussworten des EAJ-Präsidenten Jose Igreja Matos, des 
DRB-Vorsitzenden Jens Gnisa und der Bundesjustizmi-
nisterin Dr. Katarina Barley. Letztere bezeichnete dabei 
das Rechtsstaatsprinzip mit Fug als «Rückgrat jeder De-
mokratie». Dies ist jedoch in Zeiten zunehmender po-
pulistischer Strömungen in Europa leider keine Selbst-
verständlichkeit mehr, und zwar nicht einmal mehr 
innerhalb der EU. Letzteres gilt insbesondere für Polen, 
wo der erste Vizepräsident der EU-Kommission, Frans 
Timmermans, in seiner engagierten Rede eine schwere 
Rechtsstaatskrise ortete und für eine «rule of law» statt 
«rule by law» plädierte. Den eher abstrakten Ausführun-
gen des EuGH-Kammerpräsidenten Prof. von Danwitz 
folgte der namentlich von der liechtensteinischen De-
legation mit Spannung erwartete Vortrag des EGMR-
Richters Carlo Ranzoni, der sich durch hohe Praxisbezo-
genheit auszeichnete. Die zum Thema «Eingriffe in die 
Unabhängigkeit der Justiz im Lichte der Rechtsprechung 
des Europäische Gerichtshofs für Menschenrechte» refe-
rierten Fälle bezogen sich v.a. auf Art. 6 EMRK und be-
trafen insbesondere die Ernennung und Entlassung von 
Richtern sowie Disziplinarverfahren und Einflussnahmen 
der Exekutive auf Gerichtsverfahren. VLR-Mitglied Carlo 
Ranzoni machte auch in der hochkarätig besetzten und 
durch eine FAZ-Journalistin kompetent moderierten Po-
diumsdiskussion eine gute Figur. Verständlicherweise 
liess er sich aber nicht in die Karten blicken, ob der 
EGMR angesichts der unterinstanzlichen Ignorierung 
einer Entscheidung des türkischen Verfassungsgerichts, 
welches die Freilassung von inhaftierten Journalisten 
angeordnet hatte, dort künftig eine Ausnahme vom Er-
fordernis der Erschöpfung des innerstaatlichen Rechts-
wegs machen könnte, was freilich eine Beschwerdeflut 
zur Folge hätte. Ebenso wenig liess sich EuGH-Kam-
merpräsident von Danwitz entlocken, wie das dortige 
Vorabentscheidungsverfahren zur Vorlage einer irischen 
Richterin, die ihrerseits über die Auslieferung eines pol-
nischen Drogenhändlers in dessen Heimat wird befinden 
müssen und diesbezüglich ernsthafte rechtsstaatliche Be-
denken geäussert hat, wofür sie von regierungstreuen 
polnischen Medien persönlich diffamiert worden ist, 
ausgehen könnte (Fall Celmer C-217/18). Beschlossen 
wurde der erste Tag durch einen Empfang im «Haus des 
Rechts», dem Sitz des DRB, sowie einem anschliessenden 
Nachtessen in einem typisch bayrischen Lokal mitten in 



100 Mitteilungen LJZ 2/18

Ehre, ein gemeinsames Mittagessen mit Präsident Hon.-
Prof. Dr. Eckart Ratz einzunehmen. 

Am Abend folgte sodann ein geselliger Heurigenabend 
in Ottakring mit der seit Ende 2017 amtierenden Präsi-
dentin der Vereinigung der Österreichischen Richterin-
nen und Richter (RIV) Mag. Sabine Matejka. Als Zeichen 
der Wertschätzung wurde ihr durch ihren liechtensteini-
schen Amtskollegen lic. iur. Jürgen Nagel ein Exemplar 
der LJZ samt Gratisabonnement überreicht. Diejenigen 
Teilnehmer, denen das offizielle Programm noch nicht 
allzu sehr zugesetzt hatte, nutzten in Anschluss die Ge-
legenheit um gemeinsam das Nachtleben Wiens unsicher 
zu machen. Auch dies zeugt vom kollegialen Verhältnis 
innerhalb der liechtensteinischen Richterschaft. 

Das Programm für den Dritten und letzten Tag sah 
ursprünglich einen Empfang durch den Generalsekre-
tär des Bundesministeriums für Justiz Mag. Christian 
Pilnacek vor. Dieser musste sich kurzfristig entschuldi-
gen, da er den erkrankten Justizminister Dr. Josef Moser 
zu vertreten hatte. An seiner Stelle wurden wir durch 
den Leiter der Abteilung ‚Materielles Strafrecht’ LStA 
Dr. Christian Manquet sowie durch OStA Mag. Thomas 
Grünewald, LL.M in Empfang genommen. Im Zuge des 
Empfangs wurden uns Einblicke in die derzeit anstehen-
den Gesetzesrevisionen im Bereich des Straf- und Straf-
prozessrechts geboten. Da in Liechtenstein gegenwärtig 
ebenfalls eine Revision des Strafgesetzbuches ansteht, 
deren Zielsetzung darin besteht, Kongruenz zur öster-
reichischen Rezeptionsvorlage zu schaffen, wurde durch 
die Teilnehmer die Möglichkeit genutzt, die bisherigen 
Erfahrungswerte der österreichischen Kollegen mit der 
Strafrechtsnovelle 2015 aus erster Hand zu erfragen. 1 
Diskussionsgegenstand waren insbesondere die erhöh-
ten Wertgrenzen im Bereich des Vermögensstrafrechtes 
sowie die Bestimmungen zur Gewerbsmässigkeit. 

Summa summarum kann festgehalten werden, dass 
die Studienreise fachlich sehr interessant war und auch 
der gesellige Aspekt nicht zu kurz gekommen ist. Sie 
kann somit gesamthaft als Erfolg bezeichnet werden. 
Dies ist in erster Linie der engagierten Organisation des 
VLR-Vorstands zu verdanken. Den Organisatoren sei an 
dieser Stelle erneut ein herzlicher Dank ausgesprochen. 
Die Messlatte für die nächste Studienreise liegt hoch. 

Matthias Schmidle, Staatsanwaltsanwärter

1  Vernehmlassungsbericht der Regierung betreffend die Abände-
rung des StGB und der StPO, LNR 2018-125. Die Vernehmlas-
sungsfrist ist am 20.04.2018 abgelaufen.

Studienreise der VLR nach Wien 

Von 18. bis 20. April 2018 fand die traditionelle Studien-
reise der Vereinigung Liechtensteinischer Richter (VLR) 
statt, welche in diesem Jahr in die österreichische Bun-
deshauptstadt Wien führte. Ein Mitgrund für die Wahl 
Wiens als Reiseziel war die bevorstehende Pensionie-
rung des Präsidenten des Österreichischen Obersten 
Gerichtshof Hon.-Prof. Dr. Eckart Ratz. Der Vorstand 
der VLR wollte es sich nicht nehmen lassen, diesem 
vor seinem Abschied einen letzten offiziellen Besuch 
abzustatten.

Mit 21 Teilnehmern erfreute sich die Studienreise auch 
dieses Jahr wieder grosser Beliebtheit. Das fachjuristisch 
breit diversifizierte Teilnehmerfeld setzte sich aus amtie-
renden sowie ehemaligen Richterinnen und Richtern der 
ordentlichen Gerichte, der Verwaltungsgerichtsbarkeit, 
des Staatsgerichtshofes sowie der Staatsanwaltschaft zu-
sammen. Besondere Erwähnung verdient in diesem Zu-
sammenhang die Teilnahme von lic. iur. Carlo Ranzoni, 
seines Zeichens Richter am Europäischen Gerichtshof für 
Menschenrechte. 

Bereits am Anreisetag präsentierte sich die österrei-
chische Bundeshauptstadt wettermässig von ihrer besten 
Seite. Das Programm wurde mit einer Führung durch 
das prachtvolle Gartenpalais Liechtenstein eröffnet. Am 
späten Nachmittag wurden die Teilnehmer in der liech-
tensteinischen Botschaft durch I.D. Maria-Pia Kothbauer 
Prinzessin von und zu Liechtenstein in Empfang genom-
men. Diese nutzte die Gelegenheit, den Teilnehmern 
einen Einblick in die interessante und für Liechtenstein 
wertvolle Tätigkeit der liechtensteinischen Botschaft in 
Wien zu bieten. In Bezug auf den Justizbereich wurde 
auch die Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern hin-
sichtlich der Ausbildung von Richteramtsanwärtern, wel-
che der guten diplomatischen Beziehungen geschuldet 
ist, erwähnt. 

Den unbestrittenen Höhepunkt der Studienreise 
stellte der am zweiten Tag erfolgte Besuch beim Öster-
reichischen Obersten Gerichtshof im Justizpalast dar. In 
Empfang genommen wurden wir von Senatspräsident 
Dr. Michael Schwab, welcher uns interessante Einblicke 
in die Tätigkeit und in die Geschichte des OGH sowie 
nicht zuletzt auch in die geschichtliche Entwicklung des 
architektonisch mehr als nur imposanten Justizpalastes 
bot. Im Anschluss daran wurde uns die Möglichkeit ge-
boten, zwei öffentlichen Verhandlungen des 17. Senats 
beizuwohnen. Dabei handelt es sich um den Fachsenat 
für ‚Strafbare Verletzungen der Amtspflicht, Korruption 
und verwandte strafbare Handlungen’, welchem der Prä-
sident Hon.-Prof. Dr. Eckart Ratz vorsteht. Im Zuge der 
ersten Verhandlung hat der OGH die gerügte materielle 
Nichtigkeit nach § 281 Z 9 öStPO aufgegriffen und sich 
im Zuge dessen mit interessanten Abgrenzungsfragen im 
Bereich der Amtsdelikte auseinandergesetzt, was im Er-
gebnis Teilfreisprüche zur Folge hatte. Bei der zweiten 
Verhandlung handelte es sich um die medial vielfach 
beachtete «Kärntner Wahlbroschürenaffäre». Zum Leid-
wesen der zahlreich erschienen Journalisten waren die 
Plätze im Verhandlungssaal bis auf wenige Ausnahmen 
durch die Teilnehmer unserer Studienreise besetzt. Im 
Anschluss an die beiden Verhandlungen hatten wir die 
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Zivil- und Strafbereich in den letzten Jahren verantwort-
lich zeichnet, so etwa (beispielhaft erwähnt) für die Ab-
änderung des PGR in Bezug auf die Segmentierte Ver-
bandsperson. Daneben war er lange Jahre als Dozent 
an der Universität Liechtenstein tätig. Wenn er nun als 
Richter am EFTA-Gerichtshof tätig ist, so ist es für ihn 
gleichsam eine «Heimkehr nach Europa».

Wilhelm Ungerank

Tagungsbericht zum liechtensteinischen 
«Compliance Day 2018»

Am 15. Mai 2018 lud das Institut für Wirtschaftsrecht zum 
alljährlich stattfindenden Compliance Day an die Univer-
sität Liechtenstein ein. Die diesjährige Veranstaltung war 
dem Thema «Compliance im Spannungsfeld zwischen 
Digitalisierung und neuen Straftatbeständen» gewidmet.

Zu Beginn der Veranstaltung richtete der Leiter des 
Instituts für Wirtschaftsrecht und Inhaber des Lehrstuhls 
für Gesellschafts-, Stiftungs- und Trustrecht, Prof. Dr. 
Francesco A. Schurr, den Fokus auf die Bedeutung und 
Wichtigkeit der Compliance. Compliance hat sich zu 
einem ständig präsenten Thema am Finanzplatz Liech-
tenstein entwickelt. Die Anforderungen, die damit ver-
bunden sind, wachsen ständig. Doch damit nicht genug, 
auch die Haftung des Compliance Officers wird zuneh-
mend strenger gehandhabt.

Compliance Standards & Haftung
Auf die Position und Haftung des Compliance Officers 
ging im nächsten Vortrag Prof. Dr. Roland Müller, Präsi-
dent der Finanzmarktaufsicht (FMA) Liechtenstein, näher 
ein. Er betonte dabei, dass die Compliance-Kultur bereits 
auf der strategischen Führungsebene beginnt. Aufgrund 
von möglichen Interessenkonflikten sollte der Compli-
ance Officer weder Mitglied der strategischen/operativen 
Führungsebene noch Mitglied im internen Audit sein. 
Bezugnehmend auf das Urteil des deutschen Bundes-
gerichts vom 17.07.2009, 5 StR 394/08, das analog auch 
für Liechtenstein gilt, ging Prof. Dr. Müller vertieft auf 
die Pflichten des Compliance Officers ein. Der Com-
pliance Officer soll strafbare Handlungen im und vom 
Unternehmen verhindern bzw anzeigen. Er hat somit 
eine Garantenstellung mit entsprechend strafrechtlichen 
Konsequenzen inne. Erfüllt er seine Pflicht nicht, begeht 
er ein Unterlassungsdelikt. Zwar bestehen grundsätzlich 
Versicherungsmöglichkeiten für einen Compliance Of-
ficer, doch sind strafbare Handlungen und Unterlassun-
gen durch eine D&O-Police nicht gedeckt. 

Darauf aufbauend ging Romina Suppa, Manager Risk 
Advisory Services, BDO AG, Zürich auf Compliance 
Standards und Haftung ein und gab einen detailierten 
Überblick über die international gültigen Standards und 
Rahmenwerke (ISO 19600, ISO 37001, PS 980 und COSO 
IC2013). Abgerundet wurde der erste Veranstaltungsblock 
mit einem Vortrag von Alexander Rey, Rechtsanwalt bei 
BDO AG, Zürich, über die Zertifizierung von Compliance 
Management Systemen. Für die CMS-Zertifizierung kön-

Wechsel am EFTA-Gerichtshof: Bernd 
Hammermann folgt Carl Baudenbacher 
nach
Seit Anfang April ist Bernd Hammermann der von Liech-
tenstein vorgeschlagene, von den Regierungen der EWR/
EFTA-Staaten gemäss Art 30 Abs 1 des Überwachungsbe-
hörde-/Gerichtshof-Übereinkommens im gegenseitigen 
Einvernehmen ernannte Richter am EFTA-Gerichtshof 
und komplettiert damit das aus dem derzeit als Präsiden-
ten fungierenden Isländer Páll Hreinsson und dem Nor-
weger Per Christiansen bestehende Richterkollegium. Er 
ist erst der zweite ‹liechtensteinische› Richter an diesem 
Gericht und folgt damit dem langjährigen Präsidenten 
Prof. Carl Baudenbacher nach, der den Gerichtshof fast 
ein Vierteljahrhundert, nämlich von 1995 bis 2018, davon 
15 Jahre als Präsident, geprägt und zu dem gemacht hat, 
was er heute ist: Ein in allen drei EWR/EFTA-Staaten 
(nunmehr: auch in Norwegen) anerkanntes und ge-
schätztes Höchstgericht, das oberste zuständige Gericht 
in EWR-rechtlichen Angelegenheiten, wie es VGH-Vorsit-
zender Andreas Batliner anlässlich des 20-Jahre-Jubilä-
ums dieses Gerichtes so treffend formulierte (vgl. meine 
Anmerkung zu LES 2014, 148), sodass sich die Frage 
der rechtlichen Befolgungspflicht von Vorabentschei-
dungen («Gutachten» im Sinne von Art 34 des erwähnten 
Übereinkommens) gar nicht stellt, da sie aufgrund der 
lange Jahre insbesondere von Carl Baudenbacher ver-
körperten Autorität des Gerichtshofes schlicht und ein-
fach zu befolgen sind. Was jedoch für das Funktionieren 
des Zwei-Pfeiler-Systems des EWR mindestens genauso 
wichtig ist: Auch der EuGH nimmt den EFTA-Gericht-
hof wahr, und zwar auf Augenhöhe, was insbesondere 
durch zahlreiche Bezugnahmen des EuGH, des EuG und 
der Generalanwälte auf Entscheidungen des EFTA-Ge-
richtshofes dokumentiert ist. Auch dies geschieht nicht 
«einfach so», sondern ist insbesondere der langjährigen 
Präsidentschaft von Carl Baudenbacher geschuldet, der 
es kunstvoll verstanden hat, durch persönliche Kontakte 
und durch zahlreiche, nein: zahllose Vorträge und Pub-
likationen den EFTA-Gerichtshof und das EWR-Recht in 
den Fokus zu rücken und dort zu belassen, wozu pars 
pro toto auf das von ihm herausgegebene ‹Handbook of 
the EEA Law› verwiesen werden kann.

Auch sein Nachfolger Bernd Hammermann ist ein 
«Mann der ersten Stunde» im EWR, war er doch ab 
1995 ebenfalls das erste ‹liechtensteinische› Mitglied 
bei einer EWR/EFTA-Institution, nämlich im Kollegium 
der ESA, bei der er bis 2005 die richtige Anwendung 
der EWR-rechtlichen Bestimmungen in den drei EWR/
EFTA-Staaten sicherzustellen hatte. Nebenbei verfasste er 
eine Dissertation natürlich zu einem europarechtlichen 
Thema, nämlich zu den Auswirkungen des EWR-Acquis 
auf das liechtensteinische Personen- und Gesellschafts-
recht, welche 1998 von der Universität Freiburg appro-
biert und im GMG-Verlag publiziert wurde. Nach seiner 
Rückkehr nach Liechtenstein leitete er das Grundbuch- 
und Öffentlichkeitsregisteramt, welches nach ständiger 
Aufgabenerweiterung (Stiftungsaufsichtsbehörde, Opfer-
hilfestelle, Grundverkehr, Justizwesen) in ‹Amt für Justiz› 
umbenannt wurde, womit er auch für die Vorbereitung 
verschiedener Gesetzesänderungen insbesondere im 
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angriff etc) entstehen. Sind personenbezogene Daten be-
troffen, hat das Unternehmen die Datenpanne binnen 
72 Stunden der Datenschutzbehörde zu melden. Data 
Breach kann für Unternehmen nicht nur einen Imagever-
lust zur Folge haben, sondern sogar existenzbedrohend 
sein. Daher ist es umso wichtiger geeignete Vorkehrun-
gen zu treffen. 

Auswirkungen von MIFID II auf die Compliance
MMag. Dr. Matthias Wagner, Stv Leiter bei der Aufsicht, 
Bereich Banken (FMA), und Mag. Franz-Anton Steurer, 
Stv Leiter Bereich Wertpapiere und Märkte (FMA), gaben 
einen Einblick über die Auswirkungen von MIFID II auf 
die Compliance. Essenziell für die Compliance-Funktion 
sind die key points: Proportionalität, Dauerhaftigkeit, 
Wirksamkeit und Unabhängigkeit. Die Arbeitsweise im 
Rahmen der Compliance Policy sollte darauf gerichtet 
sein, Risiken zu erkennen und zu minimieren. Dabei 
sollte man sich eines risikobasierten Überwachungspro-
gramms bedienen und Prioritäten festlegen. Im letzten 
Schritt erfolgt ein Reporting an das Leitungsorgan. Orga-
nisatorische Vorkehrungen zum Umgang mit Interessen-
konflikten sollten regelmässig überprüft und geeignete 
Massnahmen zur Beseitigung von Defiziten ergriffen 
werden. Grundsätzlich kann festgehalten werden, dass 
MIFID II teilweise detaillierter ist und die MIFID I-Anfor-
derungen präzisiert. Im Zuge der unternehmensinternen 
MIFID II-Umsetzung sollte nicht nur eine erhöhte Einbin-
dung der Compliance erfolgen, sondern vermehrt auch 
eine Involvierung der Compliance ins Tagesgeschäft. Im 
Hinblick auf Wertpapierfirmen ist eine Auslagerung der 
Compliance-Funktionen möglich, man sollte jedoch be-
achten, dass die Verantwortung stets bei der Wertpapier-
firma verbleibt.

Einen gelungenen Ausklang fand die Tagung beim 
abschliessenden Apero, welcher den Teilnehmenden die 
Möglichkeit zum Networking und zu anregenden Dis-
kussionen bot. 

Ilira Cela, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für 
Wirtschaftsrecht der Universität Liechtenstein

nen sowohl betriebswirtschaftliche als auch (haftungs-)
rechtliche Gesichtspunkte ins Treffen geführt werden. So 
kann eine CMS-Zertifizierung tatbestandsausschliessend 
wirken. Zu denken ist dabei va an Pflichtverletzungen 
iRd BJR oder an das strafrechtliche Unrechtsbewusstsein. 

Neue Straftatbestände und Risikomanagement
Im Anschluss an den ersten Themenblock ging es wei-
ter mit einem Einblick in die aktuelle Judikatur zu den 
neuen Verfallsbestimmungen des liechtensteinischen 
StGB durch Dr. iur. Wilhelm Ungerank, LL.M., Richter 
am Fürstlichen Obergericht und Präsident der FMA-Be-
schwerdekommission. Seit 01.06.2016 gilt gem § 20 StGB 
das Brutto- statt des Nettoprinzips, womit Aufwendun-
gen des Zuwendungsempfängers bei den für verfallen 
zu erklärenden Vermögenswerten nicht mehr abgezo-
gen werden dürfen. Sind die Vermögenswerte nicht mehr 
vorhanden, so hat das Gericht gem § 20 Abs 3 StGB einen 
Geldbetrag für verfallen zu erklären, der diesen Vermö-
genswerten entspricht. 

Genauso interessant und spannend ging es weiter mit 
einem Referat über Fraud in Unternehme und Risikoma-
nagement. Dr. oec. HSG Alexander Schuchter, CEO und 
Gründer der Schuchter Management GmbH sowie Do-
zent und Forscher an den Universitäten HSG, ETH/UZH 
und an FHs, ging dabei va auf die jeweiligen Täterprofile, 
deren Muster und Motive sowie auf die täterspezifischen 
Massnahmen ein. Nur wenn man einschätzen kann, mit 
welchen Personen man es im Krisenfall zu tun hat, kann 
man sich zielgerichtet schützen. 

Bei der darauffolgenden Podiumsdiskussion, welche 
durch Prof. Dr. Nicolas Raschauer, Inhaber des Propter 
Homines Lehrstuhls für Bank- und Finanzmarktrecht, 
Universität Liechtenstein, moderiert wurde, wurde ein-
gehender auf das Thema Haftung des Compliance Of-
ficers eingegangen. Die Teilnehmenden hatten dabei die 
Möglichkeit, sich mit aktuellen Fragestellungen an die 
Experten im Podium zu wenden. 

Digital Compliance
«Was glauben Sie, was ist die durchschnittliche Dauer, bis 
man merkt, dass man gehackt wurde?» Mit dieser Frage 
wendete sich Philipp Rosenauer, MLaw, MSc, Manager, 
Legal FS Regulatory and Compliance Services bei PwC, 
Zürich, an die Teilnehmer der Veranstaltung. Die Ant-
wort lautet 30-35 Tage und ist ebenso erschreckend wie 
bedenklich. «Cybersecurity is not an IT issue – It is a 
business issue!» Es ist daher umso wichtiger, geeigente 
Cyber-Risk-Mangagement-Strategien festzulegen und re-
gulatorische Anforderungen zu implementieren.

Im Anschluss daran ging MMag. Dr. Thomas Feldkir-
cher, Rechtsanwalt bei Nägele Rechtsanwälte, Vaduz, auf 
die Bedeutung der Digital Compliance für Unternehmen 
ein. Zunächst gab er einen rechtlichen Überblick über 
die Neuerungen der DSGVO und deren Anwendungsbe-
reich sowie die dadurch zu treffenden Massnahmen im 
technischen und personellen Bereich. Im zweiten Teil 
seines Vortrags widmete er sich dem Thema «Data Breach 
Notification Duty». Data Breaches sind Verstösse gegen 
die Datensicherheit. Die Ursachen dafür können vielfäl-
tig sein und bereits im Verlust eines USB-Sticks bestehen 
oder durch äussere Einflüsse (bspw durch einen Hacker-
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STAATSGERICHTSHOF

OG der von der Ehegattin dagegen erhobenen Berufung 
keine Folge. Die Ehe ist folglich noch nicht geschieden.

Mit E vom 11. März 2015 hat das Ausländer- und Pass-
amt (APA) die Aufenthaltsbewilligung des Bf widerrufen 
und den Bf aus Liechtenstein weggewiesen. Das APA hält 
ua fest, durch die getrennte Wohnsitznahme per 4. Juni 
2014 bzw die Einleitung des Scheidungsverfahrens nach 
rund zwei Jahren sei die Voraussetzung für die Erteilung 
der Bewilligung nicht mehr erfüllt. Der gegen diese E 
des APA erhobenen Beschwerde gab die Regierung mit 
E vom 16. Februar 2016 keine Folge. Mit U vom 6. Juni 
2016 (VGH 2016/040) wies der VGH die Beschwerde des 
Bf vom 2. März 2016 gegen die E der Regierung vom 16. 
Februar 2016 (LNR 2016-218 BNR 2016/198 REG 2523) ab. 

Der VGH begründete dies im Wesentlichen wie folgt:
Anwendbar für den gegenständlichen Fall sei das 

Gesetz vom 20. November 2009 über die Freizügigkeit 
für EWR- und Schweizer Staatsangehörige (Personenfrei-
zügigkeitsgesetz; PFZG; LGBl. 2009 Nr. 348), wie dies 
durch die Vorinstanzen richtig ausgeführt worden sei. Die 
Aufenthalts-Richtlinie (Richtlinie 2004/38/EG des Euro-
päischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 
über das Recht der Unionsbürger und ihrer Familienan-
gehörigen, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei 
zu bewegen und aufzuhalten) sei für die Auslegung des 
PFZG heranzuziehen. Anhand des PFZG sei z prüfen, ob 
das APA, bestätigt durch die Regierung, dem Bf zu Recht 
das Aufenthaltsrecht entzogen habe. Art 52 Abs 1 Bst. b 
PFZG besage, dass eine Aufenthaltsbewilligung dann wi-
derrufen werden könne, wenn die Voraussetzungen für 
die Erteilung der Bewilligung nicht mehr erfüllt seien. 
Unbestritten sei, dass der Bf seine Aufenthaltsbewilli-
gung im Wege des Familiennachzuges z seiner Ehegattin 
nach Liechtenstein gemäss den Art 40 ff PFZG erhalten 
habe und somit lediglich über ein von dieser abgeleite-
tes Aufenthaltsrecht verfügt habe. Unbestritten sei auch, 
dass dieser bereits am 4. Juni 2014 nach nicht einmal 
zweijähriger Ehe aus der gemeinsamen Wohnung aus-
gezogen sei. Art 40 PFZG lege als Grundsatz fest, dass 
der Familiennachzug die Zusammenführung der Fami-
lienangehörigen zur gemeinsamen Wohnsitznahme be-
zwecke. Folglich habe bereits zu diesem Zeitpunkt die 
Voraussetzung der Erteilung der Aufenthaltsbewilligung, 
nämlich die gemeinsame Wohnsitznahme, gemäss PFZG 
nicht mehr vorgelegen. Art 47 Abs 3 PFZG besage weiter, 
dass Familienangehörige mit Drittstaatsangehörigkeit bei 
Auflösung der ehelichen Gemeinschaft ein Aufenthalts-
recht nach Massgabe der Bestimmungen des Ausländer-
gesetzes nur dann weiterhin hätten, wenn sie die ent-
sprechenden Voraussetzungen nach Abs 1 oder 2 erfüllen 
und eine Integrationsvereinbarung abschliessen würden. 
Dazu führten die Gesetzesmaterialien mit Relevanz für 
den Bf aus, dass Familienangehörige bei Auflösung der 
ehelichen Gemeinschaft ihr Aufenthaltsrecht nur dann 
behielten, wenn sie erwerbstätig seien und zudem al-
ternativ einer der in Art 47 Abs 2 Bst. a bis d PFZG ge-
nannten Anwendungsfälle gegeben sei. Die betroffenen 
Familienangehörigen behielten dann ihr Aufenthaltsrecht 
auf persönlicher Grundlage, was maW ausgedrückt be-

Staatsgerichtshof
U 06.02.2017, StGH 2016/070

Aufenthalts-Richtlinie (Richtlinie 2004/38/EG des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 
2004 über das Recht der Unionsbürger und ihrer Fa-
milienangehörigen, sich im Hoheitsgebiet der Mit-
gliedstaaten frei zu bewegen und aufzuhalten).

Art 8 EMRK
Art 2 Abs 2 PFZG
Art 52 Abs 1 lit b PFZG
Art 47 Abs 3 PFZG

Art 8 EMRK ist nicht anwendbar, wenn die Ehe zwar 
formell noch besteht, die Ehepartner aber faktisch 
getrennt sind und das Klagebegehren der Ehegattin 
auf Scheidung der Ehe wegen Unzumutbarkeit ab-
gewiesen worden ist. (Rechtssatz des StGH)

Die formelle Einleitung des Scheidungsverfahrens 
kann im Falle, dass die häusliche Gemeinschaft 
bei Einleitung des Scheidungsverfahrens aufgege-
ben war, ohne Willkür als Widerrufsgrund iS des 
Art 52 Abs 1 lit b PFZG qualifiziert werden (Be-
stätigung der Rsp des StGH in StGH 2016/66, Erw. 
5.2.1). Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass 
das Klagebegehren der Ehegattin auf Scheidung der 
Ehe wegen Unzumutbarkeit (s Art 56 EheG) abge-
wiesen wurde. Denn diese Abweisung ist für den 
klaren Scheidungswillen der Ehegattin ohne Belang 
(Präzisierung der Rspr des StGH in StGH 2016/66). 
[Rechtssatz des StGH]

Ob es willkürlich ist, bereits die Aufgabe der häusli-
chen Gemeinschaft (faktische Trennung) als Wider-
rufsgrund iS dieser Bestimmung zu qualifizieren, 
wird offen gelassen (s StGH 2016/66, Erw. 5.2.1). 
[Rechtssatz des StGH]

Sachverhalt

Der Bf, Staatsangehöriger Tunesiens, heiratete im Juni 
2012 in Tunesien eine liechtensteinische Staatsangehö-
rige und erhielt am 8. September 2012 im Rahmen des 
Familiennachzuges zur Ehefrau eine Aufenthaltsbewil-
ligung für das Fürstentum Liechtenstein. Der Ehe ent-
stammen keine gemeinsamen Kinder. Am 4. Juni 2014 
zog der Bf, der zu 100 % erwerbstätig ist, aus der ge-
meinsamen Wohnung aus (Abmeldung aus der eheli-
chen Wohnung und Anmeldung am neuen Wohnsitz per 
1. August 2014). 

Am 2. Juli 2014 erfolgte durch die liechtensteinische 
Ehegattin die Einleitung des gerichtlichen Scheidungs-
verfahrens. Mit U vom 24. Februar 2015 (ON 15) wies das 
LG deren Klagebegehren auf Scheidung wegen Unzu-
mutbarkeit ab. Das LG hielt fest, die Klägerin könne vor 
Ablauf der dreijährigen Frist (Art 55 EheG) die Scheidung 
nicht verlangen. Mit U vom 30. Juni 2015 (ON 23) gab das 
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deute, dass sie nicht mehr ein abgeleitetes, sondern ein 
eigenständiges Aufenthaltsrecht besässen. Sofern es sich 
um Personen handle, die Drittstaatsangehörige seien, 
erhielten sie in diesem Fall eine Aufenthaltsbewilligung 
nach den Bestimmungen des Ausländergesetzes. Dies sei 
insoweit gerechtfertigt, als mit Wegfall der abgeleiteten 
Bewilligung auch jeder Anknüpfungspunkt an das vor-
liegende Gesetz erlösche (Verweis auf BuA Nr. 2009/55, S 
58). Neben der Erfüllung des Kriteriums der Erwerbstätig-
keit, die nicht angezweifelt werde, müsse somit im Fall 
des kinderlosen Bf entweder die Ehe bis zur Einleitung 
des gerichtlichen Trennungs- oder Ehescheidungsver-
fahrens mindestens drei Jahre bestanden haben, davon 
mindestens ein Jahr in Liechtenstein (Art 47 Abs 2 Bst. a 
PFZG), oder der weitere Aufenthalt zur Vermeidung einer 
besonderen Härte erforderlich sein, insbesondere weil 
dem Ehegatten aufgrund ehelicher Gewalt ein Festhalten 
an der Ehe nicht habe zugemutet werden können (Art 47 
Abs 2 Bst. c PFZG). Die kinderlose, in Tunesien geschlos-
sene Ehe habe bis zur Einleitung des Scheidungsverfah-
rens am 2. Juli 2014 lediglich zwei und damit nicht die 
nach Art 47 Abs 2 Bst. a PFZG erforderlichen drei Jahre 
gedauert und die gemeinsame Wohnsitznahme – als Vo-
raussetzung für die Familienzusammenführung – über-
haupt nur von der Erteilung der Aufenthaltsbewilligung 
am 8. September 2012 bis zum 4. Juni 2014. Folglich hät-
ten die Unterinstanzen zu Recht angenommen, dass die 
Ehe vor der Einleitung des gerichtlichen Ehescheidungs-
verfahrens nicht die erforderlichen drei Jahre lang be-
standen habe (vergleichender Verweis auf VGH 2015/071 
vom 30. Juli 2015), weshalb die Ausnahmebestimmung 
des Art 47 Abs 2 Bst. a PFZG entgegen den Beschwer-
deausführungen nicht zur Anwendung komme. Für den 
Bf sei in einer Gesamtbetrachtung kein Härtefall iS des 
Gesetzes anzunehmen.

Gegen dieses U des VGH vom 6. Juni 2016 (VGH 
2016/040) erhob der Bf mit Schriftsatz vom 7. Juli 2016 
Individualbeschwerde an den StGH, wobei ua eine 
Verletzung von EWR-Recht sowie eine Verletzung des 
Gleichbehandlungsgrundsatzes (Art 31 Abs 1 LV, [...]), 
des rechtlichen Gehörs (Art 6 EMRK), des Rechts auf Fa-
milie (Art 8 EMRK iVm Art 14 EMRK), des Rechts auf Ehe-
schliessung und Gründung einer Familie (Art 12 EMRK 
iVm Art 14 EMRK) und des Willkürverbots geltend ge-
macht wird.

Der StGH hat der Individualbeschwerde diesbezüg-
lich keine Folge  gegeben.

Aus den Entscheidungsgründen:

[...].
5. Im gegenständlichen Fall wird ein Aufenthaltsrecht 

eines Drittstaatsangehörigen, der mit einer Liechtenstei-
nerin verheiratet ist, geltend gemacht. Der Bf wehrt sich 
gegen den Widerruf seiner Aufenthaltsbewilligung auf-
grund der faktischen Trennung von seiner Ehegattin. Die 
Beurteilung der geltend gemachten Rügen [...] hängt im 
Kern deshalb davon ab, wie das hier anwendbare Perso-
nenfreizügigkeitsgesetz vom 20. November 2009 (PFZG, 
LGBl. 2009 Nr. 348; zur Abgrenzung des PFZG vom Aus-
ländergesetz [AuG], LGBl. 2008, Nr. 311, s  Art 2 Abs 1 
AuG; StGH 2011/155, Erw. 3.3 [im Internet abrufbar unter 

www.gerichtsentscheide.li]) die Erteilung bzw den Wi-
derruf einer Aufenthaltsbewilligung regelt. 

Das PFZG dient der Umsetzung der Aufenthalts-Richt-
linie (2004/38/EG; s  Art 1 Abs 2 Bst. a PFZG). Wie dar-
gelegt (oben, Erw. 2.3.1 [hier nicht publiziert]), ist diese 
Richtlinie im Beschwerdefall nicht anwendbar. Mit Art 2 
Abs 2 PFZG hat sich der liechtensteinische Gesetzge-
ber jedoch entschieden, die vorliegend interessierende 
Frage, ob und unter welchen Voraussetzungen liechten-
steinische Staatsbürger, die nicht von ihrer Freizügigkeit 
Gebrauch gemacht haben, Familienangehörige, die nicht 
die Staatsangehörigkeit eines EWR-Mitgliedstaats besit-
zen (Drittstaatsangehörige), nach Liechtenstein nachzie-
hen können, ebenfalls im PFZG zu regeln. Diese Norm 
bestimmt, dass für Familienangehörige liechtensteini-
scher Staatsangehöriger die Bestimmungen für Fami-
lienangehörige von EWR-Staatsangehörigen sinngemäss 
gelten. Mit Art 2 Abs 2 PFZG soll erreicht werden, dass 
Familienangehörige liechtensteinischer Staatsangehöri-
ger (gleich welcher Nationalität) nicht schlechter gestellt 
werden als Familienangehörige von EWR- und Schwei-
zer Staatsangehörigen (Verhinderung von sog. Inländer-
diskriminierung, StGH 2011/155, Erw. 3.4 [aaO]). Der 
VGH betont demzufolge, dass die Aufenthalts-Richtlinie 
auch in den Fällen nach Art 2 Abs 2 PFZG für die Aus-
legung des PFZG heranzuziehen ist (s  VGH 2015/056, 
Erw. 3; StGH 2016/66, Erw. 4.3). 

Eine wie im Beschwerdefall im Rahmen des Familien-
nachzugs erteilte (vom Familienangehörigen abgeleitete) 
Aufenthaltsbewilligung nach den Art 40 ff PFZG kann 
widerrufen werden, wenn die Voraussetzungen für die 
Erteilung der Bewilligung nicht mehr erfüllt sind (Art 52 
Abs 1 Bst. b PFZG). Wie der StGH in StGH 2016/66, Erw. 
5.2.1 (im Zusammenhang mit Art 45 Abs 1 bzw Art 24 
Abs 1 Bst. b PFZG) festhält, kann die formelle Einleitung 
des Scheidungsverfahrens ohne Willkür als ein solcher 
Widerrufsgrund qualifiziert werden. Zu beachten ist, 
dass im Fall, der der E zu StGH 2016/66 zugrunde lag, 
die häusliche Gemeinschaft – wie vorliegend – bei Ein-
leitung des Scheidungsverfahrens aufgegeben war. Ob 
bereits die Aufgabe der häuslichen Gemeinschaft (fakti-
sche Trennung) einen Widerrufsgrund darstellt, hatte der 
StGH im genannten U offen gelassen.

Das PFZG gewährt sodann in Art 45 Abs 1 (iVm Art 2 
Abs 2 PFZG) Familienangehörigen von liechtensteini-
schen Staatsangehörigen ein Daueraufenthaltsrecht. Die-
ses eigenständige, nicht mehr abgeleitete (s  BuA Nr. 
55/200, S 56; StGH 2016/80, Erw. 4.3) Aufenthaltsrecht 
setzt ua einen fünfjährigen Aufenthalt des Ausländers als 
Familienangehöriger in Liechtenstein voraus. Diese Vo-
raussetzung ist im gegenständlichen Fall nicht gegeben, 
weshalb im Folgenden auf Art 45 PFZG nicht näher ein-
zugehen ist. 

Ebenso wenig ist in casu – entgegen den Ausfüh-
rungen des VGH – Art 47 PFZG heranzuziehen. Art 47 
Abs 3 PFZG gewährt mit Relevanz für den vorliegenden 
Beschwerdefall Familienangehörigen mit Drittstaatsan-
gehörigkeit bei Auflösung der ehelichen Gemeinschaft 
ein (eigenständiges) Aufenthaltsrecht nach Massgabe des 
Ausländergesetzes. Wie sich nicht nur aus dem Wortlaut, 
sondern auch aus den Materialien (BuA Nr. 55/2009, S 
56) ergibt, ist unter der Auflösung der ehelichen Ge-
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meinschaft – die von der Auflösung der häuslichen Ge-
meinschaft zu unterscheiden ist – die Scheidung oder 
Aufhebung der Ehe zu verstehen. Die Ehe des Bf mit 
seiner liechtensteinischen Ehefrau wurde noch nicht 
geschieden. Art 47 Abs 3 PFZG kann folglich nicht ein-
schlägig sein. 

6. [...].
7. Hinsichtlich der angeblichen Verletzung von EWR-

Recht macht der Bf einen Verstoss gegen die Aufent-
halts-Richtlinie (2004/38/EG), [...], geltend. [...] Gemäss 
der Rsp des EuGH im Fall Ogieriakhi (Rs C-244/13) sei 
das vom VGH aufgestellte Kriterium der gemeinsamen 
Wohnsitznahme bzw des faktischen Zusammenwohnens 
jedenfalls im Anwendungsbereich des Europarechts un-
zulässig. Es komme einzig – so der Bf – auf das Krite-
rium der Familienangehörigkeit an. Schliesslich moniert 
der Bf, eine Auslegung des PFZG, welche die Aufrecht-
erhaltung des Aufenthaltsrechts an das Faktum des Zu-
sammenlebens anknüpfe, widerspreche dem genannten 
EWR-Recht.

7.1 [...]
7.2 Wie gezeigt (oben, Erw. 2.3.1 und Erw. 2.4.2), [ist] 

im vorliegenden Fall [...] die Aufenthalts-Richtlinie [nicht] 
anwendbar. Die entsprechenden Rügen des Bf gehen 
somit ins Leere. In der vom Bf vorgebrachten – und vor-
liegend [...] nur als Auslegungshilfe dienenden – Rsp im 
Fall Ogieriakhi hält der EuGH fest, dass gemäss seiner 
Rsp das eheliche Band nicht als aufgelöst angesehen 
werden könne, solange dies nicht durch die zuständige 
Stelle ausgesprochen worden sei. Dies sei bei Ehegatten, 
die lediglich voneinander getrennt lebten, nicht der Fall, 
selbst wenn sie die Absicht hätten, sich später scheiden 
zu lassen. Demnach müsse der Ehegatte nicht notwen-
digerweise ständig bei dem Unionsbürger wohnen, um 
Inhaber eines abgeleiteten Aufenthaltsrechts zu sein. In 
casu sei folglich die Tatsache, dass die Ehegatten nicht 
nur ihr Zusammenleben beendet, sondern auch zusam-
men mit anderen Partnern gelebt hätten, für den Erwerb 
eines Daueraufenthaltsrechts nach Art 16 Abs 2 der Auf-
enthalts-Richtlinie unerheblich (EuGH, Fall Ogieriakhi, 
Rs C-244/13, Rn 37f). 

Hierzu ist Folgendes festzuhalten: Art 16 Abs 2 der 
Aufenthalts-Richtlinie, um dessen Auslegung es im Fall 
Ogieriakhi primär geht, betrifft das Daueraufenthaltsrecht 
und liegt dementsprechend Art 45 Abs 1 PFZG zugrunde 
(s  StGH 2016/66, Erw. 5.2.1). Darum geht es im Be-
schwerdefall, wo sich der Bf noch nicht fünf Jahre lang 
in Liechtenstein aufgehalten hat, gerade nicht. Weiter ist 
zu beachten, dass im Beschwerdefall die Ehegatten nicht 
nur am 4. Juni 2014 die gemeinsame Wohnsitznahme 
aufgaben, sondern auch am 2. Juli 2014 das Scheidungs-
verfahren eingeleitet wurde. Wie dargelegt, kann spätes-
tens mit der Einleitung des Scheidungsverfahrens ohne 
Willkür vom Vorliegen eines Widerrufsgrundes ausge-
gangen werden. Daran ändert nach Auffassung des StGH 
im vorliegenden Fall auch die Tatsache nichts, dass das 
Klagebegehren der Ehegattin auf Scheidung abgewiesen 
wurde. Denn diese Abweisung ist für den klaren Schei-
dungswillen der Ehegattin ohne Belang. Wie der Bf in 
seiner Individualbeschwerde selbst ausführt, ist ihm eine 
Rückkehr in die eheliche Wohnung verwehrt, da sich 
an der Verweigerungshaltung seiner Ehefrau nichts ge-

ändert habe und diese auch die Türschlösser habe aus-
wechseln lassen. Dies bedeutet, dass im Beschwerdefall 
für den Widerruf der Aufenthaltsbewilligung nicht, wie 
vom Bf gerügt, die Aufgabe der gemeinsamen Wohnsitz-
nahme ausschlaggebend ist, sondern die Einleitung des 
Scheidungsverfahrens. Bereits deshalb kann sich der Bf 
auch nicht auf die Rsp des EuGH im Fall Singh berufen, 
wonach die Eheleute nicht verpflichtet sind, unter dem-
selben Dach zu wohnen (s  Rs C-218/14, Rn 54). Zu be-
achten ist überdies, dass im Fall Ogieriakhi (Rs C-244/13) 
die Ehe erst nach fast 10 Jahren geschieden wurde und 
es lediglich um die Bedeutung der faktischen Trennung 
ging. Anders als im Beschwerdefall ging es nicht um 
die Relevanz der Einleitung des Scheidungsverfahrens (s 
dazu StGH 2016/66, Erw. 5.2.1). [...].

7.3 Aufgrund der obigen Erwägungen ist für den 
StGH im vorliegenden Fall ein Widerspruch zum EWR-
Recht nicht ersichtlich.

8. [...] 
9. Hinsichtlich des Rechts auf Achtung des Familien-

lebens nach Art 8 EMRK macht der Bf geltend, dieses 
Recht werde durch den Widerruf der Aufenthaltsbe-
willigung des Bf verletzt. [...]. Der Bf bringt vor, er sei 
nach wie vor mit seiner Ehegattin verheiratet. Trotz des 
laufenden Scheidungsverfahrens sei eine Wiederzusam-
menführung nicht ausgeschlossen. Die in Art 55 EheG 
vorgesehene Frist, in welcher die Ehegatten getrennt 
voneinander leben müssten, um eine Scheidung zu er-
wirken, solle sicherstellen, dass die Ehe definitiv zerrüttet 
ist. Durch den Widerruf der Aufenthaltsbewilligung vor 
Ablauf dieser Dreijahres-Frist und die dadurch notwe-
nige Ausreise werde eine Rettung der Ehe verunmög-
licht. Solange der Ehewille des Verheirateten vorhanden 
sei, müsse sich dieser auf den Schutz des Familienlebens 
berufen können.

Hinsichtlich Art 8 EMRK [...] macht der Bf ferner gel-
tend, eine Ausweisung stelle einen besonders gravie-
renden Eingriff in die Grundrechte des Bf dar und die 
Verhältnismässigkeit dieser Massnahme müsse daher be-
sonders strikt geprüft werden. Der Bf weist dabei ua auf 
seine gute Integration in Liechtenstein und die problema-
tische politische sowie wirtschaftliche Situation in Tune-
sien hin. Das Interesse des Bf an der Beibehaltung seiner 
Aufenthaltsbewilligung sei stärker zu gewichten als die 
öffentlichen Interessen des Landes an der Ausweisung. 

9.1 Gem Art 8 Abs 1 EMRK hat jede Person das Recht 
auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Woh-
nung und ihrer Korrespondenz. In Bezug auf das Recht 
auf Achtung des Familienlebens setzt die Anwendbarkeit 
von Art 8 EMRK das Bestehen einer Familie voraus. Art 8 
EMRK gewährt keinen Anspruch auf Gründung einer Fa-
milie. Massgebend für eine familiäre Beziehung iS von 
Art 8 EMRK ist ein tatsächlich bestehendes Familienle-
ben. Dies kann auf einer rechtmässigen Eheschliessung 
beruhen oder rein tatsächlicher Natur (ohne formellen 
Eheschluss) sein (s  StGH 2011/155, Erw. 3.1 [aaO]). Für 
die Feststellung, ob es sich im konkreten Fall um eine 
familiäre Beziehung iS von Art 8 EMRK handelt, sind tat-
sächliche Gesichtspunkte wie das gemeinsame Wohnen, 
die Art und die Länge der Beziehung sowie das Interesse 
und die Bindung der Partner aneinander massgeblich. 
Das Zusammenleben stellt jedoch weder im Hinblick auf 
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aus der gemeinsamen Wohnung «hinausgeworfen» hatte, 
ein gerichtliches Scheidungsverfahren ein. Am 24. Feb-
ruar 2015 wies das LG das Klagebegehren der Ehegattin 
auf Scheidung der am 12. Juni 2012 geschlossenen Ehe 
wegen Unzumutbarkeit – und damit vor Ablauf der drei-
jährigen Trennungsfrist (s Art 56 EheG) – ab. Der da-
gegen erhobenen Berufung der Ehegattin gab das OG 
mit E vom 30. Juni 2015 keine Folge. 

Aus diesen Fakten ergibt sich, dass der Bf seine for-
mell noch bestehende Ehe nicht tatsächlich als Gemein-
schaft lebt. Folglich liegt im vorliegenden Fall keine fa-
miliäre Beziehung iS von Art 8 EMRK vor, womit diese 
Norm auch nicht anwendbar ist. Der StGH hat deshalb 
auch nicht zu prüfen, ob es sich bei der Ausweisung des 
Bf um einen unverhältnismässigen Eingriff in den An-
spruch auf Achtung des Familienlebens handelt.

9.3 Aufgrund der obigen Erwägungen ist für den 
StGH eine Verletzung des Rechts auf Achtung des Fami-
lienlebens nach Art 8 EMRK nicht ersichtlich. [...]. 

10. [...].
11. [...].
12. Hinsichtlich der angeblichen Verletzung des Will-

kürverbots macht der Bf  geltend, es sei unsachlich, dass 
aufgrund einer falschen Umsetzung bzw Nichtanwen-
dung der Aufenthalts-Richtlinie die Aufenthaltsbewilli-
gung nach der nationalen Rechtsnorm an die tatsäch-
liche eheliche Wohngemeinschaft geknüpft werde und 
nicht an den zivilrechtlichen Status der Ehe. Wenn es 
bei der Beurteilung der Widerrufbarkeit der Aufenthalts-
bewilligung allein darauf ankäme, dass – ungeachtet der 
Umstände im Einzelfall – kein gemeinsamer Wohnsitz 
mehr vorliege, so wäre dies für den Nachgezogenen ge-
radezu fatal. Dessen Ehegatte hätte nämlich – bis die Ehe 
drei Jahre bestanden habe – stets die Möglichkeit, den 
Betroffenen aus der gemeinsamen Wohnung hinauszu-
werfen und so den Widerruf der Aufenthaltsbewilligung 
z erwirken. [...].

12.1 Nach der Rsp des StGH liegt ein Verstoss gegen 
das Willkürverbot nur dann vor, wenn eine E sachlich 
nicht zu begründen, nicht vertretbar bzw stossend ist 
(statt vieler: StGH 1995/28, LES 1998, 6 [11, Erw. 2.2]; 
[...]; StGH 2010/46, Erw. 3.1 [im Internet abrufbar unter 
www.gerichtsentscheide.li]; StGH 2016/62, Erw. 7.1). 

12.2 Dem Bf ist entgegen zu halten, dass für den Wi-
derruf seiner Aufenthaltsbewilligung nicht die Aufgabe 
der tatsächlichen ehelichen Wohngemeinschaft aus-
schlaggebend ist, sondern die formelle Einleitung des 
Scheidungsverfahrens. Wie gezeigt, kann diese – zumin-
dest bei erfolgter Aufgabe der häuslichen Gemeinschaft 
– ohne Willkür als Grund für den Widerruf der Aufent-
haltsbewilligung qualifiziert werden. Im Beschwerdefall 
konnte daher ohne Willkür von einem Widerrufsgrund iS 
von Art 52 Abs 1 Bst. b PFZG ausgegangen werden. Wie 
ebenfalls gezeigt (oben, Erw. 7.1 [hier nicht publiziert]), 
ändert daran auch die Tatsache nichts, dass das Klage-
begehren der Ehegattin des Bf auf Scheidung inzwischen 
abgewiesen wurde. 

Dem Bf ist im Übrigen beizustimmen, dass die liech-
tensteinische Ehegattin eines Drittstaatsangehörigen die 
Möglichkeit hat, den Widerruf der Aufenthaltsbewilligung 
zu erwirken. Dies gelingt ihr bei Aufgabe der gemein-
samen Wohnsitznahme und Einleitung des Scheidungs-

die Beziehung zwischen den Eltern noch auf diejenige 
zwischen Eltern und Kind eine unabdingbare Vorausset-
zung dar, um von «Familienleben» iS von Art 8 sprechen 
zu können  (s  zum Ganzen Christoph Grabenwarter/
Katharina Pabel, Europäische Menschenrechtskonven-
tion, 6. Aufl., München/Basel/Wien 2016, § 22, Rn 16 mit 
Hinweisen auf die Rsp des EGMR). 

Das Recht auf Achtung ihres Familienlebens gemäss 
Art 8 Abs 1 EMRK geniessen auch Ausländer. Die EMRK 
garantiert Ausländern jedoch kein Recht auf Einreise und 
Aufenthalt in einem bestimmten Vertragsstaat. Nach der 
Rsp des EGMR ergibt sich aus Art 8 EMRK auch keine 
generelle Verpflichtung der Mitgliedstaaten, die Wahl des 
Familienwohnsitzes durch ein verheiratetes Paar zu res-
pektieren und die Niederlassung von Familienangehöri-
gen, welche nicht die Staatsangehörigkeit des Vertrags-
staates besitzen, zu akzeptieren. Das Recht auf Achtung 
des Familienlebens umfasst nicht das Recht, das Fami-
lienleben am Aufenthaltsort eines beliebigen Familien-
mitglieds leben zu können (Stephan Breitenmoser, in: 
St. Galler Kommentar, 3. Auflage, Zürich/St. Gallen 2014, 
Art 13 BV, Rn 44, mit Hinweis ua auf die Rsp des EGMR). 
Die Mitgliedstaaten können jedoch unter dem Gesichts-
punkt einer effektiven Achtung des Familienlebens dazu 
verpflichtet sein, Einschränkungen in ihrer Gestaltungs-
freiheit in der Regelung des Einwanderungs- und Aufent-
haltsrechts hinzunehmen und eine Einreise oder einen 
Aufenthalt zu gewähren (s  zum Ganzen StGH 2011/155, 
Erw. 3.1 [aaO]; Grabenwarter/Pabel, aaO, § 22, Rn 20, 
72 mit Hinweis auf die Rsp des EGMR; s  auch StGH 
2012/190, Erw. 3.1 [im Internet abrufbar unter www.ge-
richtsentscheide.li]). 

Zum Anspruch auf Achtung des Familienlebens nach 
Art 8 EMRK bei getrennt lebenden (und auch rechtlich ge-
trennten) Ehegatten führte das ch Bundesgericht aus, eine 
Berufung auf Art 8 EMRK entfalle, wenn bei getrennter 
Ehe der Ausländer selbst die Ehe weiterführen möchte, 
dies für seinen ch Gatten aber nicht zutreffe. Da Art 8 
EMRK grundsätzlich voraussetze, dass die massgeblichen 
Familienmitglieder zusammenlebten und sich gegenseitig 
Unterhalt gewährten, fehle es am Schutz objekt der Fami-
lie, wenn eine Ehe nicht als Gemeinschaft geführt werde. 
Dabei spiele es keine Rolle, auf welche Gründe dies zu-
rückgehe bzw welcher Ehepartner die Verantwortung 
dafür trage. Die eheliche Beziehung sei diesfalls nicht 
intakt bzw werde nicht gelebt (BGE 118 Ib 145, Erw. 4a 
und b; dazu Ruth Reusser, in: St. Galler Kommentar, 3. 
Auflage, Zürich/St. Gallen 2014, Art 14 BV, Rn 21). 

Ein Eingriff in das durch Art 8 EMRK geschützte Fa-
milienleben liegt vor, wenn eine staatliche Massnahme 
wie zB die Verweigerung einer Aufenthaltsbewilligung 
das Zusammenleben oder Zusammensein der Eltern 
oder eines Elternteils mit dem Kind verhindert (s  StGH 
2012/190, Erw. 3.1 [aaO]; Grabenwarter/Pabel, aaO, 
§ 22, Rn 31 mit Rechtsprechungssnachweisen). Solche 
Massnahmen sind nur unter den Voraussetzungen von 
Art 8 Abs 2 EMRK zulässig (s  StGH 2011/155, Erw. 3.1 
[aaO]).

[...].
9.2 Der Bf und seine liechtensteinische Ehegattin 

leben, wie dargelegt, seit dem 4. Juni 2014 faktisch ge-
trennt. Am 2. Juli 2014 leitete die Ehegattin, die den Bf 



LES 2/18 Staatsgerichtshof 73

lender [Hrsg], Grundrechtspraxis in Liechtenstein, 562, 
Rz 20), die anwaltlich vertretene Beschwerdeführerin 
jedoch offensichtlich nicht einmal versucht hat, inner-
halb der ihr offenstehenden Rechtsmittelfrist bzw. Be-
schwerdefrist an eine anonymisierte Version der unver-
öffentlichten Entscheidungen des OG zu gelangen bzw. 
sich diese unveröffentlichten Entscheidungen zugänglich 
zu machen, ist für den StGH jedenfalls nicht ersichtlich, 
inwieweit gegenständlich die von der Beschwerdefüh-
rerin in diesem Zusammenhang gerügten Grundrechte 
verletzt sein sollen.

(Leitsatz erstellt und Entscheidung bearbeitet von der 
Redaktion)

Anmerkung:
Dies steht mit der Rechtsprechung des OGH in Einklang 
(B vom 20.01.2017, 11 ES.2016.69, publ. in LES 2017, 
23), wonach in einer gerichtlichen Entscheidungsbe-
gründung auf andere Entscheidungen verwiesen werden 
darf, sofern diese den Verfahrensparteien bekannt oder 
jedenfalls zugänglich sind. Wie kommt eine Verfahrens-
partei zu anonymisierten Ausfertigungen derartiger Ent-
scheidungen? Auch dazu hat der OGH im erwähnten 
Beschluss Stellung genommen: Jedermann hat Anspruch 
auf Übermittlung einer bestimmten höchstgerichtlichen 
anonymisierten Entscheidung gegen Kostenersatz.

Nur dann, wenn ein Rechtsmittelwerber binnen der 
ihm zur Verfügung stehenden Rechtsmittelfrist die in der 
bekämpften Entscheidung zitierte unveröffentlichte Ju-
dikatur trotz entsprechender Bemühungen nicht erhält 
(oder zumindest nicht so rechtzeitig, dass er in seinem 
Rechtsmittel sinnvoll darauf reagieren kann), kann er 
dies wirksam geltend machen. Dann muss er jedoch diese 
Umstände (vergeblicher Versuch, an die unveröffent-
lichte Judikatur zu gelangen, bzw. verspätete Zustellung 
derselben) in seinem Rechtsmittel auch behaupten und 
bescheinigen.

Wilhelm Ungerank 

verfahrens. Wird die Aufenthaltsbewilligung wie im vor-
liegenden Fall tatsächlich widerrufen, wird die Rettung 
der Ehe während der dreijährigen Trennungsfrist (Art 55 
EheG) zwar nicht verunmöglicht, jedoch erschwert. Dies 
kann nun aber nicht dazu führen, dass, wie vom Bf gel-
tend gemacht, erst die Auflösung der Ehe einen Wider-
rufsgrund setzt. Wie der VGH festhält, verfolgt das PFZG 
eine Politik der kontrollierten Zuwanderung und damit 
eine gänzlich andere Zielrichtung als das EheG, weshalb 
dieses auch nicht für die Auslegung des PFZG heranzu-
ziehen ist. Die eherechtliche Trennungsfrist führt nicht zu 
einer ausländerrechtlichen Wartefrist.

12.3. Aufgrund der obigen Erwägungen ist für den 
StGH eine Verletzung des Willkürverbots nicht ersicht-
lich. [...].

Staatsgerichtshof
U 05.09.2017, StGH 2016/074

Art 6 EMRK

Im Sinne der Begründungspflicht reicht es aus, 
wenn eine unveröffentlichte Entscheidung, auf die 
verwiesen wird, den Betroffenen zugänglich ist. 

Sachverhalt

In einem Strafrechtshilfeverfahren wies das LG einen 
Antrag auf Teilfreigabe gesperrter Vermögenswerte ab. 
Es begründete seinen B u.a. mit unveröffentlichten Ent-
scheidungen des OG, die es mit Entscheidungsdatum 
und Aktenzeichen zitierte. In der dagegen erhobenen 
Beschwerde machte die Beschwerdeführerin u.a. gel-
tend, dass die Bezugnahme auf unveröffentlichte Ent-
scheidungen unzulässig sei.

Das OG gab der Beschwerde keine Folge. Es führte 
zum hier geltend gemachten Recht auf ein faires Ver-
fahren aus: Soweit sich die Beschwerdeführerin schliess-
lich auch noch auf Art 6 EMRK und die diesbezügliche 
Judikatur des EGMR berufe, sei dem entgegenzuhalten, 
dass es zwar zutreffe, dass die Vorinstanz im angefochte-
nen B nicht publizierte OG-Entscheidungen zitiert habe. 
Doch habe es das Erstgericht in seiner Begründung nicht 
einfach dabei bewenden lassen, sondern vielmehr auch 
eigene Überlegungen angestellt.

Der StGH gab einer dagegen erhobenen Individual-
beschwerde keine Folge.

Aus den Entscheidungsgründen

[...] 6. Die Beschwerdeführerin rügt die Bezugnahme des 
Erstgerichtes auf unveröffentlichte Entscheidungen des 
OG und erblickt darin eine Verletzung der Begründungs-
pflicht, des rechtlichen Gehörs und des Rechts auf ein 
faires Verfahren.

Da es nach der Rechtsprechung des StGH im Sinne 
der Begründungspflicht jedenfalls reicht, wenn eine Ent-
scheidung, auf die verwiesen wird, den Betroffenen zu-
gänglich ist (T. Wille, Begründungspflicht, in Kley/Val-

Staatsgerichtshof
U 05.12.2017, StGH 2017/132

Art 15 Abs 1 StGHG
§ 428 Abs 1 ZPO
Art 8 Abs 4 RATG

Beschlüsse betreffend die Streitwertfestsetzung nach 
Art 8 Abs 4 RATG sind grundsätzlich letztinstanzlich 
sowie auch enderledigend und damit einer Individu-
albeschwerde nach Art 15 Abs 1 StGHG zugänglich.

Ein nach § 428 Abs 1 ZPO zu begründender Be-
schluss wird in Bezug auf die mögliche Anfechtung 
im Rahmen einer Individualbeschwerde erst dann 
wirksam, wenn eine sachgerechte Bekämpfung 
überhaupt möglich ist; dies ist frühestens mit der 
gegebenen Begründung der Fall. Die Wirkungen 
des verkündeten Beschlusses betreffend die Streit-
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wertfestsetzung können daher erst eintreten, wenn 
dessen Begründung vorliegt. Wird der Beschluss 
anlässlich der Verkündung begründet und diese Be-
gründung im Protokoll festgehalten, ist der Begrün-
dungspflicht Genüge getan es treten die Wirkungen 
ohne Weiteres schon mit der Verkündung ein.

Sachverhalt

Im Verfahren 05 CG.2016.280 des LG bewertete die Klä-
gerin ihr Feststellungsbegehren mit CHF 50’000.00. In 
ihrer Streitwertbemängelung beantragten die Beklagten, 
den Streitwert mit mindestens CHF 3’610’000.00 festzu-
legen und der Klägerin auf dieser Basis eine aktorische 
Kaution aufzuerlegen. Anlässlich der Ersten Tagsatzung 
vom 17.05.2017 fasste das LG gemäss Art 8 Abs 4 RATG 
einen im Verhandlungsprotokoll ON 46 beurkundeten B 
in Bezug auf die Streitwertbemängelung und legte den 
Streitwert mit CHF 3’610’000.00 fest. Es erteilte sodann 
die Belehrung, dass gegen diesen B kein Rechtsmittel 
offen steht, worauf der Klagsvertreter Beschlussausfer-
tigung beantragte. Eine Ausfertigung dieses B erfolgte 
nicht. Im Anschluss fasste das LG einen B in Bezug auf 
die Festsetzung der aktorischen Kaution in Höhe von 
CHF 159’807.15. Diesbezüglich wurde von beiden Par-
teien eine Beschlussausfertigung beantragt. Dieser B 
wurde am 01.09.2017 als ON 60 ausgefertigt. In den Er-
wägungen wurde festgehalten, dass die in Bezug auf die 
Neufestsetzung der Bemessungsgrundlage beantragte 
Beschlussausfertigung unterbleiben könne, da dieser 
B ex lege nicht anfechtbar und dementsprechend nicht 
schriftlich auszufertigen sei. 

Mit Schriftsatz vom 03.10.2017 erhob die Kläge-
rin gegen den mündlich verkündeten B des LG vom 
17.05.2017 auf Festsetzung des Streitwertes, schriftlich 
ausgefertigt im Rahmen des B vom 01.09.2017, Indivi-
dualbeschwerde, mit welcher sie die Verletzung ver-
fassungsmässig und durch die EMRK gewährleisteter 
Rechte, konkret die Verletzung des Willkürverbots, die 
Verletzung des Beschwerderechtes und des Rechts auf 
Zugang zum Gericht, des Rechts auf ein faires Verfahren 
sowie auf eine rechtsgenügliche Begründung geltend 
macht. Die Beklagten erstatteten dazu eine Gegenäus-
serung.

Der StGH gab der Individualbeschwerde Folge und 
hob sowohl den mündlich verkündeten B vom 17.05.2017 
auf Festlegung des Streitwertes, schriftlich ausgefertigt 
im Rahmen des B vom 01.09.2017, als auch den B vom 
01.09.2017 auf und verwies die Rechtssache unter Bin-
dung an die Rechtsansicht des StGH zur neuerlichen Ent-
scheidung an das LG zurück.

Aus den Entscheidungsgründen

1. Der StGH hat von Amtes wegen zu prüfen, ob eine 
ihm zur Entscheidung vorgelegte Individualbeschwerde 
zulässig ist bzw. ob die Voraussetzungen für eine mate-
rielle Entscheidung über die Beschwerde vorliegen, an-
sonsten sie gemäss Art 43 StGHG mit B zurückzuweisen 
ist (siehe statt vieler: StGH 2008/46, Erw. 1 f. [www.ge-
richtsentscheide.li]; StGH 2009/95, Erw. 2; StGH 2009/210, 
Erw. 1; StGH 2010/123, Erw. 2 [www.gerichtsentscheide.

li]; StGH 2011/165, Erw. 1; StGH 2012/11, Erw. 1; siehe 
auch Tobias Michael Wille, Liechtensteinisches Verfas-
sungsprozessrecht, LPS Bd. 43, Schaan 2007, 446 mit 
zahlreichen Literatur- und Rechtsprechungsnachweisen). 

1.1 Nach Art 15 Abs 1 StGHG entscheidet der StGH 
über Beschwerden, soweit der Beschwerdeführer be-
hauptet, durch eine enderledigende letztinstanzliche 
Entscheidung oder Verfügung der öffentlichen Gewalt in 
einem seiner verfassungsmässig gewährleisteten Rechte 
oder in einem seiner durch internationale Übereinkom-
men garantierten Rechte, für die der Gesetzgeber ein 
Individualbeschwerderecht ausdrücklich anerkannt hat, 
verletzt zu sein. Nach Art 15 Abs 4 StGHG kann die Be-
schwerde innerhalb von vier Wochen ab Zustellung der 
letztinstanzlichen Entscheidung oder Verfügung erhoben 
werden. Aufgrund der Sachverhaltes bzw. der Aktenlage 
fragt es sich gegenständlich, ob mit dem mündlich ver-
kündeten B des LG vom 17.05.2017 auf Festsetzung des 
Streitwertes, schriftlich ausgefertigt im Rahmen des B des 
LG vom 01.09.2017 eine enderledigende und letztins-
tanzliche Entscheidung sowie eine rechtzeitig dagegen 
erhobene Beschwerde im Sinne des Art 15 Abs 1 und 4 
StGHG vorliegt. Wie nachfolgend zu zeigen ist, handelt 
sich im Beschwerdefall aufgrund der konkreten Verfah-
renskonstellation sowohl um eine rechtzeitig erhobene 
Individualbeschwerde als auch bei dem mündlich ver-
kündeten B des LG vom 17.05.2017 auf Festsetzung des 
Streitwertes, schriftlich ausgefertigt im Rahmen des B des 
LG vom 01.09.2017, um eine enderledigende und letzt-
instanzliche Entscheidung.

1.2 Wie im Sachverhalt dargelegt wurde, erfolgte eine 
Festlegung des Streitwertes gestützt auf Art 8 Abs 4 RATG 
anlässlich der ersten Tagsatzung vom 17.05.2017. Im An-
schluss wurde der Beschwerdeführerin die Leistung einer 
aktorische Kaution auferlegt. Der Rechtsvertreter der Be-
schwerdeführerin beantragte hinsichtlich der Streitwert-
festsetzung eine Beschlussausfertigung, alle Parteien hin-
sichtlich der Festsetzung der aktorischen Kaution. Mit B 
des LG vom 01.09.2017 (ON 60) wurde der B betreffend 
die Festsetzung der aktorischen Kaution ausgefertigt; 
eine Ausfertigung in Hinblick auf die Festsetzung des 
Streitwertes erfolgte jedoch nicht. Die Beschwerdefüh-
rerin argumentiert, dass es ihr erst mit Zustellung des B 
betreffend die Festsetzung der aktorischen Kaution (ON 
60) möglich war, eine Individualbeschwerde betreffend 
die Festsetzung des Streitwertes zu erheben, da sich das 
LG gesetzwidrig geweigert habe, in Bezug auf die Fest-
setzung des Streitwertes einen B auszufertigen.

1.3 Zunächst ist zum Rechtsmittelausschluss in Art 8 
Abs 4 RATG Folgendes zu erwägen. 

1.3.1 Nach Art 8 Abs 4 RATG kann der Beklagte die 
Bewertung des Streitgegenstandes bei der ersten zur 
mündlichen Streitverhandlung bestimmten Tagsatzung 
bemängeln, wenn er die Bewertung durch den Kläger 
zu hoch oder zu niedrig findet. Nach Art 8 Abs 4 Satz 2 
RATG hat das Gericht mangels einer Einigung der Par-
teien möglichst ohne weitere Erhebungen und ohne die 
Erledigung wesentlich zu verzögern oder Kosten zu ver-
ursachen, den Streitgegenstand im Rahmen der von den 
Parteien behaupteten Vorträge zu bewerten. Nach Art 8 
Abs 4 Satz 3 RATG kann dieser B durch ein Rechtsmittel 
nicht angefochten werden. B betreffend die Streitwert-
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festsetzung nach Art 8 Abs 4 RATG sind daher grundsätz-
lich letztinstanzlich sowie auch enderledigend und damit 
einer Individualbeschwerde nach Art 15 Abs 1 StGHG 
zugänglich (vgl. auch StGH 2014/45, Erw. 1.1 f. [www.
gerichtsentscheide.li]; StGH 2016/149, Erw. 1.1 f.; StGH 
2016/150, Erw. 1.1 f. und StGH 2017/52, Erw. 2 ff.). 

1.3.2 Der StGH hielt aus Anlass eines Normenprüfver-
fahrens (StGH 2017/52) in Bezug auf Art 8 Abs 4 RATG 
unlängst fest, dass ein Rechtsmittel gegen die vom Ge-
richt vorgenommene Bewertung des Streitgegenstandes 
zweifellos, klar und absolut ausgeschlossen ist (StGH 
2017/52, Erw. 2.2; siehe auch StGH 2014/45, Erw. 1.1 [a. 
a. O.]). Mit dieser Regelung soll verhindert werden, dass 
den Beklagten vom Kläger ein für die Berechnung der 
Rechtsanwaltskosten und der Gerichtsgebühren mass-
geblicher Streitwert auferlegt wird, der nicht den tatsäch-
lichen Gegebenheiten entspricht. Führt das vom Gericht 
nach einer Streitwertbemängelung durchzuführende Ei-
nigungsverfahren zu keiner einvernehmlichen Lösung, 
so hat das Gericht den Streitgegenstand möglichst ohne 
Verzögerung zu bewerten und soll dabei jedoch nur 
offenkundige Fehlbewertungen des Streitwertes korri-
gieren. Kann der Beklagte hierfür keine substantiierten 
Gründe angeben, wird kein Anlass für eine Korrektur der 
Bewertung vorliegen (StGH 2017/52, Erw. 2.5.2). 

1.3.3 Der Rechtsmittelausschluss ist auch in Hinblick 
auf Art 6 und Art 13 EMRK zulässig. Es besteht eine wirk-
same Beschwerdemöglichkeit dahingehend, dass eine 
nicht anfechtbare erstinstanzliche Gerichtsentscheidung 
in Form der Individualbeschwerde an den StGH an-
gefochten werden kann. In Bezug auf die Rechtsmiss-
brauchsgefahr, nämlich dass durch einen sehr hohen 
Streitwert und damit indirekt eine hohe aktorische Kau-
tion ein Zugang zum Recht verunmöglicht werde, be-
stehen mit der Verfahrenshilfe und dem Paupertätseid 
wirksame Mittel, um einer Beschränkung des Zugangs 
zum Recht entgegen zu wirken (StGH 2017/52, Erw. 
2.6 ff.). 

1.4 Der StGH befasste sich erst vor kurzem mit der 
Anfechtung eines solchen mündlich verkündeten B be-
treffend die Festsetzung des Streitwertes und gelangte 
zum Ergebnis, dass gegen einen zunächst bloss mündlich 
ohne Begründung verkündeten B hinsichtlich der Streit-
wertfestsetzung eine Individualbeschwerde (noch) nicht 
zulässig sei (StGH 2016/149 und StGH 2016/150, jeweils 
Erw. 1.1 ff.). In diesen beiden Anlassfällen wurde aber 
jeweils ein schriftlich begründeter B noch ausgefertigt, 
was gegenständlich ja gerade nicht der Fall ist. Da kein 
ausgefertigter und begründeter B betreffend die Streit-
wertfestsetzung vorliegt, sondern die Begründung erst 
mit der Zustellung des B betreffend die Festsetzung der 
aktorischen Kaution (ON 60) gegeben wurde, ist dieser 
B (ON 60) ebenfalls tangiert; eine erfolgreiche Anfech-
tung des mündlich verkündeten B (ON 46) wirkt sich 
gegenständlich somit unmittelbar auch auf den Kautions-
beschluss (ON 60) aus. 

1.5 Es ist weiters zu bedenken, dass das LG bei der 
Festsetzung des Streitwertes, sollte keine einvernehm-
liche Lösung getroffen werden können, über wider-
sprechende Anträge zu entscheiden hat. Daraus folgt in 
Anwendung des § 428 Abs 1 ZPO zwingend, dass ein 
solcher B zu begründen ist (vgl. dazu: Rechberger, ZPO 

Kommentar, 3. Aufl., § 428, Rz 1); dies auch in Hinblick 
auf die Gewährleistung einer ausreichenden Beschwer-
demöglichkeit im Rahmen der Individualbeschwerde 
(vgl. auch StGH 2017/52, Erw. 2.8.5 f.). Vorerst offen 
gelassen werden kann, ob ein solcher – allenfalls im 
Protokoll begründeter B – auch ausgefertigt und an die 
Parteien zugestellt werden muss. Es spricht zwar dafür, 
gerade in Hinblick auf das Recht auf Beschwerdeführung 
oder in Bezug auf eine nachvollziehbare Begründung, 
eine Ausfertigung zu postulieren. Auf der anderen Seite 
besteht gar keine ordentliche Rechtsmittelmöglichkeit 
und eine Begründung in einem Protokoll kann eben-
falls nachvollzogen und einer Individualbeschwerde zu 
Grunde gelegt werden; verfahrensökonomische Gründe 
sprechen daher eher gegen eine zwingende Ausferti-
gung, zumal die Festsetzung des Streitwertes in der An-
fangsphase eines Prozesses und nicht am Ende stattfin-
den sollte. Die Entscheidung, ob gestützt auf § 426 ZPO 
solche B, gegen die überhaupt kein ordentliches Rechts-
mittel gegeben ist, auch auszufertigen sind, bleibt jedoch 
vorerst den Fachgerichten vorbehalten. Offenkundig ist 
die Praxis beim LG derzeit nicht einheitlich (vgl. nur den 
Beschwerdefall und StGH 2014/45 [a. a. O.] sowie StGH 
2016/149 und StGH 2016/150). 

1.6 Nach Art 15 Abs 4 StGH ist eine Beschwerdefrist 
von vier Wochen zwingend einzuhalten. Es gilt nun zu 
klären, ab wann diese vierwöchige Beschwerdefrist zu 
laufen beginnt. § 426 Abs 1 ZPO bestimmt, dass alle wäh-
rend der Verhandlung oder Beweisaufnahme vom Ge-
richt gefassten B zu verkündigen sind. Dabei sind diese 
B den bei der Verkündigung anwesenden Parteien in 
schriftlicher Ausfertigung zuzustellen, wenn der Partei 
ein abgesondertes Rechtsmittel gegen den B oder das 
Recht zur sofortigen Exekutionsführung aufgrund des B 
zusteht.  

1.7 Nach § 426 Abs 3 ZPO können zudem schriftli-
che Ausfertigungen von B verlangt werden. Diese Be-
stimmung lautet wie folgt: «Von mündlich verkündigten 
Beschlüssen, gegen welche der Partei ein abgesondertes 
Rechtsmittel nicht zusteht und welche auch nicht das 
Recht zur sofortigen Exekutionsführung begründen, sind 
den bei der Verkündigung anwesenden Parteien nur auf 
Verlangen schriftliche Ausfertigungen zuzustellen. Wenn 
die Zustellung einer schriftlichen Ausfertigung nicht zu 
erfolgen hat, so begründet die mündliche Verkündigung 
die Wirkungen der Zustellung.»

§ 426 ZPO unterscheidet somit grundsätzlich zwi-
schen B, welche mit einem abgesonderten Rechtsmittel 
bekämpft werden können oder ein Recht zur sofortigen 
Exekutionsführung beinhalten einerseits und solchen, 
gegen die kein abgesondertes Rechtsmittel, aber immer-
hin ein Rechtsmittel im Rahmen der Berufung, zur Ver-
fügung steht andererseits. Die erstgenannten B müssen 
schriftlich ausgefertigt und den Parteien zugestellt wer-
den; die anderen B den bei der Verkündigung anwe-
senden Parteien nur auf Verlangen. Der gegenständliche 
Anwendungsfall, dass ein B, gegen welchen weder ein 
abgesondertes noch ein nicht abgesondertes Rechtsmittel 
zusteht sondern ein gesetzlicher Rechtsmittelauschluss 
besteht, ist in § 426 ZPO gar nicht erwähnt. Das LG ar-
gumentiert in concreto dennoch in dieser Weise, dass es 
«ex lege nicht nötig» sei, diesen B mangels Rechtsmittel-
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hindern, dass sich die Behörde von unsachlichen Moti-
ven leiten lässt. Erst die Begründung einer Entscheidung 
ermöglicht es dem Betroffenen, sie zu bekämpfen, und 
der Rechtsmittelinstanz, sie zu überprüfen» (Tobias Mi-
chael Wille, Begründungspflicht, in: Andreas Kley/Klaus 
A. Vallender [Hrsg.], Grundrechtspraxis in Liechtenstein, 
LPS Bd. 52, 544 f., mit weiteren Hinweisen). Wenn die 
Beschwerdeführerin in Verletzung des § 428 Abs 1 ZPO 
keine Begründung erhält, ist es ihr (noch nicht) möglich, 
diese Entscheidung mittels einer Individualbeschwerde 
zu bekämpfen. «Ohne Kenntnis der Gründe kann der 
Entscheidung weder sachgerecht entgegengetreten noch 
sie von der übergeordneten Instanz einer wirksamen 
Kontrolle unterzogen werden» (Tobias Michael Wille, 
Begründungspflicht, a. a. O.).

1.10 Daraus lässt sich ableiten, dass ein nach § 428 
Abs 1 ZPO zu begründender B in Bezug auf die mögliche 
Anfechtung im Rahmen einer Individualbeschwerde erst 
dann wirksam werden kann, wenn eine sachgerechte 
Bekämpfung überhaupt möglich ist; dies ist frühestens 
mit der gegebenen Begründung der Fall. Die Wirkungen 
des verkündeten B betreffend die Streitwertfestsetzung 
können daher erst eintreten, wenn dessen Begründung 
vorliegt. Dies bedeutet, dass die Anfechtung erst ab 
Kenntnis der Begründung, somit ab Zustellung des B 
vom 01.09.2017 (ON 60) möglich war; in diesem Sinne ist 
die Beschwerde auch rechtzeitig erhoben worden. Hätte 
das LG seinen B anlässlich der Verkündung begründet 
und diese Begründung im Protokoll festgehalten, wäre 
der Begründungspflicht Genüge getan gewesen und die 
Wirkungen wären ohne weiteres schon mit der Verkün-
dung eingetreten.  

1.11 Der Einwand der Beschwerdegegner, der B vom 
01.09.2017 (ON 60) bilde kein Beschwerdeobjekt, er-
weist sich daher in diesem konkreten Fall als nicht stich-
haltig. Da der Beschwerdeführerin erst mit diesem B eine 
Begründung für die verkündete Streitwertfestsetzung ge-
geben wurde und diese Begründung angefochten wird, 
ist letztlich auch dieser B Gegenstand der Anfechtung. 

1.12 Aufgrund der vorstehenden Erwägungen sind 
gegenständlich somit insgesamt die Sachentscheidungs-
voraussetzungen erfüllt, sodass materiell auf die Be-
schwerde einzutreten ist.

2. Die Beschwerdeführerin rügt u. a. die Verletzung 
des Willkürverbots und bringt dazu vor, dass die Streit-
wertfestsetzung in der Klage sich an den Honorarricht-
linien der Rechtsanwaltskammer und am statutarischen 
Aktienkapital der Beschwerdegegnerin zu 1. orientiere, 
eine Abweichung davon nur bei offenbarer Unrichtigkeit 
zulässig sei und es geradezu rechtsmissbräuchlich sei, 
sich auf einen «alten» Aktienkaufpreis zu beziehen, zumal 
der Wert dieser Aktien praktisch null sei.

2.1 Das LG begründet die Anpassung des Streitwer-
tes von CHF 50’000.00 auf neu CHF 3’610’000.00 wie 
folgt: «Jedenfalls sei angemerkt, dass die Neufestsetzung 
unter Würdigung der entsprechenden Parteienvorbrin-
gen erfolgte und letztlich auch die wesentliche Grund-
lage im klägerischen Vorbringen selbst zu finden war 
(…). Denn weder CHF 50’000.00 ergeben sich bei einem 
Feststellungsbegehren über 19 % des Aktienkapitals von 
CHF 50’000.00, noch ergibt es sich bei einem buchhalte-
rischen Wert der Erstbeklagten von CHF 1.00. Vielmehr 

möglichkeit auszufertigen. Ex lege ergibt sich diese Folge 
jedoch nicht. Aber auch der Hinweis der Beschwerde-
führerin, dass sich aus dem Gesetz eine zwingende Be-
schlussausfertigung ergeben würde, ist nicht zutreffend.   

1.8 § 426 Abs 1 und 2 ZPO sind wortident mit § 426 
Abs 1 und 2 öZPO. § 426 Abs 3 ZPO beinhaltet auf den 
ersten Blick zwar eine weitergehende Regelung; § 426 
Abs 3 öZPO ist aber im Sinne von § 79 Abs 4 öGOG («Von 
mündlich verkündeten B, gegen welche der Partei ein 
abgesondertes Rechtsmittel nicht zusteht und welche 
auch nicht das Recht zur sofortigen Exekutionsführung 
begründen, sind den bei der Verkündung anwesenden 
Parteien nur auf Verlangen schriftliche Ausfertigungen 
zuzustellen») zu ergänzen. Im Ergebnis ist die gesetz-
liche Ausgangslage analog. Eine Regelung, ob nun ein 
B, gegen welchen kein ordentliches Rechtsmittel zusteht, 
auszufertigen ist, besteht nicht. Der diesbezügliche Hin-
weis des LG auf die Lehre (Fasching, Zivilprozessrecht, 
Lehr- und Handbuch, 2. Aufl., Rz 1594) ist  zwar einschlä-
gig und das LG folgert aufgrund der dortigen Aufzählung 
jener B, welche zwingend auszufertigen sind, offensicht-
lich im Umkehrschluss, dass  ein «rechtsmittelloser» B 
eben nicht zwingend auszufertigen sei. Sollte eine Aus-
fertigung jedoch zwingend sein, würde die Verweige-
rung der Beschlusszustellung einen Verfahrensmangel 
darstellen (Bydlinski, in: Fasching, ZPO Kommentar, 2. 
Aufl., 3. Band, § 426, Rz 4). Die Ablehnung eines An-
trags nach § 79 Abs 4 öGOG, hier § 426 Abs 3 ZPO, kann 
allerdings kein selbständiges Rechtsmittel eröffnen; hier 
tritt das Recht auf Ausfertigung gegenüber der Forderung 
nach Verfahrensökonomie in den Hintergrund, weil die 
Ausfertigung nur Kenntnis des Beschlussinhalts, nicht 
aber darüber hinausreichende Rechte verschaffen kann 
und die Partei vom Inhalt auch durch eine Abschrift des 
Verhandlungsprotokolls informiert wird (Bydlinski, a. a. 
O.). Sollte also eine Pflicht zur Ausfertigung bestehen, 
wäre die Verweigerung der Beschlusszustellung als Ver-
fahrensmangel im ordentlichen Rechtsmittel, hier mittels 
Berufung, geltend zu machen. Eine solche Anfechtung 
hat bis heute nicht stattgefunden.

1.9 Unabhängig davon ist zu beurteilen, wann die 
Wirkungen des B betreffend die Festsetzung des Streit-
wertes nach Art 8 Abs 4 RATG begründet werden: im 
Zeitpunkt der Verkündung oder, falls eine Ausfertigungs-
pflicht besteht, doch erst im Zeitpunkt der Zustellung 
des ausgefertigten B? B, die nach § 426 Abs 1 und 2 ZPO 
schriftlich ausgefertigt und zugestellt werden müssen, 
werden mit deren Zustellung wirksam. B, die nur münd-
lich zu verkünden sind, werden jedoch mit der Verkün-
dung wirksam (Bydlinski, a. a. O., Rz 6). Der vom Ge-
richt nach § 428 Abs 1 ZPO zu gebenden Begründung 
kommt in dieser Hinsicht jedoch eine entscheidende Be-
deutung zu. Im Anlassfall hat es das LG unterlassen, im 
Protokoll eine Begründung für die Festsetzung des Streit-
wertes anzugeben; die Begründung für die Streitwertfest-
setzung erfolgte mit B vom 01.09.2017 (ON 60, S. 5 f.). 
«Die Offenlegung der Entscheidungsgründe dient sowohl 
dem Einzelnen, der von der Entscheidung betroffen ist, 
als auch der jeweiligen Behörde, die zu entscheiden hat. 
Einerseits soll der Betroffene erkennen können, weshalb 
die Behörde entgegen seinem Begehren entschieden hat, 
andererseits soll eine transparente Entscheidfindung ver-
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3. Da sich die angefochtene Entscheidung als willkür-
lich erweist, erübrigt es sich, auf die weiteren Grund-
rechtsrügen einzugehen. 

4. Ferner ist zu beachten, dass es aus verfahrensöko-
nomischen Gründen sinnvoll ist, die Frage der Streitwert-
bemessung zu Beginn des Verfahrens definitiv zu klären 
und weitere Verzögerungen hintanzuhalten. Aus densel-
ben Gründen erscheint es opportun, auch jenen B, in 
dessen Kleid der mündlich verkündete B vom 17.05.2017 
erscheint, gleichsam aufzuheben. Da das LG den Streit-
wert ohnehin neu festlegen muss, ist der Kautionsbe-
schluss (ON 60) [...] als obsolet zu betrachten. Aus die-
sem Gründen waren daher der angefochtene, mündlich 
verkündete B vom 17.05.2017 (ON 46, S. 14), aber auch 
der B vom 01.05.2017 (ON 60) gleichsam spruchgemäss 
aufzuheben und unter Bindung an die Rechtsansicht des 
StGH zur neuerlichen Entscheidung an das LG zurück-
zuverweisen.

(Leitsatz erstellt und Entscheidung bearbeitet von der 
Redaktion)

ergibt sich ein Feststellungsinteresse in der Höhe der 
Bemessungsgrundlage, wenn die Aktien einen derart 
hohen Wert verkörpern und sich auch letztlich daraus 
überhaupt das Klagsinteresse erklären lässt». 

Dazu erwägt der StGH wie folgt:
2.2 Nach der Rechtsprechung des StGH liegt ein Ver-

stoss gegen das Willkürverbot nur dann vor, wenn eine 
Entscheidung sachlich nicht zu begründen, nicht vertret-
bar bzw. stossend ist (siehe statt vieler: StGH 1995/28, 
LES 1998, 6 [11, Erw. 2.2]; StGH 2002/71, Erw. 3.1; StGH 
2003/75, LES 2006, 86 [88, Erw. 2.1]; StGH 2007/130, 
LES 2009, 6 [8, Erw. 2.1]; StGH 2009/96, Erw. 4; StGH 
2010/46, Erw. 3.1; StGH 2011/35, Erw. 6.1 [alle drei ab-
rufbar unter www.gerichtsentscheide.li] sowie Hugo 
Vogt, Willkürverbot, in: Andreas Kley/Klaus A. Vallender 
[Hrsg.], Grundrechtspraxis in Liechtenstein, LPS Bd. 52, 
Schaan 2012, 317 f., Rz 26 mit weiteren Rechtsprechungs-
nachweisen). 

2.3 Der Beschwerdeführerin ist beizupflichten, dass 
die vom LG gegebene Begründung, dass sich ein so 
hohes Feststellungsinteresse ergeben würde, «wenn die 
Aktien einen derart hohen Wert verkörpern», zunächst 
einmal einen blossen Zirkelschlusses darstellt. Im Ergeb-
nis liegt aber auch inhaltlich eine Verletzung des Willkür-
verbots vor. Die Beschwerdeführerin hat sich in Bezug 
auf das Feststellungsbegehren am statutarischen Aktien-
kapital orientiert; dies erscheint auch im Lichte der ge-
nannten Honorarrichtlinien als unproblematisch. Es ist 
sachlich nicht nachvollziehbar, wie das LG zum 72-fa-
chen Betrag der Bewertung in der Klage gelangt, zumal 
eine offenkundige Fehlbewertung (StGH 2017/52, Erw. 
2.5.2) nicht angenommen werden kann.

2.4 Weiter obliegt es dem Kläger, den Streitwert zu be-
nennen. Eine Berichtigung sollte möglichst ohne weitere 
Erhebungen und ohne die Erledigung wesentlich zu ver-
zögern oder Kosten zu verursachen erfolgen (vgl. dazu 
Mayr, in: Rechberger, ZPO Kommentar, 3. Aufl., § 60 JN, 
Rz 6). Zum Schutz der Parteien selbst wird das Gericht 
aber ein übermässiges und sachlich nicht gerechtfertigtes 
Hinaufsetzen des Streitwerts (argumentativ) zu verhin-
dern haben, haben doch letztlich die Parteien selbst die 
Kosten ihrer Rechtsanwälte zu tragen (Gitschthaler in: 
Fasching/Konecny, Zivilprozessgesetze, 3. Aufl., Band I, 
§ 60 JN, Rz 25). Das Gericht darf die Neufestsetzung des 
Streitwertes nur dann vornehmen, wenn die Unrichtigkeit 
der Bewertung offenbar (offensichtlich) ist (Gitschthaler, 
a. a. O., Rz 27) bzw. eine offenkundige Fehlbewertung 
vorliegt. Der Bezug auf das statutarische Grundkapital 
der Gesellschaft sowie der Hinweis auf § 3 Z 17 Bst. c der 
Honorarrichtlinien der Rechtsanwaltskammer und damit 
die Bewertung des klägerischen Begehrens mit CHF 
50’000.00 erscheint nicht als offenbar unrichtig. Zudem 
ist eine Bewertung der Aktien anhand eines im Jahre 2006 
bezahlten Kaufpreises aufgrund der beigebrachten Bilanz 
gestützt auf Art 7a SteV zumindest zweifelhaft und für die 
Streitwertbemessung für das vorliegende Feststellungsbe-
gehren allein schon aus diesem Grunde nicht geeignet. 

2.5 Die Annahme eines Streitwertes von CHF 
3’610’000.00 anstelle von CHF 50’000.00 erweist sich auf 
jeden Fall als unsachlich begründet und damit als will-
kürlich, sodass der vorliegenden Individualbeschwerde 
spruchgemäss Folge zu geben war. 

Staatsgerichtshof
U 26.03.2018, StGH 2017/027

Gleichheitssatz (Art 31 Abs 1 Satz 1 LV)
Willkürverbot

Art 52-57 EO
Art 55 EO
§ 631 ZPO
Art III NYÜ

Die Rsp des OG, wonach die Vollstreckbarkeit eines 
ausländischen Exekutionstitels (im vorliegenden 
Fall eines englischen Schiedsspruchs) gem den Be-
stimmungen der EO nur als Vorfrage der Exekutions-
bewilligung und nicht in einem eigenen Vollstreck-
barerklärungsverfahren (Exequaturverfahren) zu 
prüfen ist, stellt keine unzulässige Praxisänderung 
und damit keine Verletzung des Gleichheitsgebots 
dar. (Rechtssatz des StGH)

Diese Rsp stellt auch keine Verletzung des Willkür-
verbots dar. Zur Überprüfung der Vorfrage der Voll-
streckbarkeit des Titels wäre dem Bf nach Art 55 
EO der Rechtsbehelf des Widerspruchs gegen die 
Exekutionsbewilligung offen gestanden, in dem 
(anders als im Rekurs) auch der Vortrag von Neue-
rungen, also die Vollstreckbarkeit hindernden Tat-
sachen, möglich gewesen wäre. Dies gilt ebenfalls 
im vorliegenden Fall, in dem das NYÜ anwendbar 
ist. (Rechtssatz des StGH)

Sachverhalt

Mit B vom 24. Februar 2016 (ON 4) gab das LG dem 
Antrag des Beschwerdegegners (betreibende Partei im 
zugrundeliegenden Exekutionsverfahren) auf Vollstreck-
barkeitserklärung des Schiedsspruchs und Bewilligung 
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Vorfragen sei in den Gründen und nicht spruchmässig 
und daher nicht mit Rechtskraftwirkung zu entscheiden. 

Zum Rekurs der verpflichteten Partei gegen Spruch-
punkt 2 (Exekutionsbewilligung) führte das OG aus, 
dass die derzeitige ö Rechtslage nicht auf Liechtenstein 
übertragen werden könne. Vielmehr gelte auch im vor-
liegenden Fall – im Gegensatz zum aktuellen ö Recht – 
das im Rekursverfahren grundsätzlich bestehende Neue-
rungsverbot. Folglich sei auf das Rekursvorbringen im 
Zusammenhang mit der behaupteten Hemmung der 
Vollstreckung des Schiedsspruches sowie auf die Neue-
rungen im Zusammenhang mit dem behaupteten Über-
massverbot aufgrund angeblicher Vermögenssperren in 
ausländischen Staaten nicht Bedacht zu nehmen. Da die 
verpflichtete Partei vor der E über die Exekutionsbewil-
ligung nicht gehört worden sei, hätte sie diese nunmehr 
im Rekurs vorgebrachten neuen Umstände mit Wider-
spruch nach Art 55 EO geltend machen können [...].

Gegen den B des OG vom 16. Februar 2017 (ON 66) 
erhoben der Bf (verpflichtete Partei) und der Beschwer-
degegner (betreibende Partei) jeweils einen Revisionsre-
kurs. Der OGH entschied mit B vom 7. September 2017 
(08 EX.2016.839-101), der Rekurs der verpflichteten Par-
tei werde zurückgewiesen und dem Revisionsrekurs der 
betreibenden Partei werde keine Folge gegeben.  

Gegen den B des OG vom 16. Februar 2017 (ON 66) 
erhob der Bf mit Schriftsatz vom 20. März 2017 zudem 
eine Individualbeschwerde an den StGH, wobei eine 
Verletzung des Rechts auf Gleichbehandlung nach Art 31 
LV, des Anspruchs auf rechtliches Gehör nach Art 31 LV 
und Art 6 Abs 1 EMRK, des Anspruchs auf rechtsgenüg-
liche Begründung nach Art 43 LV und Art 6 Abs 1 EMRK 
sowie des Willkürverbots geltend gemacht wird.

Der StGH hat der Individualbeschwerde keine Folge 
gegeben.

Gegen den B des OG vom 16. Februar 2017 (ON 66) 
erhob eine Drittschuldnerin ebenfalls eine Individualbe-
schwerde an den StGH (s dazu StGH 2017/29).

Aus den Entscheidungsgründen

[1.] [...].
[2.] [...].
[3] IS einer Vorbemerkung zu seinen Grundrechtsrügen 

macht der Bf geltend, ihm sei es in verfassungswidriger 
Weise verunmöglicht, Neuerungen gegen die Exekutions-
bewilligung vorzubringen. Konkret  geht es um Neuerun-
gen im Zusammenhang mit der behaupteten mangelnden 
Rechtskraft des Schiedsspruchs und dem Übermassverbot 
aufgrund angeblicher Vermögenssperren in ausländischen 
Staaten. Ein Widerspruch gegen die Exekutionsbewilli-
gung sei vom Bf deshalb nicht eingelegt worden, weil die 
Gerichte in stRsp sowohl eine Vollstreckbarkeitserklärung 
für nötig erachtet als auch Neuerungen im Rekurs im Hin-
blick auf die Vollstreckbarerklärung und die Exekutions-
bewilligung zugelassen hätten. Die Vollstreckbarkeitser-
klärung, das Neuerungsverbot und die gegenständlich 
angefochtene Exekutionsbewilligung würden aufgrund 
einer Reflexwirkung zusammenhängen.

Der Bf moniert damit eine Rechtslage, wie sie aktu-
ell in Österreich gilt. Gem den in Österreich gültigen 
Bestimmungen der EO wird ein ausländischer Schieds-

der Exekution vollumfänglich statt und sprach aus wie 
folgt:

«1.  Der Schiedsspruch des London Court of Internati-
onal Arbitration (LCIA), London, Grossbritannien, 
vom 11. November 2014 [...] in der Schiedssache 
der klagenden Partei [nunmehriger Beschwer-
degegner, wohnhaft in Russland] gegen die be-
klagten Parteien 1. […] und 2. [nunmehriger Bf, 
wohnhaft in den USA] wird für das Fürstentum 
Liechtenstein für vollstreckbar erklärt.

2.  Aufgrund des vollstreckbaren Schiedsspruches des 
London Court of International Arbitration (LCIA), 
London, Grossbritannien, vom 11. November 2014 
[...] wird der betreibenden Partei [nunmehriger 
Beschwerdegegner] wider die verpflichtete Partei 
[nunmehriger Bf] 

zur Hereinbringung der vollstreckbaren Forderung von 
– USD 72’243’000.00 (an Hauptsache), 
[...]
die Exekution bewilligt [...]». 
Die Exekution wurde bewilligt durch Drittschuldner-

pfändung und Drittverbot. 
Gegen diesen B des LG (ON 4) erhob der Bf (ver-

pflichtete Partei im zugrundeliegenden Exekutionsver-
fahren) Rekurs an das OG. Der Rekurs richtet sich so-
wohl gegen die Vollstreckbarerklärung als auch gegen 
die Exekutionsbewilligung. 

Mit B vom 16. Februar 2017, 08 EX.2016.839 (ON 66), 
entschied das OG, dass dem Rekurs der verpflichteten 
Partei werde gegen Spruchpunkt 1 des angefochtenen 
B (Vollstreckbarerklärung des Schiedsspruchs) Folge 
gegeben, der B in diesem Umfang aufgehoben und 
der Antrag der betreibenden Partei, den obgenannten 
Schiedsspruch für vollstreckbar zu erklären, zurückge-
wiesen werde. Die erstinstanzliche Exekutionsbewilli-
gung (Spruchpunkt 2 von ON 4) wurde bestätigt. Be-
gründet wurde dies zusammengefasst wie folgt: In der 
lEO sei im Gegensatz zur öEO seit der EO Novelle 1995 
ein Verfahren z Vollstreckbarerklärung eines ausländi-
schen Exekutionstitels nicht vorgesehen. Die l Bestim-
mungen der Art 52-57 EO entsprächen weitgehend den 
§§ 79-86 der alten Fassung der öEO. Folglich könne in 
Liechtenstein aufgrund eines ausländischen Exekutions-
titels unmittelbar ein Exekutionsantrag gestellt werden 
und sei die Vollstreckbarkeit solcher Titel nur als Vor-
frage der Exekutionsbewilligung zu prüfen. § 631 ZPO 
spreche zwar von einer Vollstreckbarerklärung, verweise 
dazu aber auf die Bestimmungen der EO. Diese sähen 
die Vollstreckbarkeitsprüfung nur im Rahmen des Exeku-
tionsbewilligungsverfahrens vor. Auch nach Inkrafttreten 
des NYÜ am 05. Oktober 2011 bestehe für eine planwid-
rige Gesetzeslücke, die die Nachbildung eines Exequa-
turverfahrens nach den §§ 79 ff öEO idF der EO-Novelle 
1995 erforderlich machen würde, kein Anhaltspunkt. Da 
die Vollstreckbarkeit nach den Art 52 ff EO eine Vorfrage 
der Exekutionsbewilligung darstelle, sei die Vollstreck-
barerklärung einer von der Exekutionsbewilligung abge-
sonderten Rechtskraft nicht zugänglich. Vielmehr sei bei 
der Erledigung jedes Exekutionsantrages, der aufgrund 
desselben Exekutionstitels gestellt werde, die Vollstreck-
barkeit neu und ohne Bindung an eine allenfalls bereits 
vorangegangene Lösung dieser Vorfrage zu prüfen. Über 
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Bf geltend, das OG habe in Bezug auf die Vollstreck-
barerklärung und das Neuerungsverbot eine Praxisän-
derung vorgenommen, ohne die hierfür erforderlichen 
Anforderungen an die Begründung zu erfüllen. So habe 
das OG die Prüfung der Vollstreckbarkeit lediglich als 
Vorfrage der Exekutionsbewilligung und nicht in einem 
eigenen Exequaturverfahren einzig mit der Rechtslage 
in Österreich vor der EO-Novelle 1995 begründet. Aus 
der Prüfung der Vollstreckbarkeit nur als Vorfrage habe 
das OG sodann den Schluss gezogen, dass Neuerungen 
nur mit einem Widerspruch nach Art 55 EO und nicht in 
einem Rekurs geltend gemacht werden könnten. Diese 
Begründung überzeuge nicht. Das OG gehe nicht auf die 
Praxisänderung ein, die es mit dem gegenständlich an-
gefochtenen B intendiere. So nenne es keinen einzigen 
l Präzedenzfall für seine Rechtsansicht. [...].

[6.1] Hinsichtlich der monierten unzulässigen Praxis-
änderung steht nicht der Anspruch auf Entscheidungsbe-
gründung nach Art 43 Abs 3 LV im Vordergrund, sondern 
[...] der allgemeine Gleichheitssatz nach Art 31 Abs 1 Satz 
1 LV. [...].

[6.2] Im gegenständlichen Fall ist für den StGH eine 
Praxisänderung nicht ersichtlich, womit diesbezüglich 
auch keine Verletzung des Gleichheitsgebots gegeben 
ist. Wie gezeigt [in Erw 5.2], weicht das OG mit der vor-
liegend angefochtenen E (ON 66) nicht ab von der Rsp 
zur Rechtsfrage eines vorgelagerten Verfahrens zur Voll-
streckbarerklärung des Schiedsspruches. Damit ist auch 
nicht ersichtlich, inwieweit in Bezug auf die Möglichkeit, 
Neuerungen vorzubringen, eine Praxisänderung vorlie-
gen soll. Soweit der Bf eine unzulässige Praxisänderung 
hinsichtlich des Erfordernisses der Vollstreckbarerklä-
rung des ausländischen Exekutionstitels an sich moniert, 
geht seine Rüge ebenfalls ins Leere. Denn – wie dar-
gelegt – geht im angefochtenen B auch das OG von der 
Notwendigkeit einer Vollstreckbarerklärung des Schieds-
spruchs aus. 

[6.3] [...].
[6.4] [...].
[7] Hinsichtlich der angeblichen Verletzung des An-

spruchs auf willkürfreie Behandlung macht der Bf gel-
tend, das OG habe in willkürlicher Weise die Notwendig-
keit einer Vollstreckbarerklärung verweigert und gehe 
in willkürlicher Weise von einem Neuerungsverbot im 
Rekurs aus. Erst aufgrund dieser Annahme habe das OG 
den Rekurs des Bf gegen die Erteilung der Exekutionsbe-
willigung abgewiesen. Für die Auffassung des OG gebe 
es keinen Präzedenzfall und auch die damalige Rechtsan-
sicht des öOGH sei isoliert. Die Verpflichtung zur Durch-
führung eines Verfahrens zur Vollstreckbarerklärung er-
gebe sich direkt aus dem New Yorker Ü, wie auch § 1061 
dZPO zeige. Das OG habe fälschlicherweise Art 52 ff 
EO angewendet. Diese Normen seien nur anwendbar, 
wenn ein ausländischer Exekutionstitel vorliege. Dies 
setze jedoch eine vorgängige Vollstreckbarerklärung vo-
raus. Weiter verstosse das OG gegen § 631 ZPO, wonach 
der Gesetzgeber ein Verfahren z Vollstreckbarerklärung 
vorsehe. Die Notwendigkeit eines solchen Verfahrens er-
gebe sich auch aus den Gesetzesmaterialien zum New 
Yorker Ü (Verweis auf BuA Nr. 47/2011, S 8). Schliesslich 
beharre die einschlägige Lehre auf der Einholung einer 
Vollstreckbarerklärung.

spruch in einem selbständigen Verfahren für vollstreck-
bar erklärt (von der Exekutionsbewilligung losgelös-
tes Vollstreckbarerklärungsverfahren, s OGH, ON 101 
[08 EX.2016.839, B vom 7. September 2017], Erw 9.2, 
S 17). Die E über die Vollstreckbarerklärung ist dabei 
mit Rekurs anfechtbar und es gilt im Rekursverfahren 
das ansonsten im Exekutionsverfahren zur Anwendung 
kommende Neuerungsverbot nicht (so das OG, ON 66, 
Erw 5.2.2.1). Der Bf wehrt sich gegen die davon abwei-
chende Rsp des OG im angefochtenen Beschluss, wo-
nach die Vollstreckbarkeitserklärung des Schiedsspruchs 
nicht in einem eigenen Exequaturverfahren zu erfolgen 
hat, sondern als Vorfrage der Exekutionsbewilligung zu 
prüfen ist. Vergleichend ist darauf hinzuweisen, dass sich 
ein besonderes Verfahren für die Vollstreckbarerklärung 
– ohne Relevanz für das Fürstentum Liechtenstein und 
ausserhalb der Schiedsgerichtsbarkeit – auch etwa aus 
Art 38 Abs 1 des LugÜ aus dem Jahr 2007 ergibt (s Va-
nessa Caroline Haubensak, Umsetzung der Vollstreckung 
und Sicherung nach dem Lugano-Übereinkommen in das 
Schweizer Recht, Schriften zum Schweizerischen Zivil-
prozessrecht Bd 26, Zürich / St. Gallen 2017, S 19).

[4] [...] 
[4.1] [...]
[4.2] Im Beschwerdefall liegt eine nicht idente E des 

OG als übergeordnetem Gericht vor. So wurde die Voll-
streckbarerklärung des Schiedsspruchs in Spruchpunkt 1 
von ON 4 – wie vom Bf beantragt [...], aber aus anderen 
Gründen – aufgehoben. Die Exekutionsbewilligung in 
Spruchpunkt 2 des erstgerichtlichen Beschlusses wurde – 
abgesehen hinsichtlich der Kosten der betreibenden Par-
tei (Beschwerdegegner) für die unzulässige Vollstreck-
barkeitserklärung – bestätigt (s ON 66, Spruchpunkt 3, 
sowie Erw 5.2.3.). Im Gegensatz zum Erstgericht, das die 
Vollstreckbarkeit des Schiedsspruchs mit einem eigenen 
Spruchpunkt bejahte, wurde die Frage der Vollstreckbar-
keit des Schiedsspruchs vom OG als Vorfrage der Exe-
kutionsbewilligung bejaht. Die relevante Rechtsfrage vor 
dem OG war folglich, ob die Prüfung der Vollstreckbar-
keit des ausländischen Exekutionstitels in einem eigenen 
Exequaturverfahren zu erfolgen hat oder als Vorfrage der 
Exekutionsbewilligung geprüft wird. Der Bf hat sich zu 
dieser Frage vor dem OG geäussert. [...] Für den StGH 
ist eine Verletzung des rechtlichen Gehörs und damit 
verbunden das Vorliegen eines unzulässigen Überra-
schungsurteils folglich nicht ersichtlich. Somit geht auch 
die Forderung des Bf, ihm die Möglichkeit z eröffnen, 
gegen die Exekutions bewilligung einen Widerspruch zu 
erheben, ins Leere. Im Übrigen ist dazu festzuhalten, dass 
dem Bf gem Art 55 EO gegen die erstgerichtliche Exe-
kutionsbewilligung (ON 4, Spruchpunkt 2) unbeschadet 
des erhobenen Rekurses der Rechtsbehelf des Wider-
spruchs offen gestanden hätte. Wie der OGH zu Recht 
ausführt (ON 101, Erw 15.2), wäre dem Bf der Rechts-
behelf des Widerspruchs gegen die Exekutionsbewilli-
gung zur Überprüfung der Vorfrage der Vollstreckbarkeit 
des Titels offen gestanden, in dem auch der Vortrag von 
Neuerungen, also die Vollstreckbarkeit hindernden Tat-
sachen, möglich gewesen wäre. 

[5] [...]
[6] Hinsichtlich der angeblichen Verletzung des An-

spruchs auf rechtsgenügliche Begründung macht der 
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Vollstreckbarerklärung vor und entsprechen die Bestim-
mungen der Art 52 bis 57 EO weitgehend den §§ 79 bis 
86 der alten, bis zu EO-Novelle 1995 geltenden Fassung 
der öEO. Wie nicht nur das OG mit Verweis auf die ö 
Rsp (zB RIS-Justiz RS0002276) und Lehre, sondern auch 
der OGH (in ON 101, Erw 9.2) darlegen, war im ö Recht 
vor Inkrafttreten der EO-Novelle 1995 die Vollstreckbar-
keit ausländischer Exekutionstitel nicht in einem eige-
nen Exequaturverfahren zu prüfen. Nach Auffassung des 
Staatsgerichtshofes hat das OG folglich ohne Willkür den 
Schluss gezogen, auch im gegenständlichen Fall habe 
die Vollstreckbarkeitserklärung nicht in einem eigenen 
Verfahren zu erfolgen, sondern sei als Vorfrage der Exe-
kutionsbewilligung zu prüfen.

Hinsichtlich der Frage der Zulässigkeit von Neuerun-
gen im Rekursverfahren vor OG ist festzuhalten, dass 
nach der stRsp des OGH das Rekursverfahren, auch im 
Exekutionsverfahren, vom strikten Neuerungsverbot be-
herrscht ist (OGH, E 6317/98, sowie im gegenständlichen 
Fall OGH, B vom 7. September 2017, 08 EX.2016.839-
101, Erw 11). Auch hinsichtlich des Neuerungsverbots im 
Rekursverfahren ist für den StGH folglich eine Verletzung 
des Willkürverbots nicht ersichtlich.

[7.3] Aus den vorstehenden Gründen liegt daher für 
den StGH eine Verletzung des Willkürverbots im Be-
schwerdefall nicht vor. 

[8] [...]
[9] [...].

[7.1] Der StGH anerkennt das Willkürverbot als eigen-
ständiges ungeschriebenes Grundrecht (StGH 2003/35, 
Erw 3.1 [www.gerichtsentscheide.li]; StGH 1998/45, LES 
2000, 1 [5 f, Erw 4 ff]). Das Willkürverbot stellt nach 
der Rsp des StGH jedoch ein blosses Auffanggrundrecht 
dar (siehe auch vorne Erw 2), wobei die Schwelle für 
eine Verletzung dieses Grundrechts hoch anzusetzen ist 
(StGH 2007/137, Erw 2.3 [www.gerichtsentscheide.li]). 
Eine Verletzung des Willkürverbots wird nicht schon 
dann angenommen, wenn eine E als unrichtig z quali-
fizieren ist. Die Verfassungsmässigkeit ist gewahrt, wenn 
sich die E auf vertretbare Gründe stützt. Wenn allerdings 
eine E sachlich nicht zu begründen, nicht vertretbar 
bzw stossend ist, liegt Willkür vor (StGH 2010/77, Erw 
5 [www.gerichtsentscheide.li]; StGH 1995/28, LES 1998, 
6 [11, Erw 2.2]; StGH 2002/71, Erw 3.1; StGH 2003/75, 
LES 2006, 86 [88, Erw 2.1]; StGH 2007/130, LES 2009, 
6 [8, Erw 2.1]; StGH 2009/48, Erw 2.1 [www.gerichts-
entscheide.li]). Im Weiteren ist eine E in der Regel nur 
dann willkürlich, wenn sie auch im Ergebnis willkür-
lich ist, nicht schon, wenn sie auf einer unhaltbaren Be-
gründung beruht (StGH 2007/137, Erw 2.4 [aaO]; StGH 
2002/78, Erw 3.5; StGH 2001/58, Erw 2.3). In seiner 
Funktion als Auffanggrundrecht soll das Willkürverbot 
gewissermassen die letzte Verteidigungslinie des Rechts 
gegenüber derart offensichtlichem Unrecht sein, dass 
es in einem modernen Rechtsstaat nicht zu tolerieren 
ist (zum Ganzen: StGH 2007/137, Erw 2.3 [aaO]; StGH 
1995/28, LES 1998, 6 [11, Erw 2.2]; StGH 2001/72, LES 
2005, 74 [79, Erw 3.1]).

[7.2] Dass hinsichtlich des Schiedsspruchs eine Voll-
streckbarerklärung zu erfolgen hat, wird [...] auch vom 
OG bejaht. Vom StGH zu prüfen ist, ob das OG im gegen-
ständlichen Fall, in dem das NYÜ (Ü über die Anerken-
nung und Vollstreckung ausländischer Schiedssprüche, 
abgeschlossen in New York, LGBl 2011 Nr. 325) zur An-
wendung kommt, in willkürlicher Weise davon ausgeht, 
dass die Vollstreckbarkeit des ausländischen Schieds-
spruchs nicht in einem eigenen Exequaturverfahren zu 
erfolgen habe, sondern als Vorfrage der Exekutionsbe-
willigung zu prüfen sei. Weiter ist zu prüfen, ob das OG 
im vorliegenden Fall in willkürlicher Weise von einem 
Neuerungsverbot im Rekursverfahren ausging.

In ihrem Bericht und Antrag betreffend das NYÜ führt 
die Regierung aus, nach diesem Ü seien ausländische 
Schiedssprüche anzuerkennen und gem den im Inland 
geltenden Regeln zur Vollstreckung zuzulassen (BuA 
Nr. 47/2011, Zusammenfassung sowie Erläuterungen zu 
Art III NYÜ). § 631 ZPO bestimmt sodann, dass sich die 
Anerkennung und Vollstreckbarerklärung ausländischer 
Schiedssprüche nach den Bestimmungen der EO richten, 
soweit nicht durch Staatsverträge oder Gegenrechtser-
klärungen anderes bestimmt ist. Wie der OGH in ON 
101 (Erw 9.2) im Rahmen des Revisionsrekursverfahrens 
ausführlich begründet, ist § 631 ZPO so auszulegen, dass 
die Anerkennung und Vollstreckbarkeit ausländischer 
Schiedssprüche sich nicht nach einem eigenen Verfahren 
in der ZPO richtet, sondern eben nach den Bestimmun-
gen der EO. Die EO regelt die Exekution ausländischer 
Titel – und damit auch ausländischer Schiedssprüche – in 
den Art 52 bis 57. Wie das OG zu Recht festhält (ON 66, 
Erw 5.1.1), sieht die lEO kein separates Verfahren zur 

Staatsgerichtshof
U 18.12.2017, StGH 2017/045

Art 6 Abs 1 EMRK
Art 43 LV
Art 31 LV
Art 93 + 96 LVG
Art 76 Abs 1 iVm Art 77 Abs 2 Bst a AsylG

Der StGH erachtet ein Rechtsschutzinteresse für die 
Individualbeschwerde als gegeben, auch wenn die 
Wegweisung im Beschwerdefall nicht vor (vgl StGH 
2014/148, Erw. 2.1.2), sondern erst nach erfolg-
ter Abweisung des Aufschiebungsantrages der Be-
schwerdeführerin durch den Präsidenten des StGH 
erfolgt. Entscheidend für die Bestimmung der Be-
schwer ist gemäss StGH 2017/6 letztlich, dass eine 
Beschwerdeführerin jedenfalls nicht freiwillig das 
Land verlassen hat (siehe auch StGH 2017/62, Erw. 
1.5). [Rechtssatz des StGH]

Nach stRsp des StGH verlangt das Beschwerde-
recht gemäss Art 43 LV und Art 6 Abs 1 EMRK, dass 
ein Verfahren vor einem unabhängigen Gericht 
mit voller Prüfungsbefugnis als Sach- und Rechts-
instanz im Sinne eines effektiven Rechtsschutzes 
grundsätzlich immer offensteht (StGH 2016/55, 
Erw. 3.1; StGH 2012/198, Erw. 3.1; StGH 2010/145, 
Erw. 2.2; StGH 2009/93, Erw.7.1 [Letztere abrufbar 
unter www.gerichtsentscheide.li]). Gesetzliche Be-
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14.12.2011 (AsylG, LGBl. 2012 Nr. 29) das Asylgesuch 
zurück und verfügte die Wegweisung der Bf und deren 
Kinder nach Deutschland.

Am 24.02.2017 wendete sich die Bf mit einem hand-
schriftlichen, in albanischer Sprache verfassten, Schreiben 
gegen die Unzulässigkeitsentscheidung des zuständigen 
Regierungsmitglieds «an den Prinzen von Liechtenstein 
und an die Regierung». 

Der Vorsitzende des VGH qualifizierte das an ihn wei-
tergeleitete Schreiben der Bf als Beschwerde gegen die 
Unzulässigkeitsentscheidung vom 17.02.2017 und wies 
diese mit Beschluss vom 17.03.2017 (VGH 2017/024) 
mangels hinreichend substantiierter Vorbringen ab.

Dies wurde im Wesentlichen wie folgt begründet:
Das zuständige Regierungsmitglied habe zu Recht an-

geführt, dass sich aufgrund des Ergebnisses der Euro-
dac-Abfrage zweifelsfrei die Zuständigkeit Deutschlands 
für die Durchführung des Asyl- und Wegweisungsver-
fahrens ergebe. Die Bf habe weiter nicht vorgebracht, 
dass das Verfahren fehlerhaft geführt worden sei. Aus 
den Akten ergebe sich im Gegenteil ein nicht zu be-
anstandendes Verfahren, in dem alle Rechte der Bf und 
ihrer Kinder, insbesondere auch die Rechte direkt aus 
der Dublin-III-Verordnung, gewahrt worden seien. Das 
zuständige Regierungsmitglied habe zu Recht festgehal-
ten, dass der Unzulässigkeitsgrund nach Art 20 Abs 1 Bst 
b AsylG vorliege, das Asylgesuch zurückzuweisen und 
gleichzeitig gemäss Art 25 Abs 1 AsylG die Weigweisung 
zu verordnen sei. Die Bf habe nichts vorgebracht, wo-
nach der Vollzug der Wegweisung nicht möglich, nicht 
zulässig oder nicht zumutbar (Art 29 Abs 1 AsylG) wäre, 
weshalb auch der Vollzug anzuordnen gewesen sei. Im 
Übrigen bezögen sich die restlichen Beschwerdevorbrin-
gen ausschliesslich auf das Heimatland Mazedonien und 
seien deshalb im vorliegenden Zuständigkeitsverfahren 
zu Recht von der Regierung nicht geprüft worden. 

Gegen diesen Beschluss des Vorsitzenden des VGH 
vom 17.03.2017 (VGH 2017/024) erhob die Bf mit Schrift-
satz vom 22.08.2017 Individualbeschwerde an den StGH, 
wobei eine Verletzung des Anspruchs auf Zugang zum 
Recht bzw. des Anspruches auf unentgeltlichen Rechts-
schutz, abgeleitet aus Art 31 und 43 LV sowie Art 6 EMRK, 
und weiter eine Verletzung des Anspruches auf willkür-
freie Behandlung geltend gemacht wurde.

Im Einzelnen begründete die Bf ihre Individualbe-
schwerde wie folgt:

Die Unzulässigkeitsentscheidung sei der Bf nicht in 
ihrer Heimatsprache übersetzt zugestellt worden. Es 
seien ihr lediglich die wesentlichen Inhalte der Entschei-
dung unter Beizug eines Dolmetschers beim Ausländer- 
und Passamt eröffnet worden. Eine weitere Aufklärung 
dahingehend, dass sie auch die Möglichkeit besitze, 
während offener Beschwerdefrist die Verfahrenshilfe zu 
beantragen, um eine zweckentsprechende Beschwerde 
einbringen zu können, sei hingegen nicht erfolgt. Nach-
dem die Bf nicht dazu in der Lage gewesen sei, für die 
Beschwerdeerhebung gegen die Unzulässigkeitsent-
scheidung einen Rechtsanwalt zu mandatieren, sei sie 
in ihrer Not mit einem in ihrer Heimatsprache verfass-
ten Schreiben an den VGH herangetreten. Dabei ergebe 
sich selbstredend, dass dieses Schreiben der unvertre-
tenen Bf nicht jene Voraussetzungen an eine frist- und 

schränkungen sind im öffentlichen Interesse und 
bei Wahrung des Grundsatzes der Verhältnismäs-
sigkeit zulässig, sofern sie das Grundrecht nicht 
übermässig einschränken (StGH 2017/52, Erw. 2.1; 
StGH 2014/81, Erw. 3.1; StGH 2009/4, Erw. 1.2.4 
[Letztere abrufbar unter www.gerichtsentscheide.
li]). [Rechtssatz des StGH]

Das in Art 76 Abs 1 AsylG gewährte Rechtsmit-
tel gegen Entscheidungen der Regierung oder des 
zuständigen Regierungsmitglieds hat den verfas-
sungsrechtlichen Mindestanforderungen an eine 
wirksame Beschwerde zu genügen. (Rechtssatz des 
StGH)

Auf eine Beschwerde nach Art 76 Abs 1 AsylG ist 
grundsätzlich einzutreten, wenn sie die formellen 
Voraussetzungen in Art 93 Abs 1 LVG erfüllt. Der 
StGH geht diesbezüglich davon aus, dass bei Vor-
liegen eines rasch behebbaren Mangels die Ver-
besserungsvorschriften aus Art 96 Abs 2 LVG von 
Amtes wegen zu beachten sind und für richterliches 
Ermessen idR kein Raum besteht. (Rechtssatz des 
StGH)

Vorliegend ging aus der schriftlichen Eingabe für 
den zuständigen Richter klar hervor, dass die Be-
schwerdeführerin aufgrund ihrer Rechts- und 
Sprachunkundigkeit offensichtlich weder in der 
Lage war, eine den gesetzlichen Anforderungen 
entsprechende Beschwerde einzureichen noch 
ihr Verfahren selbstständig zu führen. In solchen 
Fällen besteht die Pflicht, eine Beschwerdeführe-
rin unter Belehrung der Rechtsfolgen des Unter-
lassens aufzufordern, die vorliegenden Mängel zu 
beheben und innert kurzer Nachfrist eine den An-
forderungen von Art 93 Abs 2 LVG entsprechende 
Beschwerde einzureichen (richterliche Manudukti-
onspflicht). Ansonsten kann eine Beschwerdefüh-
rerin das ihr zustehende verfassungsmässige Recht 
auf eine wirksame Beschwerde nach Art 43 LV und 
Art 6 Abs 1 EMRK nicht wahrnehmen. (Rechtssatz 
des StGH)

Sachverhalt

Am 08.02.2017 stellten die nunmehrige Bf und deren 
minderjährige Kinder in Liechtenstein ein Asylgesuch. 
Eine Prüfung in der Europäischen Fingerabdruck-Daten-
bank (Eurodac) ergab, dass die Bf am 22.08.2016 bereits 
ein Asylgesuch in Deutschland gestellt hatte. Die deut-
schen Behörden entsprachen im Folgenden einem Ersu-
chen um Übernahme im Sinne von Art 18 Abs 1 Bst b der 
Verordnung (EU) Nr. 604/2013 des europäischen Parla-
ments und des Rates vom 26.06.2013 zur Festlegung der 
Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Mitglied-
staats, der für die Prüfung eines von einem Drittstaats-
angehörigen oder Staatenlosen in einem Mitgliedstaat 
gestellten Antrags auf internationalen Schutz zuständig 
ist (Neufassung; Dublin-III-Verordnung). 

Am 17.02.2017 wies darauffolgend das zuständige Re-
gierungsmitglied nach Art 5 Abs 2 des Asylgesetzes vom 
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chen Rechtsgrundsatz» spricht). Zudem ergibt sich diese 
Legitimationsvoraussetzung aus dem Verweis von Art 38 
StGHG auf Art 92 Abs 1 LVG. Nach dieser Bestimmung 
muss der Beschwerdeberechtigte beschwert (verletzt 
oder benachteiligt) sein. […]. 

Ausnahmsweise verzichtet der StGH dann zur Wahr-
nehmung seiner verfassungsrechtlichen Leitfunktion 
(siehe hierzu StGH 1995/20, LES 1997, 30 [38, Erw. 4.5]) 
auf das Erfordernis des aktuellen Rechtsschutzinteresses, 
wenn sich Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung 
stellen, die sich jederzeit unter gleichen oder ähnlichen 
Umständen wieder stellen können, ohne dass im Einzel-
fall rechtzeitig eine höchstrichterliche Prüfung stattfin-
den könnte (vgl statt vieler: StGH 1997/40, LES 1999, 87 
[89, Erw. 2.3]; StGH 2002/29, Erw. 1.3.2; StGH 2010/129, 
Erw. 1.2.2; StGH 2011/163, Erw. 1.3; StGH 2013/67, 
Erw. 2.1 [alle abrufbar unter www.gerichtsentscheide.
li]; siehe auch Tobias Michael Wille, Liechtensteinisches 
Verfassungsprozessrecht, a. a. O., 545 ff.; vgl hierzu 
auch Wolfram Höfling, Die Verfassungsbeschwerde zum 
Staatsgerichtshof, LPS Bd. 36, Schaan 2003, 104 f., sowie 
das U des Schweizer Bundesgerichtes vom 23. August 
2007 1B_156/2007).

1.4 In StGH 2014/148 (Erw. 2.1.2) wurde ein solches 
Rechtsschutzinteresse in einem Fall bestätigt, in welchem 
die Wegweisung eines Asylsuchenden aus Liechtenstein 
bereits vor der höchstrichterlichen Prüfung der Zuerken-
nung der aufschiebenden Wirkung von den liechten-
steinischen Behörden vollzogen worden war. In diesem 
Fall erachtete der StGH, unabhängig von einem allfällig 
weggefallenen Rechtsschutzinteresse des Bf, ein öffent-
liches Interesse an einer materiellen Prüfung der geltend 
gemachten Grundrechtsverletzungen als gegeben, ande-
renfalls es die Behörden in der Hand hätten, den verfas-
sungsgerichtlichen Rechtsschutz je nach Belieben durch 
einen vorzeitigen Vollzug der Wegweisung zu unterlau-
fen (siehe StGH 2017/6, Erw. 2.5; StGH 2015/52, Erw. 
1.4; vgl auch StGH 2012/26, Erw. 1.3; StGH 2012/21, Erw. 
1.2; StGH 2010/129, Erw. 1.2.2 [alle abrufbar unter www.
gerichtsentscheide.li]; StGH 1997/40, LES 1999, 87 [89, 
Erw. 2.3]; siehe auch Tobias Michael Wille, Liechtenstei-
nisches Verfassungsprozessrecht, aaO, 545 ff; vgl hierzu 
auch Wolfram Höfling, aaO, 104 f.). […]

Im der Entscheidung des StGH zu StGH 2017/6 zu-
grundeliegenden Fall hatte der Bf hingegen Liechten-
stein ohne Vollzug der Wegweisungsverfügung freiwillig 
verlassen. Der StGH erblickte im freiwilligen Verlassen 
des Staatsgebietes des Fürstentums Liechtenstein einen 
entscheidenden Unterschied zur Fallkonstellation in 
StGH 2014/148, was zur Einstellung des Verfahrens ge-
mäss Art 42 Abs 1 Satz 2 StGHG führte (StGH 2017/6, 
Erw. 2.6 f.). Ebenso eingestellt wurde das Verfahren 
wegen Gegenstandslosigkeit im Sinne von Art 42 Abs 1 
Satz 2 StGHG kürzlich in einem Fall, in welchem der Bf 
untergetaucht ist (StGH 2017/46, Erw. 1).

1.5 Im vorliegenden Fall […] anders als in der Fall-
konstellation von StGH 2014/148 ist die Wegweisung im 
Beschwerdefall zwar erst nach erfolgter Abweisung des 
Aufschiebungsantrages der Bf durch den Präsidenten 
des StGH erfolgt. Dieser Unterschied kann jedoch für 
die Beantwortung der Frage, ob die Bf noch beschwert 
ist, nicht wesentlich sein. Entscheidend ist gemäss StGH 

formgerecht eingebrachte Beschwerde nach Art 93 des 
Gesetzes über die allgemeine Landesverwaltungspflege 
vom 21. April 1922 (LVG, LGBl. 1922 Nr. 24) erfülle. 
Obwohl für den Vorsitzenden des VGH angesichts der 
beschriebenen Umstände sofort erkennbar gewesen sei, 
dass die von der Bf verfasste «Beschwerde» zu keinem 
Beschwerdeerfolg führen werde, habe der Vorsitzende 
des VGH diese Beschwerde in Behandlung genommen. 
Für die Bf stelle dieses Beschwerdeverfahren einen Leer-
lauf dar, da sie bislang ihr Beschwerderecht nicht in der 
Weise habe wahrnehmen können, wie es für eine wirk-
same Bekämpfung der erstinstanzlichen Entscheidung 
notwendig gewesen wäre. Besonders hervorzuheben 
sei, dass im Fürstentum Liechtenstein in sämtlichen Ver-
fahrensarten keine Anwaltspflicht bestehe. Das führe 
dazu, dass unter Umständen laienhaft verfasste Rechts-
mittel bei den Rechtsmittelinstanzen eingingen, die einer 
ordnungsgemässen Behandlung nicht zugänglich seien. 
Mit dem Vorgehen des Vorsitzenden des VGH sei der 
im Beschwerdeverfahren unvertretenen Bf jedenfalls das 
ihr verfassungsmässig garantierte Beschwerderecht nach 
Art 43 LV verunmöglicht worden.

Den von der Bf zeitgleich gestellten Antrag auf Zu-
erkennung der aufschiebenden Wirkung für die ein-
gereichte Individualbeschwerde wies der Präsident des 
StGH mit Beschluss vom 01.09.2017 ab. Gegen diesen 
Präsidialbeschluss erhob die Bf am 18.09.2017 Be-
schwerde an den Senat des StGH. Das zugehörige Pro-
visorialverfahren wurde mit der Entscheidung über die 
Individualbeschwerde eingestellt.

Gemäss Ausschaffungsbericht (RB 3854/82) erfolgte 
am 12.10.2017 die Ausschaffung der Bf und ihrer Kinder 
nach Düsseldorf, Deutschland.

Der StGH hat der Individualbeschwerde am 18.12.2017 
Folge gegeben.

Aus den Entscheidungsgründen

1. [...].
1.2 Allerdings fragt es sich aufgrund der inzwischen 

erfolgten Ausschaffung der Bf […], ob gegenständlich 
eine weitere Sachentscheidungsvoraussetzung, nament-
lich die Beschwer bzw. das aktuelle Rechtsschutzin-
teresse der Bf, noch gegeben oder aber nachträglich 
weggefallen ist, sodass das Verfahren nach Art 42 Abs 1 
StGHG einzustellen ist (vgl StGH 2017/62, Erw. 1.2).

1.3 Das geltende Staatsgerichtshofgesetz enthält 
ebenso wie das alte Gesetz abgesehen vom Fall der 
Klaglosstellung durch die belangte Behörde (Art 42 Abs 1 
StGHG; vgl Art 38 Abs 3 StGHG[alt]) keine Bestimmung 
über das Erfordernis einer Beschwer bzw. eines aktuel-
len Rechtsschutzinteresses als Sachentscheidungsvoraus-
setzung für die Individualbeschwerde. Der StGH hat aber 
diese Eintretensvoraussetzung als auch für das Staats-
gerichtshofverfahren selbstverständlich anerkannt (StGH 
1997/20, LES 1998, 288 [289, Erw. 1.2]; StGH 1998/61, 
LES 2001, 126 [129 f., Erw. 2.1]; StGH 2007/92, Erw. 1.1; 
StGH 2013/67, Erw. 2.1 [www.gerichtsentscheide.li]; 
siehe auch StGH 1980/8, LES 1982, 4 [6], wo der StGH – 
allerdings nicht spezifisch bezogen auf das Verfassungs-
beschwerdeverfahren – im Zusammenhang mit diesem 
Eintretenserfordernis von einem «gewohnheitsrechtli-
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die Anfechtungsgründe gestützt und bewiesen werden 
wollen (Bst d); die Unterschrift des Bf (Bst e).

Das genannte Schreiben der Bf ist an den «Prinzen 
von Liechtenstein und an die Regierung» gerichtet und 
nicht an den Vorsitzenden des VGH […]. Die Bf bekun-
det darin zwar ihre grundsätzliche Absicht, Beschwerde 
gegen die Ablehnung ihres Asylantrags einzulegen, je-
doch enthält das Schreiben keine Anträge im Sinne von 
Art 77 Abs 2 Bst c AsylG. […]. Ebenso wenig enthält das 
Schreiben hinreichend substantiierte Vorbringen für eine 
Beschwerde […]. Nach Auffassung des StGH erfüllt das 
in albanischer Sprache verfasste handschriftliche Schrei-
ben der Bf vom 24.02.2017 die gesetzlichen Anforderun-
gen an eine Beschwerde offensichtlich nicht. 

2.6 Des Weiteren ist es offensichtlich, dass die Bf 
sowohl der deutschen Sprache nicht mächtig als auch 
rechtsunkundig ist. Dass die mit der Eröffnung der Ent-
scheidung der Regierung über die Unzulässigkeit des 
Asylgesuchs erfolgte Rechtsberatung nach Art 13 AsylG 
von der Bf nicht hinreichend verstanden worden ist, zeigt 
sich schon daran, dass die Bf ihr Schreiben nicht an den 
VGH richtete, wie es das AsylG in Art 77 AsylG vorsieht, 
sondern an den «Prinzen von Liechtenstein» und die Re-
gierung. Zudem umfasst die Rechtsberatung nach Art 13 
AsylG «insbesondere die Erläuterung der Rechte und 
Pflichten sowie eine Verfahrens- und Chancenberatung» 
(vgl BuA Nr. 70/2016, 72). «Die Vertretung im Fall der Be-
schreitung des Rechtsweges» umfasst sie hingegen gerade 
nicht, wie die Regierung selbst festgehalten hat (BuA Nr. 
85/2011, 61 f; siehe auch BuA Nr. 133/2011, 23 f). 

2.7 Leidet eine Beschwerde an Mängeln, deren ra-
sche Behebung möglich erscheint (zB undeutlicher Be-
schwerdeantrag, Mangel der Vollmacht des Vertreters), 
so kann der Vorsitzende oder der mit der Vorprüfung 
betraute Richter des VGH, von sich aus unter Beizug der 
Beteiligten, das zur Behebung der Mängel Notwendige 
veranlassen oder aber die anfechtende Partei zur Be-
hebung der Mängel binnen einer kurzen unerstreckba-
ren Frist auffordern (Art 96 Abs 2 LVG; siehe auch zum 
Verbesserungsverfahren im Zivilprozess Georg E. Kodek/
Peter G. Mayr, Zivilprozessrecht, 2. Aufl., Wien 2013, Rz. 
1029 mwH). Dazu kann der Vorsitzende des VGH als 
verfahrensleitender Richter die Bf zur genauen Angabe 
der Beschwerdegründe, zur Stellung eines bestimmten 
Antrages, sowie zur Angabe der für die Gründe vorzu-
bringenden Tatsachen und Beweise auffordern und die 
Bf über die Rechtsfolgen der Unterlassung dieser Anga-
ben belehren (Art 93 Abs 1 LVG; siehe auch §§ 182 und 
226 ZPO; mwH zur Manuduktionspflicht im Zivilprozess 
Georg E. Kodek/Peter G. Mayr, aaO, Rz. 969). Der StGH 
geht davon aus, dass die Verbesserungsvorschriften 
grundsätzlich von Amtes wegen zu beachten sind und 
für richterliches Ermessen in der Regel kein Raum be-
steht. Bejaht das zuständige Gericht das Vorliegen eines 
behebbaren Mangels, so hat ein Verbesserungsauftrag 
zu ergehen. Hat die Partei jedoch absichtlich eine Form-
vorschrift verletzt, ist, ähnlich wie es beim Rechtsmiss-
brauch der Fall ist, nicht von einer Pflicht auszugehen, 
einen Verbesserungsauftrag zu erlassen (StGH 2016/99, 
Erw. 6.2).

Die dem Schreiben der Bf anhaftenden Mängel […] 
liessen sich durchaus beheben und es bestehen keine 

2017/6 vielmehr, dass die Bf jedenfalls das Land nicht 
freiwillig verlassen hat. Die Beschwer ist daher nach wie 
vor gegeben (siehe auch StGH 2017/62, Erw. 1.5). […].

2. [...]  
2.2 Nach der ständigen Rsp des StGH verlangt das 

Beschwerderecht gemäss Art 43 LV ebenso wie Art 6 
Abs 1 EMRK, dass ein Verfahren vor einem unabhängi-
gen Gericht mit voller Prüfungsbefugnis als Sach- und 
Rechtsinstanz im Sinne eines effektiven Rechtsschutzes 
grundsätzlich immer offen steht (StGH 2016/55, Erw. 
3.1; StGH 2012/198, Erw. 3.1; StGH 2010/145, Erw. 2.2; 
StGH 2009/93, Erw.7.1 [Letztere abrufbar unter www.
gerichtsentscheide.li]; siehe auch Tobias Michael Wille, 
Beschwerderecht, in: Andreas Kley/Klaus A. Vallender 
[Hrsg.], Grundrechtspraxis in Liechtenstein, LPS Bd. 52, 
Schaan 2012, 518 f., Rz.18 mwH). Dem Beschwerderecht 
nach Art 43 LV kommt ein materieller Gehalt zu, der 
eine Aushöhlung durch den Gesetzgeber nicht zulässt. 
Gesetzliche Beschränkungen sind aber im öffentlichen 
Interesse und bei Wahrung des Grundsatzes der Verhält-
nismässigkeit zulässig, sofern sie das Grundrecht nicht 
übermässig einschränken (StGH 2017/52, Erw. 2.1; StGH 
2014/81, Erw. 3.1; StGH 2009/4, Erw. 1.2.4 [Letztere ab-
rufbar unter www.gerichtsentscheide.li]). […].

2.3 Das in Art 76 Abs 1 AsylG gewährte Rechts-
mittel gegen Entscheidungen der Regierung oder des 
zuständigen Regierungsmitglieds hat den verfassungs-
rechtlichen Mindestanforderungen an eine wirksame 
Beschwerde zu genügen. Dies gilt auch für die Be-
schwerde gegen eine Unzulässigkeitsentscheidung nach 
Art 20 AsylG, welche nach Art 77 Abs 2 Bst a AsylG an 
den Vorsitzenden des VGH zu richten und von diesem 
zu entscheiden ist.

2.4 Der Vorsitzende des VGH hat das Schreiben der Bf 
vom 24.02.2017 als Beschwerde im Sinne von Art 93 LVG 
qualifiziert und ist direkt zur Erledigung eben dieser Be-
schwerde geschritten […]. Den Beschluss, die Entschei-
dung des zuständigen Regierungsmitglieds zu bestätigen 
und die Beschwerde abzuweisen, begründet der Vor-
sitzende des VGH damit, dass die Bf entweder die Sach-
verhaltsfeststellungen der Regierung nicht bestritten […] 
oder ihre sich dagegen richtenden Vorbringen nicht ge-
nügend substantiiert habe. Insofern hat der Vorsitzende 
des VGH das Beschwerdeverfahren wie ein aufsichts-
rechtliches Verfahren geführt, indem er beispielsweise 
von sich aus festhielt, dass die Bf und ihre Kinder gesund 
seien oder indem er unter Verweis auf die Unzulässig-
keitsentscheidung des zuständigen Regierungsmitglieds 
davon ausgegangen ist, dass keine Gründe vorgebracht 
werden könnten, welche die Unmöglichkeit einer Weg-
weisung nach Deutschland im Sinne von Art 3 Abs 2 
Dublin-III-Verordnung sprechen könnten […]. 

[2.5] Nach Art 93 Abs 2 LVG hat eine schriftlich ein-
gereichte Beschwerde folgende Punkte zu enthalten: die 
Bezeichnung der angefochtenen Entscheidung oder Ver-
fügung oder des Verwaltungsbots (Bst a), die Erklärung, 
ob der Ausspruch des Verwaltungsakts seinem ganzen 
Inhalt nach oder nur in einzelnen Teilen angefochten 
werde und in letzterem Falle die genaue Bezeichnung 
des angefochtenen Teiles (Bst b); die Anführung der Be-
schwerdegründe und der Anträge (Bst c); das tatsäch-
liche Vorbringen und die Beweismittel, durch welche 
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effektiven Rechtsschutz nach Art 43 LV sowie gegen 
Art 6 Abs 1 EMRK. (Rechtssatz des StGH)

Bis zum Erlass einer neuen Regelung durch den 
Gesetzgeber lebt durch die Aufhebung des mit der 
Revision des Asylgesetzes vom 28. September 2016 
eingeschobenen Absatzes 1a von Art 83 AsylG die 
altrechtliche Regelung wieder auf, welche vor der 
Revision gegolten hat. (Rechtssatz des StGH)

Sachverhalt

Die Bf im Verfahren zu StGH 2017/82 sowie deren min-
derjährige Kinder, allesamt mazedonische Staatsangehö-
rige, reisten am 24. April 2017 (erneut) in das Fürsten-
tum Liechtenstein ein und stellten ein Asylgesuch. Das 
zuständige Regierungsmitglied hat am 3. Mai 2017 das 
(zweite) Asylgesuch der beiden Bf und ihrer minderjähri-
gen Kinder wegen Unzulässigkeit zurückgewiesen sowie 
diese (erneut) nach Mazedonien weggewiesen. Am 15. 
Mai 2017 wandten sich die Bf in albanischer Sprache 
an den VGH. Sie stellten den Antrag, die Unzulässig-
keitsentscheidung aufzuheben und der Regierung auf-
zutragen, das ordentliche Asylverfahren durchzuführen. 
Zudem stellten die Bf den Antrag auf Gewährung von 
Verfahrenshilfe im vollen Umfang. Der Vorsitzende des 
VGH bestätigte mit B vom 27. Juni 2017, VGH 2017/057, 
die E des zuständigen Regierungsmitgliedes vom 3. Mai 
2017 und wies den Antrag auf Bewilligung der Verfah-
renshilfe ab.

Die Bf im Verfahren zu StGH 2017/83, serbische Staats-
angehörige, reiste am 10. April 2017 in das Fürstentum 
Liechtenstein ein und stellte am selben Tag ein Asylge-
such. Am 24. Mai 2017 hat das zuständige Regierungsmit-
glied, gestützt auf Art 5 Abs 2 AsylG, das Asylgesuch der 
Bf wegen Unzulässigkeit zurückgewiesen sowie diese 
nach Serbien weggewiesen. Gegen die Unzulässigkeits-
entscheidung vom 24. Mai 2017 richtete die Bf am 8. Juni 
2017 eine Eingabe in der Sprache an den Vorsitzenden 
des VGH. Sie stellte den Antrag, die Unzulässigkeitsent-
scheidung aufzuheben und der Regierung aufzutragen, 
das ordentliche Asylverfahren durchzuführen. Die Bf be-
antragte ausserdem die Gewährung der Verfahrenshilfe 
im vollen Umfang. Der Vorsitzende des VGH wies die 
Beschwerde mit B vom 28. Juni 2017, VGH 2017/064, ab 
und bestätigte die E des zuständigen Regierungsmitglie-
des vom 24. Mai 2017. Ebenso wies er den Antrag der Bf 
auf Bewilligung der Verfahrenshilfe ab.

In den beiden verfahrensgegenständlichen Verfahren 
hat der Vorsitzende des VGH die Eingaben der jeweiligen 
Bf als Beschwerden iS von Art 93 des LVG (LGBl. 1922 
Nr. 24) qualifiziert.

Im Rahmen der beiden Beschlüsse z VGH 2017/057 
sowie VGH 2017/064 stellte der Vorsitzende des VGH in 
Bezug auf den Antrag auf Bewilligung der Verfahrens-
hilfe fest, dass gem Art 83 Abs 1 lit a AsylG Asylsuchen-
den, vorläufig Aufgenommenen und Schutzbedürftigen 
nach Massgabe der einschlägigen Bestimmungen der 
ZPO im Beschwerdeverfahren Verfahrenshilfe gewährt 
werden könne. Folglich sei der «gemeinsam mit der Be-
schwerde bzw der Beschwerdeergänzung» «eingebrachte 
Antrag auf Gewährung der Verfahrenshilfe zulässig», aber 

Anzeichen dafür, dass die Bf diese absichtlich herbei-
geführt hat. Der Vorsitzende des VGH hat jedoch die 
Bf weder dazu aufgefordert, die vorliegenden Mängel 
zu beheben und innert kurzer Nachfrist eine den An-
forderungen von Art 93 Abs 2 LVG entsprechende Be-
schwerde einzureichen, noch hat er sie über die Rechts-
folgen des Unterlassens notwendiger Angaben belehrt. 

2.8 Ist die Beschwerdeführerin aufgrund ihrer 
Rechts- und Sprachunkundigkeit offensichtlich weder 
in der Lage, eine den gesetzlichen Anforderungen ent-
sprechende Beschwerde einzureichen und ihr Verfahren 
selbstständig zu führen, noch hat der zuständige Richter 
sie unter Belehrung der Rechtsfolgen des Unterlassens 
der notwendigen Angaben aufgefordert, die vorliegen-
den Mängel zu beheben und innert kurzer Nachfrist eine 
den Anforderungen von Art 93 Abs 2 LVG entsprechende 
Beschwerde einzureichen, so kann die Bf das ihr zu-
stehende verfassungsmässige Recht auf eine wirksame 
Beschwerde nach Art 43 LV nicht wahrnehmen. Indem 
der Vorsitzende des VGH das Schreiben als Beschwerde 
entgegengenommen und in der Sache der Beschwerde-
führerin entschieden hat, ist der Beschwerdeführerin 
zwar formell der Zugang zum Gericht gewährt worden; 
materiell blieb ihr jedoch ein effektiver Rechtsschutz ver-
weigert. […].

2.9 Der StGH erachtet den verfassungsrechtlichen An-
spruch auf eine wirksame Beschwerde nach Art 43 LV 
daher vorliegend als verletzt. […].

Staatsgerichtshof 
U 27.03.2018, StGH 2017/082 und 083

Art 6 Abs 1 EMRK
Art 43 LV
Art 18 Abs 1 lit c StGHG
Art 19 Abs 1 StGHG 
Art 83 Abs 1a AsylG

Art 83 Abs 1a des Asylgesetzes vom 14. Dezember 
2011 (AsylG), LGBl. 2012 Nr. 29 idF LGBl. 2016 Nr. 
411, in Kraft getreten am 1. Januar 2017 und mit 
dem Wortlaut «Ein Antrag auf Verfahrenshilfe kann 
frühestens mit dem verfahrenseinleitenden Schrift-
satz bzw. der Beschwerde gestellt werden. Der An-
trag wird zusammen mit der Entscheidung in der 
Hauptsache behandelt» wird vom StGH gestützt auf 
Art 18 Abs 1 lit c iVm Art 19 Abs 1 StGHG (Normprü-
fungsverfahren) als verfassungswidrig aufgehoben. 

Im Gegensatz zur früheren Rechtslage im Asylbe-
reich, wonach das Verfahrenshilfeverfahren dem 
Hauptverfahren vorgelagert war, kann der Antrag 
auf Gewährung der Verfahrenshilfe gem dem ge-
nannten Art 83 Abs 1a AsylG frühestens mit dem ers-
ten Schriftsatz bzw der Beschwerde gestellt werden 
und wird erst mit der Entscheidung in der Haupt-
sache behandelt. Diese Regelung verstösst nach 
Auffassung des StGH gegen das verfassungsmässige 
Recht auf eine wirksame Beschwerde und auf einen 
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Abs 1a AsylG sind demnach erfüllt und eine solche ist 
zulässig.

[4.] Bis zu seiner Revision hat Art 83 AsylG wie folgt 
gelautet:
«1)  Asylsuchenden, vorläufig Aufgenommenen und 

Schutzbedürftigen kann nach Massgabe der ein-
schlägigen Bestimmungen der Zivilprozessordnung 
Verfahrenshilfe gewährt werden: 

a)  im Beschwerdeverfahren;
b)  im erstinstanzlichen Verfahren, soweit es sich um ein 

komplexes Verfahren handelt.
2)  Wird eine Entscheidung an die erste Instanz zurück-

gewiesen, muss ein neuerlicher Antrag auf Verfah-
renshilfe gestellt werden.

3)  Die Regierung regelt das Nähere über die Komplexi-
tät eines Verfahrens mit Verordnung.»

Ein Antrag auf Bewilligung der Verfahrenshilfe wurde 
danach in einem dem Hauptverfahren vorgelagerten Ver-
fahren durch den Vorsitzenden des VGH beurteilt. Im 
Falle der Gewährung der Verfahrenshilfe wurde dem Bf 
ein Verfahrenshelfer bestellt und ihm eine Frist zur Ein-
reichung der Beschwerde in der Hauptsache gewährt. 

[4.1] Am 1. Januar 2017 ist der revidierte Art 83 Abs 1a 
AsylG in Kraft getreten (LGBl. 2012 Nr. 29 idF LGBl. 2016 
Nr. 411). Dieser lautet:

«Ein Antrag auf Verfahrenshilfe kann frühestens mit 
dem verfahrenseinleitenden Schriftsatz bzw. der Be-
schwerde gestellt werden. Der Antrag wird zusammen 
mit der Entscheidung in der Hauptsache behandelt.»

[4.2] Die neue Regelung soll unnötig lange Asylver-
fahren iS der Verfahrensökonomie vermeiden (BuA Nr. 
70/2016, 71 f). Dazu wurden kürzere Entscheidungsfris-
ten eingeführt, die erstinstanzliche Zuständigkeit geän-
dert, die Beschwerdeverfahren verkürzt und angepasst 
sowie die E über die Beschwerde mit derjenigen über 
einen allfälligen Antrag auf Verfahrenshilfe zusammen-
gelegt (BuA Nr. 70/2016, 5). In Bezug auf die letzte, 
hier in Frage stehende Massnahme hält die Regierung 
fest: «Nach geltender Rechtslage wird oftmals zuerst der 
Instanzenzug hinsichtlich des Verfahrenshilfeantrags 
durchlaufen. Erst wenn ein rechtskräftiger Entscheid be-
treffend des Antrages auf Verfahrenshilfe vorliegt, kann 
die Liechtensteinische Rechtsanwaltskammer einen Ver-
fahrenshelfer bestellen, welcher dann die Beschwerde 
gegen die erstinstanzliche Entscheidung einreicht und 
damit ein zweites Rechtsmittelverfahren eröffnet» (BuA 
Nr. 70/2016, 72). Mehrere Vernehmlassungsteilnehmer 
haben dagegen vorgebracht, «dass diese neue Rege-
lung die Gefahr berge, dass der Zugang zu effektivem 
Rechtsschutz verwehrt bleibe». «Anwälte würden zudem 
in der Regel nur Beschwerden erstellen, wenn sie sicher 
seien, dass sie auch bezahlt werden.» Die Regierung hat 
dem entgegnet, dass jeder Asylsuchende die Möglich-
keit habe, die im Asylverfahren angebotene kostenlose 
Rechtsberatung z nutzen. «Diese umfasst insbesondere 
die Erläuterung der Rechte und Pflichten sowie eine Ver-
fahrens- und Chancenberatung» gem Art 13 AsylG. «Jeder 
Asylsuchende wird bei jeder Anhörung auf die Möglich-
keit der Rechtsberatung hingewiesen» (BuA Nr. 70/2016, 
72 f). Der Landtag verabschiedete in der Folge Art 83 
Abs 1a AsylG in der heute geltenden Fassung (LGBl. 
2016 Nr. 411).

«[…] als mutwillig anzusehen» und es liege «[…] laut stän-
diger Rechtsprechung des Staatsgerichtshofes […] auch 
eine offenbare Aussichtslosigkeit der begehrten Rechts-
verfolgung» vor (VGH 2017/057, Erwägung 8 bzw VGH 
2017/064, Erwägung 5). 

Um gegen die beiden Beschlüsse des Vorsitzenden 
des VGH Individualbeschwerde beim StGH erheben zu 
können, hat RA X am 25. Juli 2017 beim Präsidenten des 
StGH im Namen der jeweiligen Bf einen Antrag auf Ge-
währung der Verfahrenshilfe gestellt. Am 1. September 
2017 hat der Präsident des StGH beiden Anträgen auf 
Bewilligung der Verfahrenshilfe in vollem Umfang Folge 
gegeben.

Am 24. Oktober 2017 erhoben die beiden Bf des Ver-
fahrens z StGH 2017/82 Individualbeschwerde beim StGH 
gegen den B des Vorsitzenden des VGH, VGH 2017/057; 
dasselbe tat die Bf im Verfahren z StGH 2017/83 am 25. 
Oktober 2017 gegen den B des Vorsitzenden des VGH, 
VGH 2017/064. In diesen Individualbeschwerden wurde 
jeweils beantragt, den angefochtenen B des Vorsitzenden 
des VGH aufzuheben, weil eine Qualifikation der Ein-
gaben der Bf als Beschwerde iS von Art 93 LVG die ver-
fassungsmässigen Rechte auf Verfahrenshilfe sowie auf 
willkürfreie Behandlung (Art 31 LV) verletze und die Bf 
durch diese Qualifikation bisher daran gehindert worden 
seien, ihren Anspruch auf eine wirksame Beschwerde 
wahrzunehmen. Durch die Qualifizierung [der Eingaben] 
als Beschwerde würden die Bf der Möglichkeit beraubt, 
nach Erledigung des Antrags auf Bewilligung der Ver-
fahrenshilfe innerhalb einer dadurch neu ausgelösten 
Beschwerdefrist eine den gesetzlichen Anforderungen 
entsprechende Beschwerde gegen die Unzulässigkeits-
entscheidung des Regierungsmitglieds einzureichen.

An der nicht-öffentlichen Verhandlung vom 4. Dezem-
ber 2017 hat der StGH ua beschlossen, die beiden Ver-
fahren zu StGH 2017/82 und StGH 2017/83 gestützt auf 
Art 46 Abs 4 StGHG zu verbinden und von Amtes wegen 
(Art 18 Abs 1 lit c StGHG) ein Normprüfungsverfahren 
über die Verfassungsmässigkeit von Art 83 Abs 1a AsylG 
einzuleiten.

Aus den Entscheidungsgründen

[1] [...].
[2] [...].
[3] [...].
[3.1] Der StGH hat nach Art 18 Abs 1 lit c iVm Art 19 

Abs 1 StGHG die Befugnis, ein in einem bei ihm an-
hängigen Verfahren anwendbares Gesetz oder einzelne 
seiner Bestimmungen von Amtes wegen als verfassungs-
widrig aufzuheben (vgl auch StGH 2012/166, Erwägung 
9.3; StGH 2011/70, Erwägung 2.1; StGH 2010/131, Erwä-
gung 3; StGH 2009/4, Erwägung 1.2.1 [alle abrufbar unter 
www.gerichtsentscheide.li]; [...]). 

[3.2]
[3.3] [...] In den vorliegenden Beschwerdefällen er-

weist sich [..] die gerügte Gesetzesbestimmung, konkret 
Art 83 Abs 1a AsylG, als präjudiziell iS des Art 18 Abs 1 
lit c StGHG (s auch StGH 2017/82+83, Senatsbeschluss 
vom 4. Dezember 2017, Erwägung 8.3.7).

[3.4] Die Prozessvoraussetzungen für eine amts-
wegige Prüfung der Verfassungsmässigkeit von Art 83 



86 Staatsgerichtshof LES 2/18

LV sind jedoch im öffentlichen Interesse und bei Wah-
rung des Grundsatzes der Verhältnismässigkeit zulässig, 
sofern sie das Grundrecht nicht übermässig einschrän-
ken (StGH 2017/52, Erwägung 2.1; StGH 2014/81, Erwä-
gung 3.1; StGH 2009/4, Erwägung 1.2.4 [Letztere abrufbar 
unter www.gerichtsentscheide.li]). Schränkt der Gesetz-
geber das Beschwerderecht ein, sind Einschränkungen 
im Zweifel zugunsten der Gewährung des Beschwerde-
rechts zu interpretieren (StGH 2017/52, Erwägung 2.1; 
StGH 2014/81, Erwägung 3.1; StGH 2012/49, Erwägung 
3; StGH 2009/4, Erwägung 1.2.4 [Letztere abrufbar unter 
www.gerichtsentscheide.li]; s auch Tobias Michael Wille, 
Beschwerderecht, aaO, 518, Rn 17 mwN). Der StGH hat 
denn auch in seiner bisherigen Rsp insbesondere dort 
Sorge zu dem von ihm entwickelten materiellen Grund-
gehalt des verfassungsrechtlich garantierten Beschwer-
derechtes getragen, wo eine behördliche Massnahme 
für den Betroffenen einschneidende Auswirkungen und 
möglicherweise nicht wieder gutzumachende Nachteile 
zur Folge hat (vgl StGH 2017/45, Erwägung 2.2; StGH 
2016/29, Erwägung 3.2.1; StGH 2008/63, Erwägung 9.2 
und StGH 2001/26, Erwägung 4 [Letztere abrufbar unter 
www.gerichtsentscheide.li]; vgl auch StGH 2009/202, Er-
wägung 10 ff [www.gerichtsentscheide.li]; vgl auch Tobias 
Michael Wille, Beschwerderecht, aaO, 520 ff, Rn 20 ff).

[4.6.1] Das in Art 76 Abs 2 AsylG gewährte Rechtsmit-
tel gegen E der Regierung oder des zuständigen Regie-
rungsmitglieds hat demnach den verfassungsrechtlichen 
Mindestanforderungen an eine wirksame Beschwerde zu 
genügen und effektiven Rechtsschutz zu gewährleisten. 
Dies gilt auch für die Beschwerde gegen eine Unzulässig-
keitsentscheidung nach Art 20 AsylG beim Vorsitzenden 
des VGH (Art 77 Abs 2 lit a AsylG). Der dabei bestehende 
Anspruch auf Verfahrenshilfe nach Art 83 AsylG dient 
der Gewährleistung einer wirksamen Beschwerde iS von 
Art 43 LV (Tobias Michael Wille, Beschwerderecht, aaO, 
527 f, Rn 30). 

[4.6.2] Das Recht auf Verfahrenshilfe ist seinerseits ein 
verfassungsmässiger Anspruch, der sowohl aus dem Recht 
auf Beschwerdeführung gem Art 43 LV (StGH 2001/26, 
LES 2004, 168 [174 f, Erwägung 6]) als auch – primär – aus 
dem Gleichheitssatz der Verfassung gem Art 31 LV ab-
geleitet wird (StGH 2003/64, Erwägung 2 unter Hinweis 
auf StGH 2003/7, Erwägung 3.2). Mit der Verfahrenshilfe 
soll auch eine bedürftige Partei ihre Rechte in einem 
Verfahren amtlich verteidigen lassen können. Ein mittel-
loser Bf ist auf Gesuch hin zu verbeiständen, wo dies für 
eine wirksame Beschwerdeführung sachlich notwendig 
ist und der Prozess weder aussichtslos noch mutwillig ist 
(Andreas Kley, Grundzüge des liechtensteinischen Ver-
waltungsrechts, LPS Bd 23, Schaan 1998, 255 f).

[4.6.3] Nach Auffassung der Regierung (Sachverhalt Z 
10 ff) bleibt das Recht auf eine wirksame Beschwerde 
(Art 43 LV) mit der Regelung in Art 83 Abs 1a AsylG ge-
wahrt, wonach der Antrag auf Gewährung der Verfahrens-
hilfe frühestens mit dem ersten Schriftsatz bzw der Be-
schwerde gestellt werden kann und ein solcher Antrag erst 
mit der E in der Hauptsache behandelt und entschieden 
wird [...]. In der Praxis fänden sich leicht Anwälte, welche 
das Mandat für einen Asylsuchenden im Beschwerdever-
fahren übernehmen, und dies auch, bevor [..] Verfahrens-
hilfe bewilligt worden sei. Ein Asylsuchender sei nach der 

[4.3] Zweck der Gesetzesrevision war es, dass im Asyl-
verfahren aus Gründen der Verfahrensökonomie das Ver-
fahren über die Verfahrenshilfe dem Hauptverfahren – 
etwa über die Beschwerde gegen eine Unzulässigkeits-
entscheidung der Regierung nach Art 20 AsylG – nicht 
mehr vorgeordnet ist, sondern parallel zu diesem ver-
läuft. Der Antrag auf Bewilligung der Verfahrenshilfe soll 
fortan in allen Asylverfahren zusammen mit der E in der 
Hauptsache behandelt werden (Art 83 Abs 1a AsylG).

[4.4] Der StGH anerkennt das Anliegen des Gesetz-
gebers, das Asylverfahren zu beschleunigen, den Miss-
brauch der Asylverfahren zu verhindern sowie den Mög-
lichkeiten ihrer Verzögerung durch Regelungen iS der 
Verfahrensökonomie entgegenzuwirken.

[4.5] Gesetzliche Beschränkungen des verfassungs-
mässigen Anspruchs auf Verfahrenshilfe, wie sie Art 83 
AsylG vorsieht, erachtet der StGH für zulässig, solange 
und soweit dabei der grundrechtliche Anspruch auf eine 
wirksame Beschwerde nach Art 43 LV gewahrt bleibt 
(StGH 2005/96, Erwägung 2.1; StGH 2008/79, Erwägung 
5.1 [www.gerichtsentscheide.li]). Auch Vorschriften, die 
in angemessener Form die Erfolgsaussichten der Rechts-
verfolgung berücksichtigen, stehen im Einklang mit 
Art 43 LV und Art 6 Abs 1 EMRK (StGH2013/4, Erwägung 
2.1 [www.gerichtsentscheide.li]; vgl auch Tobias Michael 
Wille, Beschwerderecht, in: Andreas Kley/Klaus A. Val-
lender [Hg], Grundrechtspraxis in Liechtenstein, LPS Bd 
52, Schaan 2012, 527, Rn 30).

[4.5.1] Grundsätzlich keine Bedenken gegen die Fas-
sung von Art 83 Abs 1a AsylG hat der StGH, wenn bei 
einem rechtsfreundlich durch einen Anwalt vertretenen 
Bf der Antrag auf Bewilligung der Verfahrenshilfe frü-
hestens mit dem einleitenden Schriftsatz bzw der Be-
schwerde eingereicht werden kann und dieser Antrag erst 
zusammen mit der E in der Hauptsache behandelt wird.

[4.5.2] Die primären Bedenken des StGH gegenüber 
Art 83 Abs 1a AsylG beziehen sich auf dessen Vereinbar-
keit mit dem verfassungsmässigen Recht auf eine wirk-
same Beschwerde nach Art 43 LV in – in der Praxis weit 
häufigeren – Situationen, in welchen der Bf nicht rechts-
freundlich vertreten wird, seine Anliegen aber weder 
offensichtlich aussichtslos noch mutwillig sind und ein 
Verfahrenshelfer sachlich notwendig wäre, um den An-
spruch auf eine wirksame Beschwerde effektiv ausüben 
z können. 

Der StGH hegt zudem Bedenken, ob die Regelung 
in Art 83 Abs 1a Satz 2 AsylG nicht dazu führt, dass ein 
unvertretener Bf, dessen Antrag auf Bewilligung der Ver-
fahrenshilfe, zusammen mit der Beschwerde, vom VGH 
abgelehnt wird, systemwidrig dazu gezwungen wird, vor 
dem StGH seinen grundrechtlichen Anspruch auf Ver-
fahrenshilfe einzufordern. Heisst der StGH dessen Indi-
vidualbeschwerde gut, so muss das ganze Verfahren vor 
dem VGH, unter Beizug eines Verfahrenshelfers, erneut 
durchgeführt werden. Dies würde in zahlreichen Fällen 
der vom Gesetzgeber beabsichtigten Vermeidung un-
nötig langer Asylverfahren iS der Verfahrensökonomie 
gerade zuwiderlaufen. 

[4.6] Gem der stRsp des StGH kommt dem Beschwer-
derecht nach Art 43 LV ein materieller Gehalt zu, der eine 
Aushöhlung dieses Grundrechts durch den Gesetzgeber 
nicht zulässt. Gesetzliche Einschränkungen von Art 43 
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Aufklärung über seine Rechte im Rahmen der kostenlosen 
Rechtsberatung in der Lage, selbst darüber zu entschei-
den, ob er sich vertreten lassen möchte oder nicht, bevor 
er seine Beschwerde einreiche. Das Verfahren vor dem 
VGH sehe keinen Anwaltszwang vor. Entschliesse sich 
der Bf dazu, sich nicht durch einen Verfahrenshelfer ver-
treten zu lassen, sei diese E zu akzeptieren, auch wenn ein 
Verfahrenshelfer sachlich notwendig wäre. Reiche der Bf 
eine selbstverfasste Beschwerde ein und stelle gleichzeitig 
einen Antrag auf Verfahrenshilfe, so sei dies ohne weiteres 
zulässig und liege in der Autonomie des Bf. In diesem 
Fall beziehe sich die Eingabe jedoch nicht auf die Bei-
gabe eines Verfahrenshelfers, weil der Bf wissentlich und 
willentlich auf einen Verfahrenshelfer verzichtet habe. Der 
VGH wende die Formvorschriften an eine Beschwerde 
bei rechts- und sprachunkundigen Asylsuchenden denn 
auch äusserst grosszügig an. Nur wenn die Eingabe klar 
den Willen des Antragsstellers zeige, dass es sich dabei 
nicht um eine Beschwerde gegen die Unzulässigkeitsent-
scheidung des zuständigen Regierungsmitglieds handle, 
werde die Eingabe nicht als Beschwerde qualifiziert. Aus-
serdem würde die Erfolgsaussicht einer Beschwerde im 
Rahmen der Verfahrenshilfe nicht in erster Linie anhand 
der Beschwerdeschrift, sondern anhand des Inhalts der 
Akten der Vorinstanz beurteilt, sodass die Unterscheidung 
zwischen einem vertretenen und einem unvertretenen Bf 
relativiert werden müsse. 

[4.6.4] Die frühere Rechtslage im Asylbereich hat eine 
effektive Ausübung des Beschwerderechts im Asylverfah-
ren dadurch gewährleistet, dass das Verfahrenshilfever-
fahren dem Hauptverfahren vorgelagert war. Neu kann 
der Antrag auf Gewährung der Verfahrenshilfe nun frü-
hestens mit dem ersten Schriftsatz bzw der Beschwerde 
gestellt werden und wird erst mit der E in der Haupt-
sache behandelt (Art 83 Abs 1a AsylG). Damit steht in 
Frage, wie ein nicht rechtsfreundlich vertretener Bf sein 
verfassungsmässiges Beschwerderecht effektiv ausüben 
kann, wenn er aufgrund seiner mangelnden Sprach- und 
Rechtskenntnisse nicht in der Lage ist, eine rechtsgenüg-
liche Beschwerde iS von Art 93 LVG einzubringen.

[4.6.5] Art 83 Abs 1a AsylG fordert, dass der «Antrag 
auf Verfahrenshilfe frühestens mit dem verfahrenseinlei-
tenden Schriftsatz bzw. der Beschwerde gestellt» werden 
kann. Der Zugang zur Verfahrenshilfe setzt damit voraus, 
dass der nicht rechtsfreundlich vertretene Bf auch ohne 
Verfahrenshelfer eine rechtsgenügliche Beschwerde ver-
fassen bzw das Verfahren richtig einleiten und diese 
substantiiert begründen kann. Dass dies in der Praxis – 
entgegen der Auffassung der Regierung – häufig nicht 
der Fall ist, zeigen nicht nur die gegenständlichen Verfah-
ren, sondern etwa auch die Verfahren zu StGH 2017/45 
und StGH 2017/46. Diese Fälle veranschaulichen auch, 
dass sich die Bf aufgrund ihrer mangelnden Sprach- und 
Rechtskenntnisse in solchen Verfahren oft nicht zurecht-
finden. Sie sind nicht in der Lage, eine rechtsgenügliche 
Beschwerde einzubringen und hinreichend darzutun, 
weshalb ihr Rechtsschutzbegehren gegebenenfalls ent-
gegen dem ersten Anschein nicht offensichtlich aussichts-
los ist. Insofern ist aus Gründen, die in der betroffenen 
Person liegen, eine auch materiell effektive Ausübung 
des Beschwerderechts nicht möglich (vgl zur Rsp in der 
Schweiz BGE 125 V 32, 35, E. 4b). 

[4.6.6] Der Regierung ist zwar darin zuzustimmen, 
dass jeder Asylsuchende die Möglichkeit hat, die im 
Asylverfahren angebotene kostenlose Rechtsberatung z 
nutzen. «Diese umfasst insbesondere die Erläuterung der 
Rechte und Pflichten sowie eine Verfahrens- und Chan-
cenberatung» (vgl BuA Nr. 70/2016, 72). «Die Vertretung 
im Fall der Beschreitung des Rechtsweges» beinhaltet 
die Rechtsberatung nach Art 13 Abs 2 AsylG hingegen 
gerade nicht, wie die Regierung selbst festgehalten hat 
(BuA Nr. 85/2011, 61 f). Art 13 Abs 3 AsylG verlangt 
sogar ausdrücklich die Trennung von Rechtsberatung 
und Rechtsvertretung. In der aktuellen Form gewährt 
daher die angebotene Rechtsberatung keinen Ersatz für 
den Anspruch auf eine wirksame Beschwerde im Asyl-
verfahren. 

[4.6.7] Freilich beruht, wie die Regierung dartut (Sach-
verhalt, Z 10.11), die E des VGH in der Hauptsache «nicht 
nur auf dem Beschwerdevorbringen, sondern […] auf 
dem ganzen dem Verfahren zugrundeliegenden Akten-
inhalt». Eine Einschränkung des Anspruchs auf eine wirk-
same Beschwerde lässt sich dadurch jedoch nicht recht-
fertigen. [...].

[4.6.8] Im Lichte des verfassungsmässigen Anspruchs 
auf eine wirksame Beschwerde und auf einen effektiven 
Rechtsschutz bedenklich ist va, dass der als eigenständig 
zu behandelnde Antrag auf Verfahrenshilfe gem Art 83 
Abs 1a AsylG nicht nur gleichzeitig mit der Beschwerde 
gestellt, sondern zusammen mit der Hauptsache beur-
teilt werden muss. Diese Regelung lässt das Recht auf 
Verfahrenshilfe im Asylbereich leerlaufen. Denn diese 
gesetzliche Vorgabe bedeutet im Ergebnis, dass eine 
Gutheissung des Verfahrenshilfeantrages ohne Wirkung 
bleibt, da ja in der Hauptsache bereits gleichzeitig ma-
teriell entschieden worden ist. Im Falle einer Ablehnung 
der Beschwerde wäre der Bf systemwidrig gezwungen, 
mit einer Individualbeschwerde beim StGH eine Aufhe-
bung des U des VGH zu erwirken, um sein Recht auf 
Verfahrenshilfe effektiv durchsetzen zu können. Art 83 
Abs 1a AsylG ist deshalb auch nicht direkt vergleichbar 
mit der analogen Regelung im erstinstanzlichen Zivilver-
fahren gem § 65 ZPO, wo im Übrigen auch der ordent-
liche Rechtsmittelweg offen steht.

[4.6.9] Zusammengefasst muss im Asylverfahren eine 
Beschwerdemöglichkeit immer, auch im Dublin-Ver-
fahren, gewährleistet sein. Die Regelung, wonach «ein 
Antrag auf Verfahrenshilfe […] frühestens mit dem ver-
fahrenseinleitenden Schriftsatz bzw. der Beschwerde ge-
stellt werden» und «der Antrag […] zusammen mit der 
Entscheidung in der Hauptsache behandelt» werden 
kann (Art 83 Abs 1a AsylG), widerspricht nach Auffas-
sung des StGH aus den dargelegten Gründen der Ver-
fassung und der EMRK. In Berücksichtigung der Ent-
stehungsgeschichte der geltenden Rechtslage und des 
Willens des Gesetzgebers sowie von Sinn und Zweck 
der Norm, wie dies auch die Regierung in ihrer Stellung-
nahme zum Ausdruck bringt, sowie vor dem Hintergrund 
der heutigen gesetzlichen Regelung der Rechtsberatung 
im Asylverfahren im Fürstentum Liechtenstein lässt sich 
Art 83 Abs 1a AsylG nach der Auffassung des StGH auch 
nicht verfassungskonform auslegen. 

[4.6.10] Der StGH hält es allerdings nicht für ausge-
schlossen, dass die vom Gesetzgeber mit Art 83 Abs 1a 
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[4.6.13] Ohne bzw bis zu einer solchen neuen ge-
setzgeberischen Lösung ist Asylsuchenden weiterhin 
die Möglichkeit zu geben, vorweg einen gesonderten 
Verfahrenshilfeantrag zu stellen. Festzuhalten ist, dass 
auch bei nicht rechtskundigen bzw nicht deutschspra-
chigen Asylsuchenden nicht auch schon für die Stellung 
dieses Antrages (gewissermassen automatisch, ohne 
Berücksichtigung der Frage der Aussichtslosigkeit der 
Beschwerdeführung) ein Verfahrenshelfer zu bestellen 
ist, zumal nach Auffassung des StGH die im Gesetz vor-
gesehene Verfahrensberatung auch eine Unterstützung 
des Asylsuchenden bei der Antragstellung für die Ver-
fahrenshilfe umfasst und ermöglicht. Damit kann sicher-
gestellt werden, dass ein für eine Überprüfung durch 
den VGH-Präsidenten genügend substantiierter Verfah-
renshilfeantrag gestellt werden kann.

[4.6.14] Aufgrund der vorstehenden Erwägungen 
kommt der StGH zum Schluss, dass der geprüfte Art 83 
Abs 1a AsylG verfassungswidrig und deshalb spruchge-
mäss aufzuheben ist. Bis zum Erlass einer neuen Rege-
lung durch den Gesetzgeber lebt durch die Aufhebung 
dieses mit der Revision des Asylgesetzes vom 28. Sep-
tember 2016 eingeschobenen Absatzes die altrechtliche 
Regelung wieder auf, welche vor der Revision gegolten 
hat.

[5.] [...].
[6.] [...].
[7.] [...].

AsylG verfolgte Absicht durch ergänzende Regelungen 
verfassungskonform ausgestaltet werden kann. 

Auch der ch Gesetzgeber hat im Zuge der Revision 
des Asylrechts eine möglichst rasche und effiziente Be-
handlung von Asylanträgen inklusive damit verbundener 
Beschwerdeverfahren angestrebt. Im Vordergrund stand 
dabei ua die Neugestaltung des nichtstreitigen Verfah-
rens (Zusatzbotschaft zur Änderung des Asylgesetzes 
vom 23. September 2011, BBl 2011 7325; Revision des 
Asylgesetzes vom 25. September 2015). Ein solches be-
schleunigtes Asylverfahren bedarf nach der Auffassung 
des ch Gesetzgebers jedoch zwingend einer Beratung 
und Rechtsvertretung. Lediglich auf diese Weise blieben 
die Rechtsstaatlichkeit und die Fairness solcher Verfahren 
trotz kurzer Verfahrensfristen gesichert. Nur so könne die 
Akzeptanz negativer Asylentscheide durch den Asylsu-
chenden erhöht werden, sodass beschleunigte Asylver-
fahren ein geeignetes Mittel bleiben, um Beschwerden 
gegen negative Asylentscheidungen zu verringern (dazu 
auch die Erläuterungen des Bundesrates z Abstimmungs-
vorlage vom 5. Juni 2016. S 49). Art 37 CH-AsylG sieht 
vor, dass «jeder asylsuchenden Person ab Beginn der 
Vorbereitungsphase und für das weitere Asylverfahren 
eine Rechtsvertretung zugeteilt wird […], sofern die asyl-
suchende Person nicht ausdrücklich darauf verzichtet» 
(Art 102h Abs 1 CH-AsylG). Dieser Anspruch auf einen 
unabhängigen, fachlich qualifizierten und unengeltli-
chen «Rechtsvertreter» besteht auch in Dublin-Verfahren 
(Botschaft zur Änderung des Asylgesetzes vom 3. Sep-
tember 2014, BBl 2013 8023; z den Aufgaben der Rechts-
beratung und -vertretung s Art 102h Abs 4 und Art.102k 
Abs 1 CH-AsylG). 

[4.6.11] Vor dem Hintergrund dieser Ausführungen 
kommt der StGH zum Schluss, dass eine Regelung iS von 
Art 83 Abs 1a AsylG verfassungsrechtlich vertretbar wäre, 
falls die Verpflichtung zur gleichzeitigen Behandlung 
von Verfahrenshilfeantrag und Beschwerde aufgehoben 
würde (Art 83 Abs 1a Satz 2 AsylG). Ein Verfahrenshil-
feantrag eines rechtsfreundlich vertretenen oder eines 
unvertretenen Bf ist selbständig zu beurteilen. Heisst 
der Präsident des VGH den Verfahrenshilfeantrag gut, so 
wäre iS der früheren Rechtslage ein ordentlicher Verfah-
renshelfer zu bestellen und ihm eine Frist zur ergänzen-
den Begründung der Beschwerde einzuräumen. Fehlt es 
hingegen an der Notwendigkeit der Verbeiständung, so 
entscheidet er über den Verfahrenshilfeantrag zusammen 
mit der Hauptsache. Eine solche Regelung würde die 
Verfahrensökonomie in verfassungskonformer Weise zu-
sätzlich erhöhen (vgl Erwägung 4.5.2), weil unter diesen 
Voraussetzungen – wie es der Gesetzgeber mit Art 83 
Abs 1a AsylG beabsichtigt hat – nur noch gegen die E in 
der Hauptsache Individualbeschwerde erhoben werden 
könnte.

[4.6.12] Allerdings würde eine solche Regelung – an-
ders als derzeit in Art 13 AslyG – voraussetzen, dass ins-
besondere in den Dublinverfahren die Möglichkeit einer 
unabhängigen, juristisch qualifizierten und unentgeltli-
chen Rechtsberatung bestünde, welche auch das Recht 
auf Beratung und Unterstützung im Beschwerdeverfah-
ren umfassen müsste, sofern eine Beschwerde von der 
Rechtsberatung nicht als aussichtslos beurteilt wird.

Staatsgerichtshof
U 27.03.2018, StGH 2017/169

Art 31 Abs 1 und 43 LV
Art 15 StGHG
§§ 67 Abs 3, 238 Abs 3, 240 Abs 1 Z 1 StPO

Im Hinblick auf das in Liechtenstein stark ausge-
prägte Grundrecht der Beschwerde nach Art 43 
LV ist die Zulässigkeit von Rechtsmitteln nicht 
einschränkend zu interpretieren. (Rechtssatz des 
StGH)

Sowohl gegen positive als auch gegen negative 
obergerichtliche Entscheidungen über die Aus-
scheidung einzelner Strafsachen aus dem gemein-
sam zu führenden Strafverfahren ist die Revisions-
beschwerde gemäss § 240 Abs 1 Z 1 StPO zulässig. 
(Rechtssatz des StGH)

Eine falsche Rechtsmittelbelehrung ist aus Gründen 
des Vertrauensschutzes nicht immer unbeachtlich. 
Unter Umständen kann auch eine falsche Rechts-
mittelbelehrung dazu führen, dass der Grundsatz 
von Treu und Glauben in einer mit dem Willkür-
verbot nicht zu vereinbarenden Weise verletzt wird. 
Diesfalls kann der Vertrauensgrundsatz je nach den 
Umständen einen subjektiven Anspruch auf Schutz 
des berechtigten Vertrauens vermitteln. (Rechtssatz 
des StGH)
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erhob der Beschwerdeführer am 06.07.2017 eine analoge 
Beschwerde an das OG.

3. Das OG gab beiden Beschwerden keine Folge. 
Das OG attestierte dem Beschwerdeführer aufgrund sei-
ner Verdächtigenstellung seine Beschwerdelegitimation, 
wies aber darauf hin, dass gemäss § 67 Abs 2 StPO das 
Strafverfahren in der Regel gegen alle Personen wegen 
aller strafbarer Handlungen gleichzeitig zu führen und 
über alle zusammentreffenden Strafsachen ein U zu fäl-
len sei, wenn demselben Beschuldigten mehrere straf-
bare Handlungen zur Last liegen oder sich an derselben 
strafbaren Handlung mehrere Personen beteiligt haben, 
oder wenn eine dieser letzteren auch noch in Verbindung 
mit anderen Personen strafbare Handlungen begangen 
hat. Nach § 67 Abs 3 StPO könne das Gericht auf Antrag 
oder von Amtes wegen verfügen, dass hinsichtlich ein-
zelner strafbarer Handlungen oder einzelner Beschuldig-
ter das Strafverfahren abgesondert zu führen oder zum 
Abschluss zu bringen sei, sofern dies zur Vermeidung 
von Verzögerungen oder Erschwerungen des Verfahrens 
oder zur Kürzung der Haft eines Beschuldigten dienlich 
erscheine. Da mehrere Straftaten des Angeklagten grund-
sätzlich in einem einheitlichen Verfahren zu beurteilen 
seien, werde der Angeklagte möglicherweise durch eine 
Ausscheidung, nicht aber durch die Einbeziehung von 
Straftaten in seinen Rechten verletzt. Die Einbeziehung 
solle gewährleisten, dass für die zusammentreffenden 
Taten eine einheitliche Strafe verhängt werde.

4. Mit Schriftsatz vom 06.11.2017 hat der Beschwer-
deführer gegen diesen B des OG Individualbeschwerde 
an den StGH wegen Verletzung verfassungsmässig und 
durch die EMRK gewährleisteter Rechte erhoben, wobei 
er den B des OG im Umfang des Spruchpunkt 1, soweit 
die Gegenäusserung des Beschwerdeführers zurückge-
wiesen wurde, sowie der Spruchpunkte 2 und 3 anficht. 
Der Beschwerdeführer rügt die Verletzung seines Rechts 
auf Geheim- und Privatsphäre (Art 32 Abs 1 LV) und 
auf willkürfreie Behandlung. Der Beschwerdeführer be-
antragt, der StGH wolle seiner Beschwerde Folge geben 
und feststellen, dass er durch die angefochtene Entschei-
dung des OG vom 03.10.2017 in seinen verfassungsmäs-
sig gewährleisteten sowie in seinen durch die EMRK 
garantierten Rechten verletzt sei. Der StGH wolle die an-
gefochtene Entscheidung aufheben und zur neuerlichen 
Entscheidung unter Bindung an seine Rechtsansicht an 
das OG zurückverweisen sowie dem Beschwerdeführer 
die Kosten des Verfahrens ersetzen.

Der Beschwerdeführer legt zunächst die verfahrens-
gegenständliche Ausgangslage dar und bringt vor, dass 
«sachfremde Akten» vermischt würden. Er zeigt die ihn be-
lastenden Folgen dieser Verfahrensvermischung auf, ins-
besondere, dass die Anzeiger JN  und CB nunmehr durch 
Akteneinsicht Zugang zu den gesamten Verfahrensakten 
erhalten würden. Er bezeichnet ferner die sachfremden 
Aktenteile, welche mittels einer Ausscheidung aus diesem 
Akt zu entnehmen seien, um seine Grundrechte zu schüt-
zen. Art 32 Abs 1 LV würde deshalb verletzt werden, weil 
für die Einschränkung dieses Grundrechtes keine ausrei-
chenden rechtlichen Grundlagen bestehen würden. Die 
sachfremden Aktenteile würden ohne jegliche rechtliche 
Grundlage in das gegenständliche Verfahren eingeführt 
werden. Unter Bezugnahme auf die Rechtsprechung des 

Eine Behörde kann über die gesetzlich geregelten 
Fälle einer falschen Rechtsmittelbelehrung hinaus 
aus Vertrauensschutzgründen jedoch nur dann an 
eine unrichtige Rechtsmittelbelehrung gebunden 
werden, wenn diese Rechtsmittelbelehrung zur 
Begründung des Vertrauens geeignet ist; konkret, 
wenn die Unrichtigkeit der Rechtsmittelbelehrung 
bei gebotener Sorgfalt nicht erkennbar war und 
der Adressat aufgrund der unrichtigen Rechtsmit-
telbelehrung nachteilige Dispositionen getroffen 
hat. (Bestätigung der Rechtsprechung, vgl. StGH 
2003/62 LES 2006, 8 und StGH 2008/28 GE 2009 357 
bzw. GE 2010 479) [Rechtssatz des StGH]

Sachverhalt

1. Im Verfahren zu 12 UR.2011.424 erhob die Liechten-
steinische Staatsanwaltschaft am 19.04.2016 eine An-
klage gegen den Beschwerdeführer und legte ihm das 
Verbrechen des schweren Betruges nach °§§ 146 und 
147 Abs 3 StGB zur Last. Nach dieser Anklageerhebung 
wurde das gegen den Beschwerdeführer geführte Straf-
verfahren hinsichtlich weiterer Fakten zur Geschäftszahl 
12 UR.2016.144 fortgesetzt, insbesondere betreffend den 
Vorwurf der Untreue zum Nachteil der Aktionäre der IG 
und des Betruges zum Nachteil der öffentlichen Hand. 
JN erstattete am 12.12.2016 eine Sachverhaltsdarstellung 
und erklärte seinen Privatbeteiligtenanschluss. In dieser 
Strafanzeige wurde dem Beschwerdeführer der Verdacht 
der qualifizierten Untreue nach § 153 StGB vorgewor-
fen, insbesondere die eingeräumte Befugnis als Ver-
waltungsrat zur Verwaltung des Vermögens der IG bzw. 
letztlich der Anleger wissentlich missbraucht zu haben. 
Weiter warf der Anzeiger auch das Tatbild des schwe-
ren gewerbsmässigen Betruges vor. Mit Eingabe vom 
11.04.2017 erklärte auch CB ihren Anschluss als Privatbe-
teiligte, wobei sie ebenfalls den Vorwurf erhob, dass sie 
durch die rechtswidrigen Handlungen der Verwaltungs-
räte der IG in ihrem Vermögen geschädigt worden sei. 

2. Mit B vom 20.06.2017 wies die zuständige Unter-
suchungsrichterin des LG den Antrag des Beschwerde-
führers auf Ausscheidung gemäss § 67 Abs 3 StPO ab. 
Der Beschwerdeführer begründete seinen Antrag auf 
Ausscheidung nach § 67 Abs 3 StPO dahingehend, dass 
das Faktum JN einen sachfremden Akt eingegliedert 
worden sei. Das Erstgericht hielt dazu fest, dass § 67 
Abs 2 StPO eine gemeinsame Verfahrensführung vor-
sehe, wenn demselben Beschuldigten mehrere strafbare 
Handlungen zur Last gelegt werden oder sich an dersel-
ben Handlung mehrere Personen beteiligt haben. Laut 
Auffassung des Erstgerichtes würden gegenständlich 
beide Konstellationen vorliegen. Gegen Spruchpunkt 3 
des erstinstanzlichen B, welcher sich nur mit der Ab-
weisung des Antrags auf Ausscheidung befasste, erhob 
der Beschwerdeführer mit Eingabe vom 06.07.2017 eine 
Beschwerde wegen Ungesetzlichkeit und Unangemes-
senheit an das OG. Mit einem weiteren B vom 20.06.2017 
liess die zuständige Untersuchungsrichterin auch CB als 
Privatbeteiligte zu. Dagegen richtete sich ebenfalls der 
Antrag des Beschwerdeführers auf Ausscheidung, was 
wieder-um vom Erstgericht mit einer gleichlautenden 
Begründung abgewiesen wurde. Auch gegen diesen B 
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Weiterziehung mehr stattfindet und demzufolge bei 
konformen Entscheidungen in der Regel keine weitere 
Rechtsmittelmöglichkeit mehr gegeben ist. Unbeachtet 
geblieben ist aber § 240 Abs 1 Z 1 StPO, welcher als ge-
setzlicher Ausnahmetatbestand vorsieht, dass Entschei-
dungen des OG vom Ankläger und vom Beschuldigten 
über die Ausscheidung einzelner Strafsachen aus dem 
gemeinsam zu führenden Strafverfahren beim OGH an-
gefochten werden können. Der Gesetzgeber hat daher 
beim Thema Ausscheidung aus gemeinsam geführten 
Strafverfahren auch bei konformen Entscheidungen eine 
Beschwerde an den OGH vorgesehen. Der Wortlaut des 
§ 240 Abs 1 Z 1 StPO lehnt sich an die österreichische 
Rezeptionsvorlage (§ 114 alt öStPO) an. In der öster-
reichischen Lehre wurde unterschieden, ob eine Aus-
scheidung ausgesprochen wird oder nicht. «Da mehrere 
Straftaten des Angeklagten grundsätzlich in einem ein-
heitlichen Verfahren abzuurteilen sind, wird der An-
geklagte in seinen Rechten möglicherweise durch eine 
Ausscheidung, nicht aber durch die Einbeziehung von 
Straftaten in seinen Rechten verletzt. Nach § 114 StPO ist 
deshalb auch nur ein Ausscheidungsbeschluss anfecht-
bar» (Mayerhofer in: Das österreichische Strafverfahrens-
recht, 3. Band, 1. Teil, Wien 1966, S. 383 f). Mit dem an-
gefochtenen B wurde zwar keine Ausscheidung verfügt, 
es wurde aber auch kein Einbeziehungsbeschluss ge-
fasst. § 240 Abs 1 Z 1 StPO kann nicht isoliert betrachtet 
werden. Art 43 LV garantiert das Recht, eine Beschwerde 
zu erheben und dies nötigenfalls bis zur höchsten Stelle 
zu verfolgen, soweit nicht eine gesetzliche Beschrän-
kung des Rechtsmittelzuges entgegensteht. § 240 Abs 1 
Z 1 StPO sieht nun im Sinne von Art 43 LV gerade keine 
Rechtsmittelbeschränkung vor, sondern gewährleis-
tet bei einer Entscheidung über eine Ausscheidung im 
Sinne von § 67 Abs 3 StPO eine Beschwerdemöglichkeit 
an den OGH. Formal bekämpfte der Beschwerdeführer 
gar nicht die vorgenommene Einbeziehung der beiden 
Fakten, sondern das Erstgericht wies die beiden Anträge 
des Beschwerdeführers, eine Ausscheidung nach § 67 
Abs 3 StPO vorzunehmen, ab. Inhaltlich betrifft daher 
die Beschlussfassung des OG die nicht vorgenommene 
Ausscheidung, was nach § 240 Abs 1 Z 1 StPO trotz der 
(alten) Lehre des Rezeptionslandes in Hinblick auf das 
in Liechtenstein stark ausgeprägte Grundrecht der Be-
schwerde nach Art 43 LV bedeutet, dass ein Rechtsmit-
telzug an den OGH zulässig ist. Dass auch negative Ent-
scheidungen in Bezug auf die beantragte Ausscheidung 
rechtsmittelfähig sein können, ergibt sich zunächst di-
rekt aus Art 43 LV und zeigt sich weiter auch darin, dass 
sowohl dem Ankläger als auch dem Beschuldigte über 
die Ausscheidung ein Beschwerderecht an den OGH 
eingeräumt wird. Der Gesetzgeber hat hierbei nicht 
zwischen negativer und positiver Beschlussfassung ent-
schieden, sondern einfach beim Thema «Ausscheidung» 
ausnahmsweise ein weiteres Rechtsmittel eingeräumt, 
welches wie bereits ausgeführt im Lichte von Art 43 LV 
nicht einschränkend zu interpretieren ist. Damit ist auch 
hinsichtlich des Spruchpunktes 2 der Instanzenzug nicht 
durchlaufen worden.

2.3. Hinsichtlich Spruchpunkt 3 (Kosten) kann auf 
obige Ausführungen verwiesen werden; diesbezüglich 
teilt der Kostenspruch das rechtliche Schicksal der Ent-

OGH müsse bei einer solchen Fallkonstellation die Ein-
führung von sachfremden Unterlagen mit einer erneuten 
formellen Beschlagnahme geschehen, dies auch im Hin-
blick auf besonders schützenswerte Personendaten. Die 
abgewiesene Ausscheidung erweise sich zudem als un-
verhältnismässig. Es komme noch hinzu, dass im Verfah-
ren 12 UR.2011.424 der im Verfahren 12 UR.2016.144 Ver-
dächtige MZ als Zeuge agiere. Dies führe zu einer nicht 
zulässigen Situation. Auch würden sich in Bezug auf die 
Akteneinsicht der Privatbeteiligten langwierige Rechts-
streitigkeiten ergeben. Als gelinderes Mittel und im Sinne 
des Verhältnismässigkeitsgrundsatzes sei daher eine Ab-
sonderung gestützt auf § 67 Abs 3 StPO vorzunehmen.

Aus den Entscheidungsgründen

1. Nach Art 39 StGHG nimmt der StGH seine Zuständig-
keit in jeder Lage des Verfahrens war und es ist zunächst 
ist zu prüfen, ob im Beschwerdefall die Eintretensvor-
aussetzungen nach Art 15 StGHG überhaupt erfüllt sind. 
Individualbeschwerden können gemäss dieser Bestim-
mung nur gegen eine letztinstanzliche Entscheidung 
oder Verfügung erhoben werden, welche auch enderle-
digend ist. 

2. Dem angefochtenen B ist folgende Rechtsmittel-
belehrung beigeschlossen:

Gegen Spruchpunkt 1 dieses Beschlusses ist die Revi-
sionsbeschwerde an den Obersten Gerichtshof binnen 
14 Tagen ab Zustellung zulässig (§ 240 Abs 1 Ziff. 4 StPO).

Gegen die Entscheidung in Spruchpunkt 2 findet 
keine Weiterziehung mehr statt (§ 238 Abs 3 StPO).»

In Bezug auf Spruchpunkt 3 (Kosten) fehlt eine Rechts-
mittelbelehrung. Der Beschwerdeführer ficht laut sei-
ner Anfechtungserklärung in der Individualbeschwerde 
nunmehr alle drei Spruchpunkte an, Spruchpunkt 1 nur 
hinsichtlich der Zurückweisung seiner Gegenäusserung. 
Dazu ist Folgendes zu erwägen:

2.1. Mit Spruchpunkt 1 wird die Gegenäusserung des 
Beschwerdeführers zurückgewiesen; dieser Entschei-
dungsteil ist nach § 240 Abs 1 Z 4 StPO rechtsmittel-
fähig. Der Beschwerdeführer unterliess es jedoch, da-
gegen eine Beschwerde an den OGH zu erheben. Da 
der Beschwerdeführer hinsichtlich Spruchpunkt 1 vor-
gängig gar keine Beschwerde an den OGH im Sinne des 
§ 240 Abs 1 Z 4 StPO erhoben hat, wurde hinsichtlich 
dieses Teils der Individualbeschwerde der Rechtsmittel-
zug nicht erschöpft. Der Beschwerdeführer hat den Ins-
tanzenzug nicht durchlaufen (vgl. dazu: Tobias Michael 
Wille, Liechtensteinisches Verfassungsprozessrecht, LPS 
43, S. 562). Es liegt somit keine letztinstanzliche Ent-
scheidung bezüglich Spruchpunkt 1 vor und damit fehlt 
eines der Eintretenskriterien.

2.2. Mit Spruchpunkt 2 werden die beiden Beschwer-
den des Beschwerdeführers materiell erledigt und dabei 
die erstinstanzlichen Entscheidungen bestätigt. Hin-
sichtlich der Abweisung der Ausscheidungsanträge lie-
gen demnach konforme Entscheidungen der ersten und 
zweiten Instanz vor, weshalb das OG in seiner Rechts-
mittelbelehrung offensichtlich auf § 238 Abs 3 StPO 
verwies. Zwar sieht § 238 Abs 3 StPO vor, dass gegen 
Entscheidungen des OG, die einer bei diesem Gerichte 
eingereichten Beschwerde keine Folge geben, keine 
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gehalten ist, die von der entscheidenden Behörde erteilte 
Rechtsmittelbelehrung dahingehend zu prüfen, ob sie 
im Einklang mit den einschlägigen Gesetzesbestimmun-
gen steht (StGH 2003/62 und weitere Verweise; StGH 
2008/028). Der StGH vertritt aufgrund dieser Erwägun-
gen die Auffassung, dass der anwaltlich vertretene Be-
schwerdeführer bei gebotener Sorgfalt die vom Wortlaut 
her eindeutige Rechtsmittelmöglichkeit hätte erkennen 
können. Es wäre daher dem Beschwerdeführer zumut-
bar gewesen, auch wenn nur aus anwaltlicher Vorsicht 
eine Beschwerde an den OGH einzubringen. Insgesamt 
war im Beschwerdefall die Unrichtigkeit der Rechtsmit-
telbelehrung des OG aufgrund des Gesetzeswortlautes 
erkennbar, zumindest aber zu vermuten, weshalb diese 
nicht als geeignet angesehen werden kann, ein berech-
tigtes Vertrauen zu begründen. Der StGH sieht daher 
davon ab, dem Beschwerdeführer eine weitere Frist für 
die Einreichung einer Beschwerde an den OGH einzu-
räumen.

5. Aus all diesen Gründen war spruchgemäss zu ent-
scheiden.

6. Der Kostenspruch stützt sich auf Art 56 Abs 1 
StGHG und Art 19 Abs 1, 3 und 5 GGG (alte Fassung).

scheidung in der Hauptsache; auch hier ist der Instan-
zenzug nicht durchlaufen worden. 

3. Da der angefochtene B somit in seiner Gesamtheit 
beim OGH hätte angefochten werden können, aber der 
Beschwerdeführer den Instanzenzug nicht durchlaufen 
ist, liegt keine letztinstanzliche und enderledigende Ent-
scheidung vor. Die Eintretensvoraussetzungen für die 
Beurteilung dieser Individualbeschwerde sind nicht ge-
geben, weshalb die Beschwerde zurückzuweisen war.

4. Letztlich ist auch noch zu beurteilen, ob die feh-
lerhafte Rechtsmittelbelehrung des OG eine Vertrau-
ensgrundlage darstellt, welche dem Beschwerdeführer 
allenfalls die Einräumung einer weiteren Frist für die 
Einreichung einer Beschwerde in Bezug auf die Spruch-
punkte 2 und 3 beim OGH rechtfertigen würde. Dazu 
Folgendes:

4.1. Der StGH hat sich mehrfach mit den möglichen 
Folgen einer falschen Rechtsmittelbelehrung befasst 
(vgl. dazu: StGH 2008/028, veröffentlicht in: gerichts-
entscheide.li). Als Grundsatz der Rechtsprechungslinie 
des StGH kann festgehalten werden, dass eine falsche 
Rechtsmittelbelehrung ein gesetzlich versagtes Rechts-
mittel nicht zu eröffnen vermag. Ebenso wenig kann 
eine falsche Rechtsmittelbelehrung einen ansonsten 
offen stehenden Rechtsweg abschneiden. Der weitere 
Rechtsweg ist nämlich, von ausdrücklich gesetzlich gere-
gelten Fällen abgesehen, aus Rechtsschutzgründen nicht 
der Disposition des erkennenden Gerichtes anheimge-
stellt. Eine falsche Rechtsmittelbelehrung hat demzufolge 
grundsätzlich keine Auswirkung auf den weiteren Ver-
lauf des Verfahrens. 

4.2. Aus Gründen des Vertrauensschutzes ist eine 
falsche Rechtsmittelbelehrung trotzdem nicht immer un-
beachtlich. Unter Umständen kann auch eine falsche 
Rechtsmittelbelehrung dazu führen, dass der Grundsatz 
von Treu und Glauben in einer mit dem Willkürverbot 
nicht zu vereinbarenden Weise verletzt wird. Diesfalls 
kann der Vertrauensgrundsatz je nach den Umständen 
einen subjektiven Anspruch auf Schutz des berechtigten 
Vertrauens vermitteln. Eine fehlerhafte Rechtsmittelbe-
lehrung stellt in diesem Sinne eine Vertrauensgrundlage, 
d.h. einen Anknüpfungspunkt für den Vertrauensschutz 
dar. Das kann dazu führen, dass unter bestimmten Vor-
aussetzungen eine vom materiellen Recht abweichende 
Behandlung des Rechtssuchenden geboten sein kann, 
falls die falsche Rechtsmittelbelehrung zu einer Benach-
teiligung des Rechtssuchenden geführt hat. Eine Behörde 
kann über die gesetzlich geregelten, hier aber nicht rele-
vanten Fälle einer falschen Rechtsmittelbelehrung hinaus 
aus Vertrauensschutzgründen jedoch nur dann an eine 
unrichtige Rechtsmittelbelehrung gebunden werden, 
wenn diese Rechtsmittelbelehrung zur Begründung des 
Vertrauens geeignet ist; konkret, wenn die Unrichtigkeit 
der Rechtsmittelbelehrung bei gebotener Sorgfalt nicht 
erkennbar war und der Adressat aufgrund der unrich-
tigen Rechtsmittelbelehrung nachteilige Dispositionen 
getroffen hat.

4.3. Nach Ansicht des StGH hätte der Rechtsvertreter 
des Beschwerdeführers bei Anwendung der gebotenen 
Sorgfalt  auf die Bestimmung des § 240 Abs 1 Z 1 StPO 
stossen müssen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass ein 
Anwalt im Rahmen seiner Sorgfaltspflichten zumindest 
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Art 47 Abs 1 LVG
Art 21 SBPVG
Art 1 Abs 3 und 4 PGR

Vor allem im Hinblick auf Übergangsbestimmun-
gen, wie hier jener von Art 21 SBPVG, ist die Frage, 
zu welchem Zeitpunkt ein Verfahren amtswegig 
eingeleitet und damit anhängig wird, bedeutsam. 
Wodurch und wann ein amtswegiges Verwaltungs-
verfahren eröffnet und anhängig gemacht wird, 
bestimmt das LVG jedoch nicht. Somit kommen ge-
mäss Art 47 Abs 1 LVG die allgemeinen Verfahrens-
regeln, die sich aus der Natur des Verwaltungsver-
fahrens ergeben, zur Anwendung. Sie sind nicht 
kodifiziert, weshalb auf die bewährte Rechtspre-
chung und Lehre abzustellen ist.

Sofern in den Gesetzen nichts Besonderes bestimmt 
ist, gilt für das Einleitungsverfahren der Grundsatz 
der Formfreiheit. Ein Verfahren kann nicht nur 
durch externe Akte, sondern auch schon durch 
blosse interne Akte, zB durch Aufnahme eines Ak-
tenvermerks, eingeleitet werden. Voraussetzung ist, 
dass daraus bei objektiver Betrachtung klar die Ein-
leitung eines bestimmten Verfahrens hervorgeht. 
Die Anhängigkeit des Verfahrens setzt hingegen 
nicht voraus, dass diese internen Akte den Parteien 
auch zur Kenntnis gelangen. 

Sachverhalt

Mit Verfügung vom 13. März 2015 entschied die Stiftung 
Personalvorsorge Liechtenstein (im Folgenden: SPL) 
betreffend «Korrektur Austrittsleistung der Pensionsver-
sicherung per 31. Oktober 2007 und Rückforderung», 
adressiert an die Beschwerdeführerin, wie folgt: 1. Ihre 
Freizügigkeitsleistung per 31. Oktober 2007 beträgt CHF 
115’017.00. 2. Die zu viel ausbezahlte Freizügigkeitsleis-
tung von CHF 34’218.00 inkl. Zins per 17. Januar 2008 
wird zurückgefordert.

Diese Verfügung wurde im Wesentlichen wie folgt be-
gründet: 

Mit Austrittsverfügung der Pensionsversicherung für 
das Staatspersonal (im Folgenden: PVS) vom 17. Januar 
2008 sei aufgrund der Auflösung des Dienstverhältnisses 
per 31. Oktober 2007 die Freizügigkeitsleistung der Be-
schwerdeführerin inkl. Zins gemäss Abrechnung vom 11. 
Januar 2008 in Höhe von CHF 149’665.75 an die neue 
Vorsorgeeinrichtung der Beschwerdeführerin zu Gunsten 
der Beschwerdeführerin überwiesen worden. Bei einer 
Überprüfung des Versicherungsverhältnisses sei nun von 
der Pensionsversicherung festgestellt worden, dass der 
Beschwerdeführerin bei ihrem Austritt per 31. Oktober 
2007 eine zu hohe Freizügigkeitsleistung berechnet und 
ausbezahlt worden sei. […] Die SPL sei per 01. Juli 2014 
gemäss Art 13 des Gesetzes über die betriebliche Perso-

nalvorsorge des Staates (SBPVG) Rechtsnachfolgerin der 
PVS. Auf die am 01. Juli 2014 hängigen Verfahren der 
Pensionsversicherung finde gemäss Art 21 SBPVG das 
bisherige Recht (PVG) mit der Massgabe Anwendung, 
dass der Stiftungsrat der SPL erstinstanzlich entscheide.  

Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdefüh-
rerin, rechtsfreundlich vertreten, am 30. März 2015 Be-
schwerde an die Beschwerdekommission für Verwal-
tungsangelegenheiten (im Folgenden: VBK). Sie brachte 
im Wesentlichen vor, am 01. Juli 2014 sei bei der PVS 
noch kein Verfahren zur Rückforderung einer zu viel aus-
bezahlten Freizügigkeitsleistung hängig gewesen. Ge-
mäss Art 21 SBPVG komme das bisherige Recht (PVG) 
nur dann zur Anwendung, wenn am 01. Juli 2014 ein 
Verfahren «hängig» gewesen sei. Hängig sei ein Verfahren 
jedoch erst dann, wenn es eingeleitet worden sei. Der 
exakte Zeitpunkt der Einleitung eines Verwaltungsver-
fahrens sei dann, wenn eine förmliche Verfahrensein-
leitung erfolge. Diesbezüglich seien die einschlägigen 
ZPO-Bestimmungen heranzuziehen. Dementsprechend 
sei für die Verfahrenseinleitung eine förmliche Hand-
lung vorausgesetzt, die klaren und strikten Regeln unter-
stehe. Eine solche Verfahrenseröffnung sei am 01. Juli 
2014 noch nicht erfolgt. Somit komme auf den vorliegen-
den Fall nicht das PVG, sondern das SBPVG zur Anwen-
dung. Gemäss letzterem sei nicht die SPL für den Erlass 
einer Verfügung auf Rückforderung einer Freizügigkeits-
leistung zuständig. Vielmehr müsse die SPL eine solche 
Rückforderung im zivilprozessualen Klagsweg geltend 
machen. Deshalb beantrage die Beschwerdeführerin, die 
VBK wolle feststellen, dass die angefochtene Verfügung 
der SPL vom 13. März 2015 nichtig sei. Weiters wolle 
die VBK das Verfahren entsprechend ersatzlos aufheben.  

Mit E vom 18. Juni 2015 gab die VBK der Beschwerde 
vom 30. März 2015 keine Folge.  

Aus den Entscheidungsgründen

Die Beschwerdeführerin hat in den Verfahren vor der 
VBK und dem VGH nicht bestritten, dass die PVS im Ja-
nuar 2008, nachdem die Beschwerdeführerin per 31. Ok-
tober 2007 aus der PVS ausschied, eine um CHF 34’218.00 
zu hohe Freizügigkeitsleistung an die neue Vorsorgeein-
richtung für die Beschwerdeführerin auszahlte.

Gemäss Art 8 Abs 1 PVG (Gesetz vom 20. Dezember 
1988 über die Pensionsversicherung für das Staatsperso-
nal, LGBl. 1989 Nr. 7, in der per 30. Juni 2014 gültigen 
Fassung) muss eine Leistung der PVS, wenn sie unrich-
tig festgesetzt wurde, berichtigt werden; zu viel oder zu 
wenig ausbezahlte Beträge sind samt Zins zurückzu-
erstatten oder nachzuzahlen. Gemäss Art 8 Abs 2 PVG 
verjährt der Anspruch auf Rückerstattung oder Nachzah-
lung bei periodischen Leistungen innert fünf Jahren, bei 
einmaligen Leistungen innert zehn Jahren. Die Pflicht 
zur Rückerstattung wird von der Geschäftsleitung der 
PVS verfügt (Art 13 PVG). Eine solche Verfügung ist an 
den Stiftungsrat der PVS anfechtbar; deren E ist an die 
VBK anfechtbar; deren E sind an den VGH anfechtbar 
(Art 14i PVG). 
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«allgemeinen Vorschriften», also allgemeine Verfahrens-
regeln, zur Anwendung. Solche allgemeinen Verfahrens-
regeln ergeben sich aus der Natur des Verwaltungsver-
fahrens, vorliegendenfalls eines Verwaltungsverfahrens, 
das von Amts wegen eingeleitet werden muss. Da diese 
allgemeinen Verfahrensregeln nicht kodifiziert sind, ist 
auf die bewährte Rsp und Lehre abzustellen (Art 1 Abs 4 
PGR). 

Das LVG ist weitgehend eine Rezeption der Vorarbei-
ten zum ö Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetz. 
Die ö Entwürfe und damit indirekt auch das LVG orien-
tierten sich an der Rsp des VGH in Wien (Andreas Kley,  
Grundriss des liechtensteinischen Verwaltungsrechts, 
Vaduz 1998, S. 20 bis 25). Aus diesem Grund ist bei 
der Auslegung des LVG und der sich daraus ergebenden 
allgemeinen Verfahrensgrundsätze stärker auf die öster-
reichische als auf die schweizerische Rsp und Lehre ab-
zustellen. 

Gemäss § 39 Abs 2 öAVG hat die Behörde, soweit die 
Verwaltungsvorschriften hierüber keine Anordnungen 
enthalten, von Amts wegen vorzugehen und unter Be-
obachtung der Vorschriften zum Ermittlungsverfahren 
den Gang des Ermittlungsverfahrens zu bestimmen. Mit 
der Frage, in welcher Form die amtswegige Einleitung 
des Verwaltungsverfahrens zu erfolgen hat, hängt auch 
die Frage zusammen, zu welchem Zeitpunkt ein Ver-
fahren amtswegig eingeleitet und damit anhängig wird; 
dieser Zeitpunkt ist vor allem im Hinblick auf Über-
gangsbestimmungen – wie vorliegendenfalls gemäss 
Art 21 SBPVG – bedeutsam (Hengstschläger/Leeb, AVG, 
§ 39 Rz 4). Sofern in den Gesetzen nichts Besonderes 
bestimmt ist, gilt für das Einleitungsverfahren der Grund-
satz der Formfreiheit. Dementsprechend kommen ver-
schiedene Arten der Verfahrenseinleitung in Betracht. 
Nach der Rsp des ö VGH kann ein Verfahren nicht nur 
durch externe Akte, sondern auch schon durch bloss 
interne Akte, zB durch Aufnahme eines Aktenvermerks 
(VwGH 24.3.1998, 97/05/0258), eingeleitet werden. Vo-
raussetzung ist, dass daraus bei objektiver Betrachtung 
klar die Einleitung eines bestimmten Verfahrens hervor-
geht (VwGH 24.3.1998, 97/05/0258). Die Anhängigkeit 
des Verfahrens setzt hingegen nicht voraus, dass diese 
internen Akte den Parteien auch zur Kenntnis gelangen 
(VwGH 26.6.1996, 91/12/0207; 24.3.1998, 97/05/0258) 
(Hengstschläger/Leeb, AVG § 39 Rz 6). In der von Hengst-
schläger/Leeb erwähnten Leitentscheidung des ö VGH 
zu VwGH 97/05/0258 führte der VGH aus, dass das Er-
langen der Kenntnis der Behörde, dass eine bauliche 
Anlage ohne die erforderliche Bewilligung benützt wird, 
für sich allein noch nicht bewirkt, dass ein Verfahren auf 
Untersagung der Benützung der baulichen Anlage an-
hängig ist. Vielmehr ist hierzu erforderlich, dass die Be-
hörde aufgrund der ihr zukommenden Kenntnis Verfah-
rensschritte setzt, aus denen zweifelsfrei erkennbar ist, 
dass von Amts wegen ein bestimmtes Verwaltungsver-
fahren eingeleitet worden ist. Da hierfür kein bestimm-
ter Verfahrensakt vorgeschrieben ist, bedarf es, sofern 
die Tatsache der amtswegigen Einleitung eines Verwal-
tungsverfahrens nicht nach aussen bekannt geworden 
ist, jedenfalls eines von der Behörde intern eindeutig ge-
setzten Verwaltungshandelns, aus dem sich klar die Ein-
leitung eines bestimmten Verfahrens ergibt. So genügte 

Das PVG wurde durch das Gesetz vom 06. September 
2013 über die betriebliche Personalvorsorge des Staates 
(SBPVG), LGBl. 2013 Nr. 329, welches am 01. Juli 2014 in 
Kraft trat, aufgehoben (Art 23 SBPVG). Übergangsrecht-
lich bestimmt Art 21 SBPVG, dass auf zum Zeitpunkt des 
Inkrafttretens des SBPVG hängige Verfahren das bishe-
rige Recht mit der Massgabe Anwendung findet, dass 
erstinstanzlich der neue Stiftungsrat der Vorsorgeeinrich-
tung – also der Stiftungsrat der SPL – entscheidet.  

Vorliegendenfalls stellt sich also die entscheidende 
und hier strittige Frage, ob das Verfahren auf Berich-
tigung der im Januar 2008 von der PVS ausbezahlten 
Freizügigkeitsleistung für die Beschwerdeführerin und 
Rückerstattung der zu viel ausbezahlten Freizügigkeits-
leistung zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des SBPVG, 
also am 01. Juli 2014, bereits hängig war. Wenn dieses 
Verfahren am 01. Juli 2014 bereits hängig war, durfte 
der Stiftungsrat der SPL auch noch nach dem 01. Juli 
2014 über die erwähnte Berichtigung und Rückerstat-
tung gemäss dem bisherigen Recht, also gemäss Art 8 
PVG, entscheiden. Wenn das Verfahren am 01. Juli 2014 
noch nicht hängig war, wäre der Stiftungsrat der SPL 
nicht zuständig gewesen. Vielmehr müsste die SPL ge-
mäss der Verweisungsnorm von Art 3 SBPVG und Art 24 
BPVG (Gesetz vom 20. Oktober 1987 über die betrieb-
liche Personalvorsorge, LGBl. 1988 Nr. 12, in der gültigen 
Fassung) bei den ordentlichen Gerichten ein Verfahren 
gegen die Beschwerdeführerin einleiten. 

Bei den Verfahren gemäss PVG handelt es sich um 
Verwaltungsverfahren, auf welche, neben den verwal-
tungsrechtlichen Bestimmungen des PVG, das LVG an-
wendbar ist (vgl. Art 1 Abs 1, Art 12 Abs 3, Art 13 Abs 3, 
Art 14i PVG). Gemäss Art 47 Abs 1 LVG erfolgt die Ein-
leitung des Verfahrens zum Erlass einer Verfügung oder 
Entscheidung entweder von Amts wegen (amtswegiges 
Verfahren) oder, wenn es sich um die Geltendmachung 
von Rechten (Ansprüchen) und rechtlich anerkannten 
Interessen einer Partei handelt, auf deren Antrag (Ver-
fahren auf Parteiantrag), wobei im Übrigen die Voraus-
setzungen und Wirkungen der Einleitung nach den be-
stehenden, besonderen oder allgemeinen Vorschriften zu 
beurteilen sind. Ebenso kann das Ermittlungsverfahren 
auf Antrag oder von Amts wegen eingeleitet und weiter 
betrieben werden, je nach den zu verfolgenden Rech-
ten und Interessen (Art 57 Abs 1 LVG). Ob ein Verfahren 
nur auf Antrag oder von Amts wegen eingeleitet werden 
kann oder muss, ergibt sich aus dem jeweils anwendba-
ren Materiegesetz, vorliegendenfalls aus dem PVG. Ge-
mäss Art 8 PVG muss eine Leistung der PVS berichtigt 
werden, wenn sie unrichtig festgesetzt wurde. Zudem 
sind (müssen) zu viel oder zu wenig ausbezahlte Beträge 
zurückzuerstatten oder nachzuzahlen. Ein Berichtigungs- 
und Rückerstattungsverfahren gemäss Art 8 PVG ist also 
von Amts wegen einzuleiten. Die Einleitung und damit 
die Anhängigkeit eines solchen Verfahrens vor dem 01. 
Juli 2014 bewirken gemäss Art 21 SBPVG, dass das bis-
herige Recht mit der Massgabe Anwendung findet, dass 
erstinstanzlich der Stiftungsrat der SPL entscheidet. Wo-
durch und wann jedoch das Berichtigungs- und Rücker-
stattungsverfahren eröffnet und anhängig gemacht wird, 
bestimmt weder das PVG noch das SBPVG noch das 
LVG weiter. Somit kommen gemäss Art 47 Abs 1 LVG die 
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in jenem Fall zur Einleitung eines Verwaltungsverfahrens 
ein Aktenvermerk, in welchem erstmals festgehalten ist, 
dass die Baubehörde gegen die Beschwerdeführerin ge-
eignete Schritte im Sinne der Untersagung der Benützung 
der baulichen Anlage zu setzen beabsichtigt.  

Wendet man diese Grundsätze auf den gegenständ-
lichen Fall an, so ist Folgendes festzuhalten: 

Die Beschwerdeführerin befand sich vom 01. Januar 
2004 bis 31. Oktober 2007 in einem Dienstverhältnis und, 
gestützt darauf, in einem öffentlich-rechtlichen Versiche-
rungsverhältnis zur PVS, dies gestützt auf das PVG. Die-
ses generelle öffentlich-rechtliche Verhältnis zwischen 
der Beschwerdeführerin und der PVS ist jedoch vom 
Verwaltungsverfahren, in welchem gemäss Art 8 PVG 
eine unrichtig festgesetzte Leistung der PVS berichtigt 
und zurückgefordert wird, zu unterscheiden. Zweiteres 
wurde also nicht durch ersteres eingeleitet. 

Dass die PVS vor dem 16. Juni 2014 eine Reihe von 
Versicherungsverhältnissen durch einen externen Versi-
cherungsexperten prüfen liess, bewirkte noch nicht die 
Eröffnung eines Verfahrens gegen die Beschwerdefüh-
rerin. Dies gilt auch für die Berechnungen des Versiche-
rungsexperten GC vom 12./16. Juni 2014, in welchen 
aufgezeigt wurde, aus welchem Grund im Januar 2008 
eine zu hohe, betragsmässig bestimmte Freizügigkeits-
leistung zu Gunsten der Beschwerdeführerin ausbezahlt 
wurde. Weder aus dem Untersuchungsauftrag der PVS an 
GC noch aus den Berechnungen des GC noch aus einer 
Kombination dieser beiden Fakten ist zweifelsfrei erkenn-
bar, dass die PVS von Amtes wegen ein Verfahren ge-
mäss Art 8 PVG gegen die Beschwerdeführerin einleiten 
wollte. Einen solchen Willensakt setzte die PVS jedoch 
am 26. Juni 2014, als sie beschloss, aufgrund der erfolg-
ten Abklärungen das formelle Verfahren nach Art 8 PVG 
gegen die Beschwerdeführerin zu eröffnen und an die 
SPL, die fünf Tage später zuständig wurde, zu übergeben.

Dieses Ergebnis sieht der VGH auch im Einklang mit 
der schweizerischen Lehre und Rsp. Danach sind für 
den Zeitpunkt der Eröffnung des erstinstanzliche Ver-
waltungsverfahrens die Vorkehrungen der Behörde, wel-
che den Erlass einer Verfügung erwarten lassen, massge-
bend (BGE 140 II 298 E. 5.4 [8C_864/2013 vom 14.5.2014] 
mit Berufung auf Felix Uhlmann, Die Einleitung eines 
Verwaltungsverfahrens, in: Das erstinstanzliche Verwal-
tungsverfahren, Häner/Waldmann, Hrsg., 2008, S. 4; auch 
Kiener/Rütsche/Kuhn, Öffentliches Verfahrensrecht, Zü-
rich/St. Gallen 2012, N 123). Der Beschluss der PVS vom 
26. Juni 2014 lässt keinen Zweifel daran, dass die PVS 
damit erstmals festhielt, gegen die Beschwerdeführerin 
geeignete Schritte im Sinne von Art 8 PVG zu setzen, also 
die im Januar 2008 unrichtig festgesetzte Freizügigkeits-
leistung zu berichtigen und die zu viel ausbezahlte Frei-
zügigkeitsleistung zurückzufordern, nötigenfalls auch 
mit dem Erlass einer Verfügung. Würden noch Zweifel 
bestehen, ob die PVS am 26. Juni 2014 tatsächlich einen 
Schritt setzte, der den Erlass einer Verfügung erwarten 
liess, könnten die von Uhlmann entwickelten Kriterien 
angewandt werden. Diese Kriterien sind das Rechts-
schutzinteresse, die Verfahrensökonomie, die behörden-
externe Abklärungen, die Äusserlichkeit, die Individua-
lisierung und die Konkretisierung, wobei diese Kriterien 
nicht alle erfüllt sein müssen, um festzustellen, dass die 

Behörde tatsächlich Vorkehrungen getroffen hat, welche 
den Erlass einer Verfügung erwarten lassen. Das Rechts-
schutzinteresse gebietet, dass der betroffene Bürger, hier 
die Beschwerdeführerin, möglichst früh am Verfahren 
teilhaben kann. Dementsprechend ist der Beschwerde-
führerin Parteistellung nicht erst seit ihrer Verständigung 
am 15. Januar 2015, sondern bereits seit der (internen) 
Beschlussfassung der PVS, ein Verfahren gemäss Art 8 
PVG gegen die Beschwerdeführerin durchzuführen, zu-
zuerkennen. Vorliegendenfalls verlangt die Verfahrens-
ökonomie keineswegs, dass das Recht der Beschwerde-
führerin, sich am Verfahren zu beteiligen, aufzuschieben 
war. Dass die Beschwerdeführerin erst am 15. Januar 
2015 vom Verfahren Kenntnis erlangte, ändert an diesen 
Grundsätzen nichts. 

Dass die PVS nach der Beschlussfassung vom 26. Juni 
2014 bis zum Inkrafttreten des SBPVG am 01. Juli 2014 
keine behördenexternen Abklärungen tätigte und dem 
Verfahren keinen Aussenauftritt zukommen liess, ist zwar 
ein Indiz dafür, dass das Verfahren gegen die Beschwer-
deführerin nicht vor dem 01. Juli 2014 eröffnet wurde, je-
doch nicht entscheidend (diesbezüglich nicht klar diffe-
renzierend: Mischa Morgenbesser, Zur Rechtshängigkeit 
im Verwaltungsverfahren, in: dRSK, publiziert am 24. Ok-
tober 2014). Wichtigere Kriterien sind nämlich die vom 
Bundesgericht und Uhlmann erwähnten Kriterien der 
Individualisierung und Konkretisierung. Insoweit lässt 
der Beschluss der PVS vom 26. Juni 2014 keine Zweifel 
offen: Er besagt, dass gegen die Beschwerdeführerin ein 
Verfahren eröffnet wird, dies zur Berichtigung und Rück-
forderung der im Januar 2008 ausbezahlten Freizügig-
keitsleistung, und zwar im Umfang – wie sich aus den 
Berechnungen des Versicherungsexperten GC vom 16. 
Juni 2014 ergibt – von CHF 34’090.25 zuzüglich Zinsen. 

Aus all dem ergibt sich, dass das gegenständliche 
Rückforderungsverfahren gegenüber der Beschwerde-
führerin bereits am 26. Juni 2014 eingeleitet und eröffnet 
wurde und damit am 01. Juli 2014 hängig war. Somit 
war der Stiftungsrat der SPL zuständig, die streitgegen-
ständliche Verfügung vom 13. März 2015 zu erlassen. 
Der Beschwerde vom 03. Juli 2015 kommt keine Be-
rechtigung zu. 

Die Beschwerdeführerin beantragte mit Schriftsatz 
vom 28. September 2015 beim VGH für den Fall, dass 
dieser entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin 
zur Ansicht gelange, dass das gegenständliche Verfahren 
bereits am 30. Juni 2004 anhängig war und daher das 
PVG zur Anwendung gelange, der Beschwerde dennoch 
Folge zu geben, weil die Beschwerdeführerin keiner-
lei Verschulden an der unrichtigen Festsetzung der im 
Januar 2008 ausbezahlten Freizügigkeitsleistung treffe 
und deshalb die SPL gemäss Art 8 Abs 3 PVG ganz oder 
teilweise auf ihre Rückerstattungsansprüche verzichten 
könne. Auf dieses Vorbringen ist nicht weiter einzuge-
hen, weil es verspätet erstattet wurde. Die Beschwerde-
führerin hat den materiellen Inhalt der Verfügung der 
SPL vom 13. März 2015 weder in ihrer Beschwerde an 
die VBK noch in ihrer Beschwerde an den VGH ange-
fochten. Im verwaltungsrechtlichen Beschwerdeverfah-
ren gilt der Grundsatz der Einmaligkeit des Rechtsmittels 
(VGH 2014/34 in LES 2014, 155; VGH 2015/6 in LES 2015, 
137; StGH 2013/80 E. 1.3). […] 
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Veräusserungsfiktion zum Fremdvergleichspreis vor. Den 
verbuchten Schwankungsrückstellungen von CHF x Mio. 
würden keine effektiven Verpflichtungen gegenüberste-
hen. Entsprechend seien diese zum Datum der Sitzver-
legung erfolgswirksam aufzulösen. 

Am 20.06.2016 erhob die Beschwerdeführerin Ein-
sprache gegen die Steuerveranlagung und beantragte 
die ersatzlose Aufhebung der Steuerveranlagung bzw 
der vorgenommenen Aufrechnung und die Einleitung 
eines mündlichen Verfahrens. Die Einsprache wurde 
in Bezug auf die Aufrechnung bzw Besteuerung der 
Schwankungsrückstellungen zusammengefasst wie folgt 
begründet: Gemäss Gesetz und Verordnung müsse eine 
Versicherungsgesellschaft in Liechtenstein Rückstellun-
gen bereithalten. Diese sollen dazu dienen, zukünftige 
Versicherungsfälle aufzufangen, damit im Schadensfall 
tatsächlich die notwendigen finanziellen Mittel vor-
handen sind. Die FMA habe hierzu im Dezember 2013 
und dann erneut im April 2014 eine Wegleitung zur Be-
rechnung der Schwankungsrückstellungen für Captives 
erlassen, in welcher Minimalwerte und Maximalwerte 
vorgegeben seien. Für die Beschwerdeführerin hätten 
die minimal zur Verfügung zu stellenden Schwankungs-
rückstellungen per Ende 2014 CHF x betragen und die 
maximalen Schwankungsrückstellungen hätten bei CHF 
x Mio. gelegen. Mit den existierenden Schwankungs-
rückstellungen per Ende 2014 in Höhe von CHF x Mio. 
habe die Beschwerdeführerin die Anforderungen an die 
spezialrechtlich mindestens zu bildenden Schwankungs-
rückstellungen erfüllt. Die Steuerverwaltung verstehe 
nun den Wegzug bzw die Sitzverlegung der Gesellschaft 
nach Guernsey wie eine Liquidation oder teilweise Liqui-
dation. Diese Rechtsansicht werde zumindest mit Bezug 
auf die Schwankungsrückstellungen bestritten. Bei den 
Schwankungsrückstellungen handle es sich nicht um Re-
serven, sondern um Betriebsgüter bzw Eigenmittel, die 
für die effektive Tätigkeit einer Rückversicherung lebens-
notwendig seien und damit quasi Inventar zum effektiven 
Wert seien. Wenn am Tag nach der Sitzverlegung näm-
lich ein Schadensfall eintrete, so müssten diese Rück-
stellungen bereitstehen, um diese abzufangen. Damit 
seien diese Rückstellungen zwingender Bestandteil des 
Betriebs und könnten nicht ausgeschüttet werden. Die 
Besteuerung der Schwankungsrückstellungen sei unver-
hältnismässig und stelle – wie sich aus der EuGH-Rsp 
ergebe – eine übermässige Beschränkung der Freizügig-
keit des Personenverkehrs und des Kapitalverkehrs dar. 

Mit Einspracheentscheidung vom 25.10.2016 gab die 
Steuerverwaltung der Einsprache keine Folge und be-
gründete dies zusammengefasst wie folgt: Nach Art 46 
Abs 2 Bst a SteG ende die Steuerpflicht mit Verlegung 
des Sitzes oder des Ortes der tatsächlichen Verwaltung 
ins Ausland. Mit der Verlegung des Sitzes nach Guernsey 
ende somit die Steuerpflicht in Liechtenstein. Aufgrund 
der Sitzverlegung seien gemäss Art 51 Abs 1 SteG sämt-
liche Aktiven und Passiven als zum Fremdvergleichspreis 
veräussert zu betrachten. Für die Verbindlichkeiten und 
Rückstellungen seien die konkreten finanziellen Ver-
pflichtungen zum Sitzverlegungszeitpunkt anzusetzen. 
Zum Zeitpunkt der Sitzverlegung würden keine Scha-
densfälle bestehen, welche eine Leistungspflicht der Be-
schwerdeführerin auslösen würden. Der Veräusserungs- 

Verwaltungsgerichtshof
U 09.02.2018, VGH 2017/036

Art 51 SteG

Wegzugsbesteuerung: Verlegt eine Gesellschaft 
ihren Sitz von Liechtenstein ins Ausland, wird eine 
Liquidation der Gesellschaft fingiert und simuliert. 
Die Vermögensgegenstände der Gesellschaft wer-
den mit ihrem wahren Wert, also «zum Fremdver-
gleichspreis», bewertet. Deshalb ist es steuerrecht-
lich irrelevant, ob und allenfalls unter welchen 
Voraussetzungen und Bedingungen die Gesellschaft 
im Ausland fortgesetzt wird. Schwankungsrückstel-
lungen von Versicherungsgesellschaften müssen 
erfolgswirksam aufgelöst werden, weil ihnen keine 
effektiven, derzeit bestehenden Verbindlichkeiten 
entsprechen. 

Sachverhalt

Die Beschwerdeführerin ist eine Rückversicherungsge-
sellschaft, die für eine bestimmte Gruppe von Unterneh-
mungen die Versicherungsleistungen organisiert (Cap-
tive). Sie ist im Jahr 2005 errichtet worden. Mit Schreiben 
vom 11. November 2014 liess sie sich gegenüber der 
Regierung zur Umsetzung der «Solvency 2 Richtlinie» ver-
nehmen (vgl. Beilage zur Einsprache an die Steuerver-
waltung vom 20. Juni 2016). Dabei führte sie aus, dass 
bei einer Umsetzung der Vorgaben der «Solvency 2 Richt-
linie» (vgl. RL 2009/138/EG) auch für kleine Captives, wie 
die Beschwerdeführerin, das Geschäft in Liechtenstein 
nicht mehr effizient und wirtschaftlich betrieben werden 
könne. Wie andere Richtlinien im Finanzmarktbereich 
richte sich auch die «Solvency 2 Richtlinie» an grössere 
Entitäten, wobei primär der Retailkunde geschützt wer-
den solle. Im Rahmen der Umsetzung der RL 2009/138/
EG sei deshalb den Anliegen der Beschwerdeführerin 
bzw gleichgelagerten Gesellschaften Rechnung zu tragen. 

Aufgrund ihrer Sitzverlegung von [Liechtenstein] nach 
Guernsey im Jahr 2015 reichte die Beschwerdeführerin 
am 05.02.2016 ihre Steuererklärung für den Zeitraum 
01.01. – 30.09.2015 bei der Steuerverwaltung ein. Die 
Beschwerdeführerin deklarierte in der Jahresrechnung 
und Steuererklärung per 30.09.2015 einen Reingewinn 
in Höhe von CHF x.

Mit Steuerrechnung 2015/Ertragssteuer vom 20.05.2016 
wurde die Beschwerdeführerin veranlagt. Die Steuerver-
waltung korrigierte dabei den steuerpflichtigen Reiner-
trag auf CHF x. Unter anderem nahm sie Aufrechnungen 
in Höhe der Schwankungsrückstellungen von CHF x Mio. 
vor. Ebenso enthält die Steuerrechnung 2015 Begründun-
gen für die übrigen Aufrechnungen und Korrekturen der 
Selbstdeklaration der Beschwerdeführerin. Die Aufrech-
nung in Bezug auf die Schwankungsrückstellungen wurde 
zusammengefasst wie folgt begründet: Nach Art 46 Abs 2 
Bst a SteG ende die Steuerpflicht mit Verlegung des Sitzes 
oder des Ortes der tatsächlichen Verwaltung ins Ausland. 
Mit der Verlegung des Sitzes nach Guernsey ende somit 
die Steuerpflicht in Liechtenstein. Um die Besteuerung 
der in Liechtenstein entstandenen Reserven sicherzustel-
len, sehe Art 51 Abs 1 SteG im gegenständlichen Fall eine 
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Steuersubstrat verloren, da es keinen steuerlichen Zu-
griff mehr auf die Gesellschaft hat. Durch die gegen-
ständliche Sitzverlegung nach Guernsey wird das in-
ländische Besteuerungsrecht Liechtensteins hinsichtlich 
des Gewinns aus der Veräusserung oder Nutzung eines 
Vermögensgegenstandes durch Massnahmen des Steuer-
pflichtigen ausgeschlossen. Mit Art 51 Abs 1 SteG wird 
in EWR-rechtlich zulässiger Weise das Besteuerungsrecht 
Liechtensteins abgegrenzt. In Abs 1 wird allgemein ge-
regelt, dass die Wertsteigerung eines Wirtschaftsgutes, 
dessen Verkauf oder Nutzung zukünftig nicht mehr in 
Liechtenstein der Besteuerung unterliegt, zu erfassen ist. 
Dies erfolgt durch eine Fiktion, nach der angenommen 
wird, das Wirtschaftsgut sei zum Marktwert veräussert 
bzw zur Nutzung überlassen worden (Bericht und An-
trag 2010/48, S. 129). Im Falle der Sitzverlegung ins Aus-
land und der dadurch herbeigeführten Beendigung der 
inländischen Steuerpflicht wird mit Art 51 Abs 1 SteG 
somit sichergestellt, dass in Liechtenstein erwirtschaftete 
Gewinne in Liechtenstein besteuert werden. Die Sitz-
verlegung ins Ausland führt somit zu einer Realisation 
der Reserven der Gesellschaft und es entsteht ein ent-
sprechender, steuerbarer Gewinn. Art 51 Abs 2 SteG, der 
den Besteuerungsanspruch Liechtensteins weder dem 
Grunde noch der Höhe nach einschränkt, sieht für den 
Fall der Sitzverlegung ins Ausland vor, dass die Steuer 
zinslos bis zur tatsächlichen Realisierung (tatsächliche 
Veräusserung) gestundet wird. Die Stundung steht je-
doch unter der Bedingung, dass die Durchsetzung des 
Steueranspruchs sichergestellt ist, dh dass der Steuer-
anspruch auch bei zukünftiger tatsächlicher Realisie-
rung/Veräusserung durchgesetzt werden kann (Bericht 
und Antrag 2010/48, S. 130). Die gegenständlichen per 
30.09.2015 bestehenden Schwankungsrückstellungen 
der Beschwerdeführerin wurden in Liechtenstein erwirt-
schaftet und angehäuft und sind somit gemäss Art 51. 
Abs 1 SteG bei der Sitzverlegung ins Ausland in Liechten-
stein zu besteuern. Schwankungsrückstellungen stellen 
ebenfalls Reserven dar, auch wenn diese dazu dienen, 
allfällige Schadensfälle abzudecken. Durch den Wegzug 
aus Liechtenstein untersteht die Beschwerdeführerin im 
Übrigen nicht mehr der Gesetzgebung Liechtensteins 
und auch nicht mehr den Vorgaben der Liechtensteini-
schen Finanzmarktaufsicht bezüglich der Schwankungs-
rückstellungen. Aus steuerrechtlicher liechtensteinischer 
Sicht sind die Schwankungsrückstellungen mit der Sitz-
verlegung somit vollständig als freie Reserven der Be-
schwerdeführerin zu betrachten. Durch die Sitzverlegung 
nach Guernsey geht Liechtenstein der Zugriff auf die-
ses Steuersubstrat verloren. Auch wenn seitens der Be-
schwerdeführerin aktuell – wie von ihr vorgebracht – ein 
Fortführungsinteresse besteht, könnte die Beschwerde-
führerin nach der Sitzverlegung grundsätzlich jederzeit 
liquidiert werden bzw könnten ihre in Liechtenstein bis 
zur Sitzverlegung aufgebauten Schwankungsrückstellun-
gen grundsätzlich jederzeit ausgeschüttet werden. Es ist 
daher auch angemessen und verhältnismässig, wenn die 
Schwankungsrückstellungen mit der Sitzverlegung ins 
Ausland vollumfänglich besteuert werden. Eine Willkür-
lichkeit bzw Verfassungswidrigkeit dieser Besteuerung 
ist nicht ersichtlich. Eine mildere Massnahme im Sinne 
einer Stundung der Steuerschuld gemäss Art 51 Abs 2 

bzw Liquidationswert der fraglichen Rückstellung belaufe 
sich demzufolge auf CHF 0.- und sei entsprechend zur 
Gänze steuerwirksam aufzulösen. Auf die aufsichtsrecht-
lichen Vorschriften der FMA könne sich die Beschwer-
deführerin nicht berufen, da sie sich durch die Sitzver-
legung nach Guernsey diesen ja gerade entziehe. Davon 
abgesehen seien bei der Beendigung der Steuerpflicht 
die aufsichtsrechtlichen Bestimmungen steuerrechtlich 
nicht relevant. Es seien sämtliche in Liechtenstein ge-
bildeten oder entstandenen Reserven zu versteuern. Die 
Sitzverlegung ins Ausland habe aus steuerlicher Sicht eine 
Veräusserungsfiktion zur Folge, was bedeute, dass die 
Sitzverlegung zum Fremdvergleichspreis aus steuerrecht-
licher Sicht mit einer Liquidation gleichzusetzen sei. Die 
gesetzliche Regelung in Art 51 Abs 1 SteG unterscheide 
dabei nicht, welche Umstände oder aufgrund welcher 
Beweggründe die Sitzverlegung erfolgt sei. Auch die Rsp 
des EuGH sei hier nicht relevant, da Guernsey weder 
Mitglied der EU noch des EWR sei. 

Gegen diese Einspracheentscheidung erhob die Be-
schwerdeführerin am 22.11.2016 Beschwerde an die 
LSteK. Begründet wurde die Beschwerde wie in der 
Einsprache. Gemäss der Beschwerdeführerin mache es 
einen Unterschied, ob eine Gesellschaft mit Gewinnre-
serven und versteckten Reserven das Herrschaftsgebiet 
des liechtensteinischen Fiskus verlasse oder ob eine 
Gesellschaft notwendige und zwingende Schwankungs-
rückstellungen habe, die für die Absicherung der Versi-
cherten unabdingbar seien. Bei den Schwankungsrück-
stellungen handle es sich nicht um Reserven, sondern 
um Betriebsgüter bzw Eigenmittel, die für die effek-
tive Tätigkeit einer Rückversicherung lebensnotwendig 
seien. Diese seien beim Wegzug ins Ausland nicht zu 
besteuern, zumal bei der Beschwerdeführerin auch ein 
Fortführungsinteresse bestehe. 

Mit Schreiben vom 09.01.2017 nahm die Steuerverwal-
tung zur Beschwerde Stellung und wies darauf hin, dass 
die in der Beschwerde angeführte Rsp des EuGH auf-
grund der fehlenden EU-Mitgliedschaft von Liechtenstein 
oder Guernsey als unerheblich zu betrachten sei. Davon 
abgesehen könne die in der Beschwerde angeführte E 
auch sonst nicht auf den gegenständlichen Fall ange-
wendet werden. Weiter wies sie darauf hin, dass die Be-
schwerdeführerin auch eine Besteuerung der fraglichen 
Reserven auslösen würde, wenn sie weiterhin über einen 
Unternehmenssitz in Liechtenstein verfügte. Die Besteu-
erung würde dann nämlich spätestens mit Abschluss der 
Liquidation erfolgen (Art 46 Abs 2 Bst a SteG). Im Gegen-
satz zum angeführten EuGH-Entscheid führe nicht allein 
ein Wegzug der Steuerpflichtigen zu einer Besteuerung, 
sondern könne diese auch im Falle einer Beibehaltung 
der steuerlichen Ansässigkeit in Liechtenstein ausgelöst 
werden. 

Mit E vom 16. Februar 2017 zu LSteK 2016/36 wies 
die LSteK die Beschwerde ab. Zur Begründung führte 
sie aus wie folgt: 

«Gemäss Art 46 Abs 2 Bst a SteG endet die Steuer-
pflicht unter anderem mit der Sitzverlegung ins Ausland. 
Aufgrund der Sitzverlegung der Beschwerdeführerin 
nach Guernsey ist ihre Steuerpflicht in Liechtenstein 
gemäss Art 46 SteG erloschen. Durch die Sitzverlegung 
einer Gesellschaft ins Ausland geht Liechtenstein latentes 
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recht des Fürstentums Liechtensteins in Bezug auf die 
Schwankungsrückstellungen eingeschränkt bzw ver-
unmöglicht, was seitens der Beschwerdeführerin auch 
nicht bestritten wird. Es muss deshalb dem Fürstentum 
Liechtenstein möglich sein, die Höhe des Steuerbetrages 
und des zu besteuernden Steuersubstrates festzulegen, 
zumal sich diese Beträge nach dem Wegzug der Gesell-
schaft nicht verändern können. Entgegen der Ansicht der 
Beschwerdeführerin ist die endgültige Festsetzung des 
Steuerbetrages im Zeitpunkt des Wegzugs der Gesell-
schaft nach Guernsey somit rechtens. 

5. Die Beschwerdeführerin bringt vor, dass Liech-
tenstein die von der Beschwerdeführerin gebildeten 
Schwankungsrückstellungen trotz des Wegzugs nach 
Guernsey nicht besteuern dürfe, weil es sich bei diesen 
Schwankungsrückstellungen nicht um einen «Gewinn 
aus der Veräusserung oder Nutzung eines Vermögens-
gegenstandes» im Sinne von Art 51 Abs 1 SteG handle. 
Vielmehr seien die Schwankungsrückstellungen von der 
Finanzmarktaufsicht zu Recht vorgeschriebene Betriebs-
güter bzw Eigenmittel, die für eine effektive Tätigkeit 
einer Rückversicherung lebensnotwendig und damit 
quasi Inventar zum effektiven Wert seien. Es handle sich 
bei den Schwankungsrückstellungen nicht um Reser-
ven, sondern um zwingende Bestandteile des Betriebes. 
Würde am Tag nach der Sitzverlegung nach Guernsey 
ein Schadensfall eintreten, so müssten diese Rückstel-
lungen bereitstehen, um den Schadensfall abzufangen. 
Wenn das Unternehmen fortgeführt werde – das Fort-
führungsinteresse der Beschwerdeführerin sei auch von 
der LSteK anerkannt worden – müsse die Beschwerde-
führerin – auch in Guernsey – Schwankungsrückstellun-
gen halten. 

Diesen Argumenten folgt der VGH nicht.
Unbestritten ist, dass die Beschwerdeführerin im 

Laufe der Jahre Schwankungsrückstellungen von CHF x 
Mio. (per 30.09.2015) bildete und diese in ihrer Bilanz 
per 30. September 2015 unter den Passiven ausweist. 
Die Bildung dieser Schwankungsrückstellungen erfolgte 
erfolgswirksam über die Erfolgsrechnung als Aufwand 
(so im Jahr 2015 mit einem Betrag von CHF x als «Ver-
änderung der übrigen versicherungstechnischen Netto- 
Rückstellungen»), ohne dass ihnen ein gegenwärtiger, 
effektiver Aufwand zu Grunde lag oder liegt. Durch die 
Bildung der Schwankungsrückstellungen wurde also der 
Jahresgewinn der Beschwerdeführerin jeweils entspre-
chend reduziert.

Es kann, wie die Beschwerdeführerin vorbringt, davon 
ausgegangen werden, dass es eine rechtliche Pflicht der 
Beschwerdeführerin war, solche Schwankungsrückstel-
lungen im genannten Ausmass zu bilden und dass die 
Finanzmarktaufsicht auf der Bildung dieser Schwan-
kungsrückstellungen bestand. Entscheidungsrelevant ist 
dies jedoch nicht. Entscheidungsrelevant ist vielmehr der 
Charakter der gebildeten Schwankungsrückstellungen, 
nämlich dass es sich – wie die Beschwerdeführerin selbst 
vorbringt – bei ihnen um «Rücklagen handelt, die dazu 
dienen, die notwendigen Reserven zu halten, um im Falle 
von massiven Schwankungen oder grösseren Schadens-
fällen umgehend den Verpflichtungen nachkommen zu 
können». Die Schwankungsrückstellungen dienen also 
der Sicherung der Solvenz der Beschwerdeführerin für 

SteG ist gegenständlich nicht möglich, da die Durchset-
zung des Steueranspruchs mangels Vollstreckbarkeit in 
Guernsey nicht sichergestellt ist. Wenn die Beschwerde-
führerin weiter auf die Rsp des EuGH zur freien Perso-
nen- und Kapitalverkehrsfreiheit Bezug nimmt, ist dem 
entgegenzuhalten, dass Guernsey weder Mitglied der EU 
noch des EWR ist. Auch Liechtenstein ist kein EU-Mit-
glied. Die angeführte Rsp des EuGH kann schon daher 
gegenständlich nicht herangezogen werden. Davon ab-
gesehen ist den Ausführungen der Beschwerdeführerin 
entgegenzuhalten, dass die Schwankungsrückstellungen 
auch im Falle der Beibehaltung des Sitzes in Liechten-
stein spätestens mit Abschluss der Liquidation (Art 46 
Abs 2 Bst a SteG) besteuert würden.» 

Gegen die E der LSteK vom 16. Februar 2017 zu 
LSteK 2016/36 erhob die Beschwerdeführerin form- und 
fristgerecht Beschwerde an den VGH mit dem Antrag, 
die angefochtene E sei ersatzlos aufzuheben und ein 
mündliches Verfahren einzuleiten (ON 1). Die Bildung 
der Schwankungsrückstellungen sei von der FMA ver-
langt worden. Diese stellten jedoch nicht thesaurierte 
Gewinne dar, sondern notwendige Betriebsmittel der 
Gesellschaft. Guernsey sei weder Mitglied der EU noch 
des EWR. Gleichwohl sei die Rsp des EuGH zu berück-
sichtigen. Der EuGH habe in verschiedenen Urteilen, vor 
allem aber im Leiturteil «Hughes de Lasteyrie du Saillant» 
(EuGH 11.3.04, C-9/02, DB 04, 686) bestimmte Rege-
lungen zur (dort: französischen) Wegzugsbesteuerung 
als nicht mit den EU-Grundfreiheiten vereinbar erklärt. 
Der EuGH verbiete dabei nicht jegliche Besteuerung von 
Reserven bei einem Wegzug. Er halte aber fest, dass ent-
sprechende Regelungen die Freizügigkeit des Personen-
verkehrs, aber auch des Kapitalverkehrs nicht übermässig 
einschränken und belasten dürften. Die vorgenommene 
Besteuerung verletze jedoch diese Grundsätze, weshalb 
sie ersatzlos aufzuheben sei.  

Aus den Entscheidungsgründen

[…]
4. Die Beschwerdeführerin bestreitet nicht, dass der 

Wegzug nach Guernsey im Grundsatz die Rechtsfolgen 
von Art 51 Abs 1 SteG nach sich zieht. Ebenso wenig 
macht sie geltend, es liege ein Anwendungsfall von 
Art 51 Abs 2 SteG (Stundung) vor. Auch die weiteren 
Aufrechnungen und Korrekturen, welche die Steuerver-
waltung vorgenommen hat, werden, wie bereits im Ein-
spracheverfahren und im Verfahren vor LSteK, nicht be-
kämpft. Die Beschwerde richtet sich somit einzig gegen 
die Aufrechnung der Schwankungsrückstellungen in der 
Höhe von CHF x Mio.  Die Beschwerdeführerin trägt 
vor, die vorgenomme Besteuerung der Schwankungs-
rückstellungen sei rechtswidrig, weil die Schwankungs-
rückstellungen betriebsnotwendig seien.  

Der VGH folgt der von der LSteK vertretenen Rechts-
auffassung und erwägt ergänzend wie folgt: 

Gegenstand des vorliegenden Verfahrens ist die Steu-
erveranlagung und nicht der Steuerbezug. Die Beschwer-
deführerin trägt nicht vor, weshalb die Festsetzung des 
Steuerbetrages im Falle des Wegzugs einer Gesellschaft 
ins Ausland nicht zulässig sein sollte. Mit dem Wegzug 
der Gesellschaft nach Guernsey wird das Besteuerungs-
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Steuerverfahren keine Berechtigung zu. Aus Sicht des 
liechtensteinischen Steuerrechts ist bei der Sitzverlegung 
ins Ausland – steuerrechtlich – von einer Liquidation 
der Gesellschaft auszugehen (Art 51 Abs 1 SteG). Des-
halb ist steuerrechtlich irrelevant, ob und allenfalls unter 
welchen Voraussetzungen und Bedingungen die Gesell-
schaft im Ausland fortgeführt wird. Für das liechtenstei-
nische Verfahren ist auch irrelevant, ob die Beschwer-
deführerin in Guernsey die verfahrensgegenständlichen 
Schwankungsrückstellungen steuerlich als Aufwand gel-
tend machen kann.  

6. Die Beschwerdeführerin bringt weiter vor, die steu-
erliche Erfassung der Schwankungsrückstellungen im 
Zeitpunkt des Wegzuges der Gesellschaft nach Guernsey 
verstosse gegen den EWR-Vertrag bzw internationales 
Recht. Dieser Auffassung folgt der VGH nicht. Guern-
sey ist Mitglied weder der EU noch des EWR, weshalb 
die Bestimmungen des EWR-Abkommens nicht zur An-
wendung kommen können. Es besteht kein Abkommen 
zwischen Guernsey einerseits und der EU oder den Mit-
gliedstaaten des EWR-Abkommens oder Liechtensteins, 
welches die Personenfreizügigkeit, die Niederlassungs-
freiheit oder die Kapitalverkehrsfreiheit mit Guernsey 
gewährleisten würde. Deshalb kann sich die Beschwer-
deführerin auch nicht auf eine solche Grundfreiheit, wie 
sie im EWR-Abkommen geregelt sind, berufen, ebenso 
wenig auf die dazu ergangene Rsp des Europäischen Ge-
richtshofes in Bezug auf die Wegzugsbesteuerung. 

Aber selbst wenn man die Rsp des Europäischen Ge-
richtshofes zur Wegzugsbesteuerung anwenden wollte, 
erwiese sich die gegenständliche Beschwerde als unbe-
gründet:

In seinem U vom 29. November 2011, National Grid 
Indus (C-371/10; Rn. 52 ff.), hielt der Europäische Ge-
richtshof fest, dass eine Regelung eines Mitgliedstaates, 
wonach der Betrag der Steuer auf die nicht realisierten 
Wertzuwächse beim Vermögen einer Gesellschaft end-
gültig – ohne Berücksichtigung möglicherweise später 
eintretender Wertverminderungen oder Wertzuwächse – 
zu dem Zeitpunkt festgesetzt werde, zu dem die Gesell-
schaft aufgrund der Verlegung ihres tatsächlichen Ver-
waltungssitzes in einen anderen Mitgliedstaat aufhört, in 
dem ersten Mitgliedstaats steuerpflichtige Gewinne zu 
erzielen, nicht gegen Art 49 AEUV (Niederlassungsfrei-
heit) verstosse.  

In der angefochtenen Verfügung der Steuerverwal-
tung vom 20. Mai 2016 hat diese die Höhe der Ertrags-
steuer festgelegt. Diese Vorgehensweise ist mit der vor-
stehend dargelegten Rsp des EuGH vereinbar, zumal die 
Beschwerdeführerin ihren Sitz nach Guernsey verlegt 
hat und die Steuerpflicht im Fürstentum Liechtenstein 
erloschen ist. 

Im gleichen U hielt der Europäische Gerichtshof fest 
(Rn. 73 und 85), dass eine nationale Regelung, die einer 
Gesellschaft, die ihren tatsächlichen Verwaltungssitz in 
einen anderen Mitgliedstaat verlegt, die Wahl zwischen 
einerseits einer sofortigen Zahlung des Steuerbetrages 
und andererseits einer Aufschiebung der Zahlung dieser 
Steuer lässt, eine Massnahme darstellt, die die Nieder-
lassungsfreiheit weniger stark beeinträchtigt, als die so-
fortige Einziehung der Steuer. Der Gerichtshof hat des 
weiteren ausgeführt, dass es dem betreffenden Mitglied-

den Fall massiver Schwankungen in den Schadensfällen 
(dh wenn massiv höhere Schadensfälle als bisher ein-
treten) oder für den Fall des Eintritts eines oder meh-
rerer grösserer Schadensfälle. Solche Schadensfälle, zu 
deren Deckung die Schwankungsrückstellungen dienen, 
sind jedoch noch nicht eingetreten und es ist unsicher, 
ob überhaupt jemals Schadensfälle eintreten werden, zu 
deren Deckung die Schadensrückstellungen herangezo-
gen werden müssen. Somit ist die Pflicht zur Bildung 
von Schwankungsrückstellungen nichts anderes als das 
Verbot, bereits erzielte Gewinne als Dividenden an die 
Aktionäre der Rückversicherungsgesellschaft (hier der 
Beschwerdeführerin) auszuschütten. Schwankungsrück-
stellungen haben also den Effekt, dass die Gesellschaft 
Vermögenswerte äufnen muss, um in Extremfällen, also 
im Falle aussergewöhnlich vieler oder ausserordentlich 
hoher Schadensfälle, nicht zahlungsunfähig zu werden. 
Damit handelt es sich bei den Schwankungsrückstellun-
gen um nichts anderes als um (offene) Reserven, die 
aufgrund des Versicherungsaufsichtsgesetzes nicht als 
Dividenden (Gewinne) an die Aktionäre ausgeschüttet 
werden dürfen. Damit liegt, entgegen dem Beschwer-
devorbringen, keine Ungleichbehandlung zwischen 
Schwankungsrückstellungen einerseits und Reserven 
andererseits vor.  

Nach der Bestimmung von Art 51 Abs 1 SteG (Weg-
zugsbesteuerung) wird im Falle der Sitzverlegung einer 
Gesellschaft von Liechtenstein ins Ausland – was eine 
Massnahme des Steuerpflichtigen zum Ausschluss des in-
ländischen Besteuerungsrechts im Sinne von Art 51 Abs 1 
SteG darstellt – eine Liquidation der Gesellschaft fingiert 
und simuliert. Die Vermögensgegenstände der Gesell-
schaft werden mit ihrem wahren Wert, also «zum Fremd-
vergleichspreis» (Art 51 Abs 1 SteG), bewertet. 

Angewandt auf den vorliegenden Fall bedeutet dies, 
dass die Schwankungsrückstellungen erfolgswirksam 
aufgelöst werden müssen, weil ihnen keine effektiven, 
derzeit bestehenden Verbindlichkeiten entsprechen. Es 
gibt zum Zeitpunkt der Sitzverlegung ins Ausland (also 
zum Zeitpunkt der fingierten Liquidation) keine Scha-
densfälle, die eingetreten sind und deren Schaden von 
der Beschwerdeführerin aus den Schwankungsrückstel-
lungen gedeckt werden müssten. Faktisch handelt es 
sich also bei den Schwankungsrückstellungen um Eigen-
kapital der Gesellschaft, welches jedoch erfolgswirksam 
(als Aufwand) gebildet wurde und dementsprechend 
bei einer (fingierten) Liquidation der Gesellschaft wie-
der erfolgswirksam aufgelöst werden muss. In diesem 
Sinne hat die Steuerverwaltung im vorliegenden Fall zu 
Recht eine steuerrechtliche Aufrechnung in der Höhe der 
gesamten Schwankungsrückstellungen von CHF x Mio. 
vorgenommen.  

Die Beschwerdeführerin bringt nicht vor, dass es 
im Zeitpunkt ihrer Sitzverlegung nach Guernsey Scha-
densfälle gab, die mit den verfahrensgegenständlichen 
Schwankungsrückstellungen gedeckt werden mussten. 
Somit kommt auch dem Beschwerdeargument, dass nur 
ein Teil der Schwankungsrückstellungen erfolgswirksam 
aufzulösen und zu besteuern ist, keine Berechtigung zu. 

Auch dem Beschwerdeargument, dass die Beschwer-
deführerin auch in Guernsey Schwankungsrückstel-
lungen «haben muss», kommt im gegenständlichen 
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Kreis der antragsberechtigten Beteiligten ist weit zu 
fassen. Zu ihm gehört auch der Repräsentant ge-
mäss Art 239 PGR. Die betroffene Gesellschaft und 
der von amtswegen bestellte Liquidator sind not-
wendige Verfahrensparteien.

Sachverhalt

Die H Aktiengesellschaft (hier Beschwerdegegnerin zu 
2.; im Folgenden: H), Vaduz, wurde im Jahr 1958 gegrün-
det und im liechtensteinischen Handelsregister eingetra-
gen. Im Jahr 2012 waren Herr S (im Folgenden: S) und 
Herr B Mitglieder des Verwaltungsrates der H. X-Anstalt, 
Vaduz, war die Repräsentanz. Y-Anstalt, Vaduz, war Re-
visionsstelle. Im 2014 wurde X-Anstalt, Vaduz, auch zur 
«Verwahrerin» bestellt. 

Mit Schreiben vom 07. August 2012 beantragte die 
Steuerverwaltung beim – damaligen – Öffentlichkeits-
registeramt die Einleitung des Auflösungs- und Liquida-
tionsverfahrens, da die H trotz wiederholter Mahnungen 
die Jahresrechnungen ab 2010 nicht eingereicht habe 
(Art 158 Abs 7 iVm Art 82bis Abs 2 des damals geltenden 
Steuergesetzes). Mit Verfügung vom 13. November 2012 
entschied das Öffentlichkeitsregisteramt, gestützt auf 
Art 971 Abs 1 Z. 6 PGR iVm Art 114 ÖRegV, hinsichtlich 
der H wie folgt: 1. Hinsichtlich des genannten Rechtssub-
jekts wird von Amtes wegen dessen Auflösung und Liqui-
dation auf Rechnung desselben verfügt. 2. Die bisherigen 
Verwaltungsorgane werden abberufen und als Liquidator 
wird S, 9490 Vaduz, bestellt. 3. Die Verwaltungsgebühr für 
die Ausfertigung der Verfügung beträgt CHF 100.00 (...).

Mit Schreiben vom 11. September 2014 zog die Steuer-
verwaltung ihren Antrag vom 07. August 2012 zurück, da 
die H die Bilanzen [zwischenzeitlich] eingereicht habe. 
Das Amt für Justiz informierte die H mit Schreiben vom 
17. September 2014 über diesen «Rückzug» und teilte 
mit, dass die Liquidation dennoch aufrecht bleibe, es sei 
denn, es werde die Aufhebung der Liquidation beantragt, 
wobei in diesem Falle folgende Dokumente einzurei-
chen seien: (1) Antrag des Liquidators auf Aufhebung 
der Liquidation und Wiederherstellung des bisherigen 
Zustandes; (2) Erklärung des Liquidators, dass mit der 
Verteilung des Vermögens noch nicht begonnen wurde.  

Am 10. Februar 2017 stellte Frau M als «Eigentümerin 
und wirtschaftlich Berechtigte» der H beim Amt für Justiz 
den Antrag, das Amt für Justiz wolle den mit Verfügung 
vom 13. November 2012 behördlich bestellten Liquidator 
der H AG abberufen und an seiner Stelle Herrn G, Vaduz, 
zum Liquidator der H AG bestellen.  

S und H beantragten am 16. März 2017, das Amt für 
Justiz wolle (1.) den Antrag auf Abberufung und Neube-
stellung des Liquidators der H zurückweisen, in eventu 
abweisen, sowie (2.) dem Antrag auf Vorlage einer Kopie 
der gegen die H in Frankreich erhobenen Klage statt-
geben.

Mit Verfügung vom 03. April 2017 entschied das Amt 
für Justiz aufgrund des Antrages von M (Antragstelle-
rin) vom 10. Februar 2017 sowie des Antrages von S 
und H (Antragsgegner) vom 16. März 2017 und gestützt 
auf Art 133 Abs 1 und 1a PGR hinsichtlich der H wie 
folgt: 1. Der Antrag der Antragstellerin, das Amt für Justiz 
wolle den behördlich bestellten Liquidator der H Akien-

staat freisteht, das Risiko der Nichteinziehung der Steuer, 
das sich mit der Zeit erhöht, im Rahmen seiner für auf-
geschobene Zahlungen von Steuern geltenden nationa-
len Regelung durch Massnahmen, wie die Stellung einer 
Bankgarantie, zu berücksichtigen (C-371/10 Rn. 74; U 
des EuGH vom 21. Dezember 2016 in der Rechtssache 
C-503/14 Rn. 59).  

Die Beschwerdeführerin hat den von der Steuerver-
waltung veranlagten Steuerbetrag in der Höhe von CHF 
x – im Umfang von CHF x- bezahlt. Somit hat die Be-
schwerdeführerin in diesem Umfang auf die in Art 51 
Abs 2 SteG vorgesehene Stundungsmöglichkeit verzich-
tet. Im vorliegenden Verfahren kann die Beschwerde-
führerin deshalb auch nicht mehr geltend machen, der 
Steuerbezug sei im Umfang der bereits bezahlten Steuer 
nicht zulässig. Gegenstand der Diskussion ist somit noch 
ein Steuerbetrag von CHF 9’427.–. Die Steuerverwaltung 
wird im Bezugsverfahren darüber zu befinden haben, ob 
sie diesen Betrag stundet oder sofort einzieht.  

7. Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin ver-
stösst die Besteuerung auch nicht gegen internationales 
Recht oder Staatsvertragsrecht. Das Fürstentum Liechten-
stein hat mit der Regierung von Guernsey ein Abkom-
men zur Vermeidung der Doppelbesteuerung und der 
Vermeidung der Steuerverkürzung auf dem Gebiete der 
Steuern vom Einkommen und Vermögen abgeschlossen. 
Das Abkommen ist am 30. April 2015 in Kraft getreten 
(LGBl 2015.142; 0.672.917.01). Es sieht jedoch keine Ein-
schränkung der Steuerhoheit des Fürstentums Liechten-
stein in Bezug auf die Wegzugsbesteuerung im Sinne von 
Art 51 SteG vor. 

Aus all diesen Gründen war die Beschwerde abzu-
weisen. 

Gegenstand des vorliegenden Verfahrens ist die Steu-
erveranlagung und nicht der Steuerbezug. Die VGH hat 
deshalb nicht zu beurteilen, ob die Bestimmung von 
Art 51 Abs 2 SteG mit derjenigen von Art 128 SteG in Ein-
klang steht. Während Art 51 Abs 2 SteG eine im Grund-
satz zeitlich unbefristete Stundung des Steuerbetrages 
vorsieht, tritt nach Art 128 Abs 3 SteG die Bezugsverjäh-
rung in jedem Fall 10 Jahre nach Ablauf des Steuerjahres 
ein, in dem die Steuern rechtskräftig veranlagt worden 
sind.  

Die Kostenentscheidung stützt sich auf Art 118 Abs 4 
SteG i.V.m. Art 41 und Art 35 Abs 4 LVG. Die Höhe der 
Kosten bemisst sich nach der Bemessungsgrundlage und 
dem Gerichtsgebührengesetz (LES 1998, 157). 

Verwaltungsgerichtshof
U 09.03.2018, VGH 2017/114

Art 133 Abs 1, 967, 971 PGR

Nur das Amt für Justiz, nicht aber die betroffene 
Gesellschaft, kann die Aufhebung des von amtswe-
gen verfügten Liquidationsverfahrens beschliessen 
oder den von amtswegen bestellten Liquidator ab-
berufen. Beteiligte einer Gesellschaft sind jedoch 
berechtigt, diesbezügliche Anträge zu stellen. Der 
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Das Amt für Justiz begründete seine Verfügung 
damit, dass der der Liquidationsverfügung des Amtes 
für Justiz vom 13. November 2012 zu Grunde liegende 
Auflösungsgrund zur Gänze entfallen – denn die aus-
stehenden Bilanzen seien zwischenzeitlich eingereicht 
worden – und mit der Verteilung des Gesellschaftsver-
mögens noch nicht begonnen worden sei. Der Antrag 
vom 11. Mai 2017 sei auf der Grundlage des Beschlusses 
des obersten Organs der Gesellschaft vom 11. Mai 2017 
gestellt worden. 

Gegen diese Verfügung erhoben S und H (vertreten 
durch den Liquidator S) am 20. Juni 2017 Beschwerde an 
die VBK. Sie beantragten, die VBK wolle die Verfügung 
vom 02. Juni 2017 dahingehend abändern, dass der An-
trag «des Antragstellers» abgewiesen werde. Eventualiter 
wolle die VBK die angefochtene Verfügung aufheben 
und zur Verfahrensergänzung an das Amt für Justiz zu-
rückverweisen. S und H gaben die I als Beschwerde-
gegnerin an. Sie brachten u.a. vor, dass die I beim Amt 
für Justiz nicht antragslegitimiert gewesen sei. Zudem 
seien S und H im Verfahren vor dem Amt für Justiz in 
ihrem Anspruch auf Gewährung des rechtlichen Gehörs 
verletzt worden.  

Mit E vom 26. Oktober 2017, VBK 2017/40 ON 21, gab 
die VBK der Beschwerde von S und H vom 20. Juni 2017 
insoweit statt, als die angefochtene Verfügung vom 02. 
Juni 2017 aufgehoben und die Rechtssache zur neuer-
lichen E an das Amt für Justiz zurückgeleitet wurde. Die 
VBK brachte ihrer E einen Rechtskraftvorbehalt an. Sie 
begründete ihre E im Wesentlichen wie folgt: S und H 
seien für das Beschwerdeverfahren vor der VBK aktivle-
gitimiert (Art 92 Abs 1 LVG; LES 1999, 76; VGH 2015/058 
Erw. 2). Beide seien von der Aufhebung der amtlich ver-
fügten Auflösung und Liquidation der H bei Neubeset-
zung des Verwaltungsorgans unmittelbar und in ihren 
von der Verwaltungsbehörde zu schützenden Interessen 
betroffen. Der Antrag der I vom 11. Mai 2017 sei S und 
H nicht vor Erlass der Verfügung vom 02. Juni 2017 zuge-
stellt worden. Sie hätten keine Möglichkeit gehabt, dazu 
Stellung zu beziehen. Sie seien somit in ihrem Anspruch 
auf Gewährung des rechtlichen Gehörs verletzt. 

Gegen diese E, zugestellt am 30. Oktober 2017, erhob 
die I rechtzeitig Beschwerde an den VGH. Hierzu äusser-
ten sich S und H (vertreten durch den Liquidator S) mit 
Schriftsatz vom 29. November 2017.  

Am 09. Februar 2018 übermittelte das Amt für Justiz 
dem VGH den Antrag des Liquidators S an das Amt für 
Justiz vom 07. Februar 2018 auf Löschung der H nach 
durchgeführter Liquidation. Hierzu äusserte sich die Be-
schwerdeführerin mit Schreiben vom 23. Februar 2018. 
Dazu äusserten sich die Beschwerdegegner nicht. 

Der VGH zog die Akten zu VBK 2017/40 und VBK 
2017/21 sowie aktuelle Handelsregisterauszüge für I und 
H bei, erörterte in seiner nicht-öffentlichen Sitzung vom 
09. März 2018 die Sach- und Rechtslage und [gab der 
Beschwerde keine Folge].  

Aus den Entscheidungsgründen

1. S und H brachten in ihrer Beschwerde an die VBK 
vor, der I komme keine Legitimation zur Stellung des 
Antrages auf Aufhebung der amtlich verfügten Auflö-

gesellschaft in Liquidation, Vaduz, S, abberufen und an 
seiner Stelle Herrn G, Vaduz, zum Liquidator bestellen, 
wird abgewiesen. 2. Dem Liquidator der H Aktiengesell-
schaft in Liquidation, Vaduz, wird aufgetragen, binnen 
14 Tagen die Aufhebung der Liquidation und Fortset-
zung der Gesellschaft zu beantragen sowie gleichzeitig 
zu bestätigen, dass mit der Verteilung des Vermögens 
noch nicht begonnen wurde, oder dem Amt für Justiz 
schriftlich die Gründe darzulegen, aus denen eine Fort-
führung der Gesellschaft nicht möglich ist. 3. Der Antrag 
der Antragsgegner auf Vorlage einer Kopie der gegen die 
H Aktiengesellschaft in Liquidation, Vaduz, in Frankreich 
erhobenen Klage wird abgewiesen. 4. Die Kosten der 
Verfahrensparteien werden gegeneinander wettgeschla-
gen. 5. Die Verwaltungsgebühr beträgt CHF 200.00 und 
wird der Antragstellerin auferlegt.

Gegen diese Verfügung erhob M am 13. April 2017 
Beschwerde an die Beschwerdekommission für Verwal-
tungsangelegenheiten (im Folgenden: VBK). Die VBK 
unterbrach mit Beschluss vom 28. Juni 2017 dieses Be-
schwerdeverfahren zu VBK 2017/21 bis zum Vorliegen 
der rechtskräftigen E im Verfahren zu VBK 2017/40 
(hierzu sogleich). 

Die X-Anstalt bestätigte in ihrer Funktion als Verwah-
rerin aller Aktienzertifikate der H mit Hinterlegungs-
schein vom 03. Mai 2017, dass sie die Aktienzertifikate 
für Frau M verwahre. Am 04. Mai 2017 erteilte M als 
alleinige Aktionärin der H Herrn W eine Stimmrechts-
vollmacht. Gestützt auf diese Vollmacht führte W am 11. 
Mai 2017 in Vaduz eine ausserordentliche Generalver-
sammlung der H durch. Es wurden folgende Beschlüsse 
gefasst: Der bisherige Liquidator S wird abberufen und ist 
im Handelsregister zu löschen. Als neuer Verwaltungsrat 
mit Einzelzeichnungsrecht wird W bestellt. Die bishe-
rige Repräsentanz X-Anstalt wird abberufen und ist im 
Handelsregister zu löschen. Als neue Repräsentanz wird 
bestellt: Die bisherige Verwahrerin X-Anstalt wird abbe-
rufen und ist im Handelsregister zu löschen. Als neue 
Verwahrerin wird bestellt: I Trust AG.

Mit Schreiben (Antrag) vom 11. Mai 2017 übermittelte 
die I Trust AG (hier die Beschwerdeführerin; im Folgen-
den: I) dem Amt für Justiz das Protokoll der ausseror-
dentlichen Generalversammlung vom 11. Mai 2017, den 
Hinterlegungsschein vom 03. Mai 2017, die Stimmrechts-
vollmacht vom 04. Mai 2017 sowie die schriftliche Stel-
lungnahme des Rechtsvertreters des Liquidators S vom 18. 
April 2017. Die I beantragte die Aufhebung der amtlichen 
Liquidation unter Berücksichtigung der bei der ausser-
ordentlichen Generalversammlung gefassten Beschlüsse. 

Dieser Antrag der I liegt dem gegenständlichen Be-
schwerdeverfahren zu Grunde. 

Mit Verfügung vom 02. Juni 2017 entschied das Amt 
für Justiz hinsichtlich des Antrages vom 11. Mai 2017 der 
I wie folgt: 1.Dem Antrag auf Aufhebung der amtlich 
verfügten Auflösung und Liquidation der H Aktiengesell-
schaft in Liquidation, Vaduz, bei Neubesetzung des Ver-
waltungsorgans, der Repräsentanz sowie des Verwahrers 
wird stattgegeben. 2. Die Verwaltungsgebühr für die Aus-
fertigung dieser Verfügung beträgt CHF 100.00.

Diese Verfügung ist an H Aktiengesellschaft in Liqui-
dation, c/o I Trust Aktiengesellschaft, Vaduz, adressiert. 
Zugestellt wurde sie auch an S.
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Verfahren keine Parteirechte zu (Art 48 Abs 3 HRV). Die 
I ist jedoch im vorliegenden Zusammenhang kein Dritter 
im Sinne von Art 48 HRV, was sich aus Folgendem ergibt: 

Die Vollmacht von ordentlich bestellten Liquidatoren 
kann bei Vorliegen wichtiger Gründe von Amtes wegen 
oder aber auch «auf Antrag eines Mitgliedes oder sonsti-
ger Beteiligter» durch das Amt für Justiz im Verwaltungs-
verfahren ausgedehnt, eingeschränkt oder widerrufen 
werden (Art 132 Abs 2 PGR). Weiters kann das Amt für 
Justiz «auf Antrag von Gläubigern (...), von Vertretern 
von Berufsverbänden, von Mitgliedern» oder von Amtes 
wegen aus wichtigen Gründen eine amtliche Liquidation 
anordnen und durchführen lassen (Art 132 Abs 3 PGR). 
Das Amt für Justiz kann von Amtes wegen oder auch «auf 
Antrag von Beteiligten» eine andere geeignete Person als 
eine solche mit Spezialbewilligung zum behördlich be-
stellten Liquidator bestellen (Art 133 Abs 1a PGR). Dass 
gemäss diesen Bestimmungen auch «Beteiligte» antrags-
legitimiert sind, ist deshalb sinnvoll, weil die betroffene 
Gesellschaft nicht in jeder Situation ihre Interessen wah-
ren kann – zB dann nicht, wenn ihr vertretungsberech-
tigte Organe fehlen oder wenn sich die vertretungsbe-
rechtigten Organe in einem Interessenskonflikt befinden 
– oder wenn das vertretungsberechtigte Organ (zB der 
Liquidator) pflichtwidrig keinen Antrag stellt. Wenn «Be-
teiligte» in Bezug auf einen Liquidator antragsberechtigt 
sind, müssen sie dies auch in Bezug auf die Aufhebung 
eines von amtswegen verfügten Liquidationsverfahrens 
sein. Sind die Voraussetzungen für eine Liquidation von 
Amtes wegen dahingefallen und hat die betroffene Ge-
sellschaft ein Interesse an ihrer Fortsetzung, ist das zu-
ständige Organ, also der Liquidator, verpflichtet, den 
Fortbestand der Gesellschaft zur Eintragung im Handels-
register anzumelden (Art 146 Abs 3 PGR). Kommt er die-
ser Pflicht nicht nach, muss es den «Beteiligten» in Ana-
logie zu den Bestimmungen von Art 132 Abs 2 und 3 und 
Art 133 Abs 1a PGR möglich sein, einen entsprechenden 
Antrag beim Handelsregister (Amt für Justiz) zu stellen. 

Was unter dem Ausdruck «Beteiligte» zu verstehen 
ist, erwähnen die genannten Bestimmungen nicht. Den-
noch deutet die unterschiedliche Wortwahl in Art 132 
Abs 2 und Art 133 Abs 1a PGR einerseits und in Art 132 
Abs 3 PGR andererseits darauf hin, dass unter «Betei-
ligten» nicht nur Mitglieder, sondern auch Gläubiger zu 
verstehen sind. Art 139 Abs 1 PGR nennt beispielhaft 
Mitglieder und Gläubiger als Beteiligte. Die Rechtspre-
chung zieht den Kreis der gemäss Art 139 Abs 1 PGR 
Antragsberechtigten sehr weit (LES 2015, 193; LES 2014, 
12). Dasselbe gilt für den «Beteiligtenbegriff» von Art 141 
Abs 1 PGR (zuletzt StGH 2016/84 in LES 2017, 125). 
Art 552 § 3 PGR zählt zu den Beteiligten einer Stiftung 
nicht nur den Stifter und die Begünstigten, sondern auch 
alle Organe der Stiftung, selbst rein intern agierende 
und nicht vertretungsberechtigte Sonderorgane gemäss 
Art 552 § 28 PGR. Auch alle Mitglieder der Stiftungsor-
gane sind Beteiligte einer Stiftung. Roth (aaO, S. 126 
FN 37) nennt «mit Sicherheit sämtliche Mitglieder und 
Organe der Verbandsperson» als Beteiligte im Sinne von 
Art 132 Abs 3 PGR. 

Vorliegendenfalls wurde die I von der Alleinaktionä-
rin der H in der ausserordentlichen Generalversammlung 
vom 11. Mai 2017 zur neuen Repräsentantin (Art 239 – 

sung und Liquidation der H zu. Hierzu ist Folgendes zu 
erwägen:

Das Grundbuch- und Öffentlichkeitsregisteramt (heute: 
Amt für Justiz, Abteilung Handelsregister) verfügte am 13. 
November 2012, gestützt auf Art 971 Abs 1 Z. 6 PGR und 
damit von Amtes wegen, die Auflösung und Liquidation 
der H und die Bestellung von S als Liquidator der H. 
Diese Verfügung erging, wie erwähnt, von Amtes wegen 
und damit in einem «amtlichen Verfahren» (Überschrift 
vor Art 967 PGR). Deshalb kann nur das Amt (heute das 
Amt für Justiz), nicht aber die betroffene Gesellschaft 
(H), die Aufhebung des von amtswegen verfügten Li-
quidationsverfahrens beschliessen. Dasselbe gilt für die 
Abberufung des von Amtes wegen bestellten Liquidators 
(Art 133 Abs 1 PGR; Patrick Roth, Die Beendigung mit 
Liquidation von Körperschaften des liechtensteinischen 
Personen- und Gesellschaftsrechts, Schaan 2001, S. 127; 
Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, Aktienrecht, Bern 1996, 
§ 56 N 43). Auch dieses «Aufhebungsverfahren» ist ein 
amtliches Verfahren, und es kann deshalb von Amtes 
wegen eingeleitet und geführt werden. Es kann aber auch 
auf blosse Anzeige oder auf Verlangen «von dritter Seite» 
(Art 967 Abs 2 Satz 1 PGR) eingeleitet und von Amtes 
wegen geführt werden.  

Vorliegendenfalls teilte das Amt für Justiz der H am 
17. September 2014 mit, dass es die von Amtes wegen 
verfügte Liquidation nur über Antrag aufheben werde. 
Dies ist ein in der Praxis übliches und sinnvolles Vor-
gehen des Amtes für Justiz, denn zum einen darf die 
ordentliche Fortsetzung der sich in Liquidation befind-
lichen Gesellschaft und damit die Aufhebung des Liqui-
dationsverfahrens nur erfolgen, wenn mit der Verteilung 
des Vermögens noch nicht begonnen worden ist (Art 146 
Abs 1 PGR; Roth aaO S. 119), und zum andern kann es 
auch im Interesse der betroffenen Gesellschaft liegen, 
dass das Liquidationsverfahren nicht aufgehoben, son-
dern fortgesetzt wird, um die Gesellschaft ordentlich zu 
beenden und im Handelsregister löschen zu lassen. Die 
Praxis des Amtes für Justiz ändert jedoch nichts daran, 
dass das Amt auch ohne einen Antrag das Verwaltungs-
verfahren auf Aufhebung des Liquidationsverfahrens ein-
leiten und führen kann. Aus all dem ergibt sich, dass die 
I berechtigt war, den «Antrag» vom 16. Mai 2017 – zu-
mindest im Sinne einer Anzeige – beim Amt für Justiz zu 
stellen. Eine solche «Anzeigelegitimation» wäre auch W 
(als neu gewählten Verwaltungsrat der H) und Frau M 
(als Alleinaktionärin der H) zugekommen.   

2. Damit ist noch nicht die Frage beantwortet, ob der 
I im Verfahren vor dem Amt für Justiz formelle Partei-
stellung zukommt und ob sie deshalb im Rechtsmittel-
verfahren beschwerdelegitimiert bzw als Beschwerde-
gegner legitimiert ist. 

Beim Verfahren zur amtswegigen Aufhebung des Li-
quidationsverfahrens handelt es sich um nichts anderes 
als die Fortsetzung oder Kehrseite des Verfahrens zur 
amtswegigen Liquidation. Hierzu bestimmt Art 976 PGR, 
dass das Verfahren von der Regierung mittels Verord-
nung geregelt wird (dazu Art 47 – 51, 114 – 119 HRV, 
Handelsregisterverordnung LGBl. 2003 Nr. 66). Art 48 
Abs 1 HRV wiederholt die Bestimmung von Art 976 Abs 2 
Satz 1 PGR, wonach Eintragungen auch von Dritten ver-
langt werden können. Solchen Dritten stehen jedoch im 
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ausschliesslich an die Verbandsperson, die – wie hier 
relevant – ihrer Pflicht zur Einreichung der Jahresrech-
nungen gemäss Art 87bis Abs 2 Steuergesetz (alt) nicht 
nachgekommen ist. Art 971 PGR wendet sich also an das 
Institut (Verbandsperson; im Finanzmarktrecht spricht 
man vom «Konzept der Institutsaufsicht»). Dennoch kön-
nen Personen, welche Organfunktionen einer Verbands-
person bekleiden, Adressaten einer verwaltungsrechtli-
chen oder verwaltungsstrafrechtlichen Verfügung oder 
E sein, doch ist dies von jenen verwaltungsrechtlichen 
und verwaltungsstrafrechtlichen Verfügungen und Een 
zu unterscheiden, die sich ausschliesslich an die Ver-
bandsperson richten (ausführlich VGH 2016/178). 

Im vorliegenden Fall hat das Amt für Justiz (bzw da-
mals das Grundbuch- und Öffentlichkeitsregisteramt) mit 
Verfügung vom 13. November 2012 die H von Amtes 
wegen in Liquidation gesetzt, weil die H ihren steuer-
rechtlichen Pflichten nicht nachgekommen ist. Gleich-
zeitig und als Konsequenz davon bestellte das Amt S 
zum Liquidator. Die Liquidatorbestellung ist also eine 
Reflexwirkung der amtswegigen Eröffnung des Liqui-
dationsverfahrens. Dasselbe gilt für das Verwaltungsver-
fahren betreffend die Aufhebung der amtlich verfügten 
Auflösung und Liquidation der H. Auch hier geht es vor-
nehmlich um die Verbandsperson H, die, nach Erfüllung 
ihrer steuerrechtlichen Pflichten, sich nun nicht mehr in 
amtlich verfügter Liquidation befinden soll. Gleichzeitig 
und wiederum als Reflexwirkung hat das Amt für Justiz 
mit seiner Verfügung vom 02. Juni 2017 implizit Herrn S 
als amtlich bestellten Liquidator der H abberufen. Auch 
wenn es sich bei der Bestellung und Abberufung von S 
zum bzw als Liquidator der H lediglich um eine Reflex-
wirkung einer Hauptentscheidung handelt, spricht das 
Amt für Justiz diese Reflexwirkung mittels verwaltungs-
rechtlicher Verfügung aus. Damit gewährt es dem amt-
lich bestellten Liquidator – hier Herrn S – eine gewisse 
Rechtsposition und entzieht ihm diese wieder mit ihrer 
Aufhebungsverfügung.  

Aus all diesen Gründen kann Herrn S eine Parteistel-
lung im Sinne von Art 31 und Art 92 Abs 1 LVG und der 
dazu ergangenen extensiven Rechtsprechung (LES 1999, 
76; LES 1999, 96; VGH 2011/131; VGH 2016/196) nicht 
abgesprochen werden, weder im Verwaltungsverfahren 
vor dem Amt für Justiz noch im Rechtsmittelverfahren.   

5. Im Verwaltungsverfahren vor dem Amt für Justiz, 
welches zur Verfügung vom 02. Juni 2017 führte, kam 
also sowohl Herrn S als auch der H Parteistellung zu. 
Das Amt für Justiz hat sie jedoch vom Antrag der I vom 
11. Mai 2017 nicht informiert und ihnen damit die Mög-
lichkeit zur Stellungnahme entzogen. Deshalb hat die 
VBK zu Recht entschieden, dass S und H in ihrem An-
spruch auf Gewährung des rechtlichen Gehörs verletzt 
wurden und die Rechtssache zur Ergänzung des Verfah-
rens und neuerlichen E an das Amt für Justiz zurückzu-
verweisen ist. 

6. Den weiteren Einwendungen und Argumenten der 
Beschwerdeführerin I kommt keine Berechtigung zu: 

Die Beschwerdeführerin bringt vor, H könne nicht 
gegen den Generalversammlungsbeschluss ihres eige-
nen obersten Organs vom 11. Mai 2017 vorgehen. Dem 
ist entgegenzuhalten, dass H nicht gegen den genannten 
Generalversammlungsbeschluss vorgeht, sondern sich 

242 PGR) bestellt. Grundsätzlich sind alle inländischen 
Verbandspersonen verpflichtet, einen Repräsentanten 
zu bestellen (Art 239 Abs 1 PGR). Dem Repräsentanten 
kommt die Befugnis zu, die Gesellschaft (Verbandsper-
son) zu vertreten, wenn auch in nur sehr eingeschränk-
tem Masse. Aus dieser (beschränkten) Vertretungsbefug-
nis und der Bestellungspflicht ist abzuleiten, dass es sich 
beim Repräsentanten um ein Organ der Gesellschaft han-
delt. Organe sind «Beteiligte» (im Sinne des PGR) einer 
Verbandsperson. Als Organ und damit als Beteiligte einer 
Verbandsperson kommt einem Repräsentanten, wie vor-
liegendenfalls der I, ein formelles Antragsrecht und damit 
Parteistellung im Verfahren vor dem Amt für Justiz und in 
den nachfolgenden Rechtsmittelverfahren zu.  

3. Die Beschwerdeführerin bringt vor, den Beschwer-
degegnern (S und H) komme keine Beschwerdelegitima-
tion und überhaupt keine Parteistellung im gegenständ-
lichen Verfahren zu. 

Diesem Argument kommt zumindest hinsichtlich der 
betroffenen Gesellschaft, also der H, keine Berechtigung 
zu. Bei einer Liquidation, auch einer solchen von Amtes 
wegen, geht es um die Frage, ob die betroffene Ge-
sellschaft aufgelöst, beendet und im Handelsregister ge-
löscht wird, sodass sie aufhört zu existieren. Wenn es 
also in einem Verwaltungsverfahren – hier betreffend die 
Liquidation bzw Aufhebung des Liquidationsverfahrens 
– um die Existenz einer Person, hier einer Verbandsper-
son, geht, muss dieser Person – geradezu selbstverständ-
lich – Parteistellung zukommen, damit sie Rechtsschutz 
verlangen kann (Art 109 Abs 3 PGR).  

In diesem Verfahren wird die Verbandsperson durch 
ihre zur Vertretung bestellten Organe vertreten (Art 109 
Abs 3, Art 184 Abs 1, Art 134 PGR). Im vorliegenden Fall 
ist S bis heute (einziger) Liquidator der H, sodass er diese 
– in deren Namen – im gegenständlichen Verfahren ver-
tritt. Dies gilt trotz der verfahrensgegenständlichen Verfü-
gung des Amtes für Justiz vom 02. Juni 2017, denn diese 
ist wegen der erhobenen Rechtsmittel nicht in Rechts-
kraft erwachsen und damit nicht vollstreckbar. 

4. Zu prüfen ist weiter, ob S im gegenständlichen Ver-
fahren Parteistellung – allenfalls als Nebenintervenient 
im Sinne von Art 31 Abs 4 LVG iVm §§ 17 ff. ZPO – zu-
kommt. 

Geht es im Verwaltungsverfahren um die Abberu-
fung des von Amtes wegen bestellten Liquidators aus 
Gründen, die in seiner Person liegen, muss ihm Partei-
stellung zukommen (Art 133 Abs 1 PGR; Roth aaO, S. 
126 f.; analog im Stiftungsrecht: LES 2015, 174; anders in 
der Schweiz: Art 741 Abs 2 OR, Forstmoser/Meier-Hayoz/
Nobel, aaO, § 56 N 45).  

Ob jener Person, wie hier S, die der von Amtes wegen 
eingesetzte Liquidator sein soll oder ist, im Verwaltungs-
verfahren über die Auflösung und Liquidation einer Ver-
bandsperson oder im Verwaltungsverfahren über die 
Aufhebung eines solchen Liquidationsverfahrens Partei-
stellung zukommen kann, mag unter Anwendung der 
Bestimmungen von Art 31 und 92 Abs 1 LVG diskutabel 
sein (verneinend VGH 2016/178 zum Verwaltungsver-
fahren nach Versicherungsaufsichtsgesetz).  

Die Bestimmungen des PGR über die Auflösung und 
Liquidation einer Verbandsperson von Amtes wegen, 
insbesondere Art 971 PGR, wenden sich in ihrer Natur 



LES 2/18 Verwaltungsgerichtshof 103

Organ der betroffenen Gesellschaft. Dem ist entgegen-
zuhalten, dass das Amt für Justiz durch seine Verfügung 
vom 13. November 2012 in die Rechtssphäre der H ein-
griff und S eine gewisse Rechtsposition einräumte. Wenn 
daran etwas geändert wird, müssen diese Personen, also 
sowohl H als auch S, Partei des Verwaltungsverfahrens 
sein. Daran ändert nichts, dass S seit Jahren wusste, dass 
das amtlich verfügte Liquidationsverfahren aufgehoben 
werden könnte, und dass Schreiber keinen solchen Auf-
hebungsantrag stellte.  

Die Beschwerdeführerin bringt vor, die Gehörsverlet-
zung hätte durch die VBK geheilt werden können. Dem 
ist entgegenzuhalten, dass es sich bei der gegenständ-
lichen Gehörsverletzung durch das Amt für Justiz um 
einen gravierenden Verfahrensmangel handelt, weil der 
H und S überhaupt keine Möglichkeit geboten wurde, 
sich dem Verwaltungsverfahren vor dem Amt für Justiz 
anzuschliessen und sich zum Antrag der I vom 11. Mai 
2017 zu äussern. Bei derart schwerwiegenden Verletzun-
gen des Anspruchs auf Gewährung des rechtlichen Ge-
hörs ist in der Regel keine Heilung zuzulassen (LES 2017, 
1; BGE 142 II 218 = Pra 2017 Nr.). Zwingende Gründe für 
die Zulassung einer Heilung sind gegenständlich nicht 
zu erkennen.  

Die Beschwerdeführerin bringt vor, H und S hätten 
bis heute nicht, auch nicht ansatzweise, vorgebracht, aus 
welchen Gründen sie sich gegen den Antrag der I vom 
11. Mai 2017 wendeten. Diesem Argument ist entgegen-
zuhalten, dass es sich beim Anspruch auf Gewährung 
des rechtlichen Gehörs um ein formelles Recht handelt 
(Hugo Vogt, in: Kley/Vallender, Grundrechtspraxis in 
Liechtenstein, Schaan 2012, S. 585), was auch bedeu-
tet, dass eine Rüge der Verletzung des Anspruches nicht 
noch mit materiellen Argumenten zum Hauptinhalt des 
Verfahrens untermauert werden muss.  

7. Der Antrag des Liquidators vom 07. Februar 2018 
auf Löschung der H im Handelsregister ist nicht Gegen-
stand dieses Beschwerdeverfahrens. 

8. Aus all diesen Gründen kommt der Beschwerde 
vom 13. November 2017 keine Berechtigung zu. 

9. Die Kostenentscheidung stützt sich auf Art 41 iVm 
Art 36 Abs 1 LVG. Da es sich gegenständlich um ein kon-
tradiktorisches Verfahren zwischen Privatparteien han-
delt, besteht in Verbindung mit Art 42 Abs 1 LVG und 
§§ 40 ff ZPO grundsätzlich eine gegenseitige Kostener-
satzpflicht der Verfahrensparteien. Die Gerichtsgebühren 
sind von der unterliegenden Partei oder, wenn beide Sei-
ten teilweise obsiegen und unterliegen, verhältnismässig 
zu tragen. Diese Kostenverteilung ist jedoch erst in der 
Endentscheidung vorzunehmen. Die Höhe der Gebüh-
ren des Beschwerdeverfahrens vor dem VGH ist vom 
VGH selbst zu bestimmen. Sie bemisst sich nach der 
Bemessungsgrundlage und dem Gerichtsgebührengesetz 
(alt). Vorliegendenfalls beträgt die Bemessungsgrundlage 
CHF 50’000.00, wie von beiden Parteien übereinstim-
mend angegeben. Somit beträgt die Eingabegebühr CHF 
42.00 und die Entscheidungsgebühr CHF 340.00 (Art 34 
und 35 Gerichtsgebührengesetz). 

dagegen wehrt, dass das Amt für Justiz die amtlich ver-
fügte Auflösung und Liquidation der H aufhebt. 

Die Beschwerdeführerin bringt vor, S hätte sein 
Rechtsmittel an die VBK nicht nur gegen die I, sondern 
auch gegen H und den neubestellten Verwaltungsrat W 
richten müssen, denn ein Beschwerdeerfolg würde sich 
auf die Rechtstellung sowohl von H als auch von W un-
mittelbar auswirken. Dem ist entgegenzuhalten, dass H 
nicht gleichzeitig Rechtsmittelwerberin und Rechtsmittel-
gegnerin sein kann. H, rechtmässig vertreten durch den 
Liquidator S, hat sich zu Recht für die Rolle als Rechts-
mittelwerberin entschieden. W hat sich dem Verwal-
tungsverfahren vor dem Amt für Justiz nicht angeschlos-
sen, weder als Antragsteller noch als Nebenintervenient 
auf Seiten der Antragstellerin I, sodass S und H ihn im 
Beschwerdeverfahren nicht als Beschwerdegegner be-
nennen mussten. W ist auch nicht notwendige Verfah-
renspartei, denn seine Rechtstellung als neu gewählter 
Verwaltungsrat der H hängt davon ab, dass in einem 
gedanklich vorgängigen Schritt das von Amtes wegen 
verfügte Liquidationsverfahren der H aufgehoben wird, 
bevor W als Verwaltungsrat der H im Handelsregister 
eingetragen werden kann. Im Übrigen hätte W in das Be-
schwerdeverfahren vor der VBK als Nebenintervenient 
auf Seiten der I eintreten können. 

Die Beschwerdeführerin bringt vor, S habe an einer 
Anhörung durch das Amt für Justiz kein schutzwürdiges 
Interesse und er erleide durch die Verfügung vom 02. 
Juni 2017 in seiner Rechtssphäre keinen Nachteil. Dem 
ist entgegenzuhalten, dass das Amt für Justiz Herrn S 
durch seine Bestellung zum Liquidator der H sehr wohl 
eine gewisse Rechtsposition einräumte. Wird ihm nun 
diese Rechtsposition durch die Verfügung vom 02. Juni 
2017 wieder entzogen, ist er aktuell in seiner Rechts-
sphäre und seinen Interessen betroffen. 

Die Beschwerdeführerin bringt vor, die Vollmacht des 
Liquidators könne vom obersten Organ jederzeit widerru-
fen werden, zumal sich der Liquidator in einem mandats-
ähnlichen Verhältnis zur Gesellschaft befinde. Dem ist 
entgegenzuhalten, dass ein vom Amt bestellter Liquida-
tor, wie schon ausgeführt,  nur vom Amt, nicht aber von 
den Aktionären seines Amtes enthoben oder in seinen 
Vertretungsrechten eingeschränkt werden kann. Daran 
ändert das mandatsähnliche Verhältnis zwischen Liquida-
tor und Gesellschaft nichts, wie denn auch Forstmoser/
Meier-Hayoz/Nobel an der von der Beschwerdeführerin 
zitierten Stelle, jedoch in FN 26, zu erkennen geben. 

Die Beschwerdeführerin bringt vor, beim Anmelde-
verfahren vor dem Amt für Justiz (beim Handelsregister) 
handle es sich um ein einseitiges Verfahren, sodass das 
Amt für Justiz nicht verpflichtet sei, S [und H] vor Erlass 
einer Verfügung anzuhören. Diesem Argument kommt 
schon deshalb keine Berechtigung zu, weil im vorliegen-
den Fall nicht das vertretungsberechtigte Organ der be-
troffenen Gesellschaft, also nicht S als Liquidator der H, 
den Antrag und die Anmeldung vom 11. Mai 2017 stellte. 
Da jedoch S und insbesondere H von diesem Antrag un-
mittelbar in ihren Rechtspositionen betroffen sind, hätten 
sie vom Amt für Justiz von Amtes wegen zum Verfahren 
beigeladen werden müssen. 

Die Beschwerdeführerin bringt vor, das Handelsregis-
terverfahren diene nicht dem Schutz des Liquidators als 
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2. Strittig ist, ob der Lebensunterhalt des Beschwerde-
führers hinreichend gesichert ist (§ 4b Abs 1 Bst e BüG) 
bzw ob der Bezug von Ergänzungsleistungen die Auf-
nahme ins Landes- und Gemeindebürgerrecht unzulässig 
macht.  

3. Der Beschwerdeführer stützt seinen Antrag auf § 5a 
BüG. Demnach haben Ausländer auf Antrag Anspruch 
auf Aufnahme in das Landes- und Gemeindebürgerrecht, 
wenn sie gewisse Voraussetzungen erfüllen, so ua einen 
ordentlichen liechtensteinischen Wohnsitz von 30 Jahren 
und die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit. Zu letzterer 
bestimmt das Bürgerrechtsgesetz wie folgt: 

Die Aufnahme ins Landesbürgerrecht darf nur er-
folgen, wenn: (e) der Lebensunterhalt des Bewerbers 
hinreichend gesichert ist (§ 4b Abs 1 Bst e BüG). Der Le-
bensunterhalt gemäss Abs 1 Bst e ist dann hinreichend 
gesichert, wenn feste und regelmässige eigene Einkünfte 
aus Erwerb, Einkommen, gesetzlichen Unterhaltsansprü-
chen oder Versicherungsleistungen zum Entscheidungs-
zeitpunkt für die letzten drei Jahre nachgewiesen wer-
den, die eine Lebensführung ohne Inanspruchnahme 
von Sozialhilfeleistungen der Behörden für die Zukunft 
ermöglichen und der Höhe nach den Richtsätzen der So-
zialhilfegesetzgebung entsprechen (§ 4b Abs 3 BüG). 

[…]
6. Hierzu erwägt der VGH wie folgt: 
Auch die Unterinstanzen ziehen nicht in Zweifel, 

dass Sozialversicherungsleistungen, wie die an den Be-
schwerdeführer von der Invalidenversicherungs-Anstalt 
ausgerichteten Invalidenrenten, als «Versicherungsleis-
tungen» im Sinne von § 4b Abs 3 BüG zu verstehen sind.  

Strittig ist, ob Ergänzungsleistungen gemäss ELG, die 
in Ergänzung zu einer Invalidenrente gemäss IVG ent-
richtet werden, Sozialhilfeleistungen oder Versicherungs-
leistungen im Sinne von § 4b Abs 3 BüG sind.  

Im Allgemeinen versteht man in Liechtenstein unter 
«Sozialhilfeleistungen» Leistungen des Staates gemäss 
dem Sozialhilfegesetz. Dies spricht dafür, dass Ergän-
zungsleistungen keine Sozialhilfeleistungen sind, auch 
nicht solche im Sinne von § 5a BüG, zumal der Gesetz-
geber in § 4b Abs 3 BüG nichts dahingehend erwähnt, 
dass mit «Sozialhilfeleistungen» etwas anderes verstanden 
werden soll als Leistungen gemäss dem Sozialhilfegesetz. 

Das ELG bestimmt, dass Anspruch auf Ergänzungs-
leistungen nur solche Personen haben, die – soweit es 
hier interessiert – entweder eine Altersrente der liechten-
steinischen oder einer ausländischen Alters- und Hinter-
lassenenversicherung oder eine Hinterlassenenrente der 
liechtensteinischen oder einer ausländischen Alters- und 
Hinterlassenenversicherung oder eine Invalidenrente der 
liechtensteinischen oder einer ausländischen Invaliden-
versicherung oder eine Hilflosenentschädigung eines 
Sozialversicherers beziehen (Art 1 Abs 1 iVm Art 1bis, 1ter, 
1quater und 1quinquies ELG). Anspruch auf Ergänzungsleis-
tungen haben also nur solche Personen, die Anspruch 
auf eine Leistung einer Sozialversicherung haben. Er-
gänzungsleistungen sind demnach direkt abhängig von 
Sozialversicherungsleistungen, was dafür spricht, dass es 
sich bei den Ergänzungsleistungen ebenfalls um Sozial-
versicherungsleistungen handelt. 

Historisch gesehen verstand der Gesetzgeber bei der 
Schaffung des ELG die Ergänzungsleistungen nicht als 

Verwaltungsgerichtshof
U 06.04.2018, VGH 2018/016

§ 4b Abs 1 Bst e, § 4b Abs 3 BüG
Art 1 ff ELG

Ergänzungsleistungen gemäss ELG sind keine So-
zialhilfeleistungen. Sie sind auch nicht den So-
zialhilfeleistungen im Sinne von § 4b Abs 3 BüG 
gleichzusetzen. Vielmehr handelt es sich um Ver-
sicherungsleistungen im Sinne von § 4b Abs 3 BüG.

Sachverhalt

Am 20. Oktober 2017 stellte der Beschwerdeführer beim 
Zivilstandsamt einen Antrag auf Aufnahme in das Lan-
des- und Gemeindebürgerrecht gemäss § 5a des Gesetzes 
vom 04. Januar 1934 über den Erwerb und Verlust des 
Landesbürgerrechts (BüG) infolge längerfristigen Wohn-
sitzes. Er gab im formularmässigen Antrag an, türkischer 
Staatsangehöriger und seit 1987 in Liechtenstein wohn-
haft zu sein. Seinem Antrag legte er diverse Urkunden 
bei.

Mit Verfügung vom 06. Dezember 2017 lehnte das 
Zivilstandsamt den Antrag ab. Begründend führte das 
Zivilstandsamt aus, gemäss § 4b Abs 1 Bst e BüG dürfe 
die Aufnahme ins Landesbürgerrecht nur erfolgen, 
wenn der Lebensunterhalt des Bewerbers hinreichend 
gesichert sei. Gemäss § 4b Abs 3 BüG sei der Lebens-
unterhalt dann hinreichend gesichert, wenn feste und 
regelmässige eigene Einkünfte aus Erwerb, Einkommen, 
gesetzlichen Unterhaltsansprüchen oder Versicherungs-
leistungen zum Entscheidungszeitpunkt für die letzten 
drei Jahre nachgewiesen würden, die eine Lebensfüh-
rung ohne Inanspruchnahme von Sozialhilfeleistungen 
der Behörden für die Zukunft ermöglichten und der 
Höhe nach den Richtsätzen der Sozialhilfegesetzgebung 
entsprächen. Der Beschwerdeführer habe seit Anfang 
2014 Ergänzungsleistungen der liechtensteinischen AHV-
IV-FAK in Anspruch genommen. Dabei handle es sich 
um Sozialhilfeleistungen im Sinne des Bürgerrechtsge-
setzes. Der Beschwerdeführer könne also für die letzten 
drei Jahre keine regelmässigen Einkünfte nachweisen, 
die ihm eine Lebensführung ohne Inanspruchnahme von 
Sozialhilfeleistungen ermöglichten. 

Der dagegen erhobenen Beschwerde gab die Regie-
rung mit E vom 23. Januar 2018 keine Folge. Sie be-
stätigte die Rechtsansicht des Zivilstandsamtes, dass der 
Beschwerdeführer die Einbürgerungsvoraussetzungen 
nach § 4 Abs 1 Bst e iVm Abs 3 BüG wegen des Bezugs 
von Ergänzungsleistungen nicht erfülle.  

Aus den Entscheidungsgründen

1. Die Unterinstanzen stellten sachverhaltsmässig fest, 
dass der Beschwerdeführer, seit 2002 aufgrund eines In-
validitätsgrades von 100 % eine ganze Invalidenrente von 
der liechtensteinischen Invalidenversicherungs-Anstalt 
bezieht. Zumindest seit dem Jahr 2014 bezieht er zudem 
neben der Invalidenrente in Höhe von CHF 2’320.00 pro 
Monat auch Ergänzungsleistungen. Diese betragen ab 01. 
November 2017 CHF 460.00 pro Monat.   
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7. Der Einbürgerungsantrag des Beschwerdeführers 
kann also nicht mit dem Argument, der Beschwerde-
führer beziehe Ergänzungsleistungen gemäss ELG, ab-
gewiesen werden. Ob der Beschwerdeführer die übrigen 
Voraussetzungen für die Aufnahme in das liechtensteini-
sche Landesbürgerrecht erfüllt, haben die Unterinstanzen 
nicht geprüft, weshalb die gegenständliche Verwaltungs-
sache zur entsprechenden Prüfung und neuerlichen E an 
das Zivilstandsamt zurückzuverweisen war. […]

Sozialhilfeleistungen des Staates, sondern als Sozialver-
sicherungsleistungen oder Leistungen gemischten Cha-
rakters, dies ganz im Sinne des schweizerischen Systems 
(Drei-Säulen-Prinzip einschliesslich der Bedarfsrenten), 
das als Rezeptionsgrundlage diente. Deshalb wurde, 
so wie in der Schweiz, ein eigenes Gesetz über Ergän-
zungsleistungen geschaffen und die Idee, eine «Alters-, 
Hinterlassenen- und Invalidenfürsorge» in das Sozial-
hilfegesetz aufzunehmen, fallengelassen. Damit wurde 
den Ergänzungsleistungen auch der «Fürsorgecharakter» 
genommen (vgl Hilmar Hoch, Geschichte des Liech-
tensteinischen Sozialversicherungsrechts, Vaduz 1991, 
S. 130–160). Dementsprechend hielt denn auch der VGH 
in seinem U vom 10. November 2005 zu VGH 2003/82 
fest, dass es sich bei Ergänzungsleistungen gemäss ELG 
nicht um Fürsorgeleistungen des Staates handelt (mit 
Verweis auf die Rsp des Bundesgerichts) (vgl auch Erich 
Gräub, in: Steiger-Sackmann/Mosimann, Hrsg., Recht 
der Sozialen Sicherheit, Basel 2014, Rz. 26.1). 

Auch im europarechtlichen System der Sozialversiche-
rungen werden solche (beitragsunabhängigen) Leistun-
gen den Sozialversicherungsleistungen zugeordnet, die 
sich auf ein in der Sozialversicherung gedecktes Risiko 
beziehen (U EFTA-GH 14.12.2007, E-5/06, ESA v. Liech-
tenstein Rz 71 mit Verweis auf die stete Rsp des EuGH). 

Der Zuordnung von Ergänzungsleistungen zu den 
Sozialversicherungsleistungen widerspricht nicht, dass 
Ergänzungsleistungen im Recht über Aufenthaltsbewil-
ligungen von Ausländern zT der Sozialhilfe gleichge-
stellt werden. Dementsprechend führte denn auch das 
Bundesgericht in seinem U vom 24. März 2009 (BGE 
135 II 265) aus, dass Ergänzungsleistungen des schwei-
zerischen Rechts nach der (europäischen) Verordnung 
Nr. 1408/71 [nunmehr Verordnung Nr. 883/2004] der 
sozialen Sicherheit und damit nicht der sozialen Für-
sorge zugeordnet werden. Auch gehören Ergänzungs-
leistungen nach dem schweizerischen Ausländerrecht 
im Allgemeinen nicht zur Sozialhilfe. Nur in speziellen 
Fällen, nämlich in den Fällen gemäss Art 24 Abs 1 Bst a 
Freizügigkeitsabkommen, müssen Ergänzungsleistungen 
aufenthaltsrechtlich der Sozialhilfe gleichgesetzt werden, 
obwohl Ergänzungsleistungen zur sozialen Sicherheit ge-
hören. Dieser besondere Fall tritt aber nur deshalb und 
dann ein, wenn ein Ausländer in die Schweiz einwandert 
und dann Ergänzungsleistungen bezieht und somit be-
wirkt, dass die öffentlichen Finanzen belastet werden. 
Ein solcher Fall liegt jedoch beim Beschwerdeführer und 
generell bei § 5a BüG nicht vor, denn ein Ausländer, der 
sich gemäss § 4b Abs 3 BüG in Liechtenstein einbürgern 
lassen will, wandert nicht nach Liechtenstein (neu) ein, 
sondern ist hier seit Jahrzehnten aufhältig. Auch wer-
den die öffentlichen Finanzen durch die Einbürgerung 
nicht (vermehrt) belastet, denn der einbürgerungswillige 
Ausländer, wie hier der Beschwerdeführer, hat ohnehin 
schon einen Anspruch auf Ergänzungsleistungen und be-
zieht solche. 

Aus all diesen Gründen handelt es sich bei den Er-
gänzungsleistungen gemäss ELG nicht um Sozialhilfe-
leistungen. Sie sind auch nicht den Sozialhilfeleistungen 
im Sinne von § 4b Abs 3 BüG gleichzusetzen. Vielmehr 
handelt es sich um Versicherungsleistungen im Sinne von 
§ 4b Abs 3 BüG. 

Verwaltungsgerichtshof
U 09.05.2018, VGH 2017/133

Art 1, 29 Informationsgesetz

Das Informationsgesetz regelt die Grundsätze und 
das Verfahren zur Information der Bevölkerung 
über die Tätigkeit der Behörden, so auch das Recht 
auf Einsicht in Akten der Behörden. Damit soll die 
Tätigkeit der staatlichen Behörden transparent ge-
macht werden, um die freie Meinungsbildung der 
Bevölkerung und um das Vertrauen in die Tätigkeit 
der Behörden zu fördern. Anspruch auf Informatio-
nen haben jene Personen, welche ein berechtigtes 
Interesse geltend machen können. Beim Begriff des 
«berechtigten Interesses» ist ein grosszügiger Mass-
stab anzulegen. Dennoch gilt das Recht auf Einsicht 
in amtliche Unterlagen nicht vorbehaltlos, sondern 
nur soweit, als nicht überwiegende öffentliche oder 
private Interessen entgegenstehen.

Sachverhalt

Am 16. August 2016 ersuchte der Beschwerdeführer 
[Verkehrs-Club Liechtenstein] das Amt für Bau und In-
frastruktur (ABI) um Erteilung von Auskünften zu fol-
genden Fragen: Wieviel bezahlt das Land jährlich der 
Genossenschaft A für die Parkplätze an der X-strasse? 
Wieviel bezahlt das Land jährlich der Genossenschaft B 
für die Parkplätze an der Y-strasse? Über entsprechende 
Rückfrage des ABI begründete der Beschwerdeführer 
sein Interesse an der erbetenen Auskunft mit Schreiben 
vom 30. August 2016 damit, dass er sich gemäss seinen 
Statuten nicht nur für die Vermeidung von unnötigem 
Verkehrsaufkommen und für die Förderung des öffent-
lichen Verkehrs allgemein einsetze, sondern auch für 
die Förderung verkehrsarmer Raumordnungs- und Sied-
lungsstrukturen sowie den Schutz der Natur und Kul-
turgüter gegen Beeinträchtigungen durch Verkehr. Die 
gestellten Fragen nach den Parkplätzen im Steg dienten 
dazu, dass der Beschwerdeführer seinen gemeinnützigen 
Aufgaben nachkommen könne. Überwiegende öffentli-
che oder private Interessen stünden dem berechtigten 
Interesse des Beschwerdeführers auf Auskunft nicht ent-
gegen. Deshalb beantrage der Beschwerdeführer nach 
Art 29 Abs 1 Informationsgesetz, dass die erbetenen In-
formationen zur Verfügung gestellt würden. 

Am 16. September 2016 teilte das ABI dem Beschwer-
deführer mit, dass sowohl die Genossenschaft B als auch 
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die Genossenschaft A erklärt hätten, die genannten In-
formationen über die Zahlungen dürften nicht an den 
Beschwerdeführer herausgegeben werden.   

Mit Verfügung vom 17. Juli 2017 entschied das ABI 
wie folgt: (1.) Dem Antrag auf Auskunftserteilung über 
die jährlichen Zahlungen des Landes Liechtenstein an die 
Genossenschaften A und B im Zusammenhang mit der 
Parkplatzbewirtschaftung wird keine Folge gegeben. (2.) 
Dem Antrag auf Auskunftserteilung über die jährlichen 
Kosten des ABI für den Unterhalt und die Schneeräu-
mung wird Folge gegeben. 

Begründend führte das ABI aus, nur jene Personen, 
die ein berechtigtes Interesse geltend machen könnten, 
hätten ein Recht auf Einsicht in amtliche Unterlagen, 
soweit nicht überwiegende öffentliche und private In-
teressen entgegenstünden (Interessensabwägung; VGH 
2011/142). Vorliegend sei dem Beschwerdeführer grund-
sätzlich ein berechtigtes Interesse am Zugang zu den 
erfragten Informationen zuzuerkennen. Durch die Ge-
währung der Informationen seien keine öffentlichen 
Interessen tangiert. Aber den beiden betroffenen Ge-
nossenschaften sei ein persönlicher Geheimbereich zu-
zugestehen. Details einer vertraglichen Vereinbarung, 
wie etwa die Höhe vereinbarter Pachtzinse, seien zum 
Geheimbereich zu zählen. Das Interesse des Beschwer-
deführers an einer Auskunftserteilung gemäss dessen 
Anfrage vermöge das private Geheimhaltungsinteresse 
der beiden betroffenen Genossenschaften nicht zu über-
wiegen. 

Die gegen Ziff. 1. des Spruchs der Verfügung vom 17. 
Juli 2017 erhobene Beschwerde vom 14. August 2017 
wies die Regierung mit E vom 12. Dezember 2017 ab.

Die Regierung führte aus, dass das Informationsgesetz 
ein Recht auf Information nur zugestehe, wenn ein be-
rechtigtes Interesse geltend gemacht werden könne. Der 
Beschwerdeführer verweise lediglich auf seinen statuari-
schen Zweck, unterlasse es jedoch, sein konkretes Inter-
esse an der Bekanntgabe der gewünschten Informationen 
darzulegen. Deshalb mangle es dem Beschwerdeführer 
an einem berechtigten Interesse an den angefragten In-
formationen. Zudem komme den gewünschten Informa-
tionen kein amtlicher Charakter zu. In casu gehe es um 
die Nutzung privater Parkplätze für den Gebrauch der Öf-
fentlichkeit. Es handle sich also um öffentliche Parkplätze 
(Herbert Wille, Liechtensteinisches Verwaltungsrecht, aus-
gewählte Gebiete, LPS 38, S. 394; VGH 2005/051 E. 15). 
Ein amtliches Dokument liege (nur) dann vor, wenn es 
die Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe betreffe (Art 5 
schweizerisches Bundesgesetz über das Öffentlichkeits-
prinzip der Verwaltung, BGÖ). Die Vereinbarung des 
Landes Liechtenstein mit den beiden Genossenschaften 
betreffend die gegenständlichen Parkplätze sei somit als 
amtliche Unterlage im Sinne des Informationsgesetzes 
zu betrachten. Die vom Beschwerdeführer gewünschten 
Zahlen seien jedoch Informationen, welche als Element 
des Geschäftsgeheimnisses zu qualifizieren seien. Abge-
lehnt werde die Auskunftserteilung jedoch deshalb, weil 
dem Beschwerdeführer kein berechtigtes Interesse an 
den gewünschten Informationen zukomme.  

Gegen diese Regierungsentscheidung erhob der Be-
schwerdeführer am 29. Dezember 2017 rechtzeitig Be-
schwerde an den VGH.

Aus den Entscheidungsgründen

1. Die Regierung erkennt kein berechtigtes Interesse des 
Beschwerdeführers an den angefragten Informationen.

Dagegen bringt der Beschwerdeführer vor, bei den 
vom Land Liechtenstein gepachteten Parkplätzen handle 
es sich um öffentliche Sachen. Für die Kosten dieser 
Parkplätze komme das Land Liechtenstein auf. Von den 
Parkplätzen würden Autofahrer profitieren. Diese könn-
ten die Parkplätze jederzeit sowohl im Sommer wie im 
Winter im Rahmen eines gesteigerten Gemeingebrauchs 
nutzen, ohne dafür eine Gebühr oder ein sonstiges Ent-
gelt entrichten zu müssen. Das Land erbringe also eine 
einseitige geldwerte Begünstigung Dritter. Vor diesem 
Hintergrund habe der Beschwerdeführer schon in der 
Vorinstanz zum Ausdruck gebracht, dass es sich bei sei-
nem Antrag um eine Durchsetzung des Postulats der 
Parkplatzbewirtschaftung und damit um ein Anliegen, 
das von seinen Statuten gedeckt sei, gehe. Dass mit der 
Erhebung einer Parkplatzgebühr eine Reduktion von 
Emissionen tendenziell erreicht werden könne (BGE 125 
II 129 E. 8.b), begründe das berechtigte Interesse des Be-
schwerdeführers im Rahmen seiner beiden Vereinszwe-
cke einer «minimalen Umweltbelastung, vor allem durch 
Lärm, Erschütterungen, Schmutz- und Schadstoffe» und 
einer «Vermeidung von unnötigem Verkehrsaufkommen». 
Die Parkplatzbewirtschaftung, die nicht zuletzt auch ein 
zentrales Element des Mobilitätsmanagements der Lan-
desverwaltung bilde (Art 1 Abs 1 LMMG), sei ein allge-
mein anerkanntes und vor allem auch wirksames Mittel 
dazu, Autofahrer zu einem Umsteigen auf den öffentli-
chen Verkehr zu bewegen, oder dazu, Wege zu Fuss zu-
rückzulegen. Die Parkplatzbewirtschaftung diene damit 
einem öffentlichen Interesse, für das sich der Beschwer-
deführer statutenkonform engagiere. Der Beschwerde-
führer wolle nicht nur die Kosten für den Unterhalt der 
Parkplätze in Steg in Erfahrung bringen, sondern auch 
die Höhe des Pachtzinses. In Kenntnis dieser Kosten 
wäre es ihm z.B. möglich, dem ABI einen Vorschlag für 
die Parkplatzbewirtschaftung zu unterbreiten, das ABI – 
oder auch die beiden Genossenschaften – bei der Um-
setzung eines Konzepts zur Parkplatzbewirtschaftung zu 
unterstützen oder die Information über die Unterhalts- 
und Pachtzinskosten in der öffentlichen Diskussion zu 
verwenden. Es werde doch niemand behaupten können, 
dass Leistungen, auf deren Bezug kein Rechtsanspruch 
bestehe, durch die öffentliche Hand kostenlos verfügbar 
zu machen seien.

Hierzu erwägt der VGH wie folgt:
Der Beschwerdeführer stützt seinen Auskunftsan-

spruch gegenüber dem ABI auf das Gesetz vom 19. Mai 
1999 über die Information der Bevölkerung (Informa-
tionsgesetz), LGBl. 1999 Nr. 159. Dieses Gesetz regelt 
die Grundsätze und das Verfahren zur Information der 
Bevölkerung über die Tätigkeit der Behörden, so na-
mentlich auch das Recht auf Information und auf Einsicht 
in Akten (Art 1 Abs 1 Informationsgesetz). Damit soll die 
Tätigkeit der staatlichen Behörden transparent gemacht 
werden, um die freie Meinungsbildung der Bevölkerung 
und um das Vertrauen in die Tätigkeit der Behörde zu 
fördern (Art 1 Abs 2 Informationsgesetz).   

Anspruch auf jene Informationen, die nicht von Amtes 
wegen erteilt werden (siehe dazu Art 13 – 28 Informa-
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tionsgesetz), haben jene Personen, welche ein berech-
tigtes Interesse geltend machen können (Art 29 Abs 1 
Informationsgesetz).

Der VGH führte in seinem Urteil zu VGH 2008/075 
aus, dass ein berechtigtes Interesse im Sinne von Art 29 
Abs 1 Informationsgesetz nicht voraussetze, dass ein Ver-
waltungsverfahren anhängig sei, in dem die betroffene 
Person Partei sei, denn auf solche Fälle seien nach Art 29 
Abs 3 Informationsgesetz die entsprechenden Verfah-
rensbestimmungen anzuwenden. Angesichts des in Art 1 
Abs 2 festgelegten Zieles des Informationsgesetzes, die 
Tätigkeit der staatlichen Behörden transparent zu ma-
chen, werde beim Begriff des «berechtigten Interesses» 
ein grosszügiger Massstab anzulegen sein. Dies gelte 
auch für einen Verein, der die Vertretung von Gesund-
heitsinteressen im Zusammenhang mit Mobilfunk ver-
folge und der Auskunft über technische Faktoren einer 
Mobilfunkantenne wolle. Es stehe für den VGH ausser 
Frage, dass ein solcher Verein im Sinne des Informations-
gesetzes über ein «berechtigtes Interesse» verfüge, sehe 
dessen Art 29 doch gerade ein Informationsrecht abseits 
einer konkreten Parteistellung vor. Es sei auch zu beach-
ten, dass zwischen der Einsicht in amtliche Unterlagen, 
die Art 29 Informationsgesetz unter bestimmten Voraus-
setzungen einräume, und den Akteneinsichtsrechten, die 
einer Partei in einem Verwaltungsverfahren zustünden, 
wesentliche Unterschiede bestünden. Während die Par-
tei ein umfassendes Akteneinsichtsrecht habe, bestünden 
die Einsichtsrechte nach Art 31 Informationsgesetz nur 
in einem beschränkten Mass. Aus diesem Grund sei der 
VGH der Auffassung, dass das «berechtigte Interesse» im 
Sinne des Informationsgesetzes nicht an konkrete Partei-
rechte anknüpfe. 

Der StGH führte in seinem U zu StGH 2009/107 aus, 
dass das Recht auf Akteneinsicht gemäss Art 29 Abs 1 
Informationsgesetz weitergehenden Einschränkungen 
als dasjenige gestützt auf die Parteistellung unterliege. 
Mit dem Inkrafttreten des Informationsgesetzes sei im 
liechtensteinischen Verwaltungsrecht insoweit ein Para-
digmenwechsel vollzogen worden, als der Grundsatz der 
Geheimhaltung mit Öffentlichkeitsvorbehalt zu Gunsten 
des Grundsatzes der Öffentlichkeit mit Geheimhaltungs-
vorbehalt gekehrt worden sei (Art 3 Abs 3 Informations-
gesetz). Das Informationsgesetz bezwecke, die Tätigkeit 
der staatlichen Behörden transparent zu machen, um die 
freie Meinungsbildung der Bevölkerung und das Ver-
trauen in die Tätigkeit der Behörden zu fördern. Dadurch 
werde eine wirksame Kontrolle der staatlichen Behörden 
ermöglicht: Jede Person, die amtliche Dokumente ein-
sehen wolle, habe im persönlichen und sachlichen Gel-
tungsbereich des Informationsgesetzes einen subjektiven 
Anspruch darauf.  

Angewandt auf den vorliegenden Fall ist festzuhalten, 
dass der Beschwerdeführer gemäss seinen Statuten fol-
genden Zweck hat:  

Die Förderung der Ziele des Verkehrs-Clubs der 
Schweiz VCS gemäss Art 2 der VCS-Statuten im Gebiet 
des Fürstentums Liechtenstein durch politische, publi-
zistische, rechtliche und andere wirksame Aktionen und 
Vorstösse im Bereich des Verkehrs, insbesondere für: 
sparsame Verwendung von Energie, Raum und Rohstof-
fen; minimale Umweltbelastung, vor allem durch Lärm, 

Erschütterungen, Schmutz- und Schadstoffe; Vermeidung 
von unnötigem Verkehrsaufkommen; optimale Sicherheit 
und Gesundheit für alle Verkehrsteilnehmer, namentlich 
für Kinder, ältere Leute und Behinderte; Begünstigung 
von Verkehrsmitteln mit optimalem Wirkungsgrad; För-
derung verkehrsarmer Raumordnungs- und Siedlungs-
strukturen; Schutz der Natur und der Kulturgüter gegen 
Beeinträchtigung durch Verkehr.

Daraus ergibt sich das berechtigte Interesse, von liech-
tensteinischen Behörden Informationen über öffentliche 
Parkplätze in Liechtenstein zu erhalten. Es stellt sich 
jedoch vorliegendenfalls die Frage, ob der Beschwer-
deführer tatsächlich ein berechtigtes Interesse an den 
Beträgen, die das Land Liechtenstein den beiden Genos-
senschaften A und B als Mietzins für Parkplätze in Steg 
bezahlt, hat. Weshalb er diese Pachtzinsbeträge kennen 
muss oder sollte, damit er dem ABI einen Vorschlag für 
die Parkplatzbewirtschaftung unterbreiten oder das ABI 
bei der Umsetzung eines Konzepts zur Parkplatzbewirt-
schaftung zu unterstützen kann, ist kaum erkennbar. Der 
Beschwerdeführer bringt jedoch vor, dass er die Höhe 
der Parkzinsen in der öffentlichen Diskussion verwen-
den will, dies auch für das Argument, dass die öffentliche 
Hand Leistungen, auf deren Bezug kein Rechtsanspruch 
bestehe, nicht kostenlos zur Verfügung stellen müsse. 
Dieser Argumentation folgt der VGH, weil es durchaus 
ein legitimes Anliegen und Vorgehen des Beschwerde-
führers ist, in der öffentlichen Diskussion über einen die 
Umwelt und die Bevölkerung schonenden Verkehr auch 
aufzuzeigen, welche finanziellen Mittel die öffentliche 
Hand für den Strassenverkehr und die vom Strassenver-
kehr beanspruchten Parkflächen aufwendet. Dies gilt 
umso mehr bei Berücksichtigung des Zwecks des In-
formationsgesetzes (Art 1 Abs 2), die Tätigkeit der staat-
lichen Behörden transparent zu machen, um das Ver-
trauen in die Tätigkeit der Behörden zu fördern. 

2. Das Recht auf Einsicht in amtliche Unterlagen 
gilt jedoch nicht vorbehaltlos, sondern nur soweit, als 
nicht überwiegende öffentliche oder private Interessen 
entgegenstehen (Art 29 Abs 1 Informationsgesetz). Als 
überwiegende private Interessen gelten insbesondere 
(a) der Schutz des persönlichen Geheimbereichs, (b) der 
Persönlichkeitsschutz in nicht rechtskräftig abgeschlos-
senen Verwaltungs- und Gerichtsverfahren, (c) das Ge-
schäftsgeheimnis oder das Berufsgeheimnis und (d) der 
Schutz des höchstpersönlichen Lebensbereichs (Art 31 
Abs 2 Informationsgesetz; auch Art 9 Informationsver-
ordnung).  

Ein öffentliches Interesse an der Zurückhaltung der 
vom Beschwerdeführer angefragten Informationen haben 
schon die Unterinstanzen verneint und ist auch durch den 
VGH nicht zu erkennen.

Die beiden erwähnten Genossenschaften machen gel-
tend, die Offenlegung der Pachtverträge gegenüber dem 
Beschwerdeführer könnte zu einer «Einmischung» des 
Beschwerdeführers in die Angelegenheiten der Genos-
senschaften führen. Auch könnte eine Parkplatzbewirt-
schaftung, wie es der Beschwerdeführer vielleicht an-
strebe, dazu führen, dass die Genossenschaften wichtige 
Einnahmen verlören. 

Mit diesen Einwänden machen die Genossenschaften 
nicht geltend, dass mit der Offenlegung der Pachtver-
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träge in ihren persönlichen Geheimbereich oder in ihr 
Persönlichkeitsrecht oder in ihr Geschäfts- oder Berufs-
geheimnis oder ihren höchstpersönlichen Lebensbereich 
eingegriffen würde. Sie machen jedoch private Interes-
sen an der ungestörten Aufrechterhaltung der Pachtver-
träge und ihrer Einnahmen aus diesen Verträgen geltend. 
Diese Interessen sind berechtigt und somit mit den In-
teressen des Beschwerdeführers abzuwägen. Der Be-
schwerdeführer beabsichtigt, für das Ortsgebiet Steg eine 
Diskussion über das generelle Verkehrskonzept und die 
Parkplatzbewirtschaftung öffentlich und damit politisch 
zu führen. An einer solchen Diskussion besteht nicht nur 
ein Interesse des Beschwerdeführers, sondern auch ein 
öffentliches Interesse, dies ganz unabhängig davon, wel-
che politischen Schlüsse und Konsequenzen aus einer 
solchen Diskussion gezogen werden. Demgegenüber 
sind die dargelegten privaten Interessen der Genossen-
schaften nur von geringem Gewicht, zumal die beiden 
Genossenschaften Teil der Liechtensteiner Gesellschaft 
sind und deshalb von ihnen erwartet werden darf, dass 
sie sich an der öffentlichen Diskussion über ein neues 
Verkehrskonzept für das Gebiet Steg beteiligen, wenn sie 
sich denn gegen die Ideen des Beschwerdeführers aus-
sprechen wollen. Auch ist keineswegs gesagt, dass bei 
einem neuen Verkehrskonzept und einer neuen Park-
platzbewirtschaftung die Einnahmen der beiden Genos-
senschaften geringer ausfallen würden als heute. Aus all 
diesen Gründen überwiegen die von den beiden Genos-
senschaften geltend gemachten privaten Interessen an 
einer Geheimhaltung die Interessen des Beschwerdefüh-
rers an einer Offenlegung der Pachtzinsbeträge, die das 
Land Liechtenstein den Genossenschaften bezahlt, nicht.  

3. Somit kommt der Beschwerde Berechtigung zu. […]
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FÜRSTLICHER OBERSTER GERICHTSHOF

Das LG erliess am 23.09.2016 ohne weiteres Verfah-
ren einen Amtsbefehl, der im Wesentlichen dem ersten 
Eventualbegehren der Antragsteller entspricht. Demnach 
wurde der A Trust reg als zusätzlicher Trustee der ge-
nannten Trusts bestellt. Es wurde ausgesprochen, dass 
den Co-Trustees per sofort nur das kollektive Zeich-
nungsrecht zu zweien zustehe. Weiters wurde angeord-
net, dass der Amtsbefehl, der sofort wirksam sei, mit 
Wirkung bis 4 Wochen nach dem Zeitpunkt des Vor-
liegens einer rechtskräftigen Entscheidung des noch ein-
zuleitenden Rechtfertigungsverfahrens erlassen werde. 
Den Antragstellern wurde eine Frist von 4 Wochen ab 
Zustellung des Amtsbefehls zur Beantragung des Recht-
fertigungsverfahrens eingeräumt.

Am 24.10.2016 gaben die Antragsteller den am 
25.10.2016 beim Erstgericht eingelangten und damit frist-
gerecht erhobenen Rechtsfertigungsschriftsatz zur Post, 
mit dem sie mehrere Anträge stellten.    

Ein Begehren, das sinngemäss dem zweiten  Eventu-
alantrag des Sicherungsantrages entspricht, wurde nicht 
erhoben.

Das Rechtfertigungsverfahren behängt beim Erstgericht 
zu 07 HG.2016.234 und ist noch nicht abgeschlossen.

Das OG wies in Abänderung der erstinstanzlichen 
Entscheidung vom 23.09.2016 mit B vom 01.12.2018 alle 
mit dem verfahrenseinleitenden Schriftsatz gestellten An-
träge zurück. Dies wurde zusammengefasst damit be-
gründet, dass die Antragstellung nach Art 927 Abs 2 PGR 
nur anspruchsberechtigten Begünstigten vorbehalten sei, 
während die Antragsteller weder behauptet noch be-
scheinigt hätten, in dieser Eigenschaft qualifiziert zu sein.

Mit B des LG zu 07 HG.2016.248 vom 13.01.2017 
wurde die B Verwaltungsanstalt als weiterer Co-Trustee 
mit Kollektivzeichnungsrecht zu zweien für die genann-
ten Trusts bestellt.

Der OGH fasste am 03.03.2017 folgenden B:
«1. Dem Revisionsrekurs der Erstantragstellerin, der 

Zweitantragstellerin und des Drittantragstellers wird            
keine Folge gegeben, sondern die angefochtene Ent-
scheidung des OG vom 01.12.2016, wird mit der Mass-
gabe bestätigt, dass das zweite Eventualbegehren, soweit 
es von der Erstantragstellerin, der Zweitantragstellerin 
und der Drittantragstellerin erhoben wurde,  abgewiesen 
wird.

2. Dem Revisionsrekurs des Viertantragstellers, des 
Fünftantragstellers und der Sechstantragstellerin wird 
dahin  Folge gegeben, dass der B des OG vom 01.12.2016, 
ON 18, einschliesslich der Kostenentscheidung über 
den Betrag von CHF 1’122,66 im Übrigen und der vom 
Erstgericht erlassene Amtsbefehl vom 23.09.2016, so-
weit damit auch dem von diesen Antragstellern erho-
benen ersten Eventualbegehren stattgegeben wurde,  
aufgehoben  und dem Erstgericht in diesem Umfang 
die neuerliche Entscheidung nach Verfahrensergänzung 
aufgetragen wird.

3. Die Erstantragstellerin, die Zweitantragstellerin und 
die Drittantragstellerin sind jeweils schuldig, dem An-
tragsgegner binnen 4 Wochen anteilig die mit jeweils 
CHF 374.22 bestimmten Kosten des Rekursverfahren und 
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Art 286, 287 EO

Art 286 EO erfasst jene Kosten, die durch die Erlas-
sung und Durchführung der einstweiligen Verfü-
gung entstanden und die durch diese auch gewissen 
mit dem Vollzug befassten Dritten bzw durch be-
stimmte Vollzugshandlungen erwachsen sind; dazu 
gehören auch die Kosten der Tätigkeit eines im Si-
cherungsverfahren bestellten Co-Trustee. Dessen 
Kosten sind nach Art 286 EO zunächst vom Siche-
rungswerber zu tragen. Derartige Kosten können 
vom Co-Trustee nicht im Rahmen des Art 287 EO 
angesprochen werden.

Ansprüche nach Art 287 EO kann nur der Siche-
rungsgegner und nicht ein Dritter geltend machen.

Art 21 Abs 1 lit a AussStrG, Art 44 Abs 2 AussStrG

In sinngemässer Anwendung des Art 44 Abs 2 
AussStrG und des Art 21 Abs 1 lit a EO dauern die 
vorläufigen Rechtswirkungen eines Amtsbefehls in 
der Regel bis zur Rechtskraft der Entscheidung über 
den Sicherungsantrag an.

Sachverhalt

Die Erstantragstellerin LP ist die Witwe des am im Jahr 
2015 verstorbenen Israel IP Aus dieser Ehe entstammen 
zwei Töchter, und zwar die Zweitantragstellerin TP und 
die am Verfahren derzeit nicht beteiligte YP. Die Antrag-
steller zu 3. bis 6. sind die Kinder der Zweitantragstel-
lerin. Die Antragstellerin zu 3. ist volljährig und eigen-
berechtigt. Die Antragsteller zu 4. bis 6. sind zwar noch 
minderjährig, werden aber von ihrer Mutter, der Zweit-
antragstellerin, vertreten.

IP war Settlor bzw Treugeber aller in seinem Auftrag 
errichteten 11 Trusts nach liechtensteinischem Recht. 

Der Antragsgegner C Trust reg ist ein im Jahr 1989 er-
richtetes und im FL-Handelsregister eingetragenes Treu-
handunternehmen, das sich verpflichtete, das Trustver-
mögen im Interesse der Begünstigten zu verwenden.

Die Antragsteller brachten am 23.09.2016  beim LG 
einen Antrag auf Erlass eines Amtsbefehls ein. Darin wird 
der Antragsgegner C Trust reg als Trustee von 10 der 11 
Trusts angeführt.

Ua wurde beantragt, den Antragsgegner als Trustee 
der 10 Trusts  einstweilen seines Amtes zu entheben und 
an seiner Stelle A Trust reg einstweilig als neuen Trustee 
zu bestellen.

Begründend wurde zusammengefasst vorgebracht, 
die für den Antragsgegner verantwortlich tätigen Perso-
nen hätten pflicht- und treuwidrige Verhaltensmassnah-
men gesetzt, die die Erlassung der angestrebten Amts-
befehle rechtfertigten.
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die mit jeweils CHF 389.19 bestimmten Kosten des Revi-
sionsrekursverfahrens zu ersetzen.

Die im Verfahrensverhältnis zwischen dem Viertan-
tragsteller, dem Fünftantragsteller und der Sechstantrag-
stellerin einerseits und dem Antragsgegner andererseits 
aufgelaufenen Rechtsmittelkosten sind weitere Kosten 
des Verfahrens erster Instanz.»

Der OGH teilte zusammengefasst die Ansicht des Re-
kursgerichts, dass es den Antragstellern zur Erhebung 
der verfahrenseinleitenden Anträge an der entsprechen-
den Legitimation mangle. Allerdings gelangte das Revi-
sionsrekursgericht zur Ansicht, dass es nach der Akten-
lage dem Viertantragsteller, dem Fünftantragsteller und 
der Sechstantragstellerin allenfalls an der Prozessfähig-
keit, der gesetzlichen Vertretung sowie der etwa erfor-
derlichen besonderen Ermächtigung zur Prozessführung 
mangle. Diese Fragen seien daher im zweiten Rechts-
gang abzuklären.

Die Bestellung oder Abberufung der B Verwaltungs-
anstalt als weiterer Co-Trustee war nicht Gegenstand des 
Revisionsrekursverfahrens.

Mit dem am 10.03.2017 beim Erstgericht überreich-
ten Schriftsatz beantragte der Co-Trustee A Trust reg die 
Kosten «in seiner Eigenschaft als gerichtlich bestellter 
Mittreuhänder/Trustee» der genannten Trusts mit insge-
samt CHF 497’947.80 zu bestimmen und «die Mittreu-
händer/Trustees (gegenwärtig) C Trust reg.» bei sonsti-
ger Exekution in das Treugut der genannten Trusts zu 
verpflichten, (unter Berücksichtigung einer Zahlung von 
CHF 80’000.00) den Betrag von CHF 417’947.80 aus dem 
Trustvermögen bzw von den Konten dieser Trusts an den 
A Trust reg zu bezahlen.

Eventualiter wurde der Antrag gestellt, die Kosten des 
A Trust reg in dieser Eigenschaft mit CHF 497’947.80 zu 
bestimmen und die Antragsteller zur ungeteilten Hand 
zu verpflichten, den zu bestimmenden Betrag von CHF 
497’947.80 (demnach ohne Berücksichtigung der Zah-
lung von CHF 80’000.00) an den A Trust reg zu bezahlen.

Dazu brachte der A Trust reg zusammengefasst vor, 
er habe seine Funktion als jeweiliger Trustee der Trusts 
interessewahrend zu Gunsten Letzterer bzw deren Treu-
gut gemäss Gesetz und dem Amtsbefehl vom 23.09.2016 
entsprechend ausgeübt. Dadurch seien Kosten von ins-
gesamt CHF 497’947.80 entstanden, sodass abzüglich 
einer Zahlung von CHF 80’000.00 durch den Treuhänder 
C Trust reg noch eine Kostensumme von CHF 417’947.80 
aushafte. Diese Kosten seien vom Mittreuhänder C Trust 
reg bei sonstiger Exekution in das Treugut der genann-
ten Trusts aus den Trustvermögen bzw von den Konten 
derselben, allenfalls aber auch von den Antragstellern 
zu bezahlen. Das Erstgericht habe in seinem Amtsbefehl 
vom 23.09.2016 entgegen der üblichen Praxis in ver-
gleichbaren Fällen nicht angeordnet, dass diese Kosten 
von den Antragstellern (vorläufig) selbst zu tragen seien. 
Daher seien diese auch nicht von den Antragstellern 
sondern aus dem Treugut der Trusts zu begleichen. Dem 
Antragsteller komme als Trustee unzweifelhaft Organ-
funktion zu. Auch deshalb bestehe ein Anspruch auf 
Belohnung aus dem Trustvermögen. Entsprechendes er-
gebe sich auch aus § 32 TrUG und Art 920 PGR. Tatsäch-
lich sei der Antragsteller im Interesse der Trusts bestellt 
und tätig geworden. Sollten die Antragsteller diese Kos-

ten zunächst tragen müssen, hätte dies bei deren Obsie-
gen im Rechtfertigungsverfahren zur Folge, dass der C 
Trust reg diese Kosten selbst zu übernehmen hätte und 
nicht berechtigt wäre, die entsprechenden Gelder aus 
den Trustvermögen zu entnehmen. Es sei nicht möglich, 
die Kosten für die vorgenommenen Aufwendungen des 
Antragstellers einzelnen Trusts zuzuweisen. Die invol-
vierten Trusts bzw deren Struktur seien nämlich derart 
eng miteinander verbunden, dass die vorgenommenen 
Abklärungen und Aufwendungen im Ergebnis jeweils 
zu Gunsten sämtlicher Trusts erfolgt sei. Die angefalle-
nen Kosten ergäben sich aus den angeschlossenen Ho-
norarnoten, die in weiterer Folge noch näher erläutert 
wurden. Zum Teil verwies der Antragsteller in seinem 
Schriftsatz auch auf das von ihm in Parallelverfahren er-
stattete Vorbringen.

Das LG wies mit B vom 21.03.2017 die Begehren des A 
Trust reg zurück. Nach den Art 190, 920 PGR habe der be-
stellte Mittreuhänder einen Kostenersatzanspruch gegen 
die Trusts selbst. Da die Bestellung eines Mittreuhänders 
vorderhand der ordnungsgemässen Geschäftsführung 
(zur Ausschliessung möglicher Gefahren) gedient habe, 
seien diese Bestimmungen hier analog anzuwenden. 
Nach Art 190 Abs 1 PGR seien die Kosten des vom Ge-
richt bestellten Organs vorläufig von der Verbandsperson 
zu tragen, da nach Art 191 PGR schliesslich der jeweilige 
Antragsteller für einen allfälligen Schaden aufkommen 
müsse. Da der A Trust reg im Sicherungsverfahren als 
Mittreuhänder bestellt worden sei, der Amtsbefehl aber 
letztlich aufgehoben worden sei, hätten die Antragsteller 
gemäss Art 297 EO für alle durch die einstweilige Verfü-
gung verursachten Vermögensnachteile Ersatz zu leisten. 
Demnach habe sich der Antragsteller wegen des Ersatzes 
seiner Ansprüche an die Trusts zu wenden, die wiede-
rum erbrachte Leistungen bei den Antragstellern regres-
sieren könnten. Der Anspruch des Mittreuhänders sei 
allerdings mangels anders lautender gesetzlicher Grund-
lage nicht im Ausserstreitverfahren sondern im streitigen 
Zivilrechtsweg geltend zu machen.

Das OG als Rekursgericht gab mit dem nunmehr an-
gefochtenen B vom 21.09.2017 dem Rekurs des A Trust 
reg gegen den B des Erstgerichts vom 21.03.2017 dahin 
Folge, dass der angefochtene B aufgehoben und dem 
Erstgericht aufgetragen wurde, unter Abstandnahme 
vom gebrauchten Zurückweisungsgrund eine neuerli-
che Entscheidung zu fällen. Zu den Kosten des Rechts-
mittelverfahrens fasste das Rekursgericht einen Kosten-
vorbehalt. Das Rekursgericht führte aus, einschlägig sei 
hier Art 286 EO, wonach einstweilige Verfügungen un-
beschadet eines Ersatzanspruchs stets auf Kosten des Si-
cherungswerbers erlassen und durchgeführt würden. Da 
das Sicherungsbot rechtskräftig aufgehoben worden sei, 
hätten die Sicherungswerber die Kosten des antragskon-
form bestellten Co-Trustees vorerst und endgültig selbst 
zu tragen. Selbstredend seien diese Kosten im laufenden 
Verfahren zu bestimmen, während der streitige Rechts-
weg hiefür nicht offen stehe. Im zweiten Rechtsgang 
werde das Erstgericht Feststellungen zur Höhe der ver-
zeichneten Leistungen zu treffen haben. Aus den vorste-
henden Ausführungen sei unschwer zu entnehmen, dass 
nach Ansicht des Rekurssenats das Kostenbestimmungs-
begehren der Rekurswerberin im Hauptantrag als nicht 
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ren abgehalten (F OGH 07.09.2017 zu 07 HG.2015.254 
Erw 8.3.).

Ausserdem ist der Revisionsrekurs sohin entgegen 
Art 62 Abs 3 lit a AussStrG zulässig.

Der vorliegende Revisionsrekurs der Antragsteller 
wurde den übrigen Verfahrensbeteiligten am 12.10.2017 
zugestellt. Die B Verwaltungsanstalt und der C Trust reg 
haben aber ihre gemeinsam erstattete Revisionsrekursbe-
antwortung erst am 09. November 2017 und damit nach 
Ablauf der 14-tägigen Rechtsmittelbeantwortungsfrist zur 
Post gegeben. Dazu sei am Rande erwähnt, dass das 
Rekursgericht in seiner Rechtsmittelbelehrung zum B auf 
die 14-tägige Frist zur Einbringung des Revisionsrekurses 
hingewiesen hat.

Daraus resultiert, dass die eingebrachte Revisions-
rekursbeantwortung als verspätet zurückzuweisen war. 
Die entsprechenden Einschreiter haben sohin die Kosten 
ihres verspätet erhobenen Schriftsatzes gemäss Art 297, 
51 EO, § 40 ZPO selbst zu tragen.

14.2. Nach Art 44 Abs 1 und 2 EO können die ge-
richtlichen Beschlüsse im Exekutionsverfahren, sofern 
dieses Gesetz nichts anderes bestimmt, schon vor Ab-
lauf der Rekursfrist in Vollzug gesetzt werden, während 
dem Rekurs eine die Ausführung des angefochtenen Bes 
hemmende Wirkung nur in den im Gesetz besonders be-
zeichneten Fällen zukommt. Auch nach den im Wege der 
Verweisung anzuwendenden §§ 492 Abs 1 ZPO kommt 
einem Rekurs und damit auch einem Revisionsrekurs in 
Bezug auf die Ausführung des angefochtenen Bes und 
den Eintritt der Vollstreckbarkeit desselben in der Regel 
keine aufschiebende Wirkung zu. Allerdings kann unter 
den in § 492 Abs 2 ZPO normierten Voraussetzungen 
dem Rekurs bzw. dem Revisionsrekurs hemmende Wir-
kung zuerkannt werden.

Da sich – wie erwähnt – die Zulässigkeit von einst-
weiligen Verfügungen auch im Rahmen von Ausserstreit-
verfahren in erster Linie aus den Bestimmungen der Ex-
ekutionsordnung ergibt, erscheint es sachgerecht, diese 
für das gesamte  Rechtssicherungsverfahren im Rahmen 
von ausserstreitigen Angelegenheiten anzuwenden. Das 
bedeutet aber, dass in der Regel Rekursen und Revisions-
rekursen keine aufschiebende Wirkung zukommt. Die 
hier von den Vorinstanzen erlassenen Entscheidungen 
wurden daher den Parteien gegenüber an sich mit ihrer 
Zustellung rechtswirksam.

Mit dem vom LG am 23.09.2016 erlassenen Amtsbe-
fehl wurde mit sofortiger Wirkung der A Trust reg als 
zusätzlicher Trustee bestellt. Im Hinblick auf den abän-
dernden B des OG vom 01.12.2016 stellt sich aber auch 
die in den bisher zitierten gesetzlichen Bestimmungen 
nicht eindeutig behandelte Frage, ob der erstinstanzliche 
Amtsbefehl trotz der abändernden Entscheidung des Re-
kursgerichts noch wirksam ist oder nicht.

Nach König 4, Einstweilige Verfügungen in Zivilver-
fahren Rz 6/82c (vgl auch König5 Rz 6.83/4), soll erst 
die rechtskräftige Abweisung oder Zurückweisung des 
Antrags auf Erlassung der einstweiligen Verfügung die 
Wirkung der zunächst bewilligten einstweiligen Verfü-
gung beseitigen, weil nur damit das Ziel des einstwei-
ligen Rechtsschutzes ernst genommen werde und dem 
(zunächst) Begünstigten ohnehin die qualifizierte Ein-
griffshaftung des § 394ö EO (hier Art 287 EO) drohe. Wei-

berechtigt anzusehen sei, worauf aber im derzeitigen 
Verfahrensstadium nicht weiter einzugehen sei. 

Der OGH gab einem  Revisionsrekrus der Antrag-
steller insoweit teilweise Folge, als in Bestätigung der 
erstgerichtlichen Entscheidung der Revisionsrekurs des 
Co-Trustees im Hauptantrag zurückgewiesen wurde. Da-
rüber hinaus (Zurückweisung des Eventualantrages und 
implizit des Kostenersatzbegehrens) wurde der B des 
OG aufgehoben und dem erstgericht aufgetragen, unter 
Abstandnahme vom gebrauchten Zurückweisungsgrund 
eine neuerliche E zu fällen. Die Revisionsrekursbeant-
wortung der B Verwaltungsanstalt und C Trust reg wur-
den als verspätet zurückgewiesen.

Aus den Entscheidungsgründen

Die Revisionsrekursbeantwortung war als verspätet zu-
rückzuweisen.

14.1. Unter anderem aus den Art 270 Abs 3, 284 Abs 2 
EO lässt sich ableiten, dass auch im Ausserstreitverfah-
ren zu verfolgende Ansprüche mit einstweiliger Verfü-
gung gesichert werden können (vgl. im Ergebnis F OGH 
LES 2011, 187, LES 2011, 35). Schon wegen des Fehlens 
eines eigenen Regelungsinhalts kommen für das entspre-
chende Verfahren – soweit sie den einstweiligen Rechts-
schutz an sich betreffen  – nicht die Bestimmungen des 
Ausserstreitgesetzes sondern jene über die Rechtssiche-
rung nach Art 270 ff EO zur Anwendung (vgl Pimmer 
in Gitschthaler/Höllwerth, AussStrG, § 80 Rz 13, 14; 3 
Ob 111/06d), die im Gegensatz zum Ausserstreitgesetz 
das Provisorialverfahren mit wenigen Verweisungen ab-
schliessend regeln. Auch dieses Verfahren ist durch be-
sondere Dringlichkeit charakterisiert, weshalb auch hier 
die vom OGH zu LES 2016, 190 (vgl die dazu ergangene 
Entscheidung StGH 2016/63) angestellten Überlegungen 
zum Tragen kommen, dass das Verfahren nach der Exe-
kutionsordnung schon wegen der kürzeren Rechtsmittel-
fristen rascher durchgeführt und durch die sofortige Voll-
streckbarkeit des Amtsbefehls umgehend einstweiliger 
Rechtsschutz gewährleistet werden kann. Schliesslich ist 
dieses Verfahren auch formal wegen der strengeren Be-
stimmtheitserfordernisse besser geeignet,  vollstreckbare 
Exekutionstitel zu schaffen.

Im Wege der Verweisung des Art 297 EO sind im 
Rechtssicherungsverfahren, soweit in den Art 270 bis 296 
EO nichts anderes bestimmt ist, die Bestimmungen über 
das Exekutionsverfahren (Art 1 bis 269 EO) sinngemäss 
anzuwenden. Von diesem Verweis ist also auch Art 51 
EO erfasst, wonach – mit hier nicht interessierenden 
Ausnahmen – im Exekutions- und Rechtssicherungsver-
fahren auch die allgemeinen Bestimmungen der Zivil-
prozessordnung über die Parteien, das Verfahren und die 
mündliche Verhandlung, über den Beweis, die Beweis-
aufnahme und über die einzelnen Beweismittel, über 
richterliche Beschlüsse und über das Rechtsmittel des 
Rekurses anzuwenden sind.

Somit betragen die Fristen für Rekurse und Revisions-
rekurse sowie deren Beantwortungen gegen im Ausser-
streitverfahren erlassene einstweilige Verfügungen und 
das daran anschliessende Verfahren gemäss Art 297 iVm 
Art 43 Abs 2 EO 14 Tage. Gerichtsferien werden weder 
im Exekutionsverfahren noch im Ausserstreitverfah-
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dings zu entnehmen, dass es auch dem Viertantragsteller, 
dem Fünftantragsteller und der Sechstantragstellerin an 
der für den eingebrachten Sicherungsantrag erforderli-
chen Antragslegitimation mangelt. Es stellte sich aber die 
Frage, ob diese Antragsteller als prozessfähig zu quali-
fizieren waren und ob sie allenfalls ohne ihre gesetzliche 
Vertretung sowie der etwa erforderlichen besonderen 
Ermächtigung zur Prozessführung in diesem Verfahren 
eingeschritten waren, was gegebenenfalls (nach Durch-
führung eines erfolglosen Verbesserungsverfahrens) die 
Zurückweisung des verfahrenseinleitenden Sicherungs-
antrages in diesem Umfang zur Folge hätte. Darüber hat 
das Erstgericht noch nicht entschieden. Allerdings ist bei 
dieser konkreten Sach- und Rechtslage davon auszuge-
hen, dass die vorläufigen Rechtswirkungen des Amts-
befehls vom 23.09.2016 entgegen den oben angeführten 
allgemeinen Grundsätzen nicht mehr andauern, weil die 
noch abzuklärenden prozessualen Fragen nichts daran 
ändern, dass der Viertantragsteller, der Fünftantragsteller 
und die Sechstantragstellerin ihren verfahrenseinleiten-
den Sicherungsantrag in keinem Fall mehr erfolgreich 
durchsetzen können.

14.3. Das Vorliegen einer Beschwer ist auch im 
Ausserstreitverfahren Voraussetzung für die Zulässig-
keit eines Rechtsmittels. Formelle Beschwer liegt vor, 
wenn die Entscheidung von dem ihr zugrundeliegenden 
Antrag des Rechtsmittelwerbers zu seinem Nachteil ab-
weicht; materielle Beschwer liegt vor, wenn die rechtlich 
geschützten Interessen des Rechtsmittelwerbers durch 
die Entscheidung beeinträchtigt werden. Es müssen sub-
jektive Rechte betroffen sein, nicht nur wirtschaftliche, 
ideelle oder sonstige Interessen. Dies ist nicht abstrakt, 
sondern bezogen auf die konkrete Stellung einer Verfah-
renspartei in dem einzelnen zu entscheidenden Fall zu 
beurteilen. In amtswegig eingeleiteten Verfahren genügt 
materielle Beschwer. In Verfahren, die auf Parteiantrag 
eingeleitet werden, müssen der Antragsteller formell, 
andere durch die Entscheidung betroffene Personen 
materiell beschwert sein. Auf die materielle Beschwer 
muss nur zurückgegriffen werden, wenn kein Sachantrag 
vorliegt, mit dem die Entscheidung verglichen werden 
könnte (Kodek in Gitschthaler/Höllwerth AussStrG § 45 
Rz 50 mwN).

Die Antragsteller haben in ihrem verfahrenseinleiten-
den Schriftsatz beantragt, den Antragsgegner C Trust reg 
gegenüber den Antragstellern zum Kostenersatz zu ver-
pflichten. Daraus ist ableitbar, dass nach Ansicht der An-
tragsteller sämtliche Kosten des Verfahrens vom C Trust 
reg zu tragen sind. Auf eine formale (weil aus dem Ver-
mögen der Trusts zu begleichende) Kostenersatzpflicht 
des C Trust reg läuft der Kostenbestimmungsantrag des 
Co-Trustee A Trust reg vom 10.03.2017  hinaus. Da vom 
Erstgericht das als Hauptantrag formulierte Kostenersatz-
begehren, das den C Trust reg als formalen Kostenersatz-
pflichtigen nennt, zurückgewiesen wurde, wurde damit 
entgegen dem Kostenersatzbegehren der Antragsteller 
in ihrem verfahrenseinleitenden Schriftsatz entschieden. 
Das Rekursgericht hat auch diese Entscheidung über den 
Hauptantrag aufgehoben und dem Erstgericht die neuer-
liche Entscheidung darüber aufgetragen. Dies bedeutet, 
dass im zweiten Rechtsgang, sollte das Erstgericht diesen 
Antrag als inhaltlich berechtigt ansehen, der C Trust reg 

ters verweist König zur Untermauerung dieser Lösung 
auf § 61 Abs 2 öASGG und § 44 Abs 1 Satz 2 öAussStrG, 
die normieren, dass die angefochtene Entscheidung un-
geachtet ihrer zwischenzeitlichen Aufhebung oder Ab-
änderung «bis zur Beendigung des Verfahrens» bzw. «bis 
zum Eintritt der Rechtskraft» wirkt.

Eine entsprechende Bestimmung findet sich in Art 44 
Abs 2 AussStrG. Auch nach Art 21 Abs 1 lit a EO ist die 
Exekution einzustellen, wenn der Exekutionstitel durch 
eine rechtskräftige Entscheidung beseitigt wurde. Im 
Sinn der Ausführungen von König und zur Wahrung der 
Rechtssicherheit durch eine mit einer einstweiligen Ver-
fügung geschaffene vorläufige Rechtslage, die bei einer 
Abhängigkeit derselben von den jeweiligen Rechtsmittel-
entscheidungen nicht hinreichend gegeben wäre, vertritt 
auch der OGH die Ansicht, dass in sinngemässer An-
wendung des Art 44 Abs 2 AussStrG und des Art 21 Abs 1 
lit a EO die vorläufigen Rechtswirkungen des Amtsbe-
fehls vom 23.09.2016 bis zur Rechtskraft der Entschei-
dung über den Sicherungsantrag andauern (vgl F OGH 
08 EX.2011.310 GE 2011,189; LES 2011,68; StGH 2016/6 
in LES 2016,94 mit zust Anm von Wilhelm Ungerank; 2 
Ob 126/03y).

Die Entscheidung des OGH zu LES 2010/233 hatte 
noch auf die Rechtslage vor Inkrafttreten des Art 44 Abs 2 
AussStrG abzustellen, weshalb sie nicht mehr geeignet 
ist, den Rechtsstandpunkt der Antragsteller zu stützen. 
Erwähnt sei dazu aber noch, dass auch in der Neuauflage 
der seinerzeit zitierten Literaturstelle (Jakusch in Angst 
EO2  § 70 Rz 7) die Ansicht geäussert wird, dass in ver-
gleichbaren Verfahrenskonstellationen bereits vollzogene 
Exekutionsmassnahmen – wie die Bestellung der A Trust 
reg als weiterer Trustee – bis zur rechtskräftigen Besei-
tigung des Exekutionstitels Bestand haben (Jakusch in 
Angst/Oberhammer EO3  § 70 Rz 7, 8; zu alldem die in die-
sem Verfahren ergangene Entscheidung des F OGH zu 07 
HG.2016.212-ON 34 vom 03.03.2017 Erw 9.8. und 9.9.).

Entgegen dem Vorbringen des A Trust reg  in seinem 
Kostenbestimmungsantrag hat der OGH mit seinem B 
vom 03.03.2017, der auch den am 23.09.2016 in diesem 
Verfahren ergangenen Amtsbefehl behandelte, nicht den 
vom Erstgericht zu 07 HG.2016.248 am 13.01.2017 erlas-
senen B, mit dem die B Anstalt als weiterer Co-Trustee 
bestellt wurde, aufgehoben. Dieser B war nicht Gegen-
stand des seinerzeitigen Revisionsrekursverfahrens. Tat-
sächlich ist es aber so, dass das LG in seinem in die-
sem Parallelverfahren ergangenen Beschlüssen jeweils 
bestimmt hat, dass diese solange Gültigkeit haben wie 
der am 23.09.2016 in diesem Verfahren erlassene Amts-
befehl.

Weiters hat der OGH mit seinem B lediglich dem 
Revisionsrekurs der Erstantragstellerin, der Zweitantrag-
stellerin und des Drittantragstellers gegen den B des Re-
kursgerichts (von einer hier unbeachtlichen Massgabe 
abgesehen) keine Folge gegeben. Hingegen war nach 
diesem B vom 03.03.2017 dem Revisionsrekurs des Viert-
antragstellers, des Fünftantragstellers und der Sechstan-
tragstellerin dahin Erfolg beschieden, dass der B des OG 
und der Amtsbefehl  aufgehoben wurden und dem Erst-
gericht in diesem Umfang die neuerliche Entscheidung 
nach Verfahrensergänzung aufgetragen wurde. Der Be-
gründung dieses B des Revisionsrekursgerichts ist aller-
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hier von Bedeutung – als Rezeptionsvorlage dem Art 287 
Abs 1 EO entspricht, dass diese Bestimmung nur dem 
Gegner der gefährdeten Partei (also dem Sicherungs-
gegner) nicht aber der gefährdeten Partei oder Dritten 
zur Verfügung steht, um ihre Ansprüche gegen den Si-
cherungswerber durchzusetzen (LES 2003,142 Leitsatz 
1b; vgl Kodek in Burgstaller/Deixler-Hübner EO [2015] 
§ 394 Rz 10; Feil/Marent EO § 394 Rz 17, 18; vgl König5 
Einstweilige Verfügungen Rz 5.62). Offenbar wollte der 
Gesetzgeber dem Sicherungsgegner eine Möglichkeit 
zur vereinfachten  Rechtsdurchsetzung beigeben, damit 
dieser ebenso wie der Sicherungswerber seine Ansprü-
che in einem summarischen Verfahren geltend machen 
kann. Damit ist eine ausdehnende oder analoge Anwen-
dung des Art 287 Abs 1 EO auf Dritte, wie hier dem vom 
Erstgericht bestellten Mittreuhänder A Trust reg, nicht 
gerechtfertigt. Schon deshalb kann dieser weder sein 
Hauptbegehren noch sein Eventualbegehren auf Kosten-
bestimmung und -erstattung erfolgreich auf die zuletzt 
zitierte Bestimmung stützen.

14.7. Gemäss Art 286 Abs 1 EO werden einstweilige 
Verfügungen stets auf Kosten des Sicherungswerbers 
erlassen und durchgeführt, unbeschadet eines ihm zu-
stehenden Anspruches auf Ersatz dieser Kosten. Ge-
mäss Abs 2 dieser Bestimmung gilt dies insbesondere 
auch von den Kosten dringender Massnahmen durch 
Gemeindevorsteher oder andere Amtsorgane (Art 272 
EO) sowie den Kosten der Hinterlegung, der Verwah-
rung oder der Verwaltung mit Verbot belegter Sachen 
(Art 280 EO). Diese Bestimmung unterscheidet sich 
schon in seinem ersten Halbsatz des Abs 1 von der Re-
zeptionsvorlage des § 393 Abs 1 öEO, in dem sie nicht 
nur auf die Kosten der Erlassung der einstweiligen Ver-
fügung sondern auch auf jene für deren Durchführung 
abstellt. Abs 2 normiert ausserdem in Abweichung von 
der Rezeptionsvorlage auch die Voraussetzungen für 
die Tragung von Kosten von Dritten, die durch den 
Vollzug der einstweiligen Verfügung in das Sicherungs-
verfahren involviert werden (Gemeindevorsteher und 
andere Amtsorgane), und von gewissen Vollzugskosten. 
Die Formulierung «insbesondere» in dieser Bestimmung 
legt nahe, dass es sich dabei nicht um eine taxative 
Nennung von Kosten handelt.

Für das österreichische Recht ist aus der dazu zitierten 
Bestimmung abzuleiten, dass die Kosten des Vollzugs 
der einstweiligen Verfügung unter diese Bestimmung fal-
len. Nach herrschender österreichischer Literatur unter-
liegen aber Kosten eines Exekutionsverfahrens, für das 
die einstweilige Verfügung den Exekutionstitel bildet (zB 
Vollstreckung einer Leistungsverfügung, Erwirkung der 
Unterlassung bei einem Verbot), der Regelung der §§ 74 
ff öEO und nicht jener des § 393 Abs 1 öEO (König5 Rz 
6.114; Kodek § 393 Rz 26, 27). Österreichische veröffent-
liche Judikatur existiert zu dieser Frage nicht.

Abgesehen davon, dass ein solches «externes» Exekuti-
onsverfahren nicht vorliegt, lässt sich diese Rechtsansicht 
auch deshalb nicht ohne weiteres in das liechtenstei-
nische Sicherungsverfahren transferieren, weil einerseits 
Art 286 Abs 1 EO – wie erwähnt – nicht nur auf die Kos-
ten der Erlassung sondern auch der Durchführung der 
einstweiligen Verfügung abstellt und nach Abs 2 diese 
Regelung um einen nicht taxativen Katalog von dritten 

zum Kostenersatz in Höhe von CHF 417’947.80 verpflich-
tet werden würde, wobei diese Kosten aus deren Trust-
vermögen zu entnehmen wären. Auch eine derartige 
Kostenentscheidung stünde zum Kostenersatzbegehren 
der Antragsteller in ihrem verfahrenseinleitenden Schrift-
satz in Widerspruch, sodass sie durch die vorliegende 
Rekursentscheidung jedenfalls formell beschwert sind 
und sich nach den zuvor dargelegten Grundsätzen die 
Frage nach der materiellen Beschwer nicht mehr stellt.

Dass die Antragsteller durch den eventualiter gestell-
ten Kostenbestimmungs- und Ersatzantrag beschwert 
sind, bedarf keiner weiteren Erörterung. Wegen dessen 
Eventualcharakter käme dieser erst, aber dann allenfalls 
zum Nachteil der Antragsteller zum Tragen, wenn der 
Hauptantrag im zweiten Rechtsgang (wiederum) ab- 
oder zurückgewiesen werden würde. Auch daraus ist 
eine formelle Beschwer der Antragsteller durch die Ent-
scheidung des Rekursgerichts abzuleiten.

14.4. Vor der inhaltlichen Behandlung der Kostenbe-
stimmungs- und Kostenersatzfragen ist klar zu stellen, 
dass der A Trust reg in seinem Kostenbestimmungsantrag 
in unzulässiger Weise auf sein Vorbringen laut den in 
anderen Verfahren erstatteten Schriftsätzen verweist. Es 
ist auch unzulässig, in Rechtsmittelschriftsätzen auf das in 
anderen Schriftsätzen enthaltene Vorbringen zu verwei-
sen, die im selben Verfahren eingebracht wurden. Durch 
ein solches Vorgehen begründete Mängel sind einer Ver-
besserung nicht zugänglich (vgl F OGH 10.04.2015 O7 
CG.2010.44 Erw 8.1.; CO.2014.3; 07 CG.2012.286; LES 
2008,437; Gitschthaler in Rechberger ZPO4 §§ 84, 85 Rz 
11; vgl RIS-Justiz RS0043579, RS0043616). Auch im Siche-
rungsverfahren und im ausserstreitigen Verfahren ist es 
mangels gesetzlicher Grundlage nicht Aufgabe der Ge-
richte, solchen Verweisungen (insbesondere) auf den In-
halt von in anderen Verfahren, zu denen häufig die Akten 
nicht vorliegen, erstatteten Schriftsätzen nachzugehen.

14.5. Hervorgehoben sei nochmals, dass nach dem 
Inhalt und dem Begehren des verfahrenseinleitenden 
Schriftsatzes die Berechtigung der von den Antragstel-
lern verfolgten und zu sichernden (Haupt)Ansprüche im 
ausserstreitigen Verfahren zu behandeln und zu prüfen 
ist, während aber das parallel dazu geführte Sicherungs-
verfahren sich in erster Linie an den Bestimmungen über 
die Rechtssicherung nach Art 270 ff EO zu orientieren 
hat. Damit ist die Konsequenz verbunden, dass in diesem 
Verfahren nur eingeschränkt über die Bestimmung und 
den Ersatz von Kosten sowie sonstigen Vermögensnach-
teilen entschieden werden kann (vgl Art 286, 287, 297, 
48, 51 EO, §§ 40 ff ZPO).

14.6. Nach Art 287 Abs 1 EO hat der Sicherungswer-
ber dem Sicherungsgegner für alle ihm durch die einst-
weilige Verfügung verursachten Vermögensnachteile 
Ersatz zu leisten, wenn dem Sicherungswerber der be-
hauptete Anspruch, für den ein Sicherungsgebot oder ein 
Amtsbefehl erlassen worden ist, rechtskräftig aberkannt 
wird, wenn sein Begehren sich sonst als ungerechtfertigt 
erweist oder wenn er die zur Rechtfertigung bestimmte 
Frist (Art 284 EO) versäumt. Schon ihrem Wortlaut nach 
stellt diese Bestimmung also ausdrücklich auf die dem 
Sicherungsgegner verursachten Vermögensnachteile ab. 
Es entspricht der Judikatur des  Revisionsgerichts und der 
herrschenden Literatur zu § 394 Abs 1 öEO, der – soweit 
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14.9. Den Antragstellern wäre es freigestanden, beim 
Landgericht als Aufsichtsbehörde die amtswegige Be-
stellung eines Co-Trustee anzuregen. Die Antragsteller 
haben allerdings ihren verfahrenseinleitenden Schriftsatz 
nicht als Anzeige oder Anregung eines dazu Berechtigten 
formuliert, sondern ausdrücklich und unter Bezugnahme 
etwa auf die Bestimmung des Art 276 EO die Erlassung 
eines Amtsbefehls beantragt. Sie haben auch im weite-
ren Verfahren vehement den Standpunkt vertreten, dass 
sie zu einer derartigen Antragstellung berechtigt seien. 
Unabhängig davon, ob nun das Landgericht von Amts 
wegen verpflichtet gewesen wäre, einen Co-Trustee zu 
bestellen, haben die Antragsteller damit ein Sicherungs-
verfahren eingeleitet, das nach den entsprechenden Be-
stimmungen durchzuführen ist und zur Bestellung eines 
Co-Trustee führte. Damit kommt aber auch Art 286 EO 
zur Anwendung, während der Standpunkt der Antrag-
steller nicht zutrifft, dass sie für den Vergütungsanspruch 
eines im Rahmen der Aufsichtspflicht bestellten Co-Trus-
tee aufzukommen hätten.

14.10. Dass das Erstgericht nach Ansicht der Antrag-
steller «entgegen der gängigen Praxis» im Amtsbefehl 
nicht ausgesprochen hat, wer die Kosten des bestellten 
Co-Trustee zu tragen hat, wurde weder im Rechtsmit-
telverfahren noch mit einem Ergänzungsantrag geltend 
gemacht. Unabhängig davon könnte ein derartiger Aus-
spruch die Rechtsmittelgerichte nicht binden.

14.11. Ob die Kosten des Antragsgegners oder eines 
Co-Trustee bei einem Obsiegen der Antragsteller im 
Rechtfertigungsverfahren aus dem Vermögen der Trusts 
zu begleichen sein werden oder nicht, ist derzeit nicht 
zu erörtern.

14.12. Dass der Antragsgegner dem Co-Trustee nach 
seinen eigenen Behauptungen einen Kostenvorschuss  
überwiesen hat, bedeutet keine Präjudiz für dieses Ver-
fahren oder ein Anerkenntnis der jetzt gestellten Hono-
rarforderung.

14.13. Ob Kosten eines Beistands oder Kurators im 
ausserstreitigen Verfahren geltend zu machen und zu be-
stimmen sind, ist hier nicht von Relevanz, weil – soweit 
derzeit von Bedeutung – nach den erwähnten Grund-
sätzen  die Bestimmungen des Sicherungsverfahrens an-
zuwenden sind.

14.14. Bereits aus den bisherigen Ausführungen lässt 
sich zwanglos entnehmen, dass weder Art 286 noch 
Art 287 EO Grundlage der vom Co-Trustee A Trust reg 
angestrebten Kostenersatzpflicht des Trustee C Trust reg 
sein können, und zwar unabhängig davon, ob er diese 
Kosten aus eigenem oder aus dem Vermögen der ge-
nannten Trusts zu entrichten hat. Es fehlt somit an einer 
gesetzlichen Grundlage, im Rahmen des Sicherungsver-
fahrens die strittigen Kosten zu bestimmen und eine 
entsprechende Kostenersatzpflicht auszusprechen. Der 
darauf abzielende Antrag wurde daher schon mangels 
gesetzlicher Grundlage in diesem Verfahren vom Erstge-
richt im Ergebnis zu Recht als unzulässig zurückgewie-
sen. Insoweit war daher der erstinstanzliche B wieder-
herzustellen.

14.15.  Im Übrigen ist aber dem Rekursgericht darin 
beizupflichten, dass die Kosten des gerichtlich bestell-
ten Co-Trustee A Trust reg im Sinne des Art 286 Abs 1 
und 2 EO zumindest vorerst, also unbeschadet eines 

Personen, deren Kosten hier zu berücksichtigen sind, 
sowie von bestimmtem Vollzugskosten erweitert wird.

So hat der OGH auch in seiner Entscheidung zu LES 
1989, 19 (Leitsatz 1b)  ausgesprochen, dass die durch die 
Tätigkeit der nach einem Parteienantrag eingeschalteten 
Treuüberwachungsstelle (§ 154 TrUG) auflaufenden Kos-
ten nicht im Sinne der Bestimmungen des § 32 Abs 1 
TrUG aus dem Treugut oder dessen Erträgnissen zu be-
richtigen, sondern in sinngemässer Anwendung der Be-
stimmungen des Art 286 EO vorläufig vom Antragsteller 
zu tragen sind, weil die Einsetzung einer Treuüberwa-
chungsstelle auf Antrag Rechtssicherungscharakter ge-
mäss den Bestimmungen der Art 270 ff EO hat.

Art 286 Abs 1 und 2 EO regelt auch schon seinem 
Wortlaut nach nicht den Kostenersatz für Verfahrens-
beteiligte, denen Kosten entstanden sind. Es wird viel-
mehr nur klargestellt, dass die Kosten der Erlassung und 
Durchführung der einstweiligen Verfügung (mit hier 
nicht in Betracht kommenden Ausnahmen) jedenfalls 
zunächst vom Sicherungswerber zu tragen sind. Diese 
Bestimmung geht daher auch § 32 TrUG sowie Art 920 
PGR vor, die schon ihrer Formulierung nach (zB «man-
gels anderer Bestimmung bzw Anordnung» bzw «sofern 
es sich aus der Treuhandurkunde oder aus dem sons-
tigen Rechtsverhältnis zwischen den Beteiligten nicht 
anders ergibt») nur subsidiär anzuwenden sind (vgl LES 
1989, 19).

Nach Ansicht der Revisionsrekurswerber zielt Art 286 
EO nur auf die reinen Verfahrenskosten ab. Es kann nun 
dahingestellt bleiben, welche Kosten demnach davon 
umfasst sein sollen. Wie bereits dargelegt bezieht sich 
nämlich Art 286 EO jedenfalls auf jene Kosten, die durch 
die Erlassung und Durchführung der einstweiligen Ver-
fügung entstanden und die durch diese auch Dritten bzw 
durch bestimmte Vollzugshandlungen erwachsen sind. 
Die Wirkungen des Amtsbefehls vom 23.09.2016  be-
schränkten sich aber nicht nur auf die Bestellung eines 
Co-Trustee an sich sondern hatten natürlich auch zur 
Folge, dass dieser im Sinne des Amtsbefehls tätig wird 
und damit das Sicherungsgebot vollzieht. Die dadurch 
aufgelaufenen Kosten unterliegen damit der Bestimmung 
des Art 286 EO.

14.8. Aus der Bestimmung des § 15a öGmbHG ist 
für die Antragsteller schon deshalb nichts zu gewinnen, 
weil die liechtensteinische Rechtsordnung keine ver-
gleichbare Regelung kennt. Die Rechtsstellung der An-
tragsteller gegenüber den einzelnen Trusts ist mit jener 
eines Gesellschafters einer (österreichischen) Gesell-
schaft mit beschränkter Haftung dieser gegenüber schon 
deshalb nicht vergleichbar, weil ihnen, wie der OGH in 
der in diesem Verfahren ergangenen Entscheidung vom 
03.03.2017 entschieden hat, schon die Antragslegitima-
tion zur Bestellung eines Co-Trustee fehlt.

Der Notgeschäftsführer nach § 15a öGmbHG hat 
gegen die Gesellschaft einen Anspruch auf Ersatz von 
Barauslagen und auf Entlohnung. Diesen hat er im 
Ausserstreitverfahren geltend zu machen (RIS-Justiz 
RS0108683). Im Rahmen des Sicherungsverfahrens fehlt 
es an der dazu notwendigen gesetzlichen Grundlage. 
Unabhängig davon geht es hier nach dem vorher Gesag-
ten auch nicht um die endgültige sondern die vorläufige 
Tragung der Kosten.
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den Antragstellern allenfalls zustehenden, in jedem Fall 
aber nicht hier zu behandelnden Anspruches auf Ersatz 
dieser Kosten, von diesen zu tragen sind. Damit wird 
das Erstgericht die Voraussetzungen für die inhaltliche 
Behandlung des vom Co-Trustee A Trust reg gestellten 
Eventualantrages vom 10.03.2017 zu schaffen haben. In 
diesem Punkt ist daher die Entscheidung des Rekursge-
richts zutreffend, weshalb insoweit der Revisionsrekurs 
erfolglos bleiben muss. Die Entscheidung über die Kos-
ten des Rekursverfahrens hängt vom  endgültigen Aus-
gang des über die Kosten des Co-Trustee bestehenden 
Zwischenstreits ab, weshalb auch der Kostenvorbehalt 
zu bestätigen war (Art 297, 51 EO, § 52 Abs 1 ZPO).

14.16. Es ist hier nicht zu erörtern, ob und von wem 
die Antragsteller für die von ihnen derzeit zu tragenden 
Kosten den Ersatz in diesem und/oder im Rechtsferti-
gungsverfahren einfordern können. Es sei aber darauf 
verwiesen, dass die Antragsteller im Sicherungsverfahren 
erfolglos geblieben sind und nach herrschender Ansicht 
die gefährdete Partei im Fall eines derartigen Unterlie-
gens auch dann keinen Kostenersatzanspruch hat, wenn 
sie im Hauptverfahren obsiegt (Kodek § 393 Rz 12; Feil/
Marent § 393 Rz 5 je mwN). Der OGH hat zu LES 1989, 19 
bei vergleichbarer Sach- und Rechtslage auch in diesem 
Sinn entschieden und ua zum Ausdruck gebracht, dass 
jede andere Entscheidung missbräuchlichen Anträgen 
Tür und Tor öffnen würde.

15. Die Antragsteller haben die Kosten ihres Revisi-
onsrekurses, soweit dieser erfolglos geblieben ist, end-
gültig selbst zu tragen (Art 286, 297, 51 EO, § 40 ZPO). 
Für einen Kostenersatzanspruch gegenüber einer der be-
teiligten Parteien fehlt es insoweit an einer gesetzlichen 
Grundlage.

Soweit die Revisionsrekurswerber erfolgreich agier-
ten, hängt ein allfälliger Kostenersatzanspruch der An-
tragsteller davon ab, ob sie im Zwischenstreit über die 
Kosten erfolgreich bleiben oder nicht. Insoweit war 
daher ein Kostenvorbehalt auszusprechen (Art 297, 51 
EO, §52 Abs 1 ZPO).

Bei konkurrierenden Haftfristen ist die länger dau-
ernde massgeblich.

Der Mitteilung im Haftbeschluss, bis zu welchem 
Tag er längstens wirksam ist, kommt nur deklara-
tive Bedeutung zu.

Sachverhalt

Über den Revisionsbeschwerdeführer wurde am  
10.11.2017 die Untersuchungshaft mit Wirkung des Haft-
beschlusses bis 24.11.2017 verhängt. Am 23.11.2017 be-
schloss das LG die Fortsetzung der Untersuchungshaft 
und gab die Wirksamkeit dieses Haftbeschlusses bis 
24.12.2017, 15.35 Uhr, an. Gegen diesen B erhob der 
Revisionsbeschwerdeführer Beschwerde an das OG. 

Am 13.12.2017 brachte die StA einen Strafantrag ein, 
worauf der Einzelrichter am 14.12.2017 die Schlussver-
handlung für 01.02.2018 anberaumte. 

Das OG gab der erwähnten Beschwerde mit B vom 
30.01.2018 keine Folge. Von der Festlegung einer Haft-
frist im Sinne von § 130 Abs 4 Z 5 StPO sah es ange-
sichts der zwischenzeitlichen Anberaumung der Schluss-
verhandlung durch den zuständigen Einzelrichter zu 01 
ES.2017.99 ab, wozu es auf § 132 Abs 3, 1. Satz StPO hin-
wies.

Der OGH gab der dagegen erhobenen Revisionsbe-
schwerde keine Folge.

Aus den Entscheidungsgründen 

[...]
2. Zum Zeitpunkt der Entscheidung des OG über 

die Beschwerde gegen den erstgerichtlichen B vom 
23.11.2017 auf Fortsetzung der Untersuchungshaft, 
nämlich am 30.01.2018, war die gem § 132 Abs 2 Z 2 
StPO durch den  B vom 23.11.2017 ausgelöste einmo-
natige und somit (entgegen dem erstgerichtlichen B 
nicht bis 24.12.2017, sondern richtig) bis 23.12.2017 
dauernde Haftfrist nicht mehr aufrecht. Sie war gem 
§ 132 Abs 3 erster Satz StPO durch die Anberaumung 
der Schlussverhandlung am 14.12.2017 (für 01.02.2018) 
auf zwei Monate ab diesem Zeitpunkt verlängert wor-
den (...).

Der B des OG vom 30.01.2018 über die Beschwerde 
des Beschuldigten gegen die Fortsetzung der Unter-
suchungshaft löste gem § 130 Abs 5 dritter Satz StPO 
eine weitere Haftfrist von zwei Monaten aus, die bis 
30.03.2018 gedauert hätte. Die Schlussverhandlung, ab 
deren Beginn gem § 132 Abs 6 StPO die Wirksamkeit des 
zuletzt ergangenen B auf Verhängung oder Fortsetzung 
der Untersuchungshaft nicht mehr begrenzt ist, fand 
nämlich erst am 01.02.2018 statt.  

Da die durch die Beschwerdeentscheidung vom 
30.01.2018 ausgelöste zweimonatige Haftfrist länger 
gedauert hätte als jene zufolge der Anberaumung der 
Schlussverhandlung am 14.12.2017 und da gem § 130 
Abs 5 letzter Satz StPO für den B des OG Abs 4 Z 1 bis 
5 des § 130 StPO sinngemäss gilt, hätte dieser die Mit-
teilung enthalten müssen, bis zu welchem Tag nach der 
damit in der Sache beschlossenen Fortsetzung der Unter-
suchungshaft die Haftfrist wirksam ist. 

Fürstlicher Oberster Gerichtshof
B 06.04.2018, 01 ES.2017.99

§§ 6 Abs 1, 130 Abs 5, 132, 132a Abs 4 StPO

Bei der Berechnung von Haftfristen ist der Tag des 
Ereignisses, der die Haftfrist auslöst, nicht mitzu-
zählen. Auch die durch einen B des OG auf Fort-
setzung der Untersuchungshaft gemäss § 130 Abs 5 
ausgelöste weitere Haftfrist von zwei Monaten ist so 
zu berechnen, dass der Tag der Entscheidung nicht 
mitgezählt wird.

Nur eine Beschwerde gegen einen B auf Verhängung 
der Untersuchungshaft löst eine Haftfrist aus, nicht 
jedoch eine Beschwerde gegen einen B auf Fortset-
zung der Untersuchungshaft.
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Fürstlicher Oberster Gerichtshof
B vom 06.04.2018, 07 HG.2017.138

§ 7 ZustG

Eine Heilung nach § 7 ZustG kann grundsätzlich 
nur der in der Zustellverfügung genannten Person 
gegenüber eintreten. Für die Heilung eines Zustell-
mangels genügt es nicht, dass dem Empfänger eine 
Ausfertigung, die ihm gar nicht zugestellt werden 
sollte, von einer anderen Person zugemittelt wurde.

Sachverhalt

Mit B vom 12.07.2017 erliess das LG antragsgemäss 
einen Amtsbefehl. Gegen diesen Amtsbefehl erhob nur 
der Zweitantragsgegner ND einen Rekurs. Im Hinblick 
auf die Erstantragsgegnerin SPA ist  der Amtsbefehl in 
Rechtskraft erwachsen. Dies hat zur Folge, dass sich das 
Rekursverfahren und nunmehr das Revisionsrekursver-
fahren nur mehr auf die Treuhänderschaft A Trust und 
B Trust und den Antrag auf Abberufung des ND als Pro-
tektor dieser Trusts und Einsetzung eines anderen Pro-
tektors beziehen. 

Mit dem angefochtenen B des OG wurde der Rekurs, 
soweit er sich gegen Punkt 1. sowie gegen die Punkte 
3.–5. soweit sie den A Trust und den B Trust (nicht) be-
treffen, zurückgewiesen. Im Übrigen wurde der Amtsbe-
fehl in seinem Punkt 2. und soweit er in seinen Punkten 
3.–5. den A Trust und den B Trust betrifft, aufgehoben 
und der Antrag abgewiesen. Die Kosten wurden gegen-
einander aufgehoben. 

Das OG erkannte keine Nichtigkeit oder Mangelhaf-
tigkeit des erstinstanzlichen Verfahrens. Zum Einwand 
der Verspätung des Rekurses führte das OG aus, dass 
auch dann, wenn dem Zweitantragsgegner der Amtsbe-
fehl am 31.07.2017 durch den anderen Vorstand der SPA 
zur Kenntnis gebracht worden sei, diese Kenntnisnahme 
die Rechtsmittelfrist nicht ausgelöst habe. Eine Heilung 
nach Art 7 ZustG sei nicht eingetreten, da damals das 
Erstgericht noch gar nicht verfügt habe, den B an ihn 
zuzustellen, sondern bis zur Bekanntgabe eines Rechts-
vertreters zugewartet habe. 

Der OGH gab einem dagegen von den Antragstellern 
erhobenen Revisionsrekurs keine Folge.

Aus den Entscheidungsgründen

[…]
10.2. In der Rechtsrüge erachten zunächst die Revi-

sionsrekurswerber, dass das OG zu Unrecht die Recht-
zeitigkeit des Rekurses des Antragsgegners angenommen 
habe und rechtsirrig deshalb den Rekurs nicht zurück-
gewiesen habe. Hinsichtlich der Zustellung der B des LG 
ist von folgenden Daten auszugehen: Das LG erliess den 
Amtsbefehl ohne Anhörung der Antragsgegner aufgrund 
des Antrages und der zu Bescheinigungszwecken geleg-
ten Urkunden am 12.07.2017 und verfügte am 13.07.2017 
die Zustellung dieses Amtsbefehles an die beiden Antrag-
steller, die Erstantragsgegnerin samt einer Gleichschrift 
des Antrages und den Beilagen im RH-Weg sowie an 
den zum Protektor bestellten Dr. X. Eine Zustellverfü-

Der angefochtene B enthält diese Mitteilung gem § 130 
Abs Z 5 StPO nicht, was sich nicht zum Nachteil des Be-
schwerdeführers ausgewirkt hat.

[...] Der Mitteilung im Haftbeschluss, bis zu welchem 
Tage er längstens wirksam sei, kommt nämlich nur dekla-
rative Bedeutung zu. Die unrichtige Anführung des Ab-
laufes im Haftbeschluss – sei es aus einem Versehen, sei 
es aus einem Rechtsirrtum – vermag in keiner Richtung 
eine Veränderung der konkret in Betracht kommenden 
gesetzlichen Dauer der Wirksamkeit eines Haftbeschlus-
ses (der Haftfrist) herbeizuführen (RIS-Justiz RS0097630). 

Lediglich der Vollständigkeit halber ist festzuhalten, 
dass – anders als im angefochtenen B ausgeführt, wo-
nach die Beschwerde vom  27.11.2017 die «Monatsfrist 
des § 130 Abs 5 2. Satz StPO ausgelöst» habe – diese Be-
schwerde gegen den erstgerichtlichen B auf Fortsetzung 
der Untersuchungshaft vom 23.11.2017 keine Haftfrist 
ausgelöst hat.

Anmerkung:
Die in der StPO (teilweise in Abweichung von der Rezep-
tionsvorlage) zur Berechnung der Dauer der Haftfristen 
verwendeten Formulierungen werden vom OGH wie folgt 
ausgelegt:

Gemäss § 6 Abs 1 zweiter Satz StPO wird der Tag des 
fristauslösenden Ereignisses nicht mitgezählt. Ist dieser 
Tag zB der 20.03., so beginnt die Frist am 21.03. zu lau-
fen und endet demgemäss am 03.04. (14-Tages-Frist), 
am 20.04. (Monatsfrist) oder am 20.05. (Zweimonats-
frist). Dies gilt für sämtliche Haftfristen, somit für die 
durch die Haftverhängung ausgelöste Frist von 14 Tagen 
und für die Verlängerungsfristen von einem bzw. zwei 
Monaten (§ 132 Abs 2 StPO), für die durch die Beschwer-
deerhebung gegen die Verhängung der Untersuchungs-
haft ausgelöste Frist von einem Monat und die durch 
obergerichtliche Beschwerdeentscheidungen (nicht nur 
über Beschwerden gegen die Verhängung der Untersu-
chungshaft, sondern auch gegen die Haftverlängerung 
[vgl. GE 2011 119]) ausgelösten Haftfristen von zwei Mo-
naten (§ 130 Abs 5 StPO), für die durch die rechtskräftige 
Versetzung in den Anklagestand oder Anberaumung der 
Schlussverhandlung durch den Einzelrichter ausgelösten 
Haftfristen von einem Monat bzw. zwei Monaten (§ 132 
Abs 3 StPO) sowie für die Höchstfristen von zwei Mona-
ten, sechs Monaten, einem Jahr und zwei Jahren (§ 142 
Abs 1 und 2 StPO). Geklärt ist mit der vorliegenden Ent-
scheidung auch, dass die in § 130 Abs 5 vierter Satz StPO 
verwendete Formulierung («Die Frist beginnt mit dem 
Tag der Entscheidung») nichts Anderes besagt. Haftfristen 
sind im Übrigen nach Tagen zu berechnen und enden 
jeweils um 24 Uhr des letzten Tages (Kirchbacher/Rami 
in WK StPO § 175 [271. Lfg] § 175 Rz 4).

Wilhelm Ungerank 
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liche Zustellverfügung ausschliesslich auf die Zustellung 
an die Erstantragsgegnerin gerichtet. Die Erstantragsgeg-
nerin als Verein hat zwei Vorstandsmitglieder, darunter 
auch den Zweitantragsgegner. Wenn das eine Vorstands-
mitglied dem anderen Vorstandsmitglied die zugestellten 
Geschäftsstücke übermittelt, so löst dies keine Zustellung 
dieser Geschäftsstücke an den Zweitantragsgegner (als 
Privatperson und nicht als Vorstandsmitglied) aus, da die 
Zustellverfügung und damit der Wille des Gerichtes nicht 
auf die Zustellung an den Zweitantragsteller gerichtet 
war. Eine Heilung im Sinne des § 7 ZustG konnte daher 
allein durch die Kenntnisnahme des Amtsbefehles durch 
den Zweitantragsgegner nicht erfolgen. Dazu kommt 
noch, dass nicht feststeht, ob der Zweitantragsgegner am 
31.07.2017 (per Mail oder wie immer) auch den Antrag 
auf Erlass des Amtsbefehles sowie die Urkunden, im-
merhin drei dicke DIN-A4 Ordner, erhalten hat, ob also 
die nach der Ansicht der Revisionsrekurswerber fingierte 
Zustellung vollständig war. Mangels Feststellungen ist 
davon nicht auszugehen, sodass auch aus diesem Grund 
eine Heilung nach § 7 ZustG nicht in Frage kommt. 

10.2.1. Soweit die Revisionsrekurswerber eine 
Rechtsmissbräuchlichkeit des Vorgehens des Zweitan-
tragsgegners darin sehen, dass er sich durch die Voll-
machtsbekanntgabe seines Rechtsvertreters erst nach 
Kenntnisnahme des Amtsbefehles und die erst danach 
erfolgte Zustellung an den Rechtsvertreter defacto eine 
wesentlich längere Rechtsmittelfrist erschlichen hätte, 
verkennen sie die Rechtslage. Einerseits gehen die Revi-
sionsrekurswerber davon aus, dass der Zweitantragsgeg-
ner bzw sein schon damaliger Vertreter die Vertretungs-
bekanntgabe absichtlich hinausgezögert hätte. Dafür gibt 
es überhaupt keine Feststellungen oder Anhaltspunkte, 
abgesehen davon, dass es dem Zweitantragsgegner un-
benommen blieb, sich eines Rechtsvertreters zu bedie-
nen bzw Prozessvollmacht zu erteilen und offenzulegen 
oder nicht. Das LG hat praktisch vorausschauend mit 
der Verfügung der Zustellung an den Zweitantragsgeg-
ner zugewartet, weil es (vermutlich aus Kenntnis in den 
anderen Verfahren) von einer Bevollmächtigung eines 
inländischen Rechtsvertreters ausging. Die Revisionsre-
kurswerber blenden völlig aus, dass es bei der Dop-
pelrolle, die der Zweitantragsgegner einerseits als An-
tragsgegner ad personam mit Wohnsitz auf der Isle of 
Man, andererseits als Mitglied des Vorstandes der SPA 
mit Sitz in der Schweiz inne hat, auf Grund des kürzeren 
und einfacheren Zustellweges in die Schweiz zu einer 
Kenntnisnahme des Amtsbefehles durch den Zweitan-
tragsgegner abseits der Zustellung des Bes samt Beila-
gen an ihn, kommen musste. Die Antragsteller blenden 
auch völlig aus, dass das Zuwarten mit der Zustellung 
an den Zweitantragsgegner letztlich für die Antragstel-
ler sehr nützlich war. Denn einerseits ersparte man sich 
jedenfalls viele Monate für eine Zustellung auf der Isle of 
Man sowie Kosten für Übersetzungen und andererseits 
trat ja im Sinne der Antragsteller die erlassene einstwei-
lige Verfügung dementsprechend viel früher gegenüber 
dem Zweitantragsgegner in Kraft. Von einer Rechtsmiss-
bräuchlichkeit kann also keine Rede sein. 

10.2.2. Wenn schliesslich die Revisionsrekurswerber 
noch davon ausgehen, dass eine Heilung der Zustellung 
durch die Einlassung des Zweitantragsgegners erfolgt 

gung an den Zweitantragsgegner erfolgte nicht. Das LG 
vermerkte, dass eine allfällige Vollmachtsbekanntgabe 
hinsichtlich des Zweitantragsgegners erfolge bzw dass 
danach gefragt werde, damit eine zeitaufwändige RH-Zu-
stellung samt Übersetzung auf die Isle of Man vermieden 
werden könne. Die Zustellung des Amtsbefehles an den 
Erstantragsgegner erfolgte durch das zuständige Bezirks-
gericht Meilen am 24.07.2017, wobei aus der Unterschrift 
des Empfangsscheines der Übernehmer der Schriftstücke 
nicht zu entziffern ist aber davon auszugehen ist, dass 
sie vom Vorstandsmitglied Dr. N. in Empfang genommen 
wurden. Nach dem Vorbringen des Zweitantragsgegners 
wurde ihm dieser Amtsbefehl am 31.07.2017 zur Kennt-
nis gebracht, wobei offen bleiben muss, ob er auch eine 
Ausfertigung des Antrages sowie sämtlicher Beilagen (im-
merhin 3 DIN-A4 Ordner) erhalten hat. Mit Postaufgabe 
vom 04.08.2017 gab RA Dr. K die ihm vom Zweitantrags-
gegner erteilte Vollmacht bekannt und stellte gleichzeitig 
für die Erstantragsgegnerin als zweites Vorstandsmitglied 
den Antrag, für die Erstantragsgegnerin einen Kurator zu 
bestellen. Am 09.08.2017 verfügte dann die zuständige 
Landrichterin die Zustellung des Amtsbefehles samt An-
trag und Beilagen an den Rechtsvertreter des Zweitan-
tragsgegners. Die Zustellung an den Vertreter des Zweit-
antragsgegners erfolgte dann am 14.08.2017. Der Rekurs 
gegen die erstinstanzliche Entscheidung wurde vom 
Zweitantragsgegner am 25.08.2017 zur Post gegeben, ist 
also bei Annahme einer Zustellung des Amtsbefehles am 
14.08.2017 rechtzeitig, bei Fingierung einer Zustellung 
mit Kenntnisnahme vom Amtsbefehl am 31.07.2017 ver-
spätet. Die Revisionsrekurswerber stützen sich auf die 
in § 7 ZustG (= § 7 öZustG) normierte Heilung von Zu-
stellungsmängeln, wonach bei Mängeln in der Zustellung 
die Zustellung in dem Zeitpunkt dennoch als bewirkt 
gilt, in dem das Dokument dem Empfänger tatsächlich 
zugekommen ist. Die Heilung tritt also nur ein, wenn 
dem Empfänger das für ihn bestimmte Dokument, das 
ihm daher auch die Behörde konkret zustellen wollte, 
tatsächlich zugekommen ist (Stummvoll in Fasching/Ko-
necny 3 II/2 § 7 ZustG Rz 16). Der Empfänger wird also 
durch die Zustellverfügung der Behörde, hier des LG, 
festgelegt und nicht dadurch, wer nach dem zugrunde-
liegenden Verfahren  (auch) Empfänger sein sollte. Eine 
Heilung nach § 7 ZustG kann grundsätzlich nur der in 
der Zustellverfügung genannten Person gegenüber ein-
treten (Stummvoll in Fasching/Konecny 3 § 7 ZustG Rz 
17; Gitschthaler in Rechberger4 § 87 [§ 7 ZustG] Rz 4). 
Für die Heilung eines Zustellmangels genügt es eben 
nicht, dass dem Empfänger eine Ausfertigung, die ihm 
gar nicht zugestellt werden sollte, von einer anderen Per-
son zugemittelt wurde. Der Empfänger im Sinne des § 7 
ZustG ist nicht die Person für die das Dokument (auch) 
inhaltlich bestimmt ist, sondern jene Person an die es die 
Behörde gerichtet hat, die in der Zustellverfügung von 
ihr als Empfänger angegeben worden ist (Schumacher/
Klingler, Zustellung im österreichischen Zivilverfahren, in 
Huber/Neumayr/Reisinger [Hrsg], Festschrift Karl-Heinz 
Danzl – Zum 65. Geburtstag [2017] 559 [562]; RIS-Justiz 
RS0121448; öOGH 7 Ob 504/92). Wem ein Geschäfts-
stück zugestellt werden soll, aber auch der Weg und die 
Art der Zustellung bestimmt einzig der Richter (öOGH 1 
Ob 667/86). Im gegenständlichen Fall war die ursprüng-
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der Baubewilligung vom 23.07.1964 gebaut und ist seit 
damals lediglich über einen 0,5 m breiten und steilen 
(teilweise eine Steigung von 40 bzw 42 % aufweisenden) 
Fussweg über das oberhalb gelegene Grundstück Nr. 
535 mit der darüber vorbeiführenden öffentlichen Strasse 
verbunden. Ein Fahrrecht über das Grundstück Nr. 535 
zur oberhalb gelegenen Strasse ist aufgrund der Steil-
heit des Geländes nicht möglich. Die Einräumung eines 
Notwegs auch in Form eines Fahrrechts ist aufgrund der 
topographischen Verhältnisse zum Grundstück Nr. 679 
nur von Osten, also über die Grundstücke Nr. 534 und 
Nr. 536 möglich.

Mit seinem am 13.09.2016 eingebrachten Antrag stellte 
der Antragsteller ein   Hauptbegehren (Variante I) und 
Eventualbegehren (Variante II) auf grundbücherliche 
Einräumung eines näher umschriebenen Notwegerechts.

Der Antragsteller brachte zusammengefasst und im 
Wesentlichen vor: Er habe sich seit Jahren darum bemüht, 
eine aussergerichtliche Lösung zu suchen. Zu diesem 
Zweck habe er neben der Einräumung eines Notwegs 
auch den Abtausch von entsprechenden Grundstücksflä-
chen vorgeschlagen. Die Gespräche hätten aber zu kei-
nem Ergebnis geführt. Sein Grundstück habe jedenfalls 
keinen genügenden Weg zu einer öffentlichen Strasse. 
Auch das heute bestehende Fusswegrecht genüge den 
Anforderungen der Rechtsprechung nicht. Dazu komme, 
dass der Antragsteller altersbedingt – er sei 85 Jahre alt – 
den bestehenden, steilen Fussweg praktisch nicht mehr 
und schon gar nicht gefahrlos benutzen könne. Es seien 
aber nicht nur die persönlichen Bedürfnisse, die dem An-
tragsteller zur Beantragung eines zeitgemässen Notwegs 
veranlassen würden, sondern objektive Gründe, die 
für eine dem heutigen allgemeinen Wohnstandard ent-
sprechende Zufahrt sprechen würden. Obwohl ihm die 
Rechtsprechung einen inhaltlich umfangreicheren Not-
weg zuerkennen würde, begnüge er sich mit einem Not-
weg für einen PW. Die Berechnung und der Zuspruch 
der Entschädigung stützten sich gemäss Rechtsprechung 
auf den amtlichen Schätzwert und nicht auf den Han-
delspreis. Der amtliche geschätzte Verkehrswert für die 
Entschädigung eines Notwegs gemäss Art 102 SR über 
die Grundstücke Nr. 534 und 536 betrage umgerechnet 
gerundet CHF 317.00 pro m2. Der Handelspreis betrage 
umgerechnet gerundet CHF 600.00 pro m2. 

Die Erstantragsgegnerin wendete im Wesentlichen 
ein, dass die beantragte Einräumung eines Notwegrechts 
nicht notwendig sei, weil das Grundstück des Antrag-
stellers Nr. 679 über ein ausreichendes Fusswegrecht ver-
füge. Der Antragsteller könne seit mehreren Jahrzehnten 
über die Strasse bis kurz vor seiner Parzelle 679 zufah-
ren und dann über die Treppe (Fusswegrecht zu Lasten 
der Parzelle Nr. 535) zu seinem Grundstück gelangen. 
Der Antragsteller sei seit über 30 Jahren Eigentümer der 
Parzelle 679 und habe bisher nie ein Fuss- oder Fahr-
wegrecht wie nun benötigt. Ausserdem bewohne er das 
Ferienhaus auf seinem Grundstück nicht ganzjährig, er 
wohne vielmehr dauerhaft in Y. Sein Grundstück be-
finde sich zur Hälfte in der Kernzone von X und zur 
Hälfte in der Ferienhauszone. Das Haus selbst stehe zu 
ca 80 % in der Ferienhauszone. Für Ferienhäuser sei es 
nicht notwendig, über eine Zufahrt wie für ein dauerhaft 
bewohntes Haus zu verfügen, insbesondere sei keine 

sei, also dadurch, dass er den Antrag auf Bestellung 
eines Prozesskurators für die Erstantragsgegnerin stellte, 
ist dem nicht zu folgen. Eine Einlassung analog zu einer 
Erhebung des Rechtsmittels vor ordnungsgemässer Zu-
stellung einer Entscheidung kommt hier schon deshalb 
nicht in Betracht, weil der Schriftsatz mit Antrag vom 
Zweitantragsgegner ausdrücklich für die Erstantragsgeg-
nerin erfolgte. Er führte auch aus, dass er als Mitglied der 
Erstantragsgegnerin sowie Mitglied von deren Vorstand 
handle. Soweit also der Amtsbefehl ihn ad personam 
als Zweitantragsgegner betraf, hat sich der Zweitantrags-
gegner gar nicht auf diesen Amtsbefehl, schon gar nicht 
mit einem Rechtsmittel, eingelassen. Dieser Schriftsatz 
betrifft ausschliesslich die Erstantragsgegnerin. Das OG 
ist also zu Recht von der Rechtzeitigkeit des Rekurses 
ausgegangen. 

[…]

Fürstlicher Oberster Gerichtshof
B vom 06.04.2018, 06 NZ.2016.38

Art 102 SR

Eine genügende Zufahrt zu einem Einfamilienhaus 
ist dann gewährleistet, wenn sie gerechtfertigte 
Lebensbedürfnisse der Bewohner dieses Hauses, 
wie sie den heutigen wirtschaftlichen und sozialen 
Standards entsprechen, abdeckt. Dazu gehört auch 
die Möglichkeit der Zufahrt für Zulieferer (zB Heiz-
material, Möbel), öffentliche Dienste (Müllabfuhr) 
und Einsatzfahrzeuge (Feuerwehr, Rettung). Die 
Zufahrt für diese privaten und öffentlichen Dienste 
gehört heute zum allgemeinen Wohnstandard. 
(Fortsetzung der Judikatur zu LES 2011, 90)

Art 16, 17 und 33 AussStrG

Der in Verfahren Ausserstreitsachen nach Art 16 
Abs 1 AussStrG geltende Untersuchungsgrundsatz 
führt nicht etwa dazu, dass die Dispositionsmaxime 
(gänzlich) ausgeschlossen wäre. Der reine Untersu-
chungsgrundsatz wird im Ausserstreitgesetz nicht 
verwirklicht. Besonders in Verfahren, die nur auf 
Parteienantrag eingeleitet werden können, bei 
denen folglich die Entscheidung ausschliesslich im 
Interesse des Antragstellers zu erlassen ist, wird die 
Erhebungspflicht des Gerichts im Kern durch den 
Antrag und die Antragsbehauptungen bestimmt.

Sachverhalt

Gegenstand des Verfahrens ist die Frage der Notwegbe-
rechtigung des Antragstellers. 

Der Antragsteller ist Eigentümer des Grundstücks X 
Nr. 679. Die Erstantragsgegnerin ist Eigentümerin des 
Grundstücks X Nr. 534, der Zweit- und der Drittantrags-
gegner sind je zur Hälfte Miteigentümer des Grundstücks 
X Nr. 536. Das Haus des Antragstellers auf dem Grund-
stück Nr. 679 wurde im Jahre 1965 auf der Grundlage 
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bargrundstücke in etwa zu gleichen Teilen in Anspruch 
nehme und dabei keine ungenützte «Restfläche» entstehe, 
sei diese Variante insgesamt weniger belastend und sei 
ihr daher der Vorzug zu geben. Die zu zahlende Ent-
schädigung für den Notweg beruhe auf dem amtlich ge-
schätzten Verkehrswert. 

Das OG gab den dagegen erhobenen Rekursen der 
Erstantragsgegnerin sowie des Zweit- und des Drittan-
tragsgegners mit der nunmehr angefochtenen Entschei-
dung Folge und änderte die erstinstanzliche Entschei-
dung im Sinne einer gänzlichen Abweisung der Anträge 
des Antragstellers ab. 

Im Rahmen der Erörterung der Rechtsrüge der An-
tragsgegner stellte das OG zunächst klar, dass Art 102 
Abs 1 SR wörtlich dem Art 694 Abs 1 ZGB entspreche, 
weshalb zur Interpretation dieser Gesetzesstelle Schwei-
zer Lehre und Rechtsprechung heranzuziehen seien. 

Der Antragsteller mache geltend, dass er das Ferien-
haus in der Vergangenheit regelmässig zu Ferienzwecken 
vermietet habe und es nunmehr selbst benütze, dabei 
allerdings altersbedingt in seiner Beweglichkeit einge-
schränkt sei. Er behaupte also nicht, dass eine rationelle 
Bewirtschaftung im Rahmen des Tourismus bzw zur Ver-
mietung ohne den beantragten Notweg nicht möglich 
oder dass ein Um- bzw Ausbau geplant wäre, wofür der 
Notweg erforderlich wäre. Er mache also nur seinen per-
sönlichen Wohnzweck geltend und wolle aufgrund sei-
nes Alters mit einem PKW direkt zu seiner Liegenschaft 
fahren, wobei er auch die Errichtung eines Abstellplatzes 
beabsichtige. Bezüglich der Organisation der Müllabfuhr 
und der Versorgung mit Heizöl setze er weiter auf die in 
der Vergangenheit praktizierte Vorgangsweise, wonach 
über einen Schlauch vom öffentlichen Weg Heizöl zu-
geführt und der Müll in Säcken zum öffentlichen Weg 
transportiert werden könne, wo die öffentliche Müllent-
sorgung organisiert sei. 

Damit weiche dieser Fall erheblich von dem der Ent-
scheidung des OGH in LES 2011, 90 zugrundeliegenden 
Sachverhalt ab. Dort habe der Antragsteller konkrete Ab-
sichten der Überbauung seiner Parzelle gehabt und zur 
Erlangung der Baubewilligung einer verkehrsmässigen 
Erschliessung des Grundstücks eines Notwegs bedurft. 
Es sei um die Erlangung der Baureife des betreffenden 
Grundstücks gegangen. 

Hier sei dem Antragsteller im Jahre 1964 die Baureife 
seines Grundstücks im Hinblick auf die Fusswegverbin-
dung in Form der Treppe über das Grundstück Nr. 535 
zur oberhalb gelegenen Strasse bestätigt worden. Darauf-
hin habe der Antragsteller sein Ferienhaus errichtet und 
diese seither entsprechend dem bestimmungsgemässen 
Gebrauch verwendet. Bei der Frage, ob ein Grundstück 
notleidend in Bezug auf ein Wegrecht sei, komme es auf 
den bestimmungsgemässen Gebrauch des Grundstücks 
selbst an, nicht das vom Antragsteller geltend gemachte 
Alter und die damit im Zusammenhang stehende persön-
liche Gebrechlichkeit. Es sei nicht ersichtlich, welche Än-
derung seit 1964 das Grundstück notwegleidend gemacht 
haben und weshalb – abgesehen von der altersgemässen 
Gebrechlichkeit des Antragstellers – die bestimmungsge-
mässe Nutzung des Grundstücks ohne Einräumung eines 
Notwegs nicht mehr gegeben sein sollte. Eine blosse 
Bequemlichkeit stehe einem Notweginteresse entgegen. 

Zufahrt bis vor die Haustür für Müllabfuhr, Lieferwa-
gen, Feuerwehr etc notwendig. Auch die Bauordnung 
spreche eindeutig von einem Ferienort im Alpenraum. 
Nach der Bauordnung solle das Siedlungsgebiet für den 
motorisierten Verkehr nur sehr eingeschränkt zugänglich 
sein. Das Grundstück des Antragstellers sei zudem in 
den Wintermonaten ohnehin nicht mit einem Fahrzeug 
erreichbar. Das begehrte Fuss- und Fahrwegrecht stelle 
in den Wintermonaten eine Skipiste dar und sei nicht 
befahrbar. Eine Zufahrt über die Parzelle Nr. 535, die 
bereits mit einem Fusswegrecht belastet sei, wäre zumut-
bar und möglich. Die laut Beilage K begehrte Variante 
sei jedenfalls belastender, weil zwei Grundeigentümer 
betroffen wären. 

Der Zweit- und der Drittantragsgegner stützten sich im 
Wesentlichen auf dieselben Argumente wie die Erstan-
tragsgegnerin und führten darüber hinaus noch aus: Eine 
Nutzung des Ferienhauses sei dem Antragsteller auch 
ohne die begehrte Zufahrt möglich. Es gehe hier offen-
bar nur um die Bequemlichkeit des Antragstellers. Dies 
stelle jedoch keinen Grund für die Einräumung eines 
Notwegrechts dar. Auch das fortgeschrittene Alter des 
Antragstellers rechtfertige die Einräumung eines Notweg-
rechts nicht. Die Entfernung zwischen dem Grundstück 
und der Strasse, zu der er eine Verbindung wünsche, 
betrage lediglich 14 m. Eine solche Distanz sei auch zu 
Fuss machbar. 

Es seien auch die speziellen Gegebenheiten von X zu 
berücksichtigen. So dürfe bei den Ferienhäusern nicht 
parkiert werden. Der Antragsteller könnte damit auch 
bei gegebener Zufahrt nicht bei seinem Ferienhaus par-
kieren. Durch den Bau der beantragten Zufahrtsstrasse 
würden auch Grünflächen zerstört und das Landschafts-
bild negativ beeinträchtigt werden. Es gebe in X weitere 
Grundstücke, zu denen keine Zufahrtsstrasse bestehe. 
Wenn dem Antragsteller ein Notwegrecht zugesprochen 
werden würde, könnte letztlich jeder Eigentümer eine 
Strasse zu seinem Ferienhäuschen verlangen. 

Das LG gab mit B vom 29.09.2017 dem Hauptbegeh-
ren (laut Variante I) statt und verpflichtete die Antrags-
gegner, dem Antragsteller die näher bestimmten Verfah-
renskosten zu ersetzen. 

Nach Festellungen zu den örtlichen Gegebenheiten 
und den Varianten I und II führte das Erstgericht in recht-
licher Hinsicht  aus, das Grundstück Nr. 679 des Antrag-
stellers habe unter Bedachtnahme auf die zuletzt ergan-
gene Entscheidung des Höchstgerichts vom 01.04.2011, 
veröffentlicht in LES 2011, 90, und der hier auch mass-
geblichen Schweizer Lehre und Rechtsprechung keine 
genügende Zufahrt bzw erfülle das bestehende Fussweg-
recht die Anforderungen für eine ausreichende Zufahrt 
nicht. Der Antragsteller könne daher die Einräumung 
eines Notwegs beanspruchen, und zwar unabhängig 
davon, dass er das Haus als «Ferienhaus» nütze. Bei die-
sem Haus handle es sich nicht um ein abgelegenes Mai-
ensäss, sondern um ein zumindest teilweise in der Kern-
zone und sogar gänzlich im «Entwicklungsperimeter des  
Zentrumsgebiets der Gemeinde X» liegendes Ferienhaus. 

Für die Einräumung eines Notwegs kämen nur die 
Nachbargrundstücke Nr. 534 und 536 der Antragsgegner 
mit den Varianten I und II in Frage. Da die Variante I 
insgesamt weniger Fläche benötige, die beiden Nach-
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Das Schweizerische Bundesgericht habe die Gewährung 
eines Notwegrechts grundsätzlich von strengen Voraus-
setzungen abhängig gemacht. Der nachbarrechtliche An-
spruch auf die Gewährung eines Wegrechts könne nur 
in einer eigentlichen Notlage geltend gemacht werden. 
Nach Ansicht des Bundesgerichts müsse die befahrbare 
Strasse auch nicht bis zum Baugrundstück oder gar zu 
jedem einzelnen Gebäude reichen. Es genüge vielmehr, 
wenn Benützer und Besucher mit dem Motorfahrzeug 
oder einem öffentlichen Verkehrsmittel in hinreichende 
Nähe gelangen und von dort über einen Weg zum Ge-
bäude oder zur Anlage gehen können. 

Im vorliegenden Fall seien auch die in der Bauordnung 
X 2015 für X festgelegte Ortsplanung und Zielsetzung 
mit Bezug auf die Einschränkung des Individualverkehrs 
zu berücksichtigen. Die geltende Bauordnung untersage 
die Erstellung neuer Abstellflächen für Motorfahrzeuge 
im Siedlungsgebiet. Es sei davon auszugehen, dass der 
vom Antragsteller offenbar angestrebte Abstellplatz zum 
Parkieren auf seinem Grundstück mit der Bauordnung 
im Widerspruch stehe und dafür auch keine Bewilligung 
erteilt würde. 

Es bestehe jedenfalls  für den Antragsteller kein Be-
darf an einem Fahrrecht, das ohnehin nur dem Zweck 
eines Umschlags dienen könnte, wofür aber angesichts 
der kurzen Strecke von 14 m zum öffentlichen Weg-
recht kein Rechtschutzbedürfnis bestehe. Selbst wenn 
man den bestehenden Weg als ungenügend betrachten 
wollte, würde eine Interessenabwägung zu Gunsten der 
Antragsgegner ausfallen. Ob allenfalls eine Not in Bezug 
auf ein Recht zum gelegentlichen Begehen für etwa 
Müll- und Gepäcktransporte und zur Verlegung eines 
Schlauchs zur Versorgung des Hauses mit Heizöl über 
das Grundstück des Zweit- und des Drittantragsgegners 
bestehe, sei hier nicht zu prüfen. 

Der OGH gab dem Revisionsrekurs des Antragstellers 
Folge, hob die Entscheidungen der Vorinstanzen auf und 
verwies die Rechtssache zur neuerlichen Verhandlung 
und Entscheidung an das Erstgericht zurück.

Aus den Entscheidungsgründen

[…]
11.1.1. Gemäss Art 102 Abs 5 SR sind Streitigkeiten im 

Zusammenhang mit der Einräumung eines Notwegs im 
Ausserstreitverfahren zu erledigen (Abs 5 idF LGBl 2010 
Nr 454). 

Das österreichische Ausserstreitgesetz diente als Re-
zeptionsvorlage für das liechtensteinische Ausserstreitge-
setz (Stotter, AussStrG, Ritter Verlagsanstalt, Einleitung S 
6), sodass dazu auf die österreichische Lehre und Recht-
sprechung zurückgegriffen werden kann. 

11.1.2. Das Begriffspaar Offizialmaxime und Dis-
positionsmaxime bestimmt, wem die Verfügungsmacht 
darüber zukommt, ob, wann, wo, mit welchem Gegen-
stand, mit welcher rechtlichen Zielsetzung und in wel-
chem Umfang das Verfahren eingeleitet, fortgesetzt und 
beendet wird. Zwar korrespondieren üblicherweise 
die Verfahrensprinzipien Offizialmaxime und Untersu-
chungsgrundsatz, doch folgt gerade das Ausserstreitge-
setz diesem Ansatz nicht konsequent. Für die Geltung 
des Untersuchungsgrundsatzes unterscheidet nämlich 

Art 16 Abs 1 AussStrG (= § 16 Abs 1 öAussStrG) nicht 
grundsätzlich zwischen Verfahren, die (nur) von Amts 
wegen, und solchen, die (nur) auf Antrag eingeleitet 
werden (können). Daraus folgt, dass der Untersuchungs-
grundsatz auch in Verfahren gilt, die überhaupt nur auf 
Antrag und nicht von Amts wegen eingeleitet werden 
können und ebenso in Verfahren, die sowohl auf Antrag 
als auch von Amts wegen eingeleitet werden können, 
im konkreten Fall aber auf Antrag eingeleitet wurden 
(Höllwerth in Gitschthaler/Höllwerth, öAussStrG § 16 Rz 
6 [Stand 01.11.2013, rdb.at]; Rechberger in Rechberger2 
§ 16 öAussStrG Rz 1).

Der in Verfahren ausser Streitsachen nach Art 16 Abs 1 
AussStrG (= § 16 Abs 1 öAussStrG) geltende Untersu-
chungsgrundsatz führt nicht etwa dazu, dass die Dis-
positionsmaxime (gänzlich) ausgeschlossen wäre. Der 
reine Untersuchungsgrundsatz wird im Ausserstreitge-
setz nicht verwirklicht. Das wird schon aufgrund der in 
Art 16 Abs 2 AussStrG (= § 16 Abs 2 öAussStrG) normier-
ten Parteipflichten sowie der Säumnisfolgen und die Prä-
klusion von Parteivorbringen anordnenden Regelungen 
des Art 17 AussStrG (= § 17 öAussStrG: Säumnisfolgen) 
und des Art 33 Abs 2 AussStrG (= § 33 Abs 2 öAussStrG: 
Präklusion) deutlich. Ausserdem hat die Rechtsprechung, 
insbesondere durch die angenommene Geltung von 
Behauptungs- und Beweislastregeln, durchaus gewisse 
Grenzen der Pflicht zur amtswegigen Stoffsammlung 
herausgearbeitet (Höllwerth in Gitschthaler/Höllwerth, 
öAussStrG § 16 Rz 11).

Besonders in Verfahren, die nur auf Parteiantrag ein-
geleitet werden können, bei denen folglich die Ent-
scheidung ausschliesslich im Interesse des/der Antrag-
steller(s) zu erlassen ist (hier: Notwegverfahren), wird 
die Erhebungspflicht des Gerichts im Kern durch den 
Antrag und die Antragsbehauptungen bestimmt (RIS-Jus-
tiz RS0006330; 6 Ob 13/85). Das Gericht ist nämlich in 
solchen Verfahren regelmässig auf das Parteivorbringen 
angewiesen, wenn es den massgeblichen Sachverhalt 
umfassend feststellen will (EFSlg 129.123; siehe dazu 
auch Rechberger in Rechberger 2 § 16 öAussStrG Rz 1).

11.2. Das OG hat zutreffend darauf hingewiesen, 
dass die Notwegbestimmung des Art 102 Abs 1 SR seiner 
schweizerischen Rezeptionsvorlage Art 694 Abs 1 ZGB 
entspricht und damit zur Auslegung dieser Gesetzesstelle 
Schweizer Lehre und Rechtsprechung heranzuziehen sind. 

11.2.1. Nach dem Gesetzeszweck soll die wegmäs-
sige Erschliessung jener Grundstücke sichergestellt wer-
den, die mangels genügender Wegverbindung zu einer 
öffentlichen Strasse weder bestimmungsgemäss benützt 
noch rationell bewirtschaftet werden können (BSK ZGB 
II-Rey/Strebel, Art 694 N 2). Erforderlich ist, dass die Weg-
verbindung zwischen dem Grundstück des Antragstellers 
und einer öffentlichen Strasse gänzlich fehlt oder un-
genügend ist. Die Wegverbindung fehlt gänzlich (zB als 
Folge eines Naturereignisses wie Bergsturz oder Über-
schwemmung sowie durch Verlegung einer öffentlichen 
Strasse oder allenfalls auch durch Parzellierung eines 
Grundstücks), wenn ein Grundstück von der öffentli-
chen Strasse durch dazwischenliegende Grundstücke 
getrennt ist und dem Eigentümer weder ein persönli-
ches noch ein dinglich wirkendes Recht zur Benutzung 
dieser Grundstücke zusteht, um zu einem öffentlichen 
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Weg zu gelangen (BSK ZGB II-Rey/Strebel, Art 694 N 6; 
BK-Meier-Hayoz, N 45).

Nach heutigen Anschauungen fehlt eine «genügende» 
Verbindung, wenn zwischen einem bebauten Grund-
stück und der öffentlichen Strasse kein mit Motorfahr-
zeugen befahrbarer Weg zur Verfügung steht (BGE 93 II 
169), sei es auch nur für den Zubringerdienst (Lieferan-
ten, Taxis, Besucher, Krankenautos, öffentliche Dienste 
usw) (BK-Meier-Hayoz, N 50). Dies gilt aber nicht unbe-
schränkt für Liegenschaften ausserhalb des Bereichs von 
Ortschaften (BGE 107 II 323 ff; BGE 110 II 125 ff; BGE 
120 II 285 ff ua). Der Notweganspruch lässt sich nicht nur 
mit der gegenwärtigen, sondern auch mit einer künftigen 
Grundstücksnutzung begründen, wenn dies mit Sicher-
heit feststeht (BGE 117 II 37). 

11.2.2. Gestützt auf Schweizer Lehre und Recht-
sprechung hat der OGH in seiner Entscheidung vom 
01.04.2011, 06 NZ.2008.38, veröffentlicht in LES 2011, 
90, zusammengefasst ausgeführt: Eine genügende Zu-
fahrt zu einem Einfamilienhaus ist dann gewährleistet, 
wenn sie gerechtfertigte Lebensbedürfnisse der Bewoh-
ner dieses Hauses, wie sie den heutigen wirtschaftlichen 
und sozialen Standards entsprechen, abdeckt. Dazu ge-
hört auch die Möglichkeit der Zufahrt für Zulieferer (zB 
Heizmaterial, Möbel), öffentliche Dienste (Müllabfuhr) 
und Einsatzfahrzeuge (Feuerwehr, Rettung). Die Zufahrt 
für diese privaten und öffentlichen Dienste gehört heute 
zum allgemeinen Wohnstandard. 

11.2.3. Dem OG ist beizupflichten, dass dem Ver-
fahren zu LES 2011,90 ein anders gelagerter Sachverhalt 
zugrunde gelegen ist. Allerdings sind die in dieser Ent-
scheidung aufgestellten Kriterien allgemein gültig und 
damit auch für den hier zu beurteilenden Sachverhalt 
massgebend. Unter Bedachtnahme darauf wird jedenfalls 
der hier bestehende, über die Parzelle Nr. 535 führende 
Fussweg in Form einer 0,5 m breiten Stiege mit einer 
Steigung von 40 resp. teilweise 42 % den Kriterien einer 
genügenden Zufahrt nicht annähernd gerecht. 

Nach den Feststellungen wurde in der Baubewilli-
gung vom 23.07.1964 in Ziffer 4 festgehalten, dass das 
Wegrecht über Parzelle Nr. 535 vertraglich gesichert 
und damit die Bedingung des seinerzeit bestandenen 
Art 22 des Baugesetzes über Zufahrtsverhältnisse erfüllt 
sei. Entgegen der Ansicht des OG schliesst diese Bau-
bewilligung die Einräumung eines Notwegs nicht aus. 
Baurechtliche Vorschriften und deren Änderungen sind 
für die Entscheidung, ob und in welchem Ausmass ein 
Anspruch auf Einräumung eines Notwegs für ein Bau-
grundstück besteht, nur insoweit von Bedeutung, als die 
Baureife des Grundstücks eine Voraussetzung für diesen 
Anspruch ist und konkrete Pläne für eine Überbauung 
bestehen (LES 2011, 90). Wenn es um die verkehrs-
mässige Erschliessung von neu zu überbauendem Land 
geht, kann ein Notwegrecht mitunter Voraussetzung 
dafür sein, dass eine Baubewilligung erteilt wird (vgl 
den LES 2011, 90 zugrundeliegenden Sachverhalt). Das 
ist insbesondere dann der Fall, wenn die Baubehörde 
von der Klärung der Zufahrtswege die Erteilung einer 
Baubewilligung abhängig macht, die Nachbarn aber zur 
Einräumung einer vertraglichen Dienstbarkeit nicht be-
reit sind. Fehlt es aus öffentlich-rechtlichen Gründen von 
vornherein an der Überbaubarkeit auf Jahre hinaus und 

damit an der Möglichkeit, das Grundstück in absehbarer 
Zeit anders als bisher zu nutzen, besteht überhaupt kein 
Anlass, eine Wegnot anzunehmen. Öffentlich-rechtliche 
Vorschriften gehen in solchen Fällen einem Anspruch auf 
Einräumung eines Notwegs vor bzw lassen einen sol-
chen Anspruch geradezu als gegenstandslos erscheinen 
(BGE 117 II 35 mwH). 

Davon kann hier aber nicht die Rede sein. Hier geht es 
nicht um die Erlangung der – nach öffentlich-rechtlichen 
Vorschriften erforderlichen – Baureife des Grundstücks 
des Antragstellers, da das Gebäude ja längst errichtet ist. 
Aber auch die seinerzeit erteilte Baubewilligung mit der 
in Form des vertraglich eingeräumten Wegrechts über 
Parzelle 535 als gesichert angesehenen Bedingung des 
damals in Geltung stehenden Art 22 des Baugesetzes steht 
dem geltend gemachten Anspruch auf Einräumung eines 
Notwegs nicht entgegen. Die gerichtliche Entscheidung 
über die Einräumung eines Notwegs sowie über dessen 
Lage und Beschaffenheit erfolgt nämlich ausschliesslich 
nach sachenrechtlichen Kriterien (LES 2011, 90). 

Entgegen der Ansicht des Rekursgerichts ist auch 
die Bezugnahme auf den Begriff «Ferienhaus», mag er 
1964 bereits bestanden haben oder nicht, in diesem Zu-
sammenhang nicht von Bedeutung. Ob Wohnhaus oder 
Ferienhaus ist bei der Prüfung der Frage der Notweg-
berechtigung grundsätzlich ohne Bedeutung, weil es 
in beiden Fällen um die gerechtfertigten zeitgemässen 
Lebensbedürfnisse des Grundeigentümers geht. Glei-
chermassen hat die Frage, ob der Antragsteller ein im 
Grundbuch eingetragenes Parkplatzbenützungsrecht auf 
öffentlichem Grund hat oder nicht, nichts mit einer We-
genot und dem Anspruch auf Einräumung eines Not-
wegs zu tun. Beim Notweg geht es um das Zufahren 
zum Grundstück für den Grundeigentümer, für die pri-
vaten Zulieferer und öffentlichen Dienste und nicht um 
das Abstellen von Fahrzeugen auf dem eigenen Grund. 
Ein allfälliges baurechtliches Verbot, Garagen-/Abstell-
plätze auf eigenem Grund zu schaffen (vgl. Art 7 Abs 2 
Bauordnung von X 2015), steht der Einräumung eines 
Notwegs jedenfalls nicht entgegen; ebensowenig die Tat-
sache, dass der Notweg nur während etwa der Hälfte 
des Jahres mit Motorfahrzeugen benutzbar sein würde, 
weil während der Wintermonate die Skipiste über den 
öffentlichen Weg verläuft. 

11.2.4. Auch die nur geduldete Inanspruchnahme der 
Parzelle Nr. 536 vermag den begehrten Notweg des An-
tragstellers nicht zu ersetzen. Nach den massgeblichen 
Feststellungen hatten die Vorbesitzer des Grundstücks 
Nr. 536 dem Antragsteller erlaubt, über ihr Grundstück 
zu fahren, wenn er grosse oder schwere Gegenstände 
zu verbringen hatte. Ähnliches gilt für die Holzbringung. 
Im Falle der Heizöllieferung hält der Ölwagen auf dem 
öffentlichen Weg, wobei dann der Heizölschlauch bis 
zum Haus des Antragstellers hochgezogen wird. 

Ein bloss prekaristisch oder obligatorisch eingeräum-
tes Wegrecht zu einer öffentlichen Strasse stellt jedenfalls 
keine genügende Verbindung dar. Die Verbindung sollte 
nämlich auch in rechtliche Hinsicht gesichert sein (vgl. 
BK-Meier-Hayoz, N 48).

Abgesehen davon, dass nicht einmal feststeht, ob der 
Zweit- und Drittantragsgegner als nunmehrige Eigentü-
mer der Parzelle Nr. 536 dem Antragsteller auch heute 
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noch erlauben, ihr Grundstück für bestimmte Transporte 
und für das Hochziehen des Heizölschlauchs in An-
spruch zu nehmen, wäre ein solches Prekarium unge-
nügend und kein ausreichender Ersatz für das begehrte 
Wegrecht. 

11.2.5. Der Antragsteller weist zutreffend daraufhin, 
dass das OG sein Vorbringen zu Unrecht auf die Behaup-
tung beschränkt  hat, er mache nur seinen persönlichen 
Wohnzweck geltend und wolle direkt mit einem Perso-
nenwagen zur Liegenschaft zufahren, weil er altersbe-
dingt in seiner Beweglichkeit eingeschränkt sei. Richtig 
ist vielmehr, dass der Antragsteller sein Notwegbegehren 
auch auf objektive Gründe gestützt hat, die für eine dem 
heutigen allgemeinen Standard entsprechende Zufahrt 
sprechen würden. Damit hat er erkennbar behauptet, 
dass es ihm nicht nur um seine persönlichen Wünsche 
geht (diese allein stünden tatsächlich einem Notwegbe-
gehren entgegen: siehe BK-Meier-Hayoz, N 46), sondern 
um die den heutigen wirtschaftlichen und sozialen Stan-
dards entsprechenden Lebensbedürfnisse der Bewohner 
dieses Hauses. 

11.2.6. Dennoch erweist sich die ausserstreitige 
Rechtssache noch nicht als entscheidungsreif. Als ne-
gative Anspruchsvoraussetzung gilt nämlich, dass der 
Grundstückseigentümer eine bisherige Wegverbindung 
zwischen seinem Grundstück und einer öffentlichen 
Strasse nicht durch eine willkürliche (auf freiem Ent-
schluss und nicht behördliche Anordnung beruhende) 
Verhaltensweise aufgegeben hat (zB durch Abbruch 
einer Brücke). Es besteht somit kein Anspruch, wenn der 
betreffende Grundeigentümer die Wegenot selbst herbei-
geführt oder toleriert hat (BGE 134 III 51) oder wenn sein 
Verhalten gegen Art 2 SR (= Art 2 ZGB) verstösst, indem 
er zB ein bestehendes Wegrecht deshalb aufgehoben hat, 
um einen kürzeren oder bequemeren «Notweg» zu erhal-
ten (BSK ZGB II-Rey/Strebel, Art 694 N 9).

Die Antragsgegner haben eingewendet, dass der An-
tragsteller seit mehreren Jahrzehnten über die Treppe auf 
Parzelle Nr. 535 zu seinem Grundstück gelange. Er sei 
seit über 30 Jahren Eigentümer der Parzelle Nr. 679 und 
habe bisher nie ein Fuss- und Fahrwegrecht, wie er es 
nun beantrage, benötigt. Damit haben die Antragsgeg-
ner erkennbar eingewendet, dass der Antragsteller die 
bestehende Zugangssituation über Jahrzehnte akzeptiert 
hat, sich also mit dem bestehenden Fussweg als einziger 
Verbindung zur öffentlichen Strasse abgefunden hat. Die 
Erstantragsgegnerin hat in ihrer Revisionsrekursbeant-
wortung ausdrücklich auf diesen Umstand hingewiesen 
und diesen verdeutlicht, ohne damit gegen das Neue-
rungsverbot des Art 66 Abs 4 AussStrG zu verstossen. 
Demgegenüber hat der Antragsteller schon in seinem 
Antrag behauptet, dass er sich seit Jahren darum bemüht 
habe, eine aussergerichtliche Lösung zu suchen. Zu die-
sem Zweck habe er neben der Einräumung eines Not-
wegs auch den Abtausch von entsprechenden Grund-
stücksflächen vorgeschlagen. Die Gespräche hätten zu 
keinem Ergebnis geführt, auch die Einschaltung eines 
Anwalts sei erfolglos geblieben. 

Zu diesem Themenbereich hat das Erstgericht keiner-
lei Feststellungen getroffen. Im fortgesetzten Verfahren 
werden daher dazu unter Bedachtnahme auf die Antrags-
behauptungen konkrete Feststellungen zu treffen sein, 

insbesondere dazu, ob, wann und welche Anstrengungen 
der Antragsteller unternommen hat, um eine Zufahrt zu 
seinem Haus zu erlangen. Dabei wird im Sinne eines 
umfassend festzustellenden Sachverhalts auch der Frage 
nachzugehen sein, aus welchen Gründen es unterblieben 
ist, das Grundstück des Antragstellers im Zuge der Errich-
tung der von der S-Strasse abzweigenden und bis an die 
Grundstücksgrenzen der Parzellen 534 und 537 geführten 
öffentlichen Strasse wegmässig zu erschliessen.

11.2.7. Aber auch unter dem Gesichtspunkt der sich 
allenfalls daran anschliessenden notwendigen Interes-
senabwägung bedarf es einer Verbreiterung der Sachver-
haltsgrundlage. Für eine abschliessende Interessenabwä-
gung ist ein ausreichendes Tatsachensubstrat notwendig.  
Es steht zwar fest, in welchem Ausmass  Grundstücks-
flächen der Antragsgegner im Falle der Einräumung 
eines Notwegs in Anspruch genommen würden. Aller-
dings fehlen Feststellungen dazu, welche Belastungen 
bzw. Nachteile für die Antragsgegner damit verbunden 
wären, insbesondere auch dazu, ob es iS der Einwen-
dungen der Antragsgegner zu einer Beeinträchtigung des 
Landschaftsbildes (durch Stützmauern und dergleichen) 
kommen würde. Diese Feststellungen werden im zwei-
ten Rechtsgang nachzuholen sein.

Die Entstehung des Anspruchs auf Einräumung des 
Notwegs hängt nämlich zuletzt davon ab, dass die Be-
lastung durch die Wegdienstbarkeit (unter Berücksich-
tigung der dafür zu leistenden vollen Entschädigung) 
gegenüber dem Vorteil für den Berechtigten im Verhält-
nis der Proportionalität steht. Somit dürfen die dem mit 
der Dienstbarkeit zu belastenden Grundeigentümer er-
wachsenden Nachteile keinesfalls grösser sein als die 
Vorteile des Berechtigten; dies bedeutet aber nicht, dass 
der Anspruch stets gegeben ist, wenn die Vorteile des zu 
berechtigenden Grundstücks gegenüber den Interessen 
des zu belastenden Eigentümers überwiegen. Im Zweifel 
ist die Voraussetzung für den Anspruch auf Einräumung 
des Notwegs zu verneinen, weil das dingliche Vollrecht 
des Eigentümers gegenüber einer Dienstbarkeit als dem 
qualitativ minderen beschränkten dinglichen Recht vor-
geht (BSK ZGB II-Rey/Strebel, Art 694 N 11; BK-Meier-
Hayoz, N 58).

11.3. Zusammengefasst hat das Erstgericht ergän-
zende Feststellungen einerseits zur Frage, ob der An-
tragsteller das bestehende Fusswegrecht über die Par-
zelle 535 als einzige Verbindung zur öffentlichen Strasse  
akzeptiert  hat, und andererseits zur Frage, welche Be-
lastungen bzw. Nachteile den Antragsgegnern mit der 
Einräumung des vom Antragsteller begehrten Notwegs 
entstehen würden, zu treffen. In diesem Sinn sind die 
Entscheidungen der Vorinstanzen aufzuheben und die 
Rechtssache an das Erstgericht zurückzuverweisen.
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Fürstlicher Oberster Gerichtshof
B 06.04.2018, 06 CG.2016.253

§ 60 Abs 3 ZPO 

Die Frist zum Erlag einer der klagenden Partei aufge-
tragenen Prozesskostensicherheitsleistung beginnt 
mit der Rechtskraft der Entscheidung betreffend ihre 
Nichtzulassung zum Paupertätseid neu zu laufen.

Sachverhalt 

Die beklagten Parteien stellten rechtzeitig vor Einlassung 
in die Hauptsache den Antrag, der klagenden Partei eine 
Sicherheitsleistung für die Prozesskosten aufzuerlegen. 
Die klagende Partei sprach sich gegen diesen Antrag aus. 
Mit B vom 02.08.2016 trug das LG der klagenden Partei 
den Erlag einer Prozesskostensicherheitsleistung in Höhe 
von CHF 491’688.48 binnen acht Wochen auf. Einem von 
der klagenden Partei dagegen erhobenen Rekurs gab das 
OG keine Folge. Innert der Frist zum Erlag der Prozess-
kostensicherheitsleistung beantragte die klagende Partei 
in weiterer Folge die Anberaumung einer Tagsatzung zur 
Ablegung des Paupertätseides.

Mit B vom 07.08.2017 wies das LG den Antrag der kla-
genden Partei auf Zulassung zum Paupertätseid ab. Mit 
B des OG vom 18.10.2017, dem Vertreter der beklagten 
Parteien zugestellt am 20.10.2017, wurde dem dagegen 
von der klagenden Partei erhobenen Rekurs keine Folge 
gegeben.

Noch am 20.10.2017 brachten die beklagten Parteien 
den Antrag ein, die Klage gemäss § 60 Abs 3 ZPO für 
zurückgenommen zu erklären. 

Mit B vom 10.11.2017, den Parteienvertretern zuge-
stellt am 14.11.2017, erklärte das LG die Klage nach An-
hörung der klagenden Partei gemäss § 60 Abs 3 ZPO für 
zurückgenommen, weil die klagende Partei verpflichtet 
gewesen sei, spätestens nach Erhalt des B, wonach sie 
nicht zum Paupertätseid zugelassen werde, die Prozess-
kostensicherheitsleistung zu erlegen. Nachdem sie dies 
unterlassen habe und die Erlagsfrist abgelaufen sei, sei 
die Klage für zurückgenommen zu erklären. 

Den von der klagenden Partei gegen diesen B erhobe-
nen Rekurs wies das OG mit B vom 24.01.2018 zurück. 
Hierzu führte das OG aus:

Die Anfechtung des Kautionsbeschlusses durch die 
kautionspflichtige Partei habe im Anfechtungsumfange 
die Unterbrechung der Erlagsfrist zur Folge gehabt. Die 
Erlagsfrist beginne mit der Zustellung der Rekursentschei-
dung neu zu laufen (LES 2007, 364). Dies habe gleicher-
massen auch für die Nichtzulassung der kautionspflichti-
gen Partei zum Paupertätseid zu gelten. Somit beginne 
für die kautionspflichtige Partei in einem solchen Fall die 
Frist zum Erlag der aktorischen Kaution nach Zustellung 
der rechtskräftigen Rekursentscheidung über ihre Nicht-
zulassung zum Paupertätseid ein weiteres Mal neu zu 
laufen. Die letztinstanzliche E über die Nichtzulassung 
zum Paupertätseid sei der Klägerin am 20.10.2017 zu-
gestellt worden. Ihr sei daher zum Erlag der Kaution 
die im ursprünglichen Kautionsbeschluss bestimmte Frist 
von acht Wochen offen gestanden, sodass die aktorische 
Kaution bis zum 15.12.2017 zu erlegen gewesen sei. Die 

Beschlussfassung durch das Erstgericht am 10.11.2017 
sei daher verfrüht erfolgt, weil die Erlagsfrist noch nicht 
abgelaufen gewesen sei. Der angefochtene B sei daher 
an sich zu Unrecht ergangen und hätte eine Abänderung 
im Sinne der Abweisung des Antrages der beklagten Par-
teien vom 20.10.2017 erfolgen müssen. Allerdings sei zu 
bedenken, dass die Erlagsfrist am 15.12.2017 endgültig 
abgelaufen sei. Es werde von der klagenden Partei auch 
gar nicht bestritten, dass sie die aktorische Kaution bis 
dato nicht erlegt habe. Damit fehle es der klagenden 
Partei aber zum Zeitpunkt der Rekursentscheidung an 
der materiellen Beschwer und damit an einer Zulässig-
keitsvoraussetzung für den Rekurs, was zu dessen Zu-
rückweisung führe. 

Dem von der klagenden Partei gegen den B des OG 
vom 24.01.2018 erhobenen Revisionsrekurs gab der 
OGH Folge und änderte den angefochtenen B dahin-
gehend ab, dass der Antrag der beklagten Parteien vom 
20.10.2017, die Klage für zurückgenommen zu erklären, 
abgewiesen wurde.

Aus den Entscheidungsgründen

[…]
8.2. Der OGH stimmt den Erwägungen des OG über 

die Frist, die der Klägerin für den Erlag der aktorischen 
Kaution offenstand, vollinhaltlich zu. Die im ursprüng-
lichen B angeordnete 8-wöchige Frist zum Erlag dieser 
Kaution begann erst mit Rechtskraft der E über die Nicht-
zulassung der klagenden Partei zum Paupertätseid zu 
laufen (vgl LES 2007, 364). Sie endete daher erst am 
15.12.2017 und war sohin zum Zeitpunkt der Beschluss-
fassung des Erstgerichtes noch offen. Diese Frist war 
allerdings zum Zeitpunkt der Beschlussfassung durch 
das OG am 24.01.2018 abgelaufen. Es ergibt sich aus 
dem B an sich nicht, ob das OG davon ausgeht, dass 
der Erlag der aktorischen Kaution durch die Klägerin 
bis 15.12.2017 oder aber bis zur Beschlussfassung am 
24.01.2018 möglich gewesen wäre. Jedenfalls geht das 
OG davon aus, dass eine materielle Beschwer fehlt, dass 
sohin auch bei Stattgebung des Rechtsmittels sich an der 
Stellung der Klägerin nichts mehr ändern würde. Diese 
Rechtsmeinung wird vom OGH nicht geteilt. 

8.3. Gemäss § 60 Abs 3 ZPO ist im Falle fruchtlosen 
Ablaufes der Frist für den Erlag der Sicherheitsleistung 
für die Prozesskosten die Klage auf Antrag des Beklag-
ten vom Gericht für zurückgenommen zu erklären. § 60 
Abs 3 ZPO sieht zwar im Unterschied zu seiner Rezep-
tionsvorlage des § 60 Abs 3 öZPO nicht vor, dass der Be-
schlussfassung über die Zurücknahme der Klage (oder 
des Rechtsmittels) die mündliche oder schriftliche Ein-
vernehmung des Klägers vorauszugehen habe. Nach 
stRsp leitet sich aber eine solche Vorgangsweise schon 
aus dem Grundsatz der Wahrung des rechtlichen Ge-
hörs ab (LES 2008, 74). Nach der hier heranziehenden ö 
Lehre und Judikatur hat dies aber auch zur Folge, dass 
eine verspätete geleistete Sicherheit (oder eine verfris-
tete Anbietung des Paupertätseides) vom Gericht nicht 
zurückzuweisen ist, weil sich die Folgen des Nichterlags 
der Sicherheit nicht automatisch an die Säumnis des Klä-
gers knüpfen, sondern, zwar nach Antrag des Beklagten, 
vielmehr erst nach dem Ergebnis der Einvernahme des 
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Klägers eintreten (Fucik in Fasching/Konecny3 II/1 § 60 
ZPO Rz 25, Fucik in Rechberger ZPO4 § 60 Rz 2, RIS-Justiz 
RS0036088, öOGH 7 Ob 596/89). Die in der ö Judikatur 
aufgeworfene Frage, ob diese Sanierungsmöglichkeit bis 
zur Einvernahme des Klägers (Äusserung des Klägers) 
möglich ist oder sogar wie in vereinzelten Judikaten bis 
zum Ausspruch der Klagsrücknahme durch das Gericht, 
kann hier auf sich beruhen. 

8.4. Zurückkommend auf die Verfahrensschritte im 
gegenständlichen Verfahren in Bezug auf den Erlag der 
aktorischen Kaution wurde jedenfalls, wie auch vom OG 
in der Hilfsbegründung ausgesprochen, der Antrag, die 
Klage für zurückgenommen zu erklären, verfrüht gestellt, 
da zu diesem Zeitpunkt überhaupt die Frist noch nicht 
abgelaufen war. Damit hat aber dieser Antrag auf den Ab-
lauf der Frist zum Erlag der Sicherheitsleistung überhaupt 
keine Auswirkungen gehabt, auch nicht die Zustellung 
an die klagende Partei zur Einbringung einer Äusserung 
(die nicht genützt wurde). Unter den zu Punkt 8.3. darge-
legten Voraussetzungen, dass auch eine verspätet erlegte 
aktorische Kaution unter Umständen nicht zurückzuwei-
sen ist und somit eine Beschlussfassung in Richtung der 
Fiktion einer Klagsrücknahme verhindert, zeigte somit 
die Antragstellung der beklagten Parteien während der 
noch offenen Frist überhaupt keine Wirkung. Nach Ab-
lauf der offenen Frist zum Erlag der Sicherheitsleistung 
wurde aber bisher von den beklagten Parteien kein An-
trag gestellt, die Klage für zurückgenommen zu erklären, 
sodass an sich nach der oben angeführten Lehre und 
Judikatur die Möglichkeit des Erlages der aktorischen 
Kaution durch die klagende Partei noch offen steht. Erst 
wenn zulässigerweise nach Ablauf der Frist (15.12.2017) 
ein diesbezüglicher Antrag von den beklagten Parteien 
gestellt wird und dieser Antrag der Klägerin zur Äusse-
rung binnen bestimmter Frist zugestellt wird, endet jeden-
falls mit dieser Äusserung (oder ungenützter Ablauf der 
Frist) bzw der Beschlussfassung durch das Gericht die 
Möglichkeit des Erlages der Sicherheitsleistung endgültig. 

8.5. Damit ergibt sich aber, dass die materielle Be-
schwer, die vom OG verneint wurde, zum Zeitpunkt 
der Entscheidung durch das OG vorlag. Durch die Be-
seitigung der rechtsirrigen Erklärung, dass die Klage als 
zurückgenommen gilt, besteht für die klagende Partei 
immer noch die Möglichkeit des Erlags der aktorischen 
Kaution. Durch die mögliche Entscheidung (Beseitigung 
der Zurücknahmeerklärung) wird also der Kläger bes-
ser gestellt, weil er durch den Erlag der Kaution immer 
noch verhindern kann, dass die Klage für zurückgenom-
men erklärt wird. Er hat also eine materielle Beschwer. 
Der Zurückweisungsgrund der fehlenden Beschwer liegt 
daher nicht vor, sodass, wie vom OG auch ausgeführt, 
der angefochtene erstgerichtliche B in eine Abweisung 
des Antrages abzuändern ist. 

8.6. Es mag sein, dass die klagende Partei auch nun-
mehr die aktorische Kaution nicht erlegt. Allerdings kann 
nicht hypothetisch davon ausgegangen werden, dass die 
klagende Partei die Sicherheitsleistung ohnehin nicht erle-
gen werde. Eine derartige Prozesserklärung liegt nicht vor. 

8.7. Auch wenn das OG nur eine formelle Entschei-
dung über die Zulässigkeit des Rekurses fällte, kann im 
gegenständlichen Fall der OGH eine materielle Entschei-
dung fällen und nicht nur den B des OG zur neuerlichen 

E unter Abstandnahme vom Zurückweisungsgrund auf-
heben, da das OG schon in der Hilfsbegründung auf 
diese Rechtsfolge Bedacht nahm und auch die Parteien 
die Möglichkeit hatten, dazu Stellung zu nehmen. Über-
dies wäre eine Aufhebung der E des OG im Hinblick 
auf die Erklärung, die Klage für zurückgenommen zu 
erklären, ein formalistischer Leerlauf. […]

Anmerkung:
In seiner E erwog der OGH, dass der klagenden Partei 
zum Antrag der beklagten Parteien, die Klage mangels 
fristgerechten Erlags der Prozesskostensicherheitsleis-
tung bzw mangels fristgerechter Anbietung des Pauper-
tätseides für zurückgenommen zu erklären, durch ihre 
mündliche oder schriftliche Einvernehmung das recht-
liche Gehör zu gewähren sei, und weiter: Die Folgen 
des nicht fristgerechten Erlags der Prozesskostensicher-
heitsleistung bzw der nicht fristgerechten Anbietung des 
Paupertätseides würden nicht automatisch an die Säum-
nis der klagenden Partei knüpfen, sondern, zwar nach 
Antrag der beklagten Parteien, vielmehr erst nach dem 
Ergebnis der Einvernahme der klagenden Partei eintre-
ten. Die Frage, ob der klagenden Partei die Möglichkeit 
der Sanierung bis zu ihrer Einvernahme bzw Äusserung 
zum Antrag der beklagten Parteien möglich sei oder 
sogar wie in vereinzelten ö Judikaten bis zum Ausspruch 
der Klagerücknahme durch das Gericht, liess der OGH 
auf sich beruhen. Aus diesen Ausführungen des OGH ist 
im Zusammenhang mit den fallbezogenen Ausführun-
gen bei Erw 8.4 zu schliessen, dass eine klagende Partei 
die Möglichkeit hat, die ihr aufgetragene Prozesskosten-
sicherheitsleistung verspätet jedenfalls noch bis zu ihrer 
Anhörung zum Antrag des Prozessgegners, die Klage für 
zurückgenommen zu erklären, zu erlegen, bzw ihr bis 
zu jenem Zeitpunkt noch die Möglichkeit offen steht, den 
Paupertätseid anzubieten. 

Demgegenüber hat der OGH in seinem in der 
gegenständlichen E nicht erwähnten Judikat vom 
13.07.2011.140, 2 CG.2011.140 (= LES 2012, 173; gleich 
schon LES 2007, 364 [366 f]) ausgesprochen, dass der 
Erlag der Prozesskostensicherheitsleistung nur bis zu 
dem Tag nachgeholt werden könne, an dem der Antrag, 
die Klage für zurückgenommen zu erklären, von der be-
klagten Partei bei Gericht eingebracht wurde, und ein 
späterer Erlag bis zum Ablauf der Frist zur Äusserung zu 
diesem Antrag unwirksam sei. 

Der OGH lässt offen, ob er mit seiner nunmehrigen 
E eine Rechtsprechungsänderung herbeiführen wollte. 
Im Sinne der Rechtssicherheit bleibt zu hoffen, dass der 
OGH bei nächster Gelegenheit für eine Klarstellung sor-
gen wird.

Uwe Öhri
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Fürstlicher Oberster Gerichtshof
B vom 06.04.2018, 09 CG.2016.353

Art 923, 927 und 929 PGR 
§ 68 TruG

Die in Art 927 Abs 2 PGR normierten Befugnisse 
kommen nur anspruchsberechtigten Begünstigten 
eines Trusts, nicht aber Ermessensbegünstigten zu.

Art 927 Abs 2 PGR ist kein Hinweis zu entnehmen, 
dass Art 923 Abs 2 PGR nicht damit korrespondie-
rend auszulegen wäre. Es kann sohin daraus nicht 
abgeleitet werden, dass Ermessensbegünstigten 
Auskunftsrechte zukommen, die ganz allgemein 
Verfügungen bzw. Verwaltungshandlungen des 
Treuhänders gemäss Art 927 Abs 2 PGR betreffen. 
Dazu gehört auch insoweit die grundsätzliche Ver-
pflichtung, jährlich Rechnung zu legen und über 
den Stand der Treuhänderschaft jederzeit Auskunft 
zu geben. 

§ 68 Abs 1 und 2 TruG ermöglicht die dort nor-
mierten Auskunftspflichten nur zugunsten der 
Begünstigungsberechtigten einschliesslich der An-
wartschaftsberechtigten, nicht aber zugunsten von 
Ermessenbegünstigten.

Es entsprach dem Willen des Gesetzgebers, der Ver-
pflichtung des Treuhänders zur Rechnungslegung 
und Erteilung von Auskunft nach Art 923 Abs 2 PGR 
nicht eine damit korrespondierende Berechtigung 
des Ermessensbegünstigten gegenüberzustellen.

§ 232 Abs 1 ZPO 
Art 3 Abs 1 EO

Die klagende Partei hat das ihren Anspruch be-
gründende Vorbringen im Einzelnen kurz und voll-
ständig anzugeben. Es ist nicht Sache des Gerichts, 
aus (häufig in grosser Zahl) vorgelegten Urkunden 
diejenigen Tatsachen herauszufiltern, die für die 
Durchsetzung des Klagsanspruchs wesentlich sein 
können.  

Sachverhalt

Die Klägerin begehrt mit ihrer am 12.09.2016 beim Erst-
gericht eingelangten Klage die Erlassung des U, die Be-
klagte zu verpflichten, der Klägerin uneingeschränkte 
vollumfängliche Akteneinsicht in sämtliche Akten des A 
TRUST, zu gewähren und der Klägerin sämtliche von ihr 
gewünschte Kopien der Akten anzufertigen und auszu-
händigen; 

sowie eventualiter die Beklagte zu verpflichten, der 
Klägerin uneingeschränkte vollumfängliche Einsicht 
sämtlicher Akten des A TRUST, FL-XXX, zu gewähren 
und insbesondere Kopien der nachfolgenden Unterlagen 
herauszugeben:

a)  sämtliche mit der Gründung des A TRUST in Ver-
bindung stehenden Unterlagen (Gründungsurkun-
den, Änderungsurkunden, Bestellungs- und Ab-

berufungsurkunden von Treuhändern, Letters of 
Wishes, Schedules, Korrespondenz mit dem for-
mellen und wirtschaftlichen Treugeber);

b)  sämtliche Dokumente, aus denen sich Informatio-
nen betreffend die Gründung des A TRUST sowie 
den Wünschen und Absichten des wirtschaftlichen 
Treugebers ergeben;

c)  vollständige Korrespondenz mit VS sen.;
d)  vollständige Korrespondenz zwischen den frühe-

ren Treuhändern (C AG für Treuhandschaften, CD 
Treuhand AG) und der Beklagten, mit den Begüns-
tigten, deren Vertretern, den Vertretern der M.B.N. 
und Dritten sowie der Aktenvermerke über Be-
sprechungen und Telefonate mit vorgenannten 
Personen;

e)  vollständige Korrespondenz mit M.B.N. und deren 
Organe (Direktoren, Kuratoren etc.);

f)  vollständige Korrespondenz zwischen den voran-
gegangenen und der derzeitigen Treuhänderin mit 
O Management Services Ltd., MG, CG, RE und/oder 
anderen involvierten Buchhaltern, Rechnungsprü-
fern, die Treuhänder, Treugeber oder Begünstigten 
beratenden Anwälte oder Berater;

g)  sämtliche Dokumente betreffend die Einbringung 
der Aktien der M.B.N. in den A TRUST oder den 
Referential Trust des A TRUST;

h)  sämtliche Dokumente betreffend die Übertragung 
der Aktien der M.B.N. vom A TRUST auf den R 
Trust;

i)  sämtliche Dokumente und Korrespondenzen be-
treffend die Aktien der M.B.N., insbesondere deren 
Innehabung, betreffend die Generalversammlun-
gen der M.B.N. sowie sämtliche Protokolle und 
Dokumente abgehaltener Sitzungen sowie die aus-
gestellten Vollmachten und andere wesentliche 
Geschäftsvorgänge betreffende Dokumente (Voll-
machten etc.);

j)  sämtliche Kontoauszüge und Bankbelege betref-
fend den A TRUST, soweit sich diese im Besitz der 
Beklagten befinden;

k)  sämtliche Dokumente, Erwägungen und Korres-
pondenzen, die im Zusammenhang mit der Be-
stellung der Organe der M.B.N. stehen (Lebenslauf 
der Direktoren, Bewerbungsschreiben, Arbeitsver-
träge etc.),

sowie die Prozesskosten zu ersetzen.
Dazu brachte die Klägerin zusammengefasst vor:
Sie sei Ermessensbegünstigte des A TRUST (gewesen). 

Die Rechte der Begünstigten seien in Art 897 ff PGR ge-
regelt und würden durch die Regelung im TrUG ergänzt. 
Weiters werde in der Praxis das Stiftungsrecht analog 
herangezogen. Gemäss Art 923 Abs 2 PGR iVm § 34, 68 
TrUG hätten Treuhänder auf Verlangen jedem Begünsti-
gungsberechtigten, einschliesslich der Anwartschaftsbe-
rechtigten, soweit es deren Rechte betreffe, über alle Tat-
sachen und Verhältnisse, insbesondere über Stand und 
Anlage des Treuvermögens in billiger Weise Auskunft 
zu geben. Zudem hätten diese in angemessenen Zeit-
abständen Bericht zu erstatten und Rechnung zu legen 
und sich darüber zu erklären, warum sie tatsächlich Ver-
mögen einschliesslich Erträgen nicht erhalten bzw. nicht 
erzielt hätten. Unabhängig davon seien Treuhänder ver-
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pflichtet, den Begünstigungs- und Anwaltschaftsberech-
tigten auf deren Verlangen jederzeit auf eigene Kosten 
zu gestatten, Einsicht in die Trustdokumente zu nehmen 
und das Rechnungswesen persönlich oder durch einen 
Vertreter zu prüfen oder zu untersuchen. Dies umfasse 
grundsätzlich sämtliche Dokumente hinsichtlich der Ver-
waltung und Geschäftsführung der Stiftung, wobei dem 
Destinatär die Möglichkeit gegeben werden solle, sich 
einen Überblick über die Geschäfte zu verschaffen und 
den Stand des Stiftungsvermögens nachzuvollziehen.

Hintergrund der Schenkung von VS sel. an die Klä-
gerin betreffend die M.B.N.-Aktien sei gewesen, die Klä-
gerin und den gemeinsamen Sohn VS jun. finanziell ab-
zusichern. Aus diesem Grund seien von der Klägerin im 
Einverständnis mit VS sel. die M.B.N.-Aktien nicht direkt 
in den A TRUST, sondern einen Referential Trust zum A 
TRUST übertragen worden. Begünstigte dieses Referent-
ial Trusts zum A TRUST seien ausschliesslich die Klägerin 
und VS jun. gewesen. Es habe sich dabei lediglich um 
eine vorübergehende Übertragung gehandelt und sei in 
weiterer Folge der R Trust gegründet worden, um die Ak-
tien der M.B.N. schliesslich dort einzubringen. Zumal die 
Beklagte die Existenz eines derartigen Referential Trust 
bestreite, würde schon aus diesem Grund die Einsicht 
in die entsprechenden Dokumente benötigt. Zudem sei 
bei der Bestellung von MS zum Direktor der M.B.N. auf 
einen «Letter of Wishes» von VS sel. aus dem Jahr 2011 
Bezug genommen worden. Es werde auch die Einsicht  in 
dieses Dokument benötigt, zumal die Klägerin Interesse 
daran habe, nachzuvollziehen, auf welcher Grundlage 
sich die Treuhänderin dafür entschieden habe, dass diese 
Schlüsselposition von dem dazu ungeeigneten MS ein-
genommen werde. Die Beklagte habe mehrfach pflicht-
widrig gehandelt, ua durch diese einseitige bzw gleich-
heitswidrige Bevorzugung eines Begünstigten, nämlich 
MS. Schon deshalb, aber auch unabhängig davon sei das 
Begehren der Klägerin berechtigt.

Für die Klägerin sei es unabdinglich, Informationen 
über die wirtschaftliche Entwicklung der M.B.N. zu er-
halten, um ihre Kontrollrechte auszuüben bzw. gegebe-
nenfalls eingreifen zu können. 

Da sich die Beklagte weigern würde, diese Unterla-
gen herauszugeben (diese würde sich zu Unrecht auf die 
«Bartlett Clause» berufen), sei die Klägerin zur Klagsfüh-
rung genötigt. 

In der Tagsatzung vom 6.03.2017 stützte die Klägerin 
ihr Begehren ergänzend darauf, dass sie ein Interesse an 
der Kontrolle habe, ob ihre Bedingungen zur Schenkung 
am 14.10.1986 erfüllt worden seien. Der Ausschluss der 
Klägerin mit U vom 26.10.2016 sei mangels rechtlicher 
Grundlage und als ermessenswidrig ungültig. Dennoch 
sei damit jedenfalls eine der Bedingungen nachträglich 
weggefallen. Der Anspruch auf Widerruf der Schenkung 
sei nicht verjährt.

Die Beklagte bestritt, beantragte Klagsabweisung und 
wendete zusammengefasst ein, dass ein Ermessensbe-
günstigter keinen Anspruch auf Auskunftserteilung und/
oder Akteneisicht habe. Darüber hinaus sei der Antrag 
der Klägerin jedenfalls überzogen. Insgesamt sei das Be-
gehren der Klägerin zeitlich sowie inhaltlich in ausufern-
der Weise und in mehrfacher Hinsicht rechtsmissbräuch-
lich zu weit gefasst. Ein Schenkungswiderruf sei bereits 

verjährt. Die von der Klägerin verlangten Informationen 
seien damit ohne Relevanz.

Das LG wies mit U vom 28.04.2017 das Klagebegehren 
sowie das Eventualbegehren ab. Dieser Entscheidung 
legte es den Verfahrensgang früherer Verfahren sowie 
den folgenden Sachverhalt zugrunde:

«Mit Wirkung per 15.10.1986 gab die Klägerin zu Guns-
ten der C AG (als Treuhänderin des mit 05.01.1979 da-
tierenden Trusts mit dem Namen «A Trust») nachstehende 
wörtlich wiedergegebene Schenkungserklärung ab:

«Davon ausgehend, dass
a)  ich am 14.Oktober 1986 von meinem geliebten 

Gatten 100 Inhaberaktien der Gesellschaft «M.B.N. 
….im Wert von je CHF 1’000,– erhalten habe, 
welche mir uneingeschränkt und völlig lastenfrei 
übereignet wurden;

b)  ich im Begriff bin, in mein Heimatland K auszu-
reisen und dort die Geburt meines Kindes abzu-
warten;

c)  ich noch vor meiner Abreise Vorkehrungen für 
mich und mein zu erwartendes Kind in Bezug auf 
die gegenständlichen Aktien treffen möchte; gebe 
ich hiermit die folgende Erklärung ab:

1)  Ich schenke der [Fa.] C AG (per Adresse in Vaduz, 
Fürstentum Liechtenstein) in deren Eigenschaft als 
Treuhänderin des vorgenannten «A Trust» hiermit 
die gegenständlichen 1000 Aktien (gemeint ver-
mutlich: 100) an der Gesellschaft «M.B.N.», welche 
von dieser laut den Bedingungen der gegenständ-
lichen Vertragsurkunde zu halten sind.

2)  Ich erkläre, dass ich mit Vornahme dieser Schen-
kung wünsche, dass die genannten Treuhänder 
diese Aktien (sowie jedwede hieraus erwachsenden 
Einkünfte) zugunsten von mir und meines/meiner 
zukünftigen Kindes/Kinder – unter Ausschluss jed-
weder sonstiger Begünstigter – halten mögen.

3)  Ich verpflichte mich hiermit, 97 Stück dieser Aktien 
an die C AG (über deren Aufforderung) auszu-
folgen und dem Verwahrer der drei verbleibenden 
Aktien (welche vom Vorstand als Aktienmindest-
übernahmeverpflichtung gehalten werden) von 
gegenständlicher Erklärung zu unterrichten.» 

Feststellungen zum Hintergrund dieser Erklärung kön-
nen nicht getroffen werden. Es kann weder festgestellt 
werden, dass die Klägerin in diesem Zusammenhang frei 
über ihr eigenes Vermögen verfügte, noch – wie im Ver-
fahren zu 06 CG.2007.337 festgestellt – die Schenkung 
der M.B.N.-Aktien von VS Sel. an die Klägerin lediglich 
der Steueroptimierung gedient hat und die Klägerin ihm 
gegenüber verpflichtet war, die M.B.N.-Aktien in den A 
Trust einzubringen.»

In rechtlicher Hinsicht führte das Erstgericht aus, dass 
reine Ermessensbegünstigte, wie es die Klägerin zumin-
dest zum Zeitpunkt der Klagseinbringung noch gewe-
sen sei, weder einen Anspruch auf Auskunftserteilung 
noch einen solchen auf Akteneinsicht hätten. Auch nach 
Art 927 Abs 2 PGR seien Ermessensbegünstigte nicht le-
gitimiert, Verfügungen oder Verwaltungshandlungen des 
Treuhänders beim Landgericht überprüfen zu lassen. 
Damit erweise sich ein näheres Eingehen auf die seitens 
der Klägerin vorgebrachten Argumente, welche insbe-
sondere auf den angelsächsischen Discretionary Trust 
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verweisen würden, als nicht notwendig, zumal eine klare 
gesetzliche Regelung in Liechtenstein bestünde.

Entgegen dem Standpunkt der Beklagten habe die 
Klägerin grundsätzlich den Rechtsgrund ihres Begehrens 
auch direkt auf den Schenkungsvertrag vom 14.10.1986 
stützen können. Dies um kontrollieren zu können, ob 
die darin formulierten Bedingungen erfüllt worden 
seien. Unter Beachtung von § 243 Abs 4 ZPO sei darin 
keine Klagsänderung zu erblicken. Allerdings fehle der 
Klägerin insoweit das rechtliche Interesse an der Klags-
führung, da selbst bei allfälligen Pflichtverletzungen des 
Schenkungsnehmers die Möglichkeit des Schenkungswi-
derrufs (innerhalb von 30 Jahren) bereits am 14.10.2016 
endgültig abgelaufen sei.

5. Das OG gab mit U vom 30.11.2017 der von der 
klagenden Partei gegen das Ersturteil erhobenen und auf 
die Berufungsgründe der Mangelhaftigkeit des Verfah-
rens und unrichtigen rechtlichen Beurteilung gestützten 
Berufung keine Folge. 

Dies wurde zusammengefasst damit begründet, dass 
die Klägerin per 26.10.2016 als Ermessensbegünstigte des 
A TRUST ausgeschlossen worden sei, sodass ihr die gel-
tend gemachten Einsichtsrechte schon aus diesem Grund 
nicht zustünden. Ausserdem legten die Bestimmungen 
der Art 923 Abs 2 PGR sowie Art 910 Abs 5 PGR iVm 
§ 68 TrUG in aller Klarheit fest, dass ein Anspruch auf 
Information (hier in Form der begehrten Akteneinsicht) 
nur Begünstigten zukomme, denen ein Begünstigungs-
anspruch zustünde. Auch eine unter den verschiedens-
ten Gesichtspunkten vorzunehmende Auslegung der in 
Betracht kommenden Gesetzesbestimmungen führe zu 
keinem anderen Ergebnis. Mit ihren Ausführungen zu 
der vom Erstgericht angenommenen Verjährung der er-
hobenen Ansprüche entferne sich die Rechtsrüge der 
Klägerin in unzulässigerweise von den Feststellungen. 
Demnach könne nämlich von einer Schenkung der Ak-
tien an den Trust durch die Klägerin keine Rede sein. 
Auch wenn man unterstelle, die Klägerin habe diese 
Aktien mittels Schenkung in den Trust eingebracht 
und wolle nun überprüfen, ob die dazu gestellten Be-
dingungen eingehalten worden seien, um allenfalls die 
Schenkung zu widerrufen, sei ein gesetzlich geregelter 
Auskunftsanspruch nicht auszumachen. Ein gesetzliches 
Schuldverhältnis, bei dem keine ausdrückliche Anord-
nung einer Auskunftspflicht mehr verlangt werde, liege 
nicht vor. Ebenso wenig bestehe nach der Schenkungser-
klärung ein vertraglich vereinbarter Auskunftsanspruch. 
Die Klägerin bringe selbst vor, dass sie im Jahr 2016 als 
Begünstigte des Trusts ausgeschlossen worden sei und 
damit eine im Zusammenhang mit der Schenkung ge-
stellte Bedingung nachträglich weggefallen sei. An sich 
wäre eine Auseinandersetzung mit der vom Erstgericht 
behandelten Frage der Verjährung entbehrlich. Unabhän-
gig davon hätte aber der Klägerin spätestens mit Zu-
stellung des im Verfahren 06 CG.2007.337 ergangenen 
U vom 26.08.2009 klar sein müssen, dass die von ihr 
an die Schenkung geknüpften Auflagen umstritten seien 
bzw nicht eingehalten würden. Damit seien aber die er-
hobenen Ansprüche jedenfalls verjährt. Für ein Vorgehen 
nach Art 22a JN habe keine Veranlassung bestanden, da 
die Klägerin ihren Anspruch auf Akteneinsicht ausdrück-
lich auf die Art 923 Abs 2 PGR sowie Art 910 Abs 5 PGR 

iVm § 68 TrUG gestützt habe und dieser somit im streiti-
gen Verfahren durchzusetzen sei, während sie sich nur 
am Rande auf Art 927 Abs 2 PGR, der eine Zuweisung ins 
ausserstreitige Verfahren vorsehe, berufen habe. 

Der OGH gab einer Revision der Klägerin keine Folge.

Entscheidungsgründe

9. Nach Art 930 Abs 1 PGR findet auf das Treuhandver-
hältnis das Recht des Staates Anwendung, welches in der 
Treuhandurkunde bestimmt wird. Ist keine ausdrückliche 
Rechtswahl ersichtlich, so ist auf das Treuhandverhältnis 
das Recht des Staates anwendbar, in dem der Treuhänder 
oder die Mehrheit der Treuhänder ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt oder Sitz haben und subsidiär das Recht des 
Staates, in dem die treuhänderischen Funktionen effektiv 
ausgeübt werden. 

Eine ausdrückliche Rechtswahl wurde nicht behaup-
tet. Erwähnt sei aber, dass sich eine solche mit Bezug 
auf liechtensteinisches Recht in Beilage B Punkt 13. be-
findet. Der von den Parteien übereinstimmend benannte 
Treuhänder des A TRUST hat jedenfalls seinen Sitz in 
Liechtenstein. Dasselbe gilt für den Sitz des A TRUST. Es 
ist daher mit Grund anzunehmen, dass die treuhänderi-
schen Funktionen effektiv im Inland ausgeübt werden. 
Damit ist schon aus diesen Erwägungen heraus in die-
ser Rechtssache mit Auslandsbezug (die Klägerin wohnt 
in B) liechtensteinisches Sachrecht anzuwenden. Davon 
sind erkennbar auch die Vorinstanzen ausgegangen, 
ohne dass dies von den Parteien gerügt wurde, weshalb 
sich weitere Ausführungen dazu erübrigen (F OGH zu 03 
CG.2015.433 vom 12.01.2018 Erw 8.3.2. mwN). 

10. Zu den geltend gemachten Verfahrensmängeln:
Die Klägerin bemängelt, das Berufungsgericht habe 

sich mit mehreren in ihrer Berufung vorgetragenen Ar-
gumenten, wonach auch ihr als Ermessensbegünstigte 
ein Anspruch auf Auskunft und Rechnungslegung zu-
komme, nicht auseinandergesetzt. Diese Überlegungen 
beträfen vor allem die wörtliche Auslegung des Art 923 
Abs 2 PGR, die mangelnde Auseinandersetzung des 
Fürstlichen Obergerichts mit dem allgemein anerkann-
ten Methodenpluralismus und der rechtsvergleichenden 
Auslegung. Bei einer hinreichenden Auseinandersetzung 
mit den Argumenten der Revisionswerberin wäre das Be-
rufungsgericht zu der Ansicht gelangt, dass die Klägerin 
ihre Ansprüche berechtigterweise geltend mache. 

Dem hält die Beklagte in ihrer Revisionsbeantwortung 
im Wesentlichen entgegen, dass das Berufungsgericht 
seine Entscheidung hinreichend begründet habe. Die 
Ausführungen zu den angeblichen Begründungsmän-
geln beträfen an sich Fragen der rechtlichen Beurteilung, 
die bei dieser zu beantworten seien. Die Revision werde 
unter diesem Rechtsmittelgrund nicht gesetzmässig aus-
geführt und sei inhaltlich inkonsistent. 

Richtig ist, dass eine erhebliche Verletzung der Be-
gründungspflicht einen Verfahrensmangel bewirken (F 
OGH zu 07 CG.2015.161 vom 03.11.2017 Erw 8.2.; vgl 
8 ObA 26/11y) bzw einen Formmangel darstellen kann 
(F OGH vom 06.10.2017 zu 08 CG.2014.186 Erw 7.1. aE; 
Pimmer in Fasching/Konecny 2 IV/1 § 496 Rz 33; Kodek in 
Rechberger ZPO4 § 471 Rz 6; Delle Karth ÖJZ 1993, 15 ff). 
Ein Begründungsmangel liegt aber nicht schon dann vor, 
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wenn sich ein Gericht nicht mit allen Erwägungen einer 
Partei in den Entscheidungsgründen auseinandersetzt, 
sofern diese unabhängig davon ohne weiteres überprüf-
bar sind (F OGH 03.11.2017 zu 03 CG.2016.264 Erw 8.1.). 

Das OG hat ausgeführt, dass Art 923 Abs 2 PGR 
sowie Art 910 Abs 5 PGR iVm § 68 TrUG in aller Klar-
heit festlegten, dass nur diejenigen Begünstigten einen 
Anspruch auf Information hätten, welchen ein Begüns-
tigungsanspruch zustehe. Sieht man sich den Wortlaut 
der zitierten Bestimmungen an, ist dieser Schluss ohne 
weiteres überprüfbar. Tatsächlich wird dieser für sich 
auch von der Revisionswerberin inhaltlich zu Recht 
nicht in Zweifel gezogen, sofern man tatsächlich auf 
den Wortlaut dieser Gesetzesstellen Bedacht nimmt. 
Das Berufungsgericht ist aber bei dieser Argumentation 
nicht stehen geblieben, sondern hat sich eingehend und 
nachvollziehbar mit der Auslegungsbedürftigkeit dieser 
Gesetzesstellen und weiteren hier in Betracht kommen-
den Bestimmungen auseinandergesetzt. Dazu hat es 
auch ausdrücklich zum Methodenpluralismus Stellung 
genommen. Weiters hat das OG auch Entscheidungen 
des StGH und des OGH zitiert, die seiner Meinung 
nach den von ihm eingenommenen Standpunkt recht-
fertigten. In einer dieser Entscheidungen hat sich das 
Revisionsgericht auch mit der von der Klägerin nun-
mehr geforderten rechtsvergleichenden Auslegung aus-
einandergesetzt. Dabei ist es zum Ergebnis gekommen, 
dass hier eine Orientierung an der Rechtsprechung aus 
dem angloamerikanischen bzw englischen Raum nach 
der liechtensteinischen Rechtslage, die sich von jener 
unterscheidet, nicht zutreffend ist. Damit bestand auch 
für das Berufungsgericht keine Veranlassung, sich mit 
dieser Rechtsproblematik nochmals näher auseinander-
zusetzen. Vielmehr ist unabhängig davon die rechtliche 
Beurteilung der angefochtenen Entscheidung ohne wei-
teres überprüfbar. Dass dies nicht der Fall sein soll, wird 
in der Revision auch nicht konkret dargelegt. Vielmehr 
begnügt sich die Revisionswerberin teilweise damit, im 
Ergebnis in unzulässigerweise auf ihre Berufungsaus-
führungen zu verweisen. 

Resümierend ist daher festzuhalten, dass die behaup-
teten Begründungsmängel nicht gegeben sind. 

11. Zur Rechtsrüge:
11.1. Die Revisionswerberin ist der Ansicht, dass ihr 

schon nach dem Wortlaut des Art 923 PGR aber auch 
bei richtiger Auslegung dieser Bestimmung Informati-
ons- und Auskunftsrechte zukämen. Abs 2 dieser Be-
stimmung regle nämlich hierarchisch, wem die jewei-
ligen Informationen zu welchem Zeitpunkt zustünden. 
Der Gesetzgeber habe mit dieser Norm aber auch ex-
plizit durch Verwendung der Worte «wie beispielsweise 
.... oder dergleichen» zum Ausdruck gebracht, dass die 
darin vorgenommene Auflistung keine abschliessende 
Aufzählung der Auskunfts- und Informationsberechtig-
ten darstelle. Insbesondere bei kleineren Treuhänder-
schaften wie der vorliegenden habe eine auf den Ein-
zelfall zugeschnittene Regelung zu gelten. Hier sei die 
Zahl der Ermessensbegünstigten nicht unüberschaubar 
gross. Es gäbe keine anderen Begünstigtenklassen oder 
eine Revisionsstelle, die die Kontrollbedürfnisse der Be-
günstigten wahrnehmen könnten. Der Treugeber sei be-
reits verstorben. Damit habe auch eine Abwägung der 

Interessen der einzelnen Begünstigten einerseits und der 
Treuhänderschaft andererseits stattzufinden. Es sei daher 
auch von der subsidiären Pflicht, dem LG jährlich Bericht 
zu erstatten, abzuweichen. Dementsprechend habe die 
Beklagte in ihrer beinahe dreijährigen Tätigkeit dem LG 
auch noch nie einen Bericht erstattet. Damit bestehe die 
Pflicht zur Auskunftserteilung gegenüber denjenigen, die 
wie die Klägerin ein Interesse an der Kontrolle hätten. 

Dem hält die Beklagte entgegen, dass sich die Klä-
gerin mit ihren Ausführungen vom erstgerichtlich fest-
gestellten Sachverhalt entferne und diese bereits vom 
Berufungsgericht aufgrund der Abweichung vom festge-
stellten Sachverhalt als unzulässig quittiert worden seien. 
Ausserdem richte sich der Umfang des Auskunftsrechts 
bei einer Treuhänderschaft primär nach § 68 TrUG, der 
eine lex specialis zu Art 923 Abs 2 PGR darstelle. Der 
Gesetzeswortlaut dieser Bestimmungen sei eindeutig im 
Sinn des Standpunktes der Beklagten zu sehen und lasse 
die von der Klägerin gewünschte Auslegung auch unter 
den von ihr gewählten Gesichtspunkten nicht zu.

11.2. Der liechtensteinische Gesetzgeber sieht mit 
dem im PGR geregelten Gesellschaftsrecht zahlreiche 
Informations-, Überwachungs-, Kontroll- und Auskunfts-
rechte von Gesellschaftern vor, deren Voraussetzungen, 
Umfang und Inhalt ua nach der Struktur der jeweiligen 
Verbandsperson abgestuft sind. Dazu kann unter ande-
rem auf die Bestimmungen der Art 182d, 195 Abs 3 und 
§ 1061 Abs 3 PGR verwiesen werden, die den hohen Stel-
lenwert unterstreichen, den der liechtensteinische Ge-
setzgeber ganz allgemein den Kontroll- und Auskunfts-
rechten von Beteiligten beimisst (LES 2005, 392). Auch 
der Staatsgerichtshof hat bereits die Meinung vertreten, 
dass etwa ein genügendes Informationsrecht (auch) von 
Ermessensbegünstigten wichtiger ist als die Antragsle-
gitimation für gerichtliche Aufsichtsmassnahmen (StGH 
2015/47 Erw 3.7. aE). Dies entspricht dem bereits in 
diesem Verfahren aufgegriffenen Gedanken, dass der-
artige Rechte die Grundlage für die Überprüfung der Ein-
haltung von Pflichten durch davon Betroffene und die 
allfällige Geltendmachung von Ansprüchen gegen diese 
sind. Es ist daher durchaus konsequent, dass § 923 Abs 1 
und 2 PGR sowie § 68 Abs 1 und 2 TrUG insbesondere 
auch im Zusammenhang mit Trusts Auskunftspflichten 
und Einsichtsrechte normieren. 

11.3. Gemäss § 68 Abs 2 TrUG sind Treuhänder man-
gels anderer Bestimmung von Gesetz oder Treuanord-
nung (eine solche wurde nicht behauptet und ist auch 
dem Akteninhalt nicht zu entnehmen) verpflichtet, den 
Begünstigungsberechtigten, einschliesslich allfälliger An-
wartschaftsberechtigter, soweit es ihre Rechte betrifft, auf 
deren Kosten zu gestatten, Einsicht in alle Geschäfts-
bücher und Papiere zu nehmen und sie abzuschreiben, 
sowie alle Tatsachen und Verhältnisse, insbesondere das 
Rechnungswesen persönlich oder durch einen Vertreter 
zu prüfen und zu untersuchen. 

Nach § 923 Abs 1 PGR hat der Treuhänder, wenn es 
nicht schon geschehen ist, über das Treugut ein besonde-
res Vermögensverzeichnis nach Massgabe von Art 1045 
Abs 3 PGR anzulegen und es alljährlich richtig zu stellen. 
Er hat dafür Sorge zu tragen, dass die Aufzeichnungen 
und Belege innert angemessener Frist am inländischen 
Sitz zur Verfügung stehen. Auf die Führung und Aufbe-
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wahrung von Aufzeichnungen und Belegen ist Art 1059 
PGR entsprechend anzuwenden.

Art 923 Abs 2 PGR bestimmt, dass der Treuhänder ver-
pflichtet ist, der in der Treuhandurkunde angeführten 
Revisionsstelle oder in Ermangelung einer solchen dem 
Treugeber oder, sofern dieser verstorben oder sonst un-
erreichbar sein sollte, dem Begünstigten, dem ein An-
spruch zusteht, und mangels eines solchen oder wenn 
sich aus den Umständen nicht eine Abweichung ergibt, 
wie beispielsweise bei Banktreuhänderschaften, kleine-
ren Treuhänderschaften oder dergleichen, dem Landge-
richt jährlich Rechnung abzulegen und über den Stand 
der Treuhänderschaft jederzeit Auskunft zu geben.

Die Bestimmung des Art 923 Abs 1 PGR ist im Kontext 
mit dessen Abs 2 zu sehen, sodass also das Vermögens-
verzeichnis und das zur Verfügung stellen von Aufzeich-
nungen und Belegen erkennbar auch dazu dient, das 
Recht auf Auskunft zu Gunsten der jeweils Berechtig-
ten nach Abs 2 dieser Gesetzesstelle sicherzustellen (vgl 
dazu insbesondere Art 1045 Abs 3 PGR). 

§ 68 Abs 1 und 2 TrUG räumt den davon Betroffenen 
zumindest seinem Wortlaut nach weitergehende Rechte 
als Art 923 Abs 2 PGR ein, da dieser nicht nur die jähr-
liche Rechnungslegung sowie eine (dem Wortlaut nach 
allenfalls nur mündliche) Auskunftserteilung über den 
Stand der Treuhänderschaft sondern ein ohne diese Be-
schränkungen angeordnetes Auskunftsrecht sowie die 
Einsichtnahme in relevante Unterlagen (samt Anferti-
gung von Abschriften) und die Möglichkeit zur Prüfung 
bzw Untersuchung derselben vorsieht.

Sohin ist mit Grund anzunehmen, dass § 68 Abs 1 und 
2 TrUG im Wege der Verweisung über Art 910 Abs 5 PGR 
insbesondere Art 923 Abs 2 PGR ergänzt. Hingegen feh-
len Anhaltspunkte dafür, dass § 68 TrUG dem Art 923 
Abs 2 PGR derogieren sollte (vgl Bösch, Die liechtenstei-
nische Treuhänderschaft zwischen Trust und Treuhand 
79).

Richtig ist, dass der OGH in der zu LES 2005, 392 
veröffentlichten Entscheidung ausgesprochen hat, dass 
die Regelung des § 68 TrUG gegenüber jener des Art 923 
Abs 2 PGR die speziellere sowie umfassendere und damit 
primär geltende Bestimmung darstellt (Leitsatz 1f). Die-
ser Rechtssatz bezog sich seinerzeit auf die Auskunfts-
pflicht von Stiftungen gegenüber Begünstigungs- und 
Anwartschaftsberechtigten und schloss die Anwendung 
von Art 923 Abs 2 PGR nicht aus. In diesem Verfahren 
geht es um Informations- bzw Auskunftspflichten im Zu-
sammenhang mit einer Treuhänderschaft. Nach den vor-
stehenden Erwägungen erscheint es angebracht, beide 
Bestimmungen in diesem Sinn aufeinander abgestimmt 
und Art 923 Abs 2 PGR ergänzend zu § 68 TrUG anzu-
wenden. 

11.4. Geht man von den Behauptungen der Klägerin 
aus, so kommt eine Rechnungslegung und Auskunfts-
erteilung gemäss Art 923 Abs 2 PGR  weder gegenüber 
einer Revisionsstelle noch dem Treugeber oder einem 
Anspruchsbegünstigten in Betracht. Auch eine Bank-
treuhänderschaft liegt nicht vor. Nach dem Wortlaut des 
Art 923 Abs 2 PGR wäre demnach jährlich dem Landge-
richt Rechnung abzulegen, sofern sich aus den Umstän-
den nicht eine Abweichung ergibt. Als Beispiel für eine 
derartige Abweichung werden explizit kleinere Treuhän-

derschaften angeführt. Der Revisionswerberin ist daher 
insoweit zuzustimmen, dass der Wortlaut des Art 923 
Abs 2 PGR einen Anspruch von Ermessensbegünstigten 
auf Rechnungslegung und Erteilung von Auskünften 
über den Stand der Treuhänderschaft unter gewissen 
Umständen  nicht ausdrücklich ausschliesst (vgl auch 
Bösch, Die liechtensteinische Treuhänderschaft zwischen 
Trust und Treuhand 78, 196)

Darin unterscheidet sich Art 923 Abs 2 PGR von § 68 
Abs 1 und 2 TrUG, der zusammengefasst die Auskunfts-
pflicht des Treuhänders seinem Wortlaut nach und soweit 
sich nicht aus Gesetz oder Treuanordnung etwas ande-
res ergibt, explizit nur gegenüber den Begünstigungsbe-
rechtigten einschliesslich der Anwartschaftsberechtigten 
normiert (vgl dazu die bereits zitierte Entscheidung LES 
2005, 392; vgl allerdings StGH 2015/47 Erw 3.7. aE), und 
für diese wiederum nur soweit, als es «deren Rechte» be-
trifft. Dazu wird zu Art 552 § 9 Abs 1 und 2 PGR bei 
vergleichbarem Wortlaut der Bestimmungen in neuerer 
Rechtsprechung judiziert, dass diese Passage einschrän-
kend auszulegen ist und nur bei klarer Abgrenzung der 
Rechte einzelner Begünstigter in Betracht kommt (etwa 
bei Bildung verschiedener Vermögensmassen für ein-
zelne Begünstigte). Es sei daher schon an dieser Stelle – 
vgl aber noch weiter unten Erw 11.17. – auf Folgendes 
verwiesen: Immer dann, wenn sich Interessen der Be-
günstigten untereinander, allenfalls auch mit Interessen 
auf Geheimhaltung, überschneiden, gehen, sofern der 
dadurch bedingte Konflikt nicht anders lösbar ist (bei-
spielsweise durch Schwärzen von Namen der Begüns-
tigten uä), die Kontrolle der Stiftung (vgl Trust) und die 
dafür erforderlichen Informations- und Auskunftsrechte 
vor (vgl F OGH 04.09.2015 05 HG.2014.326 GE 2016,116).

11.5. Nach Bösch, Die liechtensteinische Treuhän-
derschaft zwischen trust und Treuhand 196, muss der 
Trustee jederzeit dazu in der Lage sein, den Begüns-
tigten über den allgemeinen Stand des Treuguts, über 
die Veranlagung des Treuguts sowie über die mit dem 
Treugut im Zusammenhang stehenden Geschäftsfälle zu 
informieren und dies entsprechend zu dokumentieren, 
gleichgültig ob es sich beim Begünstigten um einen sol-
chen mit festem Vermögensanspruch oder um einen Er-
messensbegünstigten handelt. Dazu zitiert Bösch diverse 
Literaturstellen. Diese Ansicht ist zwar allenfalls mit dem 
Wortlaut des Art 923 Abs 2 PGR, nicht aber mit jenem des 
§ 68 Abs 2 TrUG in Einklang zu bringen. 

11.6. Den in Art 923 Abs 2 PGR normierten Pflich-
ten des Treuhänders stehen ua die durch Art 927 Abs 2 
PGR geregelten Rechte der anspruchsberechtigten Be-
günstigten gegenüber. Demnach kann jeder anspruchs-
berechtigte Begünstigte, der sich durch eine Verfügung 
oder Verwaltungshandlung des Treuhänders in seinen 
Rechten oder Interessen beeinträchtigt erachtet,  mangels 
anderer Bestimmung der Treuhandurkunde, vom Land-
gericht im Ausserstreitverfahren die notwendigen Verfü-
gungen zur Behebung des Mangels verlangen. 

Der OGH hat in seiner Entscheidung vom 03.03.2017 
zu 07 HG.2016.212 (LES 2017,66 und PSR 2017/20) in 
Übereinstimmung mit der Judikatur des Staatsgerichts-
hofs (StGH 2015/47 PSR 2016/49 sowie StGH 2007/82) 
und des Fürstlichen Obergerichts vom 12.03.2015 zu 05 
HG.2014.375 (LES 2016,73 und PSR 2016/48,212) zu-
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Abs 2 PGR zum Tragen. Letztlich wäre also dem Landge-
richt jährlich Rechnung zu legen und über den Stand der 
Treuhänderschaft Auskunft zu geben. 

11.8. Der OGH hat in seiner bereits zitierten Entschei-
dung vom 03.03.2017 zu 07 HG.2016.212 (insbesondere 
Erw 9.15.7.) ausgesprochen, dass keine Rede davon sein 
kann, dass bei der derzeitigen Gesetzeslage Trusts prak-
tisch völlig kontrollfrei gestellt würden. Betrachtet man 
nämlich die Bestimmungen über die Treuhänderschaft 
genauer, so zeigen beispielsweise die Art 912 Abs 3, 
915 Abs 5, 924, 925, 927 Abs 1 und 7, 929 PGR, dass 
sehr wohl auch für Ermessensbegünstigte Rechtsschutz 
und Mechanismen zur Kontrolle bestehen. Konkret sei 
hervorgehoben, dass beispielsweise Art 915 Abs 5 PGR 
ua Begünstigten im Falle des Konkurses des Treuhän-
ders die Einsichtnahme in alle Geschäftsbücher und Ge-
schäftspapiere des Gemeinschuldners gestattet. 

Daneben sind für Ermessensbegünstigte die Möglich-
keiten zur Erstattung einer Strafanzeige sowie die Gel-
tendmachung von Amtshaftungsansprüchen gegeben. 
Schliesslich kann unter gewissen Umständen ein Ermes-
sensbegünstigter Partei eines nach Art 929 Abs 3 PGR 
eingeleiteten Ausserstreitverfahrens sein, in dem auch 
ein Recht auf Anhörung für Beteiligte besteht (vgl. dazu 
07 HG.2016.212 Erw 9.15.7.).

Für den Treugeber, der ja in der Regel Informationen 
über die Rechtslage im Fürstentum Liechtenstein einho-
len wird, besteht zusätzlich die Möglichkeit, Ermessens-
begünstigten weitergehende Rechte zu gewähren. 

Die Revisionswerberin führt selbst ins Treffen, dass 
ua MS und NS als Ermessensbegünstigte erfolgreich An-
sprüche nach Art 912 Abs 3 PGR durchgesetzt hätten, so-
dass die Aktien der M.B.N. dem A TRUST zurückgeführt 
werden hätten können. Schon diese Tatsache zeigt, dass 
Ermessensbegünstigte nicht völlig rechtsschutzlos sind. 

Damit erübrigt sich eine weitere Auseinandersetzung 
mit der Ansicht der Klägerin, ein Trust könne nicht wirk-
sam bestehen, wenn die Begünstigten über keinerlei 
durchsetzbare Rechte verfügten.   

11.9. Der liechtensteinische Gesetzgeber hat die den-
noch in einem gewissen Rahmen bestehenden Rechts-
chutznachteile der Ermessensbegünstigten im Verhält-
nis zu sonstigen Begünstigten offenbar bewusst in Kauf 
genommen bzw geschaffen. Dies wird in der treuhän-
derischen Praxis auch genützt, sodass nicht erkennbar 
ist, inwiefern derartig gestaltete rechtliche Freiräume für 
das Rechtsinstitut der Treuhänderschaft an sich nach-
teilig sein könnten. Die Entscheidung darüber, ob und 
gegebenenfalls in welcher Höhe ein Begünstigter Treu-
gut oder Erträge hieraus erhält, wird nämlich vielfach 
vom Treugeber der Ermessensausübung durch die Treu-
händer anheimgestellt. Das gilt auch für die Auswahl 
einzelner Mitglieder einer Begünstigtenklasse. All dies 
erhöht die Flexibilität und versetzt den Treuhänder in 
die Lage, den im Laufe der Zeit mitunter wechselhaften 
und oft unterschiedlich gelagerten Bedürfnissituationen 
des Begünstigtenkreises gebührend Rechnung zu tra-
gen. Ein beliebter Grund für die Begründung von Er-
messensbegünstigten besteht auch darin, die Begüns-
tigung vor Gläubigerzugriffen zu schützen (Bösch PSR 
2016/44, 183). Ermessenstreuhänderschaften (Discretio-
nary Trusts) stellen auch nach Marxer & Partner, Wirt-

sammengefasst ausgesprochen, dass die in Art 927 Abs 2 
PGR normierten Befugnisse nur anspruchsberechtigten 
Begünstigten nicht aber Ermessensbegünstigten zu-
kommen. An dieser Rechtsmeinung, die eingehend ua 
damit begründet wurde, dass ein hier massgebliches 
Rechtsschutzdefizit für Ermessensbegünstigte tatsächlich 
nicht besteht, und die in der Literatur vereinzelt kriti-
siert wurde (jeweils Bösch, Richterlich missverstandene 
trust governance in Liechtenstein, PSR 2016/44,183; Acht 
Antithesen zum oberstgerichtlichen U vom 03.03.2017, 
07 HG.2016.212, LJZ 2017,23; Leidgeplagte liechtenstei-
nische discretionary trusts: nun auch höchstgerichtliche 
Rechtsschutzverweigerung [sic!] in ZStV 2017,182), wird 
festgehalten. Damit ist Art 927 Abs 2 PGR kein Hinweis 
zu entnehmen, dass Art 923 Abs 2 PGR nicht damit kor-
respondierend auszulegen wäre. Es kann sohin daraus 
nicht abgeleitet werden, dass Ermessensbegünstigten 
Auskunftsrechte zukommen, die ganz allgemein Verfü-
gungen bzw Verwaltungshandlungen des Treuhänders 
gemäss Art 927 Abs 2 PGR betreffen. Dazu gehört auch 
insoweit die grundsätzliche Verpflichtung, jährlich Rech-
nung zu legen und über den Stand der Treuhänderschaft 
jederzeit Auskunft zu geben. 

Zusammengefasst resultiert daraus, dass § 68 Abs 1 
und 2 TrUG die dort normierten Auskunftspflichten nur 
zu Gunsten der Begünstigungsberechtigten einschliess-
lich der Anwartschaftsberechtigten, nicht aber zu Guns-
ten von Ermessensbegünstigten normiert. Dem stehen 
entsprechende Rechte der Anspruchsberechtigten in 
Art 927 Abs 2 PGR gegenüber. Ergänzend und subsidiär 
ist in diesem Zusammenhang auf Art 923 Abs 1 und 2 
PGR zurückzugreifen. Es wäre nun systemwidrig, die 
dort dem Treuhänder auferlegten Pflichten auch als sol-
che gegenüber Ermessensbegünstigten zu qualifizieren, 
nur weil der Wortlaut des Art 923 Abs 2 PGR diese Mög-
lichkeit nicht ausschliesst. Es liegt daher nahe, dass es 
dem Willen des Gesetzgebers entsprach, der Verpflich-
tung des Treuhänders zur Rechnungslegung und Ertei-
lung von Auskunft nach dieser Gesetzesstelle nicht eine 
damit korrespondierende Berechtigung des Ermessens-
begünstigten gegenüberzustellen. 

11.7. Immerhin räumt diese Gesetzesstelle dem Treu-
geber auch die Möglichkeit ein, durch die Bezeichnung 
einer Revisionsstelle in der Treuhandurkunde eine der-
artige Verpflichtung des Treuhänders gegenüber anderen 
Personen (weitgehend) auszuschliessen. Ähnliche Rechte 
sehen Art 927 Abs 1 und 2 sowie § 68 Abs 1 und 2 TrUG 
durch Verweise auf die Treuhandurkunde bzw Treuan-
ordnung für den Treugeber vor. Es erscheint wegen der 
Ähnlichkeit dieser Bestimmungen mit jenen zum früheren 
Stiftungsrecht gerechtfertigt, bei der Abwägung zwischen 
der Transparenz und der Vertraulichkeit der Stiftungsver-
waltung (der Tätigkeit des Treuhänders) primär auf den 
Willen des Stifters (Treugebers) abzustellen, der innerhalb 
der durch die Grundsätze von Treu und Glauben sowie 
des Verbots der Schikane und des Rechtsmissbrauchs ge-
zogenen Grenzen Regelungen dahin treffen kann, dass 
die Stiftung (Treuhänderschaft) nicht allzu weitreichen-
den Informationsrechten von Destinatären (Ermessens-
begünstigten) ausgesetzt ist (vgl dazu LES 2008, 272). Hat 
der Treugeber von dieser Möglichkeit nicht Gebrauch 
gemacht, kommen die weiteren Regelungen des Art 923 
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2008, 272), bedeutet dies aber im Verhältnis zur Rechts-
lage bei anspruchsberechtigten Begünstigten dennoch, 
dass die Stellung des Ermessensbegünstigten gegenüber 
dem Treuhänder im Gegensatz zu jener des anspruchs-
berechtigten Begünstigten verhältnismässig «lose» ist.

Es ist daher auch sachlich gerechtfertigt, den Ermes-
sensbegünstigten von der Einflussnahme im dargestell-
ten Sinn (etwa durch eine weitergehende Ausübung 
von Kontrollmassnahmen) auf Verfügungen und Verwal-
tungshandlungen des Treuhänders auszuschliessen. Ins-
gesamt ist dadurch die Tendenz zu erkennen, einerseits 
dem Treuhänder die Ausübung seiner Pflichten nicht 
übermässig zu erschweren und andererseits aber allen 
Beteiligten ihrer jeweiligen Rechtsposition angepasst 
hinreichend Rechtsgrundlagen zu bieten, um ihre An-
sprüche zu wahren (F OGH 07 HG.2016.212 Erw 9.15.9.). 

Entgegen der Ansicht der Klägerin stimmt daher das 
Revisionsgericht dem Berufungsgericht darin zu, dass 
auch Telos und Systematik des Art 923 Abs 1 und 2 PGR 
sowie des § 68 Abs 1 und 2 TrUG den Standpunkt der 
Klägerin nicht tragen können. 

11.11. Es ist entgegen den Revisionsausführungen 
auch nicht erkennbar, dass nach der Absicht des Gesetz-
gebers hier zwischen Treuhänderschaften mit einer gros-
sen Anzahl von Ermessensbegünstigten und solchen mit 
wenigen Ermessensbegünstigten zu unterscheiden ist. 
Dass in dem einen Fall die Praktikabilität der Gewäh-
rung von Informations- und Auskunftsansprüchen mit 
weniger Aufwand zu erledigen ist als bei einer geringen 
Anzahl von Ermessensbegünstigten, rechtfertigt nach der 
dargestellten Rechtslage nicht, im ersten Fall den Ermes-
sensbegünstigten weitergehende Rechte einzuräumen 
als im zweiten Fall. 

11.12. Der Gesetzgeber hat die Bestimmung des 
Art 927 Abs 7 PGR, wonach die bei anderen Treuhän-
derschaften den Genussberechtigten eingeräumten 
Ansprüche vom Vertreter des öffentlichen Rechts auf 
Kosten des Treuguts wahrgenommen werden, aus-
drücklich auf gemeinnützige oder dergleichen Treu-
händerschaften beschränkt. Wäre er der Meinung ge-
wesen, dass eine derartige Anordnung zur Vermeidung 
eines Rechtschutzdefizits auch bei anderen Treuhänder-
schaften erforderlich wäre, so wäre diese ausdrückli-
che Beschränkung auf bestimmte Treuhänderschaften 
nicht verständlich. Als Ausgleich hat der Gesetzgeber 
aber ganz offensichtlich in Art 929 PGR eine Aufsicht 
und weiterführende Massnahmen bei Treuhänderschaf-
ten angeordnet. Dementsprechend kann – wie erwähnt 
– nach Abs 3 dieser Gesetzesstelle das Landgericht auf 
Grund einer Anzeige eines Ermessensbegünstigten oder 
von Amts wegen einschneidende Massnahmen gegen 
den Treuhänder ergreifen, wenn dieser seinen Pflichten 
nicht nachkommt. Damit hat der Ermessensbegünstigte 
immerhin ein Anzeigerecht, wenn der Treuhänder seine 
in Art 923 Abs 1 und 2 PGR bzw Art 68 Abs 1 und 2 TrUG 
festgeschriebenen Pflichten vernachlässigt. Der Verweis 
der Revisionswerberin auf Art 927 Abs 7 PGR ist daher 
nicht zielführend.  

11.13. Die Revisionsrekurswerberin und Bösch PSR 
2016/44, insbesondere 187 ff, fordern bei der Behand-
lung der hier strittigen Frage eine weitgehende Bezug-
nahme auf Bestimmungen des Stiftungsrechts, wonach 

schaftsrecht 122, den Hauptteil der liechtensteinischen 
Trusts dar.

Den allenfalls mit den unterschiedlichen Rechtsposi-
tionen verbundenen Rechtschutznachteilen stehen bei 
Ermessensbegünstigten diese zutreffend angeführten 
positiven Aspekte der Ausgestaltungsmöglichkeiten der 
Treuhänderschaft und  unter anderem der zuvor erwähnte 
wirtschaftliche Vorteil gegenüber, die Begünstigung nicht 
den Gläubigerzugriffen auszusetzen (vgl Art 914 Abs 2 
PGR). Auch der Ersatzanspruch des Treuhänders für ge-
wisse Auslagen und der Anspruch auf Treulohn kommt 
diesem nach Art 920 Abs 3 PGR, soweit ua wiederum in 
der Treuhandurkunde nichts anderes bestimmt ist, nicht 
gegenüber dem Ermessensbegünstigten zu. 

11.10. Art 927 Abs 1 PGR ist weiter gefasst als Abs 2 
dieser Bestimmung, weil er generell auf die Treuhand-
bestimmungen, deren Ausführung der Begünstigte ver-
langen kann, abstellt. Da sich die Rechtsstellung des 
Begünstigten einerseits aus der Treuhandurkunde und 
andererseits aus dem Gesetz ergibt, ist mit Grund anzu-
nehmen, dass Art 927 Abs 1 PGR alle daraus resultieren-
den Rechte, die die Rechtsposition des Begünstigten be-
gründen, erfasst. Werden diese Rechte vom Treuhänder 
nicht beachtet, so können vom Begünstigten – abhän-
gig von den jeweiligen Umständen – mit Hilfe der vom 
Gesetz vorgesehenen Rechtsbehelfe die in den bereits 
zitierten Bestimmungen  dargelegten rechtlichen Konse-
quenzen gezogen werden.  

Hingegen knüpft Art 927 Abs 2 PGR (nur) an Verfü-
gungen oder Verwaltungshandlungen des Treuhänders 
(also an Geschäftsführungsmassnahmen) an, soweit 
durch diese anspruchsberechtigte Begünstigte in ihren 
Rechten oder Interessen beeinträchtigt werden. Diese 
Bestimmung umfasst also auch sich aus den Treuhand-
bestimmungen ergebende Rechte, beschränkt sich aber 
auf Verfügungen oder Verwaltungshandlungen des Treu-
händers (vgl insbesondere Art 919 ff PGR). Diese Be-
fugnisse korrespondieren beispielsweise mit den dem 
anspruchsberechtigten Begünstigten gegenüber zu erfül-
lenden Verpflichtungen zur Erstellung eines Vermögens-
verzeichnisses und zur Rechnungslegung. Dies bedeutet 
insgesamt, dass dem anspruchsberechtigten Begünstig-
ten vom Gesetz unter bestimmten Umständen eine (mit-
telbare) Einflussnahme auf Verfügungen und Verwal-
tungshandlungen des Treuhänders zuerkannt wird. In 
diesem Sinn kann der anspruchsberechtigte Begünstigte 
in gewisser Weise durch eigenes Handeln im Zuge der 
ihm eingeräumten Kontrollrechte und damit aus seiner 
Sicht aktiv auf derartige Massnahmen des Treuhänders 
Einfluss nehmen (vgl Schurr, Rechtliche Ausgestaltung 
und Anwendungsbereiche des Trusts in Liechtenstein, 
ZStV 2017,12, 17).

Auch wenn man mit Bösch Treuhänderschaft 88, zu 
Recht annimmt, dass das in der Treuhandurkunde ein-
geräumte Ermessen kein freies, gänzlich im Belieben des 
Treuhänders stehendes Ermessen ist, sondern der Treu-
händer sich bei der Ausübung seiner Ermessensbefug-
nisse von sachlichen und aufgrund der Umstände des 
Einzelfalls angemessenen Überlegungen leiten zu lassen 
habe (vgl auch die obigen Ausführungen zu Erw 11.7. 
zu den Grundsätzen von Treu und Glauben sowie des 
Verbots der Schikane und des Rechtsmissbrauchs in LES 
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Ermessensbegünstigten wesentlich umfassendere Rechte 
eingeräumt würden als in Art 927 Abs 2 PGR.

Abgesehen davon, dass mit der zuletzt zitierten Be-
stimmung vom Gesetzgeber eine klare Regelung auf-
gestellt wurde, enthält das PGR in seinen Bestimmun-
gen über die Treuhänderschaften diverse Verweise auf 
andere gesetzliche Regelungen. Solche finden sich bei-
spielsweise in Art 907 Abs 1, 909 Abs 1, 910 Abs 4 und 5, 
911 Abs 4, 923 Abs 1 und 7, 926 und 932 PGR. Wäre es 
nun die Absicht des Gesetzgebers gewesen, die Recht-
stellung der Ermessensbegünstigten entsprechend jener 
im Stiftungsrecht zu regeln, so hätte er sich ohne Weite-
res eines entsprechenden Verweises bedienen können. 
Dazu wäre insbesondere Gelegenheit gewesen, als der 
Gesetzgeber vor einigen Jahren das Stiftungsrecht einer 
umfassenden Überarbeitung unterzog.

Wenn sich mit dieser Revision des Stiftungsrechts 
im Sinn von Bösch PSR 2016/44, 188, und den Rechts-
mittelausführungen der Klägerin die gesetzgeberischen 
Wertvorstellungen generell nachhaltig verändert haben 
sollten, so wäre mit Grund anzunehmen gewesen, dass 
der Gesetzgeber diese Wertvorstellungen auch ausdrück-
lich in das Recht über die Treuhänderschaften einflies-
sen hätte lassen. Die Modifizierung des Stiftungsrechts 
gestattet es daher den Gerichten nicht, die hier in Rede 
stehenden Normen teilweise entgegen ihrem Wortlaut 
bzw Sinn und ihrer Systematik auszulegen (vgl F OGH 
07 HG.2016.212 Erw 9.15.4.). 

Im Hinblick auf die bereits dargelegten den Ermes-
sensbegünstigten zukommenden Möglichkeiten auf 
Rechtsschutz und den mit dieser Stellung verbundenen 
Vorteilen aber auch rechtlichen Differenzierungen ge-
genüber anderen Begünstigten kann hier entgegen den 
Revisionsausführungen keine Rede davon sein, es werde 
durch die unterschiedlichen Regelungen der Rechtstel-
lungen von Ermessensbegünstigten bei Stiftungen und 
Treuhänderschaften das Willkürverbot verletzt. 

11.14. Die Klägerin und Bösch PSR 2016/44, 189 ff,  
fordern eine Orientierung an der Rechtsprechung aus 
dem angloamerikanischen bzw englischen Raum ein. 
Dazu behauptet Bösch PSR 2016/44, 183, die Qualifika-
tion der Treuhänderschaft nach liechtensteinischer Prä-
gung sei in beachtlichem Umfang dem trust des common 
law nachempfunden. Damit weicht Bösch von der von 
ihm selbst in Treuhänderschaft 246 ff vertretenen An-
sicht ab, wonach er (ua mit Bezugnahme auf Bieder-
mann, Treuhänderschaft) die nach seiner Meinung im 
Fürstentum Liechtenstein herrschende Ansicht, in der 
liechtensteinischen Treuhänderschaft sei generell eine 
Rezeption des trust des common law zu erblicken, in 
Zweifel zieht. Konkret wird unter anderem ausgeführt, 
das grösste Manko dieser Meinung liege in der zu ein-
seitigen, ausschliesslich am trust des common law orien-
tierten Betrachtungsweise (249). Auch der Umstand, dass 
ein Grossteil des liechtensteinischen Rechts aus auslän-
dischem Rechten rezipiert worden sei, rechtfertige für 
sich allein noch keinen automatischen Rückgriff auf das 
ausländische Recht. Grundsätzlicher Ausgangspunkt und 
gleichzeitig Grenze der rechtsvergleichenden Auslegung 
habe die inländische Norm zu sein. Eine allzu unbe-
dachte Reflexion ausländischen Rechts könne nur allzu 
leicht zu verfehlten Ergebnissen führen, vor allem dann, 

wenn Ratio und Wortlaut einer inländischen Norm mit-
tels einer «rechtsvergleichenden Auslegung» soweit um-
gebogen werden müsse, dass im Ergebnis eine Rechts-
findung contra legem vorliege (250). Entgegen der in 
Liechtenstein vorherrschenden Meinung fusse die liech-
tensteinische Treuhänderschaft längst nicht einzig und 
allein auf dem trust des common law. Ein erheblicher 
Teil der Bestimmungen über die Treuhänderschaft be-
ruhe auf kontinentalrechtlichem Fundament und zwar in 
der vor der Erlassung des PGR im deutschen Sprachraum 
bestehenden Treuhanddoktrin (insbesondere 254 Abs 2, 
257, 345 ff). Anhaltspunkte, die sich nicht allein bzw 
überhaupt nicht mittels des trust des common law erklä-
ren liessen, enthalte das Gesetz zahlreiche. Dazu zählten 
ua die eigenartige Stellung des Treuhänders sowie die 
zahlreichen Treugeberbefugnisse (254 ff).

Auch Biedermann, Treuhänderschaft 540ff, wies dar-
auf hin, dass sich unter anderem der Wortlaut des Art 927 
Abs 2 PGR von den vergleichbaren Bestimmungen im 
englisch-amerikanischen Treuhandrecht unterscheide 
und dass es bei der Ausgestaltung des Schutzes der Be-
günstigten zum englischen Vorbild Unterschiede gäbe.

Der OGH judizierte bereits zu LES 2000, 148, dass 
ein erheblicher Teil der liechtensteinischen Bestimmun-
gen über die Treuhänderschaft auf einem kontinental-
rechtlichen Fundament beruht, wobei aber die liechten-
steinischen Gesetzesredaktoren bei ihrer Konzeption 
der Treuhänderschaft von einem Leitbild ausgingen, 
welches den «germanisch/englischen Treuhänder» vom 
«römischen Fiduziar» unterschied. Vielmehr hatten sie 
demnach eine mit dem Typus der Treuhänderschaft ge-
mäss Art 897 ff PGR eine an trust- und deutschrecht-
lichen Vorbildern orientierte Treuhandform im Auge. Es 
wurde weiters damals schon ausgesprochen, dass zwi-
schen der Treuhänderschaft gemäss dem Art 897 ff PGR 
und dem angelsächsischen Trust einerseits erhebliche 
Unterschiede bestehen und andererseits auch zwischen 
der Treuhänderschaft nach Art 897 ff PGR und einer fidu-
ziarischen Treuhand, bei der im Falle einer Verwaltungs-
treuhand eine generelle Bindung des Treuhänders an die 
Weisungen des Treugebers besteht, klar zu unterschei-
den ist. In dieser Entscheidung zitierte der OGH für diese 
Überlegungen übrigens auch Bösch, Treuhänderschaft, 
und andere Literaturstellen dieses Autors.

Bösch PSR 2016/44 begründet sein teilweises Abgehen 
von der früheren Rechtsmeinung mit keinem Wort. Mit 
ihren Hinweisen auf die ausländische Rechtsprechung 
vermögen ausserdem weder die Revisionsrekurswerbe-
rin noch Bösch aufzuzeigen, dass bei einer Art 927 Abs 2 
PGR gleichlautenden ausländischen Gesetzeslage Rechts-
ansichten vertreten werden, die dem Wortlaut dieser Be-
stimmung widersprächen. Schon deshalb aber auch aus 
den anderen dargelegten Gründen sieht sich der OGH 
nicht veranlasst, in diesem Punkt seine Rechtsprechung 
zu ändern (vgl F OGH 07 HG.2016.212 Erw 9.15.6.). 

Dazu abschliessend sei auf die bereits mehrfach zi-
tierten Bestimmungen verwiesen, die ua den Ermessens-
begünstigten gewisse Rechte einräumen. Wie bereits 
wiederholt erwähnt, kann auch der Treugeber für eine 
derartige Rechtslage sorgen. Im Hinblick auf die Revi-
sionsausführungen wird insbesondere nochmals darauf 
hingewiesen, dass die in Art 923 Abs 1 und 2 PGR sowie 
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§ 68 Abs 1 und 2 TrUG normierten Pflichten des Treu-
händers unabhängig davon bestehen, ob nur Ermessens-
begünstigte vorhanden sind oder nicht und diese bei 
einer Verletzung dieser Pflichten nach Art 929 Abs 3 PGR 
vorgehen können. Eine solche Möglichkeit hätte hier al-
lenfalls auch die Klägerin auf Grund ihrer – nicht näher 
abgeklärten – Behauptung, dass die Beklagte entgegen 
Art 923 Abs 2 PGR gegenüber dem Landgericht nicht 
jährlich Rechnung gelegt habe. 

11.15. Soweit die Revisionswerberin ausdrücklich 
noch die Antragslegitimation nach Art 927 Abs 2 PGR 
thematisiert, die vom Berufungsgericht für Ermessens-
begünstigte verneint wurde, bringt sie damit nichts Stich-
hältiges vor, das ein Abgehen von den Grundsätzen der 
zu 07 HG.2016.212 ergangenen Entscheidung rechtferti-
gen würde. Da sich die Entscheidung des Berufungsge-
richts in diesem Rahmen hält, kann darauf gemäss §§ 482, 
469a ZPO verwiesen werden. 

11.16. Entgegen den Revisionsausführungen ist für die 
Klägerin auch aus den von ihr zitierten Bestimmungen 
der §§ 98 iVm 78 Abs 4 TrUG nichts zu gewinnen, da 
Abs 1 der erstgenannten Bestimmung ausdrücklich da-
rauf verweist, dass Begünstigungs- und Anwartschafts-
berechtigte «im Rahmen ihrer Rechte» deren Erfüllung 
und zu diesem Zweck sichernde Massnahmen verlangen 
können. Zusätzliche Rechte werden den dort genannten 
Personen also nicht eingeräumt.  

11.17. Sowohl das Haupt- als auch das Eventualbe-
gehren der Klägerin sind im Wesentlichen auf die unein-
geschränkte vollumfängliche Akteneinsicht in sämtliche 
Akten des A TRUST gerichtet. Darüber hinaus begehrt 
die Klägerin mit Punkt 1. ihres Urteilsantrags die Ver-
pflichtung der Beklagten, der Klägerin sämtliche von ihr 
gewünschten Kopien der Akten anzufertigen und auszu-
händigen. Das Eventualbegehren ist etwas differenzierter 
formuliert und zusätzlich darauf gerichtet, dass insbeson-
dere Kopien der im Einzelnen  angeführten Unterlagen 
herauszugeben seien. Diese beispielsweise Aufzählung 
ändert aber nichts am Gesamtumfang des Eventualbe-
gehrens und ist daher nicht geeignet, zur ausreichenden 
Präzisierung des allgemein gehaltenen Teils des Begeh-
rens beizutragen. 

§ 232 Abs 1 ZPO ist zu entnehmen, dass eine Klage 
ua ein bestimmtes Begehren zu enthalten hat. Zweck 
dieser Bestimmung ist einerseits, der beklagten Partei 
eine hinreichend bestimmte Verpflichtung zu überbin-
den, die sie zu erfüllen hat. Nur wenn der über das 
Klagebegehren ergehende Urteilsspruch ebenfalls hin-
reichend bestimmt ist, kann beurteilt werden, ob die 
beklagte Partei, die Erfüllungshandlungen gesetzt hat, 
dem gegen sie gerichteten Anspruch zur Gänze ent-
sprochen hat. Soweit dies nicht der Fall ist, muss das 
auf einem bestimmten Klagebegehren aufbauende U 
geeignet sein, einen Exekutionstitel im Sinne des Art 1 
EO darzustellen. Daher normiert Art 3 Abs 1 EO, dass 
die Exekution nur bewilligt werden darf, wenn aus dem 
Exekutionstitel ua Gegenstand, Art, Umfang und Zeit 
der geschuldeten Leistung zu entnehmen sind. Nur dann 
kann ein Exekutionstitel beispielsweise nach Art 257 EO 
vollstreckt werden. Es ist nicht Aufgabe der Gerichte, 
nicht exequierbare Exekutionstitel zu schaffen. Klage-
begehren, die zur Herbeiführung eines Exekutionstitels 

nicht geeignet sind, können daher nicht erfolgreich 
durchgesetzt werden. 

Der OGH hat in der zu LES 2014, 122 veröffentlichten 
Entscheidung 05 HG.2012.455 vom 11.04.2014 ausge-
sprochen, dass ein Begehren, wonach «vollumfängliche 
Einsicht in die Akten der Antragsgegnerin» zu gewäh-
ren ist, nicht hinreichend bestimmt und vollstreckbar ist, 
weil sich daraus der Umfang der Verpflichtung nicht ab-
grenzen lässt. Mit einem derart unbestimmten Begehren 
würde die Frage des Umfangs des Rechts auf Einsicht in 
einen – tunlichst zu vermeidenden – Oppositionspro-
zess verlagert werden. Weiters wurde seinerzeit erörtert, 
dass von einem Begünstigten, dem Informationen ver-
weigert oder nur unzulänglich bekannt gegeben werden, 
eine weitreichende Konkretisierung des Begehrens, etwa 
durch die Benennung konkreter Dokumente, nicht ver-
langt werden kann. Hingegen stehen etwa der Stiftung 
respektive deren Organen schon aufgrund der Beweis-
nähe die genauen Kenntnisse darüber zur Verfügung, 
welche Informationen laut (dem damals massgeblichen) 
Art 552 § 9 PGR dem Begünstigten zu gewähren sind, 
um sich ein umfassendes Bild über die aktuelle Ver-
mögens-, Ertrags- und Finanzlage der (damals) Stiftung 
und ihre Beteiligungen sowie die zeitliche Entwicklung 
dieser Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage machen zu 
können, und welche Informationen von dem Einsichts-
recht ausgenommen bleiben können. Die allgemeinen 
Behauptungs- und Beweislastregeln finden demnach 
ihre Einschränkung dann, wenn die an sich dazu ver-
pflichtete Partei auf Grund der faktischen Gegebenhei-
ten diesen tatsächlich nicht entsprechen kann. Zu einer 
Verschiebung der Beweislast kommt es also (nur) dann, 
wenn für die eine Partei mangels genauer Kenntnis der 
Tatumstände ganz besondere, unverhältnismässige Be-
weisschwierigkeiten bestehen, während der anderen 
Partei diese Kenntnisse zur Verfügung stehen und es 
ihr daher nicht nur leicht möglich, sondern nach Treu 
und Glauben auch ohne weiteres zumutbar ist, die er-
forderlichen Aufklärungen zu geben. So wurde damals 
weiters zu Recht erkannt, dass unter Berücksichtigung 
der nach den Kriterien der Beweisnähe bestimmten Be-
weisführungslast es der seinerzeitigen Antragsgegnerin 
oblag, konkret zu behaupten und darzutun, ob und in-
wieweit das Bucheinsichtsrecht des Antragstellers in die 
(damals) Stiftungsakten sowie in die Geschäftsbücher 
und Papiere eingeschränkt oder – zum Beispiel infolge 
Erfüllung – bereits konsumiert ist oder hinsichtlich kon-
kret zu bezeichneter Unterlagen und Papiere aus be-
stimmten Gründen nicht besteht. Diese Entscheidung  ist 
zwar in einem ausserstreitigen Verfahren ergangen; es 
wurde jedoch darauf hingewiesen, dass auch in ausser-
streitigen kontradiktorischen Verfahren, in denen sich 
die Parteien in gegenläufigen Rollen gegenüberstehen, 
ganz allgemein die Behauptungs- und Beweislastregeln, 
die das streitige Verfahren beherrschen, heranzuziehen 
sind. Demnach trägt jede Partei die Behauptungs- und 
Beweislast für das Vorliegen aller tatsächlichen Voraus-
setzungen der ihr günstigen Rechtsnorm (LES 2014, 122). 

Zu beachten ist, dass das Auskunftsverlangen von Be-
günstigten – wie teilweise schon erwähnt Erw 11.4. – 
die Geheimhaltungsinteressen der anderen Begünstigten 
und deren Privatsphäre tangieren kann, deren Schutz vor 
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allem in Art 32 Abs 1 LV, Art 8 EMRK, Art 1 Datenschutz-
gesetz (DSG) sowie in den Art 39 ff PGR verankert ist. 
Nach der heute herrschenden Interessentheorie ist aber 
ein konkretes Geheimhaltungsinteresse des Dritten er-
forderlich, um legitime Informationsbedürfnisse anderer 
zu beschneiden. Dieses Geheimhaltungsinteresse stellt 
ein objektives Kriterium dar. Nur dann, wenn ein von der 
Rechtsordnung anerkanntes Interesse an der Geheimhal-
tung besteht, kann dieses geschützt werden. Derjenige, 
der sich auf sein Geheimhaltungsinteresse beruft, hat 
dieses wie überhaupt dem Informationsanspruch des Be-
treffenden entgegenstehende Hindernisse tatsächlicher 
oder rechtlicher Art, die sich aus Schutzgesetzen zu sei-
nen Gunsten ableiten lassen, konkret sowie substantiiert 
zu behaupten und unter Beweis zu stellen. Der blosse 
Hinweis auf gesetzliche Regelungen zum Schutz der Per-
sönlichkeit und/oder der Geheimsphäre bzw überhaupt 
auf hypothetische Umstände reicht nicht aus, das einem 
beispielsweise Begünstigungs- bzw Anwartschaftsbe-
rechtigten grundsätzlich zustehende Auskunftsrecht zu 
verwehren (vgl LES 2005, 392; vgl LES 2008, 439; vgl 
StGH 2010/089 GE 2014, 298). 

Steht einem Informationsanspruch eines Begünstigten 
auch ein Geheimhaltungsinteresse der (beispielsweise) 
Stiftung und/oder von Mitbegünstigten entgegen, ist eine 
Interessensabwägung vorzunehmen. Eine Verweigerung 
des Informationsanspruchs aufgrund Geheimhaltungsin-
teressen der Stiftung und/oder von Mitbegünstigten kann 
jedoch nur erfolgen, falls diese Geheimhaltungsinteres-
sen – wie erwähnt – konkret behauptet und bescheinigt 
werden. Weiters kann einem Geheimhaltungsinteresse 
eines anderen Begünstigten auch durch die Abdeckung 
der Namen und weiterer Identifikationsmerkmale in den 
Geschäftsbüchern und Papieren Rechnung getragen 
werden (StGH 2010/089 GE 2014, 298; vgl wie bereits 
zitiert F OGH 04.09.2015 05 HG.2014.326 GE 2016,116). 

Diese Grundsätze lassen sich weitgehend auch auf 
das vorliegende Verfahren übertragen.

11.18. Die Klägerin behauptet nun, dass sie zur Durch-
setzung ihrer Ansprüche die Einsichtnahme in den bezie-
hungsweise die Kenntnisnahme des Letter of Wishes (mit 
Datum 31.05.2011) und die Einsichtnahme in die Bücher 
der M.B.N. sowie deren Tochtergesellschaften benötige. 
Weiters sei es für sie erforderlich, in sonstige Trustun-
terlagen Einsicht zu nehmen. Dies gelte insbesondere 
für das Einbringungsdokument betreffend die Aktien 
der M.B.N. Weiters sei der Zugang zu den einschlägigen 
Dokumenten erforderlich, um das Bestehen eines Refe-
rential Trusts überprüfen zu können. Sie benötige auch 
Akteneinsicht in jene Unterlagen, die die Grundlage für 
die Bestellung von MS zum Direktor der M.B.N. bilde-
ten. Weiters habe die Klägerin Anspruch auf Einsicht-
nahme in die aktuellen Buchhaltungsunterlagen aus den 
Jahren 2014 und 2015. Schliesslich müsse die Klägerin 
ihre Kontrollrechte ausüben, um einen unwiederbring-
lichen Schaden dadurch abzuwenden, dass fiskalrecht-
lich notwendige Schritte in den USA nicht eingeleitet 
würden. Mangels Informationen habe sie auch keinerlei 
Möglichkeit, der Beklagten allfällige Verfehlungen der 
Direktoren aufzuzeigen und ein Einschreiten der Beklag-
ten zu veranlassen. Die Klägerin habe nicht einmal die 
Möglichkeit, sich einen Überblick über die Gesamtsitu-

ation zu verschaffen, geschweige denn, die gesetzlich 
für die Einleitung eines Aufsichtsverfahrens vorgesehene 
Bescheinigung von «wichtigen Gründen» zu bewerkstel-
ligen. Es könne weiters nicht ausgeschlossen werden, 
dass es zu verdeckten Ausschüttungen zu Gunsten von 
MS komme. Ein Informationsbedarf der Klägerin bestehe 
auch dahin, den Vermögensstand und die Verwaltung 
des A TRUST bzw der unterliegenden Gesellschaften be-
urteilen bzw überprüfen zu können. Die Klägerin habe 
nämlich aus vertraulichen Quellen erfahren, dass es um 
die Wirtschaftlichkeit der «unterliegenden M.B.N.» nicht 
gut stehe, weshalb sie die Informationen auch benötige, 
um ihre potentiellen Ansprüche gegenüber dem Trust 
beurteilen zu können. 

Dem hält die Beklagte im Wesentlichen entgegen, der 
«massiv exzessive Antrag» der Klägerin sei rechtlich nicht 
haltbar. Es sei für die Frage des Umfangs des Auskunfts-
rechts nicht von Bedeutung, ob ein Referential Trust 
existiere oder nicht. Das Auskunftsrecht des § 68 Abs 1 
TrUG bestehe nur soweit, als es die Rechte des jewei-
ligen Begünstigten sowie den «Stand und die Anlage» 
des Vermögens betreffe. In Bezug auf die der Klägerin 
bereits vorliegenden Dokumente fehle der Klägerin jedes 
Informationsinteresse. Der A TRUST sei ihretwegen 1997 
rechtswidrig beendet worden und erst nach Abschluss 
des Verfahrens zu 06 CG.2011.306 wieder in Funktion 
gesetzt worden. Die Klägerin habe daher zu allen Akten 
im Rahmen des R Trusts, dessen Treuhänder auf Ebene 
des Verwaltungsrats in Personalunion identisch mit dem 
Treuhänder des A TRUST gewesen sei, uneingeschränkt 
Zugang gehabt. Es sei sohin rechtsmissbräuchlich, wenn 
die Klägerin ohne weitere Begründung Einsicht in alle 
Akten des A TRUST seit dessen Gründung nehmen möge. 
Ein solch ausuferndes, durch nichts begründetes Aus-
kunftsrecht stünde selbst einem Begünstigungsberechtig-
ten nicht zu. Wenn überhaupt könne ein Auskunftsrecht 
auch nur ab dem Zeitpunkt bestehen, mit dem MS zum 
Direktor der M.B.N. bestellt worden sei. Dass sei auch 
sachgerecht, zumal die M.B.N. gemäss eigenen Aussagen 
der Klägerin bis Ende 2014 von einem Kurator (und nicht 
von der Beklagten) verwaltet worden sei und sie gemäss 
eigenen Angaben vom Kurator regelmässig gewisse Aus-
künfte erhalten habe. Ein Anspruch auf Aushändigung 
des gesamten Schriftverkehrs bestehe selbstredend nicht. 
Das gelte auch für den Letter of Wishes vom 31.05.2011, 
aus dem sich der Wille des wirtschaftlichen Treugebers 
VS sel. ergebe und der gemäss konstanter Rechtspre-
chung in die Privat- und Geheimsphäre des Trusts falle. 
Der erhobene Anspruch der Klägerin könne jedenfalls 
nur den Zeitraum umfassen, ab dem sie als Begünstigte 
des A TRUSTS bestellt worden sei (10.06.1986) bzw mit 
dem sie im Jahre 2016 aus dem Kreis der Begünstigten 
ausgeschlossen worden sei. Weiters könne die Kläge-
rin nicht Auskünfte verlangen, die nicht ihre eigenen 
Rechte sondern diejenigen anderer Destinatäre betreffen. 
Das Begehren der Klägerin beziehe sich in weiten Tei-
len auf interne und vertrauliche Dokumente. Allfällige 
Auskünfte und Einsichtnahmen könnten nur für Unter-
lagen verlangt werden, die sich im Akt des A TRUST 
bzw der Beklagten selber befänden. Viele der begehrten 
Auskünfte oder Dokumente würden sich aber auf einer 
weiter unten liegenden Gesellschaftsebene bzw bei der 
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M.B.N. oder deren Tochtergesellschaften befinden. Die 
Beklagte sei nicht verpflichtet, sämtliche Korrespondenz, 
«Geschäfte» usw der M.B.N. zu besitzen bzw offenzule-
gen. Auch der Eventualantrag der Klägerin sei nicht nur 
in zeitlicher Hinsicht zu weit gefasst, sondern beziehe 
sich auch in weiten Teilen auf interne und vertrauliche 
Dokumente. 

11.19. Aus dieser Verfahrenslage resultiert Folgendes:
Unstrittig ist, dass der A TRUST im Jänner 1979 ge-

gründet wurde. Die Klägerin wurde erst mit Änderungs-
urkunde vom 10.06.1986 als Ermessensbegünstigte 
bestellt und mit U vom 26.10.2016 als Ermessensbegüns-
tigte aus dem A TRUST ausgeschlossen. Dass sie Schritte 
unternommen habe, um die Unwirksamkeit dieses Aus-
schlusses feststellen zu lassen oder diesen rückgängig zu 
machen, hat die Klägerin nicht behauptet. Damit wurde 
von der Beklagten zu Recht thematisiert, dass die ohne 
einen entsprechenden zeitlichen Rahmen von der Klä-
gerin erhobenen Begehren zu weit gefasst sind. Tatsäch-
lich legt die Klägerin auch nicht hinreichend dar, warum 
ihr Anspruch auf Auskunft und Einsichtnahme auch jene 
Zeiträume umfassen sollte, die ausserhalb der genannten 
Zeitpunkte liegen. 

Es entspricht ständiger Rechtsprechung des OGH, 
dass eine Erklärung eines Stifters in Form eines Letter of 
Wishes in den Bereich der Privat- und Geheimnissphäre 
der Stiftung selbst fällt und damit dem rechtlich geschütz-
ten Persönlichkeitsbereich der Stiftung zuzuordnen ist, 
hinter den das Informationsinteresse von Destinatären 
im Regelfall zurücktreten muss (LES 2014, 122; LES 2008, 
272). Nichts anderes kann auch für den von VS sel. er-
richteten Letter of Wishes vom 31.05.2011 gelten. Die 
Zugehörigkeit einer derartigen Urkunde zur Privat- und 
Geheimnissphäre eines Trusts ist nicht davon abhängig, 
ob sie im Zeitraum vor oder nach Errichtung des Trusts 
verfasst wurde. Entgegen dem Standpunkt der Klägerin 
ist ausserdem nach der allgemeinen Lebenserfahrung 
nicht anzunehmen, dass aus der Einsichtnahme in den 
Letter of Wishes für sich Feststellungen darüber getroffen 
werden könnten, ob VS sel. im Zeitpunkt der Errich-
tung desselben «noch einen Überblick über die gesamte 
Situation und Vermögensstruktur» hatte und sich damit 
Hinweise auf seine (allenfalls mangelnde) Geschäftsfä-
higkeit entnehmen liessen. Somit könnte eine Interes-
sensabwägung allenfalls nicht zu Gunsten der Klägerin 
ausfallen. 

Die Klägerin reklamiert auch ein Einsichtsrecht in 
die Bücher von Tochtergesellschaften der M.B.N., ohne 
diese aber auch namentlich zu nennen. Dementspre-
chend werden die Firmen dieser Gesellschaften im Kla-
gebegehren nicht angeführt. Insoweit ist daher das Kla-
gebegehren unbestimmt. Dass die Klägerin nicht in der 
Lage wäre, Tochtergesellschaften der M.B.N. namhaft zu 
machen, wurde von ihr nicht behauptet.

Dem Vorbringen der Klägerin ist nicht zu entnehmen, 
warum sie in «sämtliche mit der Gründung des A TRUST in 
Verbindung stehende Unterlagen (Gründungsurkunden, 
Änderungsurkunden, Bestellungs- und Abberufungsur-
kunden von Treuhändern, Letter of Wishes, Schedules, 
Korrespondenz mit dem formellen und wirtschaftlichen 
Treugeber)» Einsicht nehmen muss. Es ist auch nicht of-
fenkundig, dass diese Unterlagen für die Klägerin, die 

erst Jahre später in den Kreis der Begünstigten berufen 
wurde, bedeutsam sein könnten, um ihre Ansprüche 
gegenüber der Beklagten geltend machen zu können. 

Zum Begehren der Klägerin auf Einsichtnahme in 
«sämtliche Dokumente, aus denen sich Informationen 
betreffend die Gründung des A TRUST sowie den Wün-
schen und Absichten des wirtschaftlichen Treugebers er-
geben», kann auf die bereits erstatteten Ausführungen 
verwiesen werden. 

Das Teilbegehren «vollständige Korrespondenz mit 
VS sel.» enthält überhaupt keine Einschränkungen, aus 
denen eine Verbindung zu den der Klägerin allenfalls 
zustehenden Ansprüchen abgeleitet werden könnte. 
Dieses ist somit viel zu weit und unbestimmt gefasst. 
Soweit das Begehren die «vollständige Korrespondenz» 
sowie «Aktenvermerke über Besprechungen und Tele-
fonate» unter anderem mit den Begünstigten anführt, 
wird offensichtlich auch in Sphären eingegriffen, die die 
anderen Begünstigten des Trusts betreffen, ohne dass 
(unabhängig von der bereits angesprochenen Behaup-
tungslast) die Klägerin ein hinreichendes Vorbringen er-
stattet hätte, warum sie daran ein rechtliches und/oder 
wirtschaftliches Interesse haben könnte. Dasselbe gilt für 
die «vollständige Korrespondenz zwischen den voran-
gegangenen und der derzeitigen Treuhänderin …. und/
oder anderen involvierten Buchhaltern, Rechnungs-
prüfern, die Treuhänder, Treugeber oder Begünstigten 
beratenden Anwälte oder Berater». Nicht erkennbar ist 
auch, inwiefern die Klägerin ein derartiges Interesse an 
«sämtlichen Dokumenten, Erwägungen und Korrespon-
denzen, die im Zusammenhang mit der Bestellung der 
Organe der M.B.N. stehen (Lebenslauf der Direktoren, 
Bewerbungsschreiben, Arbeitsverträge etc)» hat, soweit 
dies nicht MS betrifft. Der Formulierung nach erfasst die-
ses Begehren nämlich auch Jahrzehnte zurückliegende 
Ereignisse.

Nach den Feststellungen schlossen die Klägerin als 
Gründerin und die CD Treuhand AG als Trustee einen 
Gründungsvertrag über die Errichtung des R Trust ab. In 
diesem Zusammenhang wurden 100 Inhaberaktien vom 
A TRUST in den R Trust übertragen. Davon ausgehend 
ist nicht erkennbar, welches Interesse die Klägerin daran 
haben sollte, dass ihr Klagebegehren auch sämtliche Do-
kumente der Übertragung der Aktien der M.B.N. vom 
A TRUST auf den R Trust umfasst. Die entsprechende 
Urkunde wurde von der Klägerin selbst vorgelegt. In 
diesem Punkt trifft jedenfalls auch der Hinweis der Be-
klagten zu, dass die Klägerin ihr Begehren auch auf Ur-
kunden richtet, die sich tatsächlich bereits in ihrem Be-
sitz befinden. 

Art 923 Abs 1 letzter Satz PGR verweist bei der Ver-
pflichtung zur Führung und Belegen auf die entspre-
chende Anwendung des Art 1059 PGR, der für die 
Geschäftsbücher, die Buchungsbelege und die Ge-
schäftskorrespondenz eine Aufbewahrungsfrist von 10 
Jahren festlegt. Auch hierauf nimmt das vorliegende Kla-
gebegehren nicht Bedacht.

11.20. Zusammengefasst resultiert daraus Folgendes:
Das Auskunfts- und Einsichtsrecht der Klägerin hat 

sich im Rahmen der oben dargestellten gesetzlichen 
Grundlagen zu halten, die solche Rechte für Ermessens-
begünstigte normieren. Schon nach dem Vorbringen der 
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Klägerin könnten sich die von ihr verfolgten Ansprüche 
weitgehend zeitlich und inhaltlich auf hinreichend zu 
bestimmende, wenn auch teilweise nicht im Einzelnen 
zu benennende Unterlagen beziehen, sodass es nicht 
gerechtfertigt ist, in diesem Umfang wegen des Grund-
satzes der Beweisnähe die Behauptungs- und Beweislast 
zum Nachteil der Beklagten zu verschieben. 

Die Beklagte hingegen hat teilweise, aber nicht umfas-
send im Sinn der dargestellten Behauptungslast konkrete 
Tatsachenbehauptungen und rechtliche Argumente vor-
getragen, die schon ohne Beweisaufnahme den Schluss 
zulassen, dass die von der Klägerin erhobenen Begehren 
wesentlich zu weit gefasst sind. Darauf hätte die Klä-
gerin ihren Prozessstandpunkt ausrichten und ihr Kla-
gebegehren entsprechend modifizieren müssen. Soweit 
diese Hinweise bereits von der Beklagten in das Pro-
zessgeschehen eingeführt worden waren, hatte das Erst-
gericht keine Veranlassung, diese Aspekte gemäss § 182 
ZPO zu erörtern. Im Hinblick auf die teils zu weite und 
unbestimmte Fassung des Urteilsbegehrens wäre es auch 
nicht möglich, dieses von Amts wegen zu verdeutlichen. 
Darauf ist aber nicht weiter einzugehen, da der Revision 
schon aus den oben dargestellten Erwägungen kein Er-
folg beschieden sein konnte.

11.21. Wie erwähnt hat die Klägerin in der Verhand-
lung vom 06.03.2017 ausdrücklich vorgebracht, das Kla-
gebegehren auf ihre Eigenschaft als Schenkungsgeberin 
der M.B.N.-Aktien zu stützen, in der sie einen Anspruch 
darauf habe, zu erfahren, ob die in Beilage C stipulier-
ten Bedingungen erfüllt worden seien oder nicht. Die 
Vorinstanzen haben einen entsprechenden Anspruch der 
Klägerin aus diversen Gründen verneint. 

In ihrer Revision führt sie nun aus, sie stütze ihr Aus-
kunftsbegehren nach wie vor auf die gesetzlichen Be-
stimmungen zur Treuhänderschaft, während sie einen 
solchen aus der Schenkungserklärung selbst zu keinem 
Zeitpunkt ableiten habe wollen. Schon deshalb ist ein 
Eingehen auf diesen Rechtsgrund nicht mehr erforderlich. 

Es sei jedoch erwähnt, dass eine Schenkung im Sinne 
des § 938 ABGB den Willen der Parteien voraussetzt, dem 
Geschenknehmer vom Geschenkgeber eine Zuwendung 
ohne Gegenleistung und ohne bisherige Verpflichtung 
zukommen zu lassen. Die Beweislast für die Schen-
kungsabsicht trägt derjenige, der sich hierauf beruft (P. 
Bydlinski in KBB5 § 938 ABGB Rz 1, 5 mwN). Die blosse 
Unterfertigung einer schriftlichen Schenkungserklärung 
für sich begründet daher noch keinen Schenkungsver-
trag. Die weiteren (Negativ-) Feststellungen des Erst-
gerichts «zum Hintergrund dieser Erklärung» sind dahin 
zu verstehen, dass es das Erstgericht nicht als erwiesen 
annahm, dass die Klägerin diese Schenkungserklärung 
mit einem soeben dargestellten Willen unterfertigt hat. 
Dem Berufungsgericht ist daher darin zuzustimmen, dass 
sich die Klägerin in ihrer Berufung (im Übrigen auch in 
ihrer Revision) von den Feststellungen entfernt, wenn 
sie sinngemäss die Ansicht vertritt, das Erstgericht habe 
Feststellungen getroffen, aus denen sich eine wirksame 
Schenkung ableiten liesse. 

Die Klägerin hat wie erwähnt vorgebracht, ihre Klags-
führung diene auch der Abklärung dazu, ob die in Bei-
lage C stipulierten Bedingungen erfüllt worden seien 
oder nicht. Konkret ist dem Vorbringen der Klägerin 

lediglich zu entnehmen, dass jedenfalls durch ihren 
Ausschluss aus dem Kreis der Begünstigten eine dieser 
Bedingungen nicht mehr erfüllt werde. Sonst hat die Klä-
gerin nicht vorgetragen, welche weiteren Bedingungen 
in diesem Zusammenhang zu erfüllen gewesen wären 
und tatsächlich aber nicht erfüllt würden. Darauf hat das 
Berufungsgericht konkret hingewiesen. Dennoch legt 
die Klägerin in ihrer Revision nicht dar, unter welchen 
(nicht eingehaltenen) Bedingungen die Schenkung er-
folgt sein soll. Soweit im Vorbringen der Klägerin allen-
falls ein Verweis auf den Inhalt der Beilage C gesehen 
werden kann, ersetzt ein solcher ein Tatsachenvorbrin-
gen nicht (RIS-Justiz RS0037915, RS0001252). Dies lässt 
sich zwanglos insbesondere aus § 232 Abs 1 ZPO ab-
leiten, wonach die klagende Partei das ihren Anspruch 
begründende Vorbringen im Einzelnen kurz und voll-
ständig anzugeben hat. Es ist nicht Sache des Gerichts, 
aus (häufig in grosser Zahl) vorgelegten Urkunden die-
jenigen Tatsachen herauszufiltern, die für die Durchset-
zung des Klagsanspruchs wesentlich sein können. Damit 
ist das Vorbringen der Klägerin zu diesem Punkt trotz 
des Hinweises des Berufungsgerichts zu unbestimmt ge-
blieben und auch deshalb unbeachtlich. 

Damit ist aber auch auf die Frage der Verjährung nicht 
mehr weiter einzugehen.  

Anmerkung:
Mit dieser E hält der OGH entgegen der Kritik von 
Bösch (Richterlich missverstandene trust governance in 
Liechtenstein, PSR 2016/44,183; Acht Antithesen zum 
oberstgerichtlichen Beschluss vom 03.03.2017, 07 HG. 
2016/212, LJZ 2017,23; Leidgeplagte liechtensteinische 
discretionary trusts: nun auch höchstgerichtliche Rechts-
schutzverweigerung, ZStV 2017,182) an seiner Recht-
sprechung (vgl LES 2017,66) betreffend Auskunfts-und 
Einsichtsrechte von Ermessensbegünstigten eines Trusts 
fest und schreibt sie fort.

Dieter Santner

Fürstlicher Oberster Gerichtshof
B 04.05.2018, SV.2018.3

§ 63 Abs 1, 64 Abs 1 Z 3 ZPO
Art 77ter Abs 1 und Art 78 IVG
Art 87 Abs 1 AHVG

Beim invalidenversicherungsrechtlichen Anhörungs-
verfahren stehen rechtliche Fragen im Hintergrund, 
sodass sich die Beigebung eines Verfahrenshelfers 
nur in ausgesprochenen Ausnahmefällen als erfor-
derlich erweist. Hingegen ist beim Vorstellungsver-
fahren, einem Verwaltungsverfahren mit wesent-
lichem Einfluss auf ein allfälliges nachfolgendes 
Gerichtsverfahren, ein Rechtsmittel zu ergreifen, 
das formellen und materiellen Erfordernissen zu 
genügen hat, sodass der Beizug eines Rechtsanwal-
tes oder – wenn die übrigen Voraussetzungen der 
Verfahrenshilfe erfüllt sind – die Beigebung eines 
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Verfahrenshelfers in der Regel erforderlich ist. (Be-
stätigung der Rechtsprechung, vgl. LES 2010, 132)

Die Aussichtslosigkeit der Rechtsverfolgung oder 
Rechtsverteidigung ist objektiv zu beurteilen, wobei 
grösste Zurückhaltung gefordert ist. Eine gewisse, 
wenn auch geringe Aussicht auf Erfolg steht der An-
nahme einer Aussichtslosigkeit entgegen.

Sachverhalt

Die IV wies mit zwei gleichlautenden Verfügungen vom 
24.05.2017 den Antrag des Versicherten auf Ausrichtung 
einer IV-Rente zurück. Dies wurde damit begründet, 
dass sich dieser trotz schriftlicher Auflage nicht an die 
Abstinenz von Cannabis gehalten habe. Auf die erneu-
ten Säumnisfolgen wurde hingewiesen. Beide Verfügun-
gen wurden dem Versicherten am 30.05.2017 zugestellt, 
nachdem das Vollmachtsverhältnis zu seiner vormaligen 
Rechtsfreundin beendet worden war. 

Fristgerecht erhob der Versicherte gegen beide Verfü-
gungen Vorstellung, die er jeweils mit einem Verfahrens-
hilfeantrag verband. 

Die IV wies die Verfahrenshilfeanträge ab. Begrün-
det wurde diese Entscheidung damit, dass aufgrund 
des Fehlens entsprechender Bestimmungen im LVG die 
Vorschriften der ZPO analog anzuwenden seien. Nach 
Auffassung der IV erscheine die Ergreifung der Vorstel-
lungen offensichtlich aussichtslos, da der Antragsteller 
der ihm erteilten Auflage nicht nachgekommen sei. Es 
handle sich weder um eine schwierige Sach- noch um 
eine schwierige Rechtslage. Vielmehr habe es der An-
tragsteller selber in der Hand seinen THC-Konsum zu-
mindest vorübergehend einzustellen. 

Das OG gab dem Rekurs des Versicherten Folge und 
bewilligte ihm für die Vorstellungsverfahren Verfahrens-
hilfe im vollen Umfang des § 64 Abs 1 Z 1, 2 und 3 ZPO 
einschliesslich der Beigebung eines Rechtsanwaltes als 
Verfahrenshelfer. Es begründete seine Entscheidung 
zusammengefasst damit, dass bloss zu prüfen sei, ob 
die beabsichtigte Rechtsverfolgung (Erhebung von Vor-
stellungen) aussichtslos sei: Dies sei nur dann der Fall, 
wenn schon ohne nähere Prüfung der Angriffs- oder 
Verteidigungsmittel die Aussichtslosigkeit erkennbar 
sei. Dies sei hier aber nicht der Fall. Somit seien auch 
die verfahrensbezogenen Voraussetzungen zu bejahen. 
Nach der einschlägigen Judikatur des OGH (LES 2010, 
132) stünden beim invalidenversicherungsrechtlichen 
Anhörungsverfahren rechtliche Fragen im Hintergrund, 
sodass sich die Beigebung eines Verfahrenshelfers nur 
in ausgesprochenen Ausnahmefällen als erforderlich 
erweise. Gleiches gelte beim Vorstellungsverfahren 
jedoch nicht. Um in einem Verwaltungsverfahren mit 
wesentlichem Einfluss auf ein allfälliges nachfolgen-
des Gerichtsverfahren ein Rechtsmittel zu ergreifen, 
das formellen und materiellen Erfordernissen zu genü-
gen habe, erweise sich der Beizug eines Rechtsanwal-
tes oder die Beigebung eines Verfahrenshelfers in der 
Regel als erforderlich. Der OGH habe in LES 2010, 132 
ausgeführt, dass die Problematik divergierender Interes-
sen bestehe, falls die IV einen Versicherten durch ent-
sprechende Befragung und Wegleitung zu unterstützen 

habe, denn dann müsse die IV im Vorstellungsverfahren 
den Versicherten darin unterstützen, ihn auf Schwach-
stellen der eigenen Verfügung hinzulenken. Daran habe 
sich auch durch die Novellierung der §§ 63 ff ZPO nichts 
geändert.

Der OGH gab dem Revisionsrekurs der IV keine Folge.

Aus den Entscheidungsgründen

7.1. Der OGH hat sich in der Entscheidung vom 
05.11.2009, SV.2009.13, LES 2010, 132, eingehend mit 
der Frage der Verfahrenshilfe im sozialversicherungs-
rechtlichen Verfahren auseinandergesetzt. Nach dieser 
Entscheidung lasse sich die unbesehene Gleichsetzung 
von invalidenversicherungsrechtlichem Anhörungsver-
fahren und Vorstellungsverfahren nicht aufrechterhalten, 
um zu beurteilen, ob die Beigebung eines Verfahrenshel-
fers erforderlich sei. Beim invalidenversicherungsrecht-
lichen Anhörungsverfahren stehen rechtliche Fragen 
im Hintergrund, sodass sich die Beigebung eines Ver-
fahrenshelfers nur in ausgesprochenen Ausnahmefällen 
als erforderlich erweist. Gleiches gilt aber beim Vorstel-
lungsverfahren nicht. Zunächst muss, worauf der Revisi-
onsrekursgegner zu Recht hinweist, das Rechtsmittel der 
Vorstellung formellen Erfordernissen genügen. Sodann 
ist das Vorstellungsverfahren auch von wesentlichem 
Einfluss auf ein allfällig folgendes Gerichtsverfahren. 
In der Entscheidung LES 2010, 132 wurde auch auf die 
Problematik divergierender Interessen hingewiesen, falls 
die IV den Antragsteller durch entsprechende Befragung 
und Wegleitung zu unterstützen hätte, wie dies seinem 
verfassungsrechtlichen Anspruch auf rechtliches Gehör 
entspräche (StGH LES 1996, 7), da im Vorstellungsverfah-
ren die Unterstützung durch die IV darin bestünde, den 
Antragsteller auf Schwachstellen der eigenen Verfügung 
hinzulenken. 

7.2. Auch nach der Rechtsprechung des Schweize-
rischen Bundesgerichts gelten für die unentgeltliche 
Verbeiständung (Beigebung eines Verfahrenshelfers) im 
invalidenversicherungsrechtlichen Anhörungsverfahren 
und im Einspracheverfahren (Vorstellungsverfahren) 
«grundsätzlich» die gleichen Voraussetzungen, mit der 
Präzisierung allerdings, dass bereits das invalidenversi-
cherungsrechtliche Anhörungsverfahren Elemente des 
streitigen Verfahrens aufweisen könne, dies jedoch noch 
in vermehrtem Masse für das Einspracheverfahren gelte 
(BGE 117 V 408 Erw 5b S 409 f). Der OGH ging davon 
aus, dass die Beigebung eines Verfahrenshelfers ver-
fassungsrechtlich geboten sei und darüber hinaus – im 
Hinblick auf die vermittelnde Funktion des Anwalts zwi-
schen versicherter Person und Versicherung – für eine 
konkrete Verfahrensabwicklung nützlich sei (BGE 114 
V 228 Erw 5b S 235). Der OGH folgerte, dass, um in 
einem Verwaltungsverfahren mit wesentlichem Einfluss 
auf ein allfälliges nachfolgendes Gerichtsverfahren ein 
Rechtsmittel zu ergreifen, das formellen und materiellen 
Erfordernissen zu genügen hat, der Beizug eines Rechts-
anwaltes oder – wenn die übrigen Voraussetzungen der 
Verfahrenshilfe erfüllt sind – die Beigebung eines Ver-
fahrenshelfers sich in der Regel als erforderlich erweise. 

7.3. Daher kann im Anschluss an die bisherige Recht-
sprechung des OGH (LES 2010, 132) festgehalten wer-
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den: Nach der neueren Rechtsprechung zu Bedeutung 
und Funktion des Rechtsmittels der Vorstellung verbietet 
sich eine unbesehene Gleichsetzung von invalidenver-
sicherungsrechtlichem Anhörungsverfahren und Vor-
stellungsverfahren, um zu beurteilen, ob die Beigebung 
eines Verfahrenshelfers erforderlich sei. Während beim 
invalidenversicherungsrechtlichen Anhörungsverfahren 
rechtliche Fragen im Hintergrund stehen, so dass sich 
die Beigebung eines Verfahrenshelfers nur in ausge-
sprochenen Ausnahmefällen als erforderlich erweist, gilt 
Gleiches beim Vorstellungsverfahren nicht. Um in einem 
Verwaltungsverfahren mit wesentlichem Einfluss auf ein 
allfälliges nachfolgendes Gerichtsverfahren ein Rechts-
mittel zu ergreifen, das formellen und materiellen Erfor-
dernissen zu genügen hat, erweist sich der Beizug eines 
Rechtsanwalts oder – wenn die übrigen Voraussetzungen 
der Verfahrenshilfe erfüllt sind – die Beigebung eines 
Verfahrenshelfers in der Regel als erforderlich.

7.4. Eine offensichtliche Aussichtslosigkeit der Pro-
zessführung iS des § 63 Abs 1 ZPO liegt nicht vor: Diese 
ist nur dann gegeben, wenn die Erfolglosigkeit schon 
ohne nähere Prüfung der Angriffs- oder Verteidigungs-
mittel erkannt werden kann (OGH Sv.2007.9; Hotz, 
Zur Anwendung des Zivilprozessrechts auf den liech-
tensteinischen Sozialversicherungsprozess, in Schuma-
cher/Zimmermann [Hrsg], 90 Jahre Fürstlicher Oberster 
Gerichtshof, Festschrift für Gert Delle Karth [2013] 481 
[494]). 

Diese Voraussetzung ist im gegenständlichen Fall 
nicht gegeben. Der Analysebericht vom 15.02.2017 weist 
selbst darauf hin, dass «falsche positive/negative Ergeb-
nisse» nie zu 100 % ausgeschlossen werden können und 
räumt die Möglichkeit «streitbarer Fälle» ein. Insbeson-
dere auch bei begründetem Verdacht auf falsche positive 
Ergebnisse wird die Überprüfung mit einem chromato-
grafischen Verfahren empfohlen. 

Das OG hat überdies sehr eingehend ermittelt und 
begründet, dass keineswegs unwiderlegbar feststeht, dass 
der Antragsteller entgegen der Auflage weiterhin THC 
konsumiert und einen THC_COOH-Wert von 73 ug/l 
aufgewiesen habe. Auch sei nicht bedacht worden, dass 
nunmehr auch «CBD-Hanf» existiere, was sich aus der 
Stellungnahme des ärztlichen Dienstes vom 14.11.2017 
ergebe. Da es sich hiebei um ein nicht dem Betäubungs-
mittelgesetz zu unterstellendes Produkt handle, könnte es 
dem Revisionsrekursgegner nicht zum Vorwurf gemacht 
werden, wenn er, wie von ihm behauptet, solche – in der 
Schweiz etwa bei Coop oder Denner erhältliche – Ziga-
retten konsumiert hätte. Daher könne in Bezug auf diese 
Zigaretten nicht von «Drogen» bzw «Drogenabstinenz» ge-
sprochen werden, wie dies das Fürstliche Obergericht 
zutreffend ausführt.

Allein auf der Basis dieser Feststellungen kann ex ante 
nicht von einer «Aussichtslosigkeit» der Vorstellungen 
ausgegangen werden. Die Aussichtslosigkeit ist objek-
tiv zu beurteilen, wobei ohnehin grösste Zurückhaltung 
gefordert ist (E 58a und 58b in MGA17 § 63 ZPO). Eine 
gewisse, wenn auch nicht allzu große Wahrscheinlich-
keit des Verfahrenserfolges steht der Annahme einer Aus-
sichtslosigkeit entgegen (E 63 in MGA17 § 63 ZPO).

Ex ante lässt sich daher vor diesem Hintergrund ein 
Erfolg der Vorstellungen nicht verneinen, weshalb die 

Entscheidung des OG zu bestätigen ist. Dem Revisions-
rekurs war daher ein Erfolg zu versagen.

Anmerkung:
Diese Entscheidung des OGH, übrigens voraussichtlich 
eine der letzten ihrer Art, wird doch die Befassung des 
OGH mit Verfahrenshilfesachen im invalidenversiche-
rungsrechtlichen Verfahren mit der derzeit in Behand-
lung stehenden ZPO-Novelle ausgeschlossen (vgl. BuA 
19/2018, 153f und 183), stellt klar, dass die bisherige 
ständige Rechtsprechung (im Regelfall kein Verfahrens-
helfer für das Anhörungsverfahren, jedoch im Regelfall 
Beigebung eines Verfahrenshelfers für das Vorstellungs-
verfahren) auch unter dem Regime des neuen Ver-
fahrenshilferechts (LGBl 2016 Nr 405) aufrecht bleibt. 
Seit 01.01.2017 sieht § 64 Abs 1 Z 3 ZPO nämlich aus-
drücklich vor, dass ein Verfahrenshelfer nur mehr bei 
schwieriger Sach- oder Rechtslage beizugeben ist. Diese 
schwierige (vor allem Rechts-)Lage ist jedoch im Vorstel-
lungsverfahren regelmässig gegeben. In der Tat erscheint 
es auch für die IV unzumutbar, den Vorstellungswerber 
auf Schwachstellen der eigenen Verfügung hinlenken 
zu müssen. Angemerkt sei, dass der OGH mit seiner bis-
herigen Rechtsprechung zur Beigebung eines Rechtsan-
waltes als Verfahrenshelfer im invalidenversicherungs-
rechtlichen Anhörungs- bzw. Vorstellungsverfahren die 
nunmehr im Gesetz festgeschriebene Voraussetzung 
(schwierige Rechts- oder Sachlage) der Sache nach schon 
vorweggenommen hatte! 

Zudem thematisiert die Entscheidung (insoweit zu-
gleich auch eine der ersten ihrer Art) den Konsum von 
sogenannten Hanf-Zigaretten: Die IV hatte dem Versi-
cherten untersagt, Cannabis zu konsumieren; dieser er-
klärte den positiven Befund damit, nur CBD-Hanf kon-
sumiert und damit der Auflage nicht zuwidergehandelt 
zu haben.

Wilhelm Ungerank 

Fürstlicher Oberster Gerichtshof 
B vom 04.05.2018, 06 CG.2017.406

Art 297 iVm Art 2 EO

Bei Beantragung einer einstweiligen Vergügung zu-
sammen mit der Einleitung eines Hauptverfahrens 
oder während desselben ist die (internationale) Zu-
ständigkeit des Landgerichts gegeben (Attraktions-
zuständigkeit).

Die Attraktionszuständigkeit setzt nicht die endgül-
tige Klärung der (internationalen) Zuständigkeit 
des Landgerichts im Hauptprozess voraus.

Sachverhalt

Mit der am 04.07.2017 beim LG eingebrachten Klage auf 
Zahlung von CHF 1’100’000.00 s.A. beantragte die kla-
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gende Partei gleichzeitig den Erlass eines Sicherungsbo-
tes wider die beklagte Partei mit nachstehendem Inhalt: 

«1. Der Drittschuldnerin SI AG iL wird verboten bis 
zum Betrag von CHF 1,1 Mio Dividenden und/oder Li-
quidationserlöse an die Beklagte zu bezahlen oder der 
Beklagten sonstige Vorteile insbesondere Darlehen zu 
gewähren oder sonst etwas zu unternehmen, wodurch 
die Befriedigung der Klagsforderung gefährdet wird.

2. Der Drittschuldnerin A Treuunternehmen Reg wird 
verboten, a) die Inhaberaktien der Drittschuldnerin zu 
1. an die Beklagte herauszugeben und b) über Weisung 
der Beklagten Beschlüsse für die Drittschuldnerin zu 1. 
zu fassen, welche eine Vermögensreduktion der Dritt-
schuldnerin zu 1. zur Folge haben oder sonst etwas zu 
unternehmen, wodurch die Befriedigung der Klagsforde-
rung gefährdet wird. 

3. Der Drittschuldnerin lic. iur. B A wird verboten, a) 
bis zum Betrag von CHF 1,1 Mio zu Lasten der Drittschuld-
nerin zu 1. Zahlungen an die Beklagte vorzunehmen und 
b) Weisungen der Beklagten zu vollziehen, welche eine 
Vermögensreduktion der Drittschuldnerin zu 1. zur Folge 
haben oder sonst etwas zu unternehmen, wodurch die 
Befriedigung der Klagsforderung gefährdet wird.

4. Durch dieses Sicherungsbot erwirbt der Kläger an 
den Forderungen der Beklagten gegenüber der Dritt-
schuldnerin zu 1. auf Auszahlung von Dividenden und/
oder eines Liquidationserlöses unbeschadet etwaig frü-
her erworbener Rechte ein Pfandrecht im Sinne des 
Art 275 Abs 2 EO.

5. Dieses Sicherungsbot gilt bis vier Wochen nach 
rechtskräftigem Abschluss des Rechtfertigungsverfah-
rens, welches den Kläger in die Lage versetzt, seine An-
sprüche gegen die Beklagte auf dem Exekutionswege 
durchzusetzen.»

Der Sicherungswerber stützte seine Ansprüche auf ein 
zwischen ihm und der Sicherungsgegnerin im März 2016 
abgeschlossenes Settlement Agreement. Nach diesem 
Vertrag schulde die Sicherungsgegnerin dem Sicherungs-
werber CHF 1,1 Mio. Auseinandersetzungen aus diesem 
Settlement Agreement hätten die Streitparteien dem eng-
lischen Recht unterworfen. Die Zuständigkeit des LG er-
gebe sich aus dem Vermögensgerichtsstand nach § 50 
JN. Die Beklagte, die keinen Wohnsitz im Inland habe, 
sei Aktionärin der SI AG iL (in Hinkunft SIAG) mit Sitz 
in Liechtenstein. Die Inhaberaktien würden von lic. iur. 
B A, Vaduz, verwahrt. Die Beklagte verfüge somit über 
Vermögenswerte in Liechtenstein. Das Vorbringen des 
Sicherungswerbers zum Anspruch und zur Gefährdung 
ist nicht weiter darzustellen, da im Revisionsrekursver-
fahren nur die Frage der Zuständigkeit des LG zu be-
urteilen ist. 

Mit B vom 04.07.2017 erliess das LG das beantragte 
Sicherungsbot ohne Anhörung der Sicherungsgegnerin. 

Gegen dieses Sicherungsbot erhob die Sicherungs-
gegnerin fristgerecht einerseits einen Einspruch und 
andererseits einen Rekurs und beantragte, zunächst 
den Einspruch zu behandeln. Im Einspruch erhob die 
Sicherungsgegnerin die Einrede der Unzuständigkeit 
des LG. Im Settlement Agreement hätten die Streitteile 
gemäss § 53 JN die ausschliessliche Zuständigkeit der 
Gerichte von England und Wales für Streitigkeiten aus 
dem Vertrag vereinbart Mit dieser Gerichtsstandsver-

einbarung habe der Sicherungswerber auf den inländi-
schen Wahlgerichtsstand des Vermögens nach § 50 JN 
ausdrücklich verzichtet. Er habe nämlich gewusst, dass 
die Sicherungsgegnerin Aktien der SIAG halte. Deshalb 
spiele auch keine Rolle, dass ein Urteil eines Gerichtes 
in England oder Wales in Liechtenstein nicht vollstreckt 
werden könne. Daneben wurden auch materiell rechtli-
che Einwendungen zur Zulässigkeit des Sicherungsbotes 
erhoben. 

Nach Durchführung einer Einspruchsverhandlung gab 
das LG mit B vom 07.11.2017 dem Einspruch Folge, hob 
das Sicherungsbot auf und wies den Antrag auf Erlass 
eines Sicherungsbotes zurück. 

Das Erstgericht traf folgende Feststellungen:
«Der Sicherungswerber ist schweizerischer Staatsbür-

ger mit Wohnsitz in der Schweiz. Die Sicherungsgegnerin 
ist britische Staatsangehörige mit Wohnsitz in London. 
Die SIAG ist eine in Liquidation befindliche Aktiengesell-
schaft nach liechtensteinischem Recht mit Sitz in Vaduz. 
Wirtschaftlich Berechtigte und Alleinaktionärin der SIAG 
ist die Sicherungsgegnerin. Die (Inhaber-)Aktien werden 
vom A Treuhand Unternehmen Reg verwahrt. Die lic. iur. 
B A ist frühere Verwaltungsrätin und heutige Liquidatorin 
der SIAG. 

Im März 2016 schlossen die Streitteile das streitgegen-
ständliche Settlement Agreement, in welchem sie u.a. 
vereinbarten: «This agreement shall bei subject to English 
law and the courts of England and Wales shall have ex-
clusive jurisdiction». 

Bei Abschluss des genannten Agreements wusste der 
Sicherungswerber, dass die Sicherungsgegnerin über 
Vermögen in Liechtenstein (Aktien der SIAG) verfügt» 

Rechtlich ging das LG davon aus, dass die Formu-
lierung der Gerichtsstandsvereinbarung eindeutig er-
kennen lasse, dass die Parteien einen ausschliesslichen 
Gerichtsstand vereinbart hätten. Damit habe der Siche-
rungswerber auf den inländischen Wahlgerichtsstand des 
Vermögens nach § 50 JN ausdrücklich verzichtet. Denn 
er habe bei Abschluss der Gerichtsstandsvereinbarung 
gewusst, dass die Sicherungsgegnerin Aktien der Dritt-
schuldnerin halte. Der Verweis auf die Rechtsprechung 
des OG (LES 2016, 287) sei nicht dienlich. Es sei nicht 
ersichtlich, aus welchen Gründen er die inländische Ord-
nungsgewalt bemühen dürfe, wenn er zuvor ausdrück-
lich darauf verzichtet habe. Eine Gefahr, die gebannt 
werden müsse, liege nicht vor. 

Mit B des OG vom 15.02.2018 wurde dem Rekurs des Si-
cherungswerbers Folge gegeben, der angefochtene B auf-
gehoben und dem LG eine neuerliche Entscheidung über 
den Einspruch der Sicherungsgegnerin unter Abstand-
nahme vom gebrauchten Zurückweisungsgrund aufgetra-
gen. Die Kosten des Rekursverfahrens wurden als weitere 
Kosten des Provisorialverfahrens bestimmt. Es wurde aus-
gesprochen, dass der Revisionsrekurs zulässig sei. 

In Behandlung der Rechtsrüge führte das OG zusam-
mengefasst aus, dass gemäss Art 282 Abs 1 EO der An-
trag auf Erlass eines Sicherungsbotes oder Amtsbefehls 
gesondert gestellt oder mit einer Klage, einem Gesuch 
um Erlass eines Zahlbefehls oder sonst einem Antrag ver-
bunden werden könne. Für einstweilige Verfügungen, 
die gleichzeitig mit der Einleitung eines Hauptverfahrens 
beantragt würden, sei das in der Hauptsache angerufene 
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Gericht zuständig. Diese Zuständigkeit werde bereits 
durch die Gerichtsanhängigkeit und nicht erst durch die 
Streitanhängigkeit ausgelöst. Auch eine spätere Zurück-
weisung der Klage wegen örtlicher Unzuständigkeit än-
dere an der Zuständigkeit des Prozessgerichtes zur Er-
lassung einer mit der Klage verbundenen einstweiligen 
Verfügung nichts; umso weniger schliesse die Erhebung 
der Unzuständigkeitseinrede im Hauptprozess die Zu-
ständigkeit des Prozessgerichtes für das Provisorialver-
fahren aus. Aufgrund dieses Attraktionsgerichtsstandes 
bestehe jedenfalls eine Zuständigkeit des LG für das be-
antragte Sicherungsbot. 

Die Parteien hätten zwar im Vergleichsvertrag die Zu-
ständigkeit der Gerichte von England und Wales ver-
einbart Die Zuständigkeitsvorschriften der EO für das 
Rechtssicherungsverfahren seien aber zwingend und 
es sei eine Zuständigkeitsvereinbarung ausgeschlossen. 
Aufgrund des nach wie vor anhängigen Rechtfertigungs-
verfahrens sei das LG für das gegenständliche Sicherungs-
verfahren international zuständig. Daran ändere nichts, 
dass im Hauptverfahren von der Sicherungsgegnerin die 
Einrede der internationalen Unzuständigkeit erhoben 
worden sei, gestützt auf die Gerichtsstandsvereinbarung 
über die Zuständigkeit der Gerichte von England und 
Wales. Massgeblich sei nämlich ausschliesslich, dass die 
Klage nicht im Rahmen der amtswegigen Vorprüfung a 
limine zurückgewiesen worden sei. 

Der Vollständigkeit halber machte dann das OG noch 
Ausführungen zum Vermögensgerichtsstand gemäss § 50 
JN und vor allem zu der im Unzuständigkeitsstreit im 
Hauptverfahren aufgeworfenen Frage, dass wegen der 
Nichtvollstreckbarkeit eines Urteiles von England und 
Wales in Liechtenstein trotz der ausdrücklichen Proroga-
tion auf die Gerichte von England und Wales im Inland 
die Klage erhoben werden kann. Dabei stützt sich das 
OG insbesondere auch auf die Entscheidung des OG 
veröffentlicht zu LES 2016, 287. 

Dem von der Sicherungsgegnerin dagegen erhobe-
nen Revisionsrekurs wurde vom OGH keine Folge ge-
geben.

Aus den Entscheidungsgründen

[….]
9.2. Das OG hat seine Entscheidung über die Be-

jahung der Zuständigkeit des LG für das gegenständ-
liche Rechtssicherungsverfahren darauf gestützt, dass für 
einstweilige Verfügungen, die gleichzeitig mit der Ein-
leitung eines Hauptverfahrens beantragt werden, das in 
der Hauptsache angerufene Gericht zuständig ist. Ledig-
lich der Vollständigkeit halber wurde vom OG noch zur 
Frage der Zuständigkeit des LG in der Hauptsache nach 
dem Vermögensgerichtsstand nach § 50 Abs 1 JN Stellung 
genommen. Der Revisionsrekurs der Sicherungsgegnerin 
befasst sich aber grösstenteils mit der an sich nicht not-
wendigen Hilfsbegründung und führt zur Attraktionszu-
ständigkeit nur aus, dass in der liechtensteinischen EO 
keine dem § 387 Abs 2 öEO vergleichbare Bestimmung 
über Zuständigkeiten im Rechtssicherungsverfahren nor-
miert sei. Es sei die ausschliessliche Zuständigkeit der 
Gerichte von England und Wales vereinbart worden. 
Eine inländische Zuständigkeit und damit die inländische 

Gerichtsbarkeit, liege deshalb (auch für die einstweilige 
Verfügung) nicht vor. 

9.3. Es ist der Revisionsrekurswerberin beizupflich-
ten, dass Zuständigkeitsregeln, wie sie in der Rezeptions-
vorlage, der österreichischen Exekutionsordnung in § 387 
EO normiert sind, fehlen. Sonderbestimmungen für  Zu-
ständigkeiten zum Erlass einstweiliger Verfügungen sind 
auch im Fürstentum Liechtenstein, im Gegensatz zur Re-
publik Österreich, nicht notwendig. Während in Öster-
reich sowohl örtlich als auch sachlich (Eingangsgerichte: 
Bezirksgericht und Landesgericht) verschiedene Zustän-
digkeiten gegeben sein können und daher schon § 3 öEO 
für die Bewilligung einer Exekution auf die «Zivilgerichte» 
als zur Entscheidung berufen verweist, ist dies in Liech-
tenstein durch die gegebene Gerichtsorganisation mit 
nur einem Eingangsgericht (bei Ausblendung der zu ver-
nachlässigenden Sonderbestimmungen in Patentsachen 
und Amtshaftungssachen) nicht notwendig. Dies bedeu-
tet aber nicht, dass in Liechtenstein jegliche Zuständig-
keitsbestimmungen für das Exekutionsverfahren und im 
besonderen für das Rechtssicherungsverfahren fehlen. 
Aus dem gemäss Art 297 EO anzuwendenden Art 2 EO 
ergibt sich nämlich, dass auch die Entscheidung über 
einen Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung 
durch das LG in Vaduz (als zwingendem Gerichtsstand) 
erfolgt. Die Zuständigkeit ist also definitiv geregelt, sodass 
auch die Rechtsprechung zur Attraktionszuständigkeit im 
Hinblick auf die internationale Zuständigkeit angewen-
det werden kann, nämlich dass sich bei Beantragung 
einer einstweiligen Verfügung zusammen mit Einleitung 
eines Hauptverfahrens oder im Lauf eines Hauptverfah-
rens auch  die (internationale) Zuständigkeit dieses Ge-
richtes für das Rechtssicherungsverfahren ergibt (König, 
Einstweilige Verfügungen5 [2017] Rz 6.16; Zechner, Si-
cherungsexekution und einstweilige Verfügung § 387 Rz 
3; Kodek in Angst/Oberhammer EO3  § 387 EO, Rz 1, 19 ). 
Dem ist auch die liechtensteinische Rechtsprechung ge-
folgt (OGH 06 EG.2013.31 v 09.01.2014).  Dabei setzt die 
Attraktionszuständigkeit nicht die endgültige Klärung der 
Zuständigkeit des Gerichtes der Hauptsache beispiels-
weise aufgrund einer Einrede wie im gegenständlichen 
Fall voraus, sondern es genügt, wenn der Sicherungsan-
trag gleichzeitig mit dem verfahrenseinleitenden Akt bei 
Gericht einlangt (SZ 47/109; Angst/Jakusch/Mohr, EO14 
[2004] § 387 E 10, 12, 13). All dies trifft hier zu. Eine Pro-
rogation der Zuständigkeit für die Erlassung einer Einst-
weiligen Verfügung auf ein anderes Gericht, als jenes des 
Hauptprozesses (in Frage käme nur ein ausländisches) 
ist mangels einer gesetzlichen Bestimmung in der EO 
und wegen des klaren Wortlautes des Art 2 EO jedenfalls 
unzulässig. Der Vollständigkeit halber ist zu erwähnen, 
dass eine gegenseitige Anerkennung von Einstweiligen 
Verfügungen nicht einmal mit Staaten vorgesehen ist, 
mit denen Vollstreckungsübereinkommen geschlossen 
wurden (Art 1 Abs 2 chVollstrÜ, Art 1 Abs 3 öVollstrÜ). 
Dazukommt noch, dass mit B des OGH vom heutigen 
Tage ohnehin auch in der Hauptsache die Einrede der 
mangelnden (inländischen) Zuständigkeit rechtskräftig 
verworfen wurde. Die inländische Zuständigkeit und 
damit die inländische Gerichtsbarkeit liegt also im gegen-
ständlichen Fall im Hauptverfahren (Rechtfertigungsver-
fahrens) rechtskräftig entschieden vor. 
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9.4 Soweit im Revisionsrekurs insbesondere zur Frage 
des Vermögensgerichtsstandes Stellung genommen wird 
bzw Argumente ausgeführt werden, warum aufgrund der 
Prorogation der englischen/walisischen Gerichte als aus-
schliesslichen Gerichtsstand die Anrufung des liechten-
steinischen Gerichtes nicht statthaft ist, kann somit die 
Erörterung auf sich beruhen. Diesbezüglich kann auch 
auf die im selben Verfahren ergangene Entscheidung 
über die Unzuständigkeitseinrede im Hauptverfahren 
verwiesen werden. 

9.5. Wenn letztlich im Revisionsrekurs von der Siche-
rungsgegnerin noch materiell zur Frage der Bescheini-
gung bzw der Gefährdung Stellung genommen wird, 
so ist darauf auch nicht weiter einzugehen, da sich das 
gegenständliche Rechtsmittelverfahren einzig auf die for-
melle Frage der internationalen Zuständigkeit und der 
inländischen Gerichtsbarkeit bezieht und auf die mate-
riellen Einwände gegen den Erlass der einstweiligen Ver-
fügung im ergänzten Einspruchsverfahren zu entschei-
den sein wird.

10. Dem Revisionsrekurs war somit keine Folge zu 
geben. Da das Einspruchsverfahren mit dieser Entschei-
dung nicht erledigt ist, sind die Kosten des Revisions-
rekursverfahrens vorzubehalten.

Anmerkung:
Mit B vom selben Tag zu 06 CG.2017.406 hat der OGH 
im «Hauptsacheprozess» den B des OG, womit dieses in 
Abänderung der erstgerichtlichen E die Einrede der (in-
ternationalen) Zuständigkeit verworfen hat, bestätigt. Es 
spiele keine Rolle, dass beide Parteien ihren Sitz im Aus-
land hätten. Die Beziehung zur inländischen Gerichts-
barkeit ergebe sich aus dem Vermögensgerichtsstand des 
§ 50 JN.

Dieter Santner

rechtzeitig eingebracht wurden, dass sie – abhängig 
von Inhalt und Umfang des damit erstatteten Vor-
bringens sowie unter dem Gesichtspunkt der Vor-
bereitung des weiteren Verfahrens – als notwendig 
und zweckmässig zu qualifizieren sind. Dabei ist 
insbesondere zu berücksichtigen, ob das Einbrin-
gen des Schriftsatzes durch das prozessuale Verhal-
ten der Gegenpartei bedingt ist und das Vorbringen 
nicht ohne prozessuale Nachteile bei anderer Ge-
legenheit (in einem anderen Schriftsatz oder bei 
einer Tagsatzung) erstattet werden hätte können. 
(Rechtssätze des OGH)

Da TP 3 A/I/1/d ausdrücklich die Entlohnung nach 
dieser Bestimmung nur für nach § 257 ZPO zuläs-
sige oder vom Gericht aufgetragene Schriftsätze 
vorsieht, sind Schriftsätze, die diese Voraussetzun-
gen nicht erfüllen, unter den Auffangtatbestand der 
TP 2/I/1/e zu subsumieren. Bei strikter Einhaltung 
der dargestellten Kriterien wird dadurch der Vor-
bereitungszweck von Schriftsätzen nicht vereitelt 
und das sogenannte «Schriftsatzunwesen» nicht ge-
fördert. In jedem Fall ist ein an sich unzulässiger 
Schriftsatz nicht allein schon deshalb zu honorie-
ren, weil er vom Gericht angenommen und verwer-
tet wurde. (Rechtssätze des OGH)

§§ 40 Abs 2, 41 Abs 1, 43 Abs 1 ZPO

Da die Amtssprache vor den liechtensteinischen 
Gerichten Deutsch ist, fällt es in den jeweiligen Be-
reich der betreffenden Partei, wenn sie dieser Spra-
che nicht mächtig ist und es daher für notwendig 
erachtet, dass Aktenstücke wie Schriftsätze oder 
Tagsatzungsprotokolle in eine ihr verständliche 
Sprache übersetzt werden. Ein Ersatz für dadurch 
auflaufende Kosten durch den Prozessgegner 
kommt nicht in Betracht.

Sachverhalt 

Das OG bestimmte mit B vom 09.08.2017 in Stattgebung 
der Berufung der klagenden Parteien im Kostenpunkt 
die Kosten des erstgerichtlichen Verfahrens hinsicht-
lich der erst- und der zweitbeklagten Parteien mit CHF 
673’818.96 und die Kosten des drittbeklagten Partei mit 
CHF 698’851.56. 

Gegen diese Entscheidung richteten sich die rechtzeiti-
gen Revisionsrekurse der klagenden Parteien. Die Rechts-
mittelausführungen mündeten in Abänderungsanträge 
dahin, dass die von den klagenden Parteien für das erstins-
tanzliche Verfahren den erst- und zweitbeklagten Parteien 
zu ersetzenden Kosten mit insgesamt CHF 813’361.33 und 
die der drittbeklagten Partei zu ersetzenden Kosten mit 
insgesamt CHF 734’374.84 bestimmt werden. 

Der OGH gab mit B vom 04.05.2018 beiden Revisions-
rekursen teilweise und dahin Folge, dass die klagenden 
Parteien zur ungeteilten Hand schuldig erkannt wurden, 
der erst- und der zweitbeklagten Parteien gemeinsam 
die mit insgesamt CHF 706’174.60 und der drittbeklagten 
Partei die mit CHF 708’385.02 bestimmten Kosten des 
erstinstanzlichen Verfahrens zu ersetzen.

Fürstlicher Oberster Gerichtsof
B 04.05.2018, 06 CG.2014.96

§§ 41, 257 ZPO
Art 1 TP 2 und TP 3A RATV

Ein Auftrag des Gerichts zur Einbringung von 
Schriftsätzen ist nicht nur in den in § 257 Abs 4 ZPO 
explizit genannten «Punktesachen» sondern auch in 
anderen Rechtsstreitigkeiten zulässig, in denen im 
Hinblick auf die besondere Komplexität des Sach-
verhalts der Austausch von vorbereitenden Schrift-
sätzen zweckmässig ist. (Rechtssatz des OGH)

Eine Vergütung für nach § 257 ZPO unzulässige und 
nicht aufgetragene Schriftsätze kann nur in be-
stimmten Fallkonstellationen in Erwägung gezogen 
werden. (Rechtssatz des OGH)

In Ausnahmefällen können auch an sich unzuläs-
sige Schriftsätze entlohnt werden, wenn sie inner-
halb eines nicht starren zeitlichen Rahmens so 
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Aus den Entscheidungsgründen

[…]
6.2. Die Zivilprozessordnung wird überwiegend vom 

Grundsatz der Mündlichkeit beherrscht (§ 176 ZPO). 
Abgesehen von den schriftlichen Sachanträgen zur 
Einleitung des erst-, zweit- und drittinstanzlichen Ver-
fahrens (Klage, Klagebeantwortung, Berufung, Beru-
fungsmitteilung, Rekurs, Rekursbeantwortung, Revision, 
Revisionsbeantwortung, Revisionsrekurs, Revisionsre-
kursbeantwortung) ist ein schriftliches Parteivorbringen 
im erstinstanzlichen Verfahren gemäss § 257 Abs 1 ZPO 
nur bis zum Beginn der mündlichen Streitverhandlung 
gesetzlich geregelt. Für das Rechtsmittelverfahren sind 
mit einer noch zu erwähnenden Ausnahme für das Be-
rufungsverfahren gemäss den §§ 435, 438, 474, 476, 488 
ZPO Schriftsätze nur in Form von Rechtsmittelschriften 
und Gegenschriften vorgesehen.  

Die mündliche Streitverhandlung stellt laut § 193 Abs 2 
ZPO bis zur Verkündigung ihres Schlusses ein Ganzes 
dar. Dementsprechend normiert § 176 ZPO, dass die 
Überreichung vorbereitender Schriftsätze nur in den in 
diesem Gesetz besonders bezeichneten Fällen notwen-
dig ist. Davon unberührt bleibt weiters die im Ermessen 
liegende Möglichkeit des Prozess- aber auch des Beru-
fungsgerichts (letzteres im Rahmen der Neuverhandlung 
der Rechtssache), ausserhalb der zitierten Bestimmungen 
unter gewissen Umständen die Erstattung vorbereitender 
Schriftsätze aufzutragen. Dies ist in § 257 Abs 4 ZPO (ent-
sprechend dem § 440 Abs 3 öZPO idF vor der ZVN 2002) 
für sogenannte «Punktensachen» explizit vorgesehen (vgl 
dazu Köchl, Möglichkeiten zur Eindämmung des «Schrift-
satzunwesens» in der liechtensteinischen Gerichtspraxis, 
FS Delle-Karth 549, 565, 568). Schon seiner Formulierung 
nach ist § 257 Abs 4 ZPO analog generell auf Verfah-
ren anwendbar, in denen im Hinblick auf die besondere 
Komplexität des Sachverhalts der Austausch von vorbe-
reitenden Schriftsätzen zweckmässig ist (vgl § 440 Abs 3 
öZPO nF, der allerdings den Auftrag zum Wechsel von 
vorbereitenden Schriftsätzen ohne Einschränkung zu-
lässt). Dementsprechend regelt TP 3 A. I. 1. lit d RATV 
die Honorierung von aufgetragenen Schriftsätzen nach 
dieser Bestimmung. 

Die dargelegten Zulässigkeitsschranken gelten grund-
sätzlich nur für vorbereitende, nicht aber sogenannte 
bestimmende Schriftsätze, mit denen prozesserhebliche 
Sachanträge gestellt werden. Wenn die zitierten Bestim-
mungen nicht streng gehandhabt werden, ist – wie die 
Praxis zeigt – mit Grund anzunehmen, dass es durch 
ein sogenanntes «Schriftsatzunwesen» zur unnötigen Auf-
blähung des Prozessstoffs kommt. Dem ist in der Regel 
durch eine konsequente Handhabung der Zurückwei-
sungsbefugnis und/oder Nichthonorierung unzulässiger 
Schriftsätze angemessen zu begegnen. Zusammengefasst 
sind daher an sich unzulässige Schriftsätze zurückzuwei-
sen. Deren Honorierung hat aber auch dann zu unter-
bleiben, wenn das Gericht – mit noch zu erörternden 
Ausnahmen – einen (unzulässigen) Schriftsatz angenom-
men und diesen zur Erleichterung der Protokollierung 
verwendet hat. Eine Vergütung für solche Schriftsätze 
kann nur in bestimmten Fallkonstellationen unter an-
derem dann in Erwägung gezogen werden, wenn die 
Einbringung des Schriftsatzes zu einer erheblichen Kos-

tenersparnis geführt hat. Dazu gehört der Fall, dass in 
einem vorbereitenden Schriftsatz auch ein Beweisantrag 
enthalten ist, von dem (oder dessen Notwendigkeit) der 
Beweisführer erst später Kenntnis erlangt hat, sofern 
dadurch die Notwendigkeit einer Vertagung vermieden 
werden kann (Kodek in Fasching/Konecny 3 III/1 § 257 
ZPO Rz 38/1; vgl zu all dem LES 2006, 203). 

Ob die Kosten eines prozessual zulässigen Schriftsat-
zes von dem im Rechtsstreit unterlegenen Gegner zu 
ersetzen sind, hängt nach § 41 ZPO entscheidend davon 
ab, ob ein solcher Schriftsatz zur zweckentsprechenden 
Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig 
war. Der vor der Streitverhandlung eingebrachte Schrift-
satz soll auch dem Gegner die Möglichkeit eröffnen, 
das darin erstattete Vorbringen zwischen der Partei und 
ihrem Vertreter zu erörtern sowie allenfalls ergänzende 
Informationen einzuholen, um bei der Streitverhand-
lung, ohne weiteren Schriftsatz und die damit verbun-
denen Kosten, dazu Stellung nehmen zu können. Ein 
kurz vor der Streitverhandlung überreichter Schriftsatz 
nimmt dem Gegner bzw seinem Vertreter diese Möglich-
keit, weshalb er nach § 41 ZPO nicht zweckentsprechend 
ist (vgl GE 2011, 14). Aus diesem Grund sieht die (vor 
einigen Jahren neu gefasste) Bestimmung des § 257 Abs 3 
öZPO (idF der ZVN 2002) ausdrücklich vor, dass vor-
bereitende Schriftsätze so rechtzeitig einzubringen sind, 
dass sie spätestens eine Woche vor der Streitverhandlung 
bei Gericht und beim Gegner einlangen. Nach Köchl 553, 
567, 568 hat diese gesetzliche Massnahme nicht die ange-
strebte Eindämmung des «Schriftsatzunwesens» bewirkt.

Der ö OGH qualifizierte beispielsweise zur alten 
Rechtslage einen fünf Tage vor der Streitverhandlung 
eingebrachten vorbereitenden Schriftsatz, dessen Gleich-
schrift dem Gegner direkt zugestellt wurde, (gerade) 
noch als zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung 
und Rechtsverteidigung notwendig (vgl LES 2010, 221; 
GE 2011, 14). Im fl Zivilprozessrecht findet sich keine 
formelle zeitliche Grenze. Die ö Lehre betreffend (for-
mell) verspätete Schriftsätze, die trotz ihrer Verspätung 
angenommen wurden, lässt sich deshalb nicht unbese-
hen auf fl Verhältnisse übertragen (GE 2011, 14). Der 
OGH sah in LES 2010, 221 und GE 2011, 14 einen Zeit-
raum von «nicht einmal ganze zwei Tage» als nicht, in GE 
2010,587 (08 CG.2009.106 vom 3.12.2010) einen ähnlich 
langen zeitlichen Rahmen als hinreichend an. Allerdings 
berücksichtigte der OGH dabei zu Recht die konkreten 
Umstände des Einzelfalles, in dem erkennbar auf den 
Inhalt und vor allem den Umfang («sechs Seiten») des 
Schriftsatzes abgestellt wurde. Naturgemäss kommt es 
nämlich auf die Komplexität und den Umfang eines Vor-
bringens an, um den notwendigen und damit nicht star-
ren zeitlichen Rahmen für die Prozessvorbereitung und 
die Möglichkeit  einer sinnvollen Replik abstecken zu 
können. 

In jedem Fall sind alle Schriftsätze nur unter dem Er-
fordernis ihrer Notwendigkeit und Zweckmässigkeit zu 
honorieren. Das prozessuale Recht, einen Schriftsatz zu-
lässig einbringen zu dürfen, begründet für sich keinen 
Honoraranspruch, und zwar auch dann nicht, wenn die 
Zurückweisung eines Schriftsatzes unterbleibt. Die pro-
zessuale Zulässigkeit von Schriftsätzen ist, sofern nicht 
in Kostennormen geregelt, für Fragen der Ersatzfähigkeit 
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in Ansehung des Prozessgegners schlechthin unbeacht-
lich. Die grundlegenden Normen sind die §§ 41 Abs 1, 
176 ZPO und Art 22 RATG. Aus § 41 Abs 1 ZPO und 
Art 22 RATG folgt zudem die Verbindungspflicht (OGH 
04.11.2016, 03 CG.2011.374, Erw 14.5.1. unter Hinweis 
auf Obermaier2 Kostenhandbuch Rz 667).

Nach der ö Judikatur wird teilweise die Ansicht vertre-
ten, dass verspätete und damit unzulässige Schriftsätze, 
die vom Gericht angenommen und zur Erleichterung der 
Protokollierung verwendet werden, nach TP 2 RATG zu 
honorieren sind (RIS-Justiz RS0121828; 2 Ob 85/06y; 9 
ObA 145/09b). In der neueren ö Judikatur wurde aber 
auch definitiv judiziert, dass erst nach der vorbereiten-
den Tagsatzung eingebrachte Schriftsätze gemäss § 257 
Abs 3 öZPO als unzulässig nicht zu honorieren sind (9 
ObA 131/17f; 2 Ob 173/12y). Auch Kodek Rz 18, 21, 26, 
37, 38 und Köchl 549, 554, 556, 566 kritisieren die auf 
TP 2 RATG bezugnehmende Judikatur und fordern die 
Zurückweisung unzulässiger Schriftsätze. 

Der OGH zieht bei dieser Sach- und Rechtslage unter 
Berücksichtigung der zitierten Rechtsansichten folgende 
zusammengefasste Schlüsse: 

In Ausnahmefällen können auch an sich unzulässige 
Schriftsätze entlohnt werden, wenn sie innerhalb eines 
nicht starren zeitlichen Rahmens so rechtzeitig einge-
bracht wurden, dass sie – abhängig von Inhalt und Um-
fang des damit erstatteten Vorbringens sowie unter dem 
Gesichtspunkt der Vorbereitung des weiteren Verfahrens – 
als notwendig und zweckmässig zu qualifizieren sind. 
Dabei ist insbesondere zu berücksichtigen, ob das Ein-
bringen des Schriftsatzes durch das prozessuale Verhal-
ten der Gegenpartei bedingt ist und das Vorbringen nicht 
ohne prozessuale Nachteile bei anderer Gelegenheit (in 
einem anderen Schriftsatz oder bei einer Tagsatzung) er-
stattet werden hätte können. Die Beurteilung der Frage, 
ob ein Schriftsatz zur zweckentsprechenden Rechtsver-
folgung bzw -verteidigung notwendig war, ist unter dem 
Gesichtspunkt zu prüfen, dass die Prozessführung und 
-vorbereitung sorgfältig und vorausschauend vorgenom-
men wird.   

Da TP 3 A. I. 1. lit d RATV ausdrücklich die Entloh-
nung nach dieser Bestimmung nur für gemäss § 257 ZPO 
zulässige oder vom Gericht aufgetragene Schriftsätze 
vorsieht, sind Schriftsätze, die diese Voraussetzungen 
nicht erfüllen, unter den Auffangtatbestand der TP 2 I. 
1. lit e RATV zu subsumieren. Bei strikter Einhaltung 
der dargestellten Kriterien wird dadurch der Vorberei-
tungszweck von Schriftsätzen nicht vereitelt und das so-
genannte «Schriftsatzunwesen» nicht gefördert. In jedem 
Fall ist ein an sich unzulässiger Schriftsatz nicht allein 
schon deshalb zu honorieren, weil er vom Gericht an-
genommen und verwertet wurde. 

6.3. Davon ausgehend ist zu den einzelnen umstritte-
nen Prozesshandlungen wie folgt Stellung zu nehmen, 
wobei aus Gründen der Übersichtlichkeit die Reihen-
folge deren Behandlung wie in der Begründung des an-
gefochtenen B beibehalten wird (a1 – a12 bzw b1 – b8): 

6.3.1. Zu den Prozesshandlungen der erst- und zweit-
beklagten Partei:

Der nicht aktenkundige Antrag vom 29.01.2014 ist 
nicht mehr Gegenstand des Rechtsmittelverfahrens 
(ON 174 S 12) (a1). 

Zu den Schriftsätzen vom 29.10.2014 (ON 30) und 
10.11.2014 (ON 31) (a2): […] Zu Recht wird […] gerügt, 
dass die Kläger in ihrer Berufung ON 112 nicht vorgetra-
gen haben, dass beide Schriftsätze unzulässig und nicht zur 
zweckentsprechenden Rechtsverteidigung erforderlich ge-
wesen seien. Vielmehr haben die Kläger ausdrücklich die 
Entlohnung des Schriftsatzes vom 29.10.2014 (ON 30) mit 
insgesamt CHF 9’228.52 zugestanden (ON 112 S 71, 75). 
Tatsächlich handelt es sich bei dem Schriftsatz ON 30 nicht 
um einen vorbereitenden Schriftsatz. Dessen Einbringung 
war auch nicht aufgetragen worden. Ob er als zulässig 
und notwendig zu qualifizieren ist, kann bei der konkreten 
Sachlage (Zugeständnis der Kläger) dahin gestellt bleiben. 
Dieser fällt sohin unter den bereits zitierten Auffangtat-
bestand der TP 2 RATV. Er ist daher wie in der Berufung 
ON 112 angeführt mit CHF 9’228.52 zu entlohnen, sodass 
an sich (wenn den erst- und zweitbeklagten Parteien nicht 
ohnehin der Gesamtbetrag von CHF 706’174.60 zuzuer-
kennen wäre) die entsprechende Position nicht wie vom 
OG mit CHF 36’856.12 sondern nur mit CHF 27’627.60 zu 
kürzen wäre (dazu aber noch weiter unten).

Schriftsatz vom 21.01.2015 (ON 37) (a3): Dem Beru-
fungsgericht ist darin zuzustimmen, dass dieser Schrift-
satz weder zulässig noch aufgetragen war. Bereits in der 
Tagsatzung vom 26.09.2014 wurde der weitere Tagsat-
zungstermin am 26.01.2015 festgelegt (ON 25 S 18). Der 
Schriftsatz ON 37 umfasste auf 17 Seiten eingehendes 
Vorbringen. Nach dem Akteninhalt kam der Schriftsatz 
dem Erstgericht am 21.01.2015 und den Klägern erst am 
22.01.2015, sohin an einem Donnerstag, zu. Bereits am 
darauffolgenden Montag um 09.00 Uhr begann die er-
wähnte Tagsatzung. Damit war dieser Schriftsatz jeden-
falls für die Kläger nicht mehr zur zweckentsprechenden 
Prozessvorbereitung dienlich. Schon deshalb wurde er 
vom Berufungsgericht zu Recht nicht entlohnt. 

Zum Schriftsatz vom 05.06.2015 (ON 71) (a6): Dieser 
Schriftsatz wurde nach dem Akteninhalt am 05.06.2015, 
einem Freitag, zur Post gegeben. Er ist am 08.06.2015, 
dem darauffolgenden Montag, bei Gericht und am 
09.06.2015 bei den Klägern eingelangt. Die darauf fol-
gende Tagsatzung begann am 11.06.2015 um 08.30 Uhr. 
Nach dem Akteninhalt und mangels entsprechender 
Behauptungen der erst- und zweitbeklagten Parteien 
kann nicht angenommen werden, dass dieser Schriftsatz 
dem Gericht und den Klägern bereits zu früheren Zeit-
punkten zugekommen ist. Der Inhalt des Schriftsatzes 
umfasste ein 22-seitiges komplexes Vorbringen. Es liegt 
auf der Hand, dass dieser schon deshalb nicht geeignet 
war, dem Gericht und den Klägern zur Vorbereitung der 
Tagsatzung dienlich zu sein. Dazu kommt, dass die Ein-
vernahme der Kläger schon mehrere Wochen vor der 
Einbringung des Schriftsatzes stattgefunden hatte, sodass 
auch aus diesem Grund nicht nachvollziehbar ist, warum 
dieser Schriftsatz erst wenige Tage vor der darauffolgen-
den Tagsatzung eingebracht wurde. Der Schriftsatz sollte 
nach seiner Einleitung unter Wiedergabe von Teilen des 
Verfahrensablaufes und ohne neues wesentliches Tatsa-
chensubstrat «zur Unterstützung des Gerichts einige we-
sentliche Ungereimtheiten darlegen». Die Erstattung von 
derartigem Vorbringen ist zwar durch § 178 ZPO gedeckt; 
die Einbringung eines Schriftsatzes zu diesem Zweck ist 
aber in der Zivilprozessordnung nicht vorgesehen (vgl 
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§ 257 Abs 1 ZPO). Auch deshalb war der Schriftsatz nicht 
zulässig. 

Zur Stellungnahme vom 26.10.2015 (ON 95) (a7): 
Eine Verbindung dieses Schriftsatzes mit jenem vom 
12.10.2015 (ON 92) war nicht möglich, weil die vom 
Erstgericht zuvor ergangene Aufforderung «zur allfälligen 
Stellungnahme binnen 10 Tagen» betreffend den Unter-
brechungsantrag der Kläger (ON 91) erst nach diesem 
Datum der Erst- und dem Zweitbeklagten zugekommen 
ist. Darüber hinaus enthält der Unterbrechungsantrag 
Vorbringen, dass die Unterbrechung des Zivilrechtsstreits 
ausserhalb einer Tagsatzung anregte (S 5). Grundsätzlich 
muss daher den erst- und zweitbeklagten Parteien ent-
gegen der Ansicht des Berufungsgerichts zugestanden 
werden, sich zum Unterbrechungsantrag noch vor einer 
allenfalls erst auszuschreibenden Tagsatzung zu äus-
sern. Allerdings ist der Inhalt dieser Äusserung sehr kurz 
sowie ohne wirklich inhaltlich konkrete Stellungnahme 
zum Unterbrechungsantrag und damit so allgemein ge-
halten, dass er zur zweckentsprechenden Rechtsverteidi-
gung nicht erforderlich war. Dies wird in der Berufung 
ON 112 zutreffend aufgezeigt. Damit wurde auch dieser 
Schriftsatz vom Berufungsgericht im Ergebnis zu Recht 
nicht entlohnt. 

Zum Fristverlängerungsantrag vom 02.11.2015 (ON 
98) (a8): Die erst- und zweitbeklagten Parteien führen 
ins Treffen, dass die mit dem Unterbrechungsantrag der 
klagenden Parteien vorgelegten deutschsprachigen Ur-
kunden zuerst übersetzt werden hätten müssen, weil sie 
der deutschen Sprache nicht mächtig seien und sohin die 
Übersetzung notwendig gewesen sei, um auf die aufge-
tragene Stellungnahme zweckentsprechend replizieren 
zu können. Dies sei innerhalb der kurz angesetzten Frist 
von 10 Tagen nicht möglich gewesen. Allerdings ist in-
nerhalb der vom Erstgericht bis 26.11.2015 verlängerten 
Frist am 25.11.2015 eine Stellungnahme der erst- und 
zweitbeklagten Parteien ON 104) zum Unterbrechungs-
antrag eingegangen, der zu entnehmen ist, dass der Inhalt 
dieses Schriftsatzes ohne weiteres auch ohne Rückspra-
che mit den Mandanten erstattet werden hätte können. 
Diesem sind nämlich keine Argumente zu nehmen, die 
nicht auf aktenkundiger Basis sondern erkennbar nach 
Rücksprache mit den Mandanten erstattet worden wären. 
Auch nach dem Inhalt der Unterbrechungsanträge ON 
91 und 96 war dies nicht erforderlich. Schon aus diesen 
Erwägungen heraus zeigt sich, dass der Fristverlänge-
rungsantrag aus dem darin genannten Grund nicht er-
forderlich war. Er wurde daher vom Berufungsgericht zu 
Recht nicht entlohnt. 

Zur Stellungnahme zum Unterbrechungsantrag vom 
25.11.2015 (ON 104) (a9): Diese Stellungnahme wurde 
am 25.11.2015 und damit einen Tag vor der Tagsatzung 
am 26.11.2015 bei Gericht überreicht. Die für diesen 
Schriftsatz gesetzte Frist lief bis 26.11.2015. Dass darin 
erstattete Vorbringen hätte daher ohne weiteres in dieser 
Tagsatzung vorgetragen werden können, weshalb dieser 
Schriftsatz vom Berufungsgericht zu Recht nicht hono-
riert wurde. Soweit im Rechtsmittel in diesem Zusam-
menhang der vorbereitende Schriftsatz vom 19.11.2015 
(ON 103) angesprochen wird, ist festzuhalten, dass die 
Berufung im Kostenpunkt ON 112 zu diesem inhaltsleer 
ist. Dementsprechend ist das Berufungsgericht darauf 

auch nicht eingegangen. Die Kosten für diesen Schrift-
satz sind im zusammenfassenden Kostenverzeichnis der 
zweit- und drittbeklagten Parteien nicht verzeichnet wor-
den, wohl aber im Schriftsatz selbst (ON 103 S 13). Wie 
gesagt wurde aber in der Berufung im Kostenpunkt nicht 
gerügt, dass die Kosten hiefür nicht zuerkannt wurden. 
Weitere Erörterungen dazu erübrigen sich damit. […] 

Zu den «Übersetzungskosten» (a12): […] Wie schon 
das Berufungsgericht zutreffend ausführte, ist die Amts-
sprache vor den liechtensteinischen Gerichten deutsch. 
Wenn eine Partei dieser Sprache nicht mächtig ist und 
es daher für notwendig erachtet, dass Aktenstücke wie 
Schriftsätze oder Tagsatzungsprotokolle wie hier in die 
tschechische Sprache übersetzt werden, so fällt dies in 
den jeweiligen Bereich der betreffenden Partei. Ein Kos-
tenersatz für derartige Auslagen ist in den massgeblichen 
Gesetzen nicht vorgesehen (§ 40 Abs 2 ZPO). Sie sind 
auch nicht als Dolmetschergebühren, wie sie beispiels-
weise in § 43 Abs 1 ZPO angeführt sind, ersatzfähig. […]

6.3.2. Zu den Prozesshandlungen der drittbeklagten 
Partei:

Zur Urkundenvorlage vom 07.03.2014 (ON 6) (b1): 
Die Kläger hatten ihre Begehren ursprünglich mit ins-
gesamt CHF 100’000.00 bewertet. In der Tagsatzung vom 
05.03.2014 (ON 4) bemängelte der Drittbeklagte diese 
Bewertung und regte an, den Streitwert mit CHF 10 Mil-
lionen zu bemessen. In der Folge wurde unter anderem 
auch darüber verhandelt. Abschliessend verkündete das 
Erstgericht den B, dass die Entscheidung über die Fest-
setzung des Streitwerts (und die Kautionsanträge der Be-
klagten) schriftlich ergehe. Mit B vom 06.03.2014 (ON 5) 
wurde vom Erstgericht unter anderem der Streitwert mit 
CHF 10 Millionen bestimmt. Dieser B wurde dem Drittbe-
klagten am 10.03.2014 zugestellt. Bereits am 07.03.2014 
war beim Erstgericht ein Schriftsatz überreicht worden, 
mit dem der Drittbeklagte ein kurzes Vorbringen zur 
Streitwertbemessung erstattete und dazu eine Urkunde 
vorlegte. Diese Urkundenvorlage wurde vom Berufungs-
gericht nicht honoriert, weil im Zeitpunkt deren Einbrin-
gung das Erstgericht bereits über die Streitwertbemes-
sung entschieden hatte. Dagegen führt der Rekurswerber 
ins Treffen, ex ante betrachtet sei die Urkundenvorlage 
geeignet gewesen, die Streitwertbemängelung des Dritt-
beklagten zu stützen. Die Kläger hingegen vertreten die 
zusammengefasste Meinung, die Urkundenvorlage sei 
aus mehreren Gründen nicht zur zweckentsprechenden 
Rechtsverteidigung erforderlich gewesen. Die Notwen-
digkeit von Kosten kann immer nur nach dem Zeitpunkt 
der Vornahme der Prozesshandlung beurteilt werden. 
Diese muss nach objektiver Beurteilung eine Förderung 
des Prozesserfolges erwarten lassen. Dieser objektive 
Massstab ist vom Standpunkt ex ante anzulegen (RIS-Jus-
tiz RS0036038; Obermaier Kostenhandbuch2 Rz 208). Aus 
objektiver Sicht war die Urkundenvorlage nicht mehr 
zweckentsprechend, weil im Zeitpunkt der Vornahme 
dieser Prozesshandlung bereits über die Streitwertfestset-
zung entschieden worden war. Dementsprechend wurde 
die damit vorgelegte Urkunde bei der Beschlussfassung 
auch nicht verwertet. Der Drittbeklagte konnte im Zeit-
punkt der Aktenvorlage auch nicht davon ausgehen, 
dass die damit dem Erstgericht übermittelte Urkunde bei 
der Streitwertbemessung berücksichtigt werde, da das 



LES 2/18 Fürstlicher Oberster Gerichtshof 145

Erstgericht darüber bereits verhandelt und die Verhand-
lung zu diesem Punkt geschlossen war. Ohne Verletzung 
des rechtlichen Gehörs der Kläger wäre die Bedacht-
nahme auf diese Urkunde ohnehin nicht möglich gewe-
sen. Auch damit musste der Drittbeklagte rechnen. Ein 
Kostenersatzanspruch für den Schriftsatz vom 07.03.2014  
besteht damit nicht. 

Zum Fristverlängerungsantrag vom 28.04.2014 (ON 
16) (b2): Der Drittbeklagte beantragte damit die Verlän-
gerung der Frist zur Einbringung der Klagebeantwortung 
um 4 Wochen, weil die Einbringung der Klagebeantwor-
tung innerhalb der gesetzten Frist wegen der Komplexi-
tät des Verfahrensgegenstandes und der Notwendigkeit, 
verschiedene Dokumente zu übersetzen, nicht möglich 
sei. Das Berufungsgericht hat diesen Schriftsatz nicht 
honoriert, weil die behaupteten Umstände für den An-
trag in der Sphäre des Drittbeklagten gelegen seien. 
Grundsätzlich ist auch bei einem komplexen Sachver-
halt aus objektiver Sicht davon auszugehen, dass die 
vom Erstgericht mit 03.04.2014 (ON 10) gesetzte Frist 
von 4 Wochen zur Einbringung einer Klagebeantwor-
tung ausreichend bemessen war. Dabei ist zu beachten, 
dass die Klage mit 38 Seiten und die schliesslich ein-
gebrachte Klagebeantwortung mit 22 Seiten nicht derart 
aussergewöhnlich umfangreich ausgefallen sind, dass in 
jedem Fall eine Verlängerung der Frist gerechtfertigt ge-
wesen wäre. Die gerichtliche Erfahrung zeigt, dass die 
Beantwortung einer derartigen Klage innerhalb der ge-
setzten Frist grundsätzlich möglich ist. Zu Recht verwei-
sen die Kläger in ihrer Rechtsmittelbeantwortung aber 
auch darauf, dass im Zeitpunkt der ersten Tagsatzung 
vom 05.03.2014 die Klage und der damit vorgetragene 
Sachverhalt dem Drittbeklagten schon bekannt waren, 
sodass es bereits damals möglich gewesen wäre, für den 
zu erwartenden Auftrag zur Einbringung einer Klagebe-
antwortung die Einräumung einer längeren Frist zu be-
antragen. Das Rechtsmittel muss daher auch in diesem 
Punkt erfolglos bleiben. 

Zur Urkundenvorlage vom 26.08.2014 (ON 24) (b3): 
Mit diesem Schriftsatz übermittelte der Drittbeklagte die 
deutschen Übersetzungen von bereits mit der Klagebe-
antwortung vom 02.06.2014 vorgelegten Beweisurkun-
den. Weder der Klagebeantwortung noch diesem Schrift-
satz ist zu entnehmen, dass und aus welchen Gründen 
die Vorlage dieser Übersetzungen nicht bereits mit der 
Klagebeantwortung möglich gewesen wäre. Dass diese 
Urkunden in übersetzter Form im Zeitpunkt der Einbrin-
gung der Klagebeantwortung nicht vorgelegen seien, 
stellt eine unzulässige Neuerung im Rechtsmittelverfah-
ren dar. Selbst dazu wird aber nicht vorgetragen, aus 
welchen Gründen im Zeitpunkt der Einbringung der 
Klagebeantwortung die nunmehr dem Erstgericht über-
mittelten Urkunden noch nicht übersetzt waren. Es ist 
daher davon auszugehen, dass es der Sphäre des Dritt-
beklagten zuzurechnen war, dass die Urkunden nicht zu 
einem früheren Zeitpunkt vorgelegt wurden. Schon des-
halb wurde der betreffende Schriftsatz vom Berufungs-
gericht zu Recht nicht entlohnt.

Zur Replik vom 21.01.2015 (ON 36) (b4): Dieser 
Schriftsatz wurde vom Berufungsgericht nicht entlohnt, 
weil er nicht mindestens 7 Tage vor der am 26.01.2015 
durchgeführten Tagsatzung eingebracht worden war 

(sinngemässe Anwendung der Wochenfrist des § 257 
Abs 3 öZPO). Dem hält der Drittbeklagte in seinem 
Rechtsmittel ua entgegen, dass er mit diesem Schriftsatz 
auf ein umfangreiches Vorbringen der Kläger repliziert 
habe, dass diese mit ihrem Schriftsatz ON 35 erst lange 
nach Vorliegen der Klagebeantwortung vorgetragen 
hätten. Dem Berufungsgericht ist darin zuzustimmen, 
dass der Schriftsatz weder gemäss § 257 Abs 1 ZPO zu-
lässig noch aufgetragen war. Bereits in der Tagsatzung 
vom 26.09.2014 wurde der weitere Tagsatzungstermin 
am 26.01.2015 festgelegt (ON 25 S 18). Es mag sein, 
dass dieser Schriftsatz eine prozessuale Reaktion auf 
den Schriftsatz der Kläger ON 35 darstellte. Dies ändert 
aber nichts daran, dass der Schriftsatz erst am 21.01.2015 
beim Erstgericht einlangte und frühestens am 22.01.2015 
den Klägern zukam, wie dies vom Berufungsgericht an-
genommen und im Rechtsmittel nicht in Frage gestellt 
wurde. Der 22.01.2015 war ein Donnerstag, während 
die darauffolgende Tagsatzung bereits am Montag, dem 
26.01.2015, um 09.00 Uhr begann. Der Schriftsatz ON 
36 umfasste insgesamt 16 Seiten. Sowohl nach Inhalt 
als auch Umfang des Vorbringens war dieses im Sinne 
der Ausführungen des Berufungsgerichtes nicht geeig-
net, der Vorbereitung dieser Tagsatzung zu dienen. Eine 
Entlohnung für diesen Schriftsatz kommt damit nicht in 
Betracht. 

Zum Schriftsatz vom 29.05.2015 (ON 68)  (b5): Das 
Berufungsgericht sah eine Entlohnung dieses Schriftsat-
zes als nicht gerechtfertigt an, da dieser weder gemäss 
§ 257 ZPO zulässig gewesen noch aufgetragen worden 
sei. Dies wird im Revisionsrekurs auch nicht in Frage 
gestellt. Es wird aber der Argumentation des Berufungs-
gerichts entgegengehalten, dass im Hinblick auf das nach 
dem Standpunkt des Drittbeklagten unklare und wider-
sprüchliche Vorbringen der Kläger der Schriftsatz der 
Prozessförderung und der Urteilsfindung gedient habe, 
um die prozessordnungswidrige Taktik der Kläger mög-
lichst noch vor der nächsten stattfindenden Tagsatzung 
zu unterbinden. Schon nach dem Inhalt der Rechtsmit-
telausführungen aber auch nach jenem des Schriftsatzes 
ON 68 wurden mit diesem keine relevanten neuen Tat-
sachenbehauptungen vorgetragen. Vielmehr setzte sich 
dieser Schriftsatz im Wesentlichen bei teilweiser Wieder-
holung des bisherigen Verfahrensablaufes nur mit bereits 
von den Klägern vorgetragenen Prozessbehauptungen 
und vorliegenden Beweisergebnissen auseinander. Es 
ist – wie bereits oben erwähnt – in der Zivilprozessord-
nung nicht vorgesehen, unter Wiedergabe des bisherigen 
Verfahrensablaufes auf angebliche Ungereimtheiten bzw 
Widersprüchlichkeiten im gegnerischen Prozessvortrag 
oder in den Beweisergebnissen mittels eines eigenen 
«vorbereitenden» Schriftsatzes hinzuweisen. Der Schrift-
satz ON 68 wurde daher zu Recht nicht honoriert. 

Zum Fristerstreckungsantrag vom 09.11.2015 (ON 99) 
(b6): Dieser Antrag auf Fristverlängerung wurde nach 
dessen Inhalt ausschliesslich wegen des «hohen Arbeits-
anfalls» des Drittbeklagten notwendig. Damit war er 
eindeutig durch in der Sphäre des Drittbeklagten gele-
gene Umstände bedingt, sodass eine Entlohnung nicht 
in Frage kommt (sinngemässe Anwendung der §§ 482, 
469a ZPO). Die Behauptung, die Fristverlängerung wäre 
wegen einer zeitaufwendigen Kenntnisnahme der von 
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den Klägern vorgelegten Strafanzeige notwendig gewe-
sen, ist als unzulässige Neuerung unbeachtlich. 

Zur «Replik» vom 16.11.2015 (ON 101) und zur Stel-
lungnahme vom 19.11.2015 (ON 102) (b7): Vom Drittbe-
klagten wird gar nicht in Abrede gestellt, dass der Schrift-
satz ON 101 gemäss § 257 Abs 1 ZPO nicht zulässig und 
auch vom Erstgericht nicht aufgetragen worden war. Der 
Schriftsatz ON 101 enthält wiederum kein wesentliches 
neues Tatsachensubstrat. Wie bereits dargelegt, ist es in 
der Regel nicht zulässig, in «vorbereitenden» Schriftsätzen 
den bisherigen Verfahrensgang wiederzugeben und auf 
angebliche Ungereimtheiten bzw Widersprüchlichkeiten 
des gegnerischen Standpunktes hinzuweisen. Im Übri-
gen werden im Revisionsrekurs keine weiteren Gründe 
aufgezeigt, die eine Honorierung des Schriftsatzes ON 
101 rechtfertigen könnten (sinngemässe Anwendung der 
§§ 482, 469a ZPO). 

Der Schriftsatz ON 102 stellte eine Reaktion auf die 
Aufforderung des Gerichts dar, sich allenfalls zum (er-
gänzten) Unterbrechungsantrag der Kläger zu äussern. 
Dieser Schriftsatz war sohin aufgetragen. Er wurde auch 
innerhalb der (erstreckten) Frist eingebracht. Er diente 
als solcher nicht der Vorbereitung der Tagsatzung vom 
26.11.2015 sondern als eine der Grundlagen für den vom 
Erstgericht zu fassenden B über den Unterbrechungsan-
trag der Kläger. Aus dieser Sicht war er auch zur zweck-
entsprechenden Rechtsverteidigung notwendig. Wäre 
das mit dem Schriftsatz erstattete Vorbringen erst in der 
Tagsatzung vom 26.11.2015 vorgetragen worden, hätte 
der Drittbeklagte die ihm gesetzte Frist nicht gewahrt. 
Dabei konnte er auch nicht gänzlich ausschliessen, dass 
das Erstgericht einer häufig geübten Praxis entsprechend 
ausserhalb und damit vor der Tagsatzung über den Un-
terbrechungsantrag entscheiden wird. Zu Recht wurde 
dieser Schriftsatz auch nach TP 2 RATV verzeichnet. In 
diesem Umfang war dem Revisionsrekurs des Drittbe-
klagten Folge zu geben und die angefochtene Kosten-
entscheidung dahin abzuändern, dass dem Drittbeklag-
ten die Kosten für diese Stellungnahme in Höhe von 
CHF 8’024.80 incl 40 Prozent Einheitssatz sowie zzgl 10 
Prozent Streitgenossenzuschlag und 8 Prozent Mehrwert-
steuer, insgesamt sohin CHF 9’533.46 zuerkannt werden.

Zu den Gerichtsgebühren (b8): Die entsprechenden 
Ausführungen des Berufungsgerichts werden ausdrück-
lich zur Kenntnis genommen und nicht mehr bekämpft 
(ON 172 S 7), sodass sich weitere Ausführungen dazu 
erübrigen.

Zusammengefasst resultiert daraus, dass der Revisi-
onsrekurs des Drittbeklagten im Kostenpunkt teilweise 
erfolgreich ist. […]

Fürstlicher Oberster Gerichtshof 
U 04.05.2018, 03 CG.2016.312

Art 552 §§ 6 f PGR
§ 655 ABGB

Eine Begünstigungsberechtigung setzt einen sich 
auf die Statuten (Stiftungsurkunde), die Beistatuten 
(Stiftungszusatzurkunde) oder ein Reglement grün-
denden rechtlichen Anspruch auf einen auch der 
Höhe nach bestimmten oder bestimmbaren Vorteil 
aus dem Stiftungsvermögen voraus, der insoweit 
für den Stiftungsrat keine Auswahlmöglichkeit und 
kein Ermessen mehr zulässt. Ein solcher Anspruch 
besteht nicht, wenn dem Stiftungsrat nach den Sta-
tuten die Beschlussfassung über die Höhe und die 
Art der Zuwendungen im Rahmen der Beistatuten 
bzw eines Reglements obliegt, und damit die kon-
kreten Modalitäten über den Zeitpunkt und die 
Höhe der Ausschüttung im Entscheidungsbereich 
des Stiftungsrates liegen. 

Die Abgrenzung der Begünstigungsberechtigung 
von der Ermessensbegünstigung ist allein durch 
Art 552 §§ 6 f PGR bestimmt.

Die Stiftungsdokumente (Statuten, Beistatuten und 
Reglemente) sind als einseitige, nicht empfangs-
bedürftige Willenserklärungen nach dem Willens-
prinzip auszulegen. Bei dieser Auslegung ist gemäss 
dem für letztwillige Verfügungen geltenden Grund-
satz des § 655 ABGB zunächst und primär von der 
gewöhnlichen Bedeutung der Worte auszugehen, 
wobei der gesamte Inhalt der Statuten, Beistatuten 
und Reglemente in deren Gesamtzusammenhang 
zu betrachten ist. Solchermassen rechtfertigt der 
Wortlaut auch bei Auslegung nach dem Willens-
prinzip durchaus Schlussfolgerungen, die aus ihm 
gezogen werden können. 

Zur Auslegung können auch ausserhalb der Stif-
tungsdokumente liegende Umstände wie beispiels-
weise Erklärungen und Vereinbarungen des Stifters 
(Geschäftsherr) mit dem von ihm mit der Stiftungs-
errichtung Beauftragten herangezogen werden. 
Die Berücksichtigung solcher Umstände und Er-
klärungen setzt aber nach der «Andeutungstheo-
rie» unabdingbar voraus, dass die vom Stifter ver-
folgte Absicht und das erzielte Auslegungsergebnis 
einen ausreichenden Niederschlag in den Statuten 
bzw Beistatuten (Reglementen) gefunden haben. 
Unzulässig ist es, dass ein Wille, der nicht einmal 
von einer von mehreren Deutungen des Wortlauts 
gedeckt ist, in die Statuten bzw Beistatuten (Regle-
mente) hineininterpretiert wird. 

Sachverhalt

Die Beklagte ist eine im Auftrag des Klägers von der X 
Anstalt, 9490 Vaduz, im November 2005 nach liechten-
steinischem Recht errichtete gemischte Familienstiftung. 

Die Statuten der Beklagten haben ua folgenden Inhalt:
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Art 8 Beistatuten/Reglemente
Beistatuten dienen der Ergänzung organisatorischer 

Bestimmungen der vorliegenden Statuten.
Reglemente umschreiben den Kreis der Begünstigten 

sowie Umfang und Art der Begünstigungen oder enthal-
ten die für die Verwaltung der Stiftung im Rahmen von 
Statuten und Beistatuten erforderlichen Regelungen. 

Zuständig zum Erlass, zur Aufhebung und zur Ände-
rung von Beistatuten und/oder Reglementen ist, soweit sie 
oder Teile davon nicht ausdrücklich als unwiderruflich 
bezeichnet sind, der Stiftungsrat, sofern dafür durch Sta-
tuten oder Beistatuten kein anderes Organ als zuständig 
erklärt ist.

Das erste Reglement, das insbesondere die Begünsti-
gungen, aber auch weitere administrative Belange der 
Stiftung regelt, wird durch die Stifterin erlassen.

Art 10 Rechtsstellung der Begünstigten/Auskunftsrecht
Der Kreis der Begünstigten sowie Umfang und Art der 

Begünstigungen ergibt sich aus Reglement(en) und sub-
sidiär aus Gesetz.

Der Erwerb der Begünstigung bedarf der ausdrück-
lichen oder konkludenten Annahme durch den/die je-
weils Begünstigten. Bei Handlungsunfähigen wird die 
Annahme vermutet.

Die Begünstigung ist nur mit Zustimmung des Stif-
tungsrates veräusserlich, übertragbar oder belastbar. Sie 
ist nicht vererbbar.

Das vom Stiftungsrat der Beklagten erlassene Regle-
ment vom 02.07.2013 hat ua folgenden Inhalt:

Art 1
Herr HH (Anm.: i.e. der Kläger) nachstehend der Erst-

begünstigte genannt, soll, unter Ausschluss sämtlicher 
anderer Begünstigte, zu seinen Lebzeiten alleinigen An-
spruch auf das Vermögen der Stiftung sowie den daraus 
resultierenden Erträgen haben.

Art 8
Der Stiftungsrat kann finanzielle Mittel an Begünstigte 

vor ihrem Erreichen des 18. Lebensjahres freigeben, in 
der Absicht, ihnen das Aufrechterhalten eines angemes-
senen Lebensstandards zu ermöglichen und für Ausbil-
dungszwecke – falls nach seinem Ermessen solche Zah-
lungen als sinnvoll unter den herrschenden Umständen 
erscheinen. Jede solche Zahlung wird mit dem Totalan-
spruch des Begünstigten gegenverrechnet. Der Stiftungs-
rat entscheidet nach seinem Ermessen, in welcher Form 
solch eine Zahlung erfolgen soll. 

Art 10
Es darf die Ausschüttung der gesamten Begünstigung 

an einen berechtigten Begünstigten zu jedem Zeitpunkt 
ohne Beachtung der Erwartungen eventueller Nachfolge-
begünstigten vorgenommen werden.

…
C. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
Art 12
Wenn der Stiftungsrat verlässliche Informationen da-

rüber erlangt, dass Begünstigte, die zur Deckung von 
Kosten zur Bestreitung ihres Lebensunterhalts, für Perso-
nenfürsorge und Ähnliches auf Vermögenswerte aus der 
Stiftung angewiesen sind, aus irgendeinem Grunde – 
etwa fehlende Geschäftsfähigkeit oder ungeeignete Kom-
munikationsmittel – nicht dazu in der Lage sind, ihre 
Begünstigungsansprüche in eigener Person gegenüber 

dem Stiftungsrat geltend zu machen, ist es – soweit dies 
machbar und möglich ist – die Pflicht des Stiftungsrates 
sicherzustellen, dass diese Begünstigten ihren gesamten 
Begünstigungsanteil oder Teile davon erhalten. 

Der Stiftungsrat entscheidet nach freiem Ermessen 
über die Möglichkeit und die Art und Weise einer Zuwen-
dung aus dem Stiftungsvermögen. Diese Bestimmung 
unterliegt jeglicher gegenteiligen Vereinbarung mit dem 
entsprechenden Begünstigten.

Art 16
Zu Lebzeiten des Erstbegünstigten ist die Abberufung 

eines Stiftungsratsmitglieds in Übereinstimmung mit 
Art 5 Abs 4 der Statuten nur mit der Zustimmung des 
Erstbegünstigten zulässig.

D. ÄNDERUNG/WIDERRUF DES REGLEMENTS
Art 17
Mit der Zustimmung des Erstbegünstigten kann der 

Stiftungsrat dieses Reglement jederzeit ändern, widerru-
fen oder durch ein neues Reglement ersetzen.

Der Kläger erhob mit seiner am 03.08.2016 beim Erst-
gericht eingelangten Klage folgende Begehren:

Die Beklagte ist schuldig, dem Kläger binnen 4 Wo-
chen bei sonstiger Exekution, 

a) sämtliche Namensaktien der Y Limited, Nassau,  
Bahamas, die das gesamte von der Y Limited, Nassau, 
Bahamas, ausgegebene Aktienkapital repräsentieren und 
die namens oder für die Beklagte gehalten werden, oder 
die an deren Stelle getretenen Gesellschaftsanteile oder 
sonstigen Vermögenswerte in das unbelastete Eigentum 
zu übertragen und sämtliche Handlungen vorzunehmen, 
Erklärungen abzugeben und Unterschriften zu leisten, 
um den vollständigen, unbeschränkten und unbelasteten 
Übergang dieser Aktien und der an deren Stelle getrete-
nen Gesellschaftsanteile oder sonstigen Vermögenswerte 
ins unbelastete Eigentum des Klägers zu bewirken;

b) in eventu zu Pkt 1.a. die auf einen Nennbetrag von 
USD 1.00 lautende einzige Namensaktie der Y Limited, 
Nassau,  Bahamas, die das gesamte von der Y Limited, 
Nassau, Bahamas, ausgegebene Aktienkapital repräsen-
tiert und namens oder für die Beklagte gehalten wird, 
oder die an deren Stelle getretenen Gesellschaftsanteile 
oder sonstigen Vermögenswerte in das unbelastete Eigen-
tum zu übertragen und sämtliche Handlungen vorzu-
nehmen, Erklärungen abzugeben und Unterschriften 
zu leisten, um den vollständigen, unbeschränkten und 
unbelasteten Übergang dieser Aktie und der an deren 
Stelle getretenen Gesellschaftsanteile oder sonstigen Ver-
mögenswerte ins unbelastete Eigentum des Klägers zu 
bewirken;

c) in eventu zu Pkt. 1.b. sämtliche Ansprüche und 
Rechte der Beklagten gegenüber Dritten auf Übertragung 
sämtlicher Namensaktien der Y Limited, Nassau,  Baha-
mas, die das gesamte von der Y Limited, Nassau, Baha-
mas, ausgegebene Aktienkapital repräsentieren und die 
namens oder für die Beklagte gehalten werden, oder der 
an deren Stelle getretenen Gesellschaftsanteile oder sons-
tigen Vermögenswerte in das unbelastete Eigentum zu 
übertragen und sämtliche Handlungen vorzunehmen, 
Erklärungen abzugeben und Unterschriften zu leisten, 
um den vollständigen, unbeschränkten und unbelaste-
ten Übergang dieser Ansprüche und Rechte an den Klä-
ger zu bewirken;
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d) in eventu zu Pkt. 1.c. sämtliche Ansprüche und 
Rechte der Beklagten gegenüber Dritten auf Übertragung 
der auf einen Nennbetrag von USD 1.00 lautenden ein-
zigen Namensaktie der Y Limited, Nassau,  Bahamas, die 
das gesamte von der Y Limited, Nassau, Bahamas, aus-
gegebene Aktienkapital repräsentiert, und die namens 
oder für die Beklagte gehalten wird oder die an deren 
Stelle getretenen Gesellschaftsanteile oder sonstigen Ver-
mögenswerte in das unbelastete Eigentum zu übertragen 
und sämtliche Handlungen vorzunehmen, Erklärungen 
abzugeben und Unterschriften zu leisten, um den voll-
ständigen, unbeschränkten und unbelasteten Übergang 
dieser Ansprüche und Rechte an den Kläger zu bewirken.

Dazu brachte der Kläger zusammengefasst ua vor, 
er sei durch Art 1 des Reglements der Beklagten vom 
02.07.2013 auf Lebenszeit zum Allein- und Erstbegüns-
tigten der Beklagten mit Rechtsanspruch auf sämtliche 
Vermögenswerte der Stiftung eingesetzt worden. Er sei 
daher als Begünstigter mit einem Rechtsanspruch im 
Sinne des Art 552 § 6 Abs 1 PGR zu qualifizieren, weshalb 
das Vertretungsorgan der Beklagten seinem Ausschüt-
tungsbegehren unverzüglich und ohne Ermessen Folge 
zu leisten habe. Die Beklagte sei Alleineigentümerin der 
am 15.10.2007 errichteten Y Ltd. Die Anteile an dieser 
Gesellschaft, die in einer auf einen Nennbetrag von USD 
1.00 lautenden Namensaktie verbrieft seien, habe die Be-
klagte in der Vergangenheit nicht direkt, sondern über 
einen unter der Bezeichnung Z Group Corp. firmieren-
den Treuhänder gehalten. Ob die Beklagte ihre Anteile 
an der Y Ltd. derzeit direkt halte, entziehe sich seiner 
Kenntnis. Als alleiniger Anspruchsbegünstigter der Be-
klagten habe er ein unbeschränktes Recht auf Gesamt-
ausschüttung. Ein Widerrufsrecht müsse in den Stiftungs-
urkunden nur dann vorgesehen werden, wenn es sich 
um eine blosse Ermessensbegünstigung handle. 

Die Beklagte bestritt und wendete ua ein, der Kläger 
sei kein Begünstigter mit Rechtsanspruch im Sinne von 
Art 552 § 6 Abs 1 PGR, sondern lediglich Ermessensbe-
günstigter. Die Ermessensbegünstigung des Klägers habe 
dessen Intention bei der Errichtung der Stiftung entspro-
chen. Es ergebe sich aus ihren Statuten sowie dem Re-
glement nicht einmal andeutungsweise etwas anderes.

Das LG wies mit U vom 03.07.2017 das Hauptbegeh-
ren und sämtliche Eventualbegehren ab. 

Das OG gab mit U vom 13.12.2017 der Berufung des 
Klägers gegen das Ersturteil keine Folge. Auch der vom 
Kläger zum OGH erhobenen Revision war kein Erfolg 
beschieden.

Aus den Entscheidungsgründen

8.1. Als Folge der Auslandsanknüpfung (der Kläger ist 
in Portugal wohnhaft) ist zunächst zur Frage des anzu-
wendenden Rechts Stellung zu nehmen. Die Parteien 
sowie die Gerichte erster und zweiter Instanz sind ohne 
weitere Erörterung dieser Frage von der Anwendung 
liechtensteinischen Rechts ausgegangen. Dem ist gemäss 
Art 232 Abs 1 und 2 PGR beizupflichten. Mangels einer 
in diese Richtung gehenden Rüge im Revisionsverfah-
ren erübrigen sich weitere Ausführungen dazu (OGH 
zu 03 CG.2016.264 vom 03.11.2017 Erw 8.2.1. und 02 
CG.2015.16 vom 04.11.2016 Erw 8.3.2. ua). 

8.2. Nach den beiderseitigen unterschiedlichen Pro-
zessstandpunkten ist in erster Linie zu klären, ob der 
Kläger Begünstigungsberechtigter oder Ermessensbe-
günstigter ist.

8.3. Bei der Beklagten handelt es sich um eine so-
genannte Altstiftung. Nach Art 1 Abs 4 der Übergangs-
bestimmungen zu LGBl 2008/220 sind Art 552 §§ 6 und 7 
PGR auch für Altstiftungen anzuwenden. 

Gemäss Art 552 § 6 Abs 1 PGR ist begünstigungs-
berechtigt derjenige, der einen sich auf die Stiftungs-
urkunde, die Stiftungszusatzurkunde oder Reglemente 
gründenden rechtlichen Anspruch auf einen auch der 
Höhe nach bestimmten oder bestimmbaren Vorteil aus 
dem Stiftungsvermögen oder den Stiftungserträgnissen 
hat. Demgegenüber bestimmt Art 552 § 7 Abs 1 PGR, dass 
Ermessensbegünstigter derjenige ist, der dem durch den 
Stifter benannten Begünstigtenkreis angehört und dessen 
mögliche Begünstigung in das Ermessen des Stiftungs-
rats oder einer anderen dazu berufenen Stelle gestellt 
ist. Nach Abs 2 dieser Gesetzesstelle entsteht ein recht-
licher Anspruch des Ermessensbegünstigten auf einen 
bestimmten Vorteil aus dem Stiftungsvermögen oder den 
Stiftungserträgnissen in jedem Fall erst mit gültiger Be-
schlussfassung des Stiftungsrats oder des sonst dafür zu-
ständigen Organs über eine tatsächliche Ausschüttung an 
den entsprechenden Ermessensbegünstigten und erlischt 
mit Empfang derselben. 

8.4. Ein Begünstigungsberechtigter ist nach der Judi-
katur ein Begünstigter, dem die Stiftungsdokumente klag-
bare Ansprüche auf Ausrichtung bestimmter wirtschaft-
licher Vorteile einräumen. Der Anspruch muss dabei der 
Höhe nach bestimmt oder objektiv – zum Beispiel im 
Wege der Rechnungslegung – bestimmbar sein. Entspre-
chendes gilt für den Zeitpunkt der Ausrichtung. Nur wenn 
kein Ermessen der Stiftungsorgane in Bezug auf Höhe 
und Zeitpunkt der Gewährung des wirtschaftlichen Vor-
teils besteht, kann von einem Begünstigungsberechtigten 
die Rede sein. Von einem Ermessensbegünstigten wird 
hingegen dann gesprochen, wenn der Stiftungsrat oder 
das sonst zuständige Organ aktuell einen Ausschüttungs-
entscheid fassen könnte (StGH 2011/140 GE 2013, 200; 
vgl LES 2008, 354; LES 2009, 202; LES 2013, 42).

Mit anderen Worten setzt die Begünstigungsberechti-
gung einen sich auf die Statuten oder Beistatuten bzw ein 
Reglement gründenden rechtlichen Anspruch auf einen 
auch der Höhe nach bestimmten oder bestimmbaren Vor-
teil aus dem Stiftungsvermögen voraus, der insoweit für 
den Stiftungsrat oder das sonst zuständige Organ keine 
Auswahlmöglichkeit oder ein Ermessen mehr zulässt. Ein 
solcher Anspruch besteht nicht, wenn dem Stiftungsrat 
nach den Statuten die Beschlussfassung über die Höhe 
und die Art der Zuwendungen im Rahmen des Regle-
ments obliegt und damit die konkreten Modalitäten über 
den Zeitpunkt und die Höhe der Ausschüttung im Ent-
scheidungsbereich des Stiftungsrates liegen (LES 2009, 
202, vgl auch LES 2013, 42). Entscheidend ist also das 
Tatbestandsmerkmal der Bestimmtheit der Zuwendung. 
Der Begünstigte, der eine Berechtigung beansprucht, 
hat die Bestimmtheit des ihm eingeräumten wirtschaft-
lichen Vorteils zu behaupten und zu beweisen. Gelingt 
ihm dies, ist er Begünstigungsberechtigter, andernfalls 
Ermessensbegünstigter. Die Frage der Abgrenzung der 
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Begünstigungsberechtigung von der Ermessensbegüns-
tigung ist allein durch Art 552 §§ 6, 7 PGR bestimmt (vgl 
LES 2013, 42). 

8.5.1. Um die hier strittige Frage zu klären, ob dem 
Kläger die Stellung eines Begünstigungsberechtigten 
oder eines Ermessensbegünstigten zukommt, ist eine 
Auslegung der massgeblichen Bestimmungen der Stif-
tungsdokumente vorzunehmen.

8.5.2. Stiftungsurkunden sind als einseitige nicht 
empfangsbedürftige Willenserklärungen nach dem Wil-
lensprinzip auszulegen. Auch bei dieser Auslegung ist 
aber schon gemäss dem für alle letztwilligen Verfügun-
gen geltenden Grundsatz des § 655 ABGB (entspricht 
dem mittlerweile aufgehobenen § 655 öABGB) zunächst 
und primär von der gewöhnlichen Bedeutung der Worte 
auszugehen, wobei der gesamte Inhalt der Statuten und 
Beistatuten in deren Gesamtzusammenhang zu betrach-
ten ist. Solchermassen rechtfertigt der Wortlaut einer 
letztwilligen Verfügung bzw hier der Statuten auch bei 
Auslegung nach dem Willensprinzip durchaus Schluss-
folgerungen, die aus ihm gezogen werden können 
(OGH 05.02.2010, 04 CG.2008.14, GE 2010, 557). 

8.5.3. Da die Stiftungserrichtung als einseitiges Rechts-
geschäft nach Lehre und Rechtsprechung – wie bereits 
erwähnt – gleich wie eine letztwillige Verfügung nach 
dem Willensprinzip auszulegen ist, können dazu auch 
ausserhalb der Stiftungsurkunde liegende Umstände 
wie beispielsweise Erklärungen und Vereinbarungen 
des Auftraggebers mit dem Stiftungserrichter herange-
zogen werden. Die Berücksichtigung solcher Umstände 
und Erklärungen setzt aber unabdingbar voraus, dass 
die vom Auftraggeber verfolgte Absicht und das erzielte 
Auslegungsergebnis einen ausreichenden Niederschlag 
in den Statuten gefunden hat. Unzulässig ist es, dass 
ein Wille, der nicht einmal von einer von mehreren 
Deutungen des Wortlauts gedeckt ist, in die Statuten 
hineininterpretiert wird. Dieses Postulat entspricht der 
insbesondere auch für letztwillige Verfügungen vertre-
tenen sogenannten Andeutungstheorie, wonach bei der 
Auslegung zwar grundsätzlich die Begleitumstände und 
formalen Nebenabreden berücksichtigt werden dürfen; 
diese Berücksichtigung findet aber ihre Grenze darin, 
dass für den so ermittelten Willen des Erblassers (Stif-
ters) ein konkreter und hinreichender Anhaltspunkt in 
der Urkunde (Testament, Stiftungsurkunde) zu finden ist 
(vgl LES 2008, 354).

8.5.4. Einen Anhaltspunkt für die Auslegung von Sta-
tuten und des Reglements kann auch der Stiftungszweck 
bieten. Besteht dieser darin, jemanden durch Zuwendun-
gen zu unterstützen, so impliziert dies nach dem allge-
meinen Sprachgebrauch, ihm fortlaufend wirtschaftliche 
Vorteile zu gewähren, um ihm ein seinen Lebensverhält-
nissen angepasstes Auskommen zu sichern, nicht aber 
die einmalige Ausschüttung des Stiftungskapitals (vgl LES 
2013, 42). 

8.5.5. Selbst Statuten, die den Begünstigungsumfang 
eines Destinatärs «auf das gesamte Vermögen und des-
sen Erträge ohne Einschränkung» legen, können diese 
Begünstigung auch dahin einschränken, dass die Be-
schlussfassung über konkrete Modalitäten wie unter 
anderem über den Zeitpunkt und die Höhe der Aus-
schüttung in das autonome Ermessen des Stiftungsrates 

gestellt wird. In einem solchen Fall handelt es sich um 
eine Ermessensstiftung, bei der der Destinatär nur als 
Begünstigungsempfänger anzusehen ist (LES 2008, 354 
Leitsatz 2 e).

8.5.6. Bei der fiduziarischen Errichtung einer Stiftung 
ist an sich der liechtensteinische Treuhänder und nicht 
der Auftraggeber (sogenannte wirtschaftliche Stifter) als 
Stifter anzusehen, dem damit allfällige Stifterrechte unter 
anderem auch auf Widerruf der Stiftung zukommen, 
sofern er sich solche in den Statuten vorbehalten hat. 
Aber selbst dann, wenn liechtensteinische Treuhandun-
ternehmen als Stifter anzusehen sind, ist im Fall dieser 
fiduziarischen Stiftungserrichtung bei der Auslegung des 
Stiftungsgeschäfts und der Statuten auch auf den Wil-
len des Auftraggebers als sogenannter wirtschaftlicher 
Stifter abzustellen, umso mehr, als sich ja in aller Regel 
in den Bestimmungen der Stiftungsurkunden nicht der 
Wille des Bevollmächtigten bzw Treuhänders, sondern 
derjenige des wirtschaftlichen Stifters manifestiert (vgl 
LES 2008, 354).

8.6.1. Nach Art 5 der Statuten der Beklagten (Beilage 
A = 2) «verwaltet der Stiftungsrat die Stiftung und sorgt 
dieser im Rahmen von Gesetz, der Statuten, allfälliger 
Beistatuten und erlassener Reglemente für die Erfüllung 
des Stiftungszwecks, soweit nicht die Statuten oder Bei-
statuten einzelne bestimmte Aufgaben einem anderen 
Organ zuweisen». Reglemente umschreiben nach Art 8 
der Statuten den Kreis der Begünstigten sowie Umfang 
und Art der Begünstigungen. Zuständig zum Erlass, zur 
Aufhebung und zur Änderung von unter anderem Regle-
menten ist, soweit sie oder Teile davon nicht ausdrück-
lich als unwiderruflich bezeichnet sind, der Stiftungsrat, 
sofern dafür durch Statuten oder Beistatuten kein ande-
res Organ als zuständig erklärt ist. Das erste Reglement, 
das insbesondere die Begünstigungen, aber auch weitere 
administrative Belange der Stiftung regelt, wird durch 
die Stifterin erlassen (Art 8 der Statuten). Nach Art 10 der 
Statuten («Rechtsstellung der Begünstigten/Auskunfts-
rechts») ergeben sich der Kreis der Begünstigten sowie 
Umfang und Art der Begünstigungen aus Reglement(en) 
und subsidiär aus Gesetz. 

8.6.2. Das zuletzt, nämlich am 02.07.2013 vom Stif-
tungsrat erlassene neue Reglement beruft sich als dessen 
Grundlage auf die Statuten der Beklagten. Unter Punkt 
«A. Erstbegünstigung Art 1» wird festgelegt, dass der Klä-
ger unter Ausschluss sämtlicher anderer Begünstigte der 
Erstbegünstigte sein soll, der zu seinen Lebzeiten allei-
nigen Anspruch auf das Vermögen der Stiftung sowie 
die daraus resultierenden Erträge hat. Unter Abschnitt 
«B. Anschliessende Begünstigung» werden sodann die 
weiteren Begünstigten angeführt, die nach dem Tod des 
Erstbegünstigten zum Zuge kommen.

Nach Art 8 des Reglements «kann der Stiftungsrat fi-
nanzielle Mittel an Begünstigte vor ihrem Erreichen des 
18. Lebensjahres freigeben, in der Absicht, ihnen das Auf-
rechterhalten eines angemessenen Lebensstandards zu er-
möglichen und für Ausbildungszwecke – falls nach seinem 
Ermessen solche Zahlungen als sinnvoll unter den herr-
schenden Umständen erscheinen». Jede solche Zahlung 
wird mit dem Totalanspruch des Begünstigten gegenver-
rechnet. Der Stiftungsrat entscheidet nach seinem Ermes-
sen, in welcher Form solch eine Zahlung erfolgen soll. 
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Schliesslich bestimmt Art 10 des Reglements, dass die 
Ausschüttung der gesamten Begünstigung an einen be-
rechtigten Begünstigten zu jedem Zeitpunkt ohne Be-
achtung der Erwartungen von eventuellen Nachfolgebe-
günstigten vorgenommen werden darf. 

In Absatz 1 der Rubrik «C. Allgemeine Bestimmun-
gen Art 12» wird festgelegt, dass der Stiftungsrat, wenn er 
verlässliche Informationen darüber erlangt, dass Begüns-
tigte, die zur Deckung von Kosten zur Bestreitung ihres 
Lebensunterhalts, für Personenfürsorge und Ähnliches 
auf Vermögenswerte aus der Stiftung angewiesen sind, 
aus irgendeinem Grunde – etwa fehlende Geschäftsfä-
higkeit oder ungeeignete Kommunikationsmittel – nicht 
dazu in der Lage sind, ihre Begünstigungsansprüche in 
eigener Person gegenüber dem Stiftungsrat geltend zu 
machen, es – soweit dies machbar und möglich ist – 
Pflicht des Stiftungsrats ist, sicherzustellen, dass diese 
Begünstigten ihren gesamten Begünstigungsanteil oder 
Teile davon erhalten. 

An diesen Absatz 1 des Art 12 schliesst sich ein Ab-
satz 2 mit folgendem wörtlich in deutscher Übersetzung 
wiedergegebenen Inhalt an: «Der Stiftungsrat entschei-
det nach freiem Ermessen über die Möglichkeit und die 
Art und Weise einer Zuwendung aus dem Stiftungsvermö-
gen. Diese Bestimmung unterliegt jeglicher gegenteiligen 
Vereinbarung mit dem entsprechenden Begünstigten». 

8.6.3. Die Statuten der Beklagten umschreiben also 
weder den Kreis der Begünstigten noch den Umfang 
sowie die Art der Begünstigungen und verweisen dies-
bezüglich auf zu erlassende Reglemente und subsidiär 
auf das Gesetz. Dementsprechend werden die Begüns-
tigten im Reglement vom 02.07.2013 bezeichnet. Dazu 
wird festgelegt, dass sich deren Anspruch auf das Ver-
mögen der Stiftung sowie die daraus resultierenden Er-
träge bezieht. Weder zum Umfang (zur Höhe) noch zur 
Art der Begünstigungen sowie zum Zeitpunkt ihrer Aus-
schüttung enthält das hier massgebliche Reglement einen 
ausreichend erkennbaren Hinweis darauf, dass die ge-
nannten Begünstigten einen klagbaren, bestimmten oder 
bestimmbaren Anspruch besitzen sollen, der den Stif-
tungsorganen keinen Ermessensspielraum belässt. 

8.6.4. Die einzigen Anhaltspunkte dafür, ob und in 
welchem Umfang (welcher Höhe) Begünstigungen aus-
geschüttet werden sollen, enthalten die Art 8, 10 und 
12 des Reglements. Art 10 desselben sieht vor, dass «die 
gesamte Begünstigung ……….. zu jedem Zeitpunkt» aus-
geschüttet werden darf. Diese Bestimmung enthält also 
was die Höhe der auszuschüttenden Begünstigung be-
trifft, einen bestimmbaren Begriff, nämlich die gesamte 
Begünstigung. In Bezug auf die zeitliche Komponente 
wird der Begriff «zu jedem Zeitpunkt» verwendet, der 
für sich ebenfalls  bestimmbar ist. Mit den einleitenden 
Worten «es darf» werden allerdings keine Verpflichtung 
des Stiftungsrats und damit kein klagbarer Anspruch auf 
Ausschüttung festgelegt, weshalb keine Rede davon sein 
kann, dass den Stiftungsorganen in diesem Zusammen-
hang keinerlei Ermessensspielraum zukäme. In diesem 
Zusammenhang wird auch nicht von den Ansprüchen 
sondern von den «Erwartungen» der Nachfolgebegüns-
tigten gesprochen.

8.6.5. Aus Art 8 und Art 12 Abs 1 des Reglements ist 
konkret zu entnehmen, dass die Stiftung unter anderem 

dazu dient, den Lebensstandard, Ausbildungszwecke, 
Lebensunterhalt und Personenfürsorge der Begünstigten 
sowie Ähnliches zu finanzieren. 

Dies ergibt sich auch aus Art 3 der Statuten laut Beilage 
A = 2, der unter anderem die Verwendung des Stiftungs-
vermögens und/oder dessen Erträgnisse für Zuwendun-
gen oder für die Gewährung sonstiger wirtschaftlicher 
Vorteile an eine/n oder mehrere Angehörige/n einer 
oder mehrerer bestimmter Familien zur Bestreitung der 
Kosten der Erziehung, der Bildung, der Ausstattung, der 
Unterstützung, des allgemeinen Lebensunterhalts oder 
zur wirtschaftlichen Förderung im weitesten Sinne bzw 
die Verfolgung ähnlicher Zwecke vorsieht. Diese Urkun-
den liegen in unbedenklicher Form vor und wurden in 
ihrer Echtheit sowie Richtigkeit nicht bestritten (ON 31 
S 26ff), sodass sie auch im Revisionsverfahren noch der 
Entscheidung zugrunde gelegt werden können (OGH 
06.10.2017 05 CG.2015.159 Erw 8.2.3. ua; StGH 2016/128 
Erw 3; RIS-Justiz RS0121557 [T3]). 

Beachtet man aber auch diese Zwecke der Stiftung 
so ist mit Grund anzunehmen, dass im Reglement An-
ordnungen vorgesehen werden, die diese Stiftungszwe-
cke sicherstellen und erfüllen können. Diese können 
gewöhnlich nicht durch die einmalige Ausschüttung zu 
einem bestimmten Zeitpunkt sondern durch zeitlich und 
ihrem Umfang nach aufgeteilte Ausschüttungen gewahrt 
werden. Für diese Sichtweise spricht auch Punkt 7.4. des 
an die X Anstalt erteilten Auftrags laut dem Schreiben des 
Klägers in Beilage B, wonach die zu errichtende Stiftung 
die UBS AG ermächtigen werde, auf Verlangen bis zu 
CHF 100’000.00 insgesamt pro Jahr an den berechtigten 
Begünstigten wie im Reglement angegeben auszuzah-
len, während für höhere Beträge Beschlüsse durch den 
Stiftungsrat zu fassen sind. Die einzige dafür in Betracht 
kommende Regelung findet sich, mit Ausnahme der in 
Art 8 und Art 12 Abs 1 des Reglements geregelten Son-
derkonstellationen, in Abs 2 des Art 12 desselben. Da 
sonstige Bestimmungen, die im Sinne dieser Vorgaben 
den erkennbaren Stiftungszweck insgesamt regeln, in 
den Statuten und im Reglement nicht zu finden sind, ist 
mit Grund anzunehmen, dass sich Absatz 2 des Art 12 
des Reglements nicht nur auf die in Absatz 1 desselben 
vorgesehene Sonderkonstellation bezieht sondern diese 
Bestimmung in erster Linie der Sicherstellung des Stif-
tungszwecks an sich dienen soll.

8.7. Das Revisionsgericht hält daher die Ansicht des 
OG, das der Kläger als Ermessensbegünstigter einzustu-
fen ist, für zutreffend. Den dagegen in der Revision vor-
getragenen Argumenten sei noch Folgendes entgegen-
gehalten: 

8.7.1. An sich zu Recht verweist der Revisionswerber 
darauf, dass das Reglement in mehrere Teile, nämlich in 
Teil «A. Erstbegünstigung», Teil «B. Anschliessende Be-
günstigung», Teil «C. Allgemeine Bestimmungen» und Teil 
«D. Änderung/Widerruf des Reglements» gegliedert ist. 
Gerade daraus ergibt sich aber, dass die ersten beiden 
Teile in erster Linie regeln, wer als Erstbegünstigter und 
wer als weitere Begünstigte anzusehen ist. Die darin 
enthaltenen Bestimmungen sagen aber – wie in Erw 
8.6.2. und 8.6.3. näher ausgeführt – nur wenig über den 
konkreten Umfang (die Höhe) und die nähere Art der 
Begünstigungen aus. Da eine derartige Regelung nach 
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Art 10 der Statuten im Reglement vorzusehen ist, kann 
diese nur in Art 12 Abs 2 des Reglements erblickt wer-
den. Dies passt auch mit der Überschrift «C. Allgemeine 
Bestimmungen» zusammen. Es kann daher keine Rede 
davon sein, dass die vom Berufungsgericht gewählte 
Sichtweise diese Regelung nicht systematisch sieht und 
aus dem Zusammenhang reisst. Der Revisionswerber 
zeigt auch nicht auf, wie in Entsprechung der Statuten 
das Reglement Umfang (Höhe) und Art der Begünstigun-
gen hinreichend konkret definieren würde, wenn Art 12 
Abs 2 desselben nur eine Ergänzung zu dessen Abs 1 
darstellen sollte. 

8.7.2. Richtig ist, dass Art 1 des Reglements vom «al-
leinigen Anspruch auf das Vermögen der Stiftung sowie 
den daraus resultierenden Erträgen» und Art 10 dessel-
ben von einer Ausschüttung der gesamten Begünsti-
gung sprechen. Dies bedeutet im Extremfall, dass der 
Stiftungsrat beschliessen kann, einen Begünstigten das 
ganze Stiftungsvermögen zuzusprechen. Dies ist zuläs-
sig, wenn die Stiftungsdokumente keine expliziten Be-
schränkungen des stiftungsrätlichen Ermessens vorsehen 
(StGH 2016/138 Erw 2.4.). Dies besagt aber nichts über 
die Stellung des Begünstigten als Ermessensbegünstigter 
oder Anspruchsberechtigter aus. 

Schliesslich ist aber auch in diesen Bestimmungen 
nicht geregelt, wann und auf welche Weise und in wel-
chem Umfang (welcher Höhe) konkret Ausschüttungen 
vorzunehmen sind, wenn man von der bereits mehrfach 
erwähnten Sonderregelung des Art 10 des Reglements 
absieht, dass «die Ausschüttung der gesamten Begüns-
tigung an einen berechtigten Begünstigten zu jedem 
Zeitpunkt vorgenommen werden darf». Gerade mit der 
Verwendung des Begriffes «darf» wird aber – wie in Erw 
8.6.4. erwähnt – auch wieder unmissverständlich ein Ele-
ment des Ermessens festgelegt.

8.7.3. Art 12 Abs 2 des Reglements räumt seiner Stel-
lung im Reglement und dem Wortlaut nach dem Stif-
tungsrat auch ein freies Ermessen im Zusammenhang 
mit einem Vorgehen nach Art 12 Abs 1 des Reglements 
ein, ohne dieses aber auf den dort vorgesehenen Fall zu 
beschränken.

8.7.4. Sollte der Standpunkt des Klägers richtig sein, 
so hätte Art 12 des Reglements in seiner Gesamtheit die 
Konsequenz für den Begünstigten, der seine (klagba-
ren) Ansprüche zB als Folge seiner Geschäftsunfähig-
keit nicht mehr selbst gelten machen könnte, zur Folge, 
dass er seinen angeblichen Anspruch auch nicht mehr 
mit einem allfälligen gesetzlichen Vertreter durchsetzen 
könnte sondern nach dem Gesamtzusammenhang die-
ser Bestimmung nunmehr auf das freie Ermessen des 
Stiftungsrates angewiesen wäre. Eine derartige Regelung 
wäre klar statuten- und gesetzwidrig.  

8.7.5. Richtig ist, dass Art 12 Abs 1 des Reglements den 
Begriff «Begünstigungsansprüche» verwendet. Ebenso 
findet sich in Art 1 des Reglements das Wort «Anspruch». 
In Zusammenschau des Reglements mit den Statuten und 
dem bereits aufgezeigten Punkt 7.4. des Schreibens laut 
Beilage B (Erw 8.6.5.) zeigt sich aber, dass damit den 
Begünstigten nicht ein klagbarer Anspruch gegen die 
Stiftung eingeräumt werden sollte. Vielmehr bedeutet 
dies im Gesamtzusammenhang lediglich, dass den Er-
messensbegünstigten Ausschüttungen zukommen kön-

nen, auf die sie gemäss Art 552 § 7 Abs 2 PGR ab einem 
bestimmten Zeitpunkt einen rechtlichen Anspruch haben 
(vgl oben Erw 8.3.). 

8.7.6. Aus dem zweiten Satz des Abs 2 in Art 12 des 
Reglements («Diese Bestimmung unterliegt jeglicher ge-
genteiligen Vereinbarung mit dem entsprechenden Be-
günstigten») ist für den Revisionswerber ebenfalls nichts 
zu gewinnen. Dieser sieht lediglich vor, dass demnach 
zwischen dem für die Ausschüttung verantwortlichen 
Organ und dem Begünstigten eine privatrechtliche Ver-
einbarung über die Ausschüttung abgeschlossen werden 
kann, ohne dass dieser aber etwas darüber aussagt, wie 
die Rechtsstellung eines Begünstigten zu qualifizieren ist 
oder ob beispielsweise damit das mögliche Ermessen 
des Stiftungsrates ausgedehnt oder eingeschränkt wer-
den kann. Ob eine derartige Vereinbarung, die soweit sie 
allenfalls einen rein obligatorischen Anspruch begrün-
den und die in den Stiftungsdokumenten vorgesehene 
stiftungsrechtliche Begünstigung ersetzen oder diese von 
einer Ermessensbegünstigung in eine Anspruchsberech-
tigung umwandeln könnte, überhaupt zulässig wäre (vgl 
dazu StGH 2016/138 Erw 2.4.), kann hier dahingestellt 
bleiben, weil eine derartige Vereinbarung nicht behaup-
tet wurde. In jedem Fall wird aber dadurch nicht der 
Standpunkt des Klägers gestärkt.

8.7.7. Auch Art 10 Abs 3 der Statuten spricht nicht 
für die Position des Klägers. Demnach ist «die Begünsti-
gung nur mit Zustimmung des Stiftungsrates veräusser-
lich, übertragbar oder belastbar» und nicht vererbbar. Zu 
Recht verweist die Beklagte in ihrer Rechtsmittelgegen-
schrift darauf, dass sich diese Bestimmung, folgte man 
dem Standpunkt des Klägers, einfach erübrigte, wenn 
in Entsprechung des Abs 1 dieser Bestimmung das Re-
glement eben keine anspruchsberechtigten Begünstig-
ten vorsieht. Unabhängig davon könnte Abs 3 aber auch 
dann zur Anwendung kommen, sobald dem Ermessens-
begünstigten nach Art 552 § 7 Abs 2 PGR ein rechtlicher 
Anspruch zusteht, oder unter gewissen Umständen be-
reits zuvor ein Anspruch des Ermessensbegünstigten auf 
Ausschüttung bedingt und/oder betagt begründet wird 
(OGH 2R EX.2008.1496 LES 2010,156 bzw GE 2010.540). 
Richtig verweist die Beklagte weiters darauf, dass Abs 3 
des Art 10 der Statuten wiederum zeigt, dass dem Stif-
tungsrat auch für diesen Fall eine Ermessensentschei-
dung ermöglicht wird. 

8.7.8. Art 1 des Reglements ist nach den bisherigen 
Ausführungen im Gesamtzusammenhang dahin zu ver-
stehen, dass damit dem Kläger eine Rechtsposition ein-
geräumt wird, die ihm allein und ausschliesslich die 
Möglichkeit gibt, Ausschüttungen aus dem Vermögen 
und den Erträgen der Stiftung zu lukrieren, während zu 
Lebzeiten des Klägers anderen Begünstigten neben dieser 
ausschliesslichen Stellung des Klägers keine Position zu-
kommt, aus der sie an diesen Ausschüttungen teilhaben 
können. Über seine Stellung als Anspruchsberechtigter 
oder Ermessensbegünstigter sagt sie aber nichts aus. […]
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FÜRSTLICHES OBERGERICHT

Fürstliches Obergericht, 1. Senat
B vom 22.03.2018, 08 CG 2015.405

§§ 63f ZPO
Art 28f RAG

Einem gem § 28 RAG zum Verfahrenshelfer bestell-
ten Rechtsanwalt, der seine Dienstleistungen für 
einen Kläger mit Wohnsitz in Österreich erbringt, 
ist keine Mehrwertsteuer aus dem Vergütungsbe-
trag zuzuerkennen.

Sachverhalt

Der Antragteller war in der gegenständlichen Rechts-
sache 08 CG.2015.405 vom in Österreich wohnhaften 
Kläger mit Vollmacht vom 08.10.2014 zur klagsweisen 
Geltendmachung seiner mit CHF 57’177.37 s.A. bezif-
ferten arbeitsrechtlichen Ansprüche gegen seinen frü-
heren Arbeitgeber mandatiert worden. Zugleich mit der 
am 29.10.2015 eingebrachten Klage wurde der Antrag 
auf vollumfängliche Bewilligung der Verfahrenshilfe ge-
mäss §§ 63f ZPO gestellt. In der Verhandlung vor dem 
LG vom 15.03.2016 wurde dem Kläger (rückwirkend) ab 
29.10.2015 Verfahrenshilfe in vollem Umfange im Sinne 
des § 64 Abs 1 Z 1 und 3 ZPO bewilligt und ihm ein von 
der Liechtensteinischen Rechtsanwaltskammer namhaft 
zu machender Verfahrenshelfer beigegeben. In seinem 
Schreiben vom 15.03.2016 an die Liechtensteinische 
Rechtsanwaltskammer wies das LG auf das aufrechte 
Vollmachtverhältnis zwischen dem Kläger und dem An-
tragsteller hin, worauf die Liechtensteinische Rechtsan-
waltskammer mit B vom 17.05.2016 den Antragsteller mit 
Wirkung ab 29.10.2015 als Verfahrenshelfer bestellte.

Mit dem in Rechtkraft erwachsenen U des LG vom 
03.04.2017 wurde dem Kläger ein Betrag von CHF 
1’784.55 zzgl. 5 % Zinsen p.a. seit 31.12.2011 zugespro-
chen, das darüber hinausgehende Klagemehrbegehren 
abgewiesen und der Kläger zum Kostenersatz an die be-
klagte Partei verurteilt.

Mit  B vom 08.11.2017 wurde über die vom Antrag-
steller  für die Abrechnungsperiode bis 30.09.2017 ver-
zeichneten Leistungen als Verfahrenshelfer des Klägers 
erkannt und die beantragte Vergütung von CHF 2’376.00 
zugesprochen, allerdings – hier relevant – nicht die auf 
diese Vergütung entfallende, vom Antragsteller auch ver-
zeichnete MWSt von 8 % in Höhe von CHF 190.08. 

Der vorliegende Rekurs richtet sich gegen die Abwei-
sung der verzeichneten MWSt von CHF 190.08, welche 
nach Auffassung des Rekurswerbers bei richtiger recht-
licher Beurteilung der Sache zugesprochen hätte werden 
müssen. 

Der Rekurswerber argumentiert damit, dass im Rah-
men des Zivilprozesses der Staat der Empfänger der 
Dienstleistungen des unentgeltlichen Rechtsbeistandes 
bzw. des bestellten Verfahrenshelfers sei. Die Honorie-
rung des RA müsste unter dem Titel der MWSt auch dann 
einen Betrag enthalten, wenn – wie hier – der durch die 
unentgeltliche Rechtspflege Begünstigte seinen Wohnsitz 
im Ausland habe. So habe der Kläger zwar seinen Wohn-

sitz in Österreich, was jedoch nach der einschlägigen 
Rechtsprechung des Schweizerischen Bundesgerichtes 
nicht schade. Dazu verweist der Rekurswerber auf Ent-
scheidungen des Schweizerischen Bundesgerichtes vom 
09.09.2015 und 22.10.2015, worin das Bundesgericht aus-
gesprochen habe, dass dem Vertreter eines im Ausland 
domizilierten Beschuldigten bzw. Mandanten die MWSt 
zuzuerkennen sei, weil der Empfänger der Dienstleistun-
gen, das sei im Fall der unentgeltliche Rechtspflege der 
Staat, auf schweizerischem Gebiet seinen Sitz habe. Dies 
müsse auch für Liechtenstein gelten.

Die Regierung ergriff die eingeräumte Gelegenheit zur 
Stellungnahme und brachte darin vor, dass die schwei-
zerische Sach- und Rechtslage nicht mit derjenigen in 
Liechtenstein vergleichbar sei. Nach Art 31 Abs 1 RAG 
habe der nach Art  28 RAG zum Verfahrenshelfer bestellte 
RA, der zufolge verfahrensrechtlicher Vorschriften sonst 
keinen Entlohnungsanspruch hätte, für seine der zweck-
entsprechenden Rechtsverfolgung dienlichen Leistungen 
gegenüber dem Land einen Anspruch auf eine Vergütung 
nach den entsprechenden Bestimmungen des RAT. Aus 
diesen Bestimmungen sei abzuleiten, dass der Staat der 
die Verfahrenshilfe geniessenden Partei eine Art «Darle-
hen» in Höhe des berechtigten Anwaltshonorars und der 
Gerichtsgebühren gewähre, wobei die Rückzahlungs-
pflicht dem Grunde und der Höhe nach während 10 
Jahren offen bleibe. Der Staat sei nicht Mandant des zum 
Verfahrenshelfer bestellten RA und damit weder Auftrag-
geber für die anwaltliche Tätigkeit noch deren Empfän-
ger. Er werde nach Art 31 Abs 1 RAG lediglich Schuld-
ner des Verfahrenshelfers. Der Verfahrenshelfer erbringe 
aber keine anwaltliche Tätigkeit für den Staat. Mandant 
des zum Verfahrenshelfer bestellten RA und damit Emp-
fänger der (anwaltlichen) Dienstleistungen im Sinne des 
MWStG sei die Verfahrenshilfe geniessende Partei. Habe 
diese ihren Sitz/Wohnsitz im Ausland, dann falle für die 
anwaltliche Dienstleistung gemäss Art 8 MWStG keine 
MWSt an. Aufgrund dieser unterschiedlichen Rechtslage 
sei die direkte Anwendbarkeit der obgenannten Schwei-
zer Rechtsprechung in Liechtenstein nicht gegeben.

Dem hielt der Rekurswerber in seiner Äusserung ent-
gegen: 

Ein amtlich bestellter Rechtsbeistand übe nicht ein pri-
vates Mandat aus, sondern erfülle eine öffentlich-recht-
liche Pflicht, der er sich nicht entziehen könne (Art 29 
Abs 1 RAG) und die ihm einen öffentlich-rechtlichen An-
spruch auf eine angemessene Entschädigung gegenüber 
dem Land Liechtenstein gewähre (Art 31 RAG). Trotz sei-
nes besonderen Verhältnisses zum Staat sei der bestellte 
Rechtsbeistand zwar nur den Interessen der unterstütz-
ten Partei verpflichtet, jedoch im Rahmen des Gesetzes 
und der beruflichen Vorschriften. Wenn der Rechtsbei-
stand seine Bemühungen in erster Linie im Interesse der 
unentgeltlich prozessführenden Partei erbringe, so tue 
er dies jedoch auch im Interesse des Staates. Seine Er-
nennung stelle nämlich nicht bloss ein Grundrecht des 
Rechtssuchenden dar (Art 43 LV; Art 6 Ziff 1 EMRK). Da-
durch könne der Staat auch den Grundsatz der Gleich-
behandlung befolgen sowie ein gerechtes Verfahren und 
eine unentgeltliche Verbeiständung gewährleisten. Zu 
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diesem Zweck ernenne er den unentgeltlichen Rechts-
beistand und sei der Staat allein für die Entlassung des 
Verfahrenshelfers aus dieser Funktion zuständig und lege 
seine Entschädigung fest. Gerade bei der Entschädigung 
des Verfahrenshelfers liege ein wesentlicher Unterschied 
zu derjenigen eines frei gewählten Anwaltes. Der Ver-
gütungsanspruch des Verfahrenshelfers sei nämlich unter 
Umständen niedriger als das Honorar eines frei gewählten 
Rechtsbeistandes. Das Gesetz sehe eine Deckelung der 
Vergütung bzw. des ihr zugrunde gelegenen Streitwertes 
vor. Dies rechtsfertige sich (nur) deshalb, weil bei der 
Verfahrenshilfe der Staat eine öffentliche Aufgabe über-
nehme und der staatliche Eingriff in das Honorar des RA 
somit im öffentlichen Interesse erfolge. Die verbeistän-
dete Partei sei zudem dem unentgeltlichen Rechtsvertre-
ter gegenüber nicht entschädigungspflichtig. Auch wenn 
sich ihre finanzielle Situation nachträglich verbessere, 
sei sie nur zur Zahlung an den Staat verpflichtet. Auch 
insofern sei die Rechtslage in Liechtenstein mit derjeni-
gen in der Schweiz identisch. Die Voraussetzungen für 
die Gewährung der Verfahrenshilfe in Zivilsachen seien 
in der Schweiz in Art 117ff ch-ZPO geregelt. Es handle 
sich dabei im Wesentlichen um dieselben Voraussetzun-
gen wie in den §§ 63f ZPO. Auch in der Schweiz werde 
die Verfahrenshilfe (nur) dann gewährt, wenn die bean-
spruchende Person nicht über die erforderlichen Mittel 
verfüge und ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos er-
scheine. Die unentgeltliche Rechtspflege umfasse neben 
der Befreiung von Vorschuss- und Sicherheitsleistungen 
die Gerichtskosten und insbesondere auch die gericht-
liche Bestellung eines Rechtsbeistandes. Letztlich habe 
die Partei, der die unentgeltliche Rechtspflege gewährt 
wurde, dem Kanton die bezahlten Kosten nachzuzahlen, 
sofern bzw. sobald die Partei dazu in der Lage sei.

Es handle sich hier somit um ein «Dreiecksverhältnis», 
in dem der Staat den amtlich bestellten Rechtsbeistand 
beauftrage, die Interessen der mittellosen Partei zu ver-
treten, indem er ihm eine Art Auftrag zu Gunsten eines 
Dritten erteile. Insofern handle es sich bei der Verfah-
renshilfe im Ergebnis – nicht wie von der Regierung aus-
geführt – um ein «Darlehen», sondern um einen Vertrag 
zu Gunsten Dritter. Auch insofern sei die Rechtslage mit 
derjenigen in der Schweiz identisch. Es sei deshalb die 
zitierte Rechtsprechung des Bundesgerichts in Liechten-
stein zu beachten. 

Dem vom Verfahrenshelfer dagegen erhobenen Re-
kurs (Abweisung der MWSt) gab das OG keine Folge.

Aus den Entscheidungsgründen

[…]
7.1.1 Nach Art 31 Sachtitel und Abs 1 Einleitungssatz 

RAG (idF LGBl 2016/407) hat der nach Art 28 RAG be-
stellte RA für seine Leistungen (neu) gegenüber dem 
Land Liechtenstein einen direkten Anspruch auf Vergü-
tung, somit nicht mehr – wie bis dahin – gegenüber 
der Rechtsanwaltskammer, wobei über die Höhe des 
Vergütungsanspruches nicht mehr vom Vorstand der 
Rechtsanwaltskammer, sondern seither von dem nach 
der anzuwendenden Verfahrensordnung erstinstanz-
lichen Gericht zu entscheiden ist (BuA zu Art 31 RAG 
69/2016). Der nach Art 28 RAG bestellte RA macht mit 

seinem Kostenbestimmungsantrag somit nicht einen An-
spruch seines Mandanten,  hier des Klägers, sondern 
einen eigenen, aus den Bestimmungen des RAG abge-
leiteten Vergütungs- bzw. Honoraranspruch gegen das 
Land Liechtenstein geltend. Antragsteller und Rekurswer-
ber ist damit RA X selbst. Dies ergibt sich auch aus Art 31 
Abs 3 Satz 4 RAG, wonach der Kostenbestimmungsbe-
schluss die die Verfahrenshilfe geniessende Partei bzw. 
den Beschuldigten (Angeklagten) nicht bindet. 

Es wird zwar in weiterer Folge auf das Kostenbestim-
mungsverfahren die jeweilige Verfahrensordnung für an-
wendbar erklärt, wobei aber die hier anwendbare ZPO 
(bezüglich der Rekurslegitimation in § 72 ZPO) sich auf 
die Entscheidung betreffend das Vorliegen der Voraus-
setzungen zur Bewilligung der Verfahrenshilfe an sich 
bezieht, wonach den dadurch beschwerten Parteien 
und dem bestellten Verfahrenshelfer (wenn dieser selbst 
einen Antrag etwa auf Entziehung der Verfahrenshilfe 
gestellt hatte) zustehen. Durch die Entscheidung über 
die Höhe des Vergütungsanspruches des bestellten RA 
gegenüber dem Land ist allerdings weder die Gegenpar-
tei noch die die Verfahrenshilfe geniessende Partei be-
schwert, weil der Kostenbestimmungsbeschluss für diese 
keine Bindung hervorruft.

7.1.2 Parteien des Verfahrens über die Bestimmung der 
Höhe des Vergütungsanspruches des bestellten Verfah-
renshelfers scheinen demnach lediglich der RA selbst und 
der Antragsgegner Land Liechtenstein zu sein. In diese 
Richtung ginge auch Art 2 AussStrG, welche Verfahrensbe-
stimmung nach Art 31 Abs 3 letzter Satz RAG auf das Kos-
tenbestimmungsverfahren bei ausserstreitigen Verfahren 
anwendbar wäre. Art 2 Abs 1 AussStrG beinhaltet nämlich 
einerseits einen formellen und andererseits einen mate-
riellen Parteibegriff: Soweit als Partei der Antragsteller, der 
Antragsgegner oder der sonst als Partei bezeichnete Dritte 
angesprochen wird, handelt es sich um einen aufgrund 
formaler Bezeichnungen bzw. Antragstellungen formel-
len Parteibegriff. Diesen Personen gewährt das Gesetz die 
Parteiqualität allein aufgrund des Antrags im Sinne des 
Rechtschutzbegehrens bzw. aufgrund der unmittelbaren 
Betroffenheit durch die Bezeichnung als Antragsgegner. 
Damit ist Partei im formellen Sinn stets derjenige, der als 
Antragsgegner bezeichnet wird, dies unabhängig von sei-
ner tatsächlichen (unmittelbaren) Betroffenheit (vgl dazu 
etwa LES 2017, 188). Im Übrigen ist Partei nach Art 2 Abs 1 
AussStrG auch derjenige, der sonst durch eine gericht-
liche Tätigkeit unmittelbar beeinflusst würde sowie jede 
Person oder Stelle, die aufgrund gesetzlicher Vorschriften 
in das Verfahren einzubeziehen ist. Es erschiene nun nicht 
nachvollziehbar, wenn das durch die Höhe des Vergü-
tungsanspruches des Verfahrenshelfers betroffene Land 
als Antragsgegner lediglich in einem Verfahren nach dem 
Ausserstreitgesetz, nicht jedoch in Verfahren nach der 
ZPO als Partei zu behandeln wäre. Allerdings finden sich 
in den Ausführungen des Gesetzgebers zu § 72 ZPO neu 
(BuA 69/2016) Hinweise dafür, dass der Gesetzgeber ein 
Rekursrecht des Landes gerade nicht regeln wollte, weil 
es in Liechtenstein keinen «wie in Österreich vorgesehen 
Revisor» gebe, dem der Rekurs zustehe.

Von dieser unsicheren Rechtslage ausgehend sah sich 
der hier zuständige Rekurssenat veranlasst, dem Land 
jedenfalls als interessierter Partei die Möglichkeit einer 
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Stellungnahme zum Rekurs des Verfahrenshelfers einzu-
räumen und damit auch zur Frage seiner Rekurslegiti-
mation Stellung zu nehmen. Allerdings war dem Rekurs-
senat die von der Regierung dem Präsidenten des LG 
mitgeteilte Rechtsauffassung nicht bekannt (Schreiben 
vom Juli 2017), wonach aus Gründen der «Kostenein-
dämmung» im Bereich der Verfahrenshilfe (zumindest 
vorläufig) auf die Einrichtung einer Revisionsstelle und 
damit wohl auf Einbindung in das Kostenverfahren ver-
zichtet worden sei. 

Davon ausgehend kann die grundsätzlich Frage, ob 
dem Land Parteistellung in Verfahren über die Bestim-
mung des Vergütungsbetrages für Verfahrenshelfer nach 
Art 31 RAG zukommt, dahingestellt bleiben, weil offen-
bar (zumindest derzeit) darauf verzichtet wird. 

7.1.3 Im vorliegenden Fall hat zwar das Land von der 
eingeräumten Gelegenheit zur Stellungnahme zum Re-
kurs des Antragstellers offensichtlich wegen der grund-
sätzlichen Bedeutung der Sache Gebrauch gemacht. 
Diese Stellungnahme der Regierung war wiederum zur 
Wahrung des rechtlichen Gehörs dem Rekurswerber zur 
Kenntnis zu bringen, der dagegen eine weitere Äusse-
rung eingebracht hat. Da die in dieser Äusserung vom 
Antragsteller aufgeworfenen Rechtsfragen ohnehin bei 
Behandlung des Rekurses zu erörtern sind, sohin im 
Rahmen der Entscheidung des Rekursgerichtes berück-
sichtigt werden, bedarf es auch keiner abschliessenden 
Beurteilung der Rekurslegitimation der Regierung, ob 
und inwieweit überdies das grundsätzlich im Rekursver-
fahren nach der ZPO zu berücksichtigende Neuerungs-
verbot tangiert wird.

7.2 In der Sache:
7.2.1 Das Fürstentum Liechtenstein und die Schwei-

zerische Eidgenossenschaft haben am 28.10.1994 einen 
Vertrag über die MWSt im Fürstentum Liechtenstein 
(MWSt-Vertrag; LGBl 1995 Nr. 30) abgeschlossen. Gemäss 
Art 1 des Vertrages haben die beiden Vertragsparteien die 
parallel zur Schweiz folgende Einführung der MWSt im 
Fürstentum Liechtenstein, die Übernahme der materiel-
len schweizerischen Vorschriften über die MWSt in das 
liechtensteinische Recht sowie deren parallelen Vollzug 
auf Verwaltungsebene vereinbart Aufgrund dieser staats-
vertraglichen Verpflichtungen schuf Liechtenstein das 
erste liechtensteinische MWStG vom 24.11.1994 (LGBl 
1994 Nr. 84), welches durch das MWStG vom 16.06.2000 
(LGBl 2000 Nr. 163) abgelöst wurde. Im Hinblick auf 
die Revision des MWStG in der Schweiz mit Inkrafttre-
ten am 01.01.2010 wurden die erwähnten liechtenstei-
nischen Mehrwertsteuerbestimmungen einer Revision 
unterzogen. Das aktuell gültige MWStG ist das Gesetz 
vom 22.10.2009.

Art 8 Abs 1 MWStG (idF LGBl 2009/330) sieht als 
Grundregel das Empfängerortsprinzip vor. Dienstleistun-
gen, die im Gesetz nicht ausdrücklich anders geregelt 
werden, gelten daher als an dem Ort erbracht, an dem 
der Empfänger der Dienstleistung den Sitz der wirtschaft-
lichen Tätigkeit oder eine Betriebsstätte hat, für welche 
die Dienstleistungen erbracht werden, oder, wenn er kei-
nen solchen Sitz oder keine solche Betriebsstätte hat, den 
Wohnort oder den Ort, von dem aus er tätig wird. Auch 
anwaltliche Dienstleistungen fallen unter diese Grund-
regel des Art 8 Abs 1 MWStG 2009. 

Demgegenüber sah Art 14 Abs 1 MWStG 2000 – an-
ders als Art 8 Abs 1 MWStG 2009 – als Grundregel das 
Erbringerortsprinzip für die Besteuerung vor, wonach als 
Ort einer Dienstleistung der Ort galt, an dem die dienst-
leistende Person den Sitz ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit 
oder einer Betriebsstätte hat, von wo aus die Dienstleis-
tung erbracht wird, oder in Ermangelung eines solchen 
Sitzes oder einer solchen Betriebsstätte ihr Wohnort oder 
der Ort, von dem aus sie tätig wird. Allerdings sah Art 14 
Abs 3 lit c MWStG 2000 für Leistungen von RA ebenfalls 
schon die Besteuerung an dem Ort vor, an dem der Emp-
fänger der Dienstleistung den Sitz seiner wirtschaftlichen 
Tätigkeit oder eine Betriebsstätte hat, oder in deren Er-
mangelung seinen Wohnort oder den Ort, von dem aus 
er tätig wird. Zu dieser Bestimmung judizierten bislang 
die Höchstgerichte in Liechtenstein – im Falle des Vorlie-
gens eines von der Partei mandatierten RA bzw. im Fall 
des Obsiegens einer die Verfahrenshilfe geniessenden 
Partei – ,dass die Dienstleistungen von RA an dem Ort er-
bracht sind, an dem der Empfänger der Leistung den Sitz 
seiner geschäftlichen Tätigkeit bzw seinen Wohnort hat, 
wobei regelmässig der Mandant bzw die die Verfahrens-
hilfe geniessende Partei als Empfänger der Leistungen 
des RA betrachtet wurde (vgl LES 2004, 32, LES 2005, 
120; StGH 2010/52 ua). Nichts anderes gilt nunmehr auch 
für die Judikatur zu Art 8 Abs 1 MWStG 2009 (vgl StGH 
2011/8, Erw 6: «Eine von einem liechtensteinischen RA 
gegenüber einem im Ausland wohnhaften Klienten er-
brachte Dienstleistung [in diesem Fall die Gegenäusse-
rung zur Beschwerde] gilt gem Art 8 Abs 1 MWStG als im 
Ausland erbracht, sodass diese Dienstleistung nicht der 
MWSt unterliegt»).

7.2.2 Soweit erkennbar liegt allerdings keine Ent-
scheidung von Instanzgerichten vor, in denen die hier 
aufgeworfene Frage ausdrücklich behandelt wurde, ob 
für einen von einem Verfahrenshelfer beanspruchten 
Vergütungsbetrag nach Art 31 RAG eine MWSt zuge-
sprochen werden muss. Dazu ist festzuhalten, dass  den 
Zivil- und Strafgerichten erst seit der am 01.01.2017 in 
Kraft getretenen Novelle des RAG (LGBl 2016/407) die 
Kompetenz zur Entscheidung über die Höhe der Ver-
gütung und des Barauslagenersatzes der Rechtsanwälte 
zukommt, wobei die diesbezügliche Abrechnungspe-
riode jeweils vom 01.10. bis zum 30.09. des Folgejahres 
dauert. Der Kostenbestimmungsbeschluss bindet nach 
Art 31 Abs 3 RAG die die Verfahrenshilfe geniessende 
Partei bzw. den Beschuldigten (Angeklagten) nicht. Auf 
das Kostenbestimmungsverfahren ist die jeweilige Ver-
fahrensordnung anwendbar.

Die massgeblichen Bestimmungen des RAG lauten in 
der aktuellen Fassung wie folgt:

Hat das Gericht die Begebung eines RA beschlossen 
oder schliesst die Bewilligung der Verfahrenshilfe eine 
solche Beigebung ein, so hat die Partei Anspruch auf 
die Bestellung eines RA durch die Rechtsanwaltskam-
mer. Der nach Art 28 Abs 1 RAG bestellte RA hat die 
Vertretung oder Verteidigung der Partei nach Massgabe 
des Bestellungsbeschlusses zu übernehmen und mit 
der gleichen Sorgfalt wie ein frei gewählter RA zu be-
sorgen. Er hat das Recht, aus wichtigen Gründen die 
Übernahme des Mandats abzulehnen oder die vorzeitige 
Enthebung als nach Art 28 bestellter RA zu verlangen 
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(Art 29 RAG). Über das Vorliegen eines wichtigen Grun-
des entscheidet der Vorstand der Rechtsanwaltskammer. 
Der nach Art 28 RAG bestellte RA hat an die von ihm 
vertretene oder verteidigte Partei, vorbehaltlich weiter 
gehender verfahrensrechtlicher Vorschriften, nur soweit 
einen Entlohnungsanspruch, als ihr der unterlegene Geg-
ner Kosten ersetzt. Der Partei ist es nicht gestattet, auf 
einen Kostenersatzanspruch nach Art 30 Abs 1 RAG zu 
verzichten oder anderweitig hierüber zu verfügen oder 
mit diesem aufzurechnen. Der nach Art 28 RAG bestellte 
RA, der zufolge verfahrensrechtlicher Vorschriften sonst 
keinen Entlohnungsanspruch hätte, hat nach Art 31 RAG 
für seine Leistungen gegenüber dem Land, sofern die 
Leistungen zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung 
erforderlich waren, Anspruch auf eine Vergütung nach 
den geltenden Bestimmungen des RAT mit den in Art 31 
Abs 1 näher bestimmten Abweichungen. 

7.2.3 Für den hier vorliegenden Fall der Erbringung 
von rechtsanwaltlichen Dienstleistungen in einem Zivil-
verfahren ist als besondere Verfahrensordnung die ZPO 
zu berücksichtigen. Die diesbezüglichen Bestimmungen 
über die Verfahrenshilfe finden sich in den §§ 63f ZPO. 
Nach § 71 Abs 1 ZPO ist die die Verfahrenshilfe genies-
sende Partei mit B zur gänzlichen oder teilweisen Nach-
zahlung der Beträge, von deren Berichtigung sie einst-
weilen befreit gewesen ist und die noch nicht berichtigt 
sind, und ebenso über Antrag zur Zahlung der restlichen 
Entlohnung des ihr zur Verfahrenshilfe beigegebenen 
RA nach dem Tarif zu verpflichten, soweit und sobald 
sie ohne Beeinträchtigung des notwendigen Unterhalts 
dazu imstande ist. Nach Ablauf von 10 Jahren nach Ab-
schluss des Verfahrens kann die Verpflichtung zur Nach-
zahlung nicht mehr auferlegt werden. Nach § 70b ZPO 
ist nach Abschluss des Verfahrens der die Verfahrens-
hilfe geniessenden Partei mitzuteilen, welche Beträge, 
von deren Berichtigung sie einstweilen befreit gewesen 
ist, einschliesslich der Entlohnung des Verfahrenshelfers, 
offen sind. Mit Zustellung dieser Mitteilung trifft die Ver-
fahrenshilfe geniessende Partei die Verpflichtung, wäh-
rend 10 Jahren dem Prozessgericht erster Instanz jähr-
lich ohne Aufforderung ein Vermögensbekenntnis nach 
§ 66 Abs 1 ZPO vorzulegen, widrigenfalls unwiderlegbar 
vermutet wird, dass die die Verfahrenshilfe geniessende 
Partei ohne Beeinträchtigung des notwendigen Unter-
halts zur Nachzahlung (§ 71 ZPO) imstande ist. Die die 
Verfahrenshilfe geniessende Partei ist während des Ver-
fahrens, soweit nicht der notwendige Unterhalt beein-
trächtigt wird, zur Ratenzahlung für die Deckung der 
Beträge nach § 71 ZPO verpflichtet. Mit der Bewilligung 
der Verfahrenshilfe setzt das Prozessgericht erster Instanz 
die während des Verfahrens zu zahlenden Raten fest. 

Das Prozessgericht erster Instanz hat die Verfahrens-
hilfe von Amts wegen zur Gänze zu entziehen, wenn 
die Partei mehr als drei Monate mit der Zahlung einer 
Rate im Rückstand ist. Das Prozessgericht erster Instanz 
hat jederzeit von Amts wegen oder auf Antrag – auch 
des bestellten Verfahrenshelfers – die Verfahrenshilfe 
soweit zur Gänze oder zum Teil zu entziehen, als sich 
herausstellt, dass die seinerzeit angenommenen Voraus-
setzungen nicht gegeben gewesen sind. In diesem Fall 
hat die Partei die in § 64 Abs 1 ZPO genannten Beträge, 
von deren Bestreitung sie einstweilen befreit gewesen 

ist, insoweit zu entrichten bzw. zu ersetzen und über 
Antrag die restliche Entlohnung des ihr zur Verfahrens-
hilfe beigegebenen RA nach dem Tarif zu bezahlen. Über 
diesen Entlohnungsanspruch hat das Gericht mit B zu 
entscheiden. Die Verfahrenshilfe ist des Weiteren soweit 
zur Gänze oder zum Teil für erloschen zu erklären, als 
Änderungen in den Vermögens-, Einkommens- oder Fa-
milienverhältnissen der Partei dies erfordern oder die 
weitere Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung als 
offenbar mutwillig oder aussichtslos erscheint. 

7.2.4 Der Rekurswerber beruft sich im vorliegenden 
Fall auf Entscheidungen des Bundesgerichts, mit denen 
ausgesprochen wurde, dass der Empfänger der Dienst-
leistungen im Bereich des Strafverfahrens der Staat ist 
und die Entschädigung der amtlichen Verteidigung des-
halb um den Betrag der MWSt erhöht werden müsse, 
dies auch für den Fall, dass die beschuldigte Person ihren 
Wohnsitz im Ausland hat, nachdem die Tätigkeit der amt-
lichen Verteidigung keine hoheitliche Tätigkeit im Sinn 
des MWStG sei (BGE 141 IV 344, U vom 09.09.2015). 
Mit U vom 22.10.2015 hat das Bundesgericht ausgespro-
chen, dass auch im Rahmen des Zivilprozesses der Staat 
der Empfänger der Dienstleistungen des unentgeltlichen 
Rechtsbeistands sei. Die Honorierung des Anwalts müsse 
deshalb unter dem Titel der MWSt auch dann einen 
Betrag enthalten, wenn der durch die unentgeltliche 
Rechtspflege Begünstigte seinen Wohnsitz im Ausland 
habe (BGE 141 III 560). 

7.2.5 Im vorliegenden Fall geht es um anwaltliche 
Dienstleistungen eines Verfahrenshelfers im Bereich des 
Zivilrechts, weshalb die besondere Stellung des Straf-
verteidigers hier ausser Betracht zu lassen ist, zumal im 
Strafverfahren – anders als im zivilgerichtlichen Verfah-
ren – teilweise zwingende gesetzliche Bestimmungen 
vorhanden sind, wonach ein Beschuldigter/Angeklagter 
in bestimmten Fällen zwingend einen Strafverteidiger 
haben muss, während im Zivilverfahren die Parteien 
grundsätzlich Prozesshandlungen entweder in Person 
oder durch Bevollmächtigte vornehmen können. Zum 
Bevollmächtigten kann dabei jede eigenberechtigte Per-
son bestellt werden.

Es stellt sich im vorliegenden Fall zunächst die grund-
sätzliche Frage, ob im Hinblick auf die mehrwertsteu-
errechtlich idente Rechtslage in Liechtenstein und der 
Schweiz, welche auf einer völkerrechtlichen Verpflich-
tung der Übernahme der materiellen mehrwertsteuerli-
chen Bestimmungen von der Schweiz beruht, auch die 
vom Bundesgericht zum Ausdruck gebrachte Rechtsauf-
fassung, der Empfänger der anwaltlichen Dienstleistung 
im Rahmen der unentgeltlichen Rechtspflege sei der 
Staat, beachtet werden muss. Diese Frage stellt sich zum 
einen vor dem Hintergrund der Vereinbarung zwischen 
dem Fürstentum Liechtenstein und der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft zum Vertrag betreffend die MWSt im 
Fürstentum Liechtenstein (LGBl 1995/31), zum anderen 
aufgrund der ständigen Rechtsprechung der Höchstge-
richte in Liechtenstein, wonach bei der Anwendung von 
aus dem Ausland rezipiertem Recht nicht ohne triftigen 
Grund von der einschlägigen Rechtsprechung des Re-
zeptionslandes abgewichen werden soll. 

7.2.6 Vorliegend ist Gegenstand der Entscheidung 
nicht die Auslegung des Art 8 MWStG, insbesondere 
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liechtensteinischen Gesetzgebung. Das Auftrags- und 
Vollmachtsverhältnis zwischen Mandant und RA wiede-
rum stützt sich mit dem ABGB ausschliesslich auf eine 
österreichische Rezeptionsgrundlage.

Von daher mögen die Ausführungen des Rekurswer-
bers zur schweizerischen Rechtsgrundlage und zu den 
dazu ergangenen Entscheidungen des Schweizerischen 
Bundesgerichts rechtsvergleichend von Interesse sein, 
sie sind aber im Sinn der zitierten Rechtsprechung der 
liechtensteinischen Höchstgerichte betreffend die Beach-
tung ausländischer höchstgerichtlicher Entscheidungen 
zu rezipiertem Recht nicht zu berücksichtigen.

7.2.8 Der Vertrag zwischen einem RA und seinem 
Klienten, insbesondere auch über die Besorgung einer 
Prozessführung, ist ein mit einem Auftrag gekoppelter 
Bevollmächtigungsvertrag, auf den primär die Normen 
des RAG und subsidiär die der §§ 1002 bis 1044 ABGB 
(§§ 1002 bis 1044 öABGB) anzuwenden sind. Der RA 
schuldet regelmässig keinen bestimmten Erfolg seiner 
Leistungen. Allerdings stehen dem Klienten bei Mängel in 
der Geschäftsbesorgungsleistung eines RA die Schaden-
ersatzregelungen der §§ 1009, 1010 und 1012 ABGB, die 
Beendigungsregel des § 1020 ABGB und die Geltendma-
chung des von der Rechtsprechung vertretenen Entfalls 
des Entgelts im Falle der Wertlosigkeit der Geschäfts-
besorgungsleistung des RA zur Verfügung (vgl Strasser 
in Rummel, Kommentar ABGB2, RZ 9a zu § 1009); ver-
letzt der RA schuldhaft die ihm insbesondere nach § 1009 
ABGB obliegenden Verpflichtungen, übernommene Ver-
tretungen dem Gesetz gemäss zu führen und die Rechte 
seiner Partei mit Eifer und Gewissenhaftigkeit zu vertre-
ten, dann ist er nicht nur nicht berechtigt, ein Honorar zu 
begehren, diesfalls bestehen auch Schadenersatzansprü-
che des Klienten (vgl EvBl 1972/124; WBl 1989, 160 ua.). 
Grundsätzlich hat der RA gemäss § 1299 ABGB für den 
Mangel der für seine Berufung erforderlichen Kenntnisse 
und allfälliger Lehre und Rechtsprechung einzustehen; 
zu den wichtigsten Aufgaben eines RA, der eine Vertre-
tung übernimmt, gehört auch die Belehrung seines Man-
danten. Der RA hat darüber hinaus Informationspflichten 
gegenüber seinem Klienten und unterliegt grundsätzlich 
dessen Instruktionen. Der RA unterliegt auch einer diszi-
plinären Verantwortung und ist nach den Standesrichtli-
nien der Liechtensteinischen Rechtsanwaltskammer dazu 
berufen, seinen Mandanten in allen öffentlichen und pri-
vaten Angelegenheiten einschliesslich Strafsachen kom-
petent zu beraten und zu vertreten. Seine Aufgabe ist es, 
die ihm anvertrauten Interessen im Rahmen der Gesetze 
und mit legalen Mitteln bestmöglich zu wahren, zu ver-
folgen und durchzusetzen. In den Standesregeln finden 
sich insbesondere auch nähere Bestimmungen zu den 
Pflichten des RAes gegenüber dem Mandanten, Regelun-
gen zur Treuepflicht, Sorgfalts- und Informationspflich-
ten, zur Beachtung von Interessens- und Verschwiegen-
heitspflichten sowie zu Honorarvereinbarungen. 

Grundsätzlich bestehen auch bei einem bestellten Ver-
fahrenshelfer bei Verletzung der daraus resultierenden 
Pflichten schadenersatzrechtliche sowie disziplinäre Ver-
antwortlichkeiten nur gegenüber der die Verfahrenshilfe 
geniessenden Partei. 

7.2.9 Der Gesetzgeber greift somit nicht in die das 
Mandatsverhältnis der Partei und seinen RA regelnden 

nicht die Erhebung und Verteilung der MWSt im Sinn 
der Vereinbarung zwischen dem Fürstentum Liechten-
stein und der Schweizerischen Eidgenossenschaft, son-
dern die ausschliesslich zivilrechtlich zu beurteilende 
Frage des Bevollmächtigungsvertrages, wer Auftraggeber 
und Empfänger der Leistungen eines nach Art 28 RAG 
bestellten RA ist. Auch wenn sich aus der Lösung die-
ser zivilrechtlichen Rechtsfrage weitere Schlussfolgerun-
gen für die Anwendung steuerrechtlicher Normen ergibt, 
sind die steuerrechtlichen Normen, die ja entsprechend 
den völkervertragsrechtlichen Verpflichtungen von Liech-
tenstein ident mit der Schweiz – im hier relevanten Be-
reich der MWSt – geregelt sind, nicht Gegenstand dieser 
Entscheidung. Die Steuer auf den Umsätzen von Steuer-
pflichtigen mit Sitz im Fürstentum Liechtenstein werden 
entsprechend dem getroffenen Abkommen durch die 
Liechtensteinische Steuerverwaltung erhoben und betrifft 
das Abkommen ausschliesslich diese steuerrechtliche 
Verwaltungspraxis zwischen den Steuerverwaltungen der 
beiden Vertragsstaaten. So obliegt auch die Kontrolle der 
Entscheidungen im Bereich des Steuerrechts nicht den 
Zivilgerichten, sondern den Gerichtshöfen des öffentli-
chen Rechts. Demgemäss haben auch die Zivilgerichte 
bisher ihre Entscheidungskompetenz für die hier zu be-
urteilende Frage der Honorierung der RA, ob und in wel-
chem Umfang eine MWSt auf die Tarifansätze des RAG 
gebühren, in Anspruch genommen und das Auftragsver-
hältnis zwischen der Partei und ihrem RA beurteilt, sohin 
keinen Konflikt mit der steuerrechtlichen Gesetzgebung 
und den dafür vorgesehenen Zuständigkeiten gesehen.

Demnach ergibt sich aus dem Mehrwertsteuerabkom-
men keine Verpflichtung zur Beachtung der vom Schwei-
zerischen Bundesgericht in den erwähnten Entscheidun-
gen zum Ausdruck gebrachten Rechtsauffassung. 

7.2.7 Nach der Rechtsprechung von StGH und OGH 
soll bei der Anwendung von aus dem Ausland rezipier-
tem Recht nicht ohne triftigen Grund von der einschlägi-
gen Rechtsprechung des Rezeptionslandes abgewichen 
werden. Der StGH stellt dem entsprechend keine hohe 
Anforderung an die Begründungspflicht, solange sich die 
entscheidende Instanz an die Vorgaben des Rezeptions-
landes hält. Wenn aber eine Abweichung erfolgt, so ist 
diese eingehend zu begründen (siehe StGH 2010/78; 
StGH 2009/200; StGH 2006/24; OGH LES 2005, 100 ua). 

Diese Rechtsprechung kommt allerdings – wie schon 
oben ausgeführt – dann zur Anwendung, wenn das 
OG bei der Auslegung von aus der Schweiz rezipier-
ter Rechtsmaterie von schweizerischer Rechtsprechung 
abweichen wollte. Im vorliegenden Fall liegt den vom 
Rekurswerber zitierten Entscheidungen des Schweizeri-
schen Bundesgerichts – wie von diesem selbst zutreffend 
vorgebracht – die Auslegung der Art 117ff ch-ZPO zu-
grunde. Die in der schweizerischen ZPO geregelten Be-
stimmungen betreffend die unentgeltliche Rechtspflege 
und Bestellung eines unentgeltlichen Rechtsbeistandes 
sowie dessen Entschädigung wurden jedoch in Liech-
tenstein nicht übernommen. Vielmehr beruhen die Be-
stimmungen der ZPO wie auch des RAG weitgehend auf 
österreichischer Rezeptionsgrundlage; insbesondere die 
hier relevanten Bestimmungen des RAG (Art 28f RAG) 
und der ZPO (§§ 71, 72) beruhen in Abweichung von der 
österreichischen Rezeptionsvorlage auf einer autonomen 
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zweiten mündlichen Verhandlung am 15.03.2016 vom 
Gericht erster Instanz die Verfahrenshilfe im Umfang des 
§ 64 Abs 1 Ziff 1 und 3 ZPO bewilligt und ein Verfah-
renshelfer beigegeben, wobei die Rechtsanwaltskammer 
um Bestellung eines konkreten Verfahrenshelfers ersucht 
wurde. Im Schreiben des Gerichts vom 15.03.2016 wurde 
auf das aufrechte Vollmachtsverhältnis des Klägers zum 
Rekurswerber hingewiesen. Erst nach weiteren Verfah-
rensschritten wurde mit B der Rechtsanwaltskammer 
vom 17.05.2016 der Rekurswerber zum Verfahrenshelfer 
nach Art 28 RAG bestellt. 

Würde man der Auffassung des Rekurswerbers fol-
gen, wonach er seine Dienstleistungen nicht dem ihn 
zunächst mandatierenden Klienten, sondern ausschliess-
lich dem Land erbracht hätte, so würden sich komplexe 
Fragen stellen wie etwa, ab welchem Zeitpunkt im Zuge 
eines Prozesses der frei gewählte Anwalt plötzlich zu 
einem vom Land beauftragten Anwalt wird und diesem 
seine Dienstleistungen erbringt, ob dies der Fall ist, ab 
Zeitpunkt der Bewilligung der Verfahrenshilfe oder ab 
dem Zeitpunkt der Bestellung durch die Rechtsanwalts-
kammer? Erbringt der Verfahrenshelfer dann, wenn der 
Mandant im Zuge des Verfahrens zu hinreichendem Ver-
mögen gelangt und die Voraussetzungen für die Ver-
fahrenshilfe nicht mehr vorliegen, nicht mehr dem Land 
gegenüber, sondern nunmehr wieder (rückwirkend?) 
dem Klienten gegenüber seine Dienstleistungen? Ist dies 
ab dem Zeitpunkt des Wegfalles dieser Voraussetzun-
gen oder erst mit AuflösungsB ex nunc der Fall? Ist das 
auch dann so, wenn zwischenzeitlich weitere anwaltli-
che Leistungen erbracht wurden? Wer ist Empfänger der 
Dienstleistungen, wenn die Verfahrenshilfe rückwirkend 
entzogen werden sollte? Sind dann die bislang (nach Auf-
fassung des Rekurswerbers) «für den Staat erbrachten 
Dienstleistungen» rückwirkend wieder solche, die für 
den Klienten erbracht worden sind?

7.2.11 Es ist auch nicht so, dass das Land den Ver-
fahrenshelfer entlässt, sondern das Gericht lediglich die 
Voraussetzungen für das Vorliegen der (vorerst) unent-
geltlichen Beigabe eines Verfahrenshelfers beurteilt. Die 
Partei bleibt im Zivilverfahren – anders als bei der ver-
pflichtenden Vertretung in bestimmten Fällen im Straf-
verfahren – frei, eine Rechtsvertretung mit der – damit 
grundsätzlich auch bei der Verfahrenshilfe – verbunde-
nen Verpflichtung zur vollen Zahlung des Honorars in 
Anspruch zu nehmen oder nicht. Auch in diesem Fall 
bleibt der Klient Auftraggeber und Empfänger der Dienst-
leistungen, die er dem Grundsatz nach – bei Änderung 
der Verhältnisse – zu bezahlen hat. Lediglich im Falle 
der notwendigen Vertretung im Strafverfahren wird dem 
Angeklagten eine Vertretung auch gegen seinen Willen 
aufgezwungen.

Die vom Rekurswerber angesprochene Rechtsfigur 
des «Vertrages zu Gunsten Dritter» kommt schon begriff-
lich nicht in Betracht, weil die Bejahung dieser Rechts-
figur voraussetzt, dass der Dritte aus den zwischen an-
deren Vertragspartnern vereinbarten Hauptleistungen 
begünstigt sein soll. Zwischen dem Verfahrenshelfer 
und dem Land besteht aber ausschliesslich die gesetz-
lich begründete Verpflichtung des Landes zur vorschuss-
weisen Leistung des Vergütungsbetrags nach Art 31 RAG, 
wogegen alle übrigen mit einem rechtsanwaltlichen 

Bestimmungen ein, sondern verpflichtet lediglich die von 
der Liechtensteinischen Rechtsanwaltskammer bestell-
ten RA nach Art 28 RAG zur Übernahme des Mandates, 
womit das Land jedoch mit Ausnahme der Verpflichtung 
zur vorschussweisen Bezahlung des rechtsanwaltlichen 
Vergütungsbetrages nach Art 31 RAG keinerlei  Rechte 
oder Pflichten aus dem Verhältnis zwischen dem bestell-
ten RA und der die Verfahrenshilfe geniessende Partei 
übernimmt. Das Land erhält keinerlei Informations- oder 
Weisungsrechte oder irgendwelche Schadenersatzansprü-
che bei mangelhafter Ausführung des Auftrages. Der be-
stellte RA ist bei Ausführung des Mandates ausschliesslich 
dem Klienten gegenüber verantwortlich. Das Land bezahlt 
auch nicht endgültig den Vergütungsbetrag des RA für die 
erbrachten Leistungen, sondern bleibt die die Verfahrens-
hilfe geniessende Partei grundsätzlich zur Zahlung des 
Honorars des bestellten Verfahrenshelfers im vollen Um-
fang des RAT verpflichtet, wenn sie in der Folge (bis zu 10 
Jahren nach Abschluss des Verfahrens) ein hinreichendes 
Einkommen und Vermögen erhält. Die die Verfahrenshilfe 
geniessende Partei bleibt somit gegenüber dem Land in 
Höhe des entsprechend Art 31 RAG an den Verfahrens-
helfer ausbezahlten Vergütungsbetrages zahlungspflichtig. 

Es ist zwar richtig, dass es sich dabei um einen gegen-
über dem frei mandatierten RA reduzierten RAT handeln 
kann, jedoch bleibt die Partei nach § 71 Abs 1 ZPO über 
Antrag des bestellten RA darüber hinaus zur Zahlung der 
restlichen Entlohnung des ihr zur Verfahrenshilfe beige-
gebenen RA nach dem (vollen) Tarif verpflichtet, soweit 
und sobald sie ohne Beeinträchtigung des notwendigen 
Unterhalts dazu imstande ist. Dem Rekurswerber ist auch 
entgegenzuhalten, dass der vorschussweise vom Land 
bezahlte reduzierte Tarif nach Art 31 RAG für den RA 
den Vorteil bedeutet, dass er ohne Risiko der Insolvenz 
seiner Partei und damit ohne Risiko des gänzlichen Aus-
falls seines Entlohnungsanspruchs vom Staat jedenfalls in 
diesem Umfang entschädigt wird, womit sich auch eine 
gegenüber der sonstigen Anzahl von genügend vermö-
genden Klienten erhöhte Anzahl von Auftraggebern zur 
Prozessführung ergibt. Anders als in der Schweiz und Ös-
terreich erhält er mit dem Vergütungsbetrag, auch wenn 
dieser je nach zugrunde liegender Streitsache einem 
reduzierten Tarif entsprechen sollte, ein angemessenes 
Honorar mit einer darin beinhalteten Gewinnmarge. Der 
Staat regelt auch nicht nur das Honorar des (vorerst) 
unentgeltlich tätigen RA, sondern regelt darüber hinaus 
die Honoraransätze und Tarife sämtlicher frei gewählten 
Rechtsanwälte, soweit nicht die Autonomen Honorar-
richtlinien Platz greifen. 

7.2.10 Es ist auch die liechtensteinische Praxis zu be-
rücksichtigen, wonach in der Regel der Klient zunächst 
einen RA frei mandatiert – der RA somit von der Partei 
selbst ausgewählt wird – und dieser dann für den Klien-
ten zugleich mit dem verfahrenseinleitenden Schriftsatz 
den Antrag auf Verfahrenshilfe stellt. Diese Situation stellt 
sich auch im hier vorliegenden Fall. 

So wurde der Rekurswerber vom Kläger  zunächst 
mit Vollmacht vom 08.10.2014 frei zur Klagseinbringung 
mandatiert und hat dieser dann in der Klagsschrift für 
seinen Mandanten den Antrag auf Bewilligung der Ver-
fahrenshilfe gemäss § 63f ZPO gestellt. Im Zuge des Ver-
fahrens wurde dann nach weiterem Schriftwechsel in der 
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Auftragsverhältnis bestehenden Rechten und Pflichten 
zwischen Klient und RA selbst begründet werden. Der – 
Mitglied der Liechtensteinischen Rechtsanwaltskammer 
gewordene – RA ist lediglich verpflichtet, im Falle seiner 
Bestellung als Verfahrenshelfer ein Mandat der die Ver-
fahrenshilfe geniessenden Partei unter den gesetzlichen 
Voraussetzungen zu übernehmen. Mandatsgeber bleibt 
aber die die Verfahrenshilfe geniessende Partei, die die 
Vertretung in Anspruch nehmen kann oder nicht. 

Der nach Art 28 RAG bestellte RA hat die Vertretung 
zu übernehmen, wenn und solange die die Verfahrens-
hilfe geniessende Partei den mit der Bewilligung der Ver-
fahrenshilfe gewährten Anspruch auf Vertretung unter 
den gesetzlich geregelten Bedingungen effektuieren will. 
Die aus der EMRK erwachsende Verpflichtung des Staats 
erschöpft sich in der Zurverfügungstellung dieser Mög-
lichkeit der finanziell schwachen Partei zur Beauftragung 
eines Anwalts, dessen Bezahlung der Staat vorschuss-
weise übernimmt. In der Regel soll die Partei durch Ra-
tenzahlungen zur Bezahlung auch beitragen. 

7.2.12 So ist ein Vertrag zu Gunsten Dritter überdies 
dann nicht zu unterstellen, wenn der Dritte gegen einen 
der beiden Kontrahenten Ansprüche aus einem eigenen 
vertraglichen Verhältnis, hier gegen den Verfahrenshel-
fer, erworben hat (öOGH SZ 51/176; Reischauer in Rum-
mel, ABGB § 1295 ABGB RZ 32). Selbst wenn man in der 
gegenständlichen Konstellation einen Vertrag zugunsten 
Dritter annehmen wollte, so wäre ein so genannter echter 
Vertrag zugunsten der die Verfahrenshilfe geniessenden 
Partei im Sinne des § 881 Abs 2 ABGB anzunehmen, wo-
nach diese selbst das Recht zum Erhalt der anwaltlichen 
Dienstleistungen an sie erworben hätte, sohin Empfän-
ger der Hauptleistungen aus dem Rechtsanwaltsvertrag 
geworden wäre. Das Recht des Staates beschränkte sich 
auf die Anregung, mittels disziplinärer Massnahmen das 
Versprechen des RA als Mitglied der Rechtsanwaltskam-
mer zur vertraglichen Erbringung der Dienstleistungen 
gegenüber der die Verfahrenshilfe geniessenden Partei 
durchzusetzen. Parteien in einem derartigen Disziplinar-
verfahren sind nur der RA und die RA-Kammer. Das Land 
kann nicht auf Erbringung der anwaltlichen Dienstleis-
tungen gegenüber der die Verfahrenshilfe geniessenden 
Partei klagen. Diese Möglichkeit stünde nur der Partei 
selbst offen. Empfänger der Dienstleistungen verbliebe 
aber ausschliesslich die Partei, die das Versprechen zur 
Übernahme der Vertretung effektuieren will.

Jedenfalls für den hier vorliegenden Fall der Beauf-
tragung des Rekurswerbers durch den Kläger als frei ge-
wählten RA, der dann im Verlaufe des Prozesses aufgrund 
der vom Gericht angenommenen Voraussetzungen zur 
Bewilligung der Verfahrenshilfe zum Verfahrenshelfer 
nach Art 28 RAG bestellt wurde, ist davon auszugehen, 
dass die Dienstleistungen des Rekurswerbers für den 
Kläger mit Sitz in Österreich erbracht worden sind.

Damit hat das Erstgericht zu Recht keine MWSt aus 
dem Vergütungsbetrag zuerkannt.
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A

aaO am angegebenen Ort
ABGB Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch
Abk Abkommen
Abs Absatz
ADHGB Allgemeines deutsches Handelsgesetzbuch
AG Aktiengesellschaft
AGB Allgemeine Geschäftsbedingungen
AHG Amtshaftungsgesetz
AHV Alters- und Hinterlassenenversicherung
AHVG G über die Alters- und Hinterlassenen - 
 versicherung
AHVV VO z AHVG
AktG Aktiengesetz
ALVG Arbeitslosenversicherungsgesetz
ALVV VO z ALVG
aM anderer Meinung
ANAG  BG über Aufenthalt und Niederlassung 

der Ausländer
AnwBl Österreichisches Anwaltsblatt
ao ausserordentlich (-e, -er)
APA Ausländer- und Passamt
ArG Arbeitsgesetz
Art Artikel
ArV VO z ArG
As Aktenseite (-en)
AS ch Amtliche Slg des Bundesrechts
ASchG Arbeiterschutzgesetz
ASt Antragsteller (-in, -innen)
ASW Amtliches Sammelwerk
AuG Ausländergesetz
AusmerzG  G über die Gewährung von Ausmerz-

beiträgen für Tiere der Rindviehgattung
AVAG G betr. die Abhandlung der Verlassen-
 schaften von Ausländern
AVUSA Auslieferungsvertrag mit USA
AVVG G über den Ab- und Vorauszahlungsvertrag
AVW Amt für Volkswirtschaft
Az Aktenzeichen

B

B Beschluss, Beschlüsse
BankG Bankengesetz
BankV VO z BankG
BauG Baugesetz
BauV VO z BauG
BAV  VO über Bau und Ausrüstung der  

Strassenfahrzeuge
Bd Band
Bf Beschwerdeführer (-in, -innen)
BG Bezirksgericht
BG Bundesgesetz
BGB Bürgerliches Gesetzbuch
BGBl Bundesgesetzblatt
BGE Bundesgerichtsentscheid
BGH Bundesgerichtshof
Bm Bekanntmachung
BM Betäubungsmittel
BMG Betäubungsmittelgesetz

BPVG G über die betriebliche Personalvorsorge
BRB Bundesratsbeschluss
BuA Bericht und Antrag
BUG Baulandumlegungsgesetz
BüG Bürgerrechtsgesetz
BVG Bodenverbesserungsgesetz
bzw beziehungsweise

C

ch schweizerisch
CHF Schweizer Franken

D

d deutsch
dh das heisst
DSchG Denkmalschutzgesetz

E

E Entscheid (-e, -ung, -ungen), Erkenntnis(-se)
EAÜ Europäisches Auslieferungsübereinkommen
EAV  Einzelarbeitsvertrag, gesetzliche Bestim-

mungen über
EB Erläuternde Bemerkungen
EF-Slg ehe- und familienrechtliche Entscheidungs- 
 sammlung
EFTA Europäische Freihandelsassoziation
EG Einführungsgesetz
EG Europäische Gemeinschaft
EGEO Einführungsgesetz z EO
EGKO Einführungsgesetz z KO
EGMR Europäischer Gerichtshof für 
 Menschenrechte
EGZPO/JN Einführungsgesetz z ZPO und JN 
EGZV Einführungsgesetz z ZV
EheG Ehegesetz
EKMR Europäische Menschenrechtskommission
ELG 19.. Entscheidungen d. Liecht. Gerichtshöfe   
 (1947 bis 1978)
ELG Ergänzungsleistungsgesetz z AHV und IV
ELV VO z ELG
EMRK Europäische Menschenrechtskonvention
EO Exekutionsordnung
EPÜ Europäisches Patentübereinkommen
ER Einzelrichter
ERHÜ Europäisches Übereinkommen über die   
 Rechtshilfe in Strafsachen
etc et cetera
EuGH Gerichtshof der Europäischen 
 Gemeinschaften
eV einstweilige Verfügung(en)
EvBl Evidenzblatt der Rechtsmittelentscheidungen
EWGV  Vertrag zur Gründung der Europäischen  

Wirtschaftsgemeinschaft
EWR Europäischer Wirtschaftsraum
EWRA  Abkommen über den Europäischen Wirt- 

schaftsraum
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F

f folgend
FAG Finanzausgleichsgesetz
FAK Familienausgleichskasse
FAKG Familienzulagengesetz
FAKV VO z FAKG
ff folgende
fl fürstlich liechtensteinisch
FMA Finanzmarktaufsicht
FMA-BK  Beschwerdekommission 

der Finanzmarktaufsicht
Fn Fussnote
FS Festschrift, Festgabe
FVG Fremdenverkehrsgesetz

G

G Gesetz(-e)
GATT Allgemeines Zoll- und Handelsabkommen
GAV Gesamtarbeitsvertrag
GBauO Gemeindebauordnung
GebG Gebührengesetz
gem gemäss
GemG Gemeindegesetz
GeO Geschäftsordnung für das LG
GewG Gewerbegesetz
GGVK Gemeindegrundverkehrskommission
GlU Glaser Unger
GlUNF Glaser-Unger Neue Folge
GmbHG Gesellschaft mit beschränkter Haftungs-   
 gesetz
GO Gewerbeordnung
GOG Gerichtsorganisationsgesetz
GS Gedächtnisschrift, Gedenkschrift
GSchG Gewässerschutzgesetz
GVG Grundverkehrsgesetz
GVV VO z GVG
Gz Geschäftszahl

H

HfD Hofdekret
Hg Herausgeber
HGB Handelsgesetzbuch
HKzD Hofkanzleidekret
hL herrschende Lehre
hM herrschende Meinung
HMG Heilmittelgesetz
hRsp herrschende Rechtsprechung
HRV Handelsregisterverordnung
Hsb Fol Hausbuch Folio
HSchrG Heimatschriftengesetz
HV Hauptverhandlung

I

idF in der Fassung
idjgF in der jeweils gültigen Fassung

idR in der Regel
IPR Internationales Privatrecht
IPRG Internationales Privatrechts-Gesetz
IRSG  BG über internationale Rechts hilfe  

in Strafsachen
iS im Sinne
IUG Investmentunternehmensgesetz
IV Invalidenversicherung
IVersVG  Gesetz über das internationale Versicherungs-

vertragsrecht
IVG Invalidenversicherungsgesetz
iVm in Verbindung mit
IVV VO z IVG

J
JaG Jagdgesetz
JaV VO z JaG
JBl Juristische Blätter
JG Jugendgericht
JGG Jugendgerichtsgesetz
JGS Justizgesetzsammlung
JN Jurisdiktionsnorm
JStVG Jugendstrafverfahrensgesetz
JuG Jugendgesetz

K
KFG Kulturförderungsgesetz
KG Kommanditgesellschaft
KIAG  G über Kapitalanlagegesellschaften,  

Investment-Trusts und Anlagefonds
Klft Klafter (3,6 m2)
Km Kundmachung
KmG Kundmachungsgesetz
KO Konkursordnung
KollG Kollektivgesellschaft
KVG Krankenversicherungsgesetz
KVV VO z KVG

L
l liechtensteinisch
LAPO Landespolizei
LBAG G über die Errichtung und Organisation der 

«Liechtenstein Bus Anstalt»
LDG Lehrerdienstgesetz
leg cit legis citatae
LES Liechtensteinische Entscheidungs-
 sammlung (ab 1980)
LG Landgericht
LGBl Landesgesetzblatt
LGVK Landesgrundverkehrskommission
lit litera, Buchstabe
LPS Liechtenstein Politische Schriften
LR Fürstlicher Landrichter
LSteK Landessteuerkommission
LugÜ Lugano-Übereinkommen
LV Landesverfassung
LVG Landesverwaltungspflegegesetz
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M

maW mit anderen Worten
mE meines Erachtens
MFG Motorfahrzeuggesetz
MFK Motorfahrzeugkontrolle
MietSlg mietrechtliche Entscheidungssammlung
MMA Madrider Markenschutzabkommen
MPKG G z Kontingentierung der Milchproduktion
MSchG Markenschutzgesetz
mwN mit weiteren Nachweisen
MWSt Mehrwertsteuer
MWStG Mehrwertsteuergesetz

N

N Randnote, -nummer, -zahl, -ziffer, Note 
NAV Normalarbeitsvertrag
NJW Neue Juristische Wochenschrift
NVG Nachlassvertragsgesetz

O

ö österreichisch
ÖAWG G über das öffentliche Auftragswesen
ÖBA Österreichisches Bankarchiv
OBG Ordnungsbussengesetz
OBV VO z OBG
OG Obergericht
OGH Oberster Gerichtshof
OHG offene Handelsgesellschaft
ÖJZ Österreichische Juristenzeitung
On Ordnungsnummer
OR Obligationenrecht
OSZE  Organisation für Sicherheit und  

Zusammenarbeit in Europa

P

PAG Patentanwaltsgesetz
PFZG Personenfreizügigkeitsgesetz
PG Postgesetz
PGR Personen- und Gesellschaftsrecht
POG Postorganisationsgesetz
PolG Polizeigesetz
PStV Polizeistundenverordnung
PV Parteienvernehmung
PV Postvertrag
PVG G über die Pensionsversicherung für das  
 Staatspersonal
PVÜ Pariser Verbandsübereinkunft z Schutz 
 des gewerblichen Eigentums
PW Personen(kraft)wagen

R

RA Rechtsanwalt (-älte, -in, -innen)
RAG Rechtsanwaltsgesetz

RAO Rechtsanwaltsordnung
RAT Rechtsanwaltstarif
RATG Rechtsanwaltstarifgesetz
RATV VO z RATG
RDG Richterdienstgesetz
RFVG Rechtsfürsorgeverfahrensgesetz
RGBl Reichsgesetzblatt
RHG Rechtshilfegesetz
rk rechtskräftig
Rn Randnote, -nummer, -zahl, -ziffer    N
Rs Rechtshilfe in Strafsachen
RSO Rechtssicherungsordnung
Rsp Rechtsprechung
Rz Rechtshilfe in Zivilsachen
RZ Österreichische Richterzeitung

S

s siehe
S Seite
sA samt Anhang
SanG Sanitätsgesetz
SchG Scheckgesetz
SchKG Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz
SchlAPGR Schlussabteilung PGR
SchlT Schlusstitel
SchlTSR Schlusstitel Sachenrecht
SchulG Schulgesetz
sFr Schweizer Franken    CHF
SHG Sozialhilfegesetz
SHV Sozialhilfeverordnung
SJZ Schweizerische Juristenzeitung
Slg Sammlung
SPG Sorgfaltspflichtgesetz
SR Sachenrecht
SRV Regierungsverordnung z SR
SSt Entscheidungen des öOGH in Strafsachen
StA Staatsanwalt, Staatsanwaltschaft
SteG Steuergesetz
StG Strafgesetz
StGB Strafgesetzbuch
StGH Staatsgerichtshof
StGHG Staatsgerichtshofgesetz
StPO Strafprozessordnung
StRAG Strafrechtsanpassungsgesetz
stReG Strafregistergesetz
stRsp ständige Rsp
StSchG Staatsschutzgesetz
StVG Strafvollzugsgesetz
StVV VO z StVG
SubvG Subventionsgesetz
SubvV Subventionsverordnung
SVG Strassenverkehrsgesetz
SZ Entscheidungen des öOGH in Zivilsachen

T

TelG Telekommunikationsgesetz
TN Teilnovelle
TP Tarifpost
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TrHG Treuhändergesetz
TrU Treuunternehmen
TrUG Gesetz über das Treuunternehmen
TSchG Tierschutzgesetz

U

U Urteil
Ü Übereinkommen
ua unter anderem, und andere
ÜbBest Übergangsbestimmungen
UIM Union Internationale des Magistrats
UIT Internationale Fernmeldeunion
UPU Weltpostverein
UR Untersuchungsrichter
URG Urheberrechtsgesetz
USG ch Bundesgesetz über den Umweltschutz
uU unter Umständen
UVG Unterhaltsvorschussgesetz
UWG Unlauterer Wettbewerbsgesetz

V

va vor allem
VAG Vermittleramtsgesetz
VBK  Beschwerdekommission für 

 Verwaltungsangelegenheiten
VerlI Verlassenschaftsinstruktion
VersAG Versicherungsaufsichtsgesetz
VfG Verfassungsgesetz
VfGH Verfassungsgerichtshof 
VGH Verwaltungsgerichtshof
vgl vergleiche
VO Verordnung
VOG Verwaltungsorganisationsgesetz

VRG Volksrechtegesetz
VRV VO über die Strassenverkehrsregeln
V-RHG VO z Rechtshilfegesetz
VVG Versicherungsvertragsgesetz
VGH Verwaltungsgerichtshof
VZV  VO über die Zulassung von Personen und 

Fahrzeugen im Strassenverkehr

W

WaffG Waffengesetz
WaldG Waldgesetz
WBFG Wohnungsbauförderungsgesetz
WG Wechselgesetz
WO Waldordnung
WUSt Warenumsatzsteuer
WRG Wasserrechtsgesetz
WVK Wiener Übereinkommen über das Recht
 der Verträge

Z

z zu, zum, zur
Z Ziffer, Zahl
zB zum Beispiel
ZBl Zentralblatt für die juristische Praxis
ZfRV  Zeitschrift für Rechtsvergleichung, 

Internationales Privatrecht und Europarecht
ZGB Zivilgesetzbuch
ZP Zusatzprotokoll
ZPEMRK Zusatzprotokoll zur EMRK
ZPO Zivilprozessordnung
ZPZV Zusatzprotokoll z ZV
ZV Zollvertrag
ZVR Zeitschrift für Verkehrsrecht
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